
404 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XIII. GP 

4. 7. 1972 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX, 
mit dem das Allgemeine Sozialversicherungs
gesetz abgeändert wird (29. Novelle zuin 

Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz) 

Der Nati'onalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Allgemeine Sozial versicherungs gesetz, 
BGBl. Nr. 189/1955, in ,der F<lissung der Bundes- . 
gesetze BGBl. Nr. 266/1956, BGBl. Nr. 171/ 
1957, BGBl. Nr. 294/1957, BGBl. Nr. 157/1958, 
BGBl. Nr. 293/1958, BGBl. Nr. 65/19,59, BGBl. 
Nr. 290/1959, BGBl. Nr. 87/1960, SGBl. Nr. ~168/ 
1960, BGBl. Nr. 294/1960, BGB!. Nr. 13/1962, 
BGBl. Nr. 85/1963; B~Bl. Nr. 184/1963, BGBl. 
Nr. 253/1963, BGB!. Nr. 320/1963, BGBl. 
Nr. 301/1964, BGBl. Nr. 81/1965, BGB!. Nr. 96/ 
1965, BGBl. Nr. 220/1965, BGBt Nr. 309/1965, 
BGBl. Nr. '168/1966, BGBL Nr. 6711967, BGBl. 
Nr. 201/1967, BGBl. Nr: 6/1968, BGBl. Nr. 282/ ' 
i968, BGBl. Nr. 17/1969, BGBl. Nr. 446/1969, 
BGB!. Nr. 385/1970, BGBl. Nr. 373/1971, BGBl. 
Nr. 473/1971 undBGBl. Nr. 162/1972 wird ,in 
seinem Ersten Teil abgeändert wi'e folgt: ' 

1. § 2 Abs. 2 Z. 15 hat zu launen: 

,,15. Pensionsver.sicherung für ,das Nouriat." 

2. Im § 3 Abs. 2 ist der Strichpunkt am Ende 
der Et. a ,durch einen Beistrich zu ersetzen, Fol
gender Ausdruck ist anzufügen: 
"ferner Dienstnehmer, die der ,Besatzung eines 
dr~e österreich,ische Flagge führenden Seeschiffes 
angehören;" 

3. § 4,Ahs. 1 Z. 5 hat zu lauten: 
,,5. Vorschüler (Vorschülel'innen)' sowie Schüler 

(Schülel1mnen) an ~nländischen Kran~enpf1.ege
schulen, medizinisch-technischeJ;1. Schulen und 
Schulen für den medizinisch-technischen Fach

4. a) § 5 Abs. 1 Z. 1 hat zu lauten: 

,,1. Die Kinder, Enkel, Wahlkinder, Stiefkinder 
und Sch wieger kinder eines. selbständigen 
Landwirtes im ,Sinne des § 2 Abs. 1 Z. 1 ,des 
Bauern-Kranken versicherungsg,esetzes,' wenn 
'sie hauptberuHich ,in ,des~en land(forst)wirt
s<;hafüichen Betrieb beschäftigt ,sind und ihren 
Lebensunterhalt überwiegend aus dem Ertrag 
dieses Betriebes bestreiten;" 

b) § 5 Abs. 1 Z. S. wird ,aufgehoben. 

c) § 5 Abs. 1 Z. 7 hat zu lauten: 
,,7. Geistliche ,der Katholischen Kirche, die auf 

den Tinelder Diözese geweiht ,Sli.nd, ,sowie 
geistliche Amtsträger der Evangelischen 
K,irche AB. ,in österreich oder der Evangeli
schen Kirche HB. in österreich hinsichtlich 
der Seelsorgetätigkeit und ,der 'Sonstigen 
Täuigkeit, die 'sie .in E'rfüllung ihrer geist
lichen Verpf1.ichtung ausüben, zum Beispiel 
des Religionsunterrichtes, ferner Angehörige 
der Orden und Kongregationen der Katholi
schen Kirche sowie der Anstalten ,der Evang,e
lischen Diakonie, aUe diese Personen, 'wenn 
!/ie nicht in !'inem Dienstyerhältnis zu einer 
anderen Körperschaft (Person) als ihrer Kirche 
bzw. deren Einrichtungen (Orden, Kongrega
tion, Anstalt der Evangelis,ch'en Diakonie) 
stehenj" 

d) § 5 Abs. 1 Z. 8 hat zu lauten: 
,,8. Notariatskandidaten im Sinne des Notarver

sicherungsg,esetzes 1972, hinsichtl,icheiner Be
schäftigung, welche die Penslionsv,erslichetung 
für das Notariat begründet, sowie Rechts
anwaltsanwärter ;" 

e) Im § 5 Ahs. 1 Z. 10 ist der Ausdruck "bei 
einer Gewerblichen Selbständigenkrankenkasse" 
durch den Ausdruck "in der Gewerb1ichenSelb
ständigenkrankenversicherung" zu 'er,setzen. 

dienst im Sinne ,des Bundesgesetzes BGBl. f) Im § 5 Acbs. 2 list der Betrag von 50 S ,durch 
Nr. 102/1961 ,sowie Hebammenschülerinnen 60 S, der Betrag von 150 S durch 180 S und ,der 
an einer inlän,dischen Hebammenlehranstalt;" Betrag von 650 S ,durch 780 S zu ,er~etzen. 
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2 404 der Beilagen 

5. a) § 8 Abs. 1 Z. 1 hat zu lauten: 

,,1. in der Krankenversicherung 
a) ldie Bezieher einer P.ension aus der P.en

.sionsvers'icherung· nach diesem Bundes
g.esetz, 

b) Idie B'ezieher einer laufenden Geldlerstung 
.aus der zusätzlichen P,ensionsvlersicherung 
bei den in den §§ 478 und 479 genannten 
Instituten, sofern ·sie n~cht bel"'eits nach 
lit. a versiehe!'t sind, 

c) P.ersonen, die unmittelbar vor dem An
tritt des ,auf Grund oder Bestimmungen 
,des Wehrgesetzes zu leistenden ordent
lichen oder außerordentlichen Präs·enz
dienstes ,in Ider Krankenversicherung 
pflichtversichert waren oder :deren Pflicht
versicherung l1!icht früher als fünf Tage 
vor diesem Zeitpunkt .geendet hat', für 
:die Dauer des oI'dentlichen oder außer-

. ordentlichen PräsenZJdienstes, 
die unter lit. a und b genannten ,Personen jedoch 
nur, wenn und solange sie sich ständig im Inland 
aufhalten;" 

b) Im § 8 Abs. 1 Z. 3 lit. a hat der Ausdruck 
"vertretungsbefugten" zu 'entfallen. 

c) § 8 Abs. 1 Z. 3 Et. b hat zu lauten: 

"b) alle selbständigen Erwerbstätigen, die einen 
land(forst)~rtschaft1ichen Betr.ieb ooer 
Idiesem g·leichgestellten Betrieb (§ 27 Abs. 2) 
auf eigene Rechnung und Gefahr führ·en 
oder auf deren Rechnung und Gefahr ein 
solcher ß.etrieb !geführt wird, ['erner die 
nachstehend bezeichneten FamiJ.ienangehö
rigen eines solchen selbständig Erwerbs
tätigen, wenn sie in diesem land(forst)
wirtschaftlichen B'etrieb oder gleichgestell
ten Betl1ieb tätig Slind: 
der Ehegatte, 
die Ktinder, Enkel, Wahl-, Stief-, Schw,ieger
kinder und die Eltern, Großeltern, Wahl
und tStiefehern;" 

cl) § 8 Abs. 1 Z. 3 l1t.d hat zu lauten: 
"d) Angehörige der Or;den und Kongregationen 

.der Katholischen Kirche sowie der Anstal
ten der Evange1i.schen Diakonie in ihrer 
Tätigkeit lin einem land(forst)wirtschaft
lichen Betrieb ihres Ordens, ihr~r Kongre
gation bzw. ihrer Anstalt;" 

e) § 8 Abs. 1 Z. 3 lit. e hat zu lauten: 

"e) die Versicherungsvlertreter in den Verw.al
tungskörpern ,der Sozialve~sicherungsträJger 
- ausgenommen die Verwaltungskörper 
der Versich.erungsanstak öff·entLich Bedien
steter - und des Hauptverbandes ,in Aus
übung ,der ·ihnen .auf Grund ihrer Funktion 
obliegenden Pflichten;" 

f) § 8 Ab5. 1 Z. 3 lit. f hat zu huten: 

"f) freiberuf1.ich tätige Pflichtmitglieder einer 
'tierärztekammer sowie freiberufLich tätige 
Mitglieder ,der österreich,ischen Dent,isten
kammer, 'Soweit nicht eine Pflichtversiche
rung nach Z. 4 lit. h hzw. Et. c eintriu;" 

g) Im § 8 Abs. 1 Z. 4 ist der P.unkt am Ende 
der l:it. b durch einen Stl1ichpunkt zu ersetzen. 
Als l~t. c ,ist anzufügen: 

"c) freiheruHich tätige Mitglieder der Oster
reichischen Dentistenkammer, wenn dies'e 
Tätigkeit ,ihren Hauptberuf und ai,e Haupt
quelle ihr;er Einnahmen bildet und wenn 
diese Personen nicht ,in elin~m der im § 5 
Abs. 1 Z. 3 bezeichneten Dienstverhältnis's'e 
stehen;" 

h) § 8 Abs. 2 lit. c hat zu lauten: 

"c) auf Verpächter von 'ß.etrieben für die Dauer 
der Verpachtung sowie auf Personen, die 
das Ruhen ihres Gewerbebetriebesange
zeigt haben, für die Dauer des Ruhens;" 

i) Dem § 8 Abs. 2 ist als lit.ld anzufügen: 

"d) auf Personen, die das 15. Lebensjahr noch 
nlicht vollendet haben." 

k) Dem § 8 list ein Abs. 3 mit folgendem 
Wortlaut anzufügen: 

,,(3) Bine Pflichtversicherung nach Abs. 1 Z. 1 
11t. a bleibt auch für die Dauer einer Versagung 
nach § 305 aufrecht. Eine Pflichtversicherung nach 
Abs. 1 Z. 1 lit. c tritt auch dann ein, wenn 
ein Wehrpflichtiger unmittelbar vor dem Antritt 
desPräsenzdienstes bzw. nicht länger als fünf 
Tage vor diesem Zeitpunkt auf Grund 'einer 
Beschäftigung im Ausland pflichtversichert war, 
sofern mit dem in Betracht kommenden Staat 
ein Abkommen besteht, Idas durch die Gleich
sIteIlung der Staatsangehörigen der beiden Staaten 
auf dem Gebiete der Krankenversicherung sow~e 
durch die gegenseitige Berück·sichtigung von ver
sicherungsrechtlichen Tatbeständen ein umfassen
des Gegenseitigkeitsv·erhältnis im Bereich der 
Krankenv'ersicherung bewirkt." 

6. a) Dem § 11 Abs. 1 sind folgende Sätze 
anzufügen: 

"Hat das Beschäftiigungsv,erhältnis bzw. der Ent
geltanspruch mindestens die ·ganze letzte Arbeits
woche gedauert, .soerlischt die Pflichtversicherung 
erst m1t dem Ablauf des letzten Ider darauf
folgenden arbeitsfreien Tage; ,gesetzliche Feier
tage, die auf die sonst im Bet6eb üblichen freien 
Tage folgen, bewirken keine V·erlängerung der 
PfLichtversicherung. Als Arbeitswoche gelten hie
bei die innerhalb ~ines Zeitraumes von sieben 
Tagen liegenden Arbeitstage, auch wenn nur ·an 
einzelnen regelmäßig wiederkehrenden Tagen ge
arbeitet wil'd." 
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b) § 11 Abs. 3 lit. e hat zu lauten: 
"c) für rue Zeit einer AI1beitsunterbrechungauf 

Grund ,einer Maßnahme nach ,den §§ 7, 17, 
20 oder 22 des Ep~demiegesetzes' 1950, 
BGBL Nr. 186, und für ,die Dauer der 
Verhängung ,einer Sperre wegen Maul- und 
Klauenseuche nach dem Tierseuch,engesetz, 
RGBl. Nr. 177/1909;" 

c) Dem § 11 A'bs.3 ,ist als lit. d anzufügen: 
",d) für die Zeit einer Arbeitsumerbrechung 'in

folge Teilnahme an Schulungs- und Bil
dungsveranstaltungen im Rahmen ,der be
sonderen Vorschciften über die erweiterte 
BlildungsfreisteUung. " 

7. Dem§ 12 ist folgender Ahs. 6 anzufügen: 

,,(6) Mit ,dem Antritt ,des auf Grund der 
Bestimmung'en des Wehrgeset7Jes zu leistenden 
oI1dentlichen oder außeror,dendich'en Präsenz
dienstes endet di,e PfLichtversicherung in der 
Unfall- und Pensionsv,ersich'erung." 

8. a) Im § 16 Abs. 1 ist der Ausdruck "und" 
am Ende ,der lit. a durch einen Beistrich zu 
ersetz,en; Lit. b hat zu lauten: 

"b) des Kranken- oder Wochenge1dbezuges 
und" 

b) Dem § 16 Abs. 1 ist aLs lit. e anzufügen: 
"e) des ordenüichen oder außerordent1:ichen 

Präsenzdienstes auf Grund der Bes1)immun
gen des Wehr~esetzes, sofern diese Zeiten 
nicht schon diePflichtversicherung nach 
§ 8 Abs. 1 Z. Ilit. e begründet haben." 

c) § 16 Abs. 2 Tit. c und der Schlußsatz des 
Ab!>. 2 haben zu lauten: 

"c) nach dem Ausscherden ,des Versicherten aus 
der Pfl.ichtv,ersicherung und übernahme 
,einer Erwerbstänigkeit ,im Ausland von den 
im Inland zurückbleibenden Angehör,igen, 
,di,eim FaHe des Todes des Versicherten 
nach lit. a Z. 1 oder 2 zur Weiterv,ersiche
rung berechtigt wären sowie von den Kin
dern, Enkel-, Wahl- und Stiefkindern, 

solange die zur Weiterversicherung berechtigte 
Person ihren Wohnsitz im Inland hat und micht 
nach diesem oder einem anderen Bundesgesetz 
in der Krankenversicherung pflichtversichert ist." 

d) Im § 16 Abs. 4 zweiter Satz ist d~r Ausdruck 
"Abs. Ilit. a und b" ,durch den Ausdruck "Abs. 1 
lit. a, bund c" zu ,ers,etzen. 

f) § 16 Abs. 7 hat zu lauten: 

,,(7) Wohnt der Versicherte außerhalb des Be
reiches der Gebietskrankenkasse, bei ,der ,er zu
letzt krankenversichert war, oder verlegt er wäh
rend der Weiterversicherung Iseinen Wohnsitz 
außerha'lb dieses Bereiches, so geht ,die örtliche 
Zuständigkeit auf ,die für den Wohnsitz des 
Versicherten zuständige Gebietskrankenkasse 
- und zwar im Falle der Wohnsitzverlegung 
mit dem dieser folgenden Monatsersten - über." 

g) § 16 Abs. 10 Z. 2 hat zu lauten: 
,,2. wenn die ß.eiträge für zwei Kalender

monate ganz oder teilweise rückständLig !sind, 
mit dem Ende ,des zweiten Kalendermonates, 
frühestens jedoch m!it dem Ablauf des ersten 
vollen Kalendermonates, nach ,dem der Antrag 
auf Weiterversieherung gesteHt wurde." 

9. a) Im § 17 Ahs. 1 lit. a ist der Am,druck 
"Pflichtv'ersicherung nach dem Notarversiche
rungsgesetz" durch den Ausdruck "Pensionsver
sicherung für das Notariat" zu ersetzen. Ferner 
hat ,im § 17 Abs. 1 ,der letzte Satz zu ,entfallen. 

b) § 17 Abs. 2 letzter Satz hat zu entf.aUen. 

c) § 17 Abs. 6 er5'te'r Satz hat zu lauten: 
"Die Weiterversicherung be~innt, unbeschaclet 

der Bestimmungen ,des § 225 Abs. 1 -Z. 3 mit 
dem Zeitpunkt, den der Versicherte wählt, 
spätestens jedoch mit ,dem Monatsersten, der auf 
die Antragstellung folgt." 

10. § 18 hat zu lau'ten: 

"S e I b s t vers i c he run g ,i n cl e r 
Krankenversicherung 

§ 18. (1) Solange sie ihren Wohnsitz 1m Inland 
haben und nicht nach ,diesem oder e~nem anderen 
Bundesgesetz nn der Krankenversicherung pflicht
versich,ert sind, können der Selbstversicherung 
in der Krankenversicherung beitreten: 

1. selbständig Erwerbstäcige,die nicht in <der 
Gewerblich,en Selbständigenkranken versi cherung 
versichert oder bereehtigt sind, dieser Kranken
versicherung frewiUig beizutreten; 

2. nach dem Tode eines nach Z. 1 versieh,ert 
gewesenen selbständig ErweI1hstätigen <der über
lebende Ehegatte; 

3. nach Nichtig,erklärung, 
Scheidung der Ehe eines nach 
dessen früherer Ehegatte; 

Aufhebung oder 
Z. 1 Versicherten 

4. Personen nach dem Ende der Angehörigen-
e) § 16 Abs. Hit. b hat zu lauten: eigenschaft im Sinne des § 123 Abs. 4 Z. 1, ,des 

"b) in den Fällen, Lin denen das Ausscheiden § 56 Abs. 3 Z. 1 ,des Beamten-Kranken- und 
aus der Pflichtversich'erung in Zeiten der UnfallveI1sicherungsgesetzes, ,des § 46 Abs. 4 Z. 1 
in Abs. 1 lit. 'a, b oder c bezeichneten Art \ des Bauern-Krankenversicherungsgesetzes oder 
fällt, mit dem Ende der in Betracht kom- des § 36 Abs. 4 Z. 1 des Gewerbl~chen Selb-
menden Zeit;" ständigen-Krankenversicherungsgesetzes 1971; 
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5. Hörer an einer Lehranstalt ,im Sinne des 
§ 1 Abs. 1 des Swdienförderun:gsgesetzes, BGBl. 
Nr. 421/1969, d~e im Rahmen des für die be
treffende Studienart vorgeschriebenen normalen 
Studienganges inskribiert 'sind, sowie Hörer 
CLehl'gangsteilnehmer) der Diplomatischen Aka
demie in Wien. Bei den in Z. 5 genannten 
Personen ist ,der Beitritt zur Selhstversich,erung 
auch zulässig, ,solange sie ihren gewöhnlichen Auf
enthalt im Inland haben. 

, (2) Der Beitritt der ·im Abs. 1 Z. 1 und 5 ge
nannten' P,ersonen .ist 'abzulehnen, wenn der 
Gesundheitszustand ,des Antragstell~l's ärztlich·er
seits als schlecht festgestellt wurde. 

(3) In den Fällen ·des Abs. 1 Z. 2 und 3 ,ist 
das Recht zum Beitritt innerhalb von sechs 
Wochen nach dem Tag des Eintrittes der Rechts
kraft des gerichtlichen Urteils über ,die Nichtig
erklärung, Aufhebung oder Scheidung der Ehe 
bzw. nach ,dem Tag ,des Todes, ,in ,den Fällen 
des Abs. 1 Z. 4 innerhalb von sechs Wochen 
nachdem Ende der A.ngehörigenetigenschaft gel
tend zu machen. 

(4) Eine bei Versicherungsbeginn bestehende 
Krankheit begründet für Selbstversicherte nach 
Abs. 1 Z. 1 und 5 keinen Leistungsanspruch. 
Dies gilt nicht, wenn ,der Versicherungswerber 
bereits :in .einer gesetzlichen Krankenv,ersicherung 
pflichtversichert war und das Ende dieser Pflicht
versicherung nicht länger als sechs Monate zu
rückliegt. 

(5) Die Selbstversicherung beginnt in den 
Fällen des Abs. 1 Z. 1 und 5 mit dem auf den 
Beitritt folgen,den Tag, in den Fällen des Ahs. 1 
Z. 2 und 3 mit dem auf den Eintritt der Rechts
kraft des gerichtlichen Urteils über die Nichtig
erklärung, Aufhebung oder Scheidung der Ehe 
bzw. auf ,den Talg des Todes fo1genden Tag, 
in den Fällendes Abs. 1 Z. 4 mit dem auf ·das 
Ende der Angehörigeneigenschaft folgenden T,ag. 

(6) Für ,das Ende der Selbstversicherung gilt 
§ 16 Abs. 10 mit der Maßgabe entsprechend, daß 

a) ,das Ausscheiden aus ·dem Personenkreis 
nach Abs. 1 Z. 1 nicht' als Wegfall der 
Voraussetzungen anzusehen ist, 

b) die Selbstversicherung ,der in Abs. 1 Z. 4 
genannten Personen spiftestens zehn Monate 
nach ,dem IBeitl"ittendet und 

c) bei den im Abs. 1 Z. 5 genannten Personen 
das Ende ,der Selbstversicherung spätestens 
'mit dem Ablauf des 'dritten Kalender
monates nach dem Ende ,des Stud,jenjahres 
(§ 19 ,des Allgemeinen Hochschul-Studien
gesetzes), indem der Hörer letztmalig 
inskribiert war bzw. ·einen Lehrgang oder 
Kurs der Diplomatismen Akademie besuch-t 
hart, eintritt." 

11. § 19 Abs. 1 Z. 2 hat zu lauten: 

,,2. mit Zustimmung des selbständillg Erwerbs
tätigen dessen Ehegatte, Kinder, Enkel, Wahl
und Stiefroinder, sOWlie ,die Eltern, Großeltern, 
Wahl- und Stiefeltern, wenn diese ,in seinem 
Bewieb ·tätig sind," 

12. § 21 Abs.2 hat zu lauten: 

;,(2) Die Formalversicherung endet mit dem 
Tage der Z.ustellung des Bescheides des Ver
sicherungsträgers über das ,Ausscheiden aus .der 
V erSlicherung." 

13. § 22 Abs. 2 hat zu lauten: 

- ,,(2) Die Formalversich,erung nach Abs. 1 ,endet, 
wenn nicht eine frühere Beendigungg.emäß den 
§§ 16 A'bs. 10, 17 Abs. 7, 18 Abs. 6, 19 Abs. 3 
oder 19 a Abs. 3 eintritt, mit ,dem Tage der 
Zustellung des ,Bescheides -des Versicherungs
trägers über das AU!Ssch-eiden aus der Versiche
rung." 

14. a) § 23 Abs. 1 und 2 haben zu lauten: 

,,(1) Träg,er der Krankenversich'erung nach 
diesem Bun'desgesetz sind: 

1. die Gebietskrankenkassen ; 
2. die Betriebskrarrkenkassen; 
3. ,die Versicherungsanstalt der österreichischen 

Eisenbahnen; 
4. die Vel'lsicherungsanstalt ,des österreichischen 

Bergbaues. 

(2) Für jedes Land ist eine Gebietskranken
ka-sse mit ,der im § 26 bezeichneten sachlichen 
Zuständigkeit erl'lichtet." 

b) Im § 23 Abs. 6 erster Sat~ ist der Ausdruck 
"Krankenhäuser," durch den Ausdruck "Kranken
anstalten," zu ersetzen. 

15. § 24 Abs. 1 Z. 2 hat zu lauten: 

,,2. die Sozialversicherungsanstalt ,der Bauern 
(§ 7 des Bauern-KrankenV'ersicherungsgesetzes) 
m1it ,dem Sitz in W,ien;" 

16. § 25 Abs. 1 Z. 1lit. b wird aufgehoben. 

17. a) Im § 26 Abs. 1 EinIeitu,ng ist der Aus
druck ,,§ 16 Abs. 3 und 5" durch den Ausdruck 
,,§ 16 Abs. 6 und 8" zu ,ersetzen. 

b) § 26 A:bs. 1 Z. 1 hat zu lauten: 
,,1. ,die Gebietskrankenkassen, soweit nicht 

einer der unter Z. 3 bis 5 genannten Versime
rungsträger zuständig ist;" 

c) Im § 26 Abs. 1 hat ,die Z. 2 zu entfallen. 

18. § 28 Z. 2 hat zu lauten: 

,,2. die Sozial versicherungsanstalt ,der Bauern 
(§ 7 des B.auern-Krankenv,ersich-erungsgesetzes) 
für 
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a) die gemäß § 8 Abs: 1 Z. 3 lit. b in der 
Unfallversicherung teilversicherten selbstän
'dilg Erwerbstätigen und ihre teilversicherten 
Familienangehörigen sowie die gemäß § 8 
Abs. 1 Z. 3 Et .. d teilV'enicherten Ange
hörigen von Orden, Kengregationen und 
Anstalten, 

b) die selbständigen P,echer und ,die selbständi
gen Winzer (§ 4 Abs. 3 Z. 4 und 9), 

c) die öffentlichen Verwalter eines lartd(forst)" 
wirtschaftlichen BetI1iebes (§ 7 Z. 3 lit. c), 

d)die Versicherungsvertreter in den Verwal
tungskörpern der SOZlialvlersich'erungsanstalt 
der Bauern, 

e) die selbständig erwerbstätigen Personen,die 
eine der im § 176 Abs. 1 Z. 3 genannten 
Tätig~eiten ausüQ.en, 

f) die Personen, die eine ,der im § 176 Abs. 1 
Z. 2, 4, 5 und 7 genannten Tät,igkeiten 
ausüben, sofern die Sozialversicherungs
anstalt ,der Bauern für sie auf Grund einer 
selbständigen Erwerbstätlgkeit zur Durch
führung der UnfaHversicherung sachlich zu
ständig ist; bei den im § 176 Abs. 1 Z. 7 
genannten Tätigkeit,en jedoch nur, wenn 
diese Personen nicht gemäß § 3 Abs. 1 Z. 1 
,des Bauern-PensionsveI1sicherungsgesetzes 
von ,der PflichtvIersicherung ünfolge einer 
Pflichtversicherung nach dem Gewerblichen 
Selbständigen -Pensionsversicherung.sgesetz 
ausgenommen sind;" 

19. a) § 29 Abs. 1 Z. 1 hat zu lauten.: 

,,1. die Pensionsver~icherungsanstalt der Arbei
ter, soweit nicht der unter Z. 3 genannte Ver
sicherungsträger zuständi.g ist;" 

b) § 29 Abs. 1 Z. 2 hat zu entfal1en. 

20. a) Die überschrift zu § 30 hat zu lauten: 

"ö ~ t li ehe Zu s t ä nd i ,g k e i t d oe r 
Ge b ie t s k r a n k e n k ass e n" 

b) § 30 Abs. 1 hat zu lauten: 
,,(1) Die örtliche Zuständigkeit der Gebiets

kr,ankenkassen richtet sich, soweit im Abs.' 3 
und im § 16 Abs. 6 bis 8 nichts anderes bestimmt 
wird, nach IdemBe'schäftigungsort des Versicher
ten, bei selbst,ändig Erwerbstätigen nach deren 
Wohnsitz." 

c) Im § 30 Abs. 3 ist der Ausdruck "Gebiets
und Landwinschaftskrankenkassen" ,durch den 
Ausdruck "Gebietskranken1kassen" zu ersetzen. 

d) § 30 Abs. 4 hat zu lauten: 

,,(4) Für die nach § 8 Abs. 1 Z. 1 lit. C Pflicht
veI1sichert,enicst ·die Gebietskrankenkasse weiter
hin örüich zuständig, die unmittelbar vor dem 
Antritt des or:dentlichen oder außerordentlichen 
Präsenzdienstes zur Durchführung der Pflicht-

versicherung in ,der Krankenversicherung zu
ständig war. In den Fällen des § 8 Abs. :3 richtet 
sich die örtliche Zuständigkeit der Gebiets
kraMenkasse nac.n,dem letzten inländischen 
Wohnsitz des Wehrpflichtigen; ist 'ein solcher 
nicht geg,eben, ~st ,die Wiener Gebietskranken-
kasse örtlich zuständig." ' 

e) Der bisheI1ige Abs. 4 erhält die Bezeichnung 
Abs.5. 

21. a) §31 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Die ,in den §§ 23 bis 25 bezeichneten Ver
sicherungsträger und die Träger der im § 2 Abs. 2 
bez'eichneten Sonderversicherung,en we1"den zum 
Hauptverband der österreichischen Sozialver-
9icherungsträger (im folgenden kurz Hauptver
band genannt) zusatnmengefaßt." 

b) Im § 31 Abs. 2 hat ,der Ausdruck ,,(des 
Verbandes der Gewerblichen Selbständigenkran
kenkassen)" zu entfallen. 

c) § 31 Abs. 3 Z. 3 hat zu lauten: 

,,3. unter Bedachtnahme auf die gesetzlichen 
Bestimmungen des Arbeitsrechtes Richtlinien zur 
Regelung der dienst-, besoMungs- und pensions
rechtlichen Verhältnisse der Sozialversicherungs
bediensteten, auch zur Erstellung von Dienst
postenplänen, aufzustellen. Diese Richtlinien 
haben auch ,die Gewährung von freiwilligen 
sozia1en Zuwendungen an die Bediensteten eines 
VersiCherungsträgers ~des Hauptverbandes), so
weit es sich nicht um Zuwendungen für die im 
§ 49 Abs. 3 Z. 17 genannten Zwecke handelt, 
in d'er Wei'se ° zu regeln, ,daß hiefür beim je
weiligen Versicherungsträger (beim' Hauptver
band) ein ß.etrag im Ausmaß eines vom Haupt
verband festzusetzenden Hundertsatzes der lau
fenden Bezüge aller Sozialversicherungsbedien
steten im abgelaufenen Geschäftsjahr, höchstJens 
jedoch 5 v. H. dieser laufenden Bezüge, ver
wendet werden' kann. Die Regelung darf den 
öffentiichen Interessen vom Gesichtspunkt des 
Sozialversicherungsrechtes nicht entge~enstehen 
und die wirtschaftliche 'Leistungsfähigkeit der 
Versicherungsträger nicht Igefährden. Dem Haupt
verband obliegt ferner, im Falle der Bevoll
mächtigung Kollektivv'erträge ~m Rahmen der 
Richtlinien ab:mschließen;" 

d) Im § 31 Abs. 3 Z. 9 hat der Ausdruck 
,,(,dem Verband der Gewerb1.ichen Selbständigen
krankenkassen)" zu entfallen. 

e) § 31 Abs. 3 Z. lOhat zu lauten: 

,,10. nach Anhörung der in Betracht kommen
den Versicherungsträger gemeinsame Einrichtun
gen zur zweckmäßigen Ausnützung und wirt
schaftlichen Betriebsführung der den angeschlos
senen Versicherungsträgern gehörigen Kranken-
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anstalten, Heil(Kur)anstalten, Erholungs- und 
-Genesungsheime und ähnlichen Einrichtungen 
'Sowie eine gemeinsame Einrichtung für die Re
taxierung von Rezepten zu schaffen;" 

23. Im § 37 Abs. 1 ist der erste Satz durch 
folg-ende Sätze zu ersetzen: 

"Für die Meldungen der nur Qn ,der UnfaU
versicherung pflichtversicherten mit Ausnahme 
,der im § 7 Z. 3 lit. a und b und ,der lim § 8 Abs. 1 
Z. 3 lit. a genannten Personen sind die Grund
sätlie der §§ 33 bis 35 und 36 Aoo. 3 mit der 
Maßgabe ent;sprechend anzuwenden, daß die 
Meldungen beim zuständigen Träger der Unfall
versicherung zu erstatten sind. Für di,e nach § 8 
Abs. 1 Z. 3 Ht. a in Ider Unfallversicherung 
Pflichtversimerten sind Idie Meldungen beim 
Träger der Pensionsversich,erung der in ,der 
g,ewerblichen WirDschaht selbständig Erwerbs
tätigen zu erstatt;en, wobei die Bestimmungen ,der 
§§ 10, 11 und 14 des Gewerbl,ichen Se1bständigen
Pensionsversicherungsgesetzesentspremend anzu
wenden sind." 

f) Der Punkt am Ende ,des § 31 Abs. 3 Z. 15 
ist durch einen Strichpunkt zu ersetzen. AllS 
Z. 16, 17 und 18 9ind anzufügen: 

,,16. Richtlinien für die Koordinierung der 
Aufgaben der Kranken-, Unfall- und Pensions
versicherungsträger bei der Gewährung freiwilli
ger Leistungen aufzusteHen; 

17. in Wahrnehmung öffentlicher Interessen 
vom Gesichtspunkt des Sozialversicherungsl"ech
tes, der wirtsmafdichen Tragfähigkeit und der 
Verwaltungsökonomie Richtlinien über -die Zu
sammenarbeit zwischen Gebietskrankenkassen 
un-d Betl"iebskrankenkassen, insbesondere bei ,der 
Erhebung der für die Versicherung bedeutsamen 
Dat;en und hei der Besor:gung 'sonstiger gleich
artiger Aufgaben aufzustellen;" 

18. RichtIinien für ,die Auswertung der Ergeb
nisse -der Jugendlichen- und Gesundenunter
suchungen -durch die Krankenversicherungs
träger." 

g) Im § 31 Abs. 4 ist der Ausdruck "der 
Sektionsausschuß für di'e Bauernkrankenversiche
rung beziehungsweise der Verband der Gewerb
lichen Selbständigenkrankenkassen" durch den 
Ausdruck "der Sektions-ausschuß für die Träger 
der Selbständigen-Krankenversicherungen" zu er
setzen. 

h) § 31 Abs. 5 zweiter und dritter Satz haben 
zu lauten: 

"Die gemäß Abs. 3 Z. 3, 4, 11, 13, 16 und 18 auf
g,estelhen Richtlinien bedürfen zu ihrer Wirk
samkeit der Zustimmung ,des Bundesministers für 
soziale Verwa1n~ng. Die gemäß Abs. 3 Z. 3, 11 
und 15 ,aufgestellten Richtlinien sind ~n der Fach
zeitschrift ,Soziale Sicherheit' ZU verlaut;ba:ren." 

i) Im § 31 Abs. 7 ist der Ausdruck ,,(Ver
bänden)" durch den Ausdruck ,,(beim Haupt
verband)"·zu ersetzen. 

22. § 34 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Der Träger der Krankenversicherung kann 
mit dem _ Dienst;geberein schrifüiches überein
kommen treffen, :wonach an Stelle der im Abs. 1 
vorgeschniebenen Meldungen Listen oder an 
deren Stelle Meldungen über ,die Ges,amtsumme 
des Entgeltes für einen Beitragszeitraum an den 
Zähltagen oder nach Ablauf eines jeden Beitr.ags
zeitraumes vorgelegt werden. Der Träger der 
Krankenversicherung kann fürdi'ese Listen Vor
drucke auflegen." 

24. Im § 37 haben ,die Ahsatzhezeichnung ,,(1)" 
und der Abs. 2 zu entfallen. 

25. Dem § 40 ist folgender Satz anzufügen: 
"Einkommensänderungen, die auf Grund der 
alljährlichen Rentenanpassung in der Kriegs
opfer- und Heeresversorgung bewirkt wel"den, 
unterliegen nicht ,der Anzeigeverpflichtung. " 

26. a) § 44 Abs. 1el"ster Sxtz hat zu lauten: 

"Grun,dIa,ge für die Bemessung ,der allgemeinen 
Beiträge (allgemeine Beitragsgrundlage) ist für 
PfLichtversicherte, sofern im folgenden nichts 
andel"es bestimmt wil"d, ,der ,im Beitragszeitraum 
gebührende auf voUe Schilling gerundete Arbeits
verdienst mit Ausnahme allfälliger Sonderzahlun
gen nach § 49 Abs. 2." 

b) § 44 Abs. 1 Z. 5 hat zu lauten: 
,,5. bei den nach § 8 Abs. 1 Z. 4 in ,der 

Kr:anken- und Unfallversicherung teilversicherten 
Pflichtmitglliedern der 1iierärztekammern sowie 
MitgLiedern der Osterreichischen Dentisten
kammer ein Betrag in der Höhe der für die 
betr,effende Ver!>icherungin Betr,acht kommen
den Höchstbeitragsgrundlage (§ 45 Abs. 1);" 

c) § 44 Abs. 6 hat zu lauten: 
,,(6) Als täglicher Arbeitsverdienst ist anzu

nehmen: 
a) bei Pflichtversicherten nach § 4 Abs. 1 

Z. 8 der Betrag von 160 S; 
b) bei Pflichtversicherten, die kein Entgelt 

oder keine Bezüge der im Abs. 1 Z. 2 be
zeichneten Art erhalten, der Betrag von 
60 S. 

An die Stelle dieser Beträge treten ab Beginn 
eines jeden Beitragsjahres (§ 242 Abs. 6el"Ster 
Halbsatz) die unter Bedachtnahme auf § 108 i 
mit der jeweiligen Richtzahl (§ 108a Abs. 1) 
vervielfachten Beträge." 
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27. § 45 Ab!>. 1 lit. a hat zu lauten: 

"a) in der Krankenversicherung 
aa) ,der Betrag von 190 S für ,das Beitrags

jahr (§ 242 Abs. 6 erster Halbsatz) 
1973; 

bb) der Trugeswert der Lohnstufe (§ 46 
Abs. 4), in die 

für das Beitr,agsjahr 1974 ,der Betr,ag von 
61'50 v. H., 

für das Beitragsjahr 1975 der Betrag von 
62'50 v. H., 

für das Beitragsjahr 1976 der Betrag von 
64'50 v. H. des nach § 108 b Abs. 2,ermitllelten 

Meßbetrages fällt;" 

28. § 45 Abs. 1 Tit. a hat zu lauten: 

"a) in der Krankenversicherung der Tageswert 
der Lohnstufe (§ 46 Abs. 4), ,in die der 
Betrag' von zwei Dritteln des nach § 108 b 
Abs. 2 ermittel~en Meßhetrages fällt;" 

29. Im § 47 lit. a ist der Ausdruck ,,§ 11 Ahs. 3 
lit. a und b" durch den Ausdruck ,,§ 11 Abs. 3 
lit. a, bund ,d" zu ersetzen. 

30. a) § 49 Abs. 3 Z. 1 erster Halbsatz hat zu 
lauten: 

"V,ergütungen des Dienstgebers an den D~enst
nehmer (LehrLing), durch welche die durch dienst
liche Verrichtungen für iden D~enstgeber v,eran
laßten Aufwendungen des Dienstnehmers abge
golten werden (Auslagenersatz);" 

b) § 49 Abs. 3 Z. 19 hat zu lauten: 
. ,,19. Z,insenersparnisse hei zinsverbiHigten oder 

unverzinslichen Dienstgeberdarlehen, soweit das 
Darlehen 100.000 S nicht übersteigt;" 

c) § 49 Abs. 4 letzter Satz hat zu lauten: 
"Derartige Feststellungen sind inder Fachzeit
schrift ,Soziale Sicherheit' zu verlautbaren und 
für alle SOZiialver:>icherungsträger und Behörden 
verbindlich. " 

d) Im § 49 Abs. 5 ,dritter Satz 'rstder Ausdruck 
"der Kinderbeihilfenbeitrag" durch den Auooruck 
"der Dienstgeberbeitrag nach ,den besonderen 
Vorschr,iften über den F amilienlaistenausgleich" zu 
·el1setzen. 

31.a) § 51 Abs. 1 Z. 1 und 2 haben zu laullen: 

,,1. in der Krankenv,enich,erung 
a) für die der Pensionsversicherung der Arbei

ter zugehörigen Drenstnehmer (Lehrlinge), 
für ,d~e im Bereich ,der knappschaftlichen 
Pensionsversicherung als Arbeiter anzu
sehenden Personen sowie für j:ene der 
P,ensionsversicherung ,der Angestellten zu
gehöl1igen Dienstnehmer (Lehrlinge), ,cl'eren 
Beschäfroigungsverhältn!Ls nicht durch eines 
der im § 14 Abs. 1 Z. 1 angeführten Gesetze 

ger,egelt ist und deren Entgeltanspruch im 
Falle der Erkrankung ,das im § 8 Abs. 1 
und 2 ,des Angestelltengesetzes vorgesehene 
Ausmaß nicht erreicht ...... 7"5 v. H., 

b} für die übrigen Vollversicherten 5 v. H. 
der allgemeinen Beitragsgrundlage; 

2. in ,der Unfallversicherung 
'a) für ,die ,der Pensionsversich,erung der Ange

stellten zugehörigen Dien~tnehmer (Lehr
linge) sowie für die im Bereiche ,der knapp
schaftlichen Pensionsversicherung ,als Ange
stellte anzusehenden Personen (§ 236 Abs. 2 
letzter Satz) ............... . 0'5 v. H., 

b) für 'die anderen Dienstnehmer (Lehr-
linge) ...................... 2 v. H. 

der allgemeinen Beitragsgrundlage;" 

b) § 51 Abs. 2 wird aufgehoben. 

- c) § 51 Abs. 3 hat zu lauten: 
,,(3) Von den nach Abs. 1 f.estgesetzten Bei

trägen entfallen, unbeschadet der Sondervor
schrift des § 53: 

1. in ,der Krankenvel'sicherung je d~e Hälfte 
auf den Versicherten und seinen Dienstgeber; 

2. in der Unfallversicherung der gesamte BeJi
tmg auf den Dienstgeber; 

3. in der Pensionsversicherung, ,und zwar 
v.H. 

a) in der Pensiomwersicherung' der 
Arbeiller 
bei der Pensionsversicherungsanstalt 
der Arbeiter 
aa) hinsichtlich der ,im Abs. 6 ge

nannten Versicherten 
auf den Versicherten ........ 8'25 
auf den ,oiensngeber ........ 9'25 

bb) hinsichtlich der übr~gen Ver
sicherten 
auf den V,ersicherten und dessen 
Dienstgeber je .............. 875 

bei der Versicherungsanstalt ,der 
österreichischen Eisenbahnen 

auf den Versicherten und dessen 
Dienstgeber je ................ 875 

• b) in der Pensionsversicherung der An
gestellten 

auf den Versicherten und dessen. 
Dienstgeber je ................ 8'50 

c) in der knappschaftlichen Pensions
sicherung 
für Arbeiter 

auf den Versicherten .......... 875 
a'uf dessen Dienstgeber ........ 14'25 

für Angestellte 
auf, den Versicherten .......... 9'25 
auf dessen Dienstgeber ........ 1475 

der allgemeinen Beitragsgrundlag,e." 
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d) Im § 51 Abs. 5 erster Satz hat ,der Ausdruck 
"und 2" zu entfallen. 

e) Dem § 51 ist ein Abs. 6 mit folgendem 
Wortlaut anzufügen: 

,,(6) Die im Ab5'. 3 lit. a aa festgesetzte Auf
teilung der Beiträge gilt für ,den nachstehenden 
Personenkrei~: 

.a) die in 'einem land(forst)wirtschaftlichen Be
trieb (§ 27) Beschäftigten; 

b) die im Haushalt ,eines land(fol"st)wirtschaft
lichen Dienstgelbers ßoeschäftigten, soweit sie 
vorwiegend in dem auf dem land(forst)
wirtschaftlichen Besitz geführten Haushalt 
beschäftigt sind; 

36. § 54 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Von den auf volle Schilling gerundeten 
Sonderzahlungen nach § 49 Abs. 2 sind in der 
Kranken-, Unfall- und Pensionsversicherung 
Sonderbeiträge mit dem gleichen Hundertsatz wie 
für ,sonstige Bezüg,e nach § 49 Abs. 1 zu ent
richt;en; h1ebei sind die ,in einem Kalenderjahr 
fällig werdenden Sonderzahlung·en bis ZJum 
60fachen Betrilg der für die betreffende Y-er
sicherung in Betracht kommenden Höchsthei
tragsgrundlage (§ 45 Abs. 1) unter Bedacht
nahme auf § 45 Abs.' 2 zu berückJsichti~en." 

37. Nach § 56 ist ein § 56 a mit nachstehendem 
Wortlaut einzufügen: 

e) die bei der Sozialversicherungsanstalt der "B ei t r ä.g e w äh re nd d oe r L -e ,i s tun g 
Bauern BeschäftigtJen; de s Prä sen z d ,i e n s te s 

d) ,dj,eauf Grund gesetzlicher BestJimmungen 
zum Forstschutz und Forstarufsichtsdienst 
bestellten Personen; 

e) die bei den gesetzlichen beruHichen Yer
tretungen der Dienstnehmer und Dienst
geber in der Land- und Forstwirtschaft und 
denen Berufsvereinigungen Beschäftigten; 

f) die ~ediensteten des Viehverkehrsfonds, des 
Mi:lchwirtschaftsfonds und des Getreide
wirtschaftsfonds. " 

32. a) § 51 Abs. 1 Z. 3 lit. b hat zu lauten: 

"b) in der Pensionsversicherung der An-
gestellten ...................... 17"5" 

b) § 51 Abs. 3 Z. ? lit. b hat zu lauten: 

"b) ,in der Pensionsver-sicherung der An
gestelltJen 

auf den Yersicherten und -dessen 
Dienstgeber je .............. :. 875" 

33. Im § 52 Idl'1itter Satz ist der Ausdruck 
"In der Krankenversicherung und Unfallvemiche
rung der bildenden Künstler und der Pflichtmit
gHeder der Tierärztekammern (§ 8 Abs. 1 Z. 4)" 
durch den Ausdruck "In ,der Kran~en- und 
UnfaHversimerung der bildenden Künstler, der 
Pflichtmitglieder der Tierärztekammernsowie 
der Mitgloieder der -österreichischen Dentisten
kammer (§ 8 Abs. 1 Z. 4)" zu ersetzen. 

34. Im § 52 dflitter Satz ,ist der Ausdruck 
,,§ 51 Abs. 1 und 2" durch den Ausdruck ,,§ 51 
Abs. 1" zu ers-etzen. 

35. § 53 Abs. 3 lit. c hat zu lauten: 

"e) für die Dauer ,des, Weiterbestandes ,einer 
Pflichtversicherung nach § 11 Abs. 3 lit. a 
oder <1." 

§ 56 a. (1) Für die Dauer .des auf Grund der 
Bestimmungen des Wehrgesetzes zu leistenden 
ordentlichen oder außerordentlichen Präsenz
dienstes ruht ,die Beitragspflicht des wehrpflichti
gen V'ersicherten und .seines Dienstg·ebers in der 
Krankenversicherung. 

(2) Der Bund ha:t an ·den Yersicheflungsträger 
einen Pauschalbetrag in ,der Höhe von 142 S 
mO-lla:tLich für jeden Famili,enangehörigen gemäß 
§ 123 des im ordenüichen oder auß·erordentIichen 
Präsenzdienst stehenden Versicherten (§ 8 Abs. 1 
Z. 1 Et. e) zu leisten._ An di,e Stelle dieses Betrages 
tritt ab Beginn eines j'eden Beitragsjahres (§ 242 
Abs. 6 erster Halbsatz) der. unter Bedachtnahme 
auf § 108 i mit der jeweiligen Rimtzahl (§ 108 a 
Abs. 1) vervielfachte Betrag. Der dreißigste Teil 
des monatlichen Pauschalbetrages gilt als auf den 
Tag entfallender Pauschalbetrag, .der siebenfache 
Tagespauschalbetrag gilt als auf die Woche ent
fallender Pauschalbetrag." 

38. a) § 59 Abs. 1 efS'ter Satz hat zu_lauten: 

"Werden Beiträge nicht innerhalb von elf 
Tagen nach der Fälligkeit eingezahlt, so sind 
von ·dies'en rückständigen Beiträgen, wenn nicht 
gemäß § 113 Albs. lein Beiitragszuschlag vor
geschrieben wird, Verzugszinsen inder Höhe 
von 7"5 v. H.zu entflichten." 

b) § 59 Albs. 2 hat zu lauten: 
,,(2) Der zur Entgegennahme der Zahlung_ 

berufene Versicherungsträger kann die Verzugs
zinsen hera;bsetzen oder nachsehen, wenn durch 
ihre Einhebung in voller Höhe ;e!ve wirtschaft
lichen Verhäknisse -des Beitragsschuldners oder 
seines Betriebes gefä:hrdet wär,en. Die Y'erzugs
zinsen können Ü'berd~es nachgesehen werden, 
wenn es sich um einen kurzfriSJtigen Zahlungs
verzug handelt und der Beit-ragsschuldner 
ansonsten regelmäßig seine Bdtragspflimt erfüllt 
halt. " 

404 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)8 von 150

www.parlament.gv.at



404 der Beilagen 9 

39. § 60 Abs. 2 letzter Satz hat zu lauten: 

"Die nach de~ im § 11 Abs. 3 l~t, c genannten 
Vorschriften gebührende VergÜltung für Ver
dienstentgang stieht dem aus Leistungen Dritter 
bestehenden Entgelt gleich~" 

40. Irn§ 63 Abs. 2 ist der Ausdruck ,,2 v. H. 
über der jeweil~gen Rate der Oesterreichischen 
Nationa,~bQnk für den Wechseleskompte" ,durch 
den Ausdruck ,,7"5 v. H." zu ersetzen. 

41. § 68 A'bs. 1 ha't zu lauten: 

,,(1) Das Recht auf Festlstel1ung ,der Verpflich
tung zur Za:hlung von Beiträgen verjähl1t !binnen 
zwei Jahren vorn Tage der Fälligkeit ,der Bei
träge. Halt der Dienstgeber _oder eine sonstige 
meldepflich·tige Person (§ 36) die Eorstattung e~ner 
Anmeldung, Xnderungsmeldung oder Meldung 
über Sonderzahlungen (§ 49 Abs. 2) ul1Jterlassen, 
so verjährt: ,das Recht auf Fe~tstdlung der Ver-

,pflichtung zur. Nachzahlung ,der Beiträge binnen 
fünf Jahren vorn Tage ihrer Fälligkeit. Das glei
che gilt, wenn der Mddepflichtige umichtige An
gaben über ,die bei .ihm beschäftigten Pe!'Sonen 
bzw. über deren Entgek (auch Sonderzahlungen 
im Sinne des § 49 Albs. 2) gemacht h;llt, die ,er 
bei gehöriger SoI'lgfalt als unrich,tig hätte 
erkennen müssen. Die Verjährung des Fes't
,stellungsrechtes wird durch jede zum Zwecke 
der Feststellung getroffene Maßnahme in dem 
Zeitpunkt unterbrochen, in ,dem der Zahlungs
pflichtigehi,evon in Kenntn~ gesetZJt wwd." , 

42. a) § 72 Abs. 2 Z. 2 letzter shz hat zu 
lauten: 

"Der Hundertls;lltz 'beträgt fü'r ,da's Jahr 1973 
600 v. H." 

b) § 72 Abs. 8 hat zu lauten: 
,,(8) Der Bund leistet für das Jahr 1973 einen 

Be~trag in ,der Höhe von 100 Millionen Schilling. 
Der Beitrag ,des Bundes ist monatlich 1m 
erfor,derlichen A,usmaß, nach Tunlichke~t mit je 
einern Zwölftel, zu bevorschussen." 

43. § 72 hat zu lauten: 

"B e i t r ä g 'e ,i n de rUn fall ver sie h e
run g bei der S 0 z i a 1 ver SI i: ehe run g s

an,stalt der Bauern 

§ 72. (1) Die Mittd zur Bestreitung ,der Auf
wendungen in der Unfallver,sicherung bei der 
Sozialvel"sicherungsansta1t der Bauern werden, 
soweit sie nicht durch gemäß §§ 51 und 74 zu 
bemessende Beiträge für ,die im § 28 Z. 2 li,t. b, 
c und d genannten P,ersonen sowie durch !Son~ 
stige Einnahmen gedeckt sind, ;lIuf,gebracht durch 

a) Basisherträge nach Abs. 2, 
b) einen Zuschlag nach Abs. 4, 
c) Beiträge nach Abs. 7, 
d) einen Beitrag des Bundes nach Ahs. 8. 

(2) Die gemäß § 8 Albs. 1 Z. 3 lit. ob teil
v,ersicherten Betriebsführer sind für Zwecke der 
Bemessung des Basisbeirt:rages in die Ver
sicherungsklasse ,einzureihen, ,in die !Sie auf Grun~d 
des § 12 des Bauern-Pensionsversicherungs
gesetzes 'eingereiht sind oder ,einzureihen wären, 
w,enn sie der Pflichtversicherung ,gemäß § 2 
Abs. 1 Z. 1 ,des Bauern-Pensionsversicherungs
gesetzes untedägen. Sie h~b{!n den ihrer Ver
sicherungskla!SISC entsprechenden" Basisbeitrag zu 
leist.en. Wenn Ehegaltten ein und denselben 
laIlld'(forst)wiI'itschaftLichen Betrieb auf gemein
'same Rechnung <und Gebhr führen, ist der Basis
'beitrag nur vonein,em ,der ,Ehegaotten zu leisten. 
Der jährliche Ba&isbeiltrag ,beträg,tin der Ver
!Sicherungs klasse 

I ., .. , ............ ,:........... 182 S 
II .. ' . ; ........................ , 290 S 
III ............................ 327 S 
IV ., ........ ,................. 3(,6 S 
V ....................... ,-...... 405 S 
VI ............................ 442 S 
VII .. , ........... _ .... '. . . . . . . .. 500 S 
VIII .. , ........ , ........... '" 576 S 
IX ............................ 651 S 
X .. ' ......... , .. , ......... ,.... 730 S 
XI ............................ 845 S 
XII ............................ 999 S 
XIII ......... , ............... , 1151 S 
XIV .... , ..................... 1305 S 
XV ...... , ............. , ........ 1457 S 
XVI .......................... 1609 S 
XVII , ......................... 1745 S 
XVIII .......................... 1865 S 
XIX .... , ............. , ....... 1972 S 
XX ...... , ...... ,., ... , .. , ..... 2014 S 

An die Stelle dieser Beträge 'tir.eten 'alb 1. Jänner 
eines jeden Jahres die unter Bedachtnahme auf 
§ 108 ,i mit der jeweiligen um 0'5 verminderten 
eineinhalhfachen Richtzahl (§ 108 a Abs. 1) ver
vielfachten Beträge. Ein Zwölf tel des jährlichen 
Basisbeitrages gilt als Monatsbeitrag. 

(3) Den nach AOO. 2 ermittelten Basisbe~rrag 
schuldet der Betriebsführer. Hiebei ist ;lInzu
nehmen, ,daß der Eigentümer ,des land(forst)
wirtschafdichen B,etriebesdiesen 'Betrieb auf seine 
Rechnung und Gefahr führt. Diese Vermutung 
gilt solange, als der mgentümer nicht den Nach
weis der Betriebsführung durch eine andere Per
son erbringt. Für die Fälligkeit und EiIWiehung 
der Basisbeilträge nach 1\100. 1 lit. a gelten die 
Bestimmungen des § 19 Albs. 1 des Bauern
Krankenversicherungsg,esetzes mit der Maßgabe, 
daß das Recht auf Feststel1ungder Verpflichtung 
zur Zahlung der Beiträge binnen fünf Jahren' 
vorn Tage ihr,er Fälligkeit verjährt, wenn der 
Pflich·tversicherte uberhaupt keine oder bewußt 
unwa:hre Angaben über die Grundlage für die 
Berechnung der Beirträgeerstattet. 
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(4) Der Zuschlag nach Abs. 1 lit. bist I (8) Der Bund leistet für jedes Gesmättsjahf 
1. für. alle land(forst)wirtsmaftlimen Betri'elbe 'eihen Beitrag ,in der Höhe eines Drittels ,der 

im Sinne des § 1 Abs. 2 Z. 1 des Grundsteuer- in diesen Gesmäfusjahr eingezahlten Beiträge 
gesetzes 1955, nam Abs. 2, 4 und 7. . 

2. für aUe Grundstücke im S,inne des § 1 
Abs. 2 Z. 2 des Grund51teuel'1gesetzes 1955, soweit 
es sich um unbebaute Grundstücke handelt, die 
namhaltig land(forst)wirtschaftlim genutzt wer
den, in einem Hundertsatz einer Beitrags
grundlage zu entrimlten. Beitragsg,rundlage hin
simtlim ,der in Z. 1 ,angeführten Bet1'liebe i51t der 
für Zwecke ,der Grwndsteuer ermittelte Meß
betrag. Hinsichtlich der in Z. 2 angeführten 
Grundstücke bildet die Bei>nragsgrundlarge nimt 
der für Zwecke ,der G~undsteuer ,ermitteke Meß
betrag, sondern ein besonderer MeGbetrag, der 
sim nach den Vorsml'liften des Grundsteuer
gesetzes 1955 erg~be, wenn das Grundstück aLs 
land- und forstwil'1tschaftliches Vermögen im 
Sinne des Bewel'1tung'sg,esetzes ,gewel'ltet worden 
wäre. Der Hundersartz beträgt ~OO v. H. 

(5) Den Zuschlag nach A'bs. 1 Er. b hebt das 
öf1tlich zu~tändige Finanzamt ein. Für die Ver
an1agung, Festsetzung und Einhebung ,gelten die 
ibgarbenrechtlich,en Be51timmungen. Die Beiträge 
sin:d vom Grundstückeigentümer zu errtrimten. 
Für Grundstücke, die ,der Ei:gentümer nicht 
selbst bewirtschaf,t;et, kann er von demjenigen, 
der sie :bewil1uschaftet, die Rücker~tatltungder 
Beiträge verlangen. Die FäHigkeit ,des Beitrages 
richtet sich nach den VorschI'iften ,des Grund
steuer.gesetzes. Eine allfäUig.e Nachsicht der 
Grundsteue'r bleibt j,edoch rbei der Einhebung 
der Beiträge unberücksichtigt. 

(6) Der Bund erhält zur Ahgdtlung der Kosten, 
die ihm ,durm -die Einziehung und Abfuhr ,des 
Zuschlages nach Albs. 1 Irt. b ,ent;stehen, eine 
Vergütung im Ausmaß von 2 v. H. der albge
führten Beiträge. 

(7) Für gemäß § 8 Abs. 1 Z. 3 k b ,teil
versicherte Betriebsführer, für die hinsichtlim 
einer diese Unfallversicherung begründenden 
Tä,ti'gkeüt weder ein Basisbei,trag nach Albs. 1 
lit. a noch ein Beitrag nach ,den §§ 51 oder 74 
ermittelt werden kann, 'sind Beiträge zu ent
richten, die zur Gänze vom Inhaber des 
Betriebes zu 'trargen sind. Die Beiträge lSind von 
einer kalendertäglichen Beitragsgrundla'ge zu 
bemessen, deren Höhe ':durch ,die S<l!tzung ,der 
SovialversicherunglSanstaIt der Ba'Uern einheitlich 
für al1e~n Betracht kommenden Vel1sicherten 
mit einem festen Betrag ,im Rahmen des 
Erforderlichen, mindestens mit 30 S, höchstens 
mit dem Betrag der Höch'Stbeitragsgrundlage in 
der Unfallvel'lsimerung (§ 45 .A!bs. 1 lit. b), fest
zusetzen ist. Der Beitragssartz und die Einviehung 
der Beiträge sind in der Sartzung des Ver
sicherungstr~gers zu regeln. 

(9) Der nach Ahs. 8 gelbührende Beitrarg des 
Bundes ist in ,den Monaten ApI'il uilid September 
mit einem Betrag in der Höhe des voraussich,t
lichen Aufwandes der in den folgenden Monalten 
zur Auszahlung :gelangenden Rentensonder
zahlung zu bevorschussen. Der, restliche Bundes
heitrag ist monatlich im erfor,derlich·en Ausmaß 
nach Tunlichkeit mit je einem Zwölf tel, zu 
<bevorschus.sen. 

44. a) Im § 73 Abs. 3 ist der Ausdruck "alb 
1. Jänner 1971 975 v. H." ,durm den Ausdruck 
"aib 1. Jänner 1973 10 v. H., arb 1. Jänner 1974 
10·5 v. H." zu e11Setzen. 

.b) § 73 Ahs. 4 letz'ter Sartz hart Z'U entfallen. 

c) § 73 Abs. 5 hat zulauten: 
,,(5) Die nach Albs. 1 bej,tragspflich,tigen 'tr~ger 

der Pensionsv!ersicheI'ung und die Ver:s'icherungs
anstalt der österreichischen Eisen'ba'hnen haben 
von jeder arn eine ,der im § 8 Albs. 1 Z. 1 Ht. a 
genannten Personen zur Auszahlung gelaJngenden 
P,ension und Pensionssonderzaihlung mit Aus
nahme von \Vaisenpensionen,einen Betrag von 
3 v. H. einzuhehalten, wenn 'Und ,solange siCh 
der in Betracht kommende Pensionist im Inland 
aufhäk. Zu ,den Pensionen sowi,e zu den 
Pensionssonderzahlungen zählen auch die Zu
schüsse und ,die Ausgleichszuh~n, nich,t jedoch 
die Wohnungsbeihilfen. Der Einbehalt ,ist a:uch 
vorzunehinen, wenn sich der Pensionist ständig 
in ·einem Staa:t aufhält, mit dem ein zwischen
staartliches übereinkommen hes,teht, das die 
Krankenversich,erung der P.ensionisten einschließt, 
es sei denn, daß das übereinkommen Gegen
teiliges bestimmt." 

d) § 73 Abs. 8 haJt zu lauten: 
,,(8) In der Krankenversicherung der nach § 8 

Abs. 1 Z. 1 lit. h 'teilveI'sicheI'ten Bezieher einer 
laufenden Geldleistung aus der zusätzlichen Pen
sionsversich,erung nach § 479 haben die Trä,ger 
der zus~i:zlichen Pensionsversicherung an die 
Versicherungsanstalt der österreichilSmen Eisen· 
bahnen ib dem Beg,j,nn ,der Krankenversichel'ung 
(§ 10 Abs. 6 hzw. 7) bis zu deren Ende (§ 12 
Abs. 5) einen Beivrag von 5 v. H. ,der Beitrags
grundlage zu enurichtJen; als Bcitragsgrundlage 
gilt die die Teilv,er5'icherung begründende lau
fende Geldleistung aus ,der zusätzlichen Pensions
versicherung in ihrer jeweiligen Höhe ohne 
Berücksichtigung von RuheMbestimmungen." 

e) Lm § 73 A:bs. 9 ist die Zi>tierung ,,§§ 76 
bis 79" durch die Zrtierung ,,§§ 76 und 77 'bis 79" 
zu ersetzen. 
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45. § 74 Ahs. 3 Z. 3 hat zu lauten: 

,,3. für die nach § 8 Ahs. 1 Z. 3 lit. e teil
versicherten VersicherungsvertI1eter von dem in 
Betracht kommenden Vel'sicherungsträger hzw. 
vom Hauptverband;" 

46. a) § 76 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Beittag!>grundla,ge für den Kalendel'tag ist 
für in der KrankenVlersi'cherung Weiterv,ersicherte 
,die um ein Sechstel ihres Betrages erhöhte 
Höchstheitragsgrundlage (§ 45 Abs. l1it. a)." 

b) Im § 76 Abs. 2 i~t der erste Satz durch 
folgende Sätze zu ersetzen: 

,,(2) Die Werterversicherung ist tinbeschadet 
Abs. 3 auf Antrag des Versicherten, soweit dies 
nach 'seinen ,w~l'tschafdichen Verhältnissen 
gerechtfertig;t erscheint, auf einer niedrigel'en als 
der nach Albs. 1 in Betracht kommenden Be~trags
grundlage, jedoch ab 1. Jänner 1973 nicht unter 
52'50 S täglich, ab 1. Jänner 1974 nicht unter 
70 S ,täglich zuzulassen. An ,die Stelle des Betrages 
von 70 S triTt ab 1. Jänner eines jeden Jahres, 
enstma1i'g aib 1. Jänner 1975, der unter ß,edacht~ 
nahme auf § 108 i mit der jeweiligen Richtzahl 
(§ 108 a Abs. 1) vervielfachte Betrag." 

c) § 76 Ahs. 3 hat zu lauten: 
,,(3) B,ei Prüfung der wir,tschaf.tlichen Verhält

nisse nach Abs. 2 sind auch Unterhaltsverpflich
tungen von EhegaJuten, auch geschiedenen Ehe
g~bten, gegenüher dem Vel'sich,erten zu berück
sia.~tigen. Als ffiona:üiche UnterhaLtsverpflichtung 
gelten, gleichviel db 'Und in welcher Höhe die 
Unterhalltsleistung ,taJUsächlich ellbracht wil'd, 
während des Bestandes ,der ·Ehe 30 v. H., nach 
Scheidung ,der Ehe 15 v. H. ,des nachgew~esenen 
monaJt1ichen Nettoeinkommens des Unt'erhalts
pflichtigen. Wenn und solange das Neutoein
komnren des UnterhaITspfli'chti:gen nicht nach-

_gewiesen wird, ,ist 
a) während des Best~ndesder Ehe anzu

nehmen, daß eine Heraibsetzung in den 
-wirtschaftl,ichen Verhältn~sen des Ver
,sicherten nicht gerech,tf,er:tigt er,scheint, 

b) nach Scheidung der Ehe anzunehmen, daß 
die Höhe der mOnaJt1ichen Unterhalts
verpflichtung 35 v. Hdes Dreißigfachen 
;der Beitragsgrundlage nach Abs. 1 heträgt." 

47. § 76 a ha't zu lau,uen: 

"B e i t rag s gr 'u n dIa ,g ,e für W e i t e r
ver s ich e r t ein der P ,e n s ion s-

v e ,r si c he r'u n g 

§ 76 a (1) Beitragsgrundlage für den KaLender
'tag ist für in der Pensionsversicherung W,eioer
versicherte di'e um elLn Sechstel ihres Betrag'es 
erhö:hte Tagesbeitra;gsgrundlage der Pflicht
versicherung (§ 242 Abs. 2 Z. 1) ,des dem Aus
scheiden aus der ~flichtv,ersicherung vorangegan-

g,enen letzten Beitragsjahres (§ 242 Abs. 6 erster 
Halhsatz). Hat der Versicherte Beitragszeiten der 
Pflichtversicherung nur im Beitnlgsjahr des Aus
scheidens a:us ,der PflichtveDSicherung erworben, 
'so ist dieses Beitragsjahr heranzuziehen. Die 
Beitra:gsgrundlage da:rf ab 1. Jänner 1973 den 
Betrag von 52'50 S, ab 1. Jänner 1974 ,den 
Betrag von 70 S nic\.1t -unterschreiten. An die 
Stelle des, Betrages von 70 Stritt alb 1. Jänner 
eines jeden Jahres, erstmalig ab 1. Jänner 1975, 
der unter Bedachtnahmeauf § 108 i mit der 
jeweiligen Richtzahl (§ 108 a A'bs. 1) verv~elfachte 
Betrag. 

(2) Die W eiterversicher-ung ~&t auf Antrag des 
Versicherten, ~oweit dies nach seinen wirtschaft
lichen Verhälronissen gerechtEertigt erscheint, auf 
einer niedrigeren als der nach Abs. 1 in Betracht 
kommenden Beirtra>gsgrundbge, j,edoch nicht 
unter ,den ,dom angeführten Mindestbeträgen zu
zulassen. Eine lSolche Ändewng rderBeitrags
grundlage gilt jeweiIs bis zum Ablauf des nächst
f-oligenden Kalenderjahres. Wurde die Weiter
versicherung aufeine1" niedrigeren als der nach 
Abs. 1 in Betracht kommenden Beitr;vgsgrundlage 
zugelassen, so hat der Versicherungsträger hei 
einer Änderung in den wirtschaftlichen V'erhält
nissen des Versic;herten auf ,dessen Antrag eine 
Erhöhung der Beütragsgrundlage bis ,auf ,das nach 
A:bs. 1 in Betracht kommende Ausmaß VOT

zunehmen. Eine solche Erhöhung hat der Ver
sicherungsträger aJUch von AmitJs weg,en vor
zunehmen, wenn ihm eine entsprechende 
Knderung in den wirtschaftlichen Verhähnissen 
des Versicherten bekannt wird. Solche Fest
setzungen wirken in allen ,di'e~en ,Fällen nur für 
die Zukunft. 

(3) Bei Prüfung der wil"lt:schafitlichen Verhält
nisse nach A:bs. 21st § 76 Ahs. 3 mit der Maß
garbe ,emsprech'end anzuwenden, daß an die Stelle 
,der Beitragsgrundlaige nach § 76 Abs. 1 ,das 
Dreißigfacheder Höchstbeitragsgrundlage in der 
Pensionsversicherung (§ 45 Abs. 1 lit. h) triH. 

(4) Die Beitragsgrundla;ge lis,t aJb 1. Jänner 
eines jeden Jahr,es mit der für dieses Jahr gel
tenden Richtzathl (§ 108 a Ahs. 1) zu verviel
fachen, Jedoch höchstens bis zu dem Betrag der 
um ein Sech~tel ihres Betrages erhöhten Höchst
beütragsg,rundlage in der Pensionsversicherung. 
Der V'ervielfachte Betrrag ist auf volle Schilling 
zu 'runden. 

(5) Beitragsze~uraum ist der Kalendermonat, 
er ist einheitlich mit 30 Kalendertagen anzu
nehmen." 

48. § 76 b Abs. 1 Z. 1 hat zu laUltcn: 

,,1. fü:r in ,der Krankenv,el"lsicherung 
a) gemäß § 18 Ahs. 1 Z. 1 his 3 Se1bst

versicherte die um ,e·in Sechs~el ihres Be
trages erhöhte Höchstbeitra;gsg1"undlage 
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(§ 45 Albs. 1 I~t. a) unter entspr,echender 
Anwendung der Best,immungen des § 76 
Abs. 2 und 3 

b) gemäß § 18 Aibs. 1 Z. 4 und 5 Selbst
versicherte der für Idie in § .44 Abs. 6 lit. b 
genannten Personen als täglicher Arbeits
verdienst in Betracht kommende Betrag;" 

49. § 77 Abs. 1 halt zu lauten: 

,,(1) Die Höhe des Beiuages in der Kranken
versicherung für Weiter- und Sellbstversicherte 
mit AuSna'hme der Selbstverrsicherten mach § 19 a 
wirrd durch die Satzung des Versicherungsträgers 
mit einem einheitlichen Humderts3!tz ·der Bei
tr3!gsgrundlag,e für alle diese Versicherten fest
gesetzt. Dieser Hunderrtsaltz ,d3!rfden Beitrags
satz, der für die Krankenversicherung der der 
PenSJionsverrsicherung der Angestellten zuge
hörigen Pflichtversicherten gilt, nicht über
steigen. Zahlungen, die für die gemäß § 18 Abs. 1 
Z. 5 Selbstversicherten von einer Einrichtung 
zur wirtschaftlichen Selbsthilfe auf Gr,und einer 
Vereinbarung mit dem den Bei'tlrag einziehenden 
V ersicherungsträger ~eleistet werden, sind auf 
den Beitrag anzurechnen. Für ,die nach § 19 a 
Selbstversicherten gilt der B~itraig~altz, wie er 
inder Satzung des Versicherungsträgers für die 
Pflichtversicher;ten festgesetzt ist, die. dem nach 
§ 19 a Ab~. 5 jeweils in Betracht kommenden 
Versicherungsz,weig der PensioIlJsversicherung 
zugehören. " 

50. § 77 Abs. 1 hart zu laut,en: 

b) Dem § 78 wird folgender Abs. 6 angefügt: 

,,(6) Für ~ie Dauer des auf Grund der Bestim
mungendes Wehrgesetzes zu Ieistenden ordent
lichenoder außerordentlichen PräsenZ!dienstes haI\: 
der Wehrpflichtige keine Beiträge für eine von 
ihm eingegangene Weiter- oder Selb'Slt
versicherung zu envrichten. Ln ,diesem Fall ist 
§ 56 a Aos. 2 entspr,echend anzuwenden." 

52. § 79 Arbs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Auf die Beitr1iJge zur Weiterversicherung 
in der Kranken- und Pensionsversicherung, zur 
Selbstversicherung und zur Höh'erver~icherung 
sind die Bestimmungen des § 69 über ,die Rück
forderung von BeiItJrägen mit der Maßga!be ent
sprechend an:l!Uwenden, daß die Rückforderung 
von Beiträgen ungeachtet einer allfämgen Lei
,stungserrbrirn:gung auch dann möglich i~t, wenn 
eine Bescheinigung für die vorläufige Kranken
vellsicherung gemäß § 10 Arbs. 7 für den gleichen 
Zeitraum a'usg.estlellrt wo,rrden ist, für den Beiträge 
zur Weiter- oder Selbstversicherung in der 
Kramkenvers:icherung entrichtet wurden." 

53. § 80 hat zu lauten: 

"Beil]:rag des Bundes 

§ 80. (1) Inder Pensionsversicherung nach 
diesem Bundesgesetz lei5tet der Bund für jedes 
Geschäf.tsjahr einen Beitrag in der Höhe des 
Betrages, um den 101'5 v. H. des für dals einzelne 
Geschäftsjahr erwachsenden Aufwandes - aus
'genommen die Aufwendungen für die AUisgleichs
zulagen und die Wohnungsbeihilfen - die Ein
nahmen für dals betreffende Geschäfrtsjahr - aus

,,(1) Der BeiitragssMz in der Kranken- genommen den Bundesbeitrag, d,je Ersä·tze für 
venicherung für Weiter- und Se~bstverrsicherte Ausgleichszulagen und Wohnungsbeihilfen -: 
mit Ausnahme der Sdbstversicherrten nach 
§ 19 b .. 5 H d B' dl überrsteigen. . a etragt v. .' er . el'tra,gsgrun age. . 
Z~hlungend~e für die gemäß § 18 A'bs. 1 Z. 5 I (2) Bin Dr~ttel des sich nach Abs. 1 ergebenden 
Selbstversicherten von einer Ei'nr,ichtung zur Mehrertrages jedes Geschäftsjahres ist aibgeson
wirtschaftlichen SdbsthiLfe auf Grund einer Ver- dert vom übrigen 'Vermögen des V,errsicherungs
einba1rung mit Idem den Be~trag einziehendenträg'ens zri:nsbrrngend entweder in mündel
Versicherungstr~ger geleistet werden, sind auf sicheren <inländisch,en Wertpapieren oder in 
den Bei1:lrag anzurechnen. Für ,die nach § 19 a gebundenen Einla'gen bei Kreditunternehmen 
SelbSltversicherten bet;rägt Ider Beitragssatz anzulegen, ;IIuf welche die Voraussetzungen ,des 
5 v. H. bzw. 7'5 v. H. der Beitragsgrundlage, je § 446 Abs. 1 Z. 4 zut,reffen. Über die so ange
nachdem, ob sie der Pensionsver.sicherung der legten Mi1:ltel darf der Versicherungsträger nur 
AfibeLter oder einer 3!nderen Pensionsversicherung v'erfügen, um eine vorübergehend ungünstigere 
zugehören (§ 19 a Abs. 5)." Kassenlage zu behehen. Die Verfügung bedarf 

51. a) § 78 Ahs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Beiträge zur Höherver~icherung sind 
gleichzeitig mit j'~nen Beiträgen fäHiJg, zu denen 
sie hinzutreten, sofern nicht aus Gründen der 
Verwaltungsvereinfachung ~n der Satzung des 
Versicherungsträgers anderes bestimmt w1'l'd oder 
eine andere Vereinbarung mit. dem Ver
sicherungsträger zustande kommt." 

der ZuS!oimmung des Bundesministers sür soziale 
Verwaltung im Einvernehmen mit dem Bundes
minister für Finanzen. 

(3) Der den einzelnen Trägel1n der Pensions
versicherung nach Abs. 1 gebührende Beitrag 
des Bundes ist in den Mon3!ten April und 
September mit einem Betrag ,in der Höhe des 
voraussichtlichen Aufwandes der in den fol
genden Monaten zur Auszahlung gelangenden 
Pensionssonderzahlung zu bevorschu~en. Der 

, . 
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restliche Beitrag des Bundes ist monatlich im 60. a) § 100 Abs. 1 lit. b erster Satz hat zu 
erforderlichen Ausmaß, nach Tunlichkeit mit je lauten: 
einem Zwölf'Dei, zu bevorschussen." "b) in der Unfallversicherung und in der 

54. Im § 84 Abs. 2 Z. 2ilstder Ausdruck "die 
Träger der Unfallvel'Sichel'Ungmit Ausnahme 
der V ersicherun~sanstaLt 'der österreichischen 
Eisenbahnen" ,durch ,den Ausdruck ,Idie AU
g,emeine Unfallversicherun~sanstalt" zu ersetzen. 

55. a) Dem § 86 ist folgender Ahs. 4 anzufügen: 

,,(4) Lei<stungen aus der Unfallversicherung 
fallen, wenn innerhalb von zwei Jahren nach 
Eintritt des Versicherungsfalles weder der An
spruch von Amlls wegen festgestellt, noch ein 
Antrag auf FeS>1lStellung des Anspruches ,gestellt 
wUI'lde, m~J: odem Monaltsersten -an, der auf die 
späDere Antragstellung bzw. Einleitung des Ver
fahflens, das Ziur Feststellung des Anspruch,es 
fühflt, folgt." 

rb) Dem § 86 :1st ,ein Albs. 5 mit nachstehendem 
Wortlaut anzufügen': -

,,(5) EIlJtfallen für ,eine Leistung a:uf Grund 
der. Bes,timmung ides § 235 Abs. 3 lü. e die all
gemeinen Voraussetzungen; ISO fällt diese Lei
stung frühes-tens mit dem T3!gder Entlassung 
des Wehrpflichtigen aus dem Prä,senzdienst aill." 

56. a) § 89 Abs.4 letzter Satz hat zu lauten: 
"Der Anspruch steht in .,foIgen,der Reihenfolge 
zu: Ehegatte, Kcinder, Eltern, Lebensgefährtin 
(Lebensgefährte), Geschwister." 

b) § 89 Abs. 6 wird aufgehohen. 

57. Nach § 89 ist ein § 89 a mit nachstehendem 
Wortlaut ei~zufiigen: 

"R u h 'e n der Lei s tun g s a ns p r ü c h e 
bei AbI eis tun g d ,e s Prä sen z

,dienst-es 

§ 89 a. Für die Dauer ,des auf Grun!d der 
Bestihtmungen des Wehrgesetzes zu leistenden 
ordentlichen oder außerordentlichen Präsenz
dieIlJstes ruht ,der Anspruch des Wehrpflichtigen 

'auf iLeistungender gesetzlichen Krankenversiche
rung fiir seine Person." 

58. § 94 Abs. 1 lit. b hat zu lauten: 

"b) die Summe der in _dieser Pension berück
sichtigten und der nach deren 'Stlichtag er
worbenen Beitragsmonateder Pflichtver
sicherung oder der fl'eiwilligen Versiche
rung miIlJdestens 540 beträgt; hieb ei ,sind 
dre Beitragsmonate der Pensionsversiche
rung nach diesem und anderen Bundes
gesetzen zusammenzuzählen." 

59. § 95 Abs. 3 wird aufgehoben. 

Pensionsversicherung mit dem Tod des 
Anspruchsberechtigten, mit der V.erheira
tung der Witwe (des W,itwers), mit der 
Verheiratung der Lebensgefährtin (des 
Lebensgefährten), mit dem Wegfall der 
Voraussetzungen für die Annahme der 
Verschollenheit, mit der Vollendung ,des 
18. Lebensjahres bei Walisenrenten(pen
sionen-), Geschwisterrenten und IGnderzu
'schüss'en sowie nach Ablauf ,der Dauer, für 
die eine Rente (Pension) zuerkannt wurde." 

b) § 100 Abs. 1 lit. e hat zu lauten: 
"e) in der Pensionsversicherung überdies in den 

Fällen des § 310; die Pension und allfällige 
Zuschüs!se gebühren noch für den Monat, 
der dem Einlangen .des Antrages nach § 308 
Abs. 1 bzw. 3 dieses Bundesgesetzes, nach 
§ 101 a A,bs. 1 bzw. 3 ,des GewerbLichen 
Selbständig,en-PensionsversimerungsgesetZies 
od,er nach § 99 a Abs. 1 bzw. 3 ,des Bauern
Pensionsversicherungsgesetzes beim iustän
,J,igen Versicherungsträger folgt." 

61a) Dem § 102 Abs. 1 i'st folgender Satz 
anz\lfügen: 

"Bei Ge1dLeistungen ,ist hiebei der Zeitraum 
zwischen ,dem Entstehen ,des Anspruches und 
dem Zeitpunkt, in dem die Le~stung gemäß 
§ 104 aUJSzuzahlen ist, außer Betra'cht zu lassen." 

b) Im § 102 haben die Abs. 2 his 4 zu ent
fallen. 

62. a) § 104 Abs. 4 hat zu lauten: 

,,(4) Alle Zahlung,en können auf volle Schillinge 
in der Weise gerundet werden, ,daß ß<eträge unter 
50 Groschen unberücksichtigt bleiben und solche 
von 50 oder mehr Groschen als ein voller Schil
ling gerechnet wer:den." 

b) Dem § 104 Abs. 6 ist 'folgender S3!tzanzu
füg-en: 
"Das gleiche gilt in der Kr:ankenversicherung 
für die Zusnellung der Geldleistungen (der an 
Stelle von Sachleistungen gewährten Erstattungs
beträge), soweit ,diese im Wege der POistspal'kasse 
vorgenommen wir,d." 

63. § 105 a Abs. 3 hat zu lauten: 

,,(3) Der Hilflosenz'uschuß ruht während der 
Pflege in einer Krankenanstalt, Heilanstalt oder 
Siechen anstalt ab dem Beginn der fünften Woche 
dies-er Pflege, wenn ein Träger der Sozialver
sicherung ,die Kosten der Pflege trägt." 
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64. Dem§ 107 ist ein Abs. 5 mit folgendem I b) Im § 110 Abs. 1 Z. 2 lit. a ist der Ausdruck 
Wortlaut .anzufügen: "und ,ihren Verbänden" durch ,den Ausdruck 

(5) D R ch f R "ckf 'd eh Ab 1 "und dem Hauptverband'" zu ersetzen. " as e t au u 01'1 eruilig na ' 's. 
besteht im Falle des Todes des Anspruchsberech
tilgten nur gegenüber den im § 108 Abs. 1 ange
führten Personen, soweit sie 'eine der dort be
zeichneten Leistungen bezogen haben." 

65. § 108 hat zu lauten: 

c) Im § 110 Abs. 1 Z. 2 lit. b ist der Ausdruck 
"und lihrenVerbänden" durch den Ausdruck 
"und dem Hauptverband" zu ersetzen. 

d) Im § 110 Abs. 1 Z. 3 ist der Ausdruck 
"und ihrer Verbände" ,durch den AUisdruck "und 
des Hauptverhandes" zu ersetzen. 

"Bezugsberecht·igung ,im Fa·lle des e) Im § 110 Abs. 4 .ist der Ausdruck "und 
Tod e s des A n.s p r u.c h sb er e c h ti g t e n I ihrer Verbände':, durch ,den Ausdruck "und des 

§ 108. (1) Ist. 1m Z~ltpuIl;~t. des Tod~s des I Ha,uptverbandes zu ·ersetzen. 
Anspruchsber,ech,t;lgt;en eme fa111ge Gddlelstung 71 I § 111 's . d B 
(Erstattung von Kosten an Stelle von Sach- I . m .ersteratz 1st 'er etrag von 

I . ) eh 'cht hit '. d f I 3000 S durch den Betrag von 6000 S zu ·ersetzen. ·elstungen no • m ausgeza ,so ,sm , so ern 
ip. diesem Bundesgesetz nichts anderes bestimmt I 7i. § 113 -Abs. 2 hat zu lauten: 
wirld, nacheinander ,der Ehegatte, die leiblichen 
Kinder, ,die WahIinder, die Stiefk'inder, der I ,,(2) Wel'lden. verei~~art~ oder satzungsmäßig 
Vater, die Mutter, die Geschwister bezugsberech-I f~stgesetzte Fnsten fur dl'e Vorlage von ~er
tigt, alle diese P,ersonen jedoch nur, wenn sieS>lcherungs- oder Abrechnungsunterlagen mcht 
gegenüber dem Ailispruchsberechtigten zur Zeit eingehalt~n, kann ein Beit;ra;gszuschlag bis 2000 S 
seines Todes unterhaltsherecht;igt oder unterhalts- vorgeschneben wenden." 
pf1.ichüg waren oder mit ihm zur Zeit seines 
Todes .in häuslich,er Gemeinschaft gelebt haben. 73. Im § 114 vorletzter Satz ist ,der Betrag 
Steht der Anspruch mehreren Kindern oder Ge- von 30.000 S durch den Betrag von 60.000 S zu 
schwistern ,des Verstorbenen zu, so sind sie zu ersetzen. 
gleichen Teilen anspruchsberechtigt. 

(2) Sind keine Pel'lsonen, die gemäß Abs. 1 
bezugsherechtigt sind, vorhanden, so ist ,die Ge1d
Ieistung (El'stattung von Kosten an Stelle von 
Sachleistungen) vom Versicherungsträger nicht 
auszuzahlen;" 

Artikel II 

Das Allgemeine S02'Jialv,ersicherungsgesetz in 
der im Art. I Einleitung bezeichneten Fassung 
w.ird in seinem Zweiten Teil abgeändert wie 
folgt: 

1. § 116 hat zu lauten: 

"A u f ga ben 
66. Im § 108 Abs. 1 ,erster Satz ist nach dem 

Ausdruck "die Mutter", der Ausdruck "die 
Lebensgefährtin <der Lebemgefährte)," einzu
fügen. 

§ 116. (1) Die Krankenversicherung trifft Vor
sorge für die Verhütung und Früherkennung von 

. Krankheiten sowie für die Versicherungsfälle der 
67. Im § 108 d ist der Punkt am Ende der Krankheit, der Arheitsunfähigkeit infolge Krank

lit. c durch einen Strichpunkt zu ersetzen. Als heit, der Muttel1schaft und des Todes. 
lit. d ist anzufüg,en: (2) Mittel der Krankenvers,icherung können 

"d) di·e HöchstbeitragsgrundI.age nach § 45 auch zur Förderung und Unterstützung von 
Abs. l~it. a." .gemeinnützigen Einrichtungen, die der Ver

68. § 108 h Abs. 5 hat zu lauten: 

,,(5) Abs. 4 gilt entsprechend bei der Anwen
dungdes § 241 a für ,die Bemessungsgrundlage, 
,die sich bei Beginn des Pensionsaufschubes er
geben hätte sowie bei der Anwendung des § 267." 

69. Im § 109 zweiter Satz ,i:st der Ausdruck 
"und die Verbände" durch den AUSIdruck ,,(der 
Hauptv,erband)" zu ersetzen. 

70. a) Im § 110 Abs. 1 Z. 1 ist der Ausdruck 
,,(Verbänden)" durch den Ausdruck ,,(dem 
Hauptverband)" zu ·el'setzen. 

hütung ode,r Frühel'k:ennung von Krankheiten 
oder der Betreuung von Kranken dienen, ver
wendet werden, wenn hiedurch ,di'e Erfüllung 
der im Abs. 1 genannten Aufgaben nicht ge
fährdet wird." 

2. § 117 hat zu lauten: 

"L ei ,s tun gen 

§ 117. Als Leistungen ,der Krankenversicherung 
werden nach Maßgabe der Bestimmung,en dieses 
Bundesgesetzes gewährt': 

1. Zur Früherkennung von Krankheiten 
J ugend1ichenuntersuchungen und Gesundenunter
suchung.en (§§ 132 a und 132 b); 

i 

I 

j 
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2. aus dem Versicherungsfall Ider Krankheit: 
Krankenbehandlung (§§ 133 'pis 137), 'erforder
lichenfalls an Stelle ,der ärztlichen Hilfe, ,der 
V'ersorgung mit Heilmitnein und jener Heil
behelfe, die nach dem Krankenanstaltengesetz, 
BGBI. Nr. 1/1957, im Rahmen der Anstalts
pflege zu gewähren sind, Anstaltspflege (§§ 144 
bis 150); 

3. aus ·dem Versich·erungsfall 
unfähigkeit infolge' Krankheit: 
(§§ 138 bis 143); 

der Arbetts
Kr.ankengeld. 

4. aus dem Versicherungsfall ,der Mutterschaft: 
a) ärztlicher Beistand, Hebammenbeistand 

(§ 159); 
b) Heilmittel und Heilbehelfe (§ 160); 
c) Pflege in einer Krankenanstalt (auch In 

einem Entbindungsheim) (§ 161); 
d) Wochengeld (§ 162); 
e) Entbindungsbeitrag (§ 164); 

5. aus dem Ver&icherungsfall des Todes: Be
stattungskostenheitrag (§§ 169 bis 171)." 

3. Nach § 118 list ein § 118 a mit folgendem 
Wortlaut einzufügen: 

,,118 a. (1) Die Aufwendungen der Träger der 
Krankenversich,erung für ,die Durchführung der 
im § 117 Z. 1 genannten Aufgahen einschließlich 
der Kosnen für ,die Errichtung und den Betrieb 
der hiezu erforderlich·en ·eigenen Einrichtungen 
bzw. der Bereitstellung entsprechender Vertrags
einrichtungen haben sich in einem Rahmen zu 
bewegen, der 2 v. H. der Einnahmen an Ver
sicherungsbeiträgen im letzten vorangegangenen 
Geschäftsj.ahr entspricht. 

(2) Soweit 2 v. H. ,der Einnahmen an Ver
sicherungsbe~trägen die ,in Abs. 1 genannten Auf
wendungen und Kosten übersteigen, SInd sie einer 
gesonderten Rücklage zuzuführen. Diese Rück
lage darf nur für die ,in Abs. 1 genannten Zwecke 
verwendet werden." 

4. Der bisherige Inhalt ,des § 120 erhält die 
Bezeichnung Abs. 1. Als Abs. 2 ist anzufügen: 

,,(2) :Einer Krankheit ,im Sinne des Abs. 1 Z. 1 
ist gleichzuhalten, wenn ein Versicherter (Ange
höriger) in nicht auf Gewinn gerichteter Absli'cht 
einen Teil seines Körpers zur übertragung in 
den Körper ·eines andel'en Menschen spendet. 
Der Versicherungsfall der Krankheit gilt mit dem 
Zeitpunkt als eingetreten, in ,dem die erste ärzt~ 
liche Maßnahme gesetzt wird, di'e ,der späteren 
Entnahme des Körperteiles voranzugehen hat." 

5. a) Im § 121 Abs. 4 ist der Punkt am Schluß 
der Z. 5 durch einen Strichpunkt zuersetz'en. 
Als Z. 6 und 7 sind anzufüg,en: 

,,6. Zeiten des ordentlichen oder ,außeroJ.'ldent
lichen Präsenzdienstes im Sinne des Wehngesetzes; 

7. bei den nach § 16 Abs. 2 und 3 Weiter
versicherten die i.n Z. 1 bis 3 beze,ichneten Zei
nen, die der Versicherte, dessen Krankenversiche
rung freiwillig fortgesetzt wird, zurückgelegt 
hat." 

b) § 121 Abs. 4 letzter Satz hat zu lauten: 
"Zeiten der in der Z. 1 bis 7 genannten Art, die 
sich zeitLich decken, sind nur einfach zu zählen." 

6. a) § 122 Abs. 2 Z. 2 hat zu lauten: 

,,2. an Personen, die innerhalb der letzten 
zwölf Monate vor dem Ausscheiden a,us der durch 
eine Beschäftigung (ein Lehr- oder Ausbildungs
verhältrus) begründeten Pflichtversicherung min
destims 26 Women oderunmittelhar vorher min
destens sechs Wochen versichert waren und so
gleich nach dem Aussche~den. aus der 'Pflichtver
sicherung 'erwerbslos gewoJ.'lden sind, wenn der 
ViCrsicherungsf,aU während der: Brwerbslo'Sligkeit 
und binnen drei Wochen nach dem Ausscheiden 
aus ,der Pflichtversicherung eintritt. War der Ver
sicherte im Zeitpunkt des Ausschei,dens aus der 
PflichtveJ.'lsicherunginfolge Krankheit arbeits-. 
unfähig, so beg.innt die' Frist von drei Wochen 
erst ab dem Erlöschen des Anspruches auf Kran
kengeld (AnstaLtspflege) zu laufen. Ein Bestat
tungskostenbeitrag ist auch zu gewähren, wenn 
·der Versicherungsfall des Todes erst nach Ablauf 
von ,dr'ei Wochen nach dem Aussch'eiden aUß der 
Pflichtversicherung, aber noch während der Ge
währung (des Ruhens) von Krankengeld, An
staltspflege oder Wochengdd eingetret,en ist;" 

b) Im § 122 Abs. 2 ist eine Z. 3 mit nachste
hendem Wortlaut einzufügen: 

,,3. an gemäß § 8 Abs. 1 Z. 1 lit. c' v,ersicherte 
P.ersonen, die aus ,dem aüf Grund .der Bes1lim
mungen des Wehrgesetzes geleisteten ord,endichen 
OIder außerordentlichen Präsenzdienst ausgeschie
den sind, wenn ·der Versicherungsfall innerhalb 
:der im § 15 Abs. 1 des Arbeitsplatzsicherungs
gesetzes festgesetzten Fris~ eingetreten ist." 

c) § 122 Abs. 4 hat zu lauten: 
,,(4) Erwerbslosi:gkeitim Sinne des Abs. 2 

Z. 2 liegt auch vor, wenn bei einem mehrfach 
Versicherten (§ 128) ein veJ.'lSicherungspflichtiges 
Beschäftigungsverhältnts 'endet und das Entgelt 
aus den weiterbestehenden ,Beschäftigungs(Lehr)
verhältnissen 'den Hetrag von 1136 S monaüich 
nicht überstei~t; das gleiche gilt, wenn der aus 
der PflichtV'ersicherung Ausgesmiedeneeine selb
ständige Erwerbstätigkeitausübt, aus der er ein 
1136 S monatlich nicht übersteigendes Einkom
men erzielt. An die Suelle des Betrages von 
1136 S tritt ab 1. Jänner eines jeden Jahres der 
unter Bedachtnahme ·auf § 108 i mit der jeweili
gen Richtzahl (§ 108 a Abs. 1) vervielfachte Be
trag. In ,sonstigen Fällen werden Leistungen nach 
Abs. 2 Z. 2 und Z. 3 SOWIe nach Abs. 3 nicht 
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gewährt, sobald ,die betreffende Person auf Grund 
dieses Bundesgesetzes oder auf Grund anderer 
gesetzlicher Vorschrift in der Krankenversiche
rung versichert ist oder wenn sie sich -ins Aus
land begibt. Die Weiterve1"sicherung in der Kran
kenversicherung (§ 16), die Krankenversicherung 
wegen Bezuges einer Pension aus der Sozialver
sicherung oder eines Ruhe- bzw. Versorgungs
bezuges aus 'einem öffentlich-1"echtlichen Dienst
verhältnis, ferner die Krankenversicherung der 
Kriegshinterbliebenen nach dem Kriegsopferver
sorgungsgesetz 1957 und die Krankenversiche
rung der Hinterbliebenen nach dem Heeresver
sorgungsgesetz lassen ,den Anspruch auf Leistun
gen nach Abs. 2 Z. 2 und Z. 3 sowie nach Abs. 3 
unberührt. " 

7. a) § 123 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Als Angehörige gelten: 
1. die Ehegattin (der erwerhsunfähige Ehe

gat'te); 
2. die ehelichen Kinder, die legitimierten Kin

der und Wah1kinder; 
3. die unehelichen Kinder einer weibLichen Ver

sicherten; 
4. die unehelichen Kinder ,eines männlichen 

V,ersich:erten, wenn seine Vaterschaft durch Urteil 
oder durch Anerkenntnis festgestellt ist (§ 163 b 
ABGB); 

5. die Stiefkinder und Enkel, wenn sie mit 
dem Versicherten ständig in Hausgemeinschaft 
leben; 

6. die Pflegekinder, wenn sie vom Versicherten 
unentgeltlich verpflegt w,el"den. 
D~e ständige Hausgemeinschaft ,im Sinne der Z. 5 
besteht weiter, wenn sich ,das Kind nur vorüber
gehend oder wegen schulmäß'iger (beruflicher) 
AusbiJ,dung oder zeitweilig wegen Heilbehand
lung außerh:l,lb der HausgemeiJ)schaft aufhält; 
daJSgleiche gilt, wenn sich ,das K,ind auf Ver-. 
anlassung des Versicherten und überwi,egend auf 
dessen Kosten oder auf Anordnung der Jugend
fürsol'ge oder des Vormundschafts(Pflegschafts)
gerichtes in Pflege eines DI1itten befindet." 

b) § 123 Abs. 4 hat zu lauten: 
,,(4) Kinder und Enkel (Abs. 2 Z. 2 bis 6) 

gelten als Angehörige bis zur Vollendung des 
18. L'ebensjahl1es. Nach ,diesem Zeitpunkt gelten 
sie als Angehörige, wenn und solange sie 

1. sich in einer Schul- oder Berufsausbildung 
befinden, d,ie ihre Arbeitskraft üherWliegend be
ansprucht, längstens bis zur Vollendung des 
26. Lebensjahres; Z!ur Schul- oder Berufsausbll
dung zählt auch ein angemessener Zeitraum für 
die Vorbereitung auf die Ableg,ung der ent
sprechenden Abschlußprüfungen und auf die Er
werbung eines akademischen Gr,ades. Ist die 
Schul- oder Berufsausbildung durch die Erfül-

lung der Wehrpflicht, durch Krankheit 'oder ein 
anderes unüberwindbares Hindernis verzögert 
worden, so gelten sie als, Angehörige über das 
26. L'ebensjahr hinaus für einen der Dauer der 
Behinderung angemessenen Zeitmum; 

2. seit der Vollendung des 18. Lebensjahres 
oder seit dem Ablauf des in Z. 1 genannten Zeit
raumes infolge :Krankheit oder Gebrechens er
werbsunfähig sind." 

c) § 123 Abs. 5 hat zu entfallen. 

8.a) Im § 124 Abs. 1 ist der Ausdruck "Bei 
Selbstv'ersich'erten (§ 18)" durch den Ausdruck 
"Bei den nach § 18 Abs. 1 Z. 1 Selbstversicher
ten" zu ersetzen. 

b) § 124 Abs. 2 hat zu lauten: 
,,(2) Ist der, P.en51ionist (§ 8 Abs. 1 Z. 1) oder 

ein Angehöriger des Pensionisten (§ 123) in einer 
Versorglingsanstalt oder in einer Anstalt der all
gemeinen Fürsorge, in der 'er im Rahmen S'einer 
gesamten Betreuung ärztliche Hilfe und Heilmit
tel erhält, untergebracht, so bestleht während der 
Dauer ,dies,er Unterbringung für seine P,eflson 
kein Anspr,uch auf diese Leistungen der Kran
ken vers'icherung." 

. 9.a) Im § 125 Abs. t ist vor ,dem letzten' Satz 
folgender Satz einzufügen: 

"Bei Versicheflten, deren Lehrverhältnis während 
der Dauer der Arheitsunfähigkeit geendet hat, 
ist, wenn es für ,den Versichel"ten ,günstiger ist, 
ah 4em Ende des Lehrverhältnisses die 'sich nach 
diesem Zeitpunkt ergebende Beitragsgrundlage 
hei der Ermittlung Ider Bemessungsgrundlage zu 
berücksichtigen. " 

b) Im § 125 Abs. 1 und Abs. 4 ist ,der jeweils 
verwendete Ausdruck "Sterbegeld" durch den 
Ausdruck "Bestattungskostenbeitrag" zu 'erset
zen. 

10. a) Im § 129 Abs. 1 ist als dritter Satz ein-
zufügen: . 

"Bei der Ermittlung ,des Kostenersatzes ist die. 
Verrechnung von Kosten für Verwaltungsaus
lag,en ausgeschlossen." 

h) Im § 129 Albs. 3 hat der letzt'e Satz wie 
folgt zu lauten: 
"Abs. 1 vorletzter und letzter Satz sind entspre
chend anzuwenden:' 

c) § 129 Abs. 4 hat zu lauten: 
,,(4) Das Ersuchen um Betr'euung von Ver

sicherten' (Angehörigen) ist an die Gebietskran
kenkasse zu richten, in deren Sprengel der 
ordentliche Wohnsitz oder der Aufenthaltsort 
des Versicherten (seiner Angehöri,gen) liegt." 
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d) § 129 Abs. 5 hat zu Lauten: 
,,(5) Der HauptV'erband kann mit Zustimmung 

des BundesministeI1iums für soziale Verwaltung 
bindende Richtlinien über ,die Form der Inan
spruchnahme sowie die Festsetzung und die Ver
rechnung des Kostenersatz·es ·aufsteHen. Diese 
Richtlinien s,ind ,inder Fachzeitlschrift ,Soziale 
Sicherheit' zu verlautbaren." 

11. Nach § 129 ist ein § 129 a mit folgendem 
Wortlaut einzufügen: 

"L eis tun gs ge w ä h run g na eh z w i
schenstaat1:ichen übe,reinkommen 

§ 129 a. Sind nach zwischenstaatlichen über
einkommen an Versicherte eines Vertragsstaates 
sowie deren Angehörige Sachleistungen nach den 
österreichischen :RechtsvOl'lSchl1iften zu gewähren, 
so sind die mit dem in ß,etracht kommenden 
Versicheningsträger in vertraglichen Beziehungen 
stehenden Personen und Einrichtungen (Ärzte, 
Apotheken, Krankenanstalten usw.) zur Erbrin
gungder Leistungen nach den für ,sie .gehenden 
V'erträgen verpflichtet." 

12. Im Abschnitt II d~ Zweiten Teiles (nach 
§ 132) ist ein erster Unterabschnitt mit folgen
·dem Wortlaut einzufüg,en: 

,,1. UNTERABSCHNITT 

Früherkennung von Krankheiten 
Jugendlichenuntersuchungen 

§ 132 a. (1) Die Träger der Krankenversiche
rung haben die bei ihnen pfl:ichtv,ersicherten 
Jugendlichen (Abs. 2) zwecks Überwachung ,ihres 
Gesundheitszustandes jährlich mindestens einmal 
einer 'ärztlichen Untersuchung zu unterziehen. 
Für die Durchführung der Untersuchungen kom
men ,insbesondere, Vertragsärzte, Binrichtungen 
der Vertragsärztle und sonstiger Vertragspartner 
sowie eigene Binrichtungen in :Betracht. 

(t) Als Jugendliche gelten P·ersonen nach Voll
endung des 15. LebensjahI'es, soweit sie aher ,das 
15. L'ebensjahr vor Beendigung ,der .aUgemeinen 
Schulpflicht vollendet haben, nach ,dem Ablauf 
des letzten _ Schuljahres, alle diese, soLange sie das 
19. Lebensjahr noch nicht voHeooet haben. 

(3) Der Träger ,der Krankenver9icherung hat 
dem Jugendlichen die ,im Zusammenhang mit der 
Untel'suchungentstehe!llden Fahrtkosten nach 
Maßgabe der ß,estimmungen ,des § 135 Abs. 4 
zu ersetzen. 

(4) Der Bund ersetzt dem Träger ·der Kranken
versicherung 50 v. H. der tatsächlich entstande
nen nachgewiesenen Untersuchungskosten gemäß 
Abs. 1 sowie 60 v. H. ,des Aufwandes nach Abs. 3. 
Wenn ,dies der VerwaltungsV'ereintachung ,dient, 
kann der Ersatz des Bundes ·durcheinen Pausch-

betrag abgegolten w,erden, der vom Bundesmini
·ster für soziale Verwaltung unter Bedachtnahme 
auf die Zahl der von den einzelnen Trägern der 
Krankenversicherung vorzunehmenden Unter
suchungen, die durchschnittllichen Kosten der 
Untersuchungen und .die ,durchschnittliche Höhe 
der ,entstehenden Fahrtkosten festzus-etzen ist. 

(5) Der Hauptverband hat die nach seinen 
Richtlinien (§ 31 Abs. 3 Z. 18) ausgewerteten 
Ergebnisse der Jugendlichenuntersuchungen un
verzüglich nach deren Vorliegen den Bundes
min~stel1ien für Gesundheit und UmweltschUltz, 
für HaniCLel, Gewerbe und Industrie, für Land
und Forstwirtschaft sowie für soziale Verwaltung 
bekanntzugeben. 

Gesundenunt~rsuchungen 

§ 132 b. (1) Di'e Träger der .Krankenversiche
rung ha'ben unbeschadet ihrer sonstigen gesetz
lichen Aufgaben sowie nach Maßgabe ,der gemäß 
§ 118 a für diesen Zweck v,erfügbaren Mittel 
Gesundenuntel1suchungen ,durchzuführen. 

(2) Der Hauptverband hat ,die Durchführung 
dieser Gesundenuntersuchungen durch R,icht
linien zUl'egeln; rin diesen Richll!<inien sind unter 
Berücksichtigung des Fortschrittes der medizini
schen Wiss~nschaft sowie ,der jeweils besonders 
vordringlichen Maßnahmen zur Erhaltung ,der 
Volksg,esundheit ,die UnIlersuchungsziele, der 
Kreis der für die Untersuchung in Betracht kom
menden Personen festzulegen. 'Bei ,der Festlegung 
der UntersuchungszieIe ist darauf Bedacht zu 
nehmen, daß die Ges.undenuntersuchungen ins
hesonJere Ider Erüherkennung von Volkskrank
heiten, wie Krebs, D~abetes, Herz- und Kl'eis
laufstörungen, zu dienen haben. Für die Durch
führung der Untersuchungen kommen unter Be
dachtnahme auf da's Untersuchungsziel nnsheson
dere Vertr;agsärzte, Einrichtungen der Vertr,ags
ärzte und sonstiger Vertragspartner sowi'e eigene 
Einrichtungen iin Betracht. 

(3) Die Richtlinien nach Abs. 2 sind für ,die 
im Hauptverband zusammengef.aßten Versiche
rungsträger verbindlich. Sie bedürfen zu ihrer 
Wirksamkeit J,er Zustimmung des Bundesmini
stel'S für soz,iale V.erwaltung ,im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Gesundheit und 
Umweltschutz. 

(4) § 132 a Abs. 5 gilt mit ,der Maßgabe, daß 
die Ergebnisse ,der GeSUnldenuntersuchungen den 
Bundesministerien für Gesundheit und Umwelt
schutz sowie für soziale Verwahung bekannt-i 
zugeben sind." 

Die hisherigen Unterahschniue 1 bis 7 erhal
ten ,die Bezeichnung 2' bis 8. 

2 
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13. a) Dem § 135 Abs. 1 wizxl fol,gender Satz 
angefügt: 

"Der ärztlichen Hilfe gleichgestellt ist eine auf 
Grund ärztlicher Verschreibung erforderliche 
physikotherapeuüsche oder logopädisch-phon:ia
trischeBehandlung ,durch Personen, die gemäß 
§ 52 Abs. 4 des 'Bundesgesetzes vom 22. März 
1961, BGBL Nr. 102, betreff·end die Regelung 
des Krankenpflegefachdienstes, .der medi~inisch
technischen Dienste und ,der SanitätsJülfsdienste, 
in ,der j,eweiIs geltenden Fassung, zur freiberuf
lichen Ausübung des physikotherapeutischen 
Dienstes bzw. ,des logopädisch-phonia;tr,ischen 
Dienstes berechtigt sind." 

b) Dem § 135 ist ein Abs. 4 mit folgendem 
Wortlaut anzufügen: 

,,(4) Im Falle der Notwendigkeit der Inan
spruchnahme ärztlicher H,ilfe ist der Ersatz der 
Reise(Fahrt)kosten unter ,Bedachtnahme auf die 
örtlichen Verhältnisse und auf den ,dem Ver
sicherten für sich OIder 5einen Angehörigen er
wachsenden Reisekostenaufwand nach Maßgabe 
der Bestimmungen der Satzung zu .gewähren. 
Hiebei kann in der Satzung ,der Ers~tz von 
Rei'se(Fahrt)kosten, ·die sich nicht aus ,der Benüt
zung öffentlicher Verkehrsmittel innerhalb des 
St:lJdtgebietes (Straßenbahn, Autobus) ergeben, 
vorgesehen werden, wenn die Entfernung mehr 
als fünf KJilometer beträgt. Der Ersatz der Fahrt
kosten hat nach dem Fahrpreis des billigsten 
öfFentlichen Verkehrsmitreis zu erfolg,en. Dies 
gilt auch bei Benüt~ung eines Privatfahrzeuges. 
Die tatsächLiche Inanspruchnahme der Behand
lungssrelle ~st in jedem Fall nachzuweisen. Die 
Satzung kann überdies bestimmen, daß bei Klin
dern und gebrechlichen Personen die Rdse(Fahrt)
kosten auch für eine Begleitperson gewährt wer
,den." 

14. a) Im § 135 Abs. 1 hat der Au®druck ,,(Ver
bände)" zu entf.allen. 

b) Im § 135 Abs. 2 hat der Ausdruck ,,(Ver
band)" zu entfallen. 

15. Im § 136 Abs. 3 ,erster und zweiter Satz 
ist der Betrag von 5 S durch den Betrag von 
6 S zu ersetz'en. 

16. a) Im § 137 Abs. 1 ist der Ausdruck "dem 
Versicherten" ,durch ,den Ausdruck "dem Ver
sicherten für sich und seine Angehör,igen" zu 
ersetzen. 

b) § 137 Abs. 3 wird aufgehoben. 

17. a) Im § 138 Abs. 2 wittl eine Lit. c mit 
folgendem Wortlaut eingefügt: 

"c) die gemäß § 4 Abs. 1 Z. 8 pflichtv,ersicher
ten Per50nen, -denen. während der ,durch 
Krankheit bedingten Arbeitsunfähi~keit 

die Zuschüsse zur Rehabilitation weiter ge
währt werden;" 

Die bisherigen lit. c bis lit. e erhalten die Be
zeichnung lit. d bis f. 

b) § 138 Abs. 2 lit. f hat zu lauten: 
"f) gemäß § 8 Abs. 1 Z. 4 teiIv,ersiche!1te 

Pflich,tmitglieder der Tierärztekammern 
und Mitglieder der österreichischen Den
tistenkammer während der ersten sechs 
Woch'en einer ununterbrochenen Arbeits
unfähigkeit infolge Krankheit." 

c) § 138 Abs. 3 erster Satz hat zu lauten: 
,,(3) Nach Abs. 1 Anspruchsberechtigte, die 

PHichtmiltgl>ieder der Tierärztekammern und die 
Mitglieder der österreichisch,en Dentistenkam -
mer haben den Beginn der Arbeitsunfäh~gkeit 
infolge Krankheit dem Versicherungsträger 
innerhalb ei'ner Woche zu melden." 

-18. § 144 Abs. 4 letzter Satz hat zu entfallen. 

19. § 152 Abs. 1 erster und zweiter Satz haben 
zu lauten: 

"Versicherte erhalten ein Familiengeld, solange 
sie auf Rechnung eines Kr,an~en- oder Unfall
versicherungsträgers in Anstaltspflege stehen und 
ihr Anspruch auf Krankengeld ausschließlich aus 
diesem Grunde ruht, wenn sie Angehörige im 
Sinn~ des § 123 Abs. 2, 4, 5, 7 oder 8 haben, 
die sich gewöhnlich im Inland aufhalten. An
spruch wf Fama.iengeld besteht nicht für einen 
Angehörigen, der aus selbständiger oder unselb
ständiger Erwerbstätigkeit, aus einem Lehr- oder 
Ausbildungsverhältnis oder auf Grund des Be
zuges von Geldleistungen aus der Sozialversiche
rung mit Ausnahme ,des Hilflosenzuschusses ein 
Einkommen von mehr als 1136 S monatlich be
zieht." 

20. Im § 153 haben die Abs. 1 bis 3 zu lauten: 

,,(1) Als Leistungen ,der Zahnbehandlung sind 
chirurgische Zahnbehandlung, konservierende 
Zahnbehandlung und Kieferregulierungen zu ge
~ähren. Diese Leistungen der Zahnbehandlung 
können in .der Satzung des Versicherungsträgers 
von ,der Erfüllung einer Wal1tezeit abhängig ge
macht werden. § 121 Abs. 3 g,iIt entsprechend. 

(2) Der unentbehrliche Zahnersatz ,ist unter 
Kostenbeteiligung des Versicherten zu '~ewähren. 
Anstelle der Sachle}stungköllnen auch Zuschüsse 
zu den Kosten ·eines Zahnersatzes gdeistet wer
den. Das Nähere wird ,durch die Sat~ng des 
Versicherungsträgers bestimmt. Hiebei kann die 
Gewährung ,dieser Leistung von der Erfüllung 
einer Wartezeit abhängig Igemacht werden. § 121 
Ahs. 3 ,gilt entsprechend. 

(3) Chirurgis,che Zahnbehandlung, konservie
rende Zahnbehandlung und Zahnersatz werden 
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als Sachleistungen ,durch Vertragsärzte, Wahl
ärzte (§ 131 Abs. 1), nach den Bestimmungen 
des Dentistengesetzes auch durch Vertragsden
tisten, Wahldentisten (§ 131 Abs. 1), in eigens 
hiefür ausg,estatteten Einrichtungen (Ambulato
rien) der Versicherungsträger (des Hauptverban
,des) oder ,in Vertrags,einrichnungen gewährt; hie
bei gilt § 135 Abs. 2 entsprechend. Zu Kiefer
regulierungen sind KostenzU'schüsse zu gewähren, 
deren Höhe die Satzung f.estsetzt. Kosten
zuschüsse zu _Kieferregulierungen und Kosten
beteiligungen der VeI'sicherten an den Leistungen 
des Zahnersa·tzes, soweit solche vorgesehen sind, 
müSiSen gleich hoch sein, gleichv,iel, ob diese 
Arberten in den Zahn ambulatorien oder von ,den 
freiberuflich tätigen Vertragsfachärzten und Ver
tragsdentisten ausgeführt werden. ;S,ei Erbrin
gung der Leistungen des Zahnersatzes in den 
Zahnambulatorien darf die' Ausführung das Maß 
des Notwendigen nicht überschreiten." 

21. § 154 hat zu lauten: 

"H i I f ,e be i k ö r p e .r I ich enG ehre c h e n 

§ 154. Bei Verstümmelungen, Verunstaltungen 
und kÖrperlichen Gebrechen, welche die Gesund
heit, die Arbeitsfähj;gkeit oder, Idie Fähigkeit, für 
,die lebenswichtigen persönLichen Bedürfnisse zu 
sorgen, wesentlich beeinträchtigen, kann die 
Satzung Zuschüss'e für die Anschaffung der not
wendigen Hilfsmittel vorsehen, soweit nicht ein 
Anspruch aus der gesetzlichen Unfallversiche
rung, nach dem Kr~egsopferversorgungsgesetz 
1957, nach dem Heeresversorgungsgesetz, nach 
dem Opferfürsorgegesetz oder nach J'em Straf
vollzugsgesetz hesteht. Als Hilfsmittel sind hie
bei solche Gegenstände oder Vorrichtungen anzu
sehen, die geeignet sind, 

a) die Funktion fehlender oder unzulänglicher 
Körperteiloe zu übernehmen oder 

b)die mit einer Vestümmelung, Verunstaltung 
oder einem Gebrechen v,erbundene kör
perliche oder psychische Beeinträchtigung 
zu miLdern oder zu beseitigen. 

Als freiwillige Leistung kann der Versicherungs
träger in solch'en Fällen überdies, sofern dies not
wendig und zweckmäßig ist, Knankenbehandlung 
und Anstaltspflege gewähren, soweit auf' diese 
Leistungen nicht schqn ein Anspruch aus dem 
Vers,icherungsfall der Krankheit besteht." 

22. a) § 1.55 Abs. 1 Einleitung hat zu lauten: 

,,(1) Um die Gesundheit, die Arbeitsfähigkeit 
oder di,e Fähigkeit, für die lebenswichtigen per
sönlichen Bedürfnisse zu sorgen, nachhaltig zu 
festigen oder zu bessern, kann der Versich·e': 
rungsträger unter Bedachotnahme auf seine finan
zielle Leistungsfähigkeit als freiwillige Leistun
gen insbesondere gewähren:" 

b) Im§ 155 Abs. 1 haben an die Stelle der 
Z. 3 und 4 folgende Bestimmungen zu treten: 
,,3. Landaufenthalt sowie Aufenthalt in Kur

bädern; 
4. Unterbringung in Sonderheilanstalten, die 

vorwiegend der Rehabi!.itation von Versicher
ten dienen; 

5. übernahme ,der Reisekosten für die unter 
Z. 1 bis 4 bezeichneten Zwecke." 

c) § 155 Abs. 2 halt zu lauten: 
,,(2) In der Satzung kann für den Fall der 

Inanspruchnahme der Leistungen nach Abs. 1 
unter Bedachtnahme auf eine ökonomisch'e Ge
währung dieser Leistungen und auf die finan
zielle Leistungsfähigkeit des Versicherungsträgers 
bestimmt wenden, ob und in welcher Höhe der 
Versicherte eine Zuzahlung zu leisten hat. Die 
Zuzahlung kann überdies im vorhinein vorge
schrieben werden, wenn es der Verwaltungsver
einfachung dient." Die bisherigen Abs. 2 und 3 
erhalten ,die Bezeichnung 3 und 4. 

23. Im § 158 Abs. 1 ist nach dem Ausdruck 
"für die als Angehör,ige geltenden Personen" der 
Klammerausdruck ,,(§ 123)" zu setzen. 

24. § 159 haot zu lauten: 

"K r z t I ich erB eis t a n dun d H e b
lammenbeistand 

§ 159. Krztlicher Beistand und Hebammen
beistand werden in entsprechender Anwendung 
der §§ 134 und 135 gewährt." 

25. Im § 161 Abs. 1 erster Satz ist der Aus
druck ,,§§ 148 bis 150" durch den Ausdruck 
,,§ H5 und §§ 148 bis 150" Zu ersetzen. 

26. Im § 162 Abs. 3 'erster Satz ist der Aus
,druck "Das Wochengeld gebührt den nach § 4 
Abs. 3 den Dienstnehmern Gleichgestellten und 
den nach § 8 Abs. 1 Z. 4 teilversicherten bi.1den
den Künstlern und freibeI'uflich tätigen Pflicht
mitgliedern einer Tierärztekammer" durch den 
Ausdruck "Das Wochengeld gebührt den nach 
§ 4 Abs. 3 den Dienstnehmern Gleichgestellten 
und den nach § 8 Abs. 1 Z. 4teilversichert~n 
bildenden Künstlern, freiberuflich tätigen Pflicht
mitglied~rn einer Tierärztekammer 'Sowie Mit
gliedern der Osterreichischen Dentistenkammer" 
zu ersetzen. 

27. a) Im § 164 Abs. 1 Einleirtung hat der 
Ausdruck "einmaliger" zu ,entfallen. 

b) § 164 Abs. 2 hat zu Lauten: 
,,(2) Bei Mehrlingsgeburten gebührt ,der im 

A,bs. 1 festgesetzte Betrag für jedes geborene 
Kind." 
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28. § 166 Abs. 3 hat zu lauten: 

,,(3) Solange der Anspruch auf Wochengeld 
gemäß Abs. 1 Z. 1 ruht,iJst weibLichen Ver
sicherten Familien- oder Tiaggeld 'unter den Vor
aussetzungen des § 152 in der dort 'angegebenen 
Höhe zu gewähren. Ruht ,der Anspruch auf 
Wochengeld nur teilweise, so wil'ld das in Be
tracht kommende Familien- oder Taggeld unter 
Anrechnung des nicht ruhenden, zur AuszahLung 
gelangenden Wochenge1des gewährt." 

29. § 169 hat zu lauten: 

"B e s tat tun g s k 0 S t e n bei t rag 

§ 169. (1) Beim Tod des Versicherten, des 
sonst nach § 122 An~pruchsberechtigt'en oder 
eines Angehörigen (§ 123) list dn Bestattungs
kostenbeitrag zu ,gewähren. Das gleiche gilt sinn
gemäß für eine Totgeburt. 

(2) Der Bestattungskostenbeitr3!g heim Tode 
des Versicherten oder ,des sonst nach § 122 An
spruchsberechoigten gebührt lauch, wenn der Tod 
innerhalb eines Jahres nach Erschöpfung des An
spruches ,auf Krankengdd (lider nach ,dem Ende 
der Anstaltspflege 'eingetreten ist und bis zum 
Zeitpunkt des Todes Arbeitsunfähigkeit bestan
den hat." 

30. Im § 170 ist ,der jeweils verwendete Aus
druck "Sterbegeld" ,durch ,den Ausdruck "Bestat
tungskostenbeitrag" zu ersetzen. 

31. § 171 hat zu lauten: 

"H ö he des Be:s tat tun g 's k 0 S t e n be i
trages 

sichtigung von Kürzutigs- und Ruhensbestim
mungen. 

(3) In der Kt1ankenversicherungder Bezieher 
einer Pension aus der knappschafrt:lich,en Pen
sionsversicherung beträgt der Bestattungskosten
beitrag 

1. im Falle ,des Todes des versicherten Emp
fäng,ers ,einer Knappschaftsalterspension, Knapp
schaftspension oder Knappschaftsvollpension das 
Dreifache ,der monrutlichen Pension (Gesamtlei
stung) einschließlich einer allfälligen Ausgleichs
zulage, jedoch ohne Kinder-und Hilflosen~ 
zuschuß und ohne Berücksichtigung von Kür
zungs- und Ruhensbesti11!.IDungen; 

2. im Falle des Todes des versicherten Emp
fängers einer Witwen(Witwer)pension oder im 
Falle de's Todes des Beziehers einer Waisenpen
sion das Dr,eifache dieser Pension; 

3. im FaUe des Todes ,des Ehegatten eines 
Pensionsempfängers 50 v. H. oder im Falle des 
Todes eines sonstigen Angehöl'lig,en (§ 123) des 
v,ersicherten Pensionsempfängers 20 v. H.des 
Bestattungskostenbeitrages nach Z. 1; 

4. im Falle einer Totgeburt 10 v. H. des Be
stattungskostenbeitr,ages nach Z. 1. 

(4) Der Hestattungskostenbeitrag gebührt in 
den Fällen ,der Abs. 1 his 3 - ausgenommen im 
FalLe einer To:tgeburt - mindestens im' Ausmaß 
des Binein-ha]bfachen des jeweiligen Richtsatzes 
für alleinstehende Pensionsberechtligteaus ,eig,e
ner Pensionsrversicherung (§ 293 Abs. 11it. a 'hb); 
er ,darf in den Fällen des Abs. 3 das 90fach·e 
der jeweiligen Höchstbeit1"agsgrund!1age inder 
Krankenversicherung nicht übersteigen." 

Artikel III 

Das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz in 
der !im Art. I Einleitung bezeichneten Fas~ung 
wird in seinem Dritten Teil abg,eändert wie folgt: 

'1. § 173 Z. 2 lit. ,a hat zu lauten: 

"a) Bestattungskostenbeitrag (§ 214);" 

§ 171. (1) Der Bestatltungskostenbeitrrug be
trägt beim Tode des Vel'sicherten ~des sonst nach 
§ 122 Anspruchsberecht~gten) oder eines Ange
hörigen (§ 123), unbeschaidet der Hestimmungen 
der Abs. 2 bis 4, ,das 25fache - im Falle einer 
Totgeburt da's FünHache - der Bemessungs
grundla'ge. Beim Tode des Versicherten (des sonst 
nach § 122 Anspruchsberechtigten) kann der Ver
sicherungsträger' ,den Hestattungskostenbeitrag 
durch ,me Satzung unter Bedachtnahme iauf s'eine 
finanzielle Leistungsfähigkeit bis zum 40fachen 
der Bemessungsgrundlage erhöhen. Der beim Tod 2. a) Im § 175 Abs. 2 Z. 2 ~st der Ausdruck 
eines Angehör,igen gebührende Bestattungs-' "Krankenhaus" durch den A uooruck "Kranken
kostenheitrag iSit um den Betrag ides Bestattungs- anstalt" zu ersetzen; nach dem Ausdruck "zum 
kostenbeitraiges zu kürzen, der 'auf Gru11ld eigener Zweck ,der Inanspruchnahme ärztlicher Hilfe" ist 
PHichtV'ersicherung .des Venstorbenen gebührt. der Ausdruck ,,(§ 135) oder Zahnhehandlung 

(§ 153)" einzufügen. 
(2) In der Krankenversicherung der Bezieher 

einer Pension mit Ausnahme der BeZiieher ei11ler b) Im § 175 Ahs. 2 ist der Punkt ,am Schluß 
Pension aus der knappschaftlichen P.en~ionsver- der Z. 4 durch einen Strichpunkt zu ersetzen. 
sicherung beträgt der Hestattunglskostenbeitrag Als Z. 5 ist anzufügen: 
das Einfache - im PaILe einer Totgeburt ,,5. bei einer mit ,der Beschäftigung zusammen-
20 v. H. - ,der monatlichen P,ension ·einschließ- hängenden' Inanspruchnahme von gesetzlichen 
lich einer allfälligen Ausgleichszubge, jedoch ohne beruflichen Vertretungen oder Berufsvel"einigun
Kinder- und Hilflos·enzuschuß und ohne Berück- gen." 
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c) Im § 175 Abs. 3 i,st der Punkt ,am Schluß 
der Z. 3 durch ,einen Strichpunkt zu ersetzen. 
Als Z. 4 ist anzufügen: 

,,4. bei Arbeiten, ,die im Zusammenhang mit 
,der ErI1ichtung, dem Umbau und der Repal'atur 
von Gebäuden, die dem 1and(forst)wirtschaft
lichen Betr1eb dienen, v·erl'ichtet we1"den, some 
bei Arbeiten im Rahmen der Nachbarschafts
hilfe für einen anderen land(forst)wil'itschaftlichen 
Betrieb." 

3. a) § 175 Ahs. 2 Z. 4 'hat zu lauten: 

,,4. bei häuslichen und anderen Tätigkeiten 
des Versich'erten im Zusammenhang m.itder Ge
winnung und Verarbeitung von Produkten, die 
ihm vom Dienst@eber als Sachbezüge gewährt 
werden." 

Die bisherigen Z. 4 und 5 'erhalten die Be
zeichnung Z. 5 und 6. 

b) Im § 175 Abs. 3 ist ,der Strichpunkt am 
Ende der Z. 2 durCh einen Punkt zu ,ersetzen. 
Z. 3 wiro aufgehoben. 

4. ,a) § 176 Abs. 1 Z. 7 hat zu lauten: 

d) Im § 176 Abs. 3 .ist der Ausdruck "Den im 
Sinne des Ahs. 1 Z. 2, 3, 6 und 7" durch den 
Ausdruck "Den im Sinne ,des Abs. 1 Z. 2, 3, 
6 und 7 bis 9" zu ersetzen. 

5. Im § 186 ist am Ende der Z. 4 der Punkt 
durch einen Strichpunkt zu ersetzen. Als Z. 5 ist 
anzufüg,en: 

,,5. ,die vorbeugende Betreuung der von Be
rufskrankheiten .bedrohten Versicherten." 

6. Nach § 188 ist ein § 188a mit nachstehertdem 
Wortlaut ,einzufüg.en: 

"Vorbeugende Maßnahmen gegen 
Berufskrankheiten 

§ 188a. Zur Abwendung der Gefahr des Ent
stehens oder Wiederentstehens einer Berufs
krankheit hei 'einem Versicherten kann der Ver
sicherungsträger Leistungen ,der ,im § 189 Abs. 2 
angeführten Art .gewähl'en." 

7. § 189 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Die Unfallheilbehandlung hat mit allen 
geeigneten Mitteln die durch den Arh'eiltsunfiall 
oder die Berufskrankheit hervoqierufene G~ 
sundhertJsstörung oder Körperbeschädigurig sowie 
die !durch den Arbeitsunfall oder ,die. Berufs
krankheit verursachte Minderung der Erwerbs
fähigkeit bzw. ,der Fähi!gkeit zur Besorgung der 
lebenswichtigen persönlichen Ang,elegenheiten zu 
beseitigen oder zumindest zu bessern und eine 
Verschlimmerung der Folgen ,der Verletzung oder 
Erkrankung zu verhüten." 

,,7. in Ausübung ·der den Mitgliedern von hei
wmigen Feuerwehren (Feuerwehr,"erbänd.ren), 
freiwi1l~gen W;tsserwehren, des 'Österl'eichischen 
Roten Kl'euzes, ,der fr,eiwilligen Rettungsgesell-
5chaften, der Rettungsflugwacht, des österreichi
schen Bergrettungsdienstes, der österreich:i
sehen W,asser-Rettung, ·der Lawinenwarnkommis
sionen und der Strahlenspür- und -meßtrupps im 
Rahmen der AusbiLdung, ,der übungen und des 
Einsatzfialles oblieg,enden Pflichten ,so~e bei 
Tätigkeiten von fr,eiwilligen HeUern ,dieser 8. § 191 Abs. 1 hat zu lauten: 
01'g,anisationen und ,der PfIichtfeuerwehl'en im ,,(1) Anspruch auf Unfallheilbehandlung be-
Einsatzf;tll;" . 'steht, wenn und soweit der Vel'sehrt-e nicht auf 

b) Dem § 176 Abs. 1 sind als Z. 8 und 9 anzu- die ,entsprech.enden Leistungen aus einer @esetz-
fügen: lichen Krankenversicherung Anspruch hat." 

,,8. bei der Inanspruchnahme von Leistungen 
nach dem Arbeitslosenversicherungsgesetz 1958 
oder dem Arbeitsmarktfövderungsgesetz sowie an 
den Fällen, in denen Personen auf Veranlassung 
von Dienststellen der Arbeitsmarktvrerwakung 
·eine Arbeits~ oder Ausbildungsstelle ,aufsuchen 
oder sich einer Eignungsuntersuchung oder Eig
nungsprüfung unterziehen; 

9. in Ausübung der den mit ·der Sicherung 
des Schulweges betrauten P,ersonen im Sinne !des 
§ 97 ader Straßenverk'ehrsordnung 1960 obl,ie
genden Pflich,ten." 

c) § 176 Abos. 2 hat zu lauten: 
,,(2) Wird durch eine im Abs. 1angeführt-e 

Tätigkeit eine in der Anlage 1 zu diesem Bundes
~esetz bezeichnete Kmnkheit verursacht, sorst 
Sie unter den dort angeführten Voraussetzun
gen den B,erufskrankheiten (§ 177) gleichzustel
len." 

9. § 192 erster Satz hat zu lauten: 

"Die nach § 7 Z. 2 lit. b teav,ersich·eruen Zwi
'schennieister (Stückmeister), die nach § 7 Z. 3 
lit; c teilversichel1ten öffentlichen Verwalter, die 
nach den §§ 8 und 19 Unfallversicherten, die 
selbständig erwerbstätig s'ind, sowie ihre im Be
tl1ieb tätigen gemäß § 19 Abs. 1 Z. 2 versicherten 
Angehöl1igen erhalten die Heilbehandlung nach 
§ 191 el1st vom B·eginn ,des dritllen Monates nach 
dem Eintritt des Versicherungsf,alles an." 

10. § 195 hat zu lauten: 

"F ami 1 ie n- oll nd Tag g ,e I d b ,e,i Ge w äh
rung von Anstalltspfleg'e 

§ 195 .. (1) Gewährt der Träger der Unfallver
sicherungals Unfallheilbehandlung Pflege in einer 
Kranken-, Kur- oder 'sonstigen Anstalt oder ge
währt ,ein Träger der Krankenversicherung nach 
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den Besnimmungen dieses Bundesgesetzes An
staltspflege wegen der Folgen 'eines Arbeitsunfal
les oder wegen einer Berufskrankheit über die 
Höchstdauer des Krankengeldanspruches (§§ 139, 
140) hinaus, so gebührt dem Versehrten F.amilien
geld für seine Au'gehörigen (§ 123 Abs. 2 und 4 
bis 7) sowie Taggeld nach Maßgabe der Abs. 2 
bis 6. Das FamiliengeId kann unlTIittelbar den 
Angehörigen lausgezahlt werden. 

(2) Das tägliche Famil~engeld beträgt für einen 
Angehörigen 1 v. H., für jeden weiteren Ange
hörigen 0'4 v. H;, zusammen jedoch nicht mehr 
als 2'6 v. H. eines Zwölftels der Bemessungs
grundlage. 

(3) Das Taggdd beträgt 12 S. Besteht wegen 
Fehlens von in Betracht kommenden Eamilien
angehörigen kein Anspruch auf Familiengeld, 
wird das Taggeld, wenn sich daraus unter Be
dachtnahme auf die Bestimmungen des Albs. 6 
ein höhererBetflagergtibt, ,in ,der Höhe von 
1 v. H. eines Zwölftels ,der ß.emessungsgrundlage 
gewährt. 

(4) Familiengeld sowie Idas l1aggeld gemäß 
Abs. 3 zweiter Satz gebühren nicht, wenn und 
solange ,der Versehrte mehr als 50 v. H. der 
vollen Ge1d- und Sachbezüge (§ 49 Abs. 1) vor 
dem Eintritlt der Arbeitsunfähigkeit weiter be
zieht. Hezieht der Versehrte 50 v. H. ,der vollen 
Geld- und Sachbezüge weiter, gebührt Familien
geld sow,ie Ta.ggeld gemäß Abs. 3 zweiter Satz 
zur Hälfte. Eine Erhöhung der Geld- und Sach
bezüge, ,die nach dem Beginn der Arbeitsunfähig
keit auf Grund gesetzlicher oder kollektivver
traglich-er Regelungen eintritt, halt außer -Betracht 
zu bleiben. 

(5) Bei Versehrten, .die nach ,den Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes krankenversichert und vom 
Anspruch auf Krankengeld nicht ausgeschlossen 
(§ 138 Abs. 2) Slind, fällt das. Fami1i~ngeld bzw. 
das T,aggeld gemäß Abs. 3 zweiter Satz mit Be
ginn der 27. Woche nach Eintritt des Versiche
rungsfalles an. . 

(6) Trifft der Bezug von Familien(Ta.g)geld ilUS 
einer gesetzlichen Krankenversicherung mit 
einem Anspruch auf FamiliengeLd bzw. Taggeld 
gemäß Abs. 3 zweit,er Satz zu~ammen, so ruht 
dieser Anspruch ,in der Höhe des Bezuges von 
Familien(Tag)ge1d aus der Krankenversicherung; 
hiebei ist ,einem solchen Bezug die Zeit, für die 
gemäß' § 138 Ahs. 2 Anspruch auf Krankengeld 
nicht besteht, gleichzuhalten. " 

11. § 197 Abs. 2 vorletzter Satz ha.t zu lauten: 
"Der Anspruch steht in folgender Reihenfolge 
zu: Ehegatte, Kinder, Eltern, L'ebensgefährtin 
(L,ebensgefährte), Geschwister." 

12. Im § 104 Abs. 3 ist der Ausdruck "Bei 
den nach § 7 Z. 3 Et. c teilversicherten öffent-

lichen Verwaltern sowie bei ,den nach den §§ 8 
und 19 Unfallversicherten, die ~elbständ~g er
w-erbstätig sind, und bei ihren im Betri'eb tätigen 
v-ersicherten Angehörigen" durch den Ausdruck 
"Bei d'en im § 192 angeführten Versicherten" 
zu ·ersetzen. 

13. § 207 hat zu lauten: 

"K i n ,d erz 'U s c h u ß 

§ 207. (1) Schwerv,ersehrten wil1d für jedes 
Kind (§ 252) ein }\!inderzuschuß im Ausmaß von 
10 v. H. der Versehrtenrente ohne Hilflosen
ZUSchUß gewährt. Die Rente und die Kinder
zuschüsse dürfen zusammen die Bemessungs
grundlage nicht übersteigen. 

(2) Nach Vollendung des 18. Lebensjahres wird 
der Kinderzuschuß nur auf besonder,en Antrag 
gewährt." 

14. a) Im § 208 erster :Satz ist 'das Wort "Zu
schüsse" durch das WOl't "Kinderzuschüsse" zu 
ersetz-en. 

b) § 208 zweiter Satz hat zu lauten: 
"Das Ruhen tritt jedoch in ,dem Ausmaß nicht 
ein, in dem die Rente unmittelbar vor ,der 
Anstaltspfleg-e b~w. vor IBeginneiner die An
staltspflege v,erursamenden Arbeitsunfähigkeit 
gebührte. " 

15. a) § 210 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,( 1) Wird ein Versehl'!ter neuerlich durch -einen 
Arbeitsunfall oder eine Berufskrankheit geschä
digt und beträgt die durch ,diese neuerliche 
SchädJigung allein V'erursachte Minderung der Er
werbsfähigkeit mindestens 10 v. H., so i~t die 
Entschädigung aus diesen mehreren Versiche
rungsfällen nach Maßgabe ,der Abs. 2 bis 4 fest
zustellen, :sofern ,die Gesamtminderung der Er
werbsfähigkeit20 v. H.erreicht. Bei :der F-estst:el
lung der Gesamtminderung .der Erwerbsfähigkeit 
sind ,auch zu berücksichtigen: 

a) ein Dienstunfall oder eine Berufskrankheit 
nach den §'§ 90 bis 92 des Beamten-Kran
ken- und Unfallversicherungsgesetzes, 
BGBL Nr. 200/1967, 

b )eineanerkanmeSchäidigung nach, dem 
Kriegsopferversorgungsgesetz 1957, BGBL 
Nr. 152, dem Heeresv-ersorgungsgesetz, 
BGBL Nr. 27/1964 bzw.dem Opferfür
lsorgegesetz, BGBL Nr. 183/1947, 

c) ein Unfall bzw. eine Krankheit nach § 76 
Abs. 2 bis 4 des Strafvollzugsgesetzes, BGBL 
Nr.I44/1969, 

d) Schädigungen, die von -einer auf landes
gesetzlichen Vorschriften beruhenden Un
fallfürsorgeeinrichtung anerkannt sind." 
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b) Im § 210 Abs. 4 hat der zweite Halhsatzdet männliche Partner durch Urteil oder durch 
zu lauten: Anerkenntni,s festgestellt ist (§ 163 b ABGB). 
"dies .gilt auch, wenn nur ein Versicherungsfall Eine Leben~gemeinschaft zwischen Personen, zwi
(Arbeitsunfall oder Berufskrankheit) vorliegt und schen denen ,gemäß§ 6 des Ehegesetz'eseine Ehe 
-diesem eine anerkannte Schädigung nach einer nicht geschlossen werden ,darf, hat hiebei außer 
der in Abs. 1 angeführten gesetzlich.en Vorschl1if- Betracht zu bleiben." 
ten vorangegangen ist." 

18. a) § 215 a Abs. 1 hat zu lauten: 

16. § 214 hat zu launen: ,,(1) Der Bezieherineiner Witwenrente nach 
Be s tat tun g s 1. 0 S t·e n tb eii t r.a g I § 215 Abs. 1 bis 3, .die sich wiederverehelicht hat, 

" _ ., gebührt eine Abfertigung ,in ,der Höhe des 
§ 21~. (1) Wurde dur~ emen Arbeitsunfall 70fachen Monatsbetrageseiner nach § 215 Abs. 1 

oder eme B·erufshankhett der Tod des Ver- zu bemessenden Witwenl'ente rin den FäHen des 
sehrten . verursacht, gebührt~in Bestattungs- § 215 Abs. 3 in der Höhe .de~ 70tachen Monats
kostenbelltrag aus der Unfallverslcherung. betrages der nach § 215 Abs. 3 gebührenden 

(2) Der Bestattungskostenbeitrag gebührt im Witwenrente." 
Ausmaß des fünf2'!ehnten Teiles de'r Bemessungs
grundlage, mindestens im Ausmaß des Einein
halbfachen des jeweiligen Richtsatzes für allein
stehende Pensionsberechtigte aus ,eigener Pen
sionsversicherung (§ 293 Abs. 1 lit. a bb). 

(3) Anspruch ,auf B'estattungskostenbeitl1ag 
haben ,d~e ~m § 170 aufgezählten Personen unter 
,den dortangeg.ebenen Voraussetzungen und in 
,der dort bestimmten Reihenfolge. . 

(4) In den Fällen des Abs. 1 kann der Ver
sicherungsträger unter Bedachtnahme auf die 
Familienverhältnisse ,des Verstorhenen und ,die 
wirtschaftliche Lage ,der HinterbLiebenen einen 
Zuschuß zu den Kosten der überführung des 
Leichnams an den Ort des Wohnsitzes des Ver
storbenen gewähren oder die Oberführungs
kosten ,in voller Höhe übernehmen." 

17. Dem § 215 sind ein Abs. 4 und 5 mit .fol
gendem Wortlaut anzufügen: 

,,(4) Witwenrente nach Abs. 1 oder 2 gebührt 
ferner der Leben~gefährtin (Abs. 5), und zwar 

a) wenn die Lebensgemeinschaft bis zum Zeit
punkt \des Todes des Versicherten bestan
den hat, 

b) wenn und solange die Frau nicht eine Ehe 
geschlossen hat oder eine neue Lebens
gemeinschafteingeg~ngen ist und 

c) wenn und solange ,die Lebensgefährtin kei
nen Anspruch auf eine Witwenrente nach 
Abs. 1 bis 3 hat. 

(5) Lebensgdährtin ist eine weibliche Person, 
die seit mindestens zehn Jahren mit dem Ver
sicherten in Haushaltsgeme.inschaft lebt, die ,in 
w.irtschaftlicher Hirmich·t gleich einer Ehe einge
richtet ist (Lebensgemeinschaft). Unter Iden gIei
ehen Voraussetzung·en gilt eine männliche Per
son als LebensgefährlJe einer weibl.ichen Ver
sicherten. Das Erfordernis der zehnjährigen 
Dauer ,der Lebensgemeinschaft verring,ertsich auf 
zehn Monate, wenn der weibliche Partner min
destens ·ein IGnd geboren hat, als dessen Vater 

b) Dem § 215 a ist ein Abs. 5 mit folgendem 
Wortlaut anzufügen: 

,,(5) Werden lauf'ende Unterhaltsleistungen 
bzw. Einkünfte im Sinne des Abs. 4ber·eits im· 
Zeitpunkt des Wiederauflebens der Witwenrente 
bezogen, wird die Anrechnung ab diesem 
Zei,tpunkt· wirksam; in allen anderen Fällen mit 
dem Beginn des Kalende'rmonat·es, der auf den 
Eintritt des Anrechnungsgl'undes folgt." 

-
19. Der bisherige Inhalt des § 216 ·erhält ,die 

Bezeichnung Abs. 1. Als Abs. 2 ist anzufügen: 

,,(2) Witwerrente nach Ahs. 1 gebührt ferner 
dem Lebensgefährten einer Versicherten, und 
zwar 

a) wenn und solange die beiden letzten im 
Abs. 1 genantiten Voraussetzungen zutref
fen, 

b) wenn die L'ebensg,emeinschaft bis zum Zeit
punkt des Todes der Versicherten bestan
den hat, 

c) wenn und solange der Mann nlichteine 
Ehe geschlossen hat oder eine neue Lebens
gemeinschaft eingegangen ist und 

d) wenn und solange der Lebensgdährte kei
nen Anspruch auf eine Witwerrente nach 
Abs. 1 hat." 

20. § 220 letzter Satz hat zu lauten: 
"Hiebei sind Witwenrenten gemäß § 215 Abs. 3 
und 4 n,icht zu berücksichtigen." 

Artikel IV 

Das Allgemeine Sozialv'ersicherungsgesetz in 
der ~m Art. I EinIeitung hez'eichneten Fassung 
wird in s,einem Vierten Teil abgeändert wie folgt: 

1. a) § 225 Ahs. 1 Z. 4 hat zu lauten: 

,,4. Zeiten einer pensionsversicherungsfreien 
Beschäftigung, für die ein Überweisungsbetr-ag an 
einen Versicherungsträger geleistet worden ist;" 
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b) Dem § 225 Abs. 1 :ist eine Z. 5 und eine 
Z. 6 mit folgendem Wortlaut anzufüg·en: 

,,5. Zei\)en, für die ein Oberweisungsbetrag 
oder erstattete Beiträge n:ach§ 311 dieses Bundes
gesetzes, nach § 101,cl des Gewerblichen Selb
ständigen -P.ensionsversicherungsgesetzes bzw. 
nach § 99 d des Bauern-Pensionsv,ersicherungs>
gesetzes zurückgtem.:hlt worden sind,rofern diese 
Zeiten ,in dem überweisungsbetrag bzw. bei der 
Ellstattung der .Beiträ,ge als Beitragszeiten im 
Sinne dieses iBundesgesetres berücksichtigt wor
den waren. 

6. Zeiten, für die ein Oberweiwngsbetrag nach 
§ 314 bzw. nach § 314 a ,geleistet worden ist." 

c) § 225 Albs. 4 hat zu lauten: 
,,(4) Die Beitragszeiten werden in dem Zweig 

der P.ensionsversicherung erworben, in dem die 
Pflichtversicherung begründet wurde (A'hs. 1 Z. 1, 
2 und 5) oder zu ,dem die Beilträge zur frei
willigen Versicherung (A:bs. 1 Z. 3 und 5) ent
richotet wOl1den sind oder der überwei,sungsbetrag 
(Albs. ~ Z. 4 und 6) geleistet worden ist." 

2. § 226 Ahs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Als Beitragszeiten aus der Zeit vor dem 
1. Jänner 1956 gelten auch 

a) Zeiten eines pensions(renten)versicherungs
freien Dienstverhältn~sses, für die eine 
Nachversicherung durchgeführt oder ein 
überweisungsbetra;g an einen Versiche
rungsträger geleistet wonden ist, 

h) Zeiten, für ,die erst<littete Beiträge nach 
§ 311 idieses Bundesgesetzes, nach § 101 d 
Ides Gewerblichen Se~bständigen-P,ensions
versicherungsgesetzes, hzw. nach § 99 d des 
B<liuern-Pensionsversicherungsgesetzes zu
rückgezahlt wOl'den si:nd, sofern diese Zei
ten hei der Emta1Jtung ,der Bei,träge als 
Beitmgszeiten im Sinne dieses Bundesge
setzes berücksichtigt wo!'den waren, 

c) Zeiten, für ave -ein Übel1weisungsbetrag zu
rück.gezahk worden ist oder als zurück
,gezahlt ,gilt, sofern ,diese Zeiten in dem 
Ülberwersungshetrag als Beitragszeiten im 
Sinne dieses Bundesgesetzes berücksicht·igt 
worden waren, 

.d) Zeiten, für die .ein überwdsungshetrag 
nach § 314 bzw. nach § 314 a geleistet wor
.den ist, 

e) Zeiten eines pensions(renten)versicherungs
freien Dienst~erhältnisS'es, für die nach 
§ 531 eine Nachve!'slicherwng als durchge
führt oder ein überweisungSbetrag als ge
J,eistet gilt. 

§ 225 Abs. 4 gikentsprechend." 

Jahre nach dem VerlaSlScn der Schule" durch den 
Ausdruck "sofern nach dem Ve!'lassen der Schule" 
zu ersetzen; der Ausdruck "oder eine neutrale 
Zeit im Sinne des § 234 A:bs. 1 Z. 4" hat zuent
fallen. 

h) § 227 Z. 4 hat zu laU1Jen: 
,,4. in dem Zweig der Pensionsversicherung, 

in dem Idie letz1Je vorangegangene Beitragszeit 
vorliegt, die Zeiten 

a) eines 'nach ,dem 31. Dezember 1970 gelege~ 
nen Urlaubes geg.en Entfall des Arbei1Js
,entgekesnach den Vorschriften des Mutter
schutzrech'tes, 

h) die nurdeshalh nicht als Zeiten nach Ht. a 
gelten, weil ,der Aus1Jriitt ,gemäß § 23 a 
Abs. 3 letzter Satz des AngesteUtengesetzes 
erklärt WU!rde;" 

c) Im § 227 l>st am Schluß der Z. 6 der Punkt 
durch einen Strichpunkit zu ersetz·en. ALs Z. 7, 8 
und 9 ·s,ind mit nachstehendem Wortlautt anzu
fügen: 

,,7. in dem Zwe~g ·der P,ensionsvemicherung, 
in dem die letz·te vor<lingegangene B·eitragszeit 
vorliegt, .die Zeiten, in denen <liuf Grund der 
Bestimmungen des Weh1"gesetzes ordentlimer 
oder außeror.dendicher Präsenzd1enst geleistet 
wird; 

8. in ·dem Zw,eiJg der P,ension>sversimerung, 
in dem die eflSte nachfolgende B.eitrags- oder 
Er·sattzze~t vorliegt, die Zeiten, in denen auf 
Grund der Bestimmungen des Wehl1gesetzes 
ol1dent1icher oderaußerordendicher Präsenzdienst 
'geieiSitet lW~rd, sofern nicht Z. 7 anzuwenden ist; 

9. ,in ,dem Zweig .der Pensionsversicherung, 
in dem die erste nachfolgende Beitragsz·e1t vor
liegt, die vor dem 1. Jänner 1973 gelegene Zeiten, 
in !denen ein Angehöriger eines Ordens oder 
einer Kon~regaltion der Katholischen Kirche oder 
einer Anstal·t der Evangelischen Diakonie nach 
Vollendung ,des 15: Lebensja:hres im Gebiete der 
Republik österreich in einem Dienstverhältnis 
zu einer an,deren Körperschaft (Pel1son) als seiner 
Kirche hzw. deren Einrichtungen (Orden, Kon
gregation, AnstaLt der Evangelischen Diakonie) 
gestanden i!>t, sofern es sich nicht um ein pen
sionsve1"sicherungsfreies Dienstverhältnis gehan
delt hat." 

4. a) Im § 228 Abs. 1 Z. 1 h<lit der zweite Halb
satz wie folgt zu lauten: 
».diese Zeiten :gelten jedoch nur ,dann als Ersatz
zeiten, wenn ihnen ,eine Beitrags- oder Ersaltzzeit 
vorangeht oder nachfolgt;" 

b) Im § 228 Ahs. 1 Z. 1 hat der letzte Halbsatz 
wie folgt zu lauten: 
»'sie gelten als Ers<litzzeiten in dem Zweig der 

3. a) Im § 227 Z. 1 'erster Halbsatz iSit der Pensionsversicherung, . in dem Idie letzte voran
Ausdruck "sofern >spätestens innerhalb dreier gegangene Beitrags- oder Ersatzzeit vorliegt, bzw. 
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beim F,ehlen einer ,solchen in ,dem Zweig der 
Pemionsv,ersicherung, in dem die erste ·nachfol
gende Beitrags- 'Oder El'isa'tzzert vorliegt;" 

c) Im § 228 .&bs. 1 Z. 4 halt der letzte Satz w~e 
f'Olgt zu lauten: 
"Diese Zeiten gelten nur d:l!nn als Ersaltzzeiten, 
wenn ihnen eine Beiltrags- oder ErsatzZieit voran
geht;" 

cl) Lm § 228 Albs. 1 ist ~m Schluß der Z. 5 :der 
Punkt durch einen Stl'iichpunkt zu ersetzen. Als 
Z. 6 ist anzufügen: 

,,6. ~n ,dem Zweig der Pensionsv,ersicherung, 
indem die el1ste nachfolgende Beitr3Jgszeit vor
Liegt, die Zeiten, in denen ein Angehöriger eines 
Omens oder 'e~ner Kongregation der K3Jth'OHschen 
Kirche oder einer '&nsta!lrt der Evangelischen 
Diakonie nach Vollendung des 15. Lebensjahres 
im Gebiete der Republik österreich in einem 
Dienstverhältnis zu 'einer anderen Körper,schaft 
(Person) als seiner K:irche bzw. Ideren Einrtichtun
gen (Orden, K'Ongr,egation, Anstalt ,der Evange
lischen Diakonie) gestanden i~t, 'sofern ,es sich 
nicht um ein nach den jeweiIs in GeLtung ge
standenen V'Orscht1ifiten rentenv,ersichel'iurrgsfreies 
Dienstverhältnis gehandeLt halt." 

5. a) Im § 229 Ahs. 1 Z. 1 lit. b sind die Worte 
"sofern nach dem Aussche~den ,aus dem ß.eschähi
gungsverhäLtnis keine Versor,gungsleistung an
fiel," durch die Worte "sofern nach dem Aus
scheiden aus dem 'Beschäftäigungsverhältnis kein 
Anspruch auf einen VersorgungsbeZiug :l!nfiel," 
zu 'e11Setzen. 

b) § 229 Abs. 1 Z. 4 h<lit zu lauten: 
,,4. in der Pensionsversicherung der Arbeiter 

bzw.der P.ensionsversicherung Ider An~estenten 
übel'dies vor dem Zeitpunkt Ider Einführiing der 
Pfiichltversicherung in der P.ensions(~enten)ver
sicherung gelegene Zei~en, für die der Vel'iSicherte 

a) die Ausühung einer Beschä,ftigung ~m Be
triebe ,der ELtern, Großeltern, Wahl- oder 
Stiefeltern, :die bei früherem W~rs:samkeits
beginn der Bestimmungen ,dieses Bundes
gesetzes die Pflichtversicherung in der Pen
si'Onsvel'sich'erung begründet hä,tte, oder 

'b) ,die Ausühungeiner selbständigen Erwerbs
tä,tigkeit der im § 4 .&bs. 3 und im § 7 Z. 2 
lit. b bezeichneten Art 

nachweist." 

c) Im § 229 Abs. 3 zweiter Satz ist der Aus
druck "Erwel'bstätigkeiit" durch iden Ausdruck 
"Beschäftigung (Erwerhstätigkeit)" zu ersetzen. 

d) Dem § 229 Abs. 3 ist nachstehender Satz 
anzufügen: 
"Fallen in ein Kalenderjahr neben ßrs<litzzeiten 
nach Albs. 1 Z. 4 Ersatzzeiten der riIn § 227 Z. 7 
und 8 und im § 228 Ahs. 1 Z. 11bezeichneten Art, 
so sind ,diese für die Bemessung ,der Leistungen 

wie Hrsatzzeiten nach Albs. 1 Z. 4 zu behandeln, 
wenn es für ,den Leistungswerber günstiger ist." 

6. Nach § 229 ist ein § 229 a mit folgendem 
Wortlaut einzufügen: 

"B e h a n d I u n gin ein e m Ruh e ( Ve r
s 0 r gun g s ) gen u ß b er ü c k !S ich 't ~ g ,t e r 

Versich,erung,szea.ten 

§ 229 a. (1) Beitragszeilten gemäß § 226 und 
Ersatzzeiten gemäß §§ 228 und 229, die vor dem 
1. Jänner 1939 erworben wurden und die in 
einem Ruhe(Versorgungs)genuß auf Grund eines 
'öffentlich-rechdichen oder di'esem gleichgestellten 
DieIllStverhäknisses (Anlage 11) zu berücksichti
gen sind oder berücksichtigt Wul1den, gelten nicht 
ah Ve11Sicherungszeiten. 

(2) Sind unter den im Abs. 1 !genannten Ver
sicherungsze1ltlen, ,auf Grund deren § 229 Abs. 3, 
4 oder 5 anZiuwenden ~st, auch Versicherungs
zeiten, we nicht in einem Ruhe(V'ersorgungs):' 
genuß auf Grund eines öffentlich-rechtlichen oder 
,diesem gleichgestellten Dienstv,erhältlnisses (An
lage 11) zu herücksichtigen sind oder bel"Ück
sichrt~gt wUl1den, so verminoel't' sich ,die 'sich nach 
§ 229 A:bs. 3 el'gebende Vel'sicherungsZieit um 
acht bzw. sieben hzw. sechs Zwölf tel ,der im 
Ruhe(Vel1sorgungs}genuß für den Zeiltraum bis 
zum 31. Dezember 1938 zu herücksichtigenden 
oder herü~sichtjl~en Zeiten. 

(3) Albs. 1 ~ilt nicht hei Anwendung der §§ 308 
und 529." 

7. a)§ 230 Albs. 2 lit. d hat zu lauten: 
"d) ~n den Fällen der §§ 311, 314, 314 a und 

531 Idieses BundesgesetZles, des § 101 ddes 
Gewerblichen Selbständigen -P ensionsversi
cherungsgesetzes hzw. ,des § 99,d des 
Bauern-Pensionsv,ersicherungsgesetzes;" 

h) Dem § 230 Albs. 2 ist ah lirt. e anzufügen: 
"e) auf Beiträge, ,die wegen V,erletzll!ng der 

Meldepflicht nachzuzahlen waren, soweit 
auf sie nicht § 56 Anwendung findet und 
soweit die Meldepflicht anderen Personen 
als .dem Versicherten ,selrbstdbliegt." 

8. 1m § 231 vorletzter Satz h<lit der Amdruck 
"Land- und Forstwirtschaftliche Sozialversiche
rungsanstalt," z'u entfallen. 

9. Im § 232 Ahs. 3 letzter Satz halt d~r Aus
,druck "Land- und Forstwirllschaftlichle Sozialve:r
sicherungsanstalt," zu en1lfallen. 

10. a) § 234 Abs. 1 Z. 2 hat zu lauten: 

,,2. Zeiten, während derer ,der Versich'e1'te einen 
bescheidmäßig zuerkannten Aln~pruch auf 

a) e~ne Leistung aus dem Versicheru~gsfall des 
Alters oder aus einem Versichel'Ull'gsfafl der 

geminderten Arbeiltsfähigkeirt, 
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h) erne Vel"sehrtenrente aus der gesetzlichen 15. a) Dem§ 242 Arbs. 2 Z. 4 ,ist nach'stehender 
Unfallversicherung auf GI1und einer Er- Satz amzufügen: 
werbsfähigkeitseinlbuße von mindestens 
50v. H., 

c) eine Beschäd~gtemente nach dem Kriegs
opferversorgungsgesetz 1957, dem Heeres
versorgungsgesetz oder dem Opferfürsorg~
gesetz auf Grund einer Minderung der 
Erwerbsfähigkeit von mind~stens 70 v. H. 
hatte, 

es sei denn, daß der Anspruch nach lit. a ,Oder b 
wegen Verbüßung einer Freiheitsstrafe oder einer 
Anhaltung im Sinne des'§ 89 Abs. 1 Z. 1 ruhte;" 

b) § 234 Aoo. 1 Z. 9 hat zu lauten: 
,,9. Zeiten einer UnttlI1suchun~shaft, wenn daß 

strafgerichtliche Verfahren gemäß § 90 oder § 109 
der StrafprozeßoI1dnung eingestellt wOI1den ist 
oder mit einem Freispruche geendet hat, sowie 
Zeiten einer Strafhaft, wenn daJs wiederaufge
nommene stmfgerichdiche Verfahren eingestellt 
worden [st oder mit einem Freispmche geendet 
hat. " 

11. Im § 235 Albs. 3 ist der Punkt am Schluß 
der lit. b durch einen StJrichpunkt zu ersetzen. 
Eine lit. c mit nachstehendem Wortlaut ist anzu
fügen: 

"c) der Ve11Sicherungsfall .die FoIgeeiner an
erkannten Dienst!beschädigung im Sinne der 
für Wehrpfl:ich,tige geltenden versorgungs
rechdichen VOl'ischriften ist." 

12. Im § 236 Arbs. 1 Z. 1 ,ist der AlI!~druck 
"und nach dem 31. Dezember 1'955 versicherungs
pflichtig gewol"den sind,"durch den Ausdruck 
"und nach dem 31. Dezemher 1955 ernen Ver
sicherungsmonat nach diesem oder ei'nem anderen 
Bundesgesetz erworben haben," zu ,ersetzen. 

13. Im § 237 Abs. 2 ist der A;usdruck "erst
maligen Eintl"itt in die VeI1sicherung" durch den 
Ausd,ruck "Beginn des ensten Versicherungsmona
tes" zu ersetzen. 

14. Nach § 241 i~t ·ein § 241 a mit nachstehen
dem Wortlaut einzufügen: 

"B e m e s s u n ,g:s g run Id 1 a g ,e f ü.r ,d i e e r
h ö h t e Alt e r ,s p e n s ion (K n a p p-

sc h ,a f t,s a 1, te r s p e n s ,i 0 n) 

§ 241 a. Hat der Versicher:te ein'en Anspruch 
auf ·dieerhöhte Alteropension gemäß § 261 h oder 
auf 'me erhöhte KnappschaftsaLterspension gemäß 
§ 284 ob erworben, so gebührel1, wenn es für ihn 
günstiger ist, der Gr.undhetrag, die :l!uf die Zeit 
bis zum Beginn des Pensionsaufschubes entfallen
den Steigerung~beträge und der Leistungszu
schlag von der Bemessungsgrundlage, die 'Sich bei 
Beginn des Pensionsaufschuibes ergeben hätte." 

"Hiebei darf die TaJges~eitmgsgrul1idlage die um 
ein Sechstel ihres Betrages erhöhte Höch~thei
tragsgrundlage nicht .überste~gen." 

b) Im § 242 Abs. 3 lit. c~st der Ausdruck 
,,(§ 500 Abs. 1)" 'durch ,den Ausdnuck .,(§ 500)" 
zu ersetzen. ' 

c) § 242 Abs. 5 zweiter Satz h<l!t zu lauten: 
"D~e aufgewemete Mon<l!tsbertJragsgnindlaJge darf 
den 30fachen,sowertes sich ,um eine, Monats
beitragsgrundlage ,der freiwilligen Versicherung 
handeh, .den 35fachen BeH<lig.der am Stichtag in 
Geltung stehenden Höch·srbeitragsgrundlage in 
der Peooiol1svel"sicherung nicht ubersteigen." 

16. a) § 243 Z. 1 hat z:u lauten: 

,,1. für Beitra:gszei~en nach § 225 Abs. 1 Z. 1 
und 2 die aUgemeine . Beitra;.~sgrundlage nach den 
§§ 44 bi~ 47, für Beitra;gsz:erten nach § 225 A>bs. 1 
Z. 3 die Beitragsgrundl3!ge nach § 76 a, für ,die 
Beitragszeiten nach § 225 Abs. 1 Z. 4 das Entgelt, 
auf ,das ,der Dienstnehmer im pensionsversiche
rungsfr.eien Diel1lStverhältnis jeweils Anspruch 
hatte, für die Be~trai~szeiten nach§ 225 Albs. 1 
Z. 6 .der nach § 314 AJbs. 4 bzw.nach § 314 a 
Abs. 5 als Entgdt gehende Betrag, für Beitrags
zeiten in ,der Versicherung der unständig be
schäFtigten Arbeiter in der Land- und Forst
wil"tJschaftdi'e Beitragsgrundla;ge nach § 470 
Abs. 3, für 'gemäß § 96 des Notarv,ersicherungs
gesetzes 1972 als Beitragszei.ten nach § 225 gel
tende Zeiten ,die für ,die Ermittlung d,es über
weisung-sbetralges nach dem Notarversicherungs
gesetz 1972 maßgebende Beitrag1igrundlage;" 

b) Im § 243 Z. 2 Ivt. f ist der Ausdruck 
,,§ 226 Abs. 2" durch den Ausdruck ,,§ 226 
Abs. 2 I~t. a und e" zu ersetzen. 

c) Dem § 243 Z. 2 ,sind eine lit. g und h mit 
folgendem Wort/au't anzufügen: 

"g) nach § 226 Ahs. 2 lit. d der nach § 314 
Ahs. 4 hzw. nach § 314 a Abs. 5 aLs Entgelt 
,geLtende Betrag; 

h) für gemäß § 96 des Notarversicherungsge
setzes 1972 als Beitragszerten nach § 226 
geltende Zeiten die für die Ermittlung des. 
OberweisungsbeJtrages nach 'dem Notarver
sichenungsgesetz 1972 maßge'hende Bevtrags
grundlage;" 

d) Im § 243 Z. 3 lit. a ist ·der Ausdruck 
,,§ 9 Abs. 1 Z. 1" durch den Ausdruck ,,§ 9 
Ahs. 1 Z. 1 und 2" zu ersetzen. 

17. Im § 251 Abs. 4 zwe~ter Sa;tz ist der Aus
·druck ,,(§ 500 Abs. 1)" durch den Ausdruck 
,,(§ 500)" zu el1setzen. 
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18. § 251 a Abs. 2 hat 2m lauten: 

,,(2) Ist in ciner der ,in Betracht kommenden 
V er~icherungen ,der Vel'sicherungsfall, für den 
eine Leistung in Anspruch genommen wird, nicht 
vOl'gesehen, so sind die in 'd,ieser Versicherung 
zurückgele~ten Versicherun~szeiJten bei der An
wendung ,der Sonderregelung ,des Albs. 3 nicht zu 
berücksichtigen. [)as gleiche gik, wenn in einer 
der in Betracht kommenden V'el1sicherungen die 
besonderen Voraussetzungen für den Leistungs
anspruch nicht 'erfüllt sind; werden diese Vor
aussetzungen zu einem späteren Zeitpunkt er
fül1t,so ist die bereits festgestel1te Leistung 
(Gesamdeistung) unlCer Anwendung der Sonder
regelung des Albs. 3 neu fe~zusteHen. Di,e Neu
f,es.tJstellung wi'rd mit <dem Tage .des Be~innes der 
hinzutretenden Leistung W1irksam. Die RechtJs
kraft früherer Entscheidungen steht einer Neu
fesnsteUung nicht entgegen. Der Versicherungsfall 
der dauernden Erwerbsunfährgkeit im Sinne des 
Gewerlblichen Selbständvgen Pensionsversiche
rungsgesetzes und des Bauern-Pensionsversiche
rungsgesetzes ilSt dem VersicheruOlgsfall der ge
minderten Arbeitsfahigkeit lin der Pensionsver
sicherung nach ,diesem Bundesgesetz g1eichzu
setzen." 

19. § 252 hat zu lauten: 

"K in der 

§ 252. (1) Als Kinder gdten bis zum voll
endeten 18. Lebensja!hr: 

1. die ,ehel[chen, die legitimieriten Kinder und 
die Wahlkinder Ider Versichel1ten; 

2. die unehelichen Kinder einer weiblichen 
Vel'sicherten; 

3. die unehelichen Kin.d'er eines männlichen 
VeI1~icherten, wenn seine Vaterschaftt durch Urteil 
oder durch Anerkenntnis festgestellt ist (§ 163 b 
ABGB); 

4. die Stiefkinder, wenn sie mit idem Versicher
ten ständig in Hausgemeil1Jschaft leben. 

Die ständige Hausgemeinschaft im Sinne der 
Z.4 besteht weiter, wenn ~ich Idas IGnd nur 
vorüheI1gehend oder wegen 'schulmäßiger (lberuf
licher) AU5bitdung oder 21eittweilig wegen Heil
behandlung außerhalb der Hausgemeinschaft auf
hält;da5 gleidle gilt, wenn sich ,das KÄnd auf 
Veranlassung des Versicherten und üherwiegend 
a'uf dessen Kosten oder auf Anordnung der 
Jugendfürsorge oder des Vormundschafts(Pfleg
schafts)gerichtes in Pflege eines Dritten befindet. 

(2} Die, Kind:eseigenschaft -besteht auch nach 
,der Vollendung des 18. Lebel1Jsjahres, wenn und 
solange das Kind 

1. sich in einer Schul- oder Berufsausbildung 
befil1Jdet, die seine Arbeitskraf,t üherwiegend be
anspruch,t, längstens bis zur Vollendung des 
26. Lebensja!hres; zur Schul- oder Berufsausbil-

dung zähLt auch ein angemessener Zeitraum für 
die Vorhereitung auf die Ablegung der ent
sprechendeh Abschlußprüfungen und auf die Er
werbung eines akademischen Grades. Ist .die 
Schul- oder Beruf~auslbi1dung durch die Erfül
lung der Wehrpflicht, durch Krankheit oder ein 
anderes unülberwindbares Hindernis verzögert 
worden, so besteht die Kindesergen5chaflt über 
das 26. Le,bensja!hr hinaus für einen der Dauer 
der Behinderung angemessenen Zeitraum; 

2. seit der Vollendung des 18. Lebensjahres 
oder seit dem Ablauf des in Z. l' genannten Zeit
raumes ,infolge Krankheit oder Gebrechens er
werbsun.fähig i'st." 

20. § 253 Abs. 1 erster Satz zweiter Halbsatz 
hat zu LlJUten: 

"eine auf § J 1 Abs. 1 vorletzter SaltZ gegründete 
Pflichtversicherung sowie eine pfl,ichtverSlicherung 
'auf Grund einer Beschäfügung mit einem im' 
Monalt gebührenden Entgelt von nicht mehr als 
1439 S haben hiebei außer Betracht zu bleiben." 

21. a) § 253 a Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Anspruch auf vorzeiuge Alterspension bei 
Ar.beitslos.i.glreit hat der Versicherte nach Voll
endung des 60. Lebensjahr,es, die V,ersicheI1te nach 
Vollendung ,des 55. Lehensjahr.es, wenn die all
gemeinen Voraussetzungen für den Anspruch 
(§ 235) erfüllt sind lund der '~die) Veroicherte 
innerhalb Ider letzten dreizehn Monate vor dem 
Stichtag (§ 223 Ab. 2) mindestens 52 Wochen 
we~en Al1bei<tslosi:g~eit eine Geldleistung aus der 
Arbeitslosenveroicherung bezogen hat, für die 
weiterer D':tJUJer der Aroeitslosigkeit. Dem Bezug 
von Ge1dleistungen aus Ider Arheiwlosenversiche
rung steht das Ruhen des Anspruches auf Arbeits
losengeld nach § 17 A'b5. 2 des Arbei'tSlooenver
sicherungsgesetzes 1958, ·der Bezug von Kranken
geld aus der gesetzlichen Krankenversicherung 
und eine 3!uf Grund einer gesetzlichen Versiche
rung gewährte Amtaltspflege sowie die Unter
bringung in-einem Genesungs-, Erholungs- oder 
Kurheim oder in einer Sonderheilanstalt auf 
Rechnung emes Versicherungsträgers gleich. Bei 
der Fest~ellung der VoraussetZ'Ungen für einen 
solchen Anspruch haben jedoch Be~tragsmonate 
der freiwilligen Versicherung für die Erfüllung 

'der W:tJrtezeit außer AUSaitz zu bleiben." 

b) § 253 a Abs. 2 zweiter Satz hatt zu lamten: 
"Ist die Pension w,egen Antriittes einer Beschäfti
gung oder selb~äl1Jdigen Erwer>bst~tigkeit weg
gefallen und endet die Beschäftigung (Erwer'bs
Itätigkeilt), so lebt die Pension a·uf die dem Träger 
der Pensionsversicherung erstaottete Anzeige über 
das Ende der Beschäf:tJigung im früher gewährten 
Ausmaß mittdemdem Ende, der Beschäftigung 
(Erwerbstätigkeit) folgenden Monatsersten wie
der auf." 
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22. a) § 253 b Ahs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Anspruch auf vorzeitige Alterspension bei 
bnger VersicherungS/dauer halt der Ver,sicherte 
nach Vollendung ,des 60. Lebensjahres, dre Ver
sicherte nach Vollendung des 55. Lebensjahres, 
wenn 

a) die W3irtezeitt (§ 236) erfüllt ist, 
b) am Stichtag 420 für die Bemessung der 

Leistung zu berücksichtigende Versiche
rungsmon3ite ,erworben sind, 

e) innerhalb .der letzten 36 Kalendermonate 
vor dem Stichtag 24 Beitraigsmonate der 
Pflichtversicherung ~n ,der Pelll9ionsversidte
rung nachgewiesen sind ullid 

d) der (dre) Versicher,te am Stidttag (§ 223 
.A!bs. 2) weder se~bständig noch unselbstän
.digerwerbstäcig ist." 

h) § 253 b Ahs. 2 h3it zu entfallen. 

e) § 253 h Ahs. 3 zweiter Satz h3it zu lauten: 
,,1st die Pension aWl diesem Grunde weggefallen 
und endet die Erwerlbstäcigkeit, so lebt die 
Pension auf die dem Träger der Pemionsver
sicherung erst3ittete Anzeige über das Ende der 
Erw.erbstätigkeit im früher, gew:ihrJten Ausmaß 
mit dem dem Ende der Erwerbstätigkeit folgen
den Mona·tser5ten wieder auf." 

23. Dem § 258 wird ein ,Albs. 5 mit folgendem 
Wordautangefügt: 

,,(5)W~rtwenpen'Sion gebührt auch ,d~r Lebem
gefählltin nach ·dem Tod des vel'sicher,ten bbens-
gefährten, und zwar ' 

a) wenn die Lebensgemeinschaft bis zum Zeilt
punkt des Todes des Versicherten bestanden 
h3it, 

h) wenn und solange die Frau nicht eine Ehe 
gesdtlossen hat oder eine neue Lebensge
meinschaft eingeg:IJngen ·]st und 

e) wenn und sobnge Idie Lebensgefährtin 
kernen Anspruch auf eine Witwen pension 
nach Abs. 1 his 4 hat." 

24. Der bisherige Inhalt ,des § 259 erhält die 
Bezeidtnung Abs. 1. Als .A!bs. 2 ist anzufügen: 

,,(2) Witwerpension nach A1,s. 1 gebührt ferner 
dem Lebensgefährten einer Ver5·icher·ten, und 
zwar 

a) wenn und solange die heiden letzten im 
A:oo. 1 genannten Voraussetzungen zu
treffen, 

b) wenn ·die Lebemg,emeinseha,ft bis zum Zeit
punkt ,des Todes der Versichel'ten bestan
·den halt, 

e) wenn und solange der Mann nicht eine Ehe 
,geschlossen h3it oder eine neue Lebensge
meinschaft .eingeg3ingen ist und 

d) wenn und solange der Lebensgefährte 
keinen Anspruch auf eme Witwerpension 
nach Abs. 1 hat." 

25. a) § 261 A'bs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Die Leistungen aus ,den Versicherungs
fällendes Alters und ,die Inval1ditätspension be
stehen aus dem Grundbetrag und dem Steige
rungsbetrag, hei Vorliegen einer Höherveniche
rurrg auch aus ,dem besonderen Steigerungshetrag 
nach § 248 Abs. 1, die Alterspension (§ 253) über
dies aus dem Zuschlag rur Alterspension gemäß 
§ 261 a." 

b) § 261 Ahs. 2 hat zu lauten: 
,,(2} Als monatlicher Grundbetrag gebühI1en 

ohne Rücksicht auf ,die Za'hl der anrechenha,ren 
Versicherungsmonate 30 v. H.der Bemessungs
grundl<l!ge. " 

26. Nach § 261 sind e~n § 261a und ein § 261 b 
mit nachstehendem Wortlaut ,einzufügen: 

"Z u !S e h lag zur A lt e r s p e n s ion 

§ 261 a. 'Cl) Für höchstens 36 Beitrag5monaJte 
der Pflichtversicherung ,in .der Pensrorrsv'ersiche
rung nach diesem Bundesgesetz, die während des 
Bestandes eines Anspruches auf Altel'Spension 
nach § 253 Aoo. 1 erworben wei1den, gebührt auf 
Antrag nach Erwerbung von je zwölf B.eitrags
monaten ein Zuschlag zur Alterspension. Hiebei 
sind jeweils die letzten vor der Antragstellung 
liegenden Beitragsmonate zu berücksichtigen. Der 
Zuschlag Ibeträgt für je zwölf Beltmg.smonate 
1'5 v. H. des vierzehnten Teiles ·d'er Summe der 
auf ,diese Mon:lJte entfallenden allgemeinen Bei
tragsgrundlagen zuzüg1ich der Sonderzahlungen, 
·soweit für ·diese Sonderheiträge entr,ich,tet wur
den. § 242 Abs. 5 ist hiebei en<tsprech,end anzu
wenden. 

(2) . Der Zuschlag nach Albs. 1 .ist von ,dem 
Versicherungsträger festzusteHen und aWlzuzah
len, der für die Gewährung der Perrsion (der 
Gesamdeistung) zUSltänd.ig ist. 

(3) Der Zuschlag nach Abs. 1 gebührta>b dem 
auf die Antragstellung folgenden Monatsersten. 

Erhöhung ,der Altersp,ension bei 
Aufschub der Ge'ltendmaehung .des 

Anspruches 

§ 261 b. (1) Anspruch auf die erhöhte A11:ers
pension hat der Versichel'te, der die Alterspen
sion gemäß § 253 Abs. 1 erst nach Erreichung 
des AnfalLsalters [n Anspruch nimmt, wenn er die 
allgemeinen Voraussetzungen für den Anspruch 
(§ 235) erfüllt h:lJt und keine Alterspel1JSi.ion nach 
§ 253 Abs. 2 bezieht. Die Erhöhung beträgt für 
je weitere zwölf Versicherungsmonate des Pen
sionsaufschubes 
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vom 61. his zum 65. Lc:jbensjahr .... 2 v. H. 
vom 66. bis zum 70. Le'be11JSjahr .. . . 3 v. H. 
vom 71. Lebensjahr an ............ 5 v. H. 

der Alterspension 'gemäß § 253, -die unter Be
dachtnahme auf ,die Anpassung gemäß § 108 h 
mit Beginn des Pensions aufschubes gebührt hätte. 

(2) Für die Berechnung der AlteJ.'\Spension ge
mäß § 261 sind auch tdienach der Erreichung 
des Anfallsalters erwolibenen Versicherungszeiten 
heranzuziehen. " 

27. a) Dem § 264 Abs. 1 sind folgende Sätze 
anzufügen: 

"Hatte der Versich,erte bei seinem Ableben An
spruch auf einen Zuschlag nach § 261 a, gebühren 
60 v. H. dieses Zuschlages als Zuschlag zur 
Witwen(Witwer)pensÜ:on; dieser Zuschlag gilt als 
Bestandteil des S'teigerungsbetuges der Witwen
(Witw,er)pension. Beitragsmonate, die bei der 
Feststellung des Zuschlages nach § 261a berück
sichtigt wur,den, 's,ind bei Ider Feststellung der 
InvalidlitätiSpension, auf ,die ,der Versicherte bei 
seinem Ableben Anspruch gehabt hätte, außer 
Betracht zu las'sen." 

:b) § 264 Abs. 2 eJ.'\Ster Satz hat zu lautJen: 
"Die W~twen(W~twer)pension ru:ht mit dem B,e
trag 'Sonstiger Einkünfte (Abs. 3), soweit diese im 
Monat ,den Betra;,g des R,ichtsatzes für Perrsions
berechügte auf Wrtwen(Witwer)pension (§ 293 
Abs. 1 Iit. ib) übersteiigen." 

c) § 264 Abs. 3 Ht. c ha;,t 'zu lauten: 
"c) -die Beihilfen nach den besonderen Vor

schriften über den Familienlastenausgleich 
,sowie die ,Be~hilfen nach dem Studienförde
l1ungsgesetz und dem Schülerlbeihilfenge
setz;" 

'd) § 264 Ahs. 31it. e hat zu lauten: 
"e) Einkünfte, idie wegen des besonderen kör

perlichen Zustandes der (des) Pensionsbe
rechügten gew~hl."lt wer,den (Hilflos,enzu
schüsse, Blindenzulalgen, Zuschüsse zu den 
Kosten für Diätverpflegung, Wirtschafts
hilfe nach d,em Tuberkulosegesetz und der
gleichen) ;" 

e) § 264 Abs. 3 Liit.h halt zu lauten: 
"h) aUe Bezüge der Witwe (LebensgefähJ.'\tin), 

die sie im Hinblick auf den Tod des Ehe
gatten (Lebensgefährten) von Versiche
rungsunternehmen oder gesetzlichen Ver
sorgungseinrichtungen erhält oder die ihr 
vom Dienstgeber des verstorbenen Ver
sicher'ten oder von Einrichtungen, welche 
ider DiensIJgeber des vef\Storbenen Ver
sicheJ.'\ten allein oder gemeinsam mit ande
ren Dtienstgebern oder mit den Beschäftig
ten unterhält, freiwillig zugewendet wer
den." 

f) § 264 Abs. 4 erster Satz hat zu lauten: 
"Die Witwenpension ,nach § 258 A>bs. 4 darf 

den gegen ,den Ve1"siche1"ten zur Zcit se~nes 
Todes 'bestehenden und mlt dem im Zeitpunkt 
,des PensionsanfaHes für Idas Jahr des Todes 
geltenden A'Ufwertungsfaktor (§ 108 c) aufge
werteten Anspruch auf Unterhalt (Ul1Jterhaltsbei
trag), vermindert um eine ,der Anspruchsberech
tigten nach dem Versiche1"ten gemäß § 215 Abs. 3 
gebührende Witwenr,ente, sowie die der hinter
lassenen Witwe aus demsdhen Versicherungsfall 
gebühr,ende Witwenpension nicht übersteigen." 

28. § 264 Abs. 2 und 3 wer,den aufgehoben. 

29.a) Im § 265 Abs. 1 'l'5t der Ausdruck "Der 
Bezieherin einer W,i:~wenpen5ion (§ 258)," ,durch 
den Ausdruck "Der Bezieherin ,einer Witwen
pension nach § 258 Albs. 1 <bis 4," zu e1"setzen. 

b) Dem § 265 ist ein AbS. 5 mit foLgendem 
WOl1tlaut anzufügen: 

,,(5) Werden Laufende Unterhaltsldstungen 
bzw. Einkünfte im Sinne des Abs. 4 bereits im 
Zeitpunkt des Wie'derauflebens ,der Witwenpen
'sion bezogen, wir,d ,die Anr,echnung ab diesem 
Zeitpunkrt wirksam, ,in allen anderen FäHen mit 
dem ß.eginn des Kalendermonates, ,der auf den 
Eintl"itt des Anrechnungsgrundes folgt." 

3'0. § 267 letzt'er Satz hat zu lauten: 

"Hiebeisind Witwenpensionen gemäß § 258 
Abs. 4 :und 5 nicht zu berücksichtigen." 

31. Im § 270 sind nach Iden Worten "auf die 
Altierspension," die WOl1te ,,'d~e erhöhte Alters
pension, "einzufügen. 

32. § 275 A>bs. 2 halt zu lauten: 

,,(2) Der Al1JSpruch auf KnappschafJtssotd ruht 
für die Dauer des bescheidmäß'~g zuerkannten 
Anspruches auf eine Leistung aus einem Ver
,sicherungsfa;,ll ,der geminderten Arbeitsfähigkeit 
lSow~e auf eine vorzeituge Knappschaftsalterspen
sion. Er fällt mit dem Anfall des Anspruches auf 
die Knap~chaf.tsa1terspenion w,eg; § 100 Abs. 2 
tletzter S;I!tz ist entsprechend ,anzuwenden." 

33. § 276 Abs. 1 erster Satz zweiter Halbsatz 
hat zu lauten: 

,,'eine auf § 11 Abs. 1 vorletzter Satz gegründete 
Pflichtversicherung sowie eine Pflichltversicherong 
;l!uf Grund einer Beschäftigung mit einem im 
Monalt gebührenden Entgelt von nicht mehr als 
1439 S halben hie'bei außer Bet-racht zu blciben." 

34. a) § 276 a Abs. 1 hat zu laultJen: 

,,(1) Anspruch ·auf vorzeicige Knappschafts
alterspension bei A:rbeitslosigkei,tha,t der Ver
sicherte nach Vollendung des 60. Lebensjahres, 
,die Versicherte nach Vollendung des 55. Lebens-
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jahres, wenn die allgemeinen Vorauss'!!tzungen für 
den Anspruch (§ 235) erfüllt sind und der (die) 
V:ersicherte innerhalb der letzten dreizehn Mo
nate vor dem Stich,tag (§ 223 .Albs. 2) mindestens 
52 Wochen wegen Arbeitslosigkeit eine Geld~ 
leistung aus der Arbeitslosenversicherung bezogen 
hat, für die wei,tere Dauer der Arbeitslo:sigkeit. 
Dem Bezug von Geldleistungen aus ,der Arbeits
losenversicherung steht das Ruhen ,des An
spruches auf Arbeitslosengeld nach § 17 Abs. 2 
des Arbeitslosenv,ersicherungsgesetzes 1958, der 
Bezug von Krankengeld aus der gesetzlichen 
Krankenversicherung und eine auf Grund einer 
gesetzlichen Versicherung gewährte Anstakspflege 
sowie die Unterbringung in einem Genesungs-, 
Etholungs- oder Kurheim oder in einer Sonder
heilanstak a,uf Rechnung eines V,ersich~rungs
trägers gleich. Bei der Fes,tstellung der Voraus
setzungen für ,einen solchen Anspl'uch h;)}ben 
jedoch Beitngsmonate der freiwiUigen V,ersiche
rung für die Erfüllung der War,tezeit a,ußer An
satz zu bleihen." 

mit dem dem Ende der Erwerbstätigkeit folgen
den Monatscrsten' wieder a:uf." 

36. a) § 284 Abs. 1 halt zu lauten: 

,,(1) Die Leistungen aus den Versicherungs
fällen ,des Aliters mit Aqsnahme ;des :KJnapp
schaft.ssold.es und die Knappschaf,tlsvollpension 
bestehen a)lS dem Grundbetrag und dem Steige
ningsbetrag, bei Vorliegen einer Höherversiche
rung auch aus dem 'besonderen Steigerungsbetrag 
nach § ~48 Ahs. 1 und ferner bei Vorliegen 
wesentlich hergmännischer Tät'~gkeit aus dem 
Leistungszuschlag nach Abs. 6, die Knappschafts
aherspension (§ 276) überdies :lUS dem Zuschlag 
zur Knappschaftsalljerspensiongemäß § 284.a." 

'b) § 284 Ahs. ~ hat zu lauten: 
,,(2) Als monatlicher Grundbetrag gebühren 

ohne Rücksicht auf die Zahl der a,nreche~:lren 
Ver-sicherungS!ilonarte 30 v. H. der Bemessungs
gruoolalge. " 

37. Nach § 284 sind ein § 284 a und ein 
b) § 276 a A'bs. 2 zweiter Satz hat zu buten: § 284 b mit nachstehendem Wortlaut einzufügen: 

"Ist ,oie Pension wegen Antrimes einer Beschäfti
gung oder selbständiger Erwerbstätigkeit weg
gefallen und endet die Beschäftigung (Erwerbs
tätigkeit), so lebt die Pension auf die dem Träger 
der Pensionsversicherung erstattete Anzeige über 
das Ende der Beschäftigung im früher gewährten 
Ausmaß mit dem dem Ende der Beschäftigung 
(Erwerbstäcigkeit) folgenden Mon;l~sersten wie
der auf." 

35. a) § 276 h Ahs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Anspruch auf vorz,ekige Knappschafts
alterspension bei langer Versicherungsdauer hat 
der Versicherte nach Vollendung des 60. Lebens
jahres, die Versicherte nach Vollendung des 
55. Lebensjahres, wenn ' 

a) die Wartezeit (§ 236) erfüUt ist, 
b) am Stichtag 420 für die Bemessung der 

Lei!SItUng zu berücksichtigende Versiche
'rungsmonate erworben sind, 

c) innerhaLb der letzten 36 Ka},endermonate 
vor dem Stich,tag 24 Beitragsmonate der 
Pflichtversicherung in ,der Pensionsversiche
rung nachgewiesen sind und 

,d) ,der ,~dj,e) Versiche1"te am SticQ.tag (§ 223 
Albs. 2) weder' selbständig noch unselbstän
,dig enwerbstätig list." 

rb) § 276 b Albs. 2 halt zu entfallen. 

c) '§ 276 b Abs. 3 zweiter Satz hat zu lauten: 

"Ist die Pension aus diesem Grunde weggefanen 
und endet die Erwerbstät,jrgkeit, 'so lebt die 
Pension :luf die dem' Träger der Pensionsver
sicherung erstattete Anzeige uber da's Ende, der 
Erwerbstätigkeit im' früher gewährten Ausmaß 

"Zuschlag zur Knapp,schafltsalters
pension 

§ 284 a. (1) Für höchstens 36 Beitragsmonate 
der Pflichrtversicherung in der Pensionsversiche
rung nach diesem Bundesgesetz, die währ,end des 
Bestandes eines Anspruches auf Knappschafts
alterspension nach § 276 Abs. 1 erworben werden, 
gebUhrt auf Amrag nach Erwerbung von je 
zwölf Beitragsmonaten ein Zuschla,g zur Knapp
schaftlSalrter-spension. Hiebei lSi'nld jew;eils die letz
ten vor ,der Anljra'gstellung liegenden Beitrags
monate zu berückisichtilgen. Der Zuschhg beträgt 
für je zwölf Beitragsmonate 1'5 v. H. des vier
zehnten Teiles der Summe der auf diese Monate 
entfallenden allgemeinen Beitragsg1"undlagen zu
züglich derSonderzaihlungen, soweit für diese 
Sonderbeiträge entrimtet wurden. §242 Abs. 5 
ist hiebei entsprechend anzuwenden. 

(2) Der Zuschlag nach Aibs. 1 ~st von dem 
Versicherungsträger fest~ustellen und auszuzah
len, der für die Gewährung ,der Pension (der 
Gesamtleistung) zuständig ist. 

(3) Der Zuschla'g nach Abs. 1 gebührt ab dem 
auf die AntragsteIlung folgenden Monatsersten. 

Erhöhung der Knappschaftsalters
pe n s ion he i Auf sc hub ,d erG ei,t e n d

machungdesAnspruches 

§ 284 b. (1) Anspruch auf die erhöhte Knapp
schaftlSaherspension hat der Versicherte, der die 
KnappschaftsakeJ'lSpension gemäß § 276 Abs. 1 
erst nach Erreichung ,des Anfalls~lters in An
spruch nimmt, wenn er ,die allgemeinen Voraus
setzungen für den Anspruch (§ 235) erfüllt hat 
und keine KnappschaftsalterspellJsion gemäß 
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§ 276 Abs. 2 bezieht. Die Erhöhung beträgt für 
je weitere zwölf Versicherungsmonate des Peri
sionsauf!ichubes 

vom 61. bilis zum 65. Lebensjahr. . .. 2 v. H. 
vom 66. bis zum 70. L'ebemjahr .... 3 v. H. 
vom 71. Lebensjahr an ..... . . . . . .. 5 v. H. 

der KnappschaftsaLterspension gemäß § 276, die 
unter Bedachtnahme auf die Anpassung gemäß 
§ 108 h mit Beginn des Pensionsaufschubes ge
bührt hä,tte. 

(2) Für die Berechnung der Knappschaftsalters
pefi!)ion gemäß § 284 sind auch die nach der Er
reichung des Anfallsalters erworbenen Versiche
rungszeiten heranzuziehen." 

38. § 285 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Als mona1)1icher Grundbetrag gebüh'ren 
ohne Rücksicht auf die Zahl der anrech,enbaren 
Versicherungsmona,re 15 v. H. der Bemessungs
grUJIldlage." . 

39. Abschnitt V hat zu lauten: 

"ABSCHNITT V 

Ausgleichszulage zu Pensionen aus der Pensions
versicherung 

Vor aus set zu n gen für de n A n-
spruch auf Ausgleichszulage 

§ 292. (1) Erreicht die Pension zuzüglich eines 
aus übrigen Einkünften des Pensionsberechtigten 
erwachsenden Nettoeinkommefi!) Uilid der gemäß 
§ 294 zu berücksichtigenden Beträge nicht die 
Höhe des für ihn gehenden RiCh1Jsatzes (§ 293), 
so hat der Pensionsberechtigte, solaillJge er sich 
im Inland aufhält, nach Maßgabe der BestJimmun
gen dieses Ahschnit)tes Anspruch auf eine Aus
gleichszulalge zur Pension. 

(2) B,ei Fe&tstelLung des Anspruches nach Abs. 1 
ist auch aaJs gesamte Nettoeinkommen ,des (der) 
im gemeinsamen Haushaltt Jebenden Ehegatten 
(Ehegattin) unter Bedachtnahme auf § 294 Abs. 4 
zu berück:sicht,igen. 

(3) Nettoeinkommen im Sinne' der Abs. 1 
und 2 ist, soweit im folgenden nich,ts anderes 
bestimmt wiI1d, die Summe sämtJ.lcher Einkünfte 
in Geld oder Geldeswel't nach A>usgleich mit Ver
Insten und vermindert um die gesetzlich geregel
,ten Abzüge. Für die Bewertung der Sachbezüge' 
gilt, soweit nicht Albs. 8 anzuwenden list, die 
Bewertung für Zwecke der Lohnsteuer. 

(4) B'ei Anwendung der Ahs. 1 bis 3 hahen 
außer Betracht zu bleiben: 

a) die Wohnungsbeihilfen nach dem Bundes
gesetz vom 21. September 1951, BGBL 
Nr. 229, die Wohnbeihilfen nach .dem 
Wohnbauförderungsgesetz 1968, BGBL 
Nr. 280/1967, und von den Län.dern oder 

Gemeinden zur Erleichterung der Tragung 
des Mietzinsaufwan:des gewährte Berhilfen; 

b) die Beihilfen nach den besonderen Vor
'schriften über den Familienlastena;usgleich 
sowie dtieBeihilfen nach dem Strudienför
,derungsgesetz und ,dem Schülerbeihilfen
gCS'etz; 

c) die Kinderzuschü:.se sowie die Renten(Pen
sions)sonderzahlungen aus der Sozial:ver
'sicherung; 

d) Einkünfte, die wegen des besonderen kör
perlichen Zustandes gewährt werden (Hilf
losenzuschüsse, Blindenzulagen, Zuschüsse 
zu den Kosten für Diätverpflegung, Wirt
schaftsh1lfe nach dem Tuberkulosegesetz 
und dergleimen); 

e) Bezülge ws Unterhal>tsansprüchen pl'ivater 
AI1t,d~e nach § 294 berück!sich,tigt werden; 

f) Bezüge alUS Leistungen der allgemeinen Für
SOl'ge 'und der f,reien Wohlf.ahI't5pflege; 

g) einmal~~e Unterstützungen der gesetzlichen 
beruflichen Vertretungen, Gewerkschafts
und Betriebsra1Jsunterstürtzungen und Gna
denpensionen privater Dienstgeber; 

h) von Lehrlingsentschäd,igungen ein Betrag 
von 479 S monatlich; an die Stelle dieses 
,Betuges tritt aJb 1. Jänner eines jeden 
Jahres .der unter Bedachtnahme auf § 108 i 
mit der j,eweiligen Richtzahl (§ 108 a Abs. 1) 
v,ervielfachte Betrag; 

,i) nach dem Klliegsopferversorgungsgesetz 
1957, BGBI. Nr. 152, und dem Opferfür
sorgegesetz, BGBI. Nr. 183/1947, gewährte 
Grund- und Elternrenten, ein Drittel der 
nach dem Heeresversorgungsgesetz, BGBI. 
Nr. 27/1964, gewährten Beschädigten- und 
Witwenrenten 50wie die Elternrenten ein
schließlich einer allfälligen Zusatzrente 
(§§ 23 Abs. 3, 33 Abs. 1 hzw. 44 Abs. 1 
und 45 Heeresversorgungsge&etz); 

k) Leistungen auf Grund der Bestimmungen 
,des Teiles I des österreichJsch-deUJtSchen 
Finanz- und. Ausgleichsvei'trages, BGBI. 
Nr.283/1962; 

I) Leistungen auf Grund der Aufgabe, über
gabe, Verpachtung oder anderweitigen 
überlassung eines land(forst)wirtschaft
lichen Betriebes, wenn Abs. 8 zur Anwen
dung gelangt. 

(5) Der Ermittlung des Nettoeinkommens aus 
einem land(forst)wif1tschaBtLichen Betr;ieb sind 
35 v. H. des nach dem BeweI1tungsgesetz 1955 
,zuletzt fesngesteUten Einheitswertes des land
(forst)wirtschaftLichen Betriebes zuzüglich 
25 v. H.der Einheitswertafllteile der Zupachtun
g,en und ahzüglich 25 v. H. der Einheiltswert
anteile der Verpachtungen zugrunde zu legen. 
Ein Zwölf tel des auf diese Weise errechnet)en 
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Betrages, gerundet ·auf v'Olle Schillinge, gilt als 
m'Onadiches Nett'Oeink'Ommenaus einem la:nd
(forst)wirtschaftlichen Betr,ieb. 

(6) Ist der land0f'Orst )wirtschaftliche Betrieb 
zur Gänze gepachtet, s'O sind 25 v. H. des nach 
dem Bewertungsgesetz 1955 zuletzt festgestell
t·en Einheitswertes der Ermittlung des Netto
eink'Ommens (Abs. 5) zugrunde zu legen. 

(7) Steht 'das Recht zmr Hewirtschaftungdes 
land(forst)wirtschaftlichen Betriebes auf eigene 
Rechnung und Gefahr nicht einer einzigen Per
son zu, so :gilt ·.das :gemäß Albs. 5ermrittehe 
Nettoeinkommen nur im Verhältnis ·der Anteile 
am 'land(fmst)wirtscha,ft!lichen Betrieb als Netto
einkommen. 

(8) Wurde die Bewirnschaftung eines land
(f'Orst)wir,tschaftlichen B,etrieibes aufgegeben, der 
Betrieb übergeben, verpachtet 'Oder auf andere 
Weise jemandem zur Bewir,nschaftung üherlassen, 
s'Osind der Ermittlung des Binkommens des his
herigen Eigentümers (des V,erpächters) 'Ohne 
Rück .. sicht auf Art und Ausmaß der aushedunge
nen Leistung.en 25 v. H. ,des zuletzt f'estgesteH
ten Einheitswertes ,der übe'rgelbenen, verpachteten 
oder z,ur Bewirtschaftung überlassenen land
(fo.rst)wirtschaftlichen Flächen zugrunde zu legen. 
Ein Zwölf tel ,des auf dies,e Weise errechneten 
Betrages, gerundet auf vdHe Schillinge,gih als 
monatliches Eink'Ommen. Hiebei ist Abs. 7 ent
sprechend anzuwenden. 

(9) Tritt in dem der Eink'Ommensermittlung 
nach ,den Abs. 5 his 8 zugrunde gdegten Sach
verhak eine Änderung ein, S'O ist das Eink'Ommen 
neu zu :berechnen. Dabei werden Änderungen 
des Einheitswertes mi>t dem 'ef1sten Taig 'des 
Kalendervierteljahres wirksam, ,das der Zustel
lung >des Bescheides der F,inanzhehörde erster 
Instanz folgt. Änderungen ~nf'Olge Verpachtun
gen und Zupachtungen werden mit dem ersten 
Tag des Kalell!derviemeljahres wirksam, daß der 
Änderung folßt. 

(10) D~e gemäß Abs. 5 bis 8 err,echneten 
monatlichen Ein:kommensbenräge lsind bei der 
erstma!liJgen Ermi>ttlung mit dem Produkt der 
seit 1. Jänner 1974 festgesetzten Anpassungs
faktoren (§ 108 f) unter BecLachtnahme auf § 108 i 
zu. vervielfachen. An die Stelle der so ermittelten 
Beträge itrenen ab 1. Jänner eines jeden Jahres 
die unter Bedachtnahme ,auf § 108 i mit ·dem 
jeweiligen AnpatSsungsfaktor (§ 108 f) verviel
fachten Beträge. 

Richtsätze 

§ 293. (1) Der Richtsart:z heträgt unheschadet 
. der Bestimmungen des Ahs. 2 

a) für Pensi'Onsberechtigte aus' eigener 
Pensionsversicherung, 

aa) wenn ",ie mit dem Ehegatten 
eder Ehegattin) im gemein-
'samen Haushalt leben ...... 2575 S, 

hb) wenn die Vüraussetzungen 
nachaa) nicht zutreffen ...... 1800 S, 

b) für Pensionsberechtigte auf Wit-
wen(Witwer)pension ............ 1800 S, 

c) für Pensionsberech'ti~te auf W:!ii,s,en
pension: 
aa) bis zur Vollendung des 24. Le-

bensja:hres ................ 672 S, 
falls heide Ekemtei:le verstor-
ben ,sind .................. 1010 S, 

bb) nach Vollendung des 24. Le-
bensjahres ................ 1194 S, 
.fallsbe~de Blternteile verstür-
hen ,sind .................. 1800 S. 

Der Richt'saitz nach lit. a erhöht sich um 194 S 
für jedes Kind (§ 252), dessen Nettoeinkommen 
den Rcichtsatz für einfach verwaiste Kinder bis 
zur V'Ollendung ,des. 24. Lebensjahres nicht er
reicht. 

(2) An die Stelle der Richtsätze und der 
Richtsatz,ethöhung .nach Abs. 1 treten ab 1. Jän
ner eines jeden Jahres, erstmals alb 1. Jänner 
1974, ,die unter Bedachtna:hme auf § 108 i mit 
dem Anp<lissungsfaktor (§ 108 f) verv,ieHachten 
Beträge. 

(3) Hait eine Pel1son Anspruch auf mehrere 
P,ensionen aus einer Pensionsveisicherung nach 
diesem 'Oder einem andel1en Bundesgesetz, S'O ~st 
,der höchste der in Betracht kommenden R,jcht
sätze anzuwenden. In ,diesem Fall gebührt die 
AUligleichszulagezu der Pension, zu ,der vor 
\A:nfaU ,der weineren Pension Anspruch auf Aus
gt.eichszulaige hestanden hat, sonst zur höheren 
Pension. 

(4) Haben heide Ehegatten Anspruch auf eine 
Pens,iün aus ,einer Pen&ionsversicherungnach d~e
sem 'Oder :einem anderen 'Bundesgesetz und leben 
sie im gemeinsamen Haushalt, so Igebührt die 
Ausgleichszulage .nur zur P,ension des Mannes. 

(5) Sind nach einem Versichemen mehrere Pen
sionsberecht~gteauf Hinitel'1bliebenenpensionen 
vürhanden, S'O darf die Summe der Rich>t:Sättze für 
diese Pensiünsberechtigten nicht höher sein als 
der erhöhte Richtsatz, Jer für den Versich·erten 
'selbst, faUs er leben würde, unter Berücksichti
gung des jeweiligen Standes an Famaienangehö
rigen anzuwenden wäre (fiktiver Richtsatz); dem 
fik,tiven Richtsart:z list ,die Summe der . Kinder
zuschüsse zuzuschlagen, die dem V,ersicherten zu 
einer Leistung aU5 ·der Pensionsversicherungge
hührt hahen üdergebühI'lt hätten. Innerha:lb die
ses Höchstausmaßes 'sind die Richtsätze nach 
Abs. 1 lit. bund c verhältnismäßig zu kürzen. 
Hielbei ist der Richtsatz für die Pension.'sberech
tLgte auf eine Witwenpensi'On gemäß § 258 Abs. 4 
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oder 5 nicht zu berücksichtigen; dieser Richtsatz 
darf jedoch den gekürzten R;ichts:ltz für die 
hinterlassene Witwe nicht ürbenteigen. 

U n t e r hai ts ans p r ü ehe und N e ,t t 0-

einkommen 

§ 294. (1) Bei Anwendung ,des § 292 sind 
Unterhaltsansprüche des Pension&berech1tlj,gten 
gegen 

a)den Ehegatten, sofern er mit dem Pen
sion~berechügten nicht im gemein~amen 
HamhaTt lebt, 

h) den gesc;hied,enen Ehegatten, 
c) die Ettern, sofern sie mit dem' Pensions

herech1lLgten im gemeinsamen Haushah 
leben, 

gleichvi.el ob und in welcher Höhe die Unter
haltsleistung . tatsächIich erbracht wird, dadurch 
zu berücksichtigen, daß dem Nettoeinkommen 
des Pensionsberechigten in den Fällen der Ht. a 
30 v. H. und in den Fällen der Lit. hund c 
15v. H. ,d~ monaltlichen Ne~oeinkommens 'der 
dort genannten Personen zuzurechnen sind. 

(2) Ist eine ,der im Albs. 1 angeführten· Per
sonen auch gegenüber anderen Angehörigen als 
dem Pensionsberechtigten un1lerhaltl&pflichtig, so 
ist der nach A:bs. 1 in Betrach,t kommende Hun
dertsatz ,des monatlichen Netltoeinkommens für 
jeden dieser UnterhaLtsiberechtligten um 2 v. H. 
zu vermindern. 

(3) Wenn und solange das Neotoeinkommen 
des UnterhaI:tspflQchtigen in den Fällen des Ahs. 1 
lit. a und b nicht naChgewiesen w.i!:1<.!, ist anzu
nehmen, daß die Höhe der monatlichen Unter
haltsverpflichtung 35 v. H. des Dreißigfachen 
der Höchstbeitragsg,rundlalge in der Pensionsver
sicherung (§ 45 Albs. 1 lit. b) beträ~. 

{4) Wenn und solange das Nettoeinkommen 
des (der) im gemeinsamen Haushal,t Ißbenden 
Ehegatten (Ehegattin) (§ 292 Albs. 2) nicht nach
gewiesen wird, ist es ,in der Höhe des Or,eißig
fachen der Höchstbeitragsgrundlage inder Pen
sionsversicherung (§ 45 A!bs. 1 Lit. Ib) anzunehmen. 

Anwendung der Best1immungen 
übe r d .i e P e n IS ion e n auf die A u s

,gleichszulag1e 

§ 295. (1) Soweit in diesem Bundesgesetz nichts 
anderes bestimmt ist, si,nd auf die Ausgleichs
zulage, auf das bei der Festl~tlel1ung der Aus
gleichszulage zu beobachtende Verfahren und auf 
das Leistungsstreitverbhren über die Al1iSgleichs
zulage die Bestimmungen ,dieses Bunde~gesetzes 
über die Pensionen a'UiS ,der Pensionsv,ersicherung 
anzuwenden. 

(2) Bei Anwendung der Be&timmungen der 
§§ 89 Abs. 3 Z. 3, 90 und 94 bis 96 ist die Aus
gleichszulage außer Betrach1tzu lassen. 

H ö heu nd Fes t s tell u n g der A u s
gleichszulage 

§ 296. (1) Oie Ausgleichszulage gebührt ,in der 
Höhe des Unterschiedes zwischen der Summe aus 
P.ension, Nettoeinkommen (§ 292) und ,den 
g,emäß § 294 zu berücksichtigeIliden Beträgen 
einerseits und dem Richtsatz (§ 293) anderer
seitJs. 

(2) Oie Ausgleichszulage ist erstmalig auf 
Grund des Pensionsanlira~es f,estzUlSitellen. Sie 
gebührt ah ,dem Tag, an ,dem die Voraussetzun
gen für den Anspruch erfüLlt sind. W~rd ,die 
Amgleichszula;ge erst nach dem Zeitpunkt der 
Erfüllung der VoraussetzuIlJgen heantr<lig1:, so 
gebührt sie frühesteIlJs ah dem Beginn des dritten 
vor dem Tag,e ider Antragstellung liegenden vol
len . Ka'Lendermona'tes. Der Anspruch auf, Aus
gleichszull<lige endet mit dem Ende des Monates, 
,in dem ,die Voraussetzungen für den AIlJspruch 
wegfallen. D3IS g<11eiche Igi1t für die Erhöhung 
bzw. Heraibsetzung der Ausgleichszulage. Ist die 
Herahsetzung der Ausgleichszula.ge in einer auf 
Grund gesetzlicher Vorsch,riften erfolgten Ände
rung des Ausmaßes der Pension oder des aus 
übrigen Einkünften (des Pensionsberechügtten er
wach,senden Nettoeinkommens (§ 292) 'begrün
det, so wird sie mit ,dem Ende des der Änderung 
vorangehenden Monates wir~a:m. Erhöhungen 
der Ausgleichszulage 3lUf Grund der Bestimmun
gen der §§ 292 Abs. 4 lit. hund 293 Abs. 2 
sind von Amts wegen festzusteHen. 

(3) Bei einer Änderung der für die Zuerken
nung der Ausgleichszulage maßgebenden Sach
und Rechtslage hat der Träger der Pensionsver
sicherung die Ausgleichszulage auf Antrag des 
Berechtigten oder von Am~ wegen neu fest
zustellen. 

(4) Entsteht durch eine rückw,irkende Zuer
kennung oder Erhöhung einer Leistung aus einer 
Pensionsversicherung ein Dberlbezugan Aus
gleichszularge, so il'Ot dieser üherbezug g,egen die 
Pensionsnachzahlung aufzurechnen. 

Ver wal tun g s h ,i I f e d erF Ü, r S 0 r g e
träger 

§. 297. Der Tdger der Pensionsversicherung 
kann, wenn nich,t schon ,unter Berücksichtigung 
des ihm bekannten NetJtoeinkommens .der anzu
wendende &ichtsatz überschritten wird, zur Fest
stdLung 'der Ausgleichszulage die Verwaltungs
hilfe des zuständigen Fürnorgeträgers in Anspruch 
nehmen. Insbesondere kann der zuständige Für
sorgeträger um die Ermittlung von Sachbezügen 
Cl"S)lch.t werden. Im Verfahren zur FeStJStJellung 
der Ausgleichsz;ulage kommt dem Fü,rsorg,eträger 
Parteistellung zu. 

3 
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Ver p f I ich tun g z ru r A n z ei g e von ster für soziale Verwalnung im Einvernehmen 
K n der u n gen des N e ,t 't 0 ein k 0 m- mit dem Bundesminister für Finanzen und dem 
m e n s und cl e s i n B e t r ach t k 0, !ID m e n- Bundesminister für Inneres." 

den Richtsa,tze's 

§ 298. (1) Der Pensioß.lSberechtigte, der eine Aus
gleichszulage hezieht, ist verpflichtet, jede Knde
rungdes Nettoeinko,mmens oder der Umstände, 
die eine Knderung des R,ich~satzes hedting,en, dem 
Träger der Pensionsversicherung ,gemäß § 40 an
zuzeigen. 

(2) Der Träg.er der Pensionsversicherung hat, 
beginnend m~t dem Jahre 1974, jeden Pensions
berechtigten, der eine Ausgleichszulage hezi~ht, 
innerhalb von jewei1s drei Jahren mindestens ein
mal zu einer Meldung seines Nertoeinkommens 
und seiner UnterhaJllbSaJnspruche sowie aller Um
stände, .die .für ,die Höhe des RichtsMzes maß
gebend sind, zu verhatten. Kommt ,der Pen
sionsherechtigte der Aufforderung des Versiche
rungsträgers innerhalb von zwei MonaJten nach 
~hrer Zustellung nicht nach, so halt der Pensions
ver,sicherull'g~träger die Ausgleichszubge mit dem 
dem Ablauf von weiteren zwei Monaten folgen
den Mo,naJtsersten zuruckzu'ha1ten. Die Aus
gleichszu'lage ist, sof,ern ,sie nicht wegzufallen hat, 
uIliDer Bedachtnahme auf die Bestimmungen des 
§ 296 nachzuzahlen, wenn der P,ensionsberecht'igte 
seine Meldepflich,t erfüHt oder der Pensionsver
sicherungs,td~ger auf andere Weise von der maß
gebenden Sachlage Kenntnis erhalten hat. 

(3) Die FÜ'rsot;geträger hiben Ibezüglich aller 
Bezieher einer Au~gleich'szulage, die sich gewöhn
lich ~n ,ihrem Zuständi,gkei,tshereich aufhalten, 
ihnen bekannt gewordene Knderrungen des 
NettoeinkommelllS oder der Umstände, die eine 
Knderung des RichtsMzes he.di'ng,en, dem Träger 
der Pensions versicherung mitzuteilen. 

Tragung d,es Aufwandes für die 
Ausgleichszulage 

§ 299. (1) Die Ausgleichszulage ,i'st unbeschaldet 
der Bes'timmungen des Albs. 2 von dem Land zu 
ersetzen, in dem der S~tz des Fürsorgeträgers 
liegt, der für den Empfänger der Ausgleichs
zulage zuständvg ist oder wäre. 

(2) Eine Beteiligung des Bundes am Aufwand 
der ausgezahlten A.lUsgleich'szulagen richtet sich 
nach ·dem jeweilig~n Finanzausgleichsgesetz. 

(3) Das Land halt ,die von ihm -ersetzten Be
träge an Ausgleichszulagen auf 'die Fürsorgever
bände des Landes in dem Verhäknis aufzuteilen, 
das sich aus den Betragssummen an Ausgleichs
zulage ,ergibt, ,die im jeweiligen Jahr an jene 
Empfänger der AllsgIeichszulage überwiesen wur
den, die ,in den verbandsangehörvgen Gemeinden 
ihren ständigen Wohnsitz hauen. . 

(4) Die näheren Bestimmungen zur Durch
führung ,der Ahs. 1 his 3 tr,iff.t der Bundesmini-

40. § 292 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Bei Feststellung des Anspruches nach 
Abs. 1 1st auch das gesamte Nettoeinkommen 
des (der) im gemeinsamen Haushalt lebenden 
Ehegatten (Ehegattin) oder des Lebensgefährten 
(der Lebensgefährtin) unter Bedachtnahme auf 
§ 294 Abs. 4 zu berücksichuigen." 

41. a) Im § 293 Abs. 1 Lit. a aa ist nach dem 
Ausdruck ,,(der Ehegattin)" der Ausdruck "oder 
einem Lebensgefährten (einer Lebensgefährtin)" 
einzufügen. 

b) § 293 Abs. 4 hat zu lauten: 
,,(4) Haben beide Ehegatten (Lebensgefährten) 

Anspruch auf eine Pension aus einer Pensions
versicherung nach diesem oder einem anderen 
Bundesgesetz und leben die Ehegatten im ge
meinsamen Haushalt, so gebührt die Ausgleichs
zulage nur zur Pension des Mannes." 

42. § 294 Abs. 4 hat zu lauten: 

,,(4) Wenn und solange das Nettoeinkommen 
des (der) im gemeinsamen Haushalt lebenden 
Ehegatten (Ehegattin) oder des Lebensgefährten 
(der Lebensgefährtin) nicht nachgewiesen wird, 
ist es in der Höhe des Dreißigfachen der Höchst~ 
beitrags grundlage in der Pens!ionsvenlicherung 
(§ 45 Abs. 11it. b) anzunehmen." 

43. § 300 a hat zu lauten: 

"R e hab illt tat ,i 0 n 

§ 300:1. Die Pensionsversicherungsträger kön
nen" Versicherten zum Zwecke der Erhaltung, 
Wiederherstellung oder Besserung ihrer Arbeits
fähigkeit unter entsprechender Anwendung der 
Besnimmungen der §§ 198 his 202 Leistungen 
gewähren; diese Leistungen können auch Perso
nen gewährt werden, welche eine Pension aus 
einem Versicherungsfall der geminderten Arbeits
fähigkeit beziehen." 

44. a) § ,302 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Ist der Versicherte nach diesem Bundes
gesetz krankenversichert oder ist er seit nicht 
mehr als 78 Wochen aus der Krankenversiche
rung ausgeschieden, so hat der Pensionsversiche
rungsträger Familien- und Taggeld in dem Aus
maß zu gewähren, in dem es dem Versicherten 
gemäß den Bestimmungen über die Krankenver
sicherung (§ 152) gebühren würde. In allen übl'i
gen Fällen some auch für den Fall, daß das aus 
der Krankenversicherung sonst gebührende Fami~ 
liengeld niedriger als 27 S und das Taggeld nied
riger als 12 S täglich ist, gebührt das Familien
und als Taggeld !in der Höhe dieser Beträge." 
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b) § 302 Abs. 3 hat zu entfallen. 

45. Im § 303 ist der Ausdruck "nach § 94" 
durch den Ausdruck "nach den §§ 90 oder 94" zu 
ersetzen. 

46. § 305 Abs. 2 vorletzter Satz hat zu lauten: 
"Der Anspruch steht in folgender Reihenfolge 
zu: Ehegatte, K:inder, Lebensgefährtin (Lebens
gefährte)." 

47. § 308 hat zu lauten: 

"überweisungsbetrag und Be i-
tragserstattung 

§ 308. (1) )Vird ein Ver~icherter in ein pen
sionsversicherungsfreies Dienstverhältnis (Abs. 2) 
aufgenommen und rechnet der Dienstgeber nach 
den für ihn geltenden dienstrechtlichen Vor
schriften 

a) Beitragsmonate nach diesem Bundesgesetz, 
Ersatzmonate nach § 229, § 228 Abs. 1 
Z. 1 und 4 bis 6, § 227 Z. 2, 3 und 7 bis 9 
dieses Bundesgesetzes; 

b) Beitragsmoflane nach dem Gewerb-
lichen Selbständigen-Pensionsvenicherungs
gesetz, Ersatzmonate nach § 62 Abs. 1 
Z. 1 und 2 des Gewerblichen Selbständi
gen-Pensionsversicherungsgesetzes, 

c) Beitragsmonate nach dem Bauern-Pen
sronsvenicherungsgesetz, Ersatzmonate 
nach § 56 Abs. 1 Z. 1 und 2 des Bauern
Pensionsversicherungsgesetzes, 

für die Begründung des Anspruches auf einen 
Ruhe(Versorgungs)genuß bedingt oder unbedingt 
an, so hat der nach Abs. 5 zuständige Versiche
rungsträger auf Antrag dem Dienstgeber einen 
überweisungsbetrag in der Höhe von je 7 v. H. 
der Bereehnungsgrundlage nach Abs. 6 für jeden 
in der Pensionsversorgung bedingt oder unbe
dingt angerechneten Beitragsmonat und von je 
1 v. H. d~eserBerechnungsgrundlage für jeden 
in der Pensionsversorgung bedingt oder unbe
dingt angerechneten Ersatzmonat zu leisten. Zur 
Stellung des Antrages ist sowohl der Dienstgeber 
als auch der Dienstnehmer berechnigt. 

(2) Als pensionsversicherungsfreies Dienstver
hältnis ist jedes Dienstverhältnis anzusehen, in 
dem der Dienstnehmer entweder von der Voll
versicherung nach § 5 Abs. 1 Z. 3, 4 oder 6 
ausgenommen und auch nicht nach § 7 Z. 2 lit. a 
in die Pensionsversicherung einbezogen ist oder 
in dem er nach § 7 Z. 1 nur in der Kranken- und 
Unfallversicherung teilversichert :ist. 

(3) Ist nach Abs. 1 ein überweisungsbetrag 
zu leisten, so hat der zuständige Versicherungs-

Pflichtversicherung nach diesem Bundes
gesetz, nach dem Gewerblichen Selbständi
gen-Pensionsvenicherungsgesetz bzw. nach 
dem Bauern -Pensionsversicherungsgesetz 
und für jeden vor dem Stichtag nach Abs. 7 
Liegenden Beitragsmonat nach § 61 Abs. 1 
Z. 2 des Gewerblichen Selbständigen-Pen
sionsvers1icherungsgesetzes bzw. nach § 55 
Abs. 1 Z. 2 des Bauern-PellS'ionsversiche
rungsgeseties, der nicht nach Abs. 1 in 
der Pensionsversorgung angerechnet wurde, 
mit 7 v. H. der Berechnungsgrundlage na<h 
Abs.6, 

b) die Beiträge für jeden vor dem Stichtag· 
nach Abs. 7 liegenden Beitragsmonat der 
freiwilligen Versicherung nach diesem Bun
desgesetz, nach dem Gewerblichen Selbstän
digen-Pensionsversicherungsgesetzes bzw. 
nach dem Bauern-Pensionsversicherungs
gesetz, der nicht nach Abs. 1 in der Pen
sionsversorgung angerechnet wurde, mit 
14 v. H. der Berechnungsgrundlage nach 
Abs.6, 

c) die für vor dem Stichtag nach Abs. 7 lie:
gende Zeiten entrichteten Beiträge zur 
Höherversicherung nach diesem Bundes
gesetz, nach dem Gewerblichen Selbstän
digen-Penstonsvers~cherungsgesetz bzw. 
nach dem Bauern-Pens,ionsversicherungs
gesetz, soweit sie nicht nur nach den §§ 70 
und 249 als entnichtet gelten, aufgewertet 
mit dem für das Jahr ihrer Entrichtung 
geltenden Aufwertungsfaktor (§ 108 e), 

d) die Beiträge für jeden nach dem Stich
tag nach Abs. 7 liegenden Beitragsmonat 
der freiwilLigen Versicherung nach diesem 
Bundesgesetz, nach dem Gewerblichen Selb
ständigen-Pensionsvenicherungsgesetz bzw. 
nach dem Bauern-Pensionsversicherungs
gesetz, soferne sie nicht nach einer pensi
ons(renten)versicherungspflichtigen Neben
beschäftigung entrichtet wurden, aufgewer
tet mit dem für das Jahr ihrer Entrich
tung geltenden Aufwertungsfaktor (§ 108e) 
und 

e) die nach § 31 des 1. Sozlialversicherungs
Neuregelungsgesetzes entrichteten Beiträge, 
aufgewertet mit dem für das Jahr ihrer 
Entrichtung geltenden Aufwertungsfaktor 
(§ 108 e) 

zu erstatten. Diese Beiträge sind dem Versicher
ten auf seinen Antrag auch dann zu erstatten, 
wenn ein überweisungs betrag nach Abs. 1 des
wegen nicht zu leisten ist, weil der Dienstgeber 
keinen Versicherungsmonat anrechnet. § 108 ist 
sinngemäß anzuwenden. 

träger dem Versicherten (4) Wurde ein in einem pensionsversicherungs-
a) die Be,jträge für jeden vor dem Stichtag freien Dienstverhältnis stehender Dienstnehmer 

nach Abs. 7 liegenden Beitragsmonat der I gegen Entfall des Entgeltes beurlau.bt und wurde 
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mit dem Ende der Beurlaubung nicht gleich
zeitig das 'pensionsversicherungs{reie Dienstver
hältnis beendet, so steht hinsichtlich der Leistung 
eines überweisungsbetrages nach Ab. 1 für die 
während der Beurlaubung erworbenen Beiltrags
monate die Beendigung der Beurlaubung einer 
Aufnahme ~n ein pensionsversicherungsfreies 
Däenstverhältnis im Sinne des Abs. 1 gleich. 

(5) Zuständig für die Feststellung und Leistung 
des überweisungs betrages nach Abs. 1 und für 
die Erstattung der Beiträge nach Abs. 3 ist der 
Versicherungsträger nach diesem Bundesgesetz, 
nach dem Gewerblichen Selbständigen-Pensions
versicherungsgesetz oder nach dem Bauern-Pen
sionsversicherungsgesetz, in dessen Versicherung 
in den letzten 15 Jahren vor dem Stichtag nach 
Abs. 7 ausschließlich, mehr oder die meisten 
Versiche~ungsmonate erworben wurden. Liegen 
Versicherungsmonate im gleichen Ausm'aß vor, 
so ist der letzte Versicherungsmonat entschei
dend; das gleiche gilt, wenn in den letzten 
15 Jahren vor dem Stichtag keine Versicherungs
monate vorliegen. Wurde überhaupt kein Ver
sicherungsmonat erworben, hat jener Versiche
rungsträger zu entscheiden, bei dem der Antrag 
eingebracht wurde. § 232 aAbs. 3 ,ist sinngemäß 
anzuwenden. 

(6) Grundlage für die Berechnung des über
weisungsbetrages nach Abs. 1 und für die Erstat
tung der Beiträge nach Abs. 3, sind die nach
stehend angeführten Hundertsätze der am Stich
tag (Abs. 7) geltenden monatlichen Höchstbei
tragsgrundlage ,in der Pensionsvenicherung (Be
rechnungs grundlage ): 

Träger der 

PenSlionsversicherung 
der Angestellten 

I Angestellte I Arbeit~r , 

I männl. I weiblich männl. I weiblich 

55 40 

----------1------------
Pensionsvenicherung 
der Arbeiter 45 30 

---------1------------
knappschaftlichen 
Pensionsversicherung 55 40 45 30 

(7) Stichtag für die Festsetzung d~s nach Abs. 5 
zuständigen Versicherungsträgers, der nach Abs. 1 
bzw. 3' zu berücksichtigenden VerSiicherungs
monate und der Berechnungsgrundlage nach 
Abs. 6 ist der Tag der Aufnahme ,in das pen
sionsversricherungsfrelie Dienstverhältnis. (§ 11 
Abs. 5), wenn sie an einem Monatsersten erfolgt, 
sonst der der Aufnahme folgende Monatserste. 

(8) Bei Anwendung der Abs. 1 und 5 sind 
Versicherungsmonate nach diesem Bundesgesetz, 
die auch rin der Pensionsversicherung nach dem 

GewerbLichen Selbständigen-Pensionsversiche
rungsgesetz und (oder) in der Pensionsversiche
rung nach dem Bauern-Pensionsversicherungs-
gesetz als Versicherungsmonate gelten, nur ein
fach zu zählen und nur einer der in Betracht 
kommenden Verstcherungen, und zwar in fol
gender Reihenfolge, zuzuordnen; Pensions ver
sicherung nach dem Allgemeinen Sozialversiche
rungsgesetz, Pensionsversicherung nach dem Ge
werblichen Selbständigen -P~nsionsversicherungs
gesetz, Pensionsvers:icherung nach dem Bauern
Pensionsversicherungsgesetz. " 

48. § 309 hat zu lauten: 

"F ä 11 i g k e i t des übe r w e ,i s u n g s
b e t rag e s und der Bei t rag s e r s t a t-: 

tun g 

§ 309. Der überweisungsbetrag nach § 308 
Abs. 1 ist hinnen 18 Monaten nach Binlangen des 
Anrechnungsbescheides beim zuständigen Ver
sicherungsträgerzu leisten. Innerhalb der glei
chen Frist sind auch die Beiträge nach § 308 
Abs. 3 zu erstatten. Im Falle des § 308 Abs. 3 
vorletzter Satz tritt an die Stelle des Anrech~ 
nungsbescheides der Antrag des Versicherten. 
Der überweisungs betrag und die Beiträge sind 
bei verspäteter Flüssigmachung mit dem für das 
Jahr, <in dem der Anrechnungsbescheid bzw. der 
Antrag beim Versicherungsträger einlangt, gel
tenden Aufwertungsfaktor nach § 108 c aufzu
werten." 

49. § 310 hat zu lauten: 

"W i r k u n g der L e ,i s tun g des 0 b e r
w eis u n g s b e t rag e s und der B e i

tragserstattung 

§ 310. M~t der Leistung des überweisungs
betrages nach § 308 Abs. 1 dieses Bundesgesetzes, 
nach § 101 a Abs. 1 des Gewerblichen Selbstän
digen-Pensionsversicherungsgesetzes oder nach 
§ 99 a Abs. 1 des Bauern-Pensionsversicherungs
gesetzes bzw. der Erstattung der Beiträge nach 
§ 308 Abs. 3 dieses Bundesgesetzes, nach § 101 a 
Abs. 3 des Gewerbl~chen Selbständigen-Pensions
versicherungsgeseties oder nach § 99 a Abs. 3 
des Bauern-Pensionsversicherungsgesetzes er
löschen unbeschadet § 100 Abs. 1 lit. c dieses 
Bundesgesetzes alle Ansprüche und Berechtigun
gen aus der Pensionsversicherung, die aus den 
VerSlicherungsmonaten erhoben werden können, 
für die der Oberweisungsbetrag geleistet oder 
die Beiträge erstattet wurden." 

50. § 311 hat zu lauten: 

,,0 b e r w eis u n g s b e t r ä g e 

§ 311. (1) Ist ein Dienstnehmer aus einem nach 
diesem Bundesgesetz pens.ionsversicherungsfreien 
oder nach früherem Recht rentenversicherungs
freien DienstverhältIl!is ausgeschieden oder schei-

404 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)36 von 150

www.parlament.gv.at



404 der Beilagen 37 

det er aus einem solchen Dienstverhältnis aus, 
ohne daß aus diesem ein Anspruch auf einen 
laufenden Ruhe(Versorgungs)genuß erwachsen ist 
und ohne daß ein außerordentlicher Ruhe(Ver
sorgungs)genuß in der Höhe des normalmäßigen 
Ruhe(Versorgungs )genusses unwiderruflich ge
währt wird, so hat der Dienstgeber, soweit in 
den nachstehenden Abs. 3 und 4 nichts anderes 
bestimmt wird, dem Pensionsversicherungsträger, 
der aus dem Dienstverhältnis zuletzt zuständig 
gewesen wäre, einen überweisungsbetrag zu lei
sten. 

(2) Tritt der . Diens'tnehmer im- unmittelbaren 
Anschluß Qn das Ausscheiden aus einem pen
sionsversicherungsfreien Dienstverhältnis in ein 
anderes pens.ionsversicherungsfreies Dienstver
hältnis über und sind ,die Vor.aussetzungen des 
§ 308 Abs. 1 gegeben, so hat ·der Dienstgeber 
aus .dem früheren Dienstverhältnis den über
weisungsbetrag unmittelbar an den Dienstgeber 
des neuen Dienstverhältnisses unter Anzeige an 
den Versicherungsträger zu leisten. 

(3) Die Verpflichtung des Diensltgebers nach 
Abs. 1 entfällt, 

a) wenn beim Ausscheiden des Dienstnehmers 
durch Tod keine im Sinne der pensions
r·ech:tlichen Bestimmungen des Dienstgebers 
versorgungsberechtigten Hinterbliebenen 
vorhanden si~d oder .. 

b) wenn ein verheirateter weiblicher Dienst
nehmer innerhalb von zwei Jahren nach 
seiner Eheschließung oder wenn ein weib
licher Dienstnehmer innerha~b von 
18 Jahren nach der Geburt eines 'eigenen 
Kindes, ,das im Zeitpunkt des Ausscheidens 
noch lebt, aus einem pensionsversicherungs
fI'eien Dienstverhältnis ausscheidet und 
ihm ·aus diesem Anlaß eine Abfertigung 
gewährt wird, die mindestens 20 v. tI. 
höher ist als die Summe ,der vom Dienst
geber nach Abs. 5, nach § 101 d Abs. 1 
des Gewerblichen Selbständigen-P.ensions
versimerungsgesetz,es oder nach § 99 d 
Abs. 1 des Bauern-Pensionsversicherungs
gesetzes zu leistenden bzw. zurückzuzah
lenden überweisungsbeträge oder 

c) wenn der Dienstnehmer beim -Ausscheiden 
aus dem pensionsversicherungsfreien Dienst
verhältnis nach den Dienst- und Besol
dungsvorschriften für seine laufenden Ver
sorgungsansprüche entf,ert1gt wur.de. 

In den Fällen ,der Et. bund c kann ,der Dienst
nehmer oder sein - anspruch1sberechti,gter Hinrter
Miebener innerhalb der ,im § 312 angegebenen 
Frist den überweisungsbetr.ag in der in Abs. 5 
angegebenen Höhe, den überweisungsbetrag, ,den 
der Dienstnehmer aus Anlaß .der AufIl!ahme in 
das pensionsversicherungsfI'eie Dienstverhältnis 
erhalten hat, sowie auch Beiträge, die dem 

Dienstnehmer nach § 308 Abs. 3 erstattet wur
den, an den Versicherungsträger leisten bzw. 
zurückzahlen. Innerhalb der gleichen Frist kann 
auch ein Dienstnehmer, für ,den ein überwei
sungsbetrag nach Abs. 1 geIdstet Wlird, oder 
sein anspruchs berechtigter Hinterbliebener einen 
überw,eisungsbetrag, oden der D~enstnehmer ,aus 
Anlaß der Aufnahme in das pensionsversiche
rungsfreie Dienstverhältnis erhalten hat, wie 
auch Beiträ.ge, die dem Dienstnehmer nach § 308 
Abs. 3 erstattet wurden, an den Versicherungs
träger zurück~ahlen. Der vom Dienstnehmer 
erhaltene überw,eisungsbetrag und die erstatte
ten Beiträge, die vom Dienstnehmer oder seinem 
anspruchsberechtigten Hinterbliebenen zurückge
zahlt werden, sind mit dem für das Jahr der 
Zahlung des überweisungsbett,ages bzw. der Er
stattungder Beiträge geltenden Aufwertungs
faktor (§ 108 c) 'aufzuwerten. 

(4) Wurde beim Ausschei,den eines Dienstneh
mers aus dem pensions(renten)versicherungsfreien 
Dienstverhältnis ein wi,derruflicher oder befri
steter außerordentlicher Ruhe(Versorgungs)genuß 
in der Höhe eines normalmäßirgen Ruhe(Versor
gungs)genusses gewährt, so besteht die Verpflich
tung des Dienstgebers zur Leistung des über
weisungsbetrages nach Abs. 1 erst nach Wegfall 
dieses auß,erordentlichen Ruhe(Versorgungs)
genusses. 

(5) Der überweisungsbetrag beträgt für jeden 
in einem nach diesem Bundesgesetz pensions
vers,icherungsfreien oder nach früher·em Recht 
rentenversicher,ungsfreien Dienstverhälrtnis zuge
brachten Monat 7 v. H. des auf Iden Monat 
entfallenden Entgeltes (§ 49), auf das ,der Dienst
nehmer im letzten Monat vor seinem AU9schei
den (§ 11 Abs. 5) Anspruch g·ehabt hat, höchstens 
j'edoch von dem Betrag von 1800 S, wenn das 
Ausscheiden vor dem 1. August 1954 ,erfolgte 
bzw. bei späterem Ausscheiden höchstens vom 
Dreißigfachen der im Zeitpunkt ,des Ausscheidens 
in Geltung gestandenen Höchstheitragsgtundlage 
in der Pensionsversicherung (§ 45 Abs. 1 lit. b). 
Der Hundertsatz ermäßigtsich auf 1 für Zeiten 
einer Beschäftigung im Sinne des § 229 Abs. 1 
Z. 1 lit. a und b, wenn diese Zeiten bei früherem 
W:irksamke.itsbeginn dieses Bundesgesetzes im 
Sinne des § 308 Abs. 2 pensionsversidrerungsfr,ei 
gewesen wären. War ,der Dienstnehmer unmittel
bar vor seinem Ausscheiden aus dem pensions
versicherungsfreien Dienstverhältnis gegen Ent
fall de!> Entgeltes beurlaubt, so ist der Berech
nung des überweisungsbetr,ages· das letzte volle 
Monatsentgelt zugrunde zu legen, auf das der 
Dienstnehmer vor seiner Beurlaubung Anspruch 
hatte. Kürzungen ,des Entgeltes, insbesondere aus 
Anlaß einer Suspendierung, sind bei .der Berech
nung des überweisungs betrages nicht zu berück
sichtigen. Der überweisungsbetragerhöht sich, 
unhescha,det der Bestimmungen des § 101d des 
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Gewerblichen Selbständ~gen-Pensionsversiche
rungsgesetzes und des § 99 d des Bauern~Pen
sionsversicherungsgesetzes, um ,einen aus Anlaß 
der Aufnahme in das pensionsversicherungsfreie 
Dienstverhältnis an den Dienstgeber geleisteten 
überweisungsbetrag; ·ein solcher überweisungs
betrag ist mit .dem für ,das Jahr seiner Zahlung 
an den Dienstgeber .geltenden Aufwertungsfaktor 
(§ 108 c) aufzuwerten. Zeiten, während derer 
kein Anspruch ·auf Entgelt aus dem Dienstver
hältnis bestanden hat, sind bei der Bel'echnung 
des überweisungsbetrages nur ,dann zu berück
sichtigen, wenn diese Zeiten für die Bemessung 
des Ruhegenussesangerechnet wurden. Soweit 
während ,einer Zeit, die der Berechnung des 
überweisungsbetrages zugrunde gelegt w.il'd, vom 
Dienstgeber Beiträge zur W,eiterversicherung in 
der PensionsversicheI:ung entl1ichtet wurden, sind 
diese auf den überweisungsbetl'ag anzurechnen." 

51. § 312 hat zu lauten: 

"F ä I I i g ke i t der übe r w eis u n g s b ·e
träge und der Rückzahlung der 

er s tat t e te n Bei t r ä,g ,e 

§ 312. Die Ü'berweisungsbeträge und die erstat-' 
teten Beiträge sind binnen 18 Monaten nach dem 
Ausscheiden aus dem pensionsversicherungsfreien 
Dienstverhältnis zu leisten bzw. zurückzuzahlen. 
§ 309 letzter Satz gilt entsprechend." 

52.,§ 313 hat zu lauten: 

"W i r ku n g de r Z a h I u n g d ,e r übe r
w e ,i s u n g s'b e t r ä 'g e u n ,d der R ü c k
z a h I u n g ,d e r ,e r s tat t ·e t e n Bei träg e 

§ 313. Die in den an einen Versicherungsträger 
nach § 311 ,dieses Bundesgesetzes, nach § 101 d des 
Gewerblichen Selbständigen-Pensionsversiche
rungsgesetzes bzw. nach § 99 d des Bauern-Pen
sionsver~icherungsgeset21es geleisteten bzw. 
zurückgezahlten überweisungs beträgen und Bei
trägen berücksichtigten voHen, Monate g.eIten als 
Versiclrerungsmonate im Sinne ,dieses Bundes
gesetzes, sof.ern diese Monate in ,dem überwei
sungsbetrag bzw. 'bei der ErstJattung der Bei
träge als Versicherungsmonate im Sinne dieses 
Bundesgesetzes berücksichtigt worden wal'en." 

53. Nach § 313 sind als Abschnitt VIII und 
Abschnitt IX anzufügen: 

licher der Katholischen Kirche aus dem Gei~t
lichen Stand bzw. ,ein Angehör:igereines Ordens 
oder einer Kongregation -der KathoLischen Kirche 
aus dem OI'den bzw. der Kongregation aus, so 
hat die Diözese bzw. der Orden (die Kongrega
tion), soweit ,in den Abs. 2 und 3 nichts anderes 
bestimmt wird, dem Pensionsversicherungsträger, 
der a'uf Grund der vom Geistlichen bzw. vom 
Angehörigen ,des Ordens, oder der Kongl'egarion 
ausgeübten Tätigkeit zuletzt zuständig gewesen 
wäI'e, einen überweisungsbetrag zu leisten. 

(2) Die Verpflichtung nach Abs. 1 entfällt 
beim Ausschdden durch Tod; sie gilt auch nicht 
für versicherungsfreie Zeiten ,im Sinne des § 308 
Abs. 2 und für Zeiten, für die' ein besonderer 
Pensionsbe]trag nach den pensionsl'echtlichen ,Bc
stimmungen eines äffentlich-rechtlichen Dienst
g,ebers geleistet wurde. 

(3) Wurde beim Ausschei,deneines Geistlichen 
bzw. eines Angehörigen eines OJ:'\denioder einer 
Kongregation nach Abs. leine widerruflid1e oder 
befristete VersoI'gung gewährt, 'so besteht die 
Verpflichtung nach Abs. leI'st nach Wegfall 
dieser Versorgung. 

(4) Der üherweisungsbetI'ag beträgt für jeden 
Monat, ,der ,im Geistlichen Stand bzw. als Ange
höriger eines OI'dens oder einer Kongregation 
verbracht wurde, 7 v. H. des aufden Monat ent
fallenden Entgelts (§ 49), -auf das der Geistliche 
bzw. der Angehörige des OI'dens (der Kongrega
tion) .im letzten Monat vor seinem Aussche~den 
Anspruch gehabt hat, höchstens jedoch von dem 
Betrag von 1800 S, wenn da,s Ausscheiden vor 
dem 1. August 1954 erfolgte bzw. bei .späterem 
Ausscheilden höchstens vom 30f,achen der im Zeit
punkt des Ausscheidens .in Geltung gestandenen 
Höchstbeitl'agsgrundlag,e in der Pensionsvers.iche
rung (§ 45 Abs. 1 lit. b). Bestand kein Anspruch 
auf Entgelt, so gilt als Enngeltein Betmg in der 
Höhe des in ,der betreffenden Zeit üblichen 
Arbeitsverdienstes ,eines körperlich und geistig 
gesunden Versicherten von ähnl:icher Ausbildung 
und gleichwertig>en Kenntnissen und Fähigkeiten. 
Soweit während >einer Zeit, die ·der B,erechnung 
des überweisungsbetrages zugrunde geolegt w.ird, 
Beiträg,e z,ur PensionsversiCt~erung entrichtet wur
den, sind diese auf den überweisungsbetrag anzu
rechnen. 

(5) Der Überweisungsbetrag ist binnen 18 Mo
naten nach .dem Amsche]den nach Abs. 1 zu 
leisten; er ist bei verspäteter Flüssigmachung mit 

"ABSCHNITT VIII dem für das Jahr des Ausscheidens geltenden 
Überweisungsbeträge für Geistliche und Ange- Aufwertungsfaktor nach § 108 c aufzuwerten. 
hörige von Orden und Kongregationen der ' . . " , 

Kath I· ch K' eh' (6) Dle m dem nach Ab$>. 1 geleisteten über-
015 en Ir e . b b' ck 'ch . 11 

I 
weIsungs etrag eni SI tlgten vo en Monate 

§ 314. (1) Sche~det ein gemäß § 5 Abs. 1 Z: 7 gelten als Beitragsmonate im Sinne dieses Bun
von der VollverSIcherung ausgenommener Gelst- desgesetzes. 
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ABSCHNITT IX 

überweisungs beträge für geistliche Amtsträger 
der Evangelischen Kirche und Angehörige von 

Diakonissenanstal ten 

§ 314 a. (1) Scheidet ein gemäß § 5 Abs. 1 Z. 7 
von der Vollversicherung ausgenommener geist
licher Amtsträger der Evangel~schen Kirche A.B. 
in Österreich oder der Evangelischen Kirche H.B. 
in Österreich aus dem kirchlichen Dienstverhält
nis aus, so hat die Ev.angelische Kirche A. B. in 
österreich oder die Evangelische Kirche H. B. 
in österreich, so weit in den Abs. 3 und 4 nichts 
anderes bestimmt w,ird, ·dem P·ensionsversiche
rungsträger, der ·auf Grund ,der vom geistlichen 
Amtsträger ausgeübten Tätigkeit zuletZJt zustän
dig gewesen wäre, einen überweisungsbetrag zu 
leisten. 

(2) Die Bestimmungen des Abs. 1 sind sinn
gemäß auf die Diakonissen des Evangelischen 
Diakoniewerks Gallneukirchen mit. der Maßgabe 
anzuwenden, daß der Überweisungsbetrag vom 
Evangelischen Diakoniewerk Gallneukirchen zu 
leisten ist. 

(3) Die Verpflichtung nach Al?s. 1 entfällt, 
wenn beim Ausscheiden eines geistlichen Amts': 
trägers durch Tod keine im Sinne der versor
gungsrechtlichen Bestimmungen der Evangeli
schen IGrche A. B. in österreich oder der Evan
gelischen Kirche H. B. in Österreich versorgungs
berechtigten Hinterbliebenen vorhanden sind. Die 
Verpflichtung nach Abs. 1 gilt auch nicht für 
versicherungsfreie Zeiten im Sinne des § 308 
Abs. 2 und für Zeiten, für dteein besonderer 
PenS'ionsbeitrag nach .den pensionsrechtlichen Be
stimmungen eines öffentLich-rechtlichen Dienst
gehers geleistet wurde. 

(4) Wurrde beim Ausscheiden eines geistlichen 
Amtsträgers oder einer Diakonissin nach Abs. 1 
eine wilderrufliche oder befristete Ver.sorgung 
gewährt, so besteht di,e Verpflichtung nach Abs. 1 
erst nach Wegfall dieser Versorgung. 

(5) Der Überweisungsbetrag heträgt für jeden 
Monat, ,der im Amte oder als Di:a!konissin ver
bracht wurrde, 7 v. H. des auf den Monat ent
fallenden Entgelts (§ 49), auf ,dars der ,geistliche 
Amtsträger oder die Diakonissin im letzten 
Monat vor seinem (ihr,em) Ausscheiden Anspruch 
gehabt hat, höchstens jedoch von dem Betrag von 
1800 S, wenn das Ausscheiden vor dem 1. August 
1954 erfolgte bzw. bei späterrem Ausschei:den 
höchstens vom Dreißigfiachen der im Zeitpunkt 
des Auss,cheidens in Geltung gestandenen Höchst
beitragsgundlage in aer Pensionsv·ersicherung 
(§ 45 Abs. 1 Iie. b). Bestand kein Anspruch auf 
Entgelt, so gilt als Entgelt ein Betrag in der 
Höhe ,des in ,der betreffenden Z'eit üblichen 
Arbeitsverrdienstes eines körperlich und geistig 
gesunden Versicherten von ähnlicher Ausbildung 

und ,gleichwertigen Kenntnissen und Fähigkeiten. 
Soweit während einer Zeit, die der Berechnung 
des Überweisungsbetrages zugrundegelegt wird, 
Beiträge zur Pensionsversicherung entrichtet wur
den, sind diese auf "den Überweisungsbetl'3g anzu
rechnen. 

(6) Der Überweisungsbetrag ist binnen 18 Mo
naten nach ,dem Ausscheiden nach Abs. 1 zu lei
sten; er ist bei verspäteter Flüssigmachung mit 
dem für das Jahr des Ausscheidens ,geltenden 
Aufwenungstaktor nach § 108c aufzuwerten. 

(7) Die in dem nach Abs. 1 geleisteten Über
weisungsbetrag berücksichtigten vollen Monate 
gelten als Beitragsmonate im Sinne dieses Bundes
gesetzes. " 

Artikel V 

\ Das Allgemeine 'Sozialversicherungsgesetz in 
der im Art. I Einleitung bezeichneten Fassung 
wird in seinem Fünften biJs Zehnten Teil abge
ändert wie folgt: 

1. Im § 315 entfällt die Absatzbezeichnung 
,,(1)". Abs. 2 wird aufgehoben. 

2. § 319 a hat zu lauten: 

"Be s 0 n ,d e r e r Pauschbetrag 

§ 319a. (1) Die Ersatzansprüche im Verhältnis 
zwischen den Gebi'etskvankenkassen, Betriebs
krankenka'ssen sowie der Versicherungsanstalt ,des 
österreichischen Bergbaues zu der Allgemeinen 
UnfallversicherungsanstJalt werden durch die Zah
lung eines jährlichen Pauschbetrages abgegolten; 
zwischen ,diesen Versicherungsträgern sind die 
Bestimmungen der § § 315 his 319 nicht anzu
wenden. 

(2) Der Pauschbetrag wird für das Kalender
jahr 1973 mit 206 Millionen Schilling festgesetzt. 

(3) Der Pauschbetrag ist monatlich im vor
hinein mit ·einem Zwölf tel dem Hauptverband 
zu überweisen; dieser hat d~e einlangenden B'e
träge nach ,einem Schlüssel unter Berücksichtigung 
der Zahl der Versicherten unddereingetrete
nen Arbeitsunfälle bei den im Abs. 1 genannten 
Krankenversicherungsträgern auf ,drese aufzutei
len. 

(4) Die Bestimmungen der Abs. 1 und 2 :sind 
auf die Versicherungsanstalt der österreichischen 
B~senhahnen, ,soweit diese Anstalt sowohl Träger 
der Krankenversicherung als ,auch Träger der 
Uniiallversicherung ist, mit der Maßgabe entspre
chend anzuwenden, daß der aus Mitteln der 
Unfallversicherung zu leistende jährliche Pausch
betrag 10 Millionen Schilling zu betragen hat." 

3. § 319 ,a hat zu lauten: 

"Be s 0 n der e r Pauschbetrag 

§ 319 a. (1) Die Ersatzansprüche im Verhäh:nis 
zwischen den Gebietskrankenkassen, Betriebs-
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krankenkJa'ssen sowie ,der Versicher,ungsanstalt des 
öst,erreichischen Bergbaues zu der AlLgemeinen 
Unfallversicherungsanstalt wel"den ,durch die Zah
lung eines jährlichen Pauschbetrages abgegolten; 
zwischen diesen Versicherungsträgern sind die 
Bestimmungen der §§ 315 bis 319 nicht anzu
wenden. 

(2) Der Pauschbetrag wil"d für das Kalender
phr 1974 mit 230 MiUionen Schilling festgesetzt. 
An ,die Srelle dieses Betrages tritt ab 1. Jänner 
eines Jeden Jahres ,ein mit ,dem Ste~gerungsfaktor 
vervielfachter Betrag. Hiebei ist der Aufwand 
der im Abs. 1 genannten Krankenversicherungs
träger für Geldleistungen (Abs. 3) aus ,dem zweit
vorangegangenen Kalenderjahr ,durch den ent
sprechenden Aufwand aus ,dem drittvorang,egan
genen KaIenderjahr zu 'teilen. Das gleiche gilt 
hinsichtlich ,der Sachlej.stungen (Abs. 3). Die 
Hälfte der Summe der sich ergebenden Beträge 
ergibt den Steig,erungsfaktor. 

(3) Unter Geldlei,stungen 'sind bei Anwendung 
des Abs. 3 das KrankengeLd, das Familiengeld, 
das Tagge1d und der Bestattungskostenbeitmg, 
unter Sachleistungen die Krankenbehandlung, die 
Anstaltspflege sowie die Fahrt- und Transport
kosten zu verstehen. 

(4) Der Stei.g,erungsfaktor wil"d für jedes Kalen
derjahr vom Hauptverband ermittelt und ist in 
der Fachtzeinschrift "Sozi,ale Sicherheit" zu ver
lautbaren. 

(5) Der Pauschbetrag ,ist monatlich ,im vor
hinein mit ,einem Zwölf tel ,dem Hauptverband zu 
überweisen; dieser hat ,die einlagenden Beträge 
nach einem Schlüssel unter Berücksic4tigung der 
Zahl der Versicherten und der eingetretenen 
Arbeitsunfälle bei ,den im Ahs. 1 genannten Kran
kenversich,erungsträgern auf d·iese aufzuteilen. 

(6) Die Bestimmungen der Abs. 1 bis 4 sind 
aufdi'e Versimerungsanstaltder österreich,ischen 
gisenbahnen, soweit diese Anstalt sowohl Träger 
der Krankenversicherung als auch Träger ,der 
Unfallversicherung ist, mit der Maßgabe ent
spremend anzuwenden, daß der ,aus Mitteln der 
Unfallversicherung zu leistende jährIiche Pausch
betrag 10 Millionen Schilling zu betragen hat." 

4. § 319 b wil'd aufgehoben. 

5. § 320 a hat zu lauten: 

"E r s atz von B ,a rl e li s tun gen aus dem 
Ver s ich e run g 'S fall der A r bei t s

unfähigkeit infolge Krankheit 

§ 320 a. (1) In den Fällen des § 90 hat der 
P.ensionsversicherungsträger dem Kr>ankenver
sicherungs träger ab Beginn der 27. Wome des 
Bezuges von Kranken-, Familien- beziehungs
weise Taggeld 'den Aufwand hiefür, höchstens 

j'edomhis zum zwölffachen Betrag der anfallen
den Pension, zu ersetzen. 

(2) Bei der Berechnung des Bundesbeitr,ages 
nach § 80 gilt der Ersatz nach Abs. 1 als Pen
sionsaufwand. " 

6. § 321 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Die Bestimmungen ,des ,Abs. 1 sind ent
sprechend auf die Beziehungen der Versicherun~
träger zum Hauptverband, zur Sozialversiche
rungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft und 
zur Sozialversicherungsanstalt der Bauern anzu
wenden:" 

7. Im § 325 Abs. 1 und Abs. 2 Z. 1 ist der 
Ausdruck "Sterbegdd" durch ,den Aus,druck 
"Bestattung,skostenbeitrag" zu ersetzen. 

'8. Im § 326 Abs. 2 Z. 1 ist der Ausdruck 
"Sterbegeld" durch den Ausdruck "Besuattungs
kostenbeitrag" zu ersetzen. 

9. Im § 331 ist ,der Ausdruck "des Arbeits
losenversicherungsgesetzes, BGBL Nr. 184/1949," 
durch den Ausdruck "des Al'beitslosenversiche
rungsgesetzes 1958," zu ersetzen. 

10. § 332 Abs. 4 hat zu lauten: 

,,(4) § 328 ist auf Ersatzansprüche für Kran
kenbehandlung (§§ 133 bis 137) oder für Unfall
heilbehandlung (§§ 135 bis 137 in Vel"bindung 
mit § 189)ep.rsprechend anzuwenden." 

11. § 334 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) § 329 ist auf Ersatzansprüche für Kran
kenbehandlung (§§ 133 bis 137) oder für Unfall
heil:behandlung (§§ 135 bis 137 in V>ebindung 
mit § 189) entsprechend ,anzuwenden." 

Die bisherigen Abs. 2 bi,s 4' erhalten ,die Be
zeichnung 3 bis 5. 

12. Im § 339 Abs. 2 ist der Ausdruck "Par'teic 
stellung" durch den Ausdruck "die Stellung von 
Beteiligten" zu ersetzen. 

13. Im § 343 Abs. 4 ist der letzte Satz ,durch 
folgende Sätze zu ersetz,en: 

"Die Landesschiedskommission k.ann nach fl'eiem 
Ermessen unter Abwägung der Interessen des 
gekündrg'ten Arztes einerseits und ,des Versiche
rungsträgers anderseits dessen Kündigung für 
unwirksam erklär,en, wenn 

a) die Kündigung für den Arzt eine soziale 
Härte bedeutet od'er 

b) die Kündigung nicht in den besonderen 
Verhältnissen der Vertnagspartner begrün
det ist. 
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In diesem Fall kann die Lande,ss<:hiedskommis
sion jedoch auf Antrag des Versicherungsu:ägers, 
wenn die Kündigung wegen einer Verletzung 
des V-ertrages erfolgt ,ist, da,s Vertrags verhältnis 
auf bestimmte Zeit, die 24 Monate nicht über
steigen darf, aussetzen." 

14. § 349 Abs. 2 zweiter Satz hat zu lauten: 

"Hiebei finden die ßoestimmungen des § 341 mit 
der Maßgabe sinngemäß Anwendung, daß an die 
Stelle der Krztekammern ,die zustä!lldige gesetz
liche berufliche Vertretung tritt und daß, soweit 
sich die Gesamtverträge auf ,den Träger der 
Gewerblichen Selb9tändig-en-Krankenversiche
rung erstrecken, diese Gesamtverträge der Zu-

\ stimmung d~eses Versicherungsträgers bedürfen." 

15. Der h~sherige Inhalt des § 350 'erhält die 
ßoezeichnung Abs. 1. Ein Abs. 2 mit !lIachstehen
dem Wortlaut ist anzufügen: 

,,(2) Verschreibungen von Heilmitteln durch 
Wahlärzte (§ 131 Abs. 1) sind, wenn die An
spruchsberechtigung gegeben und die Verordnung 
nach den Richtlinien über die ökonomiische Ver
schreibweise zugeltas'sen ist, im Falle der Bestäti
gung durch den Versicherungsträger den von 
den Vertragsärzten ausgestellten Rezepten gleich
zustellen. " 

16. § 361 Abos. 4 hat zu lauten: 

,,(4) Anträge auf Leistungen der Unfall- und 
der Pensiönsversicherung sind' bei dem örtlich 
und sachlich zuständigen Versicherungsträger ein
zubringen. Wird der Antrag 

a) bei einem anderen Ver~icherung-sträger oder 
b) bei einer Behöl'Ide der aUgemeinen staat-

lichen Verwaltung 
eingebr.acht, so -ist er ohne unnötigen Aufschub 
an den zuständigen Versicherungsträger weiter
zuleiten. Er gilt rott dem Tage des Einlangens 
bei ,der anderen Stelle als bei dem zuständigen 
Versicherungsträger rechtswirksam ein'gebr.acht. 
Wird -der Antrag be,i einer Gemeinde einge
bracht, ist er je riach dem ,Begehren ohne unnöti
gen Aufoschub an ,einen Träger der Unfallver
sicherung oder. Pensionsversicherung weiterzulei
ten und gilt, wenn zwischen der Einbringung 
bei der Gemeinde und dem Einlangen bei einem 
Versicherungsträger nicht mehr als zwei Monate 
verstrichen sind, mit dem Tage des 'Einlangens 
bei der Gemeinde, als beim zuständigen Ver
sicherungsträger eingebracht." 

17. Im § 363 A-bs. 2 ist der Betrag von 30 S 
durch ,den Betrag von 50 S und der Betrag von 
3000 S durch den Betrag von 6000 S zu ersetzen. 

Unfall- und Pensionsversicherung der 
Dienstnehmer in land(forst)wirtschaftlichen 
Betrieben sowie für die Angelegenheiten 
der Unfallversicherung der selbständig 
Erwerbstätigen in la!lld(forst)wirtschaft
lichen Betrieben und ihre versicherten 
Familienangehör-igen, " 

19. a) Im § 383 werden die Abs. 6 und 7 auf
gehoben. 

b) Nach § 383 ist ein § 383 a mit nachstehen
dem Wortlaut einzufügen: 

"K lag e 

§ 383 a. (1) Die Klage hat zu enthalten: 

1. eine gedrängte Darstellung des Streitfalls, 

2. die Bezeichnung der geltend zu machenden 
Beweismintel, 

3. ein unter Bedachtnahme auf die Art des 
erhobenen Anspruchs hinreichend bestimmtes Be
gehren. 

(2) Das Klagebegehren -ist auch dann hinrei
ch'end bestimmt (Abs. 1 Z. 3), wenn es auf die 
Leistung "im gesetzlichen Ausmaß" gerichtet ist 
und die Darstellung des Streitfalls (Abs. 1 Z. 1) 
die für die Bestimmung der Leistung dem Grund 
und der Höhe nach -erforderlichen Angaben ent
hält. Die Anführung eines bestimmten Geld
betr-ages ist ind-iesem Fall nicht erfor-derlich. 

(3) Die Klag.e ist beim Schiedsgericht schrift
lich in zweifacher Ausfertigung zu -überreichen 
oder mündlich zu Protokoll zu geben. Der ange
fochtene :B,escheid ist in Ur- oder Abschrift anzu
schließen. Die Klage kann auch beim Versiche
rung·sträger eingebracht werden. Der Versiche
rungsträger hat die bei ,ihm eingebrachte Klage 
unter Beifügung seiner Einwendungen sowie einer 
Ausfertigung des angefochtenen Bescheides bin
nen zwei Wochen an ,das zuständig·e Sch'ieds
gericht weiterzuleiten. 

(4) Kläger, deren Wohn- oder Beschäftigungs
ort außerhalb des Ortes liegt, an dem das 
Schiedsgericht oder der Versicherungsträger ,sei
nen Sitz hat, können die KIage heim Bezirks
gericht des Wohn- bzw. Beschäftigungsortes zu 
Protokoll geben. Das Bezirksgericht hat das über 
die Klage aufgenommene Protokoll unter An
schluß der Urschrift oder einer Abschrift des 
angefochtenen Besmeides ung·esäumt ,an das zu
ständige Smiedsgericht weiterzuleiten." 

20. a) Im § 386 Abs. 1 Z. 1 ist nach dem 
Wort "Kinder", d:as Wort "Schwiegerkinder," 
einzufügen. 

18. § 381 Abs. Ilit. a hat zu lauten: b) Im § 386 Abs. 1 Z. 3 ist der Ausdruck 
"a) eine land(for~t)wirtschaftliche Abteilung "Funktionäre und Angestellte" durch den Aus

für die Angelegenheiten der ,Kranken-, druck "Bevollmächtigte" zu ·er~etzen. 
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c) § 386 Abs. 1 Z. 5 hat zu lauten: 
,,5. bei Sozialversicherungsträgern überdies ein 

MitgI,ied eines geschäftsführenden Organes oder 
ein Angestellter eines anderen Versicherungs
trägers oder des Hauptverbandes." 

21. Im § 404 Abs. 1 sind ,die Worte "in 
rechtskräftigen Urteilen" 'durch :die Worte "in 
rechtJskräfti,gen Entscheidungen" zu ersetzen. 

22. § 408 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Ist beim Tode des Anspruchswerbers oder 
Arrspruchsbeflechtigtendas Verfahren zur Fest
stellung eines Leistungsanspruches ,durch den Ver
sicherungsträger noch nicht abgeschlossen, so sind 
zur Fortsetzung des Verfahrens nacheinander der 
Ehegatte, die leiblichen Kinder, die Wahlkinder, 
die Stiefkinder, der Vater, ,die Mutter, die 
Geschwister berechtigt,alle ,diese, Personen jedoch 
nur, wenn sie gegenÜJber dem Ansp.ruchsberech
tigten zur Zeit seines Todes unterhaltsberechtigt 
oder unterhaltspflichtig waren oder mit ihm zur 
Zeit seines Todes in häuslicher Gemeinschaft 
gelebt haben." 

23. Im § 408 Abs. 1 ist nach dem Ausdruck 
"die Mutter," der Ausdruck "die Lebensgefährtin 
(der Lebensgefährte)," einzufügen. 

24. Der bisherige Inhalt des § 410 erhält die 
Bezeich~ung Abs. 1. Als Abs. 2 ist ,anzufügen: 

,,(2) In den Fällen des Abs. 1 Z. 7 i'st über den 
Antr.ag ,des Versicherten (des Dienstgebers ) ohne 
unnöti,g,en Aufschub, spät'estens aber sechs Monate 
Ii 1ch Einlangen ,des Antl'ages, der B'esch'eid zu 
erlas'sen. Wird der P,artei innerhalb dieser Frist 
der Bescheid nicht zugestellt, so geht auf ihr 
schriftliches Verlangen die ZuständigkeLt zur Ent
scheLdung 'an ,den Landeshauptmann über. Ein 
solches Verlangen ist 'unmittelbar beim Landes
hauptmarln ,einzubr,ingen. Das V;erlangen ist abzu
weisen, wenn die Verzögerung nicht ausschließ
lich 'auf ,ein Verschulden des Versicherungsträgers 
zurückzuführen ,]st." 

25. § 418 Abs. 4 wird aufgehoben. 

26. Im § 419 Abs. 2 ist Ider Ausdruck ,,§ 428 
Abs.1 Z. 1, 3 und 4" durch ,den Aus,druck 
,,§ 428 Abs. 1 Z. 1 und 3" zu ersetzen. 

27. Im § 420 Abs. 5 haben an die Stelle des 
vorletzten und letzten Satzes folgende Bestim
m ungen zu tr,eten: 

"Den Mitgliiedern der Verwaltungskörper, den 
aus ihrer Funktion ausgeschiedenen Obmännern 
(Obmann-Stellvertretern) sowie den Hinterblie
benen ,der ausgeschiedenen Obmänner (Obmann
Stellvertreter) können jedoch EntSchädigungen 
gewährt werden. Die Entscheidung über die Ge-

währung der Entschädigungen sowie über ihr 
Ausmaß oMiegt dem Vorstand. Der Bundesmini
ster für soziale Verwaltung hat hiefür nach An
hörung des Hauptverbandes GrundsM:ze aufzu
stellen und für verbindlich zu erklären; ,in dresen 
Grundsätzen sind einheitliche Höchst'Sätze für 
Reisekostenentsch;Ldigungen und Sitzungsg,e1der 
sowie unter Berücksichtigung des örtlichen Wir
kungsbereiches und ,der' Zahl der Ver9icherten 

a) Höchstsätze für die Funktionsgebühren der 
Mitglieder ,der Verwaltungskörper festzu
setzen und 

b) das Höchstausmaß und ,die Voraussetzun
gen für die Gewährung von Entschädigun
gen an ausgeschiedene Obmänner (Obmann
Stellvertreter) bzw. deren Hinterbliebene 
inder Weise zu regeln, daß die Gewährung 
'der Entsch;Ldigung unter Bedachtnahmeauf 
die Richtlinien für ,die pensionsrechtlichen 
Verhältnisse der Sozialv,ersicherungsbedien
steten von :der Erreichung eines bestimmten 
Anfallsalters sowie von einer Mindestdauer 
der Ausübung der Funktion abhängig ge
macht wil"d; ferner ist vorzusehen, daß 
auf die Entschädigung alle Einkünfte des 
ausgeschiedenen Obmannes (Obmann
Stellvertreters) bzw. ,der Hinnerbliebenen 
mit Ausnahme der Pensi9n aus der gesetz
lichen Pcensionsversicherung anzurechnen 
sind." 

28. § 426 Abs. 1 Z. 3 wir.d autgehoben. 

29. a) § 428 Abs. 1 Z. 4 wi11d ,aufgehoben. 

b) § 428 Abs. 1 Z. 7 und 8 haben zu lauten: 
,,7. bei den Gebietskrankenkais'sen für di'e Länder 

a) Wien, Niederösterreich, Oberösterreich 
und Steiermark .................. 30, 

b) S\1lzburg, Tirol und Kärnten .... 20, 
c) Vorarlber,g und Burgenland ........ 15; 

8. bei den Betriebskrankenkassen ........ 10." 

30. Im § 430 Abs. 1 ist der Ausdruck ,,§ 428 
Abs. 1, Z. 1, 3 und 4" durch den Ausdrud~ 
,,§ 428 Abs. 1 Z. 1 und 3" zu ersetzen. 

31. Der erste Klammerausdruck ,im § 433 Abs. 5 
lit. b ,,(Abs. 1 Z. 3)" ist durch den Ausdruck 
,,(Abs. 1 Z. 4)", der zweite Klammerausdruck 
,,(Abs. 1 Z. 4)" durch den Ausdruck ,,(Abs. 1 
Z. 5)" zu ersetzen. 

32., a) § 433 Abs. 1 Z. 1 hat zu lauten: 

,,1. für die Träger der Krankenversicherung 
einschl,ießlich der Versicherungsanstalt öffentlich 
Bediensteter' mit Ausnahme der Sozialversiche
rungsanstalt der Bauern und der Sozialversiche
rungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft;" 

b) § 433 Abs. 1 Z. 2 hat zu entfallen. 
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c) § 433 Abs. 1 Z. 3 hat zu lauten: 
,,3. für die Träger der Selbständigen-Kranken
versicherungen;" 

d) § 433 Abs. 1 Z. 4 hat zu lauten: 

,,4. für die Träger der Unfallversicherulfg ein
schließlich der Versidterungsanstalt öffentlich Be
diensteter und der Soz,ialversicherungsanstalt der 
Bauern;" 

e) § 433 Abs. 2 erster Satz hat zu lauten: 

"Die Hauptversammlung 'besteht zu zwei Dl"it
teIn aus Vertretern der Dienstnehmer und zu 
einem Drittel aus Vertretern der Dienstgeber, 
und zwar aus Vertretern der im § 428 Abs. 1 Z. 1 
bis 6 genannten Versicherungsanstalten, der 
Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirt
schaft, der Sozialversicherungsanstalt der Bauern, 
der Versicherungsanstalt des österreichischen N 0-

tariates, der Versicherungsanstalt öffentlich Be
diensteter sowie der Gebiets- und Betriebskran-
kenkassen. " 

Selbständigen-Krankenversicherungen zählen auf 
die Gruppe der Dienstgeber." 

33. a) § 434 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Den Vorsitzenden des überwachungsaus
schusses, ferner die Vorsitzenden der Sektions
ausschüsse - mit Ausnahme des Sektionsaus
schusöes für die Träger der Selbständigen-Kran
kenversicherungen - hat der betreffende Aus
schuß aus seiner Mitte zu wählen. Gleimzeitig 
ist ein Stellvertreter des Vorsitzenden, in den 
Sekuionsausschüssen auch ein zweiter Stellver
treter zu wählen. § 431 Abs. 2 vorletzter und 
letzter Satz sind entsprechend anzuwenden." 

b) § 434 Abs. 3 hat zu lauten: 
,,(3) Der Sektions ausschuß für die Träger der 
Selbständigen-Krankenversicherungen hat für die 
Ausübung des Amtes als Vorsitzender zwei Ver
sicherungsvertreter aus seiner Mitte zu wählen, 
von denen der eine der Sozialversicherungs
anstalt der Bauern, der andere der Sozialver

f) Im § 433 Abs. 3 Lit. b ist der 
"sechs Sekcionsausschüsse" durch den 
"fünf Sektions'a-usschüsse" zu ersetzen. 

Ausdruck sicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft als 
Ausdruck Versicherungsvertreter anzugehören hat. In der 

ersten Hälfte eines jeden Kalenderjahres hat der 
der Sozialversicherungsanstalt der Bauern ange

g) § 433 Abs. 4 hat zu lauten: hörende Versicherungsvertreter, in der zweiten 
,,(4) Der Überwachungsausschuß besteht aus Hälfte eines jeden Kalenderjahres der der Sozial

vier Dienstnehmervertretern und aus sieben versicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft 
Dienstgebervertretern. Ihm müssen Vertreter der angehörende Versicherungsvertreter den Vorsitz 
irl1 § 428 Abs. 1 Z. 1 bis 3 genannten Versiche- im SektJionsausschuß zu führen. Auf die gleiche 
rungsanstalten sowie der an Versichertenzahl Weise hat der Sektionsausschuß vier Stellvertre
größten Gebietskrankenkasse angehören." ter des Vorsitzenden zu wählen. Die der Sozial-

h) Im § 433 Abs. 5 erster Satz ,ist der Aus- versicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft 
druck" - mit Ausnahme der Sektionsauss-chüss1e angehörenden zwei Stellvertreter haben dieses 
für die Träger der Selbständllgen-Pensionsver- Amt jev:eils in .der erste? Häl~te eines jeden 
sicherungen und für die österreichische Bauern~ I Kalenderjahres, die der Sozlalverslcherungsansra.lt 
krankenkass-e -" durch den Ausdruck "_ mit der Bauern angehörenden zwei Stellvertreter m 
Ausnahme der Sektionsausschüsse für die Träger der ~,:"eite,~ Hälfte eines jeden Kalenderjahres 
der Selbständigen-Pensionsversicherungen und auszuuben. 
für die Träger der Selbständigen-Krankenver- Der bisherige Abs. 3 erhält die Bezeichnung 
sicherungen _ce zu ersetzen. Abs.4. 

i) Im § 433 Abs. 5 Lit. a hat der Ausdruck 
"und der Sekcionsausschuß für die Landwirt
schaftskrankenkassen (Abs. 1 Z. 2)" zu entfallen. 

j) § 433 Abs. 5 vorletzter Satz hat zu lauten: 
"Die Sektionsausschüsse für die Träger der Selb
ständigen-Pensionsversicherungen und für die 
Träger der Selbständigen-Krankenversicherungen 
bestehen aus Versicherungsvertretern der für 
diese Versicherungen erl1ichteten Versicherungs
träger." . 

k) Im § 433 Abs. 6 erster Satz hat der Aus
druck ,,( des Verbandes der Gewerblichen Selb
ständigenkrankenkassen)" zu entfallen. 

1) § 433 Abs. 6 letzter Satz hat zu lauten: 

"Die Vertreter der Träger der Selbständigen
Pensionsversicherungen und der Träger der 

34. Im § 438 Abs. 2 ist der Ausdruck ,,§ 31 
Abs. 3 Z. 3, 4 und 10" durch den Ausdruck 
,,§ 31 Abs. 3 Z. 3, 4, 11 und 17" zu ersetzen. 

35. a) § 444 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) In der Unfall-, Pensions- und Kranken
versicherung bei der Versicherungsanstalt der 
österreichischen Eisenbahnen und ,in der knapp
smaftlichen Pensions- und Krankenversicherung 
bei der Versicherungsanstalt des österreichischen 
Bergbaues haben die Vers'icherungsträger für jede 
dieser Versicherungen die Erfolgsreclmung und 
die statistischen Namweisungen getrennt zu er
stellen. Gemeinsame Einnahmen und Ausgaben 
sind auf die genannten Versicherungen auf Grund 
von Vorsmlägen der in Betracht kommenden 
Versicherungsträger, die der Zustimmung des 
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_ Bundesministers für soziale Verwaltung bedürfen, I ba,nd) betrauen, die seiner unmittelbaren Auf-
aufzuteilen." sicht unterstehen; der Landeshauptmann kann 

bestimmte Bedienstete der unmittelbaren Auf
sichtsbehörde mit der Aufsicht über die Versiche

c) Im § 444 Abs. 4 erster Satz hat der Aus- rungsträger betrauen, die gemäß Abs. 2 seiner 
druck, "die Landwirtschaftskrankenkassen" zu Aufsicht unterLiegen." 
entfallen. 

b) § 444 Abs. 3 wird aufgehoben. 

d) § 444 Abs. 6 hat zu lauten: 
,,(6) Die Träger der Sozialversicherung haben 

die von der Hauptversammlung beschlossene Er
folgsrechnung binnen drei Monaten nach der 
Beschlußfassung in der Fachzeitschr,ift "Soziale 
Sicherheit" zu verlautbaren." 

36. Im § 445 Z. 3 ist der Ausdruck "gesetzliche 
Regelleistungen" durch den Ausdruck "gesetz
liche M'indestleistungen" zu ersetzen. 

37. a) Im § 446 Abs. 1 erster Satz ist der 
Ausdruck "fruchtbl1ingend" durch den Ausdruck 
"zinsbringend" zu ersetzen. 

b) § 446 Abs. 1 Z. 2 hat zu lauten: 
,,2. in Darlehensforderungen, die auf !inländi

schen Liegenschaften mündelsicher sichergestellt 
werden; grundbücherLich sichergestellte Darlehen 
auf Gebäude, die ausschließI,ich oder zum größten 
Teil industriellen oder gewerblichen Zwecken 
dienen, sowie auf unbewegLiches Vermögen, das 
der Exekution entzogen ist oder auf dem ein 
Belastungs- oder Veräußerungsverbot lastet, sind 
ausgeschlossen. Liegenschaften, deren Ertrag auf 
Anpflanzungen beruht, dürfen nur insoweit be
liehen werden, als der Grundwert ohne Rück
sicht auf die Bestockung Mündelsicherheit ge
währt. Die betreffenden Liegenschaften müssen 
einen der Verzinsung des Darlehens und den 
übernommenen Rückzahlungsverpflichtungen 
entsprechenden Ertrag abwerfen und samt ihrem 
Zugehör während der ganzen Dauer des Dar
lehens im vollen Wert des Darlehens samt Neben
gebührenkaution gegen Elementarschäden ver
sichert sein;" 

H. § 456 hat ZIU lauten: 

"G e n e h m i gun g s p f l,i c h t 

§ 455. (1) Die Satzung und jede ,ihrer Ande
rungen bedürfen der Genehmigung des Bundes
ministers für soziale Verwaltung und sind binnen 
zwei Monaten nach der Genehmigung in der 
Fachzeitsehrift "So:oiale Sicherheit" zu verlaut
baren. -

(2) Der Hauptverband hat für den Bereich der 
Krankenversicherung eine Mustersatzung aufzu
stellen, die der Genehmigung durch den Bundes
minister für soziale Verwaltung bedarf. Die Be
stimmungen dieser Mustersatzung sind für die 
in Betracht kommenden Versicherungsträger 
insoweit verbindl,jch, als dies in der Mustersat.: 
zung bestimmt wird. Die verbindlichen Bestim
mungen sind in entsprechender Anwendung des 
Abs. 1 in der Fachzeitschr,ift "SoZliale Sicher
heit" zu verl:authar-en." 

42. § 456 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Die Krankenordnung und jede ihrer Ande
rungen bedürfen der Genehmigung durch die 
Aufsichtsbehörde und sind in entsprechender 
Anwendung des § 455 Abs. 1in der Fachzeit
schl1ift "Soziale Sicherheit" zu verlautbaren." 

43. Im§ 460 Abs. 3 zweiter Satz ast der 
Ausdruck ,,§ 428 Abs. 1, 3 und 4" durch den 
Ausdruck ,,§ 428 Abs. 1 Z. 1 und 3" zu erset
zen. 

44. § 461 Abs. 3 wird aufgehoben. 

45. Im § 463 Abs. 1 ist der Ausdruck "inner-
38. a) Im § 447 a Abs. 1 hat der Ausdruck halb von fünf Wochen" durch den Ausdruck 

",der Landwirtschaftskrankenkassen" zu entfal- "innerhalb von sechs Wochen" zu ersetzen. 
len. 

b) Im § 447 a Abs. 4 hat der Ausdruck", die 
Landwirtschaft~krankenkassen" zu entfallen. 

46. Im § 464 Abs. 1, 2, 3 und 4 ,ist der jeweils 
verwendete Ausdruck "Landwirtschaftskranken
kasse" . durch den Ausdruck "Gebietskranken

c) Im § 447 a Abs. 5 ist der Ausdruck ,,,frucht- kasse" zu ersetzen. 
bringend" durch den Ausdruck "zinsbringend" 
zu ersetzen. 

47. Im § 465 ist der Ausdruck "Landwirt
schaftskrankenkasse" durch den Ausdruck "Ge-

39. § 447 c Abs. 2 letzter Satz hat zu entfallen. bietskrankenkasse" zu ersetzen. 

40. § 448 Abs. 3 erster Satz hat zu lauten: 48. a) Im § 466 Abs. 2 sind die Ausdrücke 

"Der Bundesminister für sozLale Verwaltung "Landwirtschaftskrankenkasse" und "Landwirt
kann bestimmte Bedienstete der obersten oder schaftskrankenkassen" durch die Ausdrücke "Ge
unmittelbaren Aufsichtsbehörde mit der Aufsicht bietskrankenkasse" und "Gebietskrankenkassen" 
über die Versi~erungsträger (den Hauptver- zu ersetzen. 
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b) § 466 Abs. 3 erster Satz hat zu lauten: gungfür eine kürzere Zeit als eine Woche ver-
"Der Dienstgeber ist unbeschadet der Vor- einbart ist. 

schriften des § 51 Abs. 3 Z. 2 und des § 53 
berechtigt, die Hälfte des Beitrages bei jeder 
Lohnzahlung vom Barlohn des kurzfristig 
beschäftigten Arbeiters abzuZJiehen." 

c) Im § 466 Abs. 4 und 5 ist der jeweils ver
wendete Ausdruck "Landwirtschaftskranken -
kasse" durch den Ausdruck "Gebietskranken-
kasse" zu ersetzen. 

49. a) § 468 Abs. 4 hat zu lauten: 

,,(4) Die Bescimmungen des Ahs. 1 gelten ent
sprechend auch für die Gewährung der Anstalts
pflege." 

b) Im § 468 Abs. 6 sind die Ausdrücke "Land
wirtschaftskrankenkassen" und "Landwirtschafts
krankenkasse" durch die Ausdrücke "Gebiets
krankenkassen" und "Gebietskrankenkasse" zu 
ersetzen. 

50. a) Im § 471 Abs. 1 sind die Ausdrücke 
"Landwirtschaftskrankenkassen" und "Landwirt
schaftskrankenkasse" durch d~e Ausdrücke "Ge
bietskrankenkassen "und "Gebietskrankenkasse" 
zu ersetzen. 

b) Im § 471 Abs. 2 ist der Ausdruck "Land
w,irtschaftskrankenkassen" durch den Ausdruck 
"Gebietskrankenkassen" zu ersetzen. 

51. Nach §. 471 ist als Abschnitt I a eInZU

fügen: 

"ABSCHNITT I A 

Versicherung fallweise beschäftigter Personen 

Umfang der Versicherung 

§ 471 a. (1) Fallweise beschäfbigte Personen 
sind in der Kranken-, Unfall- und Pensionsver
sicherung nach Maßgabe der Besttimmungen die
ses Abschniw:is versichert (vollversichert), sofern 
nicht die Bestimmungen über die Versicherung 
der unständig beschäfcigten Arbeiter rin der Land
und Forstwirtschaft (Abschnitt I) anzuwenden 
sind. 

. (2) D[e Versicherung der fallweise beschäftig
ten Personen wird, soweit in diesem Abschnitt 
nichts anderes bestimmt w<ird, m der Kranken-, 
Unfall- und Pensionsversicherung nach den son
stigen Vorschriften über diese Versicherungen 
durchgeführt. . 

Beg r i f f .cl e r fall w eis e b 'e s c h ä f
tigten Personen 

§ 471.b. Unter fallweise beschäftigten Perso
nen sind Personen zu verstehen, die in unregel
mäßiger Folge tageweise beim seI ben Dienst
geber beschäftigt werden, wenn die Beschäfti-

Pflichtversicherung 

§ 471 c. Die Pflichtversicherung tritt nur ein, 
wenn das dem Dienstnehmer im betreffenden 
Beitragszeitraum für einen Arbeitstag im Durch
schnitt gebührende Entgelt den nach § 44 Abs. 6 
lit. b jeweils geltenden Betrag übersteigt. 

Meldungen 

§ 471 d. Der Träger der Krankenversicherung 
kann aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung 
mit den Dienstgebern e,ine Vereinbarung treffen, 
wonach die Frist für die An- und Abmeldung 
fallweise beschäftigter Personen hrinsichdich der 
innerhalb eines Kalendermonates liegenden Be
schäftigungstage spätestens mit dem Ersten des 
nächstfolgenden Kalendermonates be~innt. 

Beitragsgrundlage 

§ 471 e. B'ei fallweise beschäftigten Persone.\1 
darf die allgemeine Beitragsgrundlage, die mner
halb eines Kalendermonates ,im Durchschnitt auf 
jeden Beschäftigungstag dieses Beitragszeitraumes 
entfällt, die Höchstbeitragsgrundlage nicht über
schreiten. § 46 Abs. 3 letzter Satz ist nächt anzu
wenden." 

52. a) Im § 472 a Albs. 2 sind der erste und 
zweite Satz durch folgenden Satz.zu ersetzen: 

"Als Beitrag sind ab 1. Jänner 1973 6'5 v. H., 
ab 1. Jänner 1974 67 v. H. der Beitragsgrund
lage (Abs. 1) zu leisten." 

b) § 472 a Abs. 3 hat zu lauten: 
,,(3) 2 v. H. der Einnahmen an Beiträgen 

(Abs. 2 erster Satz) im letzten vorangegangenen 
Geschäftsjahr bilden den Rahmen, in· dem sich 
die Aufwendungen für die Durchführung der 
im Beamten-Kranken- und Unfallversicherungs
gesetz geregelten Gesundenuntersuchungen zu 
bewegen haben. Soweit 2 v. H. der Einnahmen 
die Aufwendungen für diesen Zweck und die 
Kosten hiefür übersteigen, sind sie einer geson
derten Rücklage zuzuführen. Diese Rücklage darf 
nur für die Gesundenuntersuchungen sowie für 
die Errichtungs- und Bereitstellungskosten ent
sprechender Binrichtungen verwendet werden." 

Der blisherige Abs. 3 erhält die Bezeidmung 
Abs.4. 

53. Die §§ 494, 495 und 497 bis 499 b werden 
aufgehoben. 

54. Im § 500 entfällt die Absatzbezeichnung 
,,(1)". Abs. 2 wird aufgehoben. 
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55. Im § 501 Abs. 1 letzter Satz ist der Aus
druck ,,§ 500 Abs.l" durch den Ausdruck 
,,§ 500" zu ersetzen. 

56. a) Im § 502 Abs. 1 sind die Ausdrücke 
,,§ 500 Abs. 1" und ,,(§ 500 Abs. 1)" durch die 
Ausdrücke ,,§ 500" und ,,(§ 500)" zu ersetzen. 

b) Im § 502 Abs. 1 sind der dl1itte und vierte 
Satz durch folgenden Satz zu ersetzen: 
"Solche als Pflichtbeitragszeiten geltende Zeiten 
sind beitragsfrei zu berücksichtigen." 

c) Im § 502 Abs. 2 bis 4 ist der Ausdruck 
,,§ 500 Abs. 1" durch den Ausdruck ,,§ 500" zu 
ersetzen. 

d) Im § 502 Abs. 2 letzter Satz zweiter Halb
satz haben die ~rorte "und vierter" zu entfallen. 

nisten, soweit sie am 31. Dezember 1972 noch 
aufrecht sind, erlöschen m~t Ablauf dieses Tages. 
Die zusätzlich versicherten Leistungen sind ohne 
Rücksicht auf den Eintritt des Leistungsfalles in 
der Höhe, die slich bei Eintritt des Leistungs
falles am 1. Jänner 1973 ergeben hätte, an die 
bisher zusatzversicherten Personen auszuzahlen." 

61. Im § 521 ist die Zitierung ,,§ 76 Abs. 2" 
durch die Zitierung ,,§ 76 a Abs. 2" zu ersetzen. 

62. a) Im § 522 Abs. 2 ist der Ausdruck "mit 
Ausnahme des Knappschaftssoldes" durch den 
Ausdruck "mit Ausnahme des Knappschaftssoldes 
und der Knappschaftspension" zu ersetzen. 

b) § 522 Abs. 6 wird aufgehoben. 

63. a) Im § 529 Abs. 1 sind die Worte "auf 57. Im § 503 Abs. 1 ist der Ausdruck ,,(§ 500 
Abs. 1)" durch den Ausdruck ,,§ 500)" zu erset- dessen Antrag" durch d,je Worte "auf Antrag" 

zen. 

58. Im § 506 Abs. 3 erster und zweiter Satz 
ist der Ausdruck ,,§ 500 Abs. 1" durch den 
Ausdruck ,,§ 500" zu ersetzen. 

59. a) § 512 a Abs. 2 vorletzter und letzter 
Satz haben zu lauten: 
"Zur Durchführung der Krankenversicherung 
sind sachlich zuständig: 

1. die Gebietskrankenkassen soweit nicht der 
unter Z. 2 angeführte Versicherungsträger 
zuständig ,ist; 

2. die Versicherungsanstalt der österreichischen 
Eisenbahnen, wenn die Rente aus der Unfall
versicherung durch diese Anstalt ausgezahlt 
Mrd. 

Die örtliche Zuständigkeit der. Gebietskranken
kassen richtet sich nach dem Wohnsitz des Ren
tenempfängers." 

b) Im § 512 a Abs. 3 letzter Satz ist der Aus
drudi "nach § 73 Abs. 2 und 3" durch den 
Ausdruck "nach § 73 Abs. 3" zu ersetzen. 

c) § 512 a Abs. 5 hat zu lauten: 
,,(5) Die AUgemeine UnfaHversicherungsanstalt 

und die Sozial versicherungsanstalt- der Bauern 
(§ 7 des Bauern-Krankenversicherungsgesetzes) 
haben jede für den Bestand und das Ende der 
Krankenversicherung bedeutsame Knderung un
verzüglich dem Krankenversicherungsträger 
bekanntzugeben. " 

60. § 513 hat zu lauten: 

"E r lös c h e n bis her i ger Z usa t z v e r
s ich e run gen i n der K r a n k e n v e r

sicherung 

§ 513. Die nach den bisherigen Bestimmung.en 
bestehenden Zusatzversicherungen von Pensio-

zu ersetzen. 

b) Am Schluß des § 529 Abs. 1 ,ist folgender 
Satz anzufügen: "Zur Stellung des Antrages ist 
sowohl der Dienstgeber als auch der Dienstneh
mer berechtigt." 

c) § 529 Abs. 4 hat zu lauten: 
,,(4) Der Antrag auf Leistung eines überwei

sungsbetrages nach Abs. 1 ist frühestens anläßlich 
des Eintrittes des Versorgungsfalles bzw. der 
Entziehung einer Leistung nach Abs. 7 oder nach 
Abs. 9 zu stellen." 

d) § 529 Abs. 5 hat zu lauten: 
,,(5) Ist nach Abs. 1 ein überweisungsbetrag 

zu leisten, so hat der leistungszuständige Ver
sicherungsträger dem Versicherten 

a) für jeden vor der Aufnahme in das Dienst
verhältnis nach Abs. 1 Eegenden Monat 
einer Beitragszeit der Pflichtversicherung, 
der nicht in der Pensionsversorgung ange
rechnet worden ist, 7 v. H. einer Bemes
sungsgrundlage von 1000 S, soweit aber 
eine Teilanrechnung stattgefunden hat, nur 

. den im überweisungsbetrag nicht berück-
sichtigten Teilbetrag, 

b) die Beiträge zur Höherversicherung, soweit 
sie nicht nur als entrichtet gelten, aufge
wertet mit dem für <las Jahr ,ihrer Ent
richtung geltenden Aufwertungsfaktor 
(§ 108 c), und 

c) die vor der Aufnahme an das Dienstver
hältnis nach Abs. l' entrichteten Beliträge 
zur Weiterversicherung, soweit die durch 
ihre Entrichtung erworbenen Beitragszeiten 
nicht nach Abs. 1 lit. b angerechnet wor
den sind, aufgewertet mit dem für das 
Jahr [hrer Entrichtung geltenden Aufwer
tungsfaktor (§ 108 c), 

zu erstatten. Abs. 3 letzter Satz und § 108 sind 
·anzuwendlen. Unabhängig davon, oh ein über-
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weisungs betrag nach Abs. 1 zu leisten rist, sind 
auf Antrag des Versicherten sämtliche nach der 
Aufnahme in das Dienstverhältnis nach Abs. 1 
entrichteten Beiträge zur Weiterversicherung 
jederzeit, sonst gleichzeitig mit der Leistung des 
überweisungsbetrages - es sei denn, diese B'ei
träge wurden nach einer pensions(renten)ver
sicherungspflichtigen Nebenbeschäftigung entrich
tet - aufgewertet m~t dem für das Jahr ihrer 
Entrichtung geltenden Aufwertungsfaktor 
(§ 108 c) zu erstatten." 

e) § 529" Abs. 6 zweiter: Satz hat zu lauten: 
,,§ 309 letzter Satz gilt entsprechend." 

64. § 531 hat zu lauten: 

"Nachversicherung; Len.stun: g von 
übe r w e ri s u n g s b e t r ä gen für v e r
s ich e run g s f r eie Die n s t ver h ä 1 t
n ri s s e bei r e ich s d e u t s c h enD i e n s t
s tell e n; R ü c k z a h 1 u n g von übe r-

weisungsbeträgen 

§ 531. (1) Zeiten eines pensions(renten)ver
sicherungsfreien Dienstverhältnisses, die nicht 
schon als Versicherungszeiten gelten und für die 
nach bisher in Geltung gestandenen Vorschriften 
eine Nachversicherung durchzuführen gewesen 
wäre, gelten als nachversichert. 

(2) Für Zeiten eines pensions(renten)versiche
rungsfreien Dienstverhältnisses, für die nach 
§ 311 Abs. 1 ein überweisungsbetrag zu leisten 
gewesen wäre bzw. zu leisten list, gilt, soweit 

" für die Zeit der Besetzung der Republik Öster
reich in der Zeit vom 13. März 1938 bis 30. April 
1945 reichsdeutsche Dienststellen (§ 1 des Behör
den-üG, StGBl. Nr. 94/1945) als Dienstgeber in 
Betracht kommen, der überweisungsbetrag als 
geleistet. 

(3) Wenn aus Anlaß des Eintllittes in das pen
sions( ren ten )versi'cherungsf reie Dienstver häl tnis, 
dessen Zeiten nachversichert worden sind oder 
nach Abs. 1 als nachversichert gelten, an den 
Dienstgeber oder an den Dienstnehmer ein über
weisungsbetrag geleistet wurde, so gilt dieser 
überweisungsbetrag als an den zuständigen Ver
sicherungsträger zurückgezahlt. Die der Berech
nung des überweisungsbetrages zugrunde geleg
ten Beitrags- und Ersatzzeiten sind für den Anfall 
und das Ausmaß der Leistungen aus der Pen
sionsversicherung sowie für die Berechnung eines 
überweisungsbetrages oder einer Beitragserstat
tung nach den §§ 308 und 529 dieses Bundes
gesetzes, nach § 101 a des Gewerblichen Selbstän
digen-Pensionsversicherungsgesetzes oder nach 
§ 99 ades· Bauern-Pensionsversicherungsgesetzes 
so zu berück~ichtigen, wie wenn seinerzeit der 

" überweisungsbetrag nicht geleistet worden wäre." 

65. Im § 532 Abs. 2 ist der Ausdruck "seit 
dem: Beginn der ersten Versicherungszeit" durch 

den Ausdruck "seit dem Beginn des ersten Ver
sicherungsmonates" zu ersetzen. 

66. Im § 542 ist der Ausdruck ,,§ 500 Atbs. 1« 
durch den Ausdruck ,,§ 500" zu ersetzen. 

67. § 544 wird aufgehoben. 

68. a) In der Anlage 1 hat die Z. 19 wie Jolgt 
zu lauten: 

,,19 Hauterkrankungen, wenn und solange sie 
zur Aufgabe schädigender Erwerbsarbeit 
zwingen." 

b) Der Anlage 1 ist folgende Z. 40 anzufügen: 
,,40 Erkrankungen an Herstellung 

Lung,enfibros,e von Hartmetallen" 
durch Hartmetall-
staub 

69. a) In der Anlage 9 hat die Einleitung zu 
lauten: 

"Wesentlich bergmännische oder ihnen gleich
gestellte Arbeiten sind folgende in knappschaft
lichen Betrieben ständig verrichtete Arbeiten:". 

b) In der Anlage 9 hat die Z. 3 zu lauten: 
,,3. die Tätigkeit aller in Tagbaubetl'1ieben in 

Gebirgslagen mit dem Aufschluß oder der Gewin
nung von Bergbauprodukten oder mit deren 
Förderung bis zu den Verlade-Verarbeitungs
punkten oder mit dem Stürzen ausschließlich 
oder überwiege~d befaßten Arbeiter; ferner die 
Arbeiten an Förderwegen sowie die Bedienung, 
Wartung und Instandsetzung der im Freien gele
genen maschinellen Gewinnungs- und Förderein
richtungen. Die ausschLießlich oder überwiegend 
in geschützten Räumen (festen Gebäuden) ver
richteten Tätigkeiten bleiben hiebei außer Be
tracht;" 

c) In der Anlage 9 hat die -Z. 4 wie folgt zu 
lauten: 

,,4. die Tätigkeit aller ausschließlich oder über
wiegend mit der Beaufsichtigung der lin den 
Ziffern 1 bis 3 und 7 genannten Personen beauf
tragten technisGhen Aufsichtspersonen. " 

d) In der Anlage 9 hat die Z. 6 zu lauten: 
"6. in Grubenbetrieben die Tätigkeit der An

schläger über Tage bei Hauptförderschächten-, 
Wetter- bzw. Ueferschächten mit täglicher 
Mannsfahrt;" 

70. Anlage 10 hat zu lauten: 

"Anlage 10 

Liste der Arbeiten, die als Gewinnungshauer
tätigkeit oder ihr gleichgestellte Tätigkeit anzu

sehen sind (§ 281 Abs. 3) 

Für den Anspruch auf Bergmannstreuegeld 
kommen unter den angegebenen Voraussetzun
gen ausschließlich folgende Tätigkeiten in Be-
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tracht, sofern sie während einer m der knapp
schaftlichen Pensionsversicherung zu berücksich
tigenden Beitragszeit von Personen verrichtet 
werden, die ,im Besitze eines Hauerscheines sind. 
Soweit der Hauerschein noch nicht eingeführt ist, 
trutt an seine Stelle die Anerkennung als Hauer 
durch den Betrieb. 

A. In Grubenbetrieben unter Tage die ständige 
Tätigkeit: 

1. im Abbau als Hauer 
a) bei der Gewinnung, 
b) bei Ausbau- oder Raubarbeiten, 
c) beim Umbau der Fördermittel, 
d) beim Gewinnen und Einbringen des Ver

satzes; 

2. im sonstigen Grubenbetl"ieb als Hauer I 

a} beim Schachtabteufen und bei der 
Schachtreparatur einschließlich Schräg
os·chächte ab 30 0 Neigung, 

b) in der Aus- und Vorrichtung; 

3. in einem der unter Z. 1 oder 2 angeführten 
Arbeitsbereiche 
a) als Schießhauer mit überwiegender selbst 

getätigter Schiießal"beit in der Grube, 
b) als Meisterbauer im Lehrbetr,ieb, 
c) als in der Kür mittätiger, nicht überwie

gend mit Aufsicht befaßter Oberhauer 
(Paßführer). 

B. in Tagbaubetrieben in Gebirgslagen: 

Die ständige Tätigkeit der Tagbauhauer im 
engeren Sinne, soweit sie ausschließlich oder 
überwiegend mit Bohren, Schießen, Abräumen, 
Ablauten und Sichern befaßt sind, sowie Mei
sterhauer in Lehrbetroieben. 

Die Tä~igkeiten unter A Z. 1 lit. b, c und d, 
Z. 2 und Z. 3 sowie unter B setzen ferner eine 
vorangegangene Tänigkeit als Gewinnungshauer 
und den Besitz der Arbeitskraft eines vollwer
tigen Hauers vor Ort voraus, sofern sie für die 
Durchführung der Arbeiten nach den örtlichen 
Verhältnissen notwendig ist." 

Artikel VI 

Ob erg a n g s b es tti m m u n gen 

(1) Personen, deren Ausnahme von der Voll
versicherung auf Grund der durch die Bestim
mungen dieses Bundesgesetzes und der Kund
machungen BGBl. Nr. 313/1968, BGBl. Nr. 353/ 
1969 sowie BGBl. Nr. 120/1971, geänderten Fas
sung des § 5 Abs. 1 Z. 1 des Allgemeinen Sozial
versicherungsgesetzes weggefallen tist und die am 
1. Jänner 1973 bei einem Versicherungsunter
nehmen vertragsmäßig krankenversichert sind; 

können den Venicherungsvertrag bis 30. Juni 
1973 zum Ablauf des auf die Aufkündigung fol
genden Kalendermonates aufkündigen. Für den 
Zeitraum nach dem Erlöschen des Ver9icherungs
vertrages bereits entrichtete Versic;,.~erungsbei
träge (Prämien) sind vom Versicherungsunter
nehmen nicht zu erstatten. Ober Verlangen des 
Versicherungsunternehmens ist der Bestand der 
Pflichtversücherung nachzuweisen. 

(2) Venicherungsunternehmen, die das Ver
sicherungsgeschäft betreiben, können jene Teile 
der versicherungstechnischen Rückstellungen, die 
zufolge Kündigung gemäß Abs. 1 aufzulösen 
sind, steuerfrei auf eine Sonderrücklage für die 
Umstellung des Geschäftsbetriebes übertragen. 
Diese Rücklage ast in den folgenden Geschäfts
jahren mit einem Teilbetrag von je 20 v. H. 
gewinnerhöhend (verlustmi.ndernd) aufzulösen. 

(3) Personen, die am 31. Dezember 1972 nach 
den in diesem Zeitpunkt geltenden Vorschriften 
pflichtversichert waren, nach den Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes aber nicht mehr pflicht
versichert wären, bleiben pHichtversichert, 
solange die Beschäftigung, welche die Pflichtver
sicherung nach den bishel"ligen Vorschriften 
begründet hat, weiter ausgeübt wird. Im übrigen 
sind die ß.estimmungen ,dieses Bundesgesetzes tauf 
eine solch'e Pflichtversicherung anzuwenden, 
jedoch kann ,der Versichel1te bitS 30. Juni 1973 
bei dem für die Binhebung der Beiträge in Be
tracht kommenden Vel"lSicherungstJrä.ger den An
tmg stellen, aus ,der Pflichtversicherung ausge
sch,ieden zu wel1den; einem solchen Antrag hat 
der Versicherungsträger mit Wirkung von dem 
auf den Antrag folgenden Monatsersten statt
zugeben. 

(4) Die erstmaligen Meldungen für Personen, 
die nach den Bestimmungen dieses Bundeg,geset
zes der Pflichtversicherung nachdem Allgemei
nen Sozialversicherungsgesetz am 1. Jänner 1973 
unterliegen und nicht schon zur Pflichtversiche
rung angemeldet sind, ,sind bis 31. März 1973 
beim zuständigen Versicherungsträger zuerstat
ten. Die Bestimmungen der §§ 33 bis 38, 41 bi's 
43 und 111 bis 113 des Allgemeinen Soz1:alver
sicherungsgesetzes !lind entsprechend anzuwen
den. 

(5) Die t:lst,erreichische Dentistenkammer hat 
bis 31. März 1973 den örtlich zuständigen 
Gebietskrankenkassen Verzeichnisse ,aUer ihrer 
Mitglieder, die im Sprengel der einzelnen Gebiets
krankenkassen ihren Wohns~tz haben, nach dem 
Stande vom 1. Jänner 1973 zu übergeben. 

(6) Personen, die nach den am 31. Dezember 
1972 in Geltung tgestandenen Vorschriften zur 
freiwilligen Versicherung in der Krankenversiche
rU'Ilg nach dem A!llgemeinen Sozialversic:herungs
gesetz n,icht berechtigt waren, es aber bei f~he
rem Wirksamkeitsbeginn ,der ß.estJimmungen des 

404 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)48 von 150

www.parlament.gv.at



------ --------

404 der Beilagen 49 

Art. I Z. 8 gew,esen wären, können das Recht 
auf freiwillige Versicherung in der Krankenver
sicherung noch bis zum 31. März 1973 geltend 
machen. Die freiwillige Versicherung beginnt in 
diesen Fällen mit dem 1. Jänner 1973. 

(7) Die Bestimmungen über die Gewährung 
von freiwilligen sozialen Zuwendungen, die in 
den .gemäß § 31 Abs. 3 Z. 3 des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes ,in ,der FaJssung des 
Art. I Z. 21 Et. caufgestellten Richtlinien ent
halten sind, gelten für das Jahr 1973 auch für 
die Bediensteten des Verbandes der Gewerblichen 
Selbst~ndigenkrankenkassen. 

(8) Für rückständige Beiträge aus Beitragszeit
räumen, die vor dem Beginn Ides Bei:tra~zeit
raumes Jänner 1973 liegen, sind die Verzugs
zinsen, soweit sie nicht bereits vorgeschrieben 
sind; in entspr,echender Anwendung des § 59 
des Allgemeinen S'oz~alv,ersicherungsgesetzes in 
der F assun.gdes Art. I Z. 38 zu berechnen. 

(9) An die Stelle des in § 73 Abs. 5 ides All
gemeinen Sozialv,ersicherungsgesetzes in ,der Fas
sung des Art. I Z. 44 genannten Hundertsatzes 
von 3 v. H. der Pension (der Pensionssonder
zahlung) tritt 
im Jahre 1973 
bei Pensionen und Pen1sionssonder
zahlungen von monatlich 

der Hundertsatz 
a) unter 900 S ................. 1'5 v; H. 
b) von 900 S bis unter 1200 S 2 v. H 
c) von 1200 S bis unter 1500 S .... 2'5 v. H, 

im Jahre 1974 
bei Pensionen und Pensionssonder
zahlungen von monatlich 

der Hundertsatz 
a) unter 900 S .................. 2' v. H. 
b) von 900 S b~s unter 1200 S ... : 2'5 v. H, 

im Jahre 1975 
bei PeIlJSionen und Pensionssonder
zahlungen von monatlich 

,der Htl11Idertsatz 
unter 900 S .................... 2'5 v. H. 

(10) Der Ermittlung ,des Einbehaltesgemäß 
§ 73 Ahs. 5 des Allgemeinen Sozialversicherungs
gesetzes in der Fassung des Art. I Z. 44 ist die 
jeweils gebührende Ausgleichs,zulaJge im J!ahre 
1973 nur mit einem Dr,ittel, ,im Jahl'e 1974 nur 
mit zwei Drittel ihres Betrages zugrunde zu 
legen. 

(11) Hat die Weiterversicherung in der Pen
sionsversicherung bereits vor dem 1. Jänner 1973 
begonnen, so gilt ,die Beitragsgrundlage, die im 
Dezember 1972 besteht und ,die nicht unter An
wendung des Abs. 13 zustandegekommen ist, 
mit folg,ender Maßgabe ,a,ls 'Beitragsgrundlage im 
Sinne des § 76 a Abs. 1 ,des Allgemeinen Sozial
versicherungsgesetzes in !der Fassung ,des Art. I 
Z.47: 

a) wurde die Beitragsgrundlage nach den am 
31. Dezember 1972 in Geltung gestandenen 
Vorschriften mit dem ihrer zeitlichen Lage
rung entsprechenden Aufwertungsfaktor 
(§ 108 c)aufgewertet oder begann die ihr 

,zugrunde Liegende Weiterversicherung ,im 
Jahre 1970, so ist diese Beitr,agsgrundlage 
mit 1,150 zu vervielfachen; 

b) begann die ,der Beitl'a,gsgrundlage zugrunde 
liegende Weitervel'Sicherung im Jahre 1971, 
so ist diese Beitragsgrundlage mit 1,074 zu 
vervielfachen. 

Ergibt sich hiebei eine Beitragsgrundlage unter 
dem nach § 76a Abs. 1 des Allgemeinen Sozial
versicherungsgesetZies in Betracht kommenden 
Mindestbetrag, so gilt der Betrag von 52'50 Sals 
Bei.tragsgrundlage im Sinne des § 76 a Abs. 1 
des Allgemeinen Sozialversich,erungsgesetzes. 

(12) Die s'ich aus der Anwendung des Abs. 13 
ergebende Beitragsgrundlage ,gilt als Beitrags
grundlage im Sinne des § 76 'a Abs. 1 des All
gemeinen Sozialversicherungsgesetzes in der Fas
sungdes A11t. I Z. 47. 

(13) Für die am 31. Dezember 1968 nach § 17 
des Allgemeinen Soziahersicherungsgesetzes Wei
terversicherten und ,die gemäß § 515 Abs.1 Z. 2 
des genannten Gesetzes 'als Weiterversicherte gel
tenden Personen kann die Beitragsgrundlage für 
jene Monate des Jahres 1969, fürdk Beiträge 
entl'ichtet wUl'den, ,auf Antrag hiis auf 7200 S . 
monatl>ich erhöht werden. Für ,die am 31. Dezem':' 
ber 1969 nach § 17 -des Allgemeinen Sozialver
sicherungsgesetzes W'eiterversicherten und die 
gemäß § 515 Abs. 1 Z. 2 des genannten Gesetzes 
als Weiterversicherte ,geltenden Personen kann 
die Beitmgsgrundlage für jene Monate des Jahl'es 
1970, für die Beiträge entrichtet wurden, auf 
Antrag bis auf 7650 S monatlich erhöht werden. 
Für die am 31. Dezember 1970 nach § 17 des 
Allgemeinen SozialversiCh.erungsgesetzes Wei:ter
versicherten und die .gemäß § 515 Abs. 1 Z. 2 
des gena,nnten Gesetzes ,als Weiterv,ersichel'te gel
tenden P.el1sonen kann die Beiltragsgrundlage für 
jene Monate des Jahl1es 1971, für die Beiträge 
entnichtet wurden oder noch entrichtet werden, 
auf Antmg bis auf 8100 S monatlich ,erhöht wer
den. Für ,die am 31. Dezember 1971 lliach § 17 
des Allgemeinen Soz,ialversicherungsgesetzes Wei
berve11sicherten und die gemäß § 515 Abs. 1 Z. 2 
des genannten Gesetzes als Weiterversicherte gel
tenden Personen kann die Beitragsgrundlage für 
jene Monate des J ahl'es 1972, für die Beiträge 
entrichtet wurden oder noch ,entrichtet werden, 
auf Ant!1ag bis auf 8700 S monatlich erhöht 
werden. Die Erhöhung ist in ,den angeführten 
Fällen nur zulässig, wenn der Verslichene ein 
der beantragten höheren Beitragsgrundlage efi<t
sprechendes Gesamteinkommen nachwei:st. An
träge können nur bis längstens 31. Dezember 
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1973 bei sonstigem Ausschluß gestellt werden. Die 
Beiträge gelten noch als wirksam entrichtet, wenn 
ste innerhalb eines halben Jahl'es nach Bewilli
gung des Antrages gezahlt werden. 

(14) Die Bestli~mung,en des Art. I Z. 55 lir. a 
und Z. 61 Lit. b gelten ab 1. Jänner 1973 auch 
für Versicherungsfälle, die vor dem 1. Jänner 
1973 eingetreten sind. 

(15) Die gemäß § 108 d lit. ,ddes Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes in ,der Fassung des 
Art. I Z. 67 vorzunehmende Feststellung der 
Höchstbeitragsgrundlage nach § 45 Abs. 1 lit.a 
des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes kann 
für rdas Beitragsjahr 1974 bereits im Jahr 1973 
vorgenommen werden. Die Feststellung tritt erst 
mIt dem Beginn des Beitragsjahres 1974 ,in Kraft. 

(16) Die Bestimmungen des § 123 Abs. 2 und 4 
des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes in 
der Fassung des Art. II Z. 7 und die Bestim
mungen des Art. II Z. 19 gelten ab 1. Jänner 
1973 auch für Versicherungsfälle, d1e vor dem 
1. Jänner 1973eingetl'eten sind. 

(17) Versichel1ten, ,die am 31. Dezember 1972 
Anspruch auf Krankengeld (Familiengeld, Tag
geld) hahen und deren Lehrverhältnis ,innerhalb 
des für die Bemessung ihres LeistungS'anspruches 
maßgebenden Zeitl1aumes geendet hat, gebührt 
ab 1. Jänner 1973 die Leistung für ,die weitere 
Dauer des Anspruches in der Höhe, die sich bei 
früherem Wirksamkeitsbeginn des § 125 Abs. 1 
vorletzter Satz des Allgemeinen Sozialversiche
rungsgesetzes in der Fassung des Art. II Z. 9 
ergeben hätte. . 

(18) Die Bestimmungen des Art. II Z. 17 Iit. a, 
27, 28 und 31 sind nur anzuwenden, wenn der 
Versicherungsfall nach dem 31. Dezember 1972 
einrgetreten ist. 

(19) Die Bestimmungen des Art. II Z. 17 lit. b 
und c und Z. 26 sin:d für die gemäß § 8 Abs. 1 
Z. 4 lit. c Versicherten nur anzuwenden, wenn 
der Ver!>icherung;sfaII nach ,dem 31. Dez,emb-er 
1972 eingetreten ,ist. 

(20) Die Bestimmungen des Art. III Z. 8 bis 10, 
12, 13 und 15 gelten ab 1. Jänner 1973 auch für 
Versicherurugsfälle, die vor ,dem 1. Jänner 1973 
eingetreten sind. 

(21) Die Bestimmungen des Art. III Z. 17, 19 
und 20 sind auf Antl1ag auch -auf Versicherungs
fälle anzuwenrden,die nach dem 31. Dezember 
1955 eingetreten sind, wenn im Zeitpunkt des 
Eintrittes des Versicherungsfalles die Vorausset
zungen nach § 215 Abs. 5 dr;itter Satz des All
gemeinen Sozi:alversicherungsgesetzes in der Fas
sung des Art. ur Z. 17 -erfüllt waren. In Fällen, 
in denen ,der Antrag bis 31. Dezember 1974 
gesteIlt wird, gebührt die Leistung ab 1. Jänner 

1974, sonst ab dem auf ,die AntragsteIlung fol
genden Mona:tsersten. 

(22) Die Bestimmungen des Art. III Z. 16 sind 
nur anzuwenden, wenn ,der -Tod nach dem 
31. Dezember 1972 eingetreten ist. 

(23) Die Besnimmungen des § 227 Z. 4 und 9, 
des § 228 Abs. 1 Z. 6 und des § 234 Abs. 1 Z. 2 
und 9 des Allgemeinen Sozialversicherungsgeset
zes in der Fassung des Art. IV Z. 3, 4 und 10 
sind nur auf Versicherungsfälle anzuwenden, in 
denen der Stichtag nach ,dem 31. Dezember 1972 
liegt. 

(24) Bei der Anwendung der Bestimmungen des 
§ 231 vorletzter Satz und des § 232 Abs. 3 
letzter Satz des Allgemeinen Sozialversicherungs
gesetzes in der Fassung des Art. IV Z. 8 und 9 
sind Versicherungszeiten, ,die nach der am 31. De
zember 1973 in: GeLtung gestandenen Fassung des 
§ 231 vor.letzter Satz und des § 232 Abs. 3 
letzter Satz des Allgemeinen Sozialversicherungs~ 
gesetzes ,der Land- und Forstwirtschaftlich,en 
Sozial versicherungsanstalt zuzuweisen gewesen 
wären, der Pensionsversicherungsanstalt ,der Ar
beiter zuzuweisen. 

(25) Die Bestimmungen der §§ 241 a, 261 b, 
270 und 284 b des Allgemeinen SoZlialversiche
l'ungsgesetzes in der Fassung des Art. IV Z. 14, 
26, 31 und 37 sind auf VerSlicherungsfälle ,anzu
wenden, in denen der Stichtag zwar nach ,dem 
31. Dezember 1972 liegt, der Zeitpunkt der 
Erreichung des AnfaHsalters für die Alterspension 
bzw. die Knapp,schaftsalterspension gemäß § 253 
bzw. § 276 des Allgemeinen Sozialversicherungs
gesetzes aber vor ,dem 1. Jänner 1973 liegt, wenn 
bei Erreichung des Anjjallsalters ,die allgemeinen 
Leistungsvorawsetzungen für den Anspruch er
füllt waren. Der Pensionsaufschub beginnt in 
diesen Fällen mit Erreichung des AnfaUsalrers. 

(26) Die Bestimmungen des Art. IV Z. 23, 24, 
27 lit. e und 30 sind ,auf Antrag auch auf Ver
sicherungsfälle anzuwenden, in denen der Stich
tagnach dem 31. Dezember 1955 liegt, wenn im 
Zeitpunkt des Bintrittes des Versicherungsf'alles 
die Voraussetzungen 'nach § 215 Abs .. 5 dritter 
Satz des Al1gemeinen SOZlialversicherungsgesetzes 
in der Fassung des Art. III Z. 17 erfüllt waren. 
In den Fällen, in denen Ider Antrag bis 31. De~ 
zem:ber 1974 gesteIlt wi11Cl, gebührt die Leistung 
ab 1. Jänner 1974, sonst ab dem auf die Antrag
steIlung folgenden Mona:nsersten. 

(27) Die Bestimmung,en der §§ 261 a und 284 a 
des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes in 
der Fassung des Art. IV Z. 26 und 37 sind ab 
1. Jänner 1973 auch auf VersLicherungsfälle anzu
wenrden, in denen der Stichtag vor dem 1. Jänner 
1973 l-iegt bzw. der Versicherungsfall vor dem 
1. Jänner 1956 eingetreten ist. Beitragsmonate, 
für die zusätzliche Steigerungsbeträge nach § 54 a 
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des Sozial versicherungs-überleitungsgesetzes . oder 
nach § 523 Ahs. 2 ,des Allgemeinen Sozial ver
sicherungsgesetze!> in der bitS 31. Dezember 1960 
in Geltung gestandenen Fassung gewährt worden 
sind, haben hiebei außer Betracht zu bleiben. 

(28) § 264 Ahs. 4 des Allgemeinen S07!ialver
sicherungsgesetzes in der Fassung detS Art. IV 
Z. 27 ist nur anzuwenden, wenn der St:ichtag 
nach dem 31. Dezember 1972 Liegt. 

(29) Die Bestimmungen des Abschnittes V des 
Vierten Teiles des Allgemeinen Soz·ialversiche
rungsgesetzes in der Fassung des Art. IV Z. 39 
gelten auch für Versich~rungsfäHe, in denen der 
Stichta.g vor dem 1. Jänner 1973 liegt bzw. der 
Versicherung,sfall vor dem 1. Jänner 1956 ieinge
treten ist; die Bestimmungen ,des § 293 Abs. 3 
und 4 des Allgemeinen Sozialv,ersicherungsge
setzes in der Fassung des Art. IV Z. 39 gelten 
jedoch für Versicherungsfälle, in ,denen der Stich
tJag vor dem 1. Jänner 1973 lieg,t bzw. der 
V;ersicherungsfall vor dem 1. Jänner 1956 einge
treten i'St, nur dann, wenn der Anspruch auf 
Ausgleichszulage - ,in den Fällen des § 293 
Abs. 4 des AHgemeinen Sozia:lversicherungsge
setzes bei heiden Ehegatven - erstmalig nach 
dem 31. Dezember 1972 festgestellt wiI1d. 

(30) § 293 Abs. 4 des Allgemeinen Sozial ver
sicherungs.gesetzes in. Ider Fassung des Art. IV 
Z. 411it. b gilt, wenn es sich um Lebensgefährten 
handelt, auch für Versicherungsfälle, in denen 
der Stichtag vor dem 1. Jänner 1974 liegt, sof.ern 
der Anspruch auf Ausgleichszulage bei be~den 
Lebensgefährtlen eI1Stmalig nach dem 31. Deum
ber 1973 fetStgestellt wird. 

(31) Ergibt sich aoo der Anwendung der Be
stlimmungen des Art. IV Z. 39 - auch in Ver
bindung mit Abs. 29 oder Ahs. 30 - ein niedri
gerer Aus2?ahlungsbetra;g, als der Betrag, der nach 
den am ,31. Dezember 1972 in Geltung ,gestande
nen Rechtsvorschriften gebührt, so ist die Aus
gleichszulage unbeschadet der Bestimmungen des 
Abs. 32 ,im hisherigen Ausmaß so lange weiter 
zu gewähren, als sie den Betrag ühersteigt, :der 
nach ·den ab 1. Jänner 1973 geltenden Bestim
mungen gebührt. 

(32) Die nach Abs. 31 weiter zu .gewährende 
Ausgleichszulage mindert sich jedoch indem Aus
maß, das 'sich aus 

a) einer l\nderung des maßgebenden Sachver
haltes, 

b) der Anwendung ,des § 73 Abs. 5 in der 
Fassung des Art. I Z. 44, 

c) der Anwendung einkommensteuerrecht
licher Vorschriften 

ergibt. 

(33) Die BestJimmungen des Art. IV Z. 44 sillid 
auch auf Fälle anzuwenden, ,in denen 'der Ver-

sicherte nach dem 31. Dezember 1971 aus der 
Krankenversicherung ausgeschieden ist. 

(34) Die Bestimmungen des Art. IV Z. 47 bis 
52 gelten nur in den Fällen, in denen der Stichtag 
nach § 308 Abs. 7 des AHgemeinen Sozialver
sicherungsgesetzes nachdem 31. Dezember 1971 
liegt bzw. das Ausscheiden aus dem pensionsver
sicherungsfreien Dienstverhältnis nach dem 
31. Dezember 1971 erfolgt. 

(35) Anträge lauf Leistung von überweisungs
beträgen bzw. auf Erstattung von Beiträgen nach 
§ 308 bzw. § 529' des Allgemeinen Sozial ver
sicherungsgesetzes, die nach den vor dem 1. Jän
ner 1972 in Geltung gestandenen Vorschriften 
nicht rechtzeitig gesvellt worden sind, 

a) gelten, wenn über si,e nicht entschieden 
worden ist, als rechtzeitJig gestellt, 

b) können, wenn über sie bereits entschieden 
worden ist, wiederholt weI1den, wobei sie 
als rechtzeitig gestJellf gelten und die Rechts
kraf,t früherer Entscheidungen nicht ,ent
gegensteht; 

im übrigen finden auf diese FäHe die vor dem 
1. Jänner 1972 in Geltung gestandenen Vor
schriften Anwendung. 

(36) Die bisher vom Bund für die Nachver
sicher.ung pensions(renten)versicherungsfreier Zei
ten bzw. für überweisungsbeträge für solche 
Zeiten vorschußweise geleisteten Zahlung,en gehen 
endgültig zu Lasten des Bundes. 

(37) Die Bestimmungen ,des Art. IV Z. 53 
gelten nur in den Fällen, in denen ,das Ausschei
den nach § 314 Abs. 1 bzw. nach § 314 a Abs. 1 
des Allgemeinen S02?tahersicherungsgesetz·es nach 
dem 31. Dezember 1971 . erfolgt; erfolgte das 
Ausscheiden vor dem 1. Jänner 1972, so sind die 
Bestimmungen des Art. IV Z. 53 mit der Maß
gabe ,anzuwenden, daß der der Berechnung des 
überweisungsbetrages zugrunde zu legende Be
trag mit dem im Zeitpunh der Leistung des 
überweisungshetrages für das Jahr des Ausschei
dens geltenden Aufwertungsfaktor (§ 108 c des 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes) aufzu
werten ist. 

(38) über Anträge auf Zuerkennung einer 
Lei,stung, über die vor Kundmachung dieses 
Bundesgesetzes durch einen Versicherungsträger 
oder ,im Leistungsstreitverfahr-en bereits ent
schieden wOI1den ist, hat ,der Versicherungsträger 
ein neues Feststellungsverfahren durchzuführen, 
wenn bei Feststellung des Bestandes des Lei
stungsanspruches auch Zeiten, für ,die nach § 314 
bzw. nach § 314a des Allgemeinen -Sozialver
sicherungsgesetzes ein überweisungsbetrag gelei
stet wOI'den ist, zu berücksichtigen sind und vom 
Anspruchswerber ein diesbezüglicher Antrag ge
stellt wird. Die Lei~tunggebührt ,ab 1. Jänner 
1972, wenn der Antrag bis 30, Juni 1973 getStellt 
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wird, sonst mit ,dem der Antragstellung folgen
den Monatsersten. 

(39) Anträge auf Leistung von überweisungs
beträgen bzw. auf Erstatitung von Beiträgen nach 
§ 308 bzw. nach § 529 des Allgemeinen So~ialver
sicherungsgesetzes können, wenn über sie bereits 
entschieden worden ist und im Verfahren nach 
§ 308 bzw. nach § 529 des Allgemeinen Sozial
versicherungsgesetz·es nunmehr Zeit'en zu berück
sichtigen sind,' für die nach § 314 hzw. nach 
§ 314 'a ,des Allgemeinen Soz'1alV'ersicherungsge
setzes ,ein überweisungsbetrag 'geleistet wOflden 
ist, wiederholt werden, wobei sie als recht~eitig 
gest;ellt igelten und die R<echtJskraft früherer Ent
scheidungen nicht entgegensteht; im übrigen 
finden auf diese Fälle die vor dem 1. Jänner 1972 
in Geltung gestandenen Vorschriften Anwen
dung. 

(40) Die ,Bestimmungen des Art. V Z. 24 sind 
auch anzuwenden, wenn d~s Verfahren am 
1. Jänner 1973 noch anhäng~g ist, und zwar mit 
der Maßgabe, daß ·der übergang der Zuständig
k,eit zur Entschei,dung ,an den Landeshauptmann 
frühestens- am 1. Juli 1973 beantragt wef'den 
kann. 

(41) Die Bestimmungen des Art. V Z. 41 und 
42 sind nicht anzuwenden, wenn ,die Genehmi
gung vor ,dem 1. Jänner 1973 erfolgt ist. 

(42) Im Falle des durch eine Krankheit ver
ursachten Todes des Versicherten, tdieerst auf 
Grund ,der Bestümmungen des Art. V Z. 68 als 
B,erufskrankheit anerkannt wi!1d, sind die Lei
stungen der Unf.allversicherung an ,die Hinter
bIiebenen zu gewähren, wenn ,der Versicherungs
fall nach dem 31. Dezember 1955 'eingetreten [st 
und der Antr.ag bis 31. Dezember 1973 g'estellt 
wird. Die Leistungen :sind frühestens ab 1. Jänner 
1973 zu :gewähren. Wiro ,der Ant!1ag !Später ge
stellt, ,gebühren die Leistungen ab idem auf d~e 
AntragsteIlung folgenden Monatsersten. 

(43) Leidet ein Versicherter am 1. Jänner 1973 
an einer Krankheit, die erst auf Grund der Be
stimmung ,des Art. V Z. 68 als Berufskrankheit 
.anerkannt wird, so sind ,ihm ,die Leistungen der 
Unfallversicherung zu ,gewähl'en, wenn der Ver
sicherungsfall nach dem 31. Dezember 1955 ein
getl1etenist und ,der Antragoos 31. Dezember 
1973 gesteHtwil'd. Die Leistungen sind frühestens 
ab 1. Jänner 1973 zu gewähren. Wiro der Amrag 
:spätergestellt, gebühren die Leistungen ab dem 
.3:uf die Antragstellung folgenden Monatseflsten. 

Artikel VII 

Ein g 1 i e der u n g der L a n d wir t
s eh a f tskran ken k ass e n 

(1) Die Landwirtschaftskrankenkassen werden 
mit Wirksamkeit ab 1. Jänner 1974 in die in 
Betracht kommenden Gebietskrankenkassen ein-

gegliedert. Die gesamten Rechte und Verbind
Lichkeiten jeder am 31. Dezember 1973 bestehen
den Landwirtschaftskrankenkasse gehen, unbe
schadet der Bestimmungen des Abs. 7, ab 1. Jän
ner 1974 auf die für das betreffende ,Bundesland 
errichtete Gebietskrankenkasse (§ 23 Abs. 1 Z. 1 
des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes) 
über. 

(2) Die nach Abs. 1 in Betracht kommende 
Gebietskrankenkasse ist ab 1. Jänner 1974 zur 
Durchführung der Verwaltungs- und Leistungs
sachen, die nach den am 31. Dezember 1973 in 
Geltung gestandenen Vorschriften von der für 
das betreffende Bundesland err.ichteten Landwürt
schaftskrankenkasse zu besorgen sind, zuständig. 

(3) Die am 31. Dezember 1973 in Geltung 
gestandenen Feststellungen bzw. Festsetzungen 
gemäß § 49 Abs. 4 bzw. § 54 Abs. 2 des Allge
meinen Sozialversicherungsgesetzes, die vom 
Hauptverband der 9sterreichischen Sozial ver
sicherungsträger für den Bereich einzelner Land
wirtschaftskrankenkassen getroffen wurden, sind 
von den jeweils örtlich in Betracht kommenden 
Gebietskrankenkassen weiter anzuwenden. 

(4) Personen, die am 31. Dezember 1973 auf 
Grund der Satzung einer Landwirtschaftskran
kenkasse Anspruch auf Teilkrankengeld haben, 
behalten diesen Anspruch für die sich aus den 
bisherigen Vorschriften ergebende Anspruchs
dauer, auch wenn nach den für die Gebiets
krankenkasse, die ab 1. Jänner 1974 für sie zu
ständig ist, geltenden Vorschriften ein solcher 
Anspruch nicht besteht. 

(5) Jeder Gebietskrankenkasse obliegt die Er
stellung des Rechnungsabschlusses, des Geschäfts
berichtes und der statistischen Nachweisungen für 
das Jahr 1973 für die Landwirtschaftskranken
kasse, die am 31. Dezember 1973 für das Gebiet 
des betreffenden Bundeslandes besteht. 

(6) Der einer LandW1irtschaftskrankenkasse für 
das Geschäftsjahr 1973 gebührende Zuschuß aus 
dem Ausgleichsfonds ist unter Zugrundelegung 
des gemäß Abs. 5 erstellten Rechnungsabschlusses 
der in Betracht kommenden Gebietskrankenkasse 
zu überweisen. 

(7) Die sich am 31. Dezember 1973 im Dienst
stand befindlichen Bediensteten der Landwirt
schaftskrankenkassen sind von der für die Ein
gl~ederung in Betracht kommenden Gebietskran
kenkasse (Abs. 1) zu übernehmen. Hiebei muß 
jedem in -Betracht kommenden Bediensteten die 
Beibehaltung seiner am 31. Dezember 1973 er
reichten dienst-, besoldungs- und pensionsrecht
lichen Stellung gewährleistet sein. Bei der über
nahme ist auf seine persönlichen Verhältnisse, 
insbesondere seinen Familienstand sowie auf seine 
bisherige Tätigkeit Bedacht zu nehmen. In jenen 
Fällen, in denen die Gebietskrankenkasse ihren 
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Sitz nicht an jenem Ort hat, an dem die in 
Betracht kommende LandwirtschaftskraIiken
kasse am 31. Dezember 1973 ihren Sitz hat, ist bei 
der Verwendung des Bediensteten auch dessen 
Wohnort zu berücksichtigen. 

(8) Für die Zeit vom 1. Jänner bis 31. Dezem
ber 1973 wird in jedem Bundesland ein gemein
samer. überleitungs ausschuß der für das betref
fende Bundesland zuständigen Gebietskranken
kasse und Landwirtschaftskrankenkasse errichtet. 
Er hat seinen Sitz bei der für das betreffende 
Bundesland errichteten Kammer für Arbeiter 
und Angestellte (Arbeiterkammer). Der Aus
schuß besteht aus zehn Versicherungsvertretern, 
dem Betriebsratsobmann der Gebietskranken
kasse und dem Betriebsratsobmann der Land
wirtschaftskrankenkasse. In den Ausschuß haben 
bis 31. Jänner 1973 zu entsenden: 

a) die für das Bundesland zuständige Arbeiter
kammer sechs Versicherungsvertreter, die 
für das Bundesland zuständige Landes
kammer der gewerblichen Wirtschaft einen 
Versicherungsvertreter aus dem Kreise der 

- Versicherungsvertreter der für das betref
fende Bundesland errichteten Gebietskran
kenkasse; 

b) die für das Bundesland zuständige Land
arbeiterkammer zwei Versicherungsvertre
ter, die für· das Bundesland zuständige 
Landwirtschaftskammer einen Versiche
rungsvertreter aus dem Kreise der Ver
sicherungsvertreter der für das betreffende 
Bundesland errichteten - Landwirtschafts
krankenkasse. 

Für jeden Versicherungsvertreter ,ist ein Stellver
treter aus demselben Personenkreis zu entsenden. 
Werden d~e Versicherungsvertreter (Stellvertre
ter) nicht rechtzeitig entsendet, so hat sie der 
Bundesminister für soziale Verwaltung zu be
stellen. Im übrigen finden auf den Ausschuß, 
seine Tätigkeit und auf seine Mitglieder (Stell
vertreter) die Bestimmungen des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes über rue Versiche
rungsvertreter, die Tät,igkeit der Verwaltungs
körper und über die Aufsicht des Bundes - diese 
Bestimmungen mit der Maßgabe, daß die un
mittelbare Handhabung der Aufsicht dem nach 
dem Sprengel der jeweiligen Gebietskrankenkasse 
zuständigen Landeshauptmann obliegt - sinn
gemäß Anwendung. 

(9) Der Ausschuß hat bis zum 28. Feber 1973 
aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen 
Vorsitzenden-Stellvertreter zu wählen. Wird der 
Vorsitzende (Vorsitzende-Stellvertreter) nicht 
rechtzeitig gewählt, so ist er durch den Bundes
minister für soziale Verwaltung zu bestellen. Der 
Ausschuß ist. bei Anwesenheit der Hälfte der 
Mitglieder (Stellvertreter) beschlußfähig. Er faßt 
seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Die 

Betriebsratsobmäniler nehmen an den Sitzungen 
mit beratender Stimme teil; sie sind abstimmungs
berechtigt, wenn es sich um dienst-, besoldrings
und pensionsrechtliche Angelegenheiten der Be
diensteten der beiden in Betracht kommenden 
Versicherungsträger handelt. Der Ausschuß ist 
vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom 
Vorsitzenden-Stellvertreter, bei Bedarf einzube
rufen. Bis zur Wahl des Vorsitzenden (Vorsitzen
den-Stellvertreters) ist der Ausschuß vom Präsi
denten des Hauptverbandes der österreichischen 
Sozialversicherungsträger einzuberufen; dieser 
hat bis zur Wahl des Vorsitzenden (Vorsitzenden
Stellvertreters) die Sitzungen zu leiten. Der Auß
schuß hat sich zur zweckmäßigen Edüllung seiner 
Aufgaben eine Geschäftsordnung zu geben. 

(10) Sämtliche gebarungs- oder vermögens
wirksamen Beschlüsse der Verwaltungskörper der 
Landwirtschaftskrankenkasse, ausgenommen Be
schlüsse in einzelnen Leistungssachen, bedüden 
zu ihrer Wirksamkeit, unbeschadet der aufsichts
behördlichen Genehmigung, der Zustimmung des 
Ausschusses. 

(11) Die nach Abs. 10 zustimmungsbedüdtigen 
Beschlüsse sind dem Ausschuß unverzüg1ich vor
zulegen. Der Ausschuß hat binnen vier Wochen 
ab Vorlage darüber zu entscheiden. Bin zu
stimmungsbedürftiger Beschluß kann erst dann 
vollzogen werden, wenn ihm der Ausschuß die 
Zustimmung erteilt hat. Verweigert der Aus
schuß die Zustimmung, so hat er rues zu be
gründen. Ist strittig, ob ein Beschluß nach Abs. 10 
zustimmungsbedürftig ist, hat hierüber der Bun
desminister für soziale Verwaltung auf Antrag 
des Ausschusses oder eines beteiligten Versiche
rungsträgers zu entscheiden. 

(12) Die Landwirtschaftskrankenkasse hat dem 
Ausschuß auf sein Verlangen alle zur Ausübung, 
des Zusnimmungsrechtes edorderlichen Mittei
lungen zu machen. Der Ausschuß kann die not
wendigen Erhebungen durch eines oder mehrere 
seiner Mitglieder (Stellvertreter) auch unmittel
bar bei der Landwirtschaftskrankenkasse durch
führen. 

(13) Der Ausschuß kann zu allen Sitzungen der 
Verwaltungskörper der Landwirtschaftskranken
kasse Vertreter entsenden, denen beratende 
Stimme zukommt. Er ist von jeder Sitzung der 
Verwaltungskörper ebenso in Kenntnis zu setzen 
wie die Mitglieder dieser Verwaltungskörper; es 
sind ihm auch die diesen zur Verfügung gestellten 
Behelfe (Sitzungsprotokolle, Tagesordnungen, 
Ausweise, Berichte und andere Behelfe) 'zu über
mitteln. 

(14) Der zur Ausübung der Tätigkeit des 
Ausschusses erforderLiche Aufwand ist je zur 
Hälfte von der Gebietskrankenkasse und von der 
Landwirtschaftskrankenkasse zu tragen. 

404 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 53 von 150

www.parlament.gv.at



54 404 der Beilagen 

Artikel VIII 

Auf lös u n g der L a nd - u nd F 0 r s t
wirtschaftlichen Sozi'alversiche

rungsanstalt 

(1) Die Land- und Forstwirtschaftliche Sozial
versicherungsanstalt mit ihren Landesstellen in 
Wien, Linz, Salzburg, Graz und Klagenfurt ward 
mit Wirksamkeit ab 1. Jänner 1974 aufgelöst. 

(2) Zur Durchführung der Verwaltungs- und 
L'eistungssachen, die nach den am 31. Dezember 
1973 in Geltung stehenden VOI1schriften von der 
Land- und Förstwirtschaftlichen Sozialversiche
rungsanstalt zu besol'lgen sind, sind ab 1 ~ Jänner 
1974 zuständig: 

a) die Pensionsversicherungsanstalt der AI1bei
ter, soweit es sich um Angelegenheiten der 
Pensionsvers'icherung der Arbeiter handelt, 

b) die Sozialversicherungsanstalt der Bauern, 
soweit es sich um Angelegenheiten <der 
Unfallversicherung ,der ,im § 28 Z. 2 des 
Allg'emeinen Sozialversicherungsgesetzes ge
nannten PeI1sonen handelt, 

c) die Allgemeine Unf.allversicherungsanstalt, 
soweit es sich um sonstige Angelegenheiten 
der Unfallversicherung handelt. 

(3) Das Vermögen (die gesamten R..echte und 
Verbindlichkeiten) der Land- und Forstwirt
schaftlichen Sozialversicherungsanstalt geht 'auf 
die Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter, die 
Allgemeine Unf;~llversicherungsanstJalt und die 
Sozialversicherungsanstalt der Bauern nach Maß
gabe eines von ,diesen Versicherungsträgern zu 
treffenden übereinkommens über d1e Auf teilung 
des Vermögens über. Da's über·einkommen bedarf 
der Genehmigung des Bundesministers für soziale 
V.erwaltung. Dieser hat, wenn ein übereinkom
men nicht zustande kommt, über die Auf teilung 
des Vermögens auf Antra,g eines der beteiligten 
Versicherungsträger zu entscheiden. Er kann auch 
nach Anhörung des Hauptverbandes ,der ooter
reichischen Sozialversicherungsträger Richtlinien 
über die Aufteilung erLassen. 

(4) Die Pensionsversicherungsanstalt der Arbei
ter, die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt 
und die Sozialversicherungsanstalt der Ba~ern 
haben einvernehmlich zu bestimmen, welcher 
Versicherungsträger di,e Geschähe .deraufgelösten 
Land- und Forstwirtschaftlichen Sozialversiche
rungsanstalt abwickelt. Kommt ein Einverneh
men nicht zustand·e, so hat der Bundesminister 
für soziale Verwaltung den abwickelnden Ver
sicherungsträger zu bestimmen. 

(5) Der Rechnungsabschluß, der Geschäfts
bericht und die statistischen Nachweisungen hin
sichtlich der von der Land- und Forstwirtschaft
lichen Sozialversicherungsanstalt im Jahre 1973/ 
durchgeführten Unfall- und Pensionsversicherung 

sind von den im Abs. 2 Lit. abis c genannten 
Versicherungsträgern jeweils für ,den Bereich zu 
erstellen, für def1. sie ab 1. Jänner 1974 zu
ständig werden. Gemeinsame Einnahmen und 
Ausgaben sind auf Grund eines einvernehmlichen 
Vorschlages der beteiligten Versicherungsträger, 
der der Zustimmung des ,Bundesministers für 
soziale Verwaltung bedarf, aufzuteilen. Kommt 
ein einvernehmlicher Vorschlag nicht zustande, 
hat der Bundesminister für soziale Verwaltung 
zu entscheiden. 

(6) Der im Abs. 7 bezeichnete gemeinsame 
Überleiqmgsausschuß hat über die übernahme 
der am 31. Dezember 1973 im Dienststand be
findlichen Bedi,ensteten der Land- und Forst
wirtschaftlichen Sozialversicherungsanstalt durch 
die PensionsversLicherungsanstalt ,der Arbeiter 
bzw. die AlLgemeine Unfallversicherungsanstalt 
bzw. ,die Sozialversicherung.sanstaIt der Bauern 
Beschluß zu f.assen, wobei jedem in Betracht 
kommenden Bediensteten ,die Beibeha:ltung seiner 
am 31. Dezember 1973 erreichten dienst-, be
soldung,s- und pensionsrechtlichen Stellung ge
währlei~tet sein muß und auf~eine pe~sönIichen 
V,erhältnisse, insbesondere seinen Familien~t'and 
und Wohnort sowie .auf seine hisherige Tätigkeit 
Bedacht zu nehmen ist. Die Pensionsvel'siche
rungsanstaltder Arbeiter, die Allgemeine Unfall
versicherungsan~talt und ,die Sozialversich,erungs
anstalt der Bauern sind an die vom gemeinsamen 
Üherleitungsausschuß hinsichtIich der ühernahme 
von Bediensteten der Land- und Forstwirtschaft
Lichen SozialversicherungS'anstalt gefaßten Be
schlüsse gebunden. 

(7) Für die Zeit vom 1. Jänner his 31. Dezem
ber 1973 wird 'ein gemeinsamer überleitungs
ausschuß der Pensionsv,ersicherungsanstalt der 
Arbeiter, der A1.lgemeinen Unfallversicherungs
anstalt und der Land- und Forstw,irtschaftlichen 
Sozialvers,icherung,~anstalt errichtet. Er hat seinen 
Sitz beim Hauptverband der österreichischen 
Sozialversicherungsträger. Der Ausschuß besteht 
aus zehn Versicherungsvertretern dem Betriebs
ratsobmann der Pensionsversicherungsanstalt der 
Arbeiter, dem Betriebsratsobmann der Allge
meinen Unfallversich'erungsanstalt und dem 
Betriebsratsobmann der Land- und ForstWiirt
schaft1ichen SozialveI1sicherungsanstalt. In den 
AussChuß haben· bis 31. Jänner 1973 zu ent
senden: 

a) der österreichische Arbeiterkammertag. 
sechs Versicherungsvertreter, und zwar je 
drei Versicherungsvertreter aus dem 
Kreilse der Ve~sicherungsvertreter Ider Pen
sionsv·ersicherungsanstalt der Arbeiter hzw. 
der Allgemeinen Unfallversicherungsan
stalt; 

b) die Bundeskammer der gewe~blichen Wirt
schaft zwei Versicherungsvertreter, und 
zw'ar je einen Versicherungsvertreter aus 
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dem Kreise der Versicherungsvertreter der I nach § 12 des Bundesgesetzes vom 21. September 
Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter 1951, BGBl. Nr. 299, über Wohnungsbeihilfen, 
bzw. ,der Allgemeinen Unf,allversicherungs- in der jeweils ,geltenden Fassung. 

anstalt; (2) Das Bundesgesetz vom 18. Juli 1956, BGBl. 
c) der Osterreich,ische Landarbeiterkammertag Nr. 153, über den sozialversicherungsrechtlichen 

einen Versicherungsv,ertreter aus dem Schutz der den Präsenzdien,st leJistenden W,ehr
Kreise der V'ersicherungsvertreter bei der pHichtigen, ,in der j~weils geltenden Fa'ssung, wir<\. 
Land- und ForstwirtschaftLich,en Sozialver- aufgehoben. 
sicherungsanstalt; 

d) die Präsidentenkonferenz der Landwirt
schaftskammern Osterreichs einen Versiche
rungsvertreter aus Idem Kreise der Ver
sicherungsvertreter bei der Elnd- und 
Forstwirtschaftlichen Sozialversicherungs
anstalt. 

Für }eden Versich,erungsvertreter ist ein Stell
vertreter aus demselben Personenkreis zuent
senden. Werden die Versicherungsvertreter (Stell
vertreter) nicht rechtzeiügentsendet, so hat ,sie 

, der Bundesminister für soziale Verwaltung zu 
bestellen. Im übr,igen finden auf den Ausschuß, 
seine Tätigkeit und auf seine MitgLieder (Stell
vertreter) die Bestimmungen des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes über d~e V er~iche
rung.sv,ertreter, die Tätigkeit der Verwaltungs
körper und üherdie Aufsicht ,des Bundes - diese 
Bestimmungen mit der Maßgabe, daß die un
mittelbare Handh:lJbung ,der Aufsicht dem Bun
desminister für soziale Verwaltung obliegt -
sinngemäß Anw,endung. 

(8) Die Bestimmungen ,des Art. VII Abs. 9 
biJs 13 sind auf den im Abs. 7 genannten gemein
samen überleitungsausschuß mit der Maßgabe 
entsprechend ,anzuwenden, daß sich dre Tätigkeit 
dieses Ausschusses .im Rahmen seiner ,Befugnisse 
unbeschadet der weiteren ,im Abs, 6 bezeichneten 
Aufgabe auf die Verwaltungskörper der Land
und Forstwirtschaftlichen Sozialv.el"sicherungs
anstalt und die von diesen Verwaltungskörpern 
gefaßten Beschlüsse zu erstrecken hat. 

I (9) Der zur Ausübung der Tä6gkeit des Aus~ 
schusses erforderliche Aufwand ist je zu einem 
Drittel von der PensionsverrSicherungsanstalt der 
Arbeiter, der Allgemeinen Unfallversicherungs
anstalt und der Land- und Forstwirtschaft1ichen 
Sozia!versicherungsanstalt zu tragen. 

Artikel IX 

Ergänzende Be.stimmungen über 
den s 0 z i a 1 ver s ich e run g s r e c h t-

l ich e n S c hut z de r de n Prä sen z
,d i e ri s t Ie i 's t ,e n cl e n Weh r

pflichtigen 

(1) Für die Dauer des auf Grund ,der Bestim
mungen des Wehrgesetzes zu leistenden ordent
lichen oder außerordentlichen Präsenzdienstes 
ruht die Pflicht zur Entr,ichtung des W ohnbau
förderungsbeitrages und des besonderen Beitr,ages 

Artikel X 

K nd e run g ,d e s S t r a f voll zug s-
ges,etz,es 

§ 81 des Strafvollzugsgesetzes, BGBl. Nr. 144/ 
1969, in der Fassung des Bundesgesetzes, BGBl. 
Nr. 480/1971, hat zu lauten: 

,,§ 81. Als Bemessungsgrundlage für Geld
leistungen aus der Unfallfürsorge und für die 
Unfallr'ente giLt im Kalenderjahr das Eineinhalb
fache des B'etrages, der sich aus dem § 181 Abs. 1 
des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes, 
BGBl. Nr. 189/1955, in der jeweils geltenden 
Fassung ergibt." 

Artikel XI 

Sc h 1 u ß b es tim m u n'g e n 

Im Artikel II Abs. 6 ,der 25. Novelle zum 
ASVG, BGBl. Nr. 385/1970, hat der letzte Satz 
wie folgt zu l>auten: "Wenn die Witwe ein 
wai'senpensionsberechtigtes Kind hat oder wenn 
sie am Stichtag (§ 223 Abs. 2 ,des Al1g,emeinen 
Sozialversicherungsgesetzes) das 40. Lebensjahr 
vollendet hat, beträgt die Witwen(Witwer)pen
sion mindestens 30 v. H. der Bemessun!;'sgrund
lage, in der knappschaftlichen Pensionsversiche
rung mindestens 33'6 v. H. der ,Bemessungs
grundlage, wenn mehl'ere Bemessungsgrundlagen 
angewendet sind, der höchsten . B'emessunrgs
grundlage; 24 v. H. der B,emessungsgrundlage 
gelten hiebei als Grundbetrag. " 

Artikel XII 

Wirksamkeitsbeginn 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt, soweit im· fol
genden IlIichts ,anderes bestimmt wird, am 1. Jän~ 
ner 1973 in Kraft. 

(2) Es tre!)en ,in Kraft 

a) rückwirkend mrt dem 1. Jänner 1971 die 
Bestimmungen des Art. XI; 

b) rückwirkend mit dem 1. Jänner 1972 die 
Bestimmungen des Art. I Z. 1, 4 Iit. d, 
9 lit. a und b, 60 lit. b,des Art. IV Z. 1, 
2, 7 Iit. a, 15 Iit. b, 16, 17, 47 bis 53 und 
des Art. V Z. 53 bis 58, 63, 64 und 66; 

c) mit dem Beginn ,des Beitragszeitraumes 
Jänner 1973 ,die Bestimmungen de.s Art. I 
Z. 261it. a und c, 27, 29, 30, 36, 38 und 39; 
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d)mit dem 1. Juli 1973 die Bescimmungen 
.des Art. IV Z. 27 IVt. b; 

e) mit .dem Beginn des Beitragszeitraumes 
Jänner 1974 'die Bestimmungen des Art. I 
Z. 31, 34 und 67; 

f) mit dem 1. Jänner 1974 die Bestimmungen 
des Art. I Z. 4 Lit. e, 5 lit. c und e, 8 lit. f, 
14 lit. a, 15, 16, 17 lit. bund c, 18, 19, 
20 l.it. abis c, 21 ,Ht. a, b, .d, e, g und ~, 24, 
43, 44 Lit. ,d, 45, 50, 54, 56 lit. a, 60 lit. a 
66, 69, 70 des Art. Il Z. 3, 10 lit. c, 14, 
.des Al"It. Irr Z. 3, 11, 17, 18 l,it. a, 19, 20, 
des Art. IV Z. 8, 9, 23, 24, 27 lit. e, 29 lit. a, 
30,40,41,42,46, des Art. V Z. 3, 4, 6, 14, 
18, 20 Jit. c, 22, 23, 25, 26, 28 his 30, 32, 
33, 35 lit. abis c, 38 lit.a un.d b, 39, 43, 
44, 46 bis 48, 49 liit. b, 50, 52 Lit. h, 59 lit. a 
und c, 62 1it. b sowie die Bestimmungen 
des § 132 b des Allgemeinen Sozialv,er
sicherung!>gesetz,es in der Fassung des Art. Il 
Z.12; 

g) mit dem Beginn .des Beitragszeitraumes 
Juli 1974 die Bestimmungen des Art. I 
Z.32; 

h) mit .dem 1. Juli 1974 die Bestiimmungen 
.des Al"It. I Z. 59 und des A'rt. IV Z. 28; 

i) mit dem Begünn des Beitragsz,etitraumes 
Jänner 1977 ,die Bestimmungen des Art. I 
Z.28. 

Artikel XIII 

Vollziehung 

Mit der Vollziehung ,dieses ,Bundesgesetzes ist 
betraut: 

a) hinsichtlich ,der Bestimmungen der §§ 8 
Abs. 1 Z. 1 Et. c, 8 Abs. 3 zweiter Satz, 
12 Abs. 6, 30 Abs. 4, 56a, 78 Abs. 6, 
86 Abs. 5, 89 a, 227 Z. 7 und 8 und 235 
Abs. 3 lit. c des Allgemeinen Sozialver-
5licherungsgesetz'es in der Fassung ,des Art. I 
Z. 5 lit. a und k, 7, 20 lit.d, 37, 51 lit. b, 
55 lit. b, 57 und .des Art. IV Z. 3 }'it. c 
und 11 der Bundesminister für soziale Ver
waltung im Einvernehmen mit dem Bundes
minister für Landesverteidigung ; 

b) hinsichtlich der Bestimmungen der §§ 72 
Abs. 5, 6, 8 und 9, 73 Abs. 3 und 80 ,des 
Allgemeinen Sozialversich'erungsgesetzes in 
,der Fassung des Art. I Z. 42 lit. b, 43, 
44 lit. a und 53 sowie hinsichtlich des 
Art. VI Abs. 36 der Bundesminister für 
soziale Verwaltung im Einvernehmen mit 
dem BundesminiS1ter für F~nanzen; 

c) hinsichtlich der Bestimmung des § 299 
Abs. 4 des Allgemeinen Sozialversicherungs
gesetzes in der Fassung des Art. IV Z. 39 
der Bundesminister für soziale Verwal tUll>g 
im Einvernehmen mit dem Bun.desminister 
für Finanzen und dem Bundesminister für 
Inneres; 

d) hinsichtlich der B'estimmungen der §§ 110, 
381 Abs. 1 lit. a, 383, 383ia, 386, 404 Abs. 1 
und 408 des Allgemeinen Sozialver!.1iche
rungsgesetzes ~n der Fassung des Art. I 
Z. 70 und des Art. V Z. 18 bis 23 sowie 
des Art. VI Abs. 2 der .Bundesmin~ster 
für Justiz im Einv,ernehmen mit dem 
Bundesminister für .soziale Verwaltung; 

e) hinsichtlich der Bestimmung des Art. X 
der Bundesminister für Justiz; 

f) hinsichtlich der Bestimmung des § 129 a 
,des Allgemeinen Sozialvensicherungsgesetzes 
in .der Fassung des Art. Il Z. 11 der 
Bundesministler für Auswärtige Angelegen
heiten im Einvernehmen mit dem Bundes
minister für 'soziale V<erw'3lItung; 

g) hinsichtlich der Bestimmung des § 132 b 
Abs. 3' in der Fassung des Art. II Z. 12 
der Bundesministler für soziale Verwaltung 

. im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Gesundheit und Umwekschutz; 

h) hins,ichtIich der Bestimmungen des Art. IX, 
soweit es sich um das Ruhen der Pflicht 
zur Entrichtung des Wohnbauföl"!derungs
beitra,ges handelt, der Bundesminister .für 
Bauten und Technik, im übrigen .der Bun
desminister fü·r :soziale Verwaltung ,im Ein
vevnehmen mit dem Bundesminister für 
Landesyertetid~gung ; 

i) hinsichtlich aller übrig,en Bestlimmungen der 
, Bundesminister für soziale Verwaltung. 
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Erläuterungen 

Mit der 29. Novelle soll zunächst einmal allen 
im Bundesministerium für soziale Verwaltung 
vorgemerkten Knderungsvorschlägen, soweit sie 
aus sozial- und finanzpolitischer Sicht realisier
bar ~cheinen, Rechnunggetra,gen wenden. Es sind 
dies Knderungen, . durch d~e zum Tdl lediglich 
Ungenauigkeiten, Zitierungsfehler und Redak
tionsversehen als Folge der zahlreichen früheren 
Novellierungen . korrigiert werden; zum Teil 
handelt es sich um Knderungen, .me der Ent
Lastung des Gesetzestextes ,dienen, zum Teil um 
Knderungen der Rechtslage, die sich auf Grund 
der Erfahrungen der PraX!is als zweckmäßig er
wiesen haben. 

Der Entwurf erschöpft sich aber nicht bloß 
in ,einer Bereinigung des Gesetzeswortlautes; er 
enthält vielmehr auch zahlreiche - zum Teil 
sehr tiefgreifende - Knderungen h:insichtlich des 
geschützten Personenkreises, des Beitmgs- und 
Leistungsrechtes sowie der Organisation. 

Ohne ,damit eine Wertung der einzdnen Knde
rungen voqunehmen, seien im foLgenden ·die. 
wesentlichen Neuerungen zusammengefaßt:. 

Einbeziehung der Dentisten ,in die Kranken- und 
Unfallversicherung, öffnung der freiwilligen 
KrankenV'ersicherung für Studenten, Enbezie
hung der bei ,dr,itten Stellen beschäftigten 
Ol'densangehörigen in die Vollv·ersicherung; 

Auflösung der Landwirtschaftskrankenkassen ab 
1. Jänner 1974; übergang aUer Rechte und 
Verbindlichkeiten auf die Gebietskrankenkas
'sen; 

Auflösung ,der Land- und Forstwirtschaftlichen 
SozialV'ersicherungsanstalt ab 1. Jänner 1974; 
übertragung der Aufgaben ,dieses Versiche
rungsträgers an die Pensionsversich,erungs
anstalt ,der Arbevter bzw.an die Allgemeine 
Unfa,1lversichetungsansta1t bzw. an die neu zu 
ercichtende Sozialversicherungsanstalt der 
Bauern; 

Maßnahmen auf Grund ,der Enquete über die 
soziale Krankenversicherung (Erhöhung und 
Dynamisierung der Höchstbeitragsgrundlage in 
der Krankenversicherung, Erhöhung der Bei-

tragssätze um 0·2 Prozentpunkte, Nachziehung 
der Rezeptgebühr auf 6 S, übernahme der 
Jugendlichenuntersuchungen als Pflichtleistung, 
Einführung von Gesundenuntersuchungen); 

Angleichung des Bevtr,agssatzes in der Pensions
versicherungder Angestellten an däe Pensions
versicherung der Arbeiter (= Erhöhung um 
0·5 Prozentpunkte); 

Neuregelung des Bundesbeitrages zur Pensions
wrsicherung; 

Neuregelung ,der Beiträge zur Krankenversiche
rung der Pensionisten (Erhöhung. des Beitrags
satzes von 975 v. H. zunächst auf 10 v. H. 
und ab 1. Jänner 1974 auf 10·5 v. H. des 
Pensionsaufwandes; einheitlicher Abzug von 
3 v. H. der Pension unter Einschluß der Aus-' 
gleichszulage für Zwecke der Krankenversiche
rung); 

Einbez,iehung der Lebensgefährtin in den Kreis 
der Anspruchsber,echtigten ,auf HinterbLiebe
nen(rente)pension in der Unfallversicherung 
und Pens,ionsversicherung; 

Einführung der vor dem 1. Jänner 1973 ge
legenen Zeiten der Beschäftigung von Ordens
angehörigen bei dl'itten Stellen als Ersatzzeiten 
,der P.ensionsversicherung; 

Gewährung eines Zuschlages zur Alterspension 
bei unselbständiger Erwerbstätigkeit während 
des Bezuges der Alterspension; 

Erhöhung der Alterspension bei Aufschub der 
Geltendmachung des Anspruches; 

Milderung und schließlich Aufhebung der 
Ruhensbestimmungen für Witwenpensionen; 

Neuregdung der Bestimmungen betreffend die 
Aufnahme in 'ein pensionsversicherungsfreies 
Di,enstverhältnis und ,oos Ausscheiden aus 
einem solchen; Aufnahme einer ähnlichen 
überweisungsbetragsregelung beim Ausschei
den aus einem Orden; 

Reform des Ausgleichszulagenrechtes; 
Knderungen in der rechtlichen Gestaltung der 

Beziehungen der Sozialversicherungsträger zu 
den Vertragspartnern. 
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Ehe auf die Besüimmungen der 2~. Novelle 
im einzelnen eingegan~en wird, noch einige all
gemeine Bemerkungen: 

Die Änderungen im Bereich des Krankenver
sicherungsrechües stützen sich W'eiitgehellld auf das 
Ergebnis der vom Bundesminister für soziale 
Verwaltung einberufenen "Enquet;e über die 
soziale Krankenversicherung". Ziel dieser Enquete 
war die Erarbeitung von Grundlagen für die 
Erstellung eines mittelfristigen Finanzkonzeptes, 
wobei lim Zusammenhang damit ein überblick 
über die offenen ProbLeme des Leistungsrechtes, 
der Organisation und ,der Bez,iehungen zu den 
Ärzten, Krankenanstalten und sonstigen Ver
tl1agspartnern gewonnen w,el1den sollte. Die 
29. Novelle enthält nun ein solches mittel
frist;iges Finanzkonzept, da:s unter Berücksichti
gung der Ergebnisse der ,Enquete erstellt wurde 
un'd welches bewirkt, ·daß die Krankenversiche
rungsträger nach dem A:SVG voraussichtlich bis 
einschließlich 1976 aktiv gebaren werden. Dar
über hinaus werden den Kassen Mittel zur Ver
fügung gestellt, um der Empfehlung ·der Enquete 
folgend, ,stä!'\ker als bisher Gesundenuntersuchun
gen ,durchführen und Maßnahmen zur Früh
erkennung von Krankheiten ergreifen zu können. 
Damit ,sollen systematisch'e Bemühungen einge
leitet werden, ,die Struktur ,der Aufgahen der 
sozialen K!1ankenversicherung zu wandeln, indem 
den klassischen Aufgaben dieses Vers~cherungs
zweiges gleichwertig Maßnahmen der Prophylaxe 
zur Seite gesllellt werden. Diese Empfehlung' der 
Enquete kommt auch im § 116 (in der Fassung 
der Novelle) Zum Ausdruck, wo an die Spitze 
der Aufgaben der Krankenv,ersicherung Idie Vor
SOl1ge für die Verhütung und die Früherkennung 
von Krankheiten gestellt ist. 

Die Erschließung der erf~rderEchen Mehrein
nahmen (Erhöhung des Bei,tragssatzes um 
0,2 Prozentpunkte) erst ab 1. Jänner 1974 hat 
seinen Grunddar,in, ·daß die zu ergreifenden 
Maßnahmen im Detail noch gründlich beraten 
und vorbereitet wer,den müssen, um einen rei
bungslosen AbLauf zu gewährleisten. Anderer
seits sollen aberdi'e Träg,er. der Krankenver
sicherung so bal.d wie möglich wissen, mit wel
chen finanziellen Mitteln sie rechnen können und 
darnach ihre Planung einrichten. 

Was die An~ebungder Höchstbeitragsgrund" 
lagen ,auf zwei Drittel der jeweiligen Höchst
beitragsgrundIagen in der Pensionsv,ersicherung 
und die damit bewirkte Dynamisiel'ung anlangt, 
wird hiezu gleichf,allsauf die Enquete, und zwar 
auf die Vorschläge des Arbeitskreises "Finanz,ie
rung" verwiesen. Daß die gegenwärtige HQchst
beitragsgrundlage nicht beibehalten werden kann, 
war Auffassung aller Enqueteteilnehmer. Eine 
einmalige Anhebung wäre nicht ausreichend ge
wesen, . um die Gebarungsabgänge auf längere 

Zeit zu .deck,en. Es schien daher geraten, d.ie 
HöchstbeitmgsgrundLagen inder Kr:ankenver
sicherung wieder in jenes Verhältnis zur Höchst
beitragsgrundlage in der P,ensionsver.sicherung zu 
bringen, das durch viele Jahre hindurch bereits 
bestanden hat, und sie in weiterer· Folge der 
Anpassung zu unterwerfen. 

Die Dynamisierung der Höchstbeitragsgrund
lage wirxl in Hinkunft die Krankenkassen an 
der Lohnbewegung wenigstens ,innerhalb der für 
sie j,eweilsgeltenden Höchstbetitragsgrundlage 
teilhaben Iassen und damit verhindern, daß Aus
gaben und Einnahmen in Zukunft 'so weit aus
einanderklaffen, wie das in .der Vergangenheit 
vielfach der Fall gewesen ist. 

Als weitere Finanzierungsmaßnahme sind die 
Bemühungen zu erwähnen, die Beitragsein
nahmen aus ,den sogenannten Auftr.agsversich'e
rungen zu erhöhen. Im besonderen ,ist hier die 
Verbesserung der Einnahmensrtulation im Be
reiche der Krankenversicherung der Kriegshinter
bliebenen durch das Bundesgesetz, BGBl. Nr. 163/ 
1972, zu erwähnen; außerdem ist beabsichtigt, 
mit Beglinn des J ah1"es 1973 die Beiträge für die 
gemäß § 9 ASVG in d.ie Krankenversicherung 
einbezogenen Personen in Anlehnung an die bei
tragsrechtlichen Maßnahmen ,des vorliegenden 
Entwurfes zu erhöhen; ein diesbezüglicher Ver
ordnungsentwurf ~teht zur Zeit in Begutachtung. 
Auch die Beiträge des Bundes für d[e Ange
hörrgen der Präsenzdiener sollen kostendeckend . 
festgesetzt werden. Nicht zuletzt dient auch ,die 
etappenweise Erhöhung des Beitragssatzes in der 
Krank~nvel1sicherung ,der Pensionisten von 
975 v. H. auf 10'5 v. H. einer V,erbesserung 
der Einnahniensituaüion der Krankenversicherung 
nach dem ASVG. Im Zusammenhang mit cLieser 
Erhöhung ,des Bcitragssatzes steht auch eine 
Mehrbelastung der Pensionisten ~elbst, und zwar 
dadurch, daß von der Pension in Hinkunft 
3 v. H. für Zwecke der KrankenveI1sicherung 
einbehalten werden sollen und auch die Aus
gleichszulag,e in die Berechnungsbasis einbezogen 
~rd. Um ,die Pensionisten durch diese Erhöhung 
nicht allzu stark zu belasten, wird ,die BeitI1ags
erhöhung und auch die Einbez.iehung der Aus
gleichszulage in die Berechnungsbasis nur in 
Etappen erfolgen. überdies wil"d mit 1. Jänner 
1973 der Richtsatz für die Ausgleichszulage über 
die Anpassung hinaus erhöht werden, sodaß 
der Effekt der Anpassung kaum beeiinträchtigt 
werden wird. Die in Aussicht genommene Rege
lung wird bewirken, daß sämtliche Bezieher einer 
P~nsion aus einer gesetzLichen Pensionsversiche
rung in gleicher Weise zur Finanzierung ~hrer 
Krankenvers,icherung herang,ezogen werden. 

Schließlich soll ,im Zusammenhang mit der 
Krankenversicherung noch auf ,die beabsh:hüigte 
Änderung in der Organisation hingewiesen wer-

I 
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den. Die soziale Krankenversicherung wird in 
österreich gegenwärtig von 40 Versichenin~
trägern ,durchgeführt. In einer Zeit, ,in der aus 
Gründen ,der Kosten~rsparn'is, der besseren 
Serviceleistung, nicht zuletzt aber auch wegen 
des Mangels an Fachkräften jeder Betrieb zu 
einem permanenten Rationa1isierungsprozeß ge
zwungen ist, mußdUe Aufteilung der B'esorgung 
der Aufgaben der gesetzlichen Krankenversiche
rung auf 40 Versicherungsträger geradezu als 
Luxus bezeichnet werden. Einen ersten Schritt 
in Richtung einer Konzentr<ltion bei Durch
führung der sozialen Krankenversicherung hat 
der Gesetzgeber bereits getan, ,indem 'er mit 
Wirksamkeit ab 1. Jänner 1974 ,die gesamten 
Rechte und Verbindlichkeiten der acht Se1b
ständigenk~ankenkassen der neu zu err,ichtenden 
Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirt
schaft übertragen hat, die neben der Durch
führung der Pensionsv,ersicherung rder in ,der 
gewerblichen Wirtschaft selbständig Erwerbs
tätigen dann auch ,die Aufgaben der heutigen 
Gewerbekrankenkassen für ganz österreich zu 
besorgen haben wird. Bin zweiter Schritt in 
dieser Richtung soll mit der Auflösung ,der Land
wirtschaftskrarikenk.rssen ,getan werden, ,deren 
Aufgaben am 1. Jänner 1974 die Gebieoskranken
kassen übernehmen werden. Für die Auflösung 
der neun Landwirtschaftskrankenkassen sprechen 
aber nicht nur Gründe der R1ationalisierung. Auch 
die Ri~kenverteilung ist bei rdiesen Kassen so 
schlecht geworden, daß selbst dlie Sanierungs
maßnahmen ,der 29. Nov,elle diese Krankenver

neun Gebietskrankenka's~n, zehn Betriebskran
kenkassen, die österreichische Bauernkranken
kasse (bzw. die Sozialversicherungsanstalt der 
Bauern), die Versicherungsanstalt öff·entlich Be
diemteter, die Versicherungsanstalt der österrei
chischen E>isenbahnen, die Sozialversicherungs
ansualt der gewerblichen Wirtschaft und die Ver
sicherungsanstalt des öster~eichischen Bergbaues 
als Träger der Krankenv,ersicherung tätig sein 
werden. 

Als weiterer Schl1itt zur Konzentration muß 
die Eingliederung der Betriebskrankenkassen in 
die örtLich in -Betracht kommenden Gebiets
krankenkassen ins Auge gef!aßt werden. Diese 
Maßnahme ist allerdings nicht so dringlich wie 
die Auflösung der Landwirtschaftskrankenlmssen, 
weil die Betriebskrankenkassen eine gesunde 
Riskenverteilung aufweisen und auch' finanz,idl 
gesichert sind. Ihr Bestand wirkt 'sich jedoch auf 
die Riskenvcrteilung der Gebienskrankenkassen 
ungünsuig aus; insbesondere die Steiermärkrsche 
Gebietskrankenkasse hat nicht zuletzt deswegen 
immer wieder mit finanziellen Schwierigkeiten 
zu kämpfen. Die Fusionierung .der Betriebs
krankenkassen mit den ;in Betracht kommenden 
Gebietskrankenkassen !soll zunächst dadurch vor
bereitet wel1den, daß die Zusammenarbeit zw~
schen diesen Kassen intensiviert wird. Dem 
Hauptverband der österreichischen Sozialv'er
sicherungsträger wil1d eine entsprechende Kom-' 
petenzeingeräumt (§ 31 Abs. 3 Z. 17 in der 
Fassung des Entwurfes). 

sicherungsträger aus den roten Zahlen nicht her- Die gleichen Ursachen, die für die ungünstige 
ausgebracht hätten. Im Jahresdurchschnitt 1971 Risk,enverteilung bei Iden L'andwirtscha·fts
waren bei den Landwirtschaftskrankenkassen ins- krankenkassen ausschlag,gebend sind, bewirken 
gesamt 178.675 P,ersonen versichert, davon 'aber eine ähnlich ungünstige R,j,skenverteilung auch 
lediglich 70.507 (39'46% ) ,in d,er Versicherten- bei der Land- und Forstwirtschaftlichen Sozial
kategorie I (Erwerbstätige). 99.643 Personen versicherungsanstalt. Diese Anstalt führt g,egen
(55'770/0) waren als P,ensionisten bzw. Rentner wärtig die Pensionsversicherungder im land- und 
versichert. Während der Anteil an Versicherten forstwirtschaftlichen Bereich tä,tigen Arbeiter 
der Versichertenkategor,ie I von 1970 auf 1971 sowie deren Unfallversicherung und die Unfall
von 40'05% auf die erwähnten 39'46% gesunken versicherung ,der in ,der Land- und Forstwirt
ist, ist der Anteil an Versicherten der Versi-" schaft selbständig Erwerbstätigen und ahrer 
cherungskategorie IV (Pensio~isten, Rentner) von Famihenangehörigen durch. Nach den (vorläufi-
54'61% auf 55'770/0 gestiegen. Zum Vergleich sei gen) Ergebnissen des Jahres 1971 standen knapp 
darauf hingewiesen, daß im Jahresdurchschnitt 52.000 versicherten Landarbeitern fast 92.000 
1971 bei den Gebietskrankenkassen 66'67% aller ausgezahlte Leistungen :gegenüber; einem Pen
Versicherten der K!ategor,ie I und nur 28'28% sionsaufwand von 1440 Millionen Schilling 
der Versichertenkategorie IV zuzuzählen waren. stehen lediglich 410 Millionen Schilling an Ein
Durch die übernahme der Versicherten der nahmen aus Beiträgen der Pflichtversicherten . 
Landwirtschaftskrankenkassen wird sich die gegenüber. Da dUe Rechtslage, nach der die 
Riskenverteilung bei den Gebietskrankenkassen Pensionsversicherung der in der Land- und 
zwar etwas verschlechtern, der Großteil der Forstwirtschaft täuigen Arbeiter ,durchgeführt 
Gebietskrankenkassen wird idiese Ver,schlechte- wird, die gleiche ist wie ,in Ider Pensionsver
rung jedoch infolge ,der an sich günstigen sicherung der in Gewerbe und Industrie tätigen 
Riskenverteilung finanziell ausgleichen können .. Arbeiter, drängt es sich ,angesichts der oben 

geschilderten Situation ,auf, ,die Durchführung der 
Pensionsv,ersicherung der Landarbeiter der Pen
sionsversicherungsansalt der Arbeiter zu über
tragen. Die gleichen über,legungen, die für die 

Durch diese bei,den Schritte wind die Zahl 
der Krankenversicherungsträger um 16 vermin
dert werden, sodaß ab ,dem 1. Jänner 1974 noch 
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Zuweisung der Durchführung der P,ensionsver- Angestellten gewertet werden. Um diesen Schritt 
sich'erung der Landarbeiter an die Pensionsver- zu verstehen muß auf Idre Rechtslage zurück
sich,erungsanstalt der Arbeiter spI1echen, sprechen gegriffen werden, die bis 1967 bestanden hat. 
auch für die Zuweisung der Durchführung der Bis dahin war der Beitragssatz ,in der Pensions
Unfallversicherung dieser Personen an die All- versicherung ,der·Angestellten um einen Proze11lt
gemeine Unfallversicherungsanstalt. Die Unfall- punkt niedriger als der Beitr,agssatz in der 
versicherung der in der Land- und ForSitwirt- P.ensionsversicherung der Arbeiter. Im Zusam
schaft selbständig Erwerbstätigen und ihrer menhang mit ·der Schaffung des Pensionsanpas
Familienangehöl1igen soll einem neu zu errichten- sungsgesetzes sind V,ertr,eter beider Regierungs
den VersicherungSlträger, nämlich der Sozialv,er- parteien übereingekommen, den Beitragssatz in 
sicherung~anstalt der ,Bauern, übertragen wer,den. der Pensionsversicherung der Angestellten in 
Diese neue Sozialversicherungsanstalt soll auch Etappen an den Beitragssatz in der Pensionsver
Träger der bäuerLichen Pensionsversicherung und sicherung der Arbeiter anzugleichen, weil keine 
der bäuerlichen Krankenversich'erung werden. sachlichen Gründe für die Differenzierung gege
Für den bäuerlichen 'Ber,eich wäre ,damit, was ben waren. 
die Durchführung der Sozialversicherung anlangt Die erste Etappe dieser Angleichungder ,Bei
- wenn man von der Unfallversicherung ab- tragssätze ist mit Beginn ,der Beitr,agsper,iooe 
sieht - die gleiche Situation geschaffen wie für Jänner 1967 wirksam geworden. Damals ist der 
die in iCler gewerblichen Wirtschaft selbständig Beitragssatz in der Pensionsversicherung der 
Erwerbstätigen. Die Vorteile di'eser Konstruktion Arbeiter von 16 auf 16·5 v. H., der Beitr.ags
liegen auf der Hand; umfassende B,e!1atungsmög- 'satz tin ,der Pensions versicherung der Angestellten 
lichkeit für die Versicherten, e in e AnlaufsteIle von 15 auf 16 Prozent erhöht wOl'den. Mit 
für alle Fragen ,der Sozialversicherung, Früher- 1. JuLi 1974 soll nun gemäß den seinerzei:t ge
kennung von Erkrankungen oder Gebmchen und trofFenen Absprachen der Beitragssatz in der 
entsprechende B,etI1euung, sei es durch die Kran- P,ensionsversicherung ,der Angestellten 'auf 
kenversicherung -oder wenn notwendig, in den 17"5 v. H. erhöht und damit mit dem Beitrags
Sondereinrichtungen ,der Pensionsversicherung, satz in der Pensionsversicherung >der Arbeiter 
Eröffnung eines optima1en Verwaltungsablaufes, g,leichgezogen werden. 
stärkere Finanzkraft und rationellerer Maschinen
einsatz. Die neuen, für das ganze Bundesgebi,et 
eingerichtenen Versicherungsträger weI1den die 
Möglichkeit haben, Landes- und Außenstellen zu 
errichten. Dadurch würd sichergestellt, daß unge
achtet der Konzentmtion auch eine dem Ver
sicherten ortsnahe Administracion aufgebaut wer
den kann. 

Finanzielle Maßnahmen werden auch im Be
reich ,der Pensionsversicherung getroff.en. Hier 
sollen die für die Jahre 1971 und 1972 in 
Geltung gestandenen beziehungsweise stehenden 
Bestimmungen über den Bundesbeitrag (Bundes
gesetz, BGBl. Nr. 385/70, Art. III Abs. 2 bis 5), 
die sich bewährt haben, als Dauerrege1ung in 
das Gesetz aufgenommen werden. Bezüglich der 
finanziellen Auswirkungen wird auf die finanziel
len Erläuterungen verwiesen. Eine gewisse 
Lock,erung ist bezüglich der Verwendung der 
gebundenen Rücklage (§ 80 Abs. 2) in Aussicht 
genommen, zumal die derzeit für eine Ver
fügung über ,diese GeIder festgelegten Voraus
setzungen kaumerfüllbar sind. In Hinkunft soll 
eine Verfügung schon möglich sein, um eine 
"vorübergehende ungünscig,e Kassenlage" zu be
heben, wobei die Verfügung nach wie vor der 
Zusnimmung der be~den Aufsichtsbehöl'lden be
darf. 

Als weitere finanzielle Maßnahme muß die 
für 1. Juli 1974 in Aussicht genommene Beitrags
satzerhöhung in der Pensionsversicherung der 

Stärker noch ,als die finanziellen Probleme der 
Kranken- und Pensionsversicherung standen in 
letzter Zeit die Ruhensbesnimmungen in der 
Pensionsversicherung ,im Mittelpunkt des öff·ent
lich'en Interesses. 

Hliufig war dabei die geltende RechtsIageeiner 
ull!Sachtichen Kritik ausgesetzt, die off'ensichtlich 
den Zusammenhang der Ruhensbestimmungen 
mit :dem in der Stichtagsregelung des § 253 zum 
Ausdruck kommenden Grundgedanken der 
Pensionsversicherung nicht erkannte. Nach § 253 
Abs. 1, der die Alterspension in der Pensions
versicherung der Arbeiter regelt und dessen 
Inhalt nach § 270 auch für die Pensionsver
sicherung der AngesteLlten gilt, hat ,der Ver
sicherte nach Vollendung des 65. L,ebensjahres, 
di,e Versicherte nach Vollendung des 60. Lebens
jahres, wenn die allgemeinen Voraussetzungen 
(§ 235), nämlich Wartezeit (§ 236) und Drittel
deckung (§ 237), ·erfüllt sind unid der Versicherte 
(die Vers,icherte)am Stichtag (§ 223 Abs. 2) in 
der Pensionsv,ersicherung nicht pflichtversichert 
ist, Anspruch auf Alterspension; eine Pflichtver
sicherung mit einem im Monat gebührenden 
Entgelt von Iderzeit nicht mehr als 1439 S hat 
hiebei ,außer Betracht zu bleiben. Der langeführte 
Grenzbetrag wird ab 1. Jänner ,eines jeden 
Jahres mit ,der jeweiligen Richtzahl vervielfacht. 
Mit diesen Bestimmungen hat ;der Gesetzgeber 
zum Ausdruck gebl'acht, daß die Alterspenstion 
grundsätzlich nur unter der Vor,aussetzung ge
währt wird, daß der (die) Versicherte nach Er-
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reichung des Versicherungsfalles des Alters aus 
der Pflichtversicherung ausscheidet. Die Pension 
soll das verlorengegangene Arbeitseinkommen er
setzen und nach dem Ausscheiden aus dem 
Berufsleben eine dem zuletzt erworbenen Lebens
standard möglichst nahekommende VersoI'gung 
sichern. Die Bestimmungen des § 94 über den 
Einfluß eines Erwerbseinkommens neben einer 
Pension stehen damit im Einklang mit der vom 
Gesetzgeber bereits in den §§ 253, 270 und 276 
ASVG getroffenen prinzipiellen Entscheidung. 
Die Ruhen'Sbestimmungen sind demnach. die 
logtische Konsequenz des Beschäftigungsverbotes 
am Stichtag. Bezüge aus ,einer unselbständigen 
Beschäftigung in der vom Gesetz festgesetzten 
Höhe schließen einerseits das Entstehen eines 
Pensionsanspruches aus und führen andererseits 
zu einer zeitweiligen V'erminderung der Pension, 
wenn nach Zuerkennung des Pensionsanspruches 
doch wieder eine Erwerbstätigkeit aufgenommen 
w~r;d. D<lJS ist schon deshalb notwendig und auch 
gerechtfertigt, weil die durch die Heitragsleistun
genaufgebnachten Mittel der Risk,engemeinschaft 
allein nicht ausreichen, die Pensionen in der 
gesetzlichen Höhe sicherzustellen. Dem jährLichen 
Gesamtaufwand für Pensionen aus ,der Sozial
veI'sicherung, der ,derz.eit etwa bei 30 Millial1den 
Schilling liegt, steht - von der Tmgung ,des 
Aufwandes für Ausgleichszulagen abgesehen -
ein Bundeszuschuß in der Größenordnung von 
rund 10 Milliarden SchilLing gegenüber. Es kann 
daher schon allein aus diesem Grund nicht ge
sagt werden, d'aß die Pension, die ,den vom 
Versicherten erbrachten Leistungen entsprechende 
Gegenleistung wäre. Auch der VerfasiSungs
gel1ichtshof hat wiederholt ausgesprochen, die 
Sozialversicherung werde von dem Gmnd
gedanken getI'agen, daß die Angehör~gen der 
einzelnen Sozial versiche'rungsgemeinschaften eine 
Riiskengemeinschaft biLden, in ,der ,der Versor
gungsgedanke ~m Vordergrund steht, ,der den 
Versicherungsgedanken in der Ausprägung der 
Vertragsversicherung zurückdrängt. . Schon in 
seinem Erkenntni,s vom 13. Juni 1964, B 20/64, 
hat der Verfassungsgerichtshof das Bestehen 
eines unmittelbaren Zusammenhanges zwischen 
Beiträgen und Leistungen als "erfehlt bezeichnet 
uooaufsein Erkenntnis Slg. Nr. 3670/1960 ver
wiesen, worin er die Geltung des Grundsatzes 
der Äquivalenz in der Sozialversicherung be
stritten hat. SozialpoLitische Erwägungen liegen 
insbesondere den Vorschriften über die Behand
lung der Ersatzzeiten als Versicherungszeiten zu
grunde,' die ger<lJde in letzter Zeit bedeutend 
"erbessert wurden. Ein wesentliches veI'sorgungs
rechtliches ELement stellt ,auch die Bestimmung 
über den Grundbetragszuschla;,g (§ 261 Abs. 4) 
dar. Wenn man sich vor Augen hält, daß vom 
Ruhen nach § 94 nur ,der Grundbetrag der 
Pension (30 v. H. der Bemessungsgrundlage ohne 

Rücksicht auf die Zahl der anrechenbaren Ver
sicherungsmonate) erfaßt wir.d und daß der Auf
wand für die Pensionen nicht nur von den 
Versicherten und ihren Dienstgebern, sondern 
mit rund einem Drittel vom Bund getragen 
w~l1d, so kann man davon sprechen, daß der 
Bund den Grundbetragder Pension finanziert. 
Der Grundbetrag der Pension stellt sich so ge
sehen als eine Sozialleistung des Staates dar. 
Damit eI'scheint es aber auch geI'echtferügt, daß 
diesen BetI'ag nur jene :bekommen sollen, die 
der sOZl]alen Hilfe des Staates bedürfen. 

Im Zusammenhang mit ,den Ruhensbestim
mungen des § 94 ASVG wil'd v,ielfachd~e Ansicht 
geäußert, daß die Pensionisten Ides öffentlichen 
Dienstes gegenüher den P,ensionsbezi'ehern aus 
der Sozialversicherung ungleich behandelt und 
bevorzugt würden. Diese Behauptung hält Jedoch 
diner objektiven Prüfung nicht ~tandj es sei ,in 
diesem Zusammenhang auf das Erkenntnis des 
Verfassungsger,ichtshofes vom 17. März 1966, 
G 25, 26, 27/65 verwie~en. 

Der im Zusammenhang mit den Ruhens
bes~immungen des § 94. angestellte Vel'gleich mit 
der andersartigen S~tuation ,der Pensionisten ,des 
öffentlich·en Dienstles hinkt vor allem schon des
halb, weil der Beamte mit Ablauf des Jahres, 
in dem er das 65. L,ebensjahr voUendet, von 
Gesetzes wegen in ,den dauernden Ruhestand 
tl'itt und damit ~seinen Arbeitsplatz verlassen 
muß. Der ASVG-Pensionist kann, wenn er das 
Ruhen 'eines 'teiles seiner Pension (Grundbetrag) 
in Kauf nimmt, schon ,auf Grund der derzeitigen 
R'echtslage nach einer Arbeitsuhterbrechung die 
Arbeit bei seinem früheren Dienstgeber wieder 
aufnehmen. Diese Möglichkeit hat der Beamte 
nicht. Abge~ehendavon, daß ,der Beamte auch 
keinen Abfertigungsanspruch hat, gibt es rlOch 
eine Reihe anderer Ungleichheiten zu Ungunsten 
der Beamten. Durch die Aufhebung der Ruhens
bestimmungen ,des § 94 würde daher keineswegs 
eine Angleichung der beiden ISO grundv,erschie
denen Rechtsmatenien 'erfolgen. Insbesondere 
wÜl1de dem ASVG-Pensionisten die MögIichkeit 
eröffnet werden, das ,im .I..;aufeeines Berufs
lebens Igewachsene Binkommen über ,das Pens:ions
alter hinaus weiter zu beziehen Ul1!d daneben 
die voUe Pension zu erhalten, während dem 
Beamten, der seinen Arbeitsplatz nach Voll
endung des 65. Lebensjahres verlassen muß, diese 
Möglichkeit versagt bliebe. 

Dieser Auffassung folgend siieht der Entwurf 
der 29. Novene auch keine Änderung des § 94 
ASVG gegenüber dem Stand der 25. Novelle 
zum ASVG vor. 

Es soll jedoch einigen Argumenten, die in der 
Diskussion vorgebracht worden sind, Rechnung 
getl'agen wenden. Die vom Ruhen nach § 94 
betroffenen Pensionisten haben sich immer wie-
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der darüber beklagt, daß sie zwar auf Grund 
ihres Erwerbseinkommens Beiträge zur Pensions
versicherung zu bezahlen haben, für diese Bei
träge aber keine Gegenleistung erhalten (die 
nach dem Sticht3Jg für die Alterspension erwor
benen Venilicherungszeiten können erst bei Ein
tritt des nächsten Versicherungsfalles - also des 
Todes - Berück5ichtigung finden und wirken 
sich sohin erst in den Hinterbliebenenpensionen 
aus). Diesen Beschwerden Rechnung tragend, soll 
ab 1. Jänner 1973 jedem Bezieher einer Alters
pensaon (§ 253), der wieder erwerbstätig wird, 
für je zwölf erworbene Beitra.gsmonate ein Zu
schlag zur Alterspension .gewährt wel1den. Dieser 
Zuschlag soll insgesamt dreimal, also für höch
stens 36 Beitragsmonate in Anspruch genommen 
werden können. Die Limicierung scheint not
wendig, um auszuschl,ießen, ,daß die Alterspension 
zuzüglich des Zuschlages zur Alterspension höher 
wird als das zuletzt ins Verdienen gebrachte 
Nettoeinkommen, was mit dem Grundsatz der 
Pensionsversicherung, daß ihre Leistungen stets 
nur Er s atz für ein verlorenes Arbeitsein
~omn;en ~ein sollen, unvereinbar wäre. Die Mög
lIchkeIt, emen Zuschlag zur Alter:spensionzu er
wer~en,. wird aber in Berücksichtigung' des 
GlelchheltsgrundSatzes nicht nur jenen Alters
pensionisten möglich sein, ·die ein teilweises 
Ruh~n einer Pension nach § 94 ,in Kauf nehmen, 
sondern jedem Alterspensionisten schlechthin, 
also auch demjenigen, der vom Ruhen nach 
§ 94 nicht betroffen ist. . 

Eine. weitere. Bestimmung, die -der Förderung 
des Lelstungswdlens der älteren Generation die
nen soll, ist der neue § 261b. Entsprechend den 
Vorbildern im GSPVG und im B-PVG soll auch 
im ASV.G eine erhöhte Alterspens:ion gebühren; 
wenn .. dIe Geltendmachung ·des PenSlionsanspru
ches uber das normale Anfallsalter hinaus ·auf
geschoben wiro. Diese für ,das ASVG neue Ein
richtung steht zwar nicht in ~nmitte1ba1"em Zu
~ammenhang .mit -den Ruhensbestimmungen, sie 
:st .aber - wIe schon erwähnt - geeignet, dem
JenIgen, der :glaubt, über das Anfallsalter hinaus 
ar~eiten zu sollen, auch vom Standpunkt seiner 
sRateren Altersversorgung "inen Anreiz zu <>eben 
seine ArbeitJskroah der Wirtschaft noch zu: V er~ 
fügung zu stellen. 

nach § 94. Das Ruhen im Zusammenhang mit 
der Witwenpension soll zunächst ab 1. Juli 1973 
durch Anhehung· des Grenzbetrag-es gemildert 
und ein Jahr später, also mit 1. Juli 1974, gänz
lich aufgehoben werden. Bezüglich der finanziel
len Auswirkungen dieser Maßnahme wil'd gleich
falls auf die F,inanziellen Erläuterungen verwie
sen. 

Wes~ntlicher Bestandteil der 29. Novelle sind 
auch die Änderungen im Ausgleichszulagenrecht 
(§§ 292 ff.). Ziel dieser Änderungen ist es, die 
vorhandenen Mittel stärker ·als bisher dorthin 
zu lenken, wo ,die Hilfe der Allgemeinheit tat
sächlich sOZlial iIl!diziert ist. Nach der geltenden 
Rechtshge gebührt beispielsweise bei einem 
monatliChen Nettoeinkommen des Ehegatten von 
3000 S und einer Pension der Ehegattiin in der 
Höhe von 800 S noch eine Ausgleichszulage im 
Betrage von 460 S. Selbst bei einem eigenen Ein
kommen des Ehegatten von 4500 S und einer 
Pension von 800 S muß noch eine Ausgleichs
zulage in Höhe von 80 S gewährt werden. Diese 
Rechtsauswirkung - die auch in weiteren 
Kreisen ,der Pensionisten selbst ni chi: ,gebilligt 
wird - ist einerseits ,in der unzulänglichen An
rechnungsvorschrift des § 292 a Abs. 2 und 
andereroseits darin begründet, daß die Richtsätze 
in letzter Zeit mehrmals über ,die Anpassun<> 
hinaus angehoben 'und damit die Zahl de~ 
potentiellen Anspruchsberechtigten erhöht wor
den list. Es kommt ,daher, wie die beiden Bei
spiele zeigen, auch noch dann zu einem Aus
gleichszulagenanspruch, wenn 60zialpolitisch hie
fü·r keine Notwend~gkeit besteht. Um dies aus
zusch.I.ießen soll die heute praktJisch isolierte Be
trachtung -des einzelnen' Anspruchsberoechtigten 
eliner gemeinsamen Betrachtung der Einkommens
verhältlllisse der Ehegatten weichen: Ob eine 
Ausgleichszu1a:ge gebührt, soll in Hinkunft davon 
abhängen, welche finanziellen Mittel den bei,den 
Ehegatten .gemeinsam für ihre Lebensführung zur 
Verfügung stehen. Nur dann, wenn diese Mittel 
den "Familienrichtsatz" nicht erreichen, soll ,die 
Allgemeinheit helfend eingreifen müssen. 

Diese Umgestaltung wiro gewisse Ersparnisse 
b~im AusgleichszuiaJgenaufwand br,ingen, die im 
S:nne des erklärten Zieles der Bundesregierung, 
die Armut verstärkt zu bekämpfen, dazu ver-

In d D · k" "b d' h wendet werden sollen, den Richte'atz schrl'ttwel'se er IS USSlon u er , le Ru ,ensbestim- ~ 
mungen -die sich fast ausschließlich auf § 94 zu erhöhen. Die Ersparnisse werden zunächst 
ASVG b~chränkt hat _ ist ,immer jene gering sein, weil im Interesse der Betroffenen 
Ruhensbestlmmung untergegangen, ,d:ie im Zu- der Auszahlung'->betrag auch für die Zeit nach 
sammenhang mit ,der ,,600f0igen Witwenpens.ion" 'dem 31. Dez,ember 1972 gewahrt bleiben soll 
vorgesehen werden mußte, um den finanziellen und das Plus nur im Zuge der jeweiligen An
Aufwand für . diese Leistungsverbesserung in passungen abgebaut werden wird. 

G~e?zen. zu halten. Nach Meinung des Bundes
mmlsteruun;s für soziale v.erwaltung ,ist diese 
Ruhensbestimmung wesentlich härter und sozial
politisch weniger zu ,rechtfertigen als das Ruhen 

.. Ebenso ~:deutungsvoll wie die geschilderte 
Änderung smd aber auch die in Aussicht genom
menen gesetzlichen Regelungen fü,r die Bewer
tung von Sachbezüg,en und die Bewertung von 
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Einkommen aus der Land- und Forstwirtschaft 
im Zusammenhang mit der Feststellung einer 
Ausgleichszulage. 

Zu den einzelnen Bestimmungen wird folgen
des bemerkt: 

Zu Art. I Z. 1, 4 lit. d, 9 lit. a und b, Art. IV 
Z. 16 Iit. a, 17, Art. V Z. 53 bis 58 und 66 
(§§ 2 Abs. 2 Z. 15, 5 Abs. 1 Z. 8, 17 Abs. 1 
Iit. a, 17 Abs. 2, 243 Z. 1, 251 Abs. 4, 494, 
495 und 497 bis 499 b, 500 Abs. 2, 501 Abs. 1, 
502 Abs. 1 bis 4, 503 Abs. 1, 506 Abs. 3 und 
542): 

Im Zusammenhang mit ,dem mit 1. Jänner 
1972 wirksam gewoJ.1denen Notarversicherungs
gesetz 1972, BGBI. Nr. 66, erglibt sich die Not
wendigkeit, wie ,in ,den Erläuterungen zu dem 
genannten Gesetz bereits ausgeführt wurde, im 
ASVG jene Bestimmungen, die auch Maßnahmen 
für ,den Bereich der Notarversicherung enthalten, 
entsprechend zu ändern. So ist zunächst im § 2 
Ahs. 2 Z. 15 in der Aufzählung der Sonder
versicherungen die neue Bezeichnung "Pensions
versicherung für das Notariat" einzuführen. Bei 
der Ausnahmebestimmung ,des § 5 Abs. 1 Z. 8 
konnte auf die Anführung ,der "anderen Dienst
nehmer von Notaren" neben den Notariats
kandidaten verzichtet werden, weil nach dem 
Begriffsk~talog im § 2 des Notarversicherungs-
gesetzes -1972 ,alle diese Dienstnehmer unter dem 
Begriff "Notariatskandidat" zusammengefaßt 
sind. 'Diese Personen wel'dendaher - so wlie 
bisher - in ihl'er Tätigkeit im Notariat von 
der Vollversicherung nach dem ASVG ,ausge
n011).men sein und nur ,der Pensionsversicherung 
für das NotariaJt, die auch einen efitrsprechenden 
Vensicherungsschutz für Dienstunfälle einschliießt, 
unterliegen. Eine gesetzliche Krankenversiche
rung ist fü,r sie nach wie vor nicht vorgesehen. 
Im § 17 Abs. 2 konnte der letzte Satz entfalLen, 
weil nach dem Notarversicherungsgesetz 1972 
beim Ausschei,den aus der Pensionsversicherung 
für das Notariat stetJS ein überweisungsbetrag 
an die Pensionsversicherungs,anstalt der Ange
stellten zu leisten ist. Die durch diesen über
weisuhgsbetrag erfaßten Zeiten gelten auf Grund 
der überg,angsbestimmung des § 96 des Notar
vel1sicherungsgesetzes 1972 mit dem Zeitpunkt 
des Wirksamkeits beginnes dieses Gesetzes als Bei
tragszeiten im Sinne der §§ 225 _bzw. 226 des 
ASVG. Es bedurfte jedoch einer Regelung, welche 
Beitragsgrundlage diesen Zeiten bei der Bildung 
einer Berriessungsgrundlage nach dem ASVG zu
grunde :w legen ist. Diese Regelung enthält nun
mehr Idie Neufassung des § 243 Z. 1. Sie wurde 
im Hinblick auf die geringe Zahl äer Fälle, in 
denen ein überweisungsbetrag von der Versiche
rungsanstalt ,des österreichiscnen Notariates an 
die PensionsversicherungsanstaIt der Angestellten 
zu leisten sein wird, möglichst einfach gestaltet. 

Es wurde daher die Grundlage, die nach dem 
Notarversicherungsgesetz 1972 für die Ermitt
lung des überweisungsbetrages gilt (§§ 63 Abs. 3 
Z. 2 und 94 Abs. 3 NVG 1972), - sie ist nach 
oben durch dire jeweilige Höchstbeitragsgrundlage 
des ASVG. begrenzt - ,auch als Beitragsgrund
lage im Sinne des § 243 fixiert. Die bisherigen 
Sonderbestimmungen für die Notarversicherung 
in den §§ 494, 495, 497 bis 499 bund 500 Abs. 2 
konnten eliminiert werden, weil entsprechende 
Regelungen nunmehr im Notarversicherungs
gesetz 1972 vorgesehen sind. Die Aufhebung des 
§ 500 Abs. 2 führt zu Zitierungsänderungen in 
den §§ 251 Abs. 4, 501 Ahs. 1, 502 Abs. 1 bis 4, , 
503 Arbs. 1, 506 Abs. 3 und 542. 

Zu Art. I Z. 2 (§ 3 Abs. 2 lit. a): 

Nach geltendem Recht besteht für Di"enst
nehmer, die auf einem unter österreichischer 
Flagge fahrenden Hochseeschiff beschäftigt sind, 
kein Sozialversicherungsschutz, da sie im Hin
blick auf den ausdrücklichen Wortlaut der Be
stimmung des § 3 Abs. 2 Iit. artichtals im Inland 
beschäftigt gelten. Das Bundesministel1ium für 
Verkehr als Oberste Schiffahrtsbehörde hat ange
regt, die zitierte Bestimmung auf Bedienstete 
in der Hochseeschiffahrt auszudehnen, da derzeit 
bereiliS eine Reihe von Hochseeschiffen von 
Unternehmen, die ,ihren Sitz 'im Inland haben, 
unter österreichischer Flagge geführt ,werden. 

Für die Beurteilung der Frage, ob ein Seeschiff 
die österreich,vsche Seeflag~e .führt, sind die Be
stimmungen des Seeflaggengesetzes, BGBl. 
Nr. 187/1957, in der jeweils geltenden Fassung 
heranzulliehen. 

Nach den Ang,aben der Obersten Schiffahrts
behörde sind .derzeit die überwiegende Mehrzahl 
der Besatzungen von den ~ die österreichische 
Flagge führenden Seeschiffen Ausländer, drie zwar 
auf dem Schiff, auf dem sie beschäftigt sind, 
wohnen, jedoch darüber hinaus noch emen 
Wohnsitz im Ausland haben. 

Nach der vorgeschlagenen Regelung sollen 
daher Dienstnehmer, die der Besatzung eines ,die 
österreichische Flagge führ,enden Seesch~ffes ange
hören, jedenfalls als ,im Inlrand beschäftigt gelten. 
Die vorgeschlagene Regelung ist vor aUem im 
Hinblick auf Art. VII Abs. 1 ,des östeneichisch
deutschen Sozialversicherungsabkommens, BGBl. 
Nr. 382/1969, sowie Art. VIII Ahs. 1 des öster
reichisch-engl1ischen Soz:ialversicherungsabkom
mens, 508 der Beilag,en zu ,den stenogrraphischen 
Protokollen des Nationalrates XII. GP, von Be
deutung. Nach den zitierten Bestimmungen geI
ten für die Besatzung eines Seeschiffes ,die Rechts
vorschriften des Vertrag,sstaates, dessen Flagge 
es führt. 

Die örtliche Zuständigkeit der in Betracht 
kommenden Gebiet:skrankenkasse richtet sich 
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gemäß § 30 Abs. 3 - wie bei allen durch § 3 
Abs. 2 lit. a erfaßten Versicherten - nach dem 
Sitz des Unternehmens. 

Zu Art. I Z. 3 (§ 4 Abs. 1 Z. 5): 

Nach ,dem Krankenpflegegesetz, BGBl. Nr. 102/ 
1961 sind die Rechtsträger von Kr<ankenpflege
schul~n berechtigt, für Jugendliche ab dem 
15. Lebensjahr, die sich dem Krankenpfl,egeberuf 
widmen wollen, ein Vorpraktikum ,einzurichten, 
dessen Zweck darin liegt, die Jugmdl:ichen in 
den Fert~gkeiten,die für ihre spätere Berufs
ausübung von Bedeutung 'sind, praktisch zu 
unterweisen (§ 24 Abs. 2 des Krankenpflege
gesetzes). Dementsprechend sollen auch diese 
Vorschüler (Vorschülerinnen) ausdrücklich in die 
Vollversicherung gemäß § 4 Abs. 1 Z. 5 ASVG 
einbezogen werden. 

Zu Art. I Z. 4lit. a (§ 5 Abs. 1 Z. 1): 

Der Verfassungsgerichtshof hat sich bereits 
mehrfach mit der Bestimmung des § 5 Abs. 1 
Z. 1 befaßt. Er hat die ursprüngLich vorgesehen 
gewesene Ausnahme der Kinder des Dienst
gebers von der Vollversicherung wegen Ver
letzung des Gleichheitsgrundsatzes aufgehoben 
(Erkenntnis vom 30. Juni 1966, G 10/66, Kund
machung des Bundeskanzleramtes vom 13. Juli 
1966, BGBl. Nr. 134). Er hat weiters mit 
Erkenntnis vom 3. Juli 1968, G 2/68 (Kund
machung des Bundeskanzleramtes vom 19. Juli 
1968, BGBl. Nr. 313) auch die Ausnahme der 
Ehegattin des Dienstgebers, mit Erkenntnis vom 
26. Juni 1969, G 26/68 (Kundmachung des 
Bundeskanzleramtes vom 26. September 1969, 
BGBl. Nr. 353) die Ausnahme der Eltern des 
Dienstgebers und mit Erkenntnis vom 
15. Dezember 1970, G 28/70 (Kundmachung des 
Bundeskanzleramtes vom 17. März 1971, BGBL 
Nr. 120) die Ausnahme der Suiefeltern des 
Dienstgebers aus den gleichen Gründen auf
gehoben. In Anpassung an die Rechtsauffassung 
des Verfassungsgerichtshofessoll nunmehr auch 
die Ausnahme der restlichen im § 5 Abs. 1 Z. 1 
-noch angeführten - Verwandten des Dienstgebers 
(Großeltern, Wahleltern) aufgehoben werden. Die 
Ausnahmebestimmung des § 5 Abs. 1 Z. 1 soll 
sich in Hinkunft nur mehr auf die im § 2 Abs. 1 
Z. 1 B-KVG genannten Kinder eines selb
ständigen Landwirtes erstrecken, die durch ihre 
Einbeziehung in die Bauernkrankenversicherung 
und Bauernpensionsversicherung sowie gemäß 
-§ 8 Abs. 1 Z. 3 Lit. b in die gesetzliche Unfall
versicherung einen vollständigen sozial
versicherungsrechtIichen Schutz genießen. 

Zu Art. I Z. 4lit. b (§ 5 Abs. 1 Z.5): 

Gemäß § 5 Abs. 1 Z. 5 ASVG in der geltenden 
Fassung sind die ständigen Salinenarbeiter, die 
,dem "Statut über die Krankenunterstützung der 

SaIinenarbeiter" und dem Provisionsstatut für 
diese Arbeiter unterstellt sind, von der Voll
vers~cherung nach dem ASVG ausgenommen. Auf 
Grund einer einvernehmlichen Anregung des 
Bundesministeriums für Finanzen und der zustän
digen Gewerkschaft sollen die. ständigen .. Salin~n
arbeiter in die Krankenverslcherung offentlIch 
Bediensteter nach dem B-KUVG einbezogen 
werden, was in einem vorzubereitenden Ent",:,urf 
einer weiteren Novelle zum B-KUVG verWIrk
licht werden soll. Im Zusammenhang damit wird 
aber die AusnahmebestJimmung des § 5 Abs. 1 
Z. 5 überflüssig und kann aufgehoben w~rden, 
weil die ständigen Salinenarbeiter, wenn Sle der 
Krankenversicherung öffentlich Bediensteter 
unterliegen, bereits von der Ausnahmebestim
mung des § 5 Abs. 1 Z. 3 lit. b ASVG erfaßt 
werden. 

Zu Art. I Z. 4 lit. c, 'Z. 5 lit. cl, Art. IV Z. 3 
lit. c und Z. 4 lit. cl (§ 5 Abs. 1 Z. 7, § 8 
Abs. 1 Z. 3 lit. d, § 227 Z. 9 und § 228 Abs. 1 
Z.6): 

Nach der geltenden Rechtslage (§ 5 Abs. 1 
Z. 7) sind Angehörige der Orden un.d 
Kongregationen der Katholischen IGrche .sowle 
der Diakonissenanstalten der EvangelIschen 
Kirche A.B. und H.B. in jeder Tätigkeit von 
der Vers,icherungspflicht ausgenommen. Maß
gebend für diese Ausnahme war das Bestehen 
des Unterhalts- und Versorgungsanspruches des 
Ordensangehörigen gegenüber seiner kirchl:iche~ 
Gemeinschaft. Die Wandlungen ,in den ErscheI
nungsformen der Täti~keit, ~ie die. Ordens
angehörigen in der heutlgen Zelt erbnngen, hat 
auch ,in diesem Bereich zu einem Umdenken 
bewogen. Schwierigkeiten .so:malversichet;mgs
rechtIicher Natur ergaben slch ferner bel der 
nicht seltenen Beschäfnigung von Angehörigen 
ausländischer Ordenshäuser in österreichischen 
Fürsorgeanstalten (Altersheimen), wobei auch 
diese Schwierigkeiten in der vollkommenen Ver
sicherungsfreiheit von Ordensangehörigen nach 
österreichischem Recht begründet waren. Im Zuge 
von Fühlungnahmen mit den in Betracht kom
menden kirchlichen Stellen wurde ein globaler 
Lösungsvorschlag erarbeitet, der auf. der einen 
Seite eine gewisse Beschränkung dleser Aus
nahmebestimmung vorsieht; demnach sollen 
Angehörige der Orden und Kongregationen der 
Katholischen Kirche sowie der Anstalten der 
Evangelischen Diakonie, die in einem Dienst
verhältnis zu einer anderen Körperschaft (Person) 
als ihrer IGrche bzw. deren Einrichtungen 
(Orden, Kongregation, Anstalt der Evange~chen 
Diakonie) stehen, so wie jeder andere Dlenst
nehmer der Vollversicherung unterliegen. 
Darunter fallen insbesondere Ordensangehörige, 
die im Krankenpflege- oder Schuldienst bei 
Gebietskörperschaften stehen. 
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Bei dieser Gelegenheit wurde auch die Ver
sicherungsfreiheit der Geistlichen der Katho
lischen KJirche geregelt. In Hinkunft sollen nur 
jene Geistliche von der Vollversicherung aus
genommen sein, die durch ihre Weihe auf den 
Titel der Diözese eine volle Versorgung genießen; 
wie dies im Kan. 981 § 2 des codex iuris 
canonioi (eIC) unter der Bezeichnung "titulus 
servitii dioeces,is vel misS'ionis" vorgesehen ist. 
Diakone, die nicht Priester werden und daher 
auch nicht auf den Ttitel der Diözese' geweiht 
werden, bleiben in ,ihrer kirchlichen Tätigkeit 
voll versichert. 

Selbständigen-Pensionsversicherung ,in einem ein
zigen Versicherungsträger, der S02lialversiche
rungsanstalt der gewerblichen W.irtschaft, vor. 
Alle derzeit bestehenden Gewerblichen Selb
ständigenkrankenkassen und die PenSlions
versicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft 
werden ,in diesem neuen Versicherungsträger auf
gehen, der Verband der gewerbLichen Selb
ständigenkrankenkassen wird seine Tätigkeit mit 
Ablauf des Jahres 1973 beenden. Diese organq
satorischen Veränderungen im Bereich der 
Sozialversticherung der selbständigen Gewerbe
treibenden machen an zahlreichen ,Stellen des 

Verständlicherweise löst eine solche Regelung ASVG Anpassungen vorwäegend formeller Natur 
den Wunsch aus, auch die in der Vergangenheit erforderlich, die am 1. Jänner 1974 in Wirksam-

keit treten sollen. liegenden Zeiten gleichartiger Beschäftigung in 
der Sozialversicherung zu berücksichtJigen. Da der Hervorzuheben ist die Auswirkung der organi
Gesetzgeber in ähnlich gelagerten Fällen einem satonischen Knderungen im Bereich der Gewerb
solchen Verlangen in der Regel Rechnung Lichen Selbständigenkrankenversicherung beim 
getragen hat, soll zugleich mit der erwähnten Hauptverband der österreichischen Sozial
Einführung der Versicherungspflicht in bestit~m- versicherungstdtger, die dort zu einer Er
ten Beschäfcigungsverhältnissen für Ordens- weiterung des bisherigen Sektions ausschusses für 
angehör~ge auch die entsprechenden, in der Ver- die Osterreichische Bauernkrankenkasse zu einem 
gangenheit liegenden Zeiten als Ersatzzeit aner- Sektionsausscl1uß für die Selbständigenkranken
kannt werden (§ 227 Z. 9, § 228 Abs. 1 Z. 6). versicherungen führen sollen (§ 433 Abs. 1 Z. 3), 
Die andere Seite dieses Lösungsvorschlages wobei der Vorsitz in diesem Sektions ausschuß 
berücksichtigt die Tatsache, daß fallweise Ordens- in jedem Kalenderhalbjahr abwechselnd einem 
angehörige aus dem Orden ausscheiden und damit Vertreter der Sozialversicherungsanstalt der 
die ihnen gegen den Orden zustehenden Unter- gewerblichen Wirtschaft bzw. einem Vertreter 
halts- und Versorgungsansprüche vertieren. Wenn der So~ialversicherungsanstalt der Bauern 
sich diese Personen in der Folge einer ver- zukommt (§ 434 Abs. 4). 
sicherungspflichtigen Beschäftiigung zuwenden, 
fehlen ihnen in ihrem Versicherungsverlauf die Zu Art. I Z. 4 lit. f (§ 5 Abs. 2): 

Zeiten, die sie - oftmals mit einer gleichartigen Die Geringfügigkeitsgrenze nach § 5 Abs. 2 
Beschäftigung - im Orden zugebracht haben. ASVG wurde durch das Pensionsanpassungs
Im Einvernehmen mit den in Betracht gesetz, BGBL Nr. 96/1965, mit Wirksamkeit 
kommenden kirchlichen Stellen wird daher für ab 1. Jänner 1966 mit 455 S monatlich fest
solche Fälle eine überweisungsbetragsregelung gesetzt und durch die 21. Novelle zum ASVG, 
vorgesehen. Die näheren Erläuterungen hiezu BGBL Nr. 6/1968, mit W,irksamkeit ab 1. Jänner 
finden sich zu den neu eingefügten §§ 314 und 1968 auf monat1~ch 650 Sangehoben. Hiebei ist 
314 a. Alle diese Regelungen beziehen sich in der seit Verabschiedung des Stammgesetzes ein
gleic~er Weise auc~ auf d!e Ve:hältnisse ,im geschlagenen Übung folgend, auf die Bewertung 
BerCilch der evangelIschen Kirche In Osterreich. des Sachbezuges der vollen freien Station für 
Bei dieser Gelegen~eit wur~e auch die .Bezei~-I Zwecke der Lohnsteuer Bedacht genommen 
nung der Evangelischen. K~rche und Ihrer m worden, die gemäß § 50· ASVG auch für den 
Betracht ko~men~en Emnchtungen der gel- Bereich der Sozialversicherung gilt. Dadurch, daß 
tenden Termmolog,le angepaßt. , der Monatswert für die Beurteilung der Gering

Zu Art. I Z. 4 lit. e, 5 lit. e, 21 lit. a, b, d, e, g 
und i, 45, 69, 70, Art. II Z. 14, Art. V Z. 6, 
14, 20 lit. c, 32 und 33 (§§ 5 Aps. 1 Z. 10, 
8 Abs. 1 Z. 3 lit. e, 31 Abs. 1 bis 4 und 7, 
74, 109, 110, 135 Abs. 1 und 2, 321 Abs. 2, 
349 Abs. 2, 386 Abs. 1 Z. 5, 433 und 434 
Abs. 2 und 3): 

Das GSKVG 1971, BGBL Nr. 287, bzw. die 
20. Novelle zum GSPVG, BGBL Nr. 288/1971, 
sehen mit Wirksamkeit ab 1. Jänner 1974' eine 
Konzentration der Gewerblichen Selbständigen
krankenversicherung und der Gewerblichen 

fügigkeit und damit der Versicherungspflicht 
unter 465 S bzw. 666 S - dem niedrigsten Wert 
des Sachbezuges der vollen freien Station -
blieb, wurde sichergestellt, daß alle in der Land
und Forstwirtschaft bloß gegen volle freie 
Station beschäftigten Dienstnehmer voll versichert 
waren. 

Mit Wjrksamkeit ab 1. Jänner 1971 beträgt 
der Wert der vollen freien Station für Zwecke 
des Steuer abzuges vom Arbeitslohn und damit 
für Zwecke der Sozialversicherung 810 S. Im Hin
blick auf diese Knderung und die Lohnentwick
lung seit der letzten Festsetzung der Gering-

5 
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fügigkeitsgrenze nach § 5 Abs. 2 ASVG ist auch 
wieder eine Erhöhung der gegenständlichen 
Grenzbeträge notwendig. Sie soll in Anlehnung 

überstellung soll zeigen, an welchen Stellen im 
ASVG die entsprechenden Bestimmungen des 
obz~tierten Gesetzes eingearbeitet wurden: 

Bundesgesetz über den 
sozialversicherungsrecht

lichen Schutz der den 
Präsenzdienst leistenden 

Wehrpflichtigen 

1 Abs. 1 ....... . 

ASVG in der Fassung 
des Entwurfes einer 

29. Novelle 

§ 8 Abs. 1 Z. 1 lit. c 
§ 78 Abs. 6 

an den Wert der vollen freien Station mit monat
lich 780 S festgesetzt werden. Für jene Personen, 
die auf Grund der neuen Bestlimmung nicht mehr 
der PflichtverSlicherung untediegen würden, wird 
nach dem Vorbild bisheriger Bestimmungen 
(Art. IV Abs. 1 P AG, Art. III Abs. 2 der § 
21. Novelle zum ASVG) in e,iner Übergangs
bestimmung der Weiterbestand der bisher.igen 
Pflichtvers.icherung angeordnet. 

§ 1 Abs. 2 ........ § 8 Abs. 3 zweiter Satz 
§ 30 Abs. 4 

Für den F;lll, daß der Wert der vollen freien 
Station für die Zeit ab 1973 neu festgesetzt 
werden sollte, könnte diese 1\nderung im Zuge 
der parlamentafTischen Beratung der Vorlage 
berücksichtigt werden. 

Zu Art. I Z. 5 Iit. a und k, 7, 20 lit. d, 37, 
51 lit. b, 55 Iit. b, 57, Art. IV Z. 3 lit. c und 
11 und Art. IX (§§ 8 Abs. 1 Z. 1 Iit. c und 
Abs. 3, 12 Abs. 6, 30 Abs. 4, 56 a Abs. 1 
und 2, 78 Abs. 6, 86 Abs. 5, 89 a, 227 Z. 7 
und 8 und 235 Abs. 3): 

Die für die Regelung der sozial versicherungs
rechtLichen Verhältnisse der Präsenzdienenden 
maßgebenden Bestimmungen sind derzeit,- soweit 
es sich um die Kranken- und Pensions
versicherung nach dem ASVG handelt, im 
Bundesgesetz über _den sozialversicherungsrecht
lichen Schutz der den Präsenzdienst leistenden 
Wehrpflichtligen, BGBl. Nr. 153/1956, enthalten. 
Die entsprechenden Bestimmungen für die 
Gewerbl>iche Selbständigenkrankenversicherung, 
die Gewerbliche Selbständigenpensionsversiche
rung und die Bauernpensionsversicherung sind 
bereits in den diese Sonderversicherungen regeln
den Gesetzen eingebaut. Es ,empfiehlt sich daher 
vom Standpunkt der Rechtsvereinfachung, nun
mehr auch die für den Bereich der Kranken- und 
Pensions versicherung nach dem ASVG geltenden 
Bestimmungen in dieses Gesetz zu übernehmen 
und das oben zicierte Gesetz aufzuheben. Hin
sichtlich der Bestimmungen, 'die systematisch 
nicht in den Rahmen des ASVG gehören, wird 
deren Geltung im Art. IX Abs. 1 aufrecht
erhalten, bis sich eine Gelegenheit ergibt, diese 
BestÜmmungen auch ,in die sie betreffenden 
Gesetze einzubauen. Das erwähnte Bundesgesetz 
wird durch Art. IX Abs. 2 aufgehoben. 

Anläßlich der Übernahme wurden - abge
sehen von der Anhebung des Pauschalbetrages des 
Bundes für die Betreuung von Angehörigen der 
den Präsenzdienst leistenden Wehrpflichtigen und 
der bei § 122 Abs. 2 Z. 3 vorgenommenen und 
dort erläuterten Verbesserung des Kranken
versicherungsschutzes der Präsenzdiener bei 
ihrem Ausscheiden keine inhaltlichen 
1\nderungen vorgenommen. Die folgende Gegen-

§ 2 Abs. 1 erster Satz § 89 a 
§ 2 Abs. 1 zweiter Satz § 56 a Abs. 1 

§ 2 Abs. 2 l,it. a .... § 56 a Abs. 2 
§ 2 Abs. 2 lit. b . . .. ist in das B-KVG zu 

§ 3 

übernehmen 
kein Gegenstück (scheint 
entbehrlich) 

§ 4 aufgehoben (enthielt Vorschniften über die 
Meisterkrankenversicherung, diese Regelun
gen sind im GSKVG 1'971 enthalten) 

§ 5 Abs. 1 ........ § 12 Abs. 6 
§ 5 Abs. 2 ........ § 227 Z. 7 und Z. 8 
§ 5 Abs. 3 ........ kein Gegenstück (im 

Hinblick auf die Neu-
regelung der Beitrags
grundlagen durch die 
28. Novelle zum ASVG' 
nicht erforderlich) 

§ 6 Abs. 1 ....... . § 235 Abs. 3 lit. c 

§ 6 Abs. 2 ....... . § 86 Abs. 5 

§ 7 ............ .. Art. IX Abs. 1 

§ 7 a Eine Übernahme dieser Regelung erscheint 
mit Rücksicht auf die Gleichstellung nach 
den Bestimmungen des Wehrgesetzes ent
behrlich 

Die bisher im § 2 Abs. 2 lit. a des Bundes
gesetzes über den soz,ialversicherungsrechtlichen 
Schutz der den Präsenz dienst leistenden Wehr
pflichtigen und nunmehr am § 56 a Abs. 2 ASVG 
enthaltenen Pauschalbeträge sollen nach den Vor
schlägen des Hauptverbandes der österreichischen 
Sozialversicherungsträger für das Jahr 1973 in 
Anbetracht der seit der letzten Festsetzung ein
getretenen Kostensteigerung mit 142 S monatlich 
festgesetzt werden und ab dem Jahre 1974 ,jähr
lich mit der Richtzahl aufgewertet werden. 

Der Festsetzung des Pauschalbetrages lagen 
folgende Erwägungen zugrunde: 

Im Jahre 1970 wurden für den Bereich der 
Gebiets-, Landwirtschafts- und Betriebskranken
kassen, der Versicherungsanstalt des österreich i -
schen Bergbaues, der Versicherungsanstalt der 
österreichischen Eisenbahnen und der Ver-
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sicherungs anstalt öffentlich Bedien~teter sichertenkreises für die Belange der Kranken-
2.614,308.000 S an Leistungen für FamiIienange- und Pensionsversicherung die Versicherungs
hörige aufgewendet. Im Jahresdurchschnitt 1970 pflicht im § 2 Abs. 1 Z. 2 der zitJierten Gesetze 
waren rund 1,965.000 FamiIienangehörige lei- für die Gesellschafter einer offenen Handels
stungsberechtigt. Im Durchschnitt wurden daher gesellschaft und die persönlich haftenden Gesell-
110'87 S monadich an Leistungen je Familien- schafter einer Kommanditgesellschaft neu um-
angehörigen aufgewendet. schrieben, und zwar unter Wegfall des KI1iteriums 

A f G ddr' fi G b b I der Vertretungs befugnis. Durch den Entfall des 
. u J" run b' er kvorbau gen deo arunchgsekrg~ - ! Wortes "vertretungsbefugten" im § 8 Abs. 1 

nIsse, anner 15 0 to er 1971, 'le no eme Z 3 r 11 d WIch h' 'ch rch 
Aufgliederung nach Versic.~erten und Ange- . . It. a so er ort aut au . mSI t 1 

hörigen beinhalten, ergab sich von 1970 auf 1971 der I~ ~SVG geregelten . UnfallversIcherung der 
. S· d d ch ch . l'ch f selbstandigen GewerbetreIbenden an § 2 Abs. 1 

eme teI.gerung. er ur s n:Itt 11 en Au .wen- Z. 2 des GSKVG 1971 bzw. des GSPVG an e-
dungen Je VersIcherten von 843 V. H. NImmt g 
man eine analoge Steigerung der Leistungen je glichen werden. 
FamiIienangehörigen für die Jahre 1971 und 1972 Z A I Z ). (§ Ab Z I' b) , u rt. . . 5 It. c 8 s. 1 . 3 It. : 
an, dann ergibt sich für das Jahr 1972 ein durch-
schnittEcher Leistungsaufwand von 130'35 S. In 
di~sem Betrag sind keine Verwaltungskosten ent
halten. 

Für das Jahr 1973 ist nach den Angaben des 
Hauptverbandes der österreichischen Sozial
versicherungsträger eine Steigerung des Leistungs
aufwandes je Familienangehörigen von minde
stens 9 V. H. zu erwar,ten, wodurch sich ein 
dutchschnitÜicher Leistungsaufwand von 142'80 S 
monatlich ergeben wird. Der Pauschalbetrag 
wurde daher mit 142 S festgesetzt. 

Im Begutachtungsverfahren wurden gegen die 
Festsetzung ,in dieser Höhe unter Hinweis darauf 
Bedenken vorgebracht, daß es sich bei dem in 
Betracht kommenden Personen kreis um junge 
Leute handle, die hin:iichtlich der Leistungs
inanspruchnahme bessere Risken darstellten als 
etwa im vorgerückten Alter stehende Pen
sionisten. Diese Einwände konnten aus zwei 
Gründen nicht berücksichtigt werden. Zunächst 
ist die gesetzliche Krankenversicherung - so 
wie jede versicherungsmäßig gestaltete Einrich
tung - auf dem Pl'inzip des ~iskenausgleiches 
innerhalb der gesamten Versichertengemeinschaft 
aufgebaut. Es können daher nicht Beiträge und 
Leistungen einer bestimmten Versichertengruppe, 
etwa nur der jüngeren Jahrgänge, für sich allein 
betrachtet werden, sondern der Ausgleich muß 
innerhalb der gesamten Versichertengemein
schaft bewirkt werden. Darüber hinaus mag zwar 
die Krankheitsanfälligkeit jüngerer Jahrgänge ge
ringer sein, dafür sind bei diesen aber natur
gemäß die höheren Aufwendungen an Mutter
schaftsleistungen in Rechnung zu stellen, sodaß 
es im allgemeinen nicht zu' einer Minderung, 
sondern nur zu einet Verlagerung des Leistungs
aufwandes kommt. 

Die 'Neufassung dieser Bestimmung erfolgt 
zum Zweck der textlichen Übereinstimmung mit 
§ 72 ,in der Fassung des Art. I Z. 43 des Ent
wurfes. Der im § 72 verwendete Begriff der 
Betriebsführung soll auch bereits im § 8 Abs. 1 
Z. 3 lit. b eingeführt werden, um die Bestim
mungen über die Versicherungspflicht und die 
Beitragspflicht lückenlos ineinandergreifen zu 
lassen. Darüber hinaus wurde auch, soweit als 
möglich, 'eine Übereinstimmung mit der Abgren
zung der Versicherungspflicht der Betriebsführ~r 
im § 2 Abs. 1. Z. 1 B-KVG und ,im § 2 Abs. 1 
Z. 1 B-PVG hergestellt. 

Zu Art. I Z; 5 Iit.f und g, 26 Iit. b, 33, Art. II 
Z. 17 Iit. bund c und 26 und Art. VI Ahs. 5 
(§§ 8 Abs. 1 Z. 3 und 4, 44 Abs. 1 Z. 5, 52, 
138 Abs. 2 und 3, 162 A1)s. 3): 

Die österreichische Dentistenkammer hal im 
Zuge ihrer Stellungnahme zum Entwurf der 
25. Novelle zum ASVG vorgebracht, daß sie eine 
Einbeziehung der Dentisten und ihrer Ange
hörigen in die gesetzliche Krankenversicherung 
nach dem ASVG anstrebt. Auf Grund des Ergeb
nisses der Fühlungnahmen mit der österreichi
schen Dentistenkammer soll :nunmehr eine Rege
lung in der gleiChen Form getroffen werden, 
wie sie für die freiberuflichen Tierärzte in der 
13. und 19. Novelle zum ASVG (BGBI. Nr. 320/ 
1963 und BGBI. Nr. 67/1967) vorgesehen ist. Die 
Einbeziehung soll sich - wie bei den Tier
arzten auch auf die Unfallversicherung 
erstrecken. Die Einbeziehung in die Kranken
versicherung soll nur dann eintreten, wenn die 
freiberufliche Tätigkeit den Hauptberuf und die 
Hauptquelle der Einnahmen darstellt. 

Zu Art. I Z. 5 lit. hund i und Art. VI Abs. 4 
(§ 8 Abs. 2 Iit. c und d): 

Zu Art. I Z. 5 lit. b (§ 8 Abs. 1 Z. 3 lit. a): Gemäß § 8 Abs. 2 lit. c ASVG sind Ver-

Mit dem GSKVG 1971, BGBl. Nr. 287, sowie pächter von Betrieben, sowie Inhaber von 
der 20. Novelle zum GSPVG, BGBI. Nr. 288/ ruhenden Betl'ieben, W:itwen- und Deszendenten-
1971, wurde mit Wirksamkeit ab 1. Juli 1971 betrieben von der Teilversicherung gemäß § 8 
zum Zwecke der Vereinheitlichung des Ver- ,Abs. 1 Z. 3 lit. a ASVG ausgenommen, dies 
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unter der Voraussetzung, daß die genannten tagewoche im Falle einer Auflösung des Dienst
Personen nicht im Betrieb tätig sind. Die verhältnisses zum Wochenende die Pflicht
Beachtung dieser Voraussetzung bereitete in der versicherung bereits mit Freitag zu beenden sei, 
Praxis erhebliche Schwierigkeiten, weil es kaum wenn das Entgelt nach Stunden bemessen wird 
möglich war, jene Deszendenten zu erfassen, die oder wenn die Entlohnung nicht nach zeitlichen 
im Betrieb tätig s,ind und aus diesem Grund der Maßstäben, sondern ,im Akkordsystem erfolgt. 
Versicherungspflicht unterliegen. Da seit Aus dieser Rechtsauffassung ergaben sich sowohl 
1. Jänner 1968 die Beitragseinhebung zur Unfall- in beitragsrechtlicher als auch in lei~tungsrecht
versicherung der selbständigen Gewerbe- 'licher Hinsicht ungünstige Auswirkungen. In der 
treibenden der Pensionsversicherungsanstalt der 9. Novelle zum ASVG wurden die nachteiligen 
gewerblichen Wirtschaft obliegt und diese Anstalt Auswirkungen auf dem Leistungssektor durch 
sich vor die gleichen Schwierigkeiten gestellt sieht, Abänderung des § 122 Abs. 1 ASVG beseitJigt; an 
erscheint es angezeigt, die im § 8 Abs. 2 lit. c der zitierten Gesetzesstelle wurde eine Regelung 
ASVG angeführten Ausnahmetatbestände jenen (lit. b) eingefügt, wonach auch dann ein Anspruch 
des GSPVG anzugleichen. Nach der Neufassung auf Leistungen der Krankenversicherung besteht, 
dieser Bestimmung werden daher nur Verpächter wenn der Versicherungsfall vor dem auf das 
von Betrieben sowie Inhaber von ruhenden Ende der Versicherung nächstfolgenden Arbeits
Betrieben von der Pfl.ichtunfallversicherung aus- tag eingetreten Qst. In beitragsrechtlticher Hinsicht 
genommen sein. Diese Ausnahmegründe ent- ist dagegen das schon vor der 9. Novelle auf
sprechen denen des § 3 Abs. 1 Z. 1 und 3 gezeigte Problem nach wie vor offengeblieben. 
GSPVG. Darüber hinaus werden Personen, die Die Schwierigkeiten entstehen dadurch, daß bei 
das 15. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, der Ermittlung der auf den Kalendertag ent
ebenfalls von der Pflichtunfallversicherung aus- fallenden Beitragsgrundlage bzw. des Tageswertes 
genommen sein. Dadurch werden Inhaber von der Lohnstufe das in der letzten Woche erzielte 
Deszendentenbetrieben, die dieses Alter noch Entgelt nicht wie ,in den übrigen Wochen auf 
nicht erreicht haben, erfaßt. Diese Personen sieben, sondern auf fünf Tage aufzuteilen ist. 
unterliegen seit der durch die 18. Novelle zum Infolgedessen ist der betreffende Dienstnehmer 
GSPVG, BGBl. Nr. 447/1969, für den Eintritt trotz gleichbleibender Entlohnung in der letzten 
der Pflichtversicherung eingeführten Altersgrenze Woche in eine höhere Lohnstufe einzureihen. 
des vollendeten 15. Lebensjahres auch nicht der Außerdem kann sich ergeben, daß ein Da.enst
Pflichtversicherung nach dem GSPVG,sodaß auch nehmer, dessen Entgelt stets weniger als die 
diesbezüglich die gleiche Rechtslage hergestellt Höchstbeitragsgrundlage betragen hat, mit dem 
ist. Hingegen werden die Inhaber von Witwen- Entgelt der letzten Woche die Höchstbeitrags
betrieben in Hinkunft in gleicher Weise wie der grundlage überschreitet, obwohl das Entgelt 
Pemionsversicherung nach dem GSPVG auch der gleich hoch ist wie in den vorangegangenen 
Pflichtunfallversicherung unterLiegen.' Für die Wochen. Auch bei einem über der Höchst
erstmaligen Meldungen dieser Personen Wlird beitragsgrundlage liegenden Entgelt ergeben sich 
durch eine übergangsbestimmung vorgesorgt. Abweichungen, da in der letzten Arbeitswoche 

Zu Art. I Z. 5 lit. k (§ 8 Abs. 3 erster Satz): 

Der erste Satz des neueingefügten Abs: 3 dient 
der Klarstellung, daß die Versagung der Pension 
gemäß § 305 ASVG keinen Einfluß auf den 
Bestand der KrankenvefSlicherung gemäß § 8 
Abs. 1 Z. 1 lit. a hat. Dies konnte nach der 
bisherigen Rechtslage in Fällen zweifelhaft sein, 
in denen die gänzliche Versagung der Pension 
verfügt wird, da die Pflicht versicherung der Pen
sionisten nach § 8 Abs. 1 Z. 1 Et. a an den 
Bezug der Pension geknüpft wird und bei der 
gänzlichen Versagung keine Pension bezogen 
wird. 

Zu ~rt. I Z. 6 lit. a, Art. IV Z. 20 und 33 
(§§ 11 Abs. 1, 253, 276): 

Schon vor der 9. Novelle zum ASVG wurde' 
in ständiger Rechtsprechung (z. B. Erkenntnis des 
Verwaltungsger,ichtshofes vom 20. Dezember 
1961, Z1. 1116/59) dahingehend entschieden, daß 
bei Dienstnehmern in Betrieben mit einer Fünf-

das Entgelt nur bis zum fünffachen statt bis zum 
siebenfachen Betrag der Höchstbeitragsgrundlage 
zur Beitragsberechnung herangezogen werden 
darf. 

Als "Arbeitswoche" soll die Summe der inner
halb einer Woche, d. h.innerhalb eines Zeit
raumes von sieben Tagen liegenden Arbeitstage 
gelten. Danach fallen z. B. auch eine Viertage
woche und auch eine Woche, in der statt des 
Samstags und des Sonntags andere Tage arbeits
frei sind, unter den Begriff der Arbeitswoche. 
Nach der vorgeschlagenen Fassung Wlird auch 
Vorsorge getroffen, daß Feiertage, die an die 
im Betr.ieb üblichen arbeitsfreien Tage 
anschLießen, z. B. der Ostermontag und der 
Pfingstmontag, keine Verlängerung der Pflicht
versicherung bewirken. 

§ 122 Abs. 1 lit. b soll als Schutzbestimmung 
für Personen, deren Beschäftigungsverhältnis 
kürzer als eine Arbeitswoche gedauert hat, in 
Geltung bleiben. Diese Personen sollen weiterhin 
Anspruch auf Krankenversicherungsleistungen 
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haben, wenn der Versicherungsfall nach Auf-, menden Ze,iträume zur Gänze selbst zu ent
lösung des Dienstverhältnisses an einem der richten. 
darauffolgenden arbeitsfreien Tage eintritt. 

Durch eine entsprechende Ergänzung der 
§§ 253 und 276 soll bewirkt werden, daß die 
Verlängerung der Pflichtversicherung keine Aus
wirkungen auf das Entstehen des Pensions
anspruches hat, wenn der Stichtag ,in der Pen
sionsversicherung auf einen arbeitsfreien Tag 
fällt. ' -

Zu Art. I Z. 6 lit. bund c, 29, 35 und 39 (§§ 11 
Abs. 3 lit. c und d, 47 lit. a, 53 Abs. 3 Iit. c 
und 60 Abs. 2): 

Zu Art. I Z. 8 lit. a und b (§ 16 Abs. 1): 

Auf Grund einer Anregung des öster
reichlschen Arbeiterkammertages sollen in An
passung an die Bestimmungen über die frei
willige Weiterversicherung in der Pensions
versicherung die Zeiten des Präsenzdienstes als 
die Rahmenfl1ist von zwölf Monaten verlängern
der Zeitraum durch 'Einfügung einer lit. c im 
Abs. 1 des § 16 anerkannt werden. 

Zu Art. I Z. 8 lit. c bis e und g (§ 16 Abs. 2 
lit. c, § 16 Abs. 4 und 10): 

Auf Grund einer Anregung des Haupt- Mit der durch die 23. Novelle geschaffenen 
verbandes der österreichischen Sozialver- Textfassung des § 16 Abs. 2 lit. c war eine 
sicherungsträger soll die Pfl.ichtversicherung nicht Erweiterung des Kreises der auf Grund dieser 
nur in den Fällen des § 7 des Epidemiegesetzes Bestimmung zur freiwilligen Versicherung 
(Absonderung Kranker), sondern auch in jenen berechtigten Angehörigen beabsichtigt, und zwar 
des § 17 (überwachung bestimmter Personen), sollte die Möglichkeit zur Weiterversicherung 
des § 20 (Betl'iebseinschränkung oder Schließung zumindest allen jenen Personen gegeben werden, 
gewerblicher Unternehmungen) sowie des § 22 die dieses Recht im Falle des Todes des Ver
(Räumung von Wohnungen) aufrecht erhalten sicherten geltend machen könnten. Die Enkel, 
werden. Mittellosen Personen Wlird für die Zeit, Wahl- und Stiefkinder, die nach der vor der 
während der sie durch eine auf Grund der nach 23. Novelle zum ASVG bestehenden Rechtslage 
den zitierten Gesetzesstellen getroffenen Ver- bei Zutreffen der Voraussetzungen nach lit. c das 
fügung an ihrem Erwerbe gehindert werden, eine Recht zur freiwilligen Weiterversicherung hatten, 
Vergütung nach Maßgabe der Bestimmungen des sind in der geltenden Fassung der l<it. ades § 16 
§ 32 des Epidemiegesetzes gewährt; hinsichtlich Abs. 2 nicht angeführt und wären somit ·im Falle 
der Beitragsgrundlage kann somit in diesen des Todes des Versicherten nicht zur Weiter
Fällen die Bestimmung des § 47 lit. b ASVG versicherung berechtigt. Die gleiche Auswirkung 
herangezogen werden. trifft auch die K<inder des Versicherten, sofern 

Die Anfügung der lit. d im § 11 Abs. 3 steht in sie nicht im Falle des Todes des Versicherten 
engem Zusammenhang mit der Änderung des als Doppelwaisen im Sinne des' § 16 Abs. 2 lit. a 
Betriebsrätegesetzes durch das Bundesgesetz vom Z. 3 gelten. Um eine Benachteiligung der 
~3. Juli 1971, BGBI. Nr: 319/1971, bzw. d:r ge.nannten Personen ~u verm~.idfeknl.' werde~ die

r Änderung des Landarbeitsgesetzes durch d'le Kmder, .Enkel, Wahl u?d Stle nder bel. de 
3 Landarbeitsgesetz-Novelle 1971 BGBI Umschreibung des Kreises der zur Welter
Nr; 333. In der zitierten Novelle zum' Betriebs~ I versicherung nach § 16 Abs. 2 lit. c ASVG 
rätegeset-z ist im § 16 b eine erweiterte Bildungs- Berec.~tigten ausdrückl,ich angeführt. 
freistellung bis zur Dauer eines Jahres vor- Gemäß § 16 Abs. 5 ASVG in der Fassung 
gesehen. Bine analoge Regelung enthält § 120 b der 23. Novelle - im Zusammenhalt mit 
des Landarbeitsgesetzes in der Fassung der Abs. 4 - beginnt die Weiterversicherung in 
3. Landarbeitsgesetz-Novelle 1971. Durch die der Krankenversicherung, wenn der Versicherte 
Anfügung der Et. d im § 11 Abs. 3 soll erreicht nach dem Ende der Pflichtversicherung Kranken
werden, daß Qm Falle einer erweiterten Bildungs- I oder Wochengeld bezieht oder sich ,in Anstalts
freisteIlung nach § 16 b Abs. 1 des Betriebsräte- I pflege befunden hat, bereits unmittelbar im An
gesetzes bzw. nach den zu den Grundsätzen des! schluß an die vorangegangene Kranken-
§ 120 b des Landarbeitsgesetzes ergangenen Aus-I' versicherung. Für diese Regelung war die über
führungsbestimmungen in den Landarbeits- legung maßgebend, daß in Schutzfristfällen nach 
ordnungen'. die ~flichtversicherung fo.rt~auert.1 § 12~ Abs. 2 ~. 2 ASVG Leistungsansprüche f~r 
Als al}gememe Beitragsgrundlage soll wie lJn den i VerSIcherungsfalle gewahrt werden sollen, dIe 
sonstigen Fällen einer Arbeitsunterbrechung ohne I[ während des Kranken- oder Wochengeldbezuges 
Entgeltzahlung 'gemäß § 47 Lit. a der Betrag bzw.während der Anstaltspflege eintreten (z. B. 
gelten, der auf den der Dauer einer solchen I Erkrankung eines Angehörigen). Wie sich in der 
Arbeitsunterbrechung entsprechenden Zeit-I PraX'is gezeigt hat, hat die Novellierung aber auch 
abschnitt unmittelbar vor der Unterbrechung 1 eine unerwünschte Auswirkung mit sich gebracht. 
entfiel. Gemäß § 53 Abs. 3 lit. c hat der Dienst- i Die Weiterversicherung beginnt nämlich, wenn 
nehmer die Beiträge für die in Betracht kom-: nach dem Ende der Pflichtversicherung Kranken-
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oder Wochengeld bzw. Anstaltspflege gewährt 
wurde, auf jeden Fall unmittelbar im Anschluß 

. an die vorangegangene Krankenversicherung, 
also auch dann, wenn die betreffende Leistung 

. auf Grund eines noch während der aufrechten 
Versicherung eingetretenen Versicherungsfalles 
erbracht wurde. In diesen Fällen ist der Leistungs
anspruch für den Versicherten und seine Ange
hörigen aus Versicherungsfällen, die während des 
Kranken- oder Wochengeldbezuges bzw. wäh
rend der Anstaltspflege eintreten, ohnedies durch 
die Bestimmung des § 122 Abs. Z Z. 1 ASVG 
gewahrt; es besteht somit kein Bedürfnis danach, 
die WeiterverSlicherurtg bereits an die vor
angegangene Krankenversicherung anschließen zu 
lassen. Dessenungeachtet muß der Versicherte auf 
Grund der 23. Novelle' zum ASVG unter Um
ständen für längere Zeiträume zurück Beiträge 
entrichten. Diese Auswirkungen sollen durch die 
Einfügung einer neuen lit. b im § 16 Abs. 4 
beseitigt werden. Die bisher in lit. b des § 16 
Abs. 4 enthaltene Regelung kann entfallen, weil 
nach dem Ausschei~en aus der Teilversicherung 
nach § 8 Abs. 1 Z. 1 lit. c ohnedies das Recht 
auf Weiterversicherung nach § 16 Abs. 1 besteht. 

Der um bisherigen Wortlaut des § 16 Abs. 10 
Z. 2 enthaltene Ausdruck "zwei volle Kalender
monate rückständig" hat zu der Auslegung 
geführt, daß die Weitervergicherung nur endet, 
wenn der gesamte Beitrag für zwei volle 
Kalendermonate nicht bezahlt wird. Die Bezah
lung eines noch so geringen Teilbetrages würde 
nicht als Endigungsgrund zu werten sein. Diese 
Auslegung soll durch die vorgeschlag~ne For
mulierung verhindert werden. 

Zu. Art. I Z. 8 lit. f, 14 lit. a, 15, 16, 17 Iit. b 
und c, 18, 19, 20 lit. abis c, 24, 31 lit. c und e, 
54, Art. 11 Z. 10 lit. c, Art. IV Z. 8, 9 Art. V 
Z. 4, 6, 18, 25, 26, 28 bis 30, 32, 33, 35, 38, 
39, 43, 44, 46 bis 48, 49 lit. b, 50, 59 li~. a 
und c, 62 lit. b (§§ 16 Abs. 7, 23 Abs. 1 und 2, 
24 Abs. 1 Z. 2, 25 Abs. 1 Z. 1 lit. b, 26 Abs. 1, 

""28 Z. 2, 29 Abs. 1 Z. 1,30, 37 Abs. 2, 51 Abs. 3 
und 6, 84, 129 Abs. 4, 231, 232 Abs. 3, 319 b, 
321 Abs. 2, 381 Abs. 1, 418 Abs: 4, 419 Abs. 2, 
426 Abs. 1 Z. 3, 428 Abs. 1, 430 Abs. 1, 433, 
434 Abs. 2 und 3, 444 Abs. 2 bis 4, 447 a 
Abs. 1 und 4, 447 c Abs. 2, 460 Abs. 3, 461 
Abs. 3, 464 bis 466, 468 Abs. 6, 47'1 Abs. 1 
und 2, 512 a Abs. 2 und 5, 522 Abs. 6): 

Aus den in der Einleitung zu den Erläuterun
gen bereits eingehend dargelegten Gründen sollen 
im vorliegenden Entwurf die Landwirtschafts
krankenkassen in die für die betreffenden 
Bundesländer errichteten. Gebietskrankenkassen 
eingegliedert und d~e. Aufgaben der bisherigen 
Land- und Forstw-irtschaftlichen Sozial
versicherungsanstalt auf die Pensionsversiche
rungsanstalt der Arbeiter, die Allgemeine Unfall-

versich~rungsanstalt und die Sozial versicherungs
anstalt der Bauern aufgeteilt werden. Diese 
organisatorischen Veränderungen machen. an 
zahlreichen Stellen des Gesetzes Ä.nderungen 
erfordedich, um die Funktionen dieser auf
zulösenden Versicherungsträger auf die über
nehmenden Versa.cherungsträger zu übertragen. 
Einer besonderen Erwähnung bedarf die Auf
teilung der Zuständigkeit der bishel'igen Land
und Forstwirtschaftlichen Sozialversicherungs
anst.alt hinsichtlich der von dieser Anstalt durch
geführten Unfallversicherung. DQe Versichertell
werden, soweit es sich um' Dienstnehmer und 
den Dienstnehmern gleichstehende . Personen
gruppen handelt, von der Allgemeinen Unfall
versicherungsanstalt, soweit es sich aber um selb
ständige Landwirte, ihr.e Familienangehörigen 
und andere den Selbständigen gleichstehende Per
sonengruppen handelt, von der aus der 
Zusammenlegung der Osterreich:ischen Bauern
krankenkasse und der Pensionsversicherungs
anstalt der Bauern entstehenden Sozial
versicherungsaristalt der Bauern betreut. Die 
letztgenannte Versicherungsanstalt, deren recht
liche Grundlage in einer Novelle zum B-KVG 
geregelt werden wird, wird daher im § 24 Abs. 1 
in der Reihe der die Unfallversicherung nach dem 
ASVG durchführenden Versicherungsträger 
angeführt. Ihre Zuständigkeit zur Durchführung 
der Unfallversicherung ist im § 28 Z. 2 in der 
oben dargestellten Weise geregelt. 

Die Auflösung der Land- und Forstwirtschaft
lichen Soz,ialvers.icherungsanstalt führt auch zu 
Ä.nderungen im § 51 Abs. 3 und 6, da die bisher 
für die Land- und Forstwirtschaftlriche Sozial
versicherungsanstalt geltende Auf teilung der Bei
träge zur Pensionsversicherung auf Dienstgeber 
und Dienstnehmer nunmehr für die Versicherten, 
die aus der bishel'1igen Zuständigkeit der Land
und Forstwirtschaftlichen Sozialversicherungs
anstalt kommen, auf die Pensionsversicherungs
anstalt der Arbeiter übertragen wird. Da eine 
entsprechende Zuständigkeitsbestlimmung in den 
§§ 26 bzw. 29 nicht mehr vorgesehen ,ist, mußte 
sie in den neu angefügten Abs. 6 des § 51 liber
nommen werden. 

Die die Eingliederung der Landwirtschafts
krankenkassen und die Auflösung der Land- und 
Forstwirtschaftlichen ' Sozialversicherungsanstalt 
regelnden Übergangsbestlimmungen sind in den 
Art. VII und VIII zusammengefaßt und werden 
dort gesondert erläutert. 

Zu Art. I Z. 9lit. c (§ 17 Abs. 6): 

Gemäß § 17 Abs. 6 ASVG beginnt die Weiter
versicherung, unbeschadet der Bestimmung des 
§ 225 Abs. 1 Z. 3 ASVG mit dem Monatsersten, 
den der Versicherte wählt, spätesten:s jedoch mit 
dem Monatsersten, der auf die Antragstellung 
folgt. Nach dem Wortlaut dieser Bestimmung 
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kann daher der Beginn der Weitervers.icherung 
nur mit Wirksamkeit ab einem Monatsersten 
eintreten. 

Die Pensionsversicherungsanstalt der Ange
stellten hat eine NoveHierung dieser Bestimmung 
angeregt, um einer Reihe von Versicherten die 
Möglichkeit zu bieten, die Weiterversicherung 
nicht nur an einem Monatsersten, sondern auch 
im unmittelbaren Anschluß an das Ende einer 
tageweisen Pflichtversicherung aufzunehmen. Bei 
den in Betracht kommenden Versicherten han
delt es sich um Personen, die nur einer tage
weisen Beschäftigung nachgehen, wie z. B. beim 
Sporttoto Beschäftigte, Musiker, Urlaubs
vertreter im Verkaufspersonal, UltJimobeschäf
vigte usw. 

Durch die vorgeschlagene FormuIierung soll 
auch ein an einem Monatsersten Pflicht
versicherter, der infolge Ausscheidens a~s der 
Pflichtversicherung in diesem Monat nicht min
destens 15 Versicherungstage erworben hat, durch 
die Entrichtung von freiwilligen Beiträgen zur 
Pensionsversicherung diesen Monat als Beitrags
monat erwerben können, dies unter der Voraus
setzung, daß ein Recht zum Beitritt zur Weiter
versicherung besteht. 

Zu Art. I Z. 10 (§ 18): 

Durch die vogeschlagenen Änderungen soll 
zusätzlich folgenden Personengruppen der Bei
tritt zur Selbstversicherung in der Kranken
versicherung ermöglicht werden: Personen nach 
dem Ende der Angehöl'igeneigenschaft im Sinne 
des § 123 Abs. 4 Z. 1 ASVG bzw. der ,im 
B-KUVG, B-KVG oder GSKVG 1971 ent
haltenen analogen Regelungen, ferner Studenten 
an einer der nm § 1 Abs. 1 des Studien
förderungsgesetzes, BGBl. Nr. 421/1969, ange
führten Lehranstalten, sowie Hörern (Lehrgangs
teilnehmern) der Diplomatischen Akademie in 
Wien gemäß den Bestimmungen des Bundes
gesetzes vom 15. November 1967, betreffend die 
Errichtung der Diplomavischen Akademie, BGBl. 
Nr. 379. Hiefür list !in mehrfacher Hinsicht eine 
textliche Neufassung des § 18 erforderlich. 

Für Personen, die als Angehörige im Si~ne des 
§ 123 Abs. 4 Z. 1 gelten, besteht bei Abschluß 
ihrer Schul(Berufs)ausbildung, wenn sie das 
18. Lebensjahr bereits vollendet haben, kein 
Krankenversicherungsschutz. Auf Grund einer 
Anregung des Hauptverbandes der öster
reichischen Sozialversicherungsträger soll für 
diesen Personen kreis die Möglichkeit einer Selbst
versicherung in der Krankenversicherung 
geschaffen werden, und zwar begrenzt mit der 
Dauer von höchstens zehn Monaten. Die Begren
zung' der Dauer mit zehn Monaten erscheint 
gerechtfertigt, weil anzunehmen ist, daß die 
betreffenden Personen längstens innerhalb dieses 
Zeitraumes eine Beschäftigung antreten. 

Das Bundesministerium für soziale Verwaltung 
steht schon seit längerer Zeit mit dem Bundes
ministel'ium für Wissenschaft und Forschung 
sowie mit der asterreichischen Hochschülerschaft 
über deren Verlangen nach Schaffung eines 
Krankenversicherungsschutzes für Studenten in 
Verhandlungen. Dieser Krankenversicherungs
schutz soll an die Stelle der derzeitigen, von der 
asterreichischen Hochschülerschaft durch
geführten studenvischen Krankenfürsorge treten, 
die als unzulänglich angesehen wird. Er soll einer
seits ein vollweitiges Leistungssystem gewähr
leisten, andererseits aber auch auf die finanZiiellen 
Verhältnisse der Studenten Rücksicht nehmen. 

Nach der vom Osterreich'ischen Stavistischen 
Zentralamt erstellten tabellarischen Auswertung 
der Zusatzfrage über die studentJische Kranken
versicherung in den Statistikfragebogen des 
;\Vintersemesters 1970/1971 sind nur 10'46% 
aller ,inländischen Hörer nicht kranken versichert. 
Von den ausländischen Hörern haben 72'36% 
keine Krankenversicherung. Wenn man inlän
dische und ausländische Hörer gemeinsam 
betrachtet, so sind 15'46% aller Hörer nicht 
kranken versichert. Die Einbeziehung aller 
Studenten in die gesetzliche Pflrichtkranken
versicherung hätte zur Folge, daß für 23% der 
Studenten eine Doppelversicherung entstünde 
und daß für rund 56% an die Stelle ihres beitrags
freien Krankenversicherungsschutzes eine bei
tragspHichtige Versicherung träte. 

Aus den angeführten Gründen soll jenen 
Studierenden, die derzeit keinen gesetzlichen 
Krankenversicherungsschutz genießen, durch eine 
Änderung der Bestimmungen des § 18 ASVG 
die Möglichkeit' der Selbstversicherung einge
räumt werden. Um auch ausländischen Studenten 
den Beitritt zur Selbstversicherung zu ermög
lichen, wurde von der Voraussetzung des Wohn
sitzes im Inland bei Hochschülern Abstand 
genommen und an dessen Stelle der gewöhnIiche 
Aufenthalt ,im Inland gesetzt. 

Auf Grund einer Anregung des Bundes
ministeriums für Auswärtige Angelegenheiten 
werden auch die Hörer (Lehrgangsteilnehmer) 
der Diplomatischen Akademie in Wien die Mög
lichkeit haben, der Selbstversicherung gemäß § 18 
ASVG beizutreten. Dadurch soll der im Ein
schaubericht des Rechnungshofes aus dem Jahre 
1968 festgestellte Mangel behoben w'erden, daß 
die meisten Hörer (Lehrgangsteilnehmer) für den 
Fall der Krankheit nicht oder nur ,in unzurei
chendem Maße versichert sind. Die Hörer (Lehr
gangsteilnehmer) der Diplomatlischen Akademie 
wären, sofern sie nicht an einer Hochschule oder 
Universität inskribiert sind, ohne ausdrückl:iche 
Erwähnung i!l1 § 18 Abs. 1 Z. 5 von der Selbst
versicherung ausgeschlossen, da es sich bei der 
Mehrzahl dieser Hörer (Lehrgangsteilnehmer) um 
ein postgraduates Studium handelt. . 
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Anläßlich der Neufassung des § 18 wurde die 
bisher vorgesehene Altersgrenze für den· Beitritt 
zur Selbstversicherung (höchstens 50 Jahre), die 
für die im § 18 Abs. 1 Z. 1 genannten selbständig 
Erwerbstätigen galt, fallengelassen. Der Grund 
liegt einerseits ,in dem Bestreben, Einschrän
kungen, die nicht unbedingt erforderl,ich sind, 
zu beseitigen, andererseits aber auch in der 
Absicht, einer besonderen Gruppe von selbstän
dig Erwerbstätigen, nämlich ehemaligen Hoch
schul assistenten, die selbständig erwerbstätig 
geworden sind, die Mögl1ichkeit der Selbst
versicherung zu eröffnen, die bisher nicht 
bestand, wenn beim übertritt in die selbständige 
Erwerbstätligkeit die Altersgrenze bereits über
schritten war; damit wird einer Anregung des 
Bundesminristeriums für Wissenschaft und For
schung Rechnung getragen. 

Beitl"ittes auf diesen Personenkreis em-
zuschränken. 

Die Bestimmung des bisherigen Abs. 6, wonach 
das Ausscheiden aus dem Personenkreis nach 
Abs. 1 nicht als Wegfall der Voraussetzungen 
anzusehen ist, wurde auf die Fälle der Z. 1 ein
geschränkt, weil sie nur für die in dieser Bestim
mung angeführte Personengruppe Bedeutung hat. 

Für das Ende der Selbstversicherung von 
Hochschülern bzw. von Hörern (Lehrgangs
teilnehmern) der Diplomatischen . Akademie 
mußte eine eigene Regelung getroffen werden, 
die ergänzend zu den entsprechend anzuwen
denden Endigungsgründen des § 16 Abs. 10 
hinzutl"itt. Dabei wird vom Begriff des Studien
jahres ;im Sinne des § 19 des Allgemeinen Hoch
schulstudiengesetzes, BGBl. Nr. 177/1966, aus
gegangen. Nach dieser Bestimmung beginnt das 

Vertragsassistenten, die nach dem Hochschul- Studienjahr am 1. Oktober und endet am 
assistentengesetz 1962, BGBl. Nr. 216, micht als 30. September, es besteht aus dem Winter
öffentlich-techtliche Bedienstete gelten, haben die semester, dem Sommersemester und den Ferien. 
Möglichkeit, sich nach dem Ausscheiden aus der Durch die vorgeschlagene Regelung. soll sicher
Krankenversicherung gemäß § 16 ASVG - somit I gestellt werden, daß der Versicherungsschutz auch 
ohne Bindung an eine bestimmte Altersgrenze _ wä?rend der ~emesterferie~ bz~. der. Hau~t
weiterzuversichern. Für Hochschulassistenten, die fel"len gegeben '1st. Durch die drelmonatlge Fntst 
nach dem B-KUVG pflichtversichert sind, besteht nach Ende des Studienjahres soll ein ausreichender 
hingegen nach Ausscheiden aus der Pflicht- Zeitraum eingeräumt werden, um einen Ver
versicherung und Aufnahme einer selbstädigen, ~icherungssch~tz auch. i~ anschließe~den ~tudien
nicht . versicherungspflichtigen Erwerbstätigkeit Jahr (bevor em Insknptnonsnachwels vorhegt) zu 
derzeit nur die Möglichkeit, unter den Voraus- ermögLichen. Es wird daher Sache des Ver
setzungen des § 18 ASVG der Selbstversicherun" sicherten sein, durch regelmäßige Vorlage des 
beizutreten, wobei eine Altershöchstgrenze vo~ I Insk.ript'ionsnachweis~s das Ende der Selbst-
50 Jahren nicht übersch1'litten werden darf. versicherung zu verhmdern. 

Für ehemaLige Hochschulassistenten, die bereits I Z A I Z (§ 9 Ab lZ ). 
das 50. Lebensjahr überschl'itten haben, hätte I u rt. . 11 1 s. 1 . 2 . 
somit eine Ausnahmeregelung von dieser Alters- Inder Landwirtschaft sind die .im Betrieb 
grenze geschaffen werden müssen. Um dies zu mittätigen Fam[Lienangehörigen gemäß § 8 Abs. 1 
vermeiden, wurde die Altersgrenze überhaupt Z. 3 lit. b ASVG in .der Unfallversicherung teil-
aufgehoben. versichert. Die Ehegatten und ,die Kinder sonsti-

h ger selbständig Erwerbstätiger können der Selbst-Im Zusammen ang mit der Schaffung einer ~ 
Selbstversicherung für die oben angeführten versicherung in <der Unfallvel1sicherung gemäß 
Personengruppen waren noch folgende § 19 ~'~s. 1 Z. 2 beitreten. Für ~r:dere Famil.ien-
Knderun"en des § 18 erforderLich: angehorrge fehlt nach der derzemgen Recht'slage 

b I jede Möglichkeit eines Unfallversicherungsschut-
E~ mußte der vorher für alle nach § 18 ~elbst~ zes. Um einem Bedürfllli,s nach dem Schutz ,der 

versl~erten gelte.nde Grundsatz, wonach eme b~1 Unfallversicherung auch für diese Personen zu 
Ve.r~cherun~sbegmn bestehende KrankheIt entsprechen, wird der Personenkreis, ,der gemäß 
kelIl:~n Leistungsanspruch begründet, einge- § 19 Abs. 1 Z. 2 zur SelbstYel1sicherung in der 
schrankt .w~rden. ~ach d~: vorgesehenen ~assung I Unfallversicherung berechtigt ist, um ·die Enkel, 
soll nur 'In Jenen Fallen, m denen vor Begmn der Wahl- und Stiefkinder sowie die Eltern Groß
Selbstversicherung keine Krankenversicherung eltern, Wahl- und Stiefeltern erweitert. ' 
bestanden hat, ein Leistungsanspruch nicht 
begründet werden. Wenn hingegen bereits vor ' 
Beginn der Selbstversicherung ein Kranken- I Zu Art. I Z. 12 (§ 21 Abs. 2): 

:ersic?erungsschutz b.est~~.den hat, er~cheint es I . Um den .Zeitp~nkt des ~llIdes der ForI?alver-
1m Smne der Konttnultat des Verslcherungs- sicherung emdeutlg zu bestimmen, solleme Be
schutzes gerechtfertigt, Leistungen auch für be,i stimmung aufgenommen werden, wonach für .das 
Beginn der Krankenversicherung bestehende Ende der Formalversicherung der Zeitpunkt der 
Krankheit zu gewähren. Konsequenterweise Zustellung des Besche~des ,des Versicherungsträ
war auch der Abs. 2 über die Ablehnung des gers über das Ausscheiden maßgebend ist. 
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Zu Art. I Z. 13 (§ 22 Abs. 2): -ausgenommen Belohnungen und Aushilfen, 
1::'. h d 1 'ch L' b . d' R'ch' 11 Zuführungen für Pensionszwecke, Dienstgeber-
.oS an e t Sl n'le el um le 1 'tlgsteung 

beiträge für die Sozialversicherung usw. - nach einer Zitierung, die durch ·die mit der 23. Novelle . 
den §§ 7, 8, 9, 11 im Zusammenhang mit § 22 zum ASVG vorgenommenen Neufassung des § 16 

b der gemäß § 444 Ahs. 5 vom Bundesministerium notwendig geworden ist. Weiters wurde der is- . 
. für soziale Verw.altung erlassenen Weisungen für herige Ausdruck "Die freiwillige Versicherung" 

d ch d 'ch . A d ck D' F 1 die Rechnungslegung und Rechnunw.;führung der ur ,en 1'1 ttgen us· ru ,,'le orma ver-
Träger ,der österreichischen Sozialversicherung den sicherung" ersetzt. Schließlich wur,de auch hier 
enotsprechenden Aufwandsposten zuzuordnen _ entsprechend der Änderung zu § 21 Abs. 2 der 

Zeitpunkt ,des Endes der Formalversicherung ein- sind. 
deutig bestimmt. Durch eine übergangsbestimmung wird ,dafür 

Zu Art. I Z. 14 lit. b (§ 23 Abs. 6): 

Der Ausdruck "Krankenhäuser" soll ,durch ,den 
der Terminologie des Krankenanstaltengesetz,es 
entsp·rechenden Begriff "Krankenanstalten" er
setzt werden. . 

Zu Art. I Z. 17 lit. a (§ 26 Abs. 1): 

Es handelt sich hiebei um die Richtigstellung 
einer Ziuierung,die ,durch ·di'e mit der 23. Novelle 
zum ASVG vorgenommenen Neufassung des § 16 
notwendig gewor·den ist. 

Zu Art. I Z. 21 lit. c und h (§ 31 Abs. 3 und 5): 

Gemäß § 81 ASVG ,dürfen ,die Mittel der 
Sozialversicherung nur für ,die gesetzlich vorge
schriebenen oder zulässigen Zwecke verwendet 
werden. Im Hinblick auf den Wortlaut ,dieser 
Bestimmung ist es derz,eit nücht möglich, aus den 
Mitteln ·der Sozialversicherung die Finanzierung 
freiwilliger Sozialleistungen der Ver'sicherungs
träger, wie etwa die Zahlung von Zuschüs'sen für 
Mahlzeiten aus Betriehsküchen, zuzuIassen. Um 
einer an dasBundesministeriumfürso.ziale V,er
waltung herangetragenen Anregung, betreffend 
Bereitstellung von finanziellen Mitteln für Sozial
leistungen an Bedienstete ,der Versicherungsträger 
zu entsprechen, soll ,die im § 31 Ahs. 3 Z. 3 
ASVG vorgesehene Ermäch'tigung des Hauptver· 
banldes der österreichisch·en Soznalversich,erungs
träger zur Regelung der dienst-, besoldungs- und 
pensionsrechtlichen Verhältnisse der Sozialver
s~cherungsbediensteten erweitert werden. Künftig 
soll somit der Hauptverband ermächtigt s,ein, 
die Gewährung von fr,eiwill.igen soz,ialen Zuwen
dungen an Soz,i:alversic..herungsbedienstete im 
Wege der genannten Richtlinien zu regeln. Dies 
wird sodann als ein für ·die Verwendung der 
Mittel gesetzlich zulässiger Zweck im Sinne des 
§ 81 ASVG anzusehen. sein. Durch die B,ezug
nahme auf die im § 49 Abs. 3 Z. 17 aufgezähken 
Betriebsveranstaltungen wird eine Begrenzung 
dieser Richtlinienermächtigung in sachlicher und 
durch die Festlegung des höchstzulässigen Pro
zentsatzes :der laufenden Bezüge aller Sozialver
s,ich,erungsbediensteten auch ,in betragsmäßiger 
Hinsicht vorgenommen. Unter laufenden Bezü
gen sind dabei jene Bezüge zu veretehen, die 

Sorge getra!gen, daß die g,emäß § 31 Abs. 3 Z. 3 
aufgestellten Richtlinien im Jahre 1973 auch für 
die Bediensteten des Verbandes der GewerbLichen 
Selbständigenkrankenkassengelten. 

Um eine einheitlich'e Durchführung und eine 
Zusammenarbeit der Versicherungsträger. bei der 
Gewährung freiwilliger Leistungen zu gewähr
leisten, wir,d ,dem Hauptverband durch die neu 
angefügte Z. 16 die Aufstellung verbindlicher 
Richtlinien übertragen. 

Durch die Anfügung der Z. 17 soll aus den 
schon in der Einleitung zu den Erläuterungen ein
gehend dargelegten Gründen der Hauptverband 
ermächtigt werden, die verstärkte Zusammen
arbeit zwischen Gebietskrankenka'ssen und Be
triebskrankenkassen durch besondere Richtlinien 
zu regeln. Bezüglich der in der neuen Z. 18 vor
gesehenen Richtlinien für die Auswertung der 
Ergebnisse ,der Jugendlichen- und Gesundenunter- ...... 
suchungen durch die Krankenversich,erungsträger 
wird auf die Ausführungen zu den §§ 132 a und 
132 b verwiesen. 

Zu Art. I Z. 22 (§ 34 Abs. 2): 

Um für die von den Krankenversicherungs
trägern weitgehend pr,aktizierte Beitr,agsverflech- ~ 

nung nach dem Lohnsummenverfahren eine 'ein
deutige gesetz1iche Grundlage zu schaffen, soll im 
§ 34 Abs. 2 ASVG bestimmt werden, daß an 
Stelle der vOl'geschriebenen Meldungen "Li'sten 
oder anderen Stelle Meldungen über ,die Gesamt
summe des Entgeltes für einen Beitrag,szeitraum" 
an den Zähltagen oder nach Ablauf eines jeden 
Beitragszeitraumes vorg.elegt werden können. 

Zu Art. I Z. 23 (§ 37): 

Gemäß § 201 GSPVG in der Fassung der 
17. Novelle werden die Beiträge für alle gemäß 
§ 8 Abs. 1 Z. 3 lit. a ASVG teilvensicherten 
selbständig Erwerbstätigen von .der Pensionsver
sicherungs,anstalt der gewerblichen Wirtschaft ein
gehoben, wobei bezüglich ,der Einziehung -der 
Beiträge die Bestimmung,en des GSPVG entspre
chend anzuwenden sind. Es ist aus diesem Grunde 
naheliegend, für die unmittelbar mit der Beitrags
einziehung zusammenhängenden Tatbestände, wie 
Meldepflicht oder Fälligkeit der Beiträge, fest
zulegen, daß an Stelle der Bestimmungen des 
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ASVG jene des GSPVG anzuwenden sind. Was 
die Fälligkeit und Einzahlung der Beiträge an
langt, so steht einer d-ieshezügl-ichen Satzungsände
rung im Hinblick auf die im § 58 Abs. 6 ASVG 
enthaltene Ermächtigung kein Hindernis ent
gegen. Im Gegensatz ,dazu bestimmt aber § 37 
Abs. 1 ASVG, -daß für ,die Meldung der nur in 
der Unfallversicherung Pflichtversicherten die 
Grundsätze der §§ 33 bis 35 und 36 Ah-s. 3 
ASVG mit der Maßg~be entsprech'ell'd anzuwen
den sind, daß die Meldung heim Träger der 
Unfallversicherung zu erstatten -ist. Die wörtliche 
Anwendung dieser Bestimmung würde jedenfalls 
die 'sich aus § 201 GSPVG ergebende Verwaltungs
v,ereinfachung wieder teilweise zunichte machen. 
Durch ,die vorgesehene Knderung sollen daher für 
den in Rede stehenden Pel1sonenkreis rdie Vor
schriften des GSPVG über die Meldungen (§§ 10, 
11 und 14 GSPVG) für anwendbar erklärt .wer
den. 

Art. I Z. 25 (§ 40): 

Durch die Anfügung ,des letzten Satzes an § 40 
solIder Knderung des § 53 KOVG durch das 
Bundesgesetz vom 26. April 1972, BGBL Nr. 163/ 
72, Rechnung getragen werden. Nach der zitier
ten Bestimmung des KOVG entfällt die Meldung 
von Einkommensänderungen, die auf Grund der 
alljährlichen Pensions- und Rentenanpassung in 
der Sozialvel1sicherung erfolgen. Der zwischen 
den Behörden der Kriegsopfer- und Heeresver
sorgung einerseits und' den Trägern der Sozial
versicherung andererseitls bestehende, Datenaus
tausch ermöglicht auch in der Sozialvel1sicherung 
eine solche Erleichterung der Anzeigeverpflich
tungdes Leistungsbez,iehers. 

Zu Art. I Z. 26 lit. a und Z. 36 (§§ 44 Abs. 1, 
54 Abs. 1): ' 

Bei der Beratung von Organi~ationsfragen der 
zentralen Datenspeicherung .im Hauptverband der 
österreichischen Sozialversicherungsträger wunde 
festgestellt, daß es zweckmäßig wäre, wenn bereits 
als Grundlage für ,die ;Bemessung ·der allgemeinen 
Beiträge ein auf voHe SchilLing gerundeter 
Arbeitsverdienst herangezogep wer-den könnte. 
Dies i-st vor allem deshalb anzustr.eben, weil die 
Rundung der Beitragsgrundlagen -auf volle Schil
ling ab 1. Jänner 1972 für die Speicherung in der 
Versicherungsdatei beim Hauptverband der öster
r,eichischen Sozialversicherungsträger vorgesehen 
ist. Eine Vorgangsweise in diesem Sinne hat aller
dingos eine Knderungdes § 44 Abs. 1 ASVG zur 
Voraussetzung" da nach dieser Gesetzesbestim
mung - soweit die Beiträge nicht nach Lohn
stufen ermittelt wel1den - grundsätzlich der tat
sächliche Arbeitsverdienst als Beitragsgrundlage 
gilt, ohne daß hieb ei die Möglichkeit einer Run
dung vorgesehen ist. 

Aus den angeführten Gründen wunde in die 
Best-immungen der §§ 44 Abs. 1 un'd 54 Abs. 1 
eine entsprechende Rundungsbestimmung aufge
nommen. Danach sind bei ,der Ermittlung der 
Beitragsgrundlage gemäß § 44 Abg. 1 und der 
Sonderbeiträge gemäß § 54 Abs. 1 Beträge blis 
zu 49 Groschen zu vernachlässigen u~ Beträge 
von 50 Groscheri und -darüber als 1 Schilling zu 
rechnen. 

Bei dieser Gelegenheit wurde im Interesse einer 
Vereinfachung des Gesetzestextes im § 54 Abs. 1 
d·er letzte Satz, der eine bereits überholte Rege
lung für die Jahre 1956 bis 1960 enthält, elimi
niert. 

Zu Art. I Z. 2~ lit. c (§ 44 Abs. 6): 

Die im § 44 Abs. 6 ASVG seit Jänner 1968 
in unveränderter Höhe festgesetzten Beträge 
sollen, Ida sie nicht mehr dem derzeitigen Lohn
niveau entsprechen, angehoben wer.den. Der täg
liche Arbeitsverd~enst bei Pflichtversicherten nach 
§ 4 Abs. 1 Z. 8 w,il1d von bisher 70 S ab dem 
Beitl"agsjahr 1973 auf 160 S erhöht. Er wird damit 
an die d~rchschnittliichen Beitragsgrundlagen in 
der Pensionsversicherung der Arbeiter herange
führt. 

An die Stelle des Betrages von 30 S bei Pflicht
versicherten, die kein Entgelt oder keine Bezüge 
der ,im Abs. 1 Z. 2 bezeichneten Art erhalten, soll 
der Betrag von 60 S treten. 

Die angeführten Beträge sollen, um ,ein neuer
liches Zurückbleiben zu vermeiden, ab dem Bei
tragsjahr 1973 mit der jeweiligen Richtzahl ver
Vlielfacht we1"den. 

Zu Art. I Z. 27, 28 und 67 (§§ 45 und 108 d): 

Aus den ,schon in der Einleitung zu den Erläu
terungen eingehend ,dargestellten Gründen wird 
die Höchstbeitragsgrun.dlage in der Krankenver
SJicherung in mehreren Stufen auf eine Höhe von 
jweiIs zwei Drittel' der HöchstbeitragsgrundIage 
in der Pensionsversicherung herangeführt. Dies 
geschieht in der Wei-se, daß für die übergangszeit 
die Regdung aes Art. I Z. 27 die einzelnen Jahres
stufen enthält, während .die Bestimmung aes 
Art. I Z. 28 sodann die Regelung des Dauerrechtes 
vor!Jieht, ,die ab Beginn ,des Beitragszeitraumes 
Jänner 1977 wirksam we1'lden wird. Da der Be
trag der Jeweiligen. Höchstbeitr.agsgrundlage in 
der Kr.ankenvers.icherung bei der v01'lgesehenen 
Regelung ab 1974 nicht mehr unmintelbaraus / 
dem Gesetz zu entnehmen sein wird, wird durch 
eine Ergänzung des § 108 d in Verh!indung mit 
der überg.ang.sbestimmung ,des Art. VI Abs. 15 
angeordnet, ·daß inder alljährlich zu erlassenden 
Verordnung über aie v,eränderlichen Werte auch 
der jeweils für ein Kalenderjahr geltende Betrag 
der Höchstbeitragsgrundlage in der Krankenver
sicherung zu verlautbaren .ist. 
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Zu Art. I Z. 30 lit. a und b (§ 49 Abs. 3 Z. 1 Zu Art. I Z. 30 lit. d (§ 49 Abs. 5): 
und 19): 

Auf Grund der Beratungsergebnisse einer beim 
Bundesministerium für Finanz·en eingesetzten 

~Kommi.ssion zur Vereinfachung der Lohnverrech
nung, die unter Beteiligung der Interessenver
tretungen der Dienstnehmer und Dienstgeber 
sowie der SozialverSlicherungsträger arbeitete und 
die insbesondere die Möglichkeiten einer Gleich
ziehung zwisdlen SOZiialversicherungsrecht und 
Steuerrecht prüfte, sollen die Z. 1 und 19 im 
§ .49 Abs. 3 neu gefaßt werden. In ,der Z. 1- wird 
die im Er kenntnis des Verwaltungs gerichtshofes 
vom 6. Juni 1962, ZI. 1190/60, enthaLtene Defi
nition des Begriffes "Auslagenersatz" in das 
ASVG übernommen; die Z. 19 wird so gefaßt, 
daß sie mi!t § 3 Abs. 1 Z. 31 des Einkommen
steuergesetzes 1967 übereinstimmt. 

Zu Art. I Z. 30 lit. c und Art. V Z. 35 lit. d, 
41 und 42 (§§ 49 Abs. 4, 444 Abs. 6, 455 und 
456): 

Mit ·der 19. Novelle zum ASVG, BGBI. Nr. 67/ 
1967, wurde die vom Hauptverband der ö.ster
reichischen Sozialversicherungsträger herausgege
bene Fachz·eitschrift "So2Jiale Sicherheit" als 
öffentl:iches Publilvatiönsorgan für die vom 
Hauptverband aufgestellten verbindlichen Richt
linien bestimmt, wobei gleichzeitig die Erschei
nungsweise dieser Zeitschrift in Anlehnung an 
die gesetzlichen Vorschl1iften über da:s Bundes
gesetzblatt gesetzJ,ich geregelt wUl1de. Im Interesse 
der besseren übel1sicht über die in ,der Sozial
versicherung außer Gesetzen und Verordnungen 
bestehenden allgemein verbindlichen Rechtsnor
men erscheint es zweckmäß,ig, auch die übrigen 
Rechtsquellen, die zu ihrer Verbindlichkeit der 
Veröff.entlichung bedürfen, in dieser Zeitschrift 
zu verlautbaren. Es handelt sich hiebei um die 
Satzungen der Versicherungsträger, sowie um die 
vom Hauptverband aufgestellte Mustersatzung, 
die bisher im "Amtsblatt zur Wiener Zeitung" 
bzw. in den Amtlichen LandesZle1tungen zu ver
öffentlichen waren. Die mit ,der Verlautbarung 
eintretende Verbindlichkeit soll nach der Neu
fassung nunmehr eintreten, wenn diese Vor
schriften in der Z~itschrift "So2liale Sicherheit" 
v{rlautbart sind. Zusätzlich soll ,die Pflicht zur 
Verlautbarung in dieser Zeitschrift auch auf die 
von ,den Krankenversicherungsträgern aufgestell
ten Krankenordnungen sowie ,auf die Erfolgs
l1echnungen der Sozialversicherungsträger ausge
dehnt werden. 

Dementsprechend sollen künftig auch die Fest
stellungen bzw. Festsetzungen des Hauptverban
desder österreichischen Sozi al vel1sicherungsträger 
gemäß § 49 Abs. 4 bzw. § 54 Abs. 2 ASVG in 
dersdben Zeitschr,ift verlautbart werden. 

Es handelt sich lediglich um die Anpassung 
an die Terminologie ,der Vor,schriften über den 
Familienlastenausgleich, BGBI. Nr: 376/1967. 

Zu Art. I Z. 31 Iit. abis c, Z. 34, 44 Iit. d und 
50 (§§ 51 Abs. 1, i und 5, 52, 73 Abs. 8 und 
77 Abs. 1): 

Auf Grund einer Anregung des Hauptvetban
des der österreichischen Sozialversicherungsträger 
soll bezüglich ,der Festsetzung des Beitragssatzes 
in der Krankenversicherung ,die Konstruktion 
der Rahmenbestimmung für die Satzungen der 
Krankenversicherungsträger fallengdassen wer
den und der Beitragssatz in der Krankenversiche
rung ebenso wie in der Unfall- und Pensions
versicherung gesetzlich festgelegt weI1den. Der 
Hauptverband der österreid1ischen Sozial ver
sicherungsträger hat in diesem Zusammenhang 
insbesondere darauf hingewiesen, daß das Lei
stungsrecht in der Krankenversicherung weit
gehend vereinheitlicht ist. Der Beitragssatz in 
der Krankenversicherung soll künftig in der 
Z. 1 des-§ 51 Abs. 1 enthalten sein, Abs. 2 wiI1d 
aufgehoben. Entsprech,ende Änderungen sind in 
den §§ 51 Abs. 5, 52, 73 Abs. 8 und 77 Abs. 1 
erforderlich. 

Im Interesse einer Vereinfachung des Gesetzes
textes wird im § 51 Abs. 1 Z. 2 1it. b der zweite 
Halbsatz, ,der eine bereits überholte Regelung 
für die Jahre 1956 bi,s 1960 enthält, aufgehoben. 

Die Erhöhung ,des Beitragssatzes in der Kran- , 
kenversicherung um 0'2 Prozentpunkte im § 51 
Abs. 2 ab Beginn des Beitragszeitraumes Jänner 
1974 wurde in der Einleitung zu den Erläute
rungen bereits begründet. 

Ferner wil'd aus den in ,der Einleitung zu ,den 
Erläuterungen ebenfaUs bel'eits eingehend darge
legten Gründen der Bei,tragssatz in ·der Pensions
veI1sicherung der Angestellten ab Beginn des Bei
tragszeitraumes Juli 1974 um 0'5 Prozentpunkte 
angehoben und damit dem Beitragssatz in der 
Pensionsversicherung der Arbeiter angeglichen. 
In der Neufassung ,des § 51 AbS. 1 Z. 1 wurde 
durch die besondere Anführung der Lehdinge 
klarge~tellt, daß für Angestelltenlehrlinge, für ,die 
ab dem vierten Tag der Arbeitsunfähigkeit Kran
kengeld zu zahlen ist, der Beitragssatz 7'5 v. H. 
der Beitragsgrundlage beträgt. 

Der :im § 51 Abs. 6 lit. f verwendete Ausdruck 
"Getreidewirtschaftsfonds" ersetzt im Hinblick 
auf die ,durch die Marktordnungsgesetznovelle, 
BGBI. Nr. 411/1970, herbeigeführte Änderung 
der Bezeichnung ,des Fonds die bisher in der 
entsprechenden Bestimmung des § 26 Abs. 1 l,it. k 
ASVG verwendete Bezeichnung "Getreideaus
gleichsfonds" . 

\ 
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Zu Art. I Z. 38 (§ 59): 

Nach der geltenden Rechtslage hängt die Höhe 
der vom Versicherungsträger vorzuschreibenden 
Verzugszinsen für rück'ständige Beitdge von der 
jeweiligen Rate der Oesterreichischen National
bank für den Wechseleskompte ab. Diese Rege
lung ist wegen der häufigen l\.nderung der Bank
rate unzweckmäßrg. Die Bankrate wurde seit dem 
Jahre 1951 insgesamt 13mal geändert. Im Bereich 
des Steuerremtes wurde von der hier ursprüng
lich gleichfalls bestandenen Koppelung mit der 
jeweils geltenden Bankr,ate abgegangen. Im 
Gegensatz zu § 8 Abs. 1 des Abgabeneinhebungs
gesetzes 1951 sieht § 212 Abs. 2 der Bundesab
gabeno1"dnung Stundungszinsen ,in fixen Prozent
sätzen vor. In dem Bericht des Finanz- und 
Budgetausschusses wUl1de als Begründung für die 
l\.nderung ausgeführt, daß di'e b~sherige Koppe
lung der Höhe des StundungsZlinsensatzes mit der 
jeweils geltenden Bankrate die nach Monaten 
vorzunehmende Berechnung der Zinsen sehwierig 
mache und insbesondere die Kontrolle der Zin
sen berechnung durch den Abgabepflimtigen er
schwere. Diese überlegungen treffen für ,die Ver
zugszinsen nach § 59 ASVG in gleicher Weise 
zu, sodaß die Festsetzung des Zinsensatzes in 
g,esetzlich fi~ierter Höhe angezeigt erscheint. 

, Auf Grund einer Anregung des Hauptverban
des der. österreichischen So~ialvel'simerungsträger 
soll der Zinsensatz mit 7'5 v. H. festgesetzt wer
den. Bei der Festsetzung in dieser Höhe wurde 
davon ausgegangen, daß selbst gut fundierte und 
als zahlungsfähig anerkannte Privatunternehmen 
für kurzfristige Bankkredite mit einer Laufzeit 
von drei bis sech,s Monaten zwischen 8'50/0 und 
9% p. a. für Zinsen zuzüglich der üblicherweise 
noch berechneten Einmalkosten bezahlen. Bei 
val'iablen Zinssätzen, die 'sich ,an dem Wechsel
eskompte der Oesterreichischen Nationalbank 
orientieren, beträgt das Surplus allgemein - ohne 
Geldverkehr,skosten - ,drei und ,auch mehr Pro
zent. Die gegenwärtige Wechseleskompterate be
trägt 5 v. H. Selbst bei einem Absinken auf 
4'5 v. H. erscheinen die im Entwurf vorgeschla
genen 7'5 v. H. als vertretbar. 

sicherungsträger soll das Maß der Nachsicht nicht 
mehr auf die Höhe :der Verzugszinsen, sondern 
vielmehr auf die Dauer des Verzuges abgestellt 
werden. Damit wird auf Beitragsschuldner Rück
sicht genommen, welche die Beiträge stets pünkt
lich zahlen und nur in: seltenen Fällen aus 
irgendwelchen Gründen wenige Tage .in Verzug 
geraten. Dieser Anregung soll durch die vorge
schlagene Anderung des § 59 Abs. 2 l,etzter Satz 
Rechnung getragen werden. 

Zu Art. I Z. 40 (§ 63): 

Die l\.nderung hinsichtlich ,der Höhe der Ver
zugszinsen bei nicht rechtzeitiger Abfuhr von 
Beiträgen erfolgt in Anpassung an die zu § 59 
vorgesehene Neuregelung der für rückständige 
Beiträge zu entrichtenden Verzugszinsen. 

Zu Art. I Z. 41 (§ 68 Abs. 1): 

Seit dem Inkrafttreten der 21. Novelle zum 
ASVG, BGBl. Nr. 6/1968, kommt die lange Ver
jährungsfri,st von sieben Jahren nur zur Anwen
dung, wenn der Dienstgeber überhaupt keine 
oder bewußt unwahre Angaben gemacht hat. Der 
Hauptverband der österreichischen Sozialversiche
rungsträger hat darauf hingewiesen, daß sich die 
Voraussetzungen für ,die Anwendbarkeit der 
siebenjährigen Verjährungsfrist nur sehr schwer 
nachweisen lassen. ,Bewußt unwahre Angaben lie
gen nur dann vor, wenn dem meldepflichnig,en 
Dienstgeber ein vorsätzliches Handeln nachge
wiesen werden kann. \Vasden Begriff "überhaupt 
keine Al1gaben" betrifft, so ist dieser nach der 
Auslegung des Verwaltungsge1'1ichtshofes so zu 
verstehen, daß :dann, wenn der D~enstgeber über
haupt jemals eine Meldung über den bet:reff,enden 
Dienstnehmer bzw. dessen Entgelt ,erstattet hat, 
nicht mehr gesagt wel'den könne, es lägen "über
haupt keine Angaben" vor, Mit der bloßen Unter
lassung von l\.nderungsmeldungen wi1'1d nach An
sicht des Verwaltungsgerichtshofes der Tatbestand 
"überhaupt keine Angaben" nicht er·füllt. 

Der Hauptverband der österreichischen Sozial
versicherungsträger hat deshalb eine Novellierung 
des § 68 Abs'

J 
1 anger,egt. Bei :dieser Gelegenheit 

soll die bisherige siebenjähri,ge Verjährungsfrist 
auf fünf J ahre verkür~t wel'den, wodurch ~ine 
übereinstimmung mit § 238 Abs. ~ der Bundes
abgabenordnung hergestellt wird. Die Neufassung 
des b:isherigen zweiten Satzes sieht insbesondere 
vor, daß die nunmehr fünf jährige Verjährungs
frist dann zur Anwendung kommt, wenn die 
Erstattung einer Anmeldung, l\.nderu'ngsmeldung 
oder Meldung über Sonderzahlungen unterlassen 
worden ist. 

Der Hauptverband der österreich~schen Sozial
versicherungsträger hat ferner vorgeschlagen, den 
Abs. 2 dahingehend abzuändern, daß der Ver
zicht auf Verzugszinsen nur dann zulässig sein 
soll, wenn dies die w,irtschaftlichen Verhältnis'se 
des Beitragsschuldners oder seines Betniebes er
forderlich machen. Durch die vorgeschlagene For
mulierung soll der bisher verwendete Ausdruck 
"in Berücksichtigung der w:irtschaftlichen Ver
hältnisse des BeitragsschuIdners", der in der Pra
xis zu Unklarheiiten Anlaß gegeben hat, el'setzt 
werden. Darüber hinaus soll die fünf jährige Verjäh

Auf Grund einer weiteren Anregung des !.rungsfr:ist dann zur Anwendung kommen, wenn 
Hauptverbandes der österreichischen Sozial ver- der Meldepflichtige unridltige i\ngaben gemacht 
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hat, die er bei .gehör,iger Sorgfalt als unr.ichtig 
hätte erkennen müssen. Diese Formulierung soll 
an die SteHe ,des Ausdruckes "bewußt unwahre 
Angaben" treten. 

Zu Art. I Z. 42 und 43 (§ 72): 

maßgebend ist oder bei Bestand der Pflichtver
sicherung in der Bauernpensionsversicherung 
maßgebend wäre. Diese Fiktion berücksichtigt, 
daß weit mehr Personen zur Entrichtung dieses 
Basisbeitrages verpHichtet sein werden als der 
Beitragspflicht nach dem B-PVG unterliegen, da 
die Ausnahmegründe des § 3 B-PVG für die 

Mit der 27. Novelle zum ASVG, BGBl. Nr. 473/ Unfallversicherung nicht in Betracht kommen. 
1971, wUl"de die Regelung hinsich·tlich .der Auf- Der Basisbeitrag beeinflußt seinerseits wieder die 
bl"ingungder Mittel für die Unfallversicherung Höhe des Bundesbeitrages, da letzterer gemäß 
bei der Land- und Forstwirtschaftlichen Sozial- § 72 Abs. 8 in ,der Höhe eines Drittels der fälligen 
versicherungsanstalt in' der bisherigen Form um Basisbeiträge, Grundsteuerzuschläge und Beiträge 
ein Jahr weitergeführt, weil, wie in den Erläute- nach § 72 Abs. 7 gebührt. Aus diesem Zusammen
rungen zur Regierungsvorlage (72 ,der Beilagen spiel der Finanzierungsquellen erklärt sich auch 
zu den stenographischen Protokollen des Natio- der Faktor, mit dem gemäß § 72 Abs. 2 alljährlich 
nalrates XIII. GP) ausgeführt wir;d, die in Aus- die festen Basisbeiträge zu verv,ielfachen sind (um 
sicht genommene Neuregelung wegen der vorge- 0'5 verminderte eineinhalb fache Rlichtzahl). D~e
sehenen Mitwirkung ·der Finanzämter nicht vor ser Faktor ist damit in einer' Höhe festgesetzt, 
dem 1. Jänner 1973 in Kraft treten konnte. Wie die im Zusammenwirken aller genannten Finanz
in den Finanziellen Erläuterungen zum vorlhegen- quellen die für die Unfallversicherung erforder
den Entwurf noch näher ausgeführt wird, erwies lichen Mittel sicher!;tellt. 
sich die Mitwirkung der Finanzämter bei der 

h d d 1 h Während hinsichtLich der Einhebung der Ein ebung er in . er Neurege ung vorgese enen ~ 
Basisbeiträge, die von allen inder Land- und Grundsueuerzuschläge Idurch ,die Finanzämter ·die 
Forstwirtschaft selbständig Erwerbstäügen zu ent- bisherige, seit Jahren bewährte Regelung beibe
richten ~ein werden, aus technischen Gründen halten wer;den konnte, 'muß für die Einhebung 
als nicht durchführbar, 'Sodaß die Einhebung die- der Bas~sbeiträge, die, wie bereits erwähnt, von 
ser Beiträge der österreichischen Bauernkranken- den Finanzämtern nicht durchgeführt werden 
kasse übertragen wel"den muß. Im Hinblick auf kann, eine Neuregelung getroffen wel1den. Die 
die ab 1. Jänner 1974 vOl1gesehenen org,anisatori- Basisbeiträge wer.den von ,der Sozialversicherungs-

anstalt der Bauern einzuheben sein, aIso derschen Veränderun;gen,im Bereich der Sozialver-
sicherung .der Bauern schien es nicht zweckmäßig, selben Anstalt, der auch die Durchführung .der 
die Beitragseinhebung in der Unfallversicherung Unfallversicherung ·der Bauern übertr.a.gen ist. 
bei .der Land- und Forstwirtschaftlichen Sozial- Fälligkeit und Einhebung der Ba.sisbeiträge richten 
versicherungsanstalt bereit.s für das Jahr 1973 in sich hiebei nach den Besnimmungen des B-KVG 
der endgüluigen Form neu zu regeln, da diese über die Beiträge zur ß,auernkrankenveroiche
Versicherungsanstalt mit Ablauf ,des Jahres 1973 rung. Im Interesse der Erleichterung des Bei
zu bestehen aufhört. Die vorgesehene Dauer- tragseinzuges wir.d im Albs. 3 des § 72 die recht
lösung hinsichtlich Ider Aufbringung der Mittel liche V'ermutung aufgestellt, daß Betriebsführer 
soll daher auf Grund des Art. I Z. 43 erst mit und damit Beitragsschul.dner für ·die Basisbeiträge 
Wirksamkeit aJb 1. Jänner 1974 in Kraft tr.eten. der . Eig,en~mer. des land(forst)wirtschafdichen 
Sie entspricht in ihrem Grundkonzept im wesent- Betr~ebes 1st. !?lese .. Verm~tung soll so '~ange 
Iichen einem Vorschlag ,der Präisidentenkonferenz i gelte.n, al~ der Elgentumer. nlcht ,den Nachweis der 
der Landwirtschaftskammern österreichs wurde Betnebsfuhrung durch eme andere Person er
aher insbesondere hinsichtlich .ihr.er fin;nziellen br.ingt. Da ,die Sozialv·ersicherungsanstalt der 
Auswirkungen an die tatsächlichen Gegebenheiten, B~uern erst ab 1. J~nn:r 1974 re~ht1ich ex~ste~t 
insbesondere an das Ausmaß der für diesen Zweck wlrd, aber auch wetl dle Vorbereltung der Bel
zur Verfügung stehenden Bundesmittel angepaßt. t~,agseinhebung die Aufstellung eines. neuen Ver
Die Aufbringung der Mituel 'soll demnach ,durchslchertenkataster.~ erfordert,~ann ,dIe Neurege
einen Ba~isbeitmg,einen Grundsteuerzuschlag, lung er~t ab 1. Ja~ner 1974 ;,uksam we~den. Um 
einen Bettrag für Versicherte, für die ktlin Basis- aber d~e y orbere~tungsar?e1ten schon Im) ahre 
beitragermitte1t werden kann, und .durch einen 1 ~73 ~:lelfuhre?-d III Angnff. nehmen zu konnen, 
Bundesbeitrag erfolgen. Der Bas~sbeitrag ist .ein· w'll'd III der U?erga.n?sbei>tJlmmung des Art. II 
nach Ver.sicherung~klassen g,estaffelter fester He- Abs. 7 der gl~lcJ:zeltlg .vo:g.elegten 6. Novelle 
trag; er i~t jene Komponente, die der im § 181 zum B-KVG dle. öster:eldus~e Bauernkranken
Abs. 1 vorgesehenen Dynamisierung aer Lei- kasse, aus der dle S~ZJlalver~lcherungsanstalt d~r 
stungsbemessungsgrundlage Rechnung trägt, in Bauern entstehen w1l'd, :ur Erf.a.ss~ng des III 

dem auch er alljährlich mit 'einer an der R.ichtzahl Hetracht kommenden .y er~lchertenkre~ses namens 
orientierten Größe verv,ielf.acht w.i:r,d. Für die Ein- ,der neuen Anstalt ermachtlgt. 
reihung in ,die Ver.sicherungsklassen gilt die Ein- Für ,das Jahr 1973 wird auf Grund des Art. I 
reihung, die für ,die Bauernpensionsversicherung Z. 42 der 29. Novelle zum ASVG die bisherige 
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Beitragsre'gelung in einer zur Kostendeckung aus
reichenden Form weitergeführt. 

Zu Art. I Z. 44 lit. a und c (§ 73 Abs. 3 und 5): 

Wie bereits in der Einleitung zu den Erläute
rungen ausgeführt wurde, bilden auch die im 
Bereich der Krankenversicherung der Pensioni
sten vorgesehenen Maßnahmen einen Teil ·des 
Finanzkonzeptes ·der Krankenversicherung. über 
die finanziellen Auswirkungen ,dieser Regelungen 
wird in den Finanziellen Erläuterungen Näheres 
ausgeführt. Der Abzug eines Betrages von der 
Pension ist derzeit in der auf. Grund des § 73 
Abs. 5 ASVG erlassenen Verordnung vom 1. jän
ner 1961, BGBL Nr. 6, geregelt. Der Einbehalt 
beträgt demnach bei Pensionen 'unter 900 S 
1 v. H., bei Pensionen von 900 S bis unter 1200 S 
1'5 v. H., bei Pensionen von 1200 S bis unter 
1500 S 2 v. H. und bei Pensionen von 1500 Sund 
darüber 2'5 v. H., jedoch mindestens 6'80 S 
monatlich. Mit dem nunmehr vorgesehenen ein
heitlichen Abzug von 3 v. H. der Pension und 
mit der Einbeziehung der Ausgleichszulage in die 
Grun1dhllge für die Bemessung des Einbehaltes soll 
der Weg fortgesetzt werden, den der Gesetzgeber 
schon im Bereich der Gewerblichen Selbständigen
krankenvef\sicherung (§ 20 Abs. 6 GSKVG 1971) 
und der Bauernkrankenversicherung (§ 17 Abs. 8 
B-KVG in der Fassung ·der 5. Novelle, BGB1. 
Nr. 474/1971) beschritten hat. Durch zwei über
gangsbestimmungen w,ird sichergestellt, daß der 
übergang zur Neuregelung ohne unzumutbare 
Härten vor sich geht. Gemäß Art. VI Abs. 9 wird 
die Erhöhung des Hundertsatzes. für den Einbe
halt etappenweise in drei Jahren vor sich gehen, 
sodaß die Erhöhung in einem Jahr jeweil,s nur 
0'5 Prozentpunkte betragen wird. Auf Grund 
der übergangsbestimmung ,des Art. VI Abs. 10 
wir.d darüber hinaus ,die Ausgleichszulage iIn jahr 
1973 nur zu einem Drittel, im Jahr 1974 nur zu 
zwei Dritteln bei der Bemessung des Einbehaltes 
herangezogen. Schließlich wurde ·durch eine ge
f\ingfügige,' über die Anpassung hinausgehende 
Erhöhung ·des Richtsatzes für die Ausgleichszu
lage eine weitere Milderung beim übergang auf 
da-s neue System vorgesehen. 

Zu Art. I Z. 44 lit. b (§ 73 Abs. 4): 

Die Bestimmung -des § 73 Abs. 4 letzter Satz 
ASVG fordert, daß der Aufteilungsschlüssel Zu
gunsten jener Träger -der Krank·enyersicherung 
abzuändern ist, deren allgemeine finanzielle Lage 
dies begründet. Sie geht von .der Annahme aus, 
daß eine unterschiedLiche, .aus' .der Belastung der 
Krankenversicherung ,der Pen~ionisten stammende 
ungünstige Kassenlage ausgeglichen werden muß. 
Seit dem Inkrafttreten der Bestimmung.en über 
die Gewährung von Zuschüssen sowie Zuwen-

. dung,en aus dem Ausgleich:sfonds findet aber ein 
der,artiger finanzieller Ausgleich bereits vor Fest-

setzung .desendgijltigen Auf teilungs schlüssels der 
Beiträge zur Krankenversicherung der Pensioni
sten statt. Bei Idieser Gelegenheit finden auch 
strukturelle Unterschiede zwischen den einzelnen 
Versicherungsträgern - Berücksichtigung (§ 447 b 
Abs. 2, § 447 c Abs. 1 lit. b ASVG). Im Hinblick 
auf diesen, durch die Bestimmungen über den 
Ausgleich·sfonds bereits vorwegg-enommenen 
finanziellen Ausgleich, 1ieg-t bei keinem Kranken
versicherungsträger mehr die Voraus'setzung vor, 
daß die all&emeine finanzielle Lage -eine Abände
rung des Aufteilungsschlüssels zugunsten einer be
stimmten Krankenkasse erfordert. Abgesehen da
von, daß eine Änderung des Aufteilungsschlü,ssels 
aus sachlichen Gründen nicht in ,Betracht kommt, 
würoen außerdem' ,durch einesolch-e Änderung 
rückwirkend die GrundLagen für die Zuerkennung 
von Zuschüssen und Zuwendungen aus dem Aus
gleichsfonds geändert weroen. Dieses Ergebnis 
zeigt, daß die Bestimmung des letzten Satzes 
des § 73 Abs. 4 ASVG im Hinblick auf d.ie Be
stimmungen über die Gewährung von Zuschüssen 
und Zuwendungen aus dem Ausgleichsfonds ihre 
praiktische Bedeutung verloren hat und unan
wendbar geworden ist. Sie soll daher aufgehoben 
werden. 

Zu Art. I Z. 42lit. e (§ 73 Abs. 9): 

Es handelt sich um eine Änderung der Zitier
weise, die zufolge der Einfügung der §§ 76 a und 
76 b durch die 23. Novelle zum ASVG, BGBL 
Nr. 17/1969, notwendig geworden ist. 

Zu Art. I Z. 46 (§ 76): 

Durchd.ieErhöhung der Beitragsgrundlage um 
ein Sechstel ihres Betrages soll - analog zu ,der 
in der Weiterversicherung in ,der. Pensionsver
sicherung vorgeschLagenen Regelung - im Be
reich der Weiterversicherung in der Kr,anken
vef\sicherung annähernd die W1irkung herbeige
führt werden, die den Sonderbeiträgen in der 
Pflichtversicherung zukommt. 

In der Weiterversicherung sind derzeit ver
schieden hohe Mind-estbeträge ·in ·der Kranken
und Pensionsversicherung festgesetzt. Künftig soll 
der Betrag, der bei Herabsetzung der Beitrags
grundlage nicht unterschritten werden darf, ein
heitlich m~t 52'50 S, ab 1. jänner 1974 mit 70 S, 
festgesetzt werden, wobei ·der zuletzt ang.eführte 
Betrag der alljährlichen Aufwertung unterliegen 
soll. Die etappenwe~se Erhöhung in diesem Aus
maß erscheint im Hinblick auf die ab 1. jänner 
1973 in der Höhe von 60 Skalendertäglich gel
tende Geringfügigk,eitsgrenze gemäß § 5 Abs. 2 
ASVG vertretbar. 

Um einigermaßen verläßlich die tatsäcblichen 
Gegebenheiten hinsichtlich des bei Ider Prüfung 
der wif\tschaftlichen Verhältnrsse der freiwillig 
Versicherten zu berücksich~igenden Einkommens 
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des Ehegatten erfassen zu können, sollen, ähnlich 
wie bei der Festsetzung der BeLtragsgrundlage in 
der Weiterversicherung in .der Krankenversiche
rung widerlegbare Rechtsvermutungen eingeführt 
werden. Wird bei aufrechter Ehe das Einkommen 
des Ehegatten nicht nach.g.ewiesen, so wil1d dieses 
in 'einer Höhe angenommen, daß eine Herabs,et
zung der Beitragsgrundlage in den w;irtschaft
lichen V ~rhältnissen nicht gerechtfertigt erscheint. 
Dadurch sollen die Beteiligten verhalten werden, 
entsprechende Angahen Ülber ihre Einkommens
verhältnrilSse zu machen. Bei geschiedenen Ehen 
kann es für die geschiedenen Ehepartner tatsäch
lich zu einem Beweisnotstand kommen, wenn 
der andere Teil nicht bereit ist, seiri Einkommen 
anzugehen. Um aber auch hier zu einem vertret
baren Ansatz zu gelangen, wird die Höchstbei
tragsg·rundlage in der Pensionsversicherung al-s 
Grundlage für d~e Annahme der Höhe der Unter
haltsverpflichtung herangezogen. Eine ähnliche 
Regelung ist auch im Bereich ,des Ausgleichszu
lagenrechtes (§ 294 Abs. 3) vor.gesehen. 

Zu Art. I Z. 47 und Art. VI Abs. 13 bis 15 
(§ 76 a): 

In der 28. Novelle zum ASVG, BGBl. Nr. 162/ 
1972, ist eine Neufassung des § 76 a Abs. 1 
ASVG vorgesehen, um diese Bestimmung mit 
den Erfordernissen der Datenverarbeitung bei 
den Versicherungstträgern in Einklang zu brin
gen. Nunmehr soll eine Gesamtregelung der 
Beitragsgrundlagenermittlung zur Erörterung ge
stellt werden. 

Die Erhöhung der Beitragsgrundlage um ein 
Sechstel ihres Betrages trägt der Tatsache Rech
nung, daß fast alle Pflichtversicherten Sonderbei
träge ~ahlen und als Leistungsempfänger An
spruch ·auf zwei Sonderzahlungen haben werd·en. 
Es soll sich daher auch in ,der Weiterversicherung 
die Beitragsgrundlage entsprechend dem Ausmaß 
erhöhen, das der Wirkung der in der Pflicht
versicherung zu entr~chtenden Sonderbeiträge ent
spricht. Diese Maßnahme wurde nicht zuletzt aus 

. dem Kreis der freiwilli.g Weiterversicherten wie
derholt verlangt. Um bei der Ermittlung der 
Beitragsgrundlage Zufälligkeiten und Spekulatio
nen im letzten B'eitragszeitraum der Pflichtver
sicherung auszuschalten, wYl'de .auf einen längeren 
Beobachtungszeitraum, nämlich das letzte Bei
tragsjahr, übergegangen. Die Mindestbeitrags
grundlage wurde im gleichen Ausmaß festgesetzt 
wie in der Weiterversicherung in der Kranken
versicherung (§ 76). 

Im Albs. 2 wurde der geltende Wortlaut hei
behalten. Auch künfüg soll die sich nach Abs. 1 
ergebende Beitragsgrundlage unter Bedachtnahme 
auf die wirtschaftlichen Verhältnisse des Ver
sicherten herabgesetzt wer·den können, wobei der 
im Abs. 1 angeführte Minldesthetrag nicht unter
schritten werden darf. 

An die Stelle der im geltenden Recht (§ 76 a 
Abs. 1) vorgesehenen Aufwertung der Beit'rags
grundlage nach Abs. 1 treten .die Vorschriften des 
neuen Abs. 4. Danach w,ird die Beitragsgrundlage 
nach Abs. 1, die allenfalls herabgesetzte Beitrags
grundlage mit der jeweiligen RichtZ'ahl (gegen
wärtig mit dem Aufwertungsfaktor) zu verviel
fachen sein. 

Die übergangsbestimmung des Art. vi Abs. 11 
sieht vor, daß in den Fällen, in denen die Weiter
versicherung schon vor ·diesem Tag begonnen hat, 
die nach den hisherigen Rechtsvorschriften er
mittelte und am 31. Dezember 1972 maßgebend 
gewesene Beitragsgrun'dlage als Beitra.gsgrundlage 
nach § 76 a Abs. 1 .gilt. Damit wird erreicht, daß 
die Pensionsversicherungsträger nicht gezwungen 
sind, in den "alten Fällen" die .Beitragsgrund
lagen der letzten Beitragsz;eiträume ,der Pflicht
versich.erung festzustellen. Die Bestimmung über 
die "Mindestbeitragsgrundlage" soll allerdings 
auch für diese Fälle wirksam werden. Der über
gang von der bi'Sherjgen Aufwertungsmethode 
(Aufwertungsfaktoren) auf die neue Aufwer
tungsmethode (Richtzahl) wird im Art. VI 
Abs. 11 durch die Anordnung einer entsprechen
den Zwischenaufwertung geregelt. 

Die Bestimmungen ,des Art. IV Abs. 7 der 
14. Novelle zum ASVG, BGBI. Nr. 301/1964, 
des Art. IV Abs. 1 der 21. Novelle zum ASVG, 
BGBI. Nr. 6/1968, und des Art. 11 Abs. 19 der 
23. Novelle zum ASVG, BGBl. Nr. 17/1969, er
möglichten die Anhebung ,der Beitragsgrundlage 
für die Weiterversichel1ten in der Pensionsver
sicherung auf dje in den Jahren 1965, 1966, 1967 
und ·1968 jewei1s geltenden Höchstbeitragsgrund
lagen in ,der Pensionsversicherung. Für die Jahre 
1969, 1970, 1971 und 1972 ist die Anhebung ,der 
Beitl1agsgrundlage auf die Höchstbeitragsgrund
lage durch .die übel1gangsbestimmung des Art. VI 
Abs. 13 gewährleistet. Die so zustande gekom
mene Beitragsgrundlage gilt auf Grund des 
Art. VI Abs. 12 als Beitragsgrundlage im Sinne 
des § 76 a Abs. 1 in. der Fassung des Entwurfes . 

Zu Art. I Z. 48 und 49 (§ 76 b Abs. 1 Z. l und 
§ 77): 

Analog zu der im § 76 Abs. J getroffenen Rege
lung soll Beitragsgrundbge für ,die gemäß § 18 
Abs. 1 Z. 1 bis 3 ASVG Selbstversicherten die 
um ,ein Sechstel ihres Betrages erhöhte Höch'st
heitragsgrundlage sein. 

Für gemäß § 18 Abs. 1 Z. 4 und 5 ASVG selbst
versicherte Personen soll als Beitragsgrundlage 
der für Pflichtversich·eI"te ohne Entgelt im § 44 
Abs. 6 festgesetzte Betrag von 60 S kalendertäg
lich herangezogen werden. Dieser Betrag erscheint 
unter Bedachtnahme auf die im § 9 Abs. 1 lit. a 
des Studienför,derungsgesetzes, BGBl. Nr. 421/ 
1969, in der Fassung des BGBI. Nr. 330/1971, für 
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Unverheiratete mit 19.000 S für das Studienjahr 
festgesetzte Studienbeihilfe v,ertretbar. Er darf 
den Bcitragssatz, der für die der Pensionsver
sicherung der Angestellten zugehörigen Dienst
nehmer gilt (4'8 v. H., ab 1. Jänner 1974 5 v. H.) 
nicht übersteigen. 

Durch die Aufnahme einer Bestimmung, die 
dem § 18 Abs. 1 GSPVG nachgebildet ist, im 
§ 77 Abs. 1, soll ,doie Möglichkeit geschaffen wer
den, daß von dritter Seite geleistete Zahlungen 
auf die Beiträge der Studenten anzurechnen sind. 
Es soll damit insbesondere auf die M'oglichkeit 
der Gewährung von Subventionen aus Bundes
mitteln oder aus Mittdn' anderer' Institutionen 
Bedacht genommen werden. 

Zu Art. I Z. 51 lit. a (§ 78 Abs. 2): 

Während, wie bereits bei den Änderungen der 
§§ 8 und 37 erwähnt" seit 1. Jänner 1968 die 
Beiträge zur Pflichtunfallversicherung für alle' ge
mäß § 8 Abs. 1 2. 3 lit. a teilversichert,en selb
ständig Erwerbstätigen von der Pensionsversiche-

Beiträge zur Weiter- oder Selbstversicherung zu
rüddordern können, auch wenn er aus der 
Weiter- oder Selbstversicherung eine Leistung be
zogen hat, weil er diese Lerstung ebenso auch aus 
der Krankenversicherung ,;der Pensionisten hätte 
in Anspruch nehmen können. 

Zu Art. I Z. 53 (§ 80): 

Wie schon in der Einleitung zu den Erläute
rungen erwähnt, werden die Bestimmungen über 
den Bundesbeitrag, die für d,ie Jahre 1971 und 
1972 auf Grund des Art. III Abs. 2 bis 5 der 
25. Novelle zum ASVG, BGBl. Nr. 385/1970, in 
Geltung gestanden sind, als Dauerregelung in den 
§ 80 übernommen. Bezüglich der finanziellen 
Auswirkungen wird auf die Finanziellen Erläute
rungen verwiesen. Hervorzuheben ist die eben
falls in der Einleitung zu den Erläuterungen be
reits dargestellte Lockerung bezüglich der Ver
wendung der gebundenen Rücklage (§ 80 Abs. 2). 

rungsanstalt der gewerbli.chen. Wil'tschaft einge-I Zu Art. I Z. 55 lit. a und 61 (§ 86 Abs. 4, § 102): 
hoben werden, erfolgt ,die Emhebung der Bei- . 
träge für die Höherversicherung dieser Personen In .dem Entwurf emer 23. Nove~le zum ASVG 
weiterhin durch die Allgemeine Unfallversiche- war 1m Art: 1.2. 24 auf ~rund emer Anregung 
rungsanstalt. Wenn nunmehr inder Satzung der des österrelcI::lsch~n ~rbelterkam~erta~es vor
Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt zweck- ~~sehen, d~ß fur die LeIstungs~nspruche eme Ver
mäßigerweise für die Beiträge zur PflichtunfaU~ Jl~:ung~fn~t an Stelle der .blsher vo.rgesehenen 
v,er'sicherung die Besümmungen .des GSPVG über PrakluslvfI"lst maßg~bend sell~ so.ll. Die geplante 
die Fälligkeit entsprechend anwendbar erklärt I ~eg~~un~ konn~e mcht ve~wlrkl~lcht we~.den,. da 
werden, hätte dies bei ,der gegenwärtigen Fassung sie fur die Verslcherur:gstra~er el~e betrachthche 
des § 78 ASVG, ,der für die Beiträge zur Höher- Verwaltungserschwemls beWirkt hatte. 

versicherung die gLeiche FälLigkeit wie für die 
Beiträge zur Pflichtversicherung vorsieht, die un
erwünschte Folge, daß hinsichtlich dieser von der 
Allgemeinen Unfallversicherung,sanstalt einzuhe
benden Höherversicherungsbeiträge die Fällig
keitsbestimmungen ,des GSPVG gelten würden. 
Durch die Neufassung soll daher ·die Möglichkeit 
eröffnet werden, in der Satzung von ,dieser Rege
lung ,des Gesetzes abzuweichen, wenn dies aus 
Gründen der V erwaltung,sv ereinf,ach ung , zweck
mäßig ist. Der Allg,emeinen Unfallversicherungs
anstalt wird durch diese Neufassung überdies die 
Möglichkeit geboten, ,die Satzungsbestimmungen 
bezüglich Fälligkeit und Einzahlung der Beiträge 
für den gesamten Bereich d·er freiwilligen Ver
s~cherung in ,der Unfallv.ersicherung zu harmoni-
sIeren. 

Zu Art. I Z. 52 (§ 79 Abs. 1): 

Die vorläufige KrankenvIersicherung ,der Pen
siolllisten beginnt gemäß § 10 Abs. 7 rückwirkend 
mit ,dem Tag ,der Antragstellung. Eine gleichzeitig 
bestehende freiwillige Weiterversicherung ist ab 
dem genannten Zeitpunkt rückwirkend als er
loschen anzusehen. Der Pensionswerber soll die 

Anlaß für den Vorschlag des österreichischen 
Arbeiterkammertages, die Verfallsbestimmungen 
des § 102 in Verjährungsbestimmungen umzu
wandeln, waren gewisse Härtefälle, die im Bereich 
der Unfallversicherung vorgekommen sind. Da
gegen hat im Bereich der Kranken- und Pensions
vefSlicherung die Regelung des § 102 bisher 
ke,inerlei soziale Härten zur Folge gehabt. Es be
steht somit nur hinsichtlich der Leistungen aus 
der Unfallver~icherung ein prakuisches Bedürfnis 
nach einer Neuregelung. Die Allgemeine Unfall
versicherungsanstalt hat angeregt, eine Lösung 
in der Weise herbeizuführen, daß als Rechtsfolge 
einer verspäteten Antragstellung lediglich ein 
späterer Leistungsbeginn statuiert und von einer 
Verjährungs- bzw. Ausschlußregelung überhaupt 
abgesehen wird. 

Da sich dieser Vorschlag auf den Leistungs
begänn bezieht, ,ist die betreffende Vorschrift aus 
Gründen der SystematJik nicht im § 102, sondern 
im § 86 unterzubringen, indem dieser Bestim
mung ein neuer Abs.4 angefügt wird. Die bishe
rigen Abs. 2 bis 4 des § 102 haben, da sie durch 
den neuen § 86 Abs. 4 ersetzt werden, zu ent
fallen. 
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Zu Art. I Z. 56 lit. a, 60 lit. a, 66, Art. III Z. 11, 
17, 18 lit. a, 19, 20, Art. IV Z. 23 und 24, 27 
lit. e, 29 lit. a, 30, 40, 41, 46 und Art. V 
Z. 23 (§§ 89 Abs. 4, 100 Abs. 1 lit. b, 108, 
197 Abs. 2; 215 Abs. 4 und 5, 215 a Abs. 1, 
216 Abs. 2, 220, 258 Abs. 5, 259 Abs. 2, 264 
Abs. 3, 265 Abs. 1, 292 Abs. 2, 293, 305 Abs. 2, 
408 Abs. 1): . 

Die Möglichkeit der Leistungsgewährung an 
eine Lebensgefährtin besteht nach der derzeitigen 
Rechtslage nur lim Bereich der Krankenversiche-

. rung, sofern die Satzung der Krankenkasse von 
der bestehenden Satzungsermächtigung Gebrauch 
gemacht hat, die ·Lebensgefähruin in den Kreis 
der Familienangehöf'igen einzubeZ'iehen. Ausge
hend von den Erfahrungen der Praxlis zeigte sich 
das Bedürfnis, auch im Bereich der Unfall- und 
Pensionsversicherung Leistt!ngsansprüche. für die 
LebensgefährtJin (den Lebensgefährten) vorzu
sehen. Hiezu war zunächst eine für den Bereich 
der SoZ'ialversicherung gültige gesetzliche Defini
tion. des Begriffes "Lebensgefährtin" bzw. 
"Lebensgefährte" erforderlich. Sie ist im§ 215 
Abs. 5 ASVG in der Fassung des Art. III Z. 17 
des Entwurfes enthalten, wobei in Anlehnung 
an die entsprechende Begriffsbestimmung im § 26 
Abs. 2 des Einkommensteuergesetzes 1967 das 
Bestehen einer Haushaltsgemeinschaft verlangt 
wird, die in wirtsmaftlicher Hinsicht gleich einer 
Ehe eingerichtet ist. Um nur vorübergehende 
Bindungen auszuschl'ießen, wird als we'itere Vor
aussetzung das· mindestens zehnjähl'ige Bestehen 
einer solchen Haushaltsgemeinschaft verlangt, be
vor diese Haushaltsgemeinschaft die Grundlage 
für sOZlialversicherungsrechtliche Ansprüche bil
den kann. Mit der Festsetzung eines zehn jährigen 
Bestandes einer Haushaltsgemeinschaft wird den 
Bedenken Rechnung getragen, die im Begut
achtungsverfahren gegen die im versendeten Ent
wurf in Aussicht genommenen Regelung vorge
bracht wurden. Das Erfordernis der zehnjährigen 
Dauer der Lebensgemeinschaft verf'ingert sich auf 
zehn Monate, wenn die LebensgefährtJin ein Kind 
geboren hat, als dessen Vater der männliche Part
ner durch Urteil oder durch Anerkenntnis fest
gestellt ist. Eine Lebensgefährtin, die diese Vor
aussetzungen erfüllt, soll sowohl in der Unfall
versicherung als auch in der Pensionsversicherung 
beim Tod des versicherten Lebensgefährten, wenn 
die Lebensgemeinschaft bis zum Zeitpunkt des 
Todes bestanden hat, in gleicher Weise wie eine 
Witwe nach dem 'Tod des Ehegatten Hinter
bliebenen(renten)pen~ionen erhalten. Das gleiche 
gilt für den Lebensgefährten. Der Leistungsan
spruch soll erlöschen, wenn die Lebensgefährtin 
eine Ehe eingeht. 'Ein Wiiederaufleben des Lei
stungsanspruches nach Auflösung der Ehe ist nicht 
vorgesehen. Der Leistungsanspruch soll ,entzogen 
werden, wenn die Lebensgefährtin eine net!e 
Lebensgemeinschaft eingeht. Der gleichzeitige An
fall einer Witwenpension an eine Witwe und an 

eine Lebensgefährtin nach dem Tod ein und des
selben Versicherten soll möglich sein, hingegen 
soll der gleichzeitige Bezug einer Witwenpension 
aus einer Ehe und einer Witwenpension aus einer 
Lebensgemeinschaft bei ein und derselben Person 
ausgeschloss'en sein. Die an die Lebensgefährtin 
geleistete Witwenpension wird bei der Anwen
dung der Bestimmung des § 267 ASVG über das 
Höchstausmaß der Hinterbliebenenpensior. ebenso 
wie die. Witwenpension gemäß§ 258 Abs. 4 
ASVG nicht zu berücksichtJigen sein. Die Lebens
gemeinschaft wird aber auch im Ausgleichszu
lagenrecht berücksichtJigt. Der im § 293 Abs. 1 
lit. a aa vorgesehene sogenannte Familienrichtsatz 
wird auch bei Bestehen einer Lebensgemeinschaft 
anzuwenden sein, dafür wird aber auch gemäß 
§ 292 Abs. 2 bei Feststellung des Ausgleichszu
lagenanspruches das gesamte Nettoeinkommen 
des Lebensgefährten (der Lebensgefährtin) zu be
rücksichcigen sein. 

Als Wirksamkeitsbeginn für die Einbeziehung 
der Lebensgefährtin in die Leistungsansprüche aus 
der Sozialvenicherung ist der 1. Jänner 1974 vor
gesehen. Auf Grund von übergangsbestimmun
gen (Art. VI Abs. 21 und 26) sollen die einschlä
gigen Bestimmungen unter besuimmten Voraus
setiungen auch gelten, wenn der Versicherungs
fall nach dem 31. Dezember 19'55 eingetreten !ist; 
hier. werden aber nur solche Lebensgemeinschaf
ten berücksichtJigt, aus denen ein Kind, hervor
gegangen ,ist. 

Zu Art. I Z. 58 (§ 94 Abs. 1): 

Mit der 25. Novelle zum ASVG wurde eine 
weitere Milderung der RuhensbestJimmungen des 
§ 94 eingeführt. Das Ruhen einer Pension aus 
eigener Pensionsversicherurtg entfällt nunmehr 
zur Gänze, wenn der Pensionist das 65. Lebens
jahr vollendet hat und die Summe der ,in dieser 
Pension berücksichtigten und der nach dei'en Stich
t~g erworbenen Beitragsmonate derPflichtver
sicherung oder der freiwilligen Versicherung min
destens 540 beträgt. Dieser Regelung lag vor 
allem der Gedanke zugrunde, daß Pensionsbe
rechtJigte, die schon durch 45 Jahre hindurch 
Beiträge geleistet haben, für diese Beitragslei
stung den Anspruch erwerben sollten, die Pension 
auch neben einem,Erwerbseinkommen jedenfalls 
ungeschmälert zu erhalten. Aus diesem Grund 
wurden nur Beitragszeiten berücksichtigt, nicht 
aber Ersatzzeiten, also Zeiten, fur die keine Bei
träge entrichtet wurden. In' der 26. Novelle zum 
ASVG ist dann vorgesehen worden, daß der 
gänzIiche Entfall des Ruhens der Pension nicht 
erst beim Nachweis von 540 Bei t rag s mona
ten, sondern schon .beim Nachweis von 540 Ve r
sie her u n g s monaten eintreten soll. Es sollten 
daher auch die beitragsfrei angerechneten Ersatz
zeiten (Schulzeiten, Kriegsdienstzeiten, Zeiteli' vO'r 
Einführung der Pensionsversicheri.mg)· berück-

6 
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sichtigt werden. Diese Regelung sollte am 1. Jän
ner 1972 in Kraft treten. Mit der 27. Novelle 
zum ASVG wurde jedoch der vorgesehene Ter
min für das Wirksamwerden der 26. Novelle 
zum ASVG um ein Jahr auf den 1. Jänner 1973 
erstreckt, 'um die Möglichkeit zu schaffen, unbe
einflußt von vollzogenen Tatsachen, das Gesamt
problem der Ruhensbest:immungen in allen Be
reichen der Pensionsversicherung in Betracht 
ziehen zu können. 

Inzwischen liegt eine Untersuchung der Pen
sionsversicherungsanstalt der Angestellten über 
die zu erwartenden Auswirkungen der 
26. Novelle zum ASVG vor. Das Ruhen wäre 

,durch diese Novelle in 584 Fällen weggefallen. 
Von diesen 584 Pensionisten sind 336 selbständ'ig 
Erwerbstätige, die auf Grund einer übergangs
vorschrift gegenüber anderen selbständig Er
werbstätigen den Vorzug genießen, neben dem 
Bezug von rund zwei Dritteln ihrer Alterspension 
auch ihre selbständige Erwerbstätigkeit fortsetzen 
zu dürfen. 135 Pemionisten (rund 230/0) haben 
'ihren Wohnsitz im Ausland. Von den unselb
ständig Erwerbstätigen, die nach InanspruCh
nahme der Pension wieder eine Erwerbstätligkeit 
aufgenommen haben, sind etwa zwei DI'ittel an 
ihren alten Arbeitsplatz zurückgekehrt. 273 Pen
sionisten erzielen ein monatLiches Erwerbsein
kommen über 10.000 S, dav~n 75 Personen ein 
E'inkommen über 20.000 Sund 15 Personen ein 
Erwerbseinkommen von über 50.000 S monatlich. 
Die 26. Novelle zum ASVG hätte ,im Jahre 1972 
einen Mehraufwand von rund 15 Millionen Schil
ling erfordert. Diese 15 Millionen SchiUing aus 
Steuermitteln wären 248 unselbständig und 
336 selbständig Erwerbstätigen zugute gekom
men, wovon 135 im Ausland erwerbstätig sind 
und 273 neben ihrem Pensionsbezug (es ruht 
nur der Grundbetrag) ein monatliches Binkom·· 
men von über 10.000 S haben. 90 haben sogar 
ein Einkommen von über 20.000 S monatLich. 

Dieses Ergebnis der Untersuchung über die zu 
erwartenden Auswirkungen der in der 26. No-

voll erwerbstätig sind und ein verhältnismäßig 
hohes Einkommen beziehen. Damit wird aber 
auch das am häufigsten vorgebrachte Argument 
für eine Aufhebung der Ruhensbescimmungen, 
nämlich die verme,intliche Gleichstellung mit den 
Pensionisten des öffentlichen Dienstes, hinfäl1ig. 
Denn auch im öffentlichen Dienst ist die Pension 
ein Ersatz für das verlorengegangene Arbeitsein
kommen und nicht etwa eine Altersprämie, die 
nach Erreichung des Pensionsalters auch bei Fort
setzung der Berufstätigkeit ohne Rücksicht auf 
das Erwerbseinkommen zur Auszahlung gelangen 
würde. 

Die Freibeträge des § 94 ASVG stellen zu
sammen mit den Vorschriften über den Jahres
ausgleich (Abs. 5) sicher, daß bei Ausübung einer 
Nebenbeschäftigung, die einen gewissen Umfang 
nicht überschreitet, überhaupt kein Ruhen ein
witt. Wird aber neben dem Pensionsbezug eine 
einträgl1ichere Beschäftigung ausgeübt' oder die 
frühere Berufstätigkeit nach kurzer Unterbre
chung im vollen Umfang fortgesetzt, so ist das 
Ruhen des Grundbetrages, also des in der Regel 
geringeren Teiles der Pension, der faktisch aus 
Bundesmitteln finanziert wird, lim Interesse der 
Aufrechtel"haltung des bestehenden Systems der 
PenS'ionsversicherung geboten und auch zumut
bar. An den Ruhensbestimmurigen des § 94 soll 
daher grundsätzvich festgehalten werden. 

. Zwei gesetzliche Maßnahmen, die der vor
liegende Entwurf vorsieht, nämlich eine Honorie
rung der Pflichtbeiträge, die für eine neben dem 
Bezug einer Alterspension ausgeübte Erwerbs
tätligkeit entI'ichtet werden und die Einführung 
einer Bonifikanion für den Aufschub der Geltend
machung des Pensionsanspruches nach dem Vor
bild des § 82 GSPVG und des § 78 B-PVG, 
werden aber die Situation der von den Ruhens
bescimmungen des § 94 zumindest potentiell be
troffenen Personen günstliger gestalten. Diesbe
züglich wird auf § 261 a und § 261 b in der Fas
sung des Entwurfes verwiesen., 

velle zum ASVG vorgesehenen Änderung des 
§ 94 läßt es nicht vertretbar erscheinen, das Zu Art. I Z. 59 (§ 95 Abs. 3): 
inzwischen aufgeschobene Wirksamwerdendieser Die mit Wirksamkeit ab 1. Juli 1974 vorge
Regelung nunmehr eintreten zu lassen. Darüber sehene Aufhebung des § 95 Abs. 3 steht im 
hinaus läßt das Ergebnis der durchgeführten Zusammenhang mit dem zu diesem Zeitpunkt 
Untersuchung, insbesondere der Umstand, daß in Kraft tretenden Wegfall der Ruhensbest:im
zwei Drittel aller selbständig Erwerbstätigen, die :mung des § 264 Abs. 2 (Art. IV Z. 28), da ab 
nach Inanspruchnahme der Pension wieder eine diesem Zeitpunkt eine Reihung in der Anwen
Erwerbstänigkeit aufgenommen haben, an ihren dung der Ruhensbescimmungen, wie sie im § 95 
alten Arbeitsplatz zurückgekehrt sind, die Pro- ,Abs. 3 vorgesehen ist, nicht mehr erforderlich 
blematik einer weiteren Lockerung oder gar einer ist. 
Aufhebung der Ruhensbestimmungen in einem 
neuen Licht erscheinen. Es zeigt sich nämlich, 
daß von einer Lockerung oder Aufhebung der Zu Art. I Z. 60 Iit. b (§ 100 Abs. 1 Iit. c): 
Ruhensbestimmungen des § 94 vorwiegend nur 
solche Pensionisten profitJieren würden, die neben 
ihrem Pensionsbezug an ihrem alten Arbeitsplatz 

Die Änderung im § 100 Abs. 1 lit. c steht ,im 
Zusammenhang mit der Neuregelung der über
weisungs beträge (§§ 308 ff.). 

" 
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, Bereits der § 310 bestimmt, daß alle Ansprüche I rente aus der Unfallversicherung, gemäß § 10S:l 
und Berechtigungen aus der Pensionsver~icherung Abs. 5 der Hilflosenzuschuß vom Pensions
erlöschen, die aus jenen Ver!>icherungsmonaten versicherungsträger auszuzahlen ist und infolge
erhoben werden könnten, für die ein überwei- dessen § 105 a Abs. 3 zur Anwendung kommt, 
sungsbetrag an den Dienstgeber geleistet oder die während im umgekehrten Fall das Ruhen des 
Beiträge erstattet werden. Darüber hinaus ist es Hilflosenzuschusses nach § 208 zu beurteilen ist. 
aber auch notwendig festzustellen, daß durch die Um diese Auswirkungen zu beseitJigen, soll die 
Leistung des überweisungsbetrages, bzw. die Er- Regelung des § 105 a Abs. 3 künftig auch für 
stattung der Beiträge auch laufende Leistungen einen Hilflosenzuschuß gelten, der zu einer Ver
aus der Pensionsversicherung, die auf Grund von sehrtenrente aus der Unfallversicherung gewährt 
Zeiten gewährt werden, die im überweisungs- wird. 
betrag bzw. ,in der Beitragserstattung Berück· Weiters soll im Interesse einer rechtlichen 
sichtigung finden, erlöschen. Mit Rücksicht darauf, Gleichbehandlung aller in sozialer und wirtschaft
daß auch >in den überweisungsbeträgen und Bei- licher :Hinsicht im wesentlichen gleich gelagerten 
tragserstattungen nach dem GSPVG und dem Sachverhalte der Ausdruck "wenn ein Träger 
B-PVG Versicherungszeiten nach dem ASVG be- der Versicherung nach diesem Bundesgesetz" 
rücksichtigt werden können, mußte § 100 Abs. 1 durch den Ausdruck "wenn ein Träger der 
lit. c ergänzt werden. SoZlialversicherung" ersetzt werden. Auf Grund 

Zu Art. I Z. 61 lit. a (§ 102 Abs. 1): 

Durch die vorgesehene Ergänzung des § 102 
Abs. 1 soll klargestellt werden, daß die zwei
jährige Verfallsfrist erst mit dem Tag zu laufen 
beginnt, an dem die Geldleistung auszuzahlen 
ist. 

Zu Art. I Z. 62 (§ 104 Abs. 4 und 6): 

Im Schluß bericht der Enquete über die soziale 
Krankenversicherung wurde die Anregung fest
gehalten, die RundungsbestJimmungen ,in der 
Weise abzufassen, daß eine Rundung auf volle 
Schrillingbeträge erfolgt (Rundungsgrenze 
50 Groschen). Dieser Anregung soll mit der 
vorgeschlagenen Neufassung des Abs. 4 des § 104 
gefolgt werden. 

Durch die vorgeschlagene Regelung sollen auch 
die Krankenversicherungsträger verpfl.ichtet 
werden, im Falle der Zustellung' von Geld
leistungen (der an Stelle von Sachleistungen 
gewährten Erstattungsbeträge) der Kranken
versicherung ,im Wege der Postsparkasse die Zu
stellgebühren zu übernehmen. 

Zu Art. I Z. 63 (§ 105 a Abs. 3): 

dieser Änderung wird künftig auch eine Anstalts
pflege berücksichtigt werden, die auf Kosten eines 
Sozialvers,icherungsträgers nach einem anderen 
Bundesgesetz gewährt wird. 

Die Vorlage sieht - anders als der versendete 
Entwurf - keine Änderung des Begriffes der 
Hilflosigkeit vor. Die beabsichtigte Änderung, 
nämlich der Ersatz des Ausdruckes "ständig" 
durch den Ausdruck "nicht nur vorübergehend", 
ist im Zuge des Begutachtungsverfahrens von 
einigen Stellen als nicht geeignet bezeichnet 
worden, die ZuerkennungspraXiis der Träger zu 
ändern. Sowohl der österreichrische Arbeiter
kammertag als auch der Hauptverband . der öster
reichtischen Sozialven~icherungsträger haben sich 
dafür ausgesprochen, das Problem zurück
zustellen, um es in allen seinen Auswirkungen 
noch gründlich überlegen zu können. Der Haupt
verband hat überdies mitgeteilt, daß er vor etwa 
einem halben Jahr eine Arbeitsgruppe zum 
Studium de'r ProblematJik eingesetzt und die 
Studiengruppe beäuftragt habe, Vorschläge aus
zuarbeiten, die geeignet seien, eine befriedigende 
Regelung herbeizuführen. 

Das Bundesministerium für soz,iale Verwaltung 
hat sich diesen Auffassungen angeschlossen und 
aus diesem Grund eine Änderung des § 105 a 

§ 105 a Abs. 3 bestimmt, daß der Hilflosen- Abs. 1 zurückgestellt. Es darf jedoch ange
zuschuß zu einer Pension aus der Pensions- nommen werden, daß die Versicherungsträger 
versicherung während. der Pflege ·in einer schon auf Grund der bishel'igen Diskussion ihre 
Krankenanstalt, Heilanstalt oder Siechenanstalt ZuerkennungspraXIis überprüfen und geeignete 
ab dem Beginn der fünften Woche dieser Pflege Maßnahmen ergreifen werden, um die heute 
ruht. Dagegen ruht der zu einerVersehrtenrente vielfach beobachteten Unterschiede in der Beur
aus der Unfallvers,icherung geleistete Hilflosen-I teilung des Begriffes Hilflosigkeit zumindest all
zuschuß während der Dauer einer wegen der mählich abzubauen. 
Folgen des Arbeitsunfalles, bzw. der Berufskrank - . 
heit gewährten Anstaltspflege gemäß § 208 (ab 
dem ersten Tag der Anstaltspflege). Diese unter- Zu Art. I Z. 64, 65 und Art. V Z. 22 (§§ .107 
schiedLiche Regelung erscheint sachlich nicht lAbs. 5, 108 und 408): 
begründet. Hiezu kommt noch, daß dann, wenn I Kostenerstattungen für wahlärztliche Behand
eine Pension aus der Pensionsversicherung höher lung usw. gehören nach dem ASVG nicht zu den 
ist als eine gleichzeitig gebührende Versehrten-, Geldleistungen, sodaß nach der geltenden Rechts-
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lage die Erstattung von Kosten .an Stelle von 
Sachleistungen mangels einer gesetzlichen Rege
lung v,om Versicherungsträger nicht ausgezahlt 
werden konnte. Die Bezugsberechtigung ,im Falle 
des Todes des Anspruchsberechtigten soll jedoch 
für Geldleistungen und für d~e Erstattung von 
Kosten an Stelle von Sachleistungen in gleicher 
Weise geregelt sein. Der erste .satz ,im § i08 
Abs. 1 wurde daher entsprechend ergänzt. 

sondern auch' Verbindlichkeiten des Ver
storbenen i~ den Nachlaß fallen, war dement
sprechend vorzusorgen, daß nicht allfällige Rück
erstattungsverpflichtungen gemäß § 107 des Ver
storbenen im Erbweg auf solche Personen über
gehen, die zum Verstorbenen überhaupt keine 
Beziehungen hatten. Durch den dem § 107 anzu
fügenden Abs. 5 wird daher vorgesehen, daß 
solche Rückerstattungsverpflichtungen nur gegen
über den im § 108 Abs. 1 angeführten Personen 
und auch dann nur geltend gemacht werden kön
nen, wenn diese Personen gemäß § 108 eine 
fällige Geldleistung bezogen haben. 

Da die §§ 108 und 408 für denselben Personen
kreis einerseits die materielle Berechtigung zum 
Bezug einer Le,istung und andererseits die Stel
lung im Verf;thren zur Feststellung eines Lei
stungsanspruches beim Tod des Anspruchswerbers 
regeln, mußte auch § 408 an die im § 108 vor
genommenen Änderungen entsprechend angepaßt 
werden. Bei dieser Gelegenheit wurde auch eine 
schon bisher bestehende Unterschiedliehkeit in 
der Abgrenzung' des Personenkreises !in diesen 
beiden Bestimmungen beseitigt, ,indem die Auf
zählung des § 408 durch die Erwähnung der 
Stiefkinder, die auf Grund der 21. Novelle zum 
ASVG, BGBt Nr. 6/1968, dem § 108 eingefügt 
wurden, ergänzt wurde. 

Die geltende Regelung des § 108 Abs. 1 erwies 
sich insofern als änderungs bedürftig, als sie auch 
Angehörigen, die dem Verstorbenen auf Grund 
einer Unterhaltsverpflichtung den Unterhalt ge
leistet haben, nur dann einen Anspruch auf Aus
zahlung einer fälligen Geldleistung einräumt, 
wenn s,ie mit dem Verstorbenen ,in häuslicher 
Gemeinschaft g~lebt haben. Hiefür war offenbar 
die überlegung maßgebend, daß Personen, die in 
einem solchen Naheverhältnis zum Verstorbenen 
gelebt haben, auch Aufwendungen für ihn 
getät,igt haben, zu deren Abgeltung sie nunmehr 
die fäHige Geldleistung ausgezahlt erhalten 
sollen. In der Prax:is ergab sich jedoCh, daß 
häufig auch Verwandte, die rcit dem Ver
storbenen nicht in häuslicher Gemeinschaft leben, 
zu seinem Unterhalt beitragen. Desgleichen 
können Verwandte vorhanden sein, die vom 
Verstorbenen Unterhalt bekamen, ohne in häus~ 
licher Gemeinschaft zu leben. Um den Bedürf
nissen der Prax,is besser Rechnung tragen zu ZuArt. I Z: 68 (§ 108 h): 
können, wurden die Anspruchsvoraussetzungen Im Zusammenhang mit der Einführung der 
für die Auszahlung einer fälligen Geldleistung Regelung über die Erhöhung der Pension bei 
flexibler gestaltet, indem das B.estehen einer Aufschub der Gelt~n,dmachung (§ 261 b) mußte 
häuslichen Gemeinschaft alternativ neben die Tat- eine entsprechende 'Aufwertung der gemä~ 
sache der Unterhaltspflicht oder Unterhalts- § 241 a vorgesehenen Bemessungsgrundlage 
berechtigung treten soll. sichergestellt werden. Dies geschieht mit der neu 

Bine Änderung gegenüber der bisher durch gefaßten BesIJimmung des § 108 h Abs. 5, in der 
d k gleichzeitig durch die Zitierung des § 267 an 
f~frd~dbe~~~;is;~~~s~~:n u!u~~::;gde~il!b:~n~ . Stelle des bisher hier genannten § 264 ein 
anspruchsberechtigte Personen nicht vorhanden Redaktionsversehen richIJiggestellt wird. 

Zu Art. I Z. 71 und 73 (§§ 111, 114): 

Das ,im § 111 und im § 114 jeweils festgesetzte 
Strafhöchstausmaß, das seit dem Inkrafttreten 
des ASVG unverändert geblieben ist, soll im 
Hinblick auf die Veränderung des Geldwertes 
verdoppelt werden. 

sind, in den Nachlaß fäHt und den Erben zugute 
kommt, bningt die Regelung des Abs. 2 im 
§ 108. Sind bezugsberech~igte Personen im Sinne 
des Abs. 1 nicht vorhanden, so ist die Leistung 
vom Versicherungsträger- nicht auszuzahlen. 
Maßgebend war hiebei die überlegung, daß die 
Regelung des § 108 ,in erster Linie eine Schutz
bes~immung für diejenigen Verwandten sein soll, 
die sich Zur Zeit des Todes des Versicherten um Zu Art. I Z. 72 (§ 113 Abs. 2): 
ihn gekümmert und vielleicht Auslagen für ihn. § 44 Abs. 2 ASVG sieht vor, daß durch die 
gehabt haben. Es besteht aber keine Notwendig- Satzung des Krankenversicherungsträgers bzw. 
keit, bei Nichtvorhandensein solcher Personen durch' Vereinbarung mit dem Dienstgeber aus 
eine fäHige Geldleistung aus der Sozial- Gründen der Verwaltungsvereinfachung abwei
versicherung ·im Erbweg irgendwelchen Personen chende Beitragszeiträume festgelegt werden 
zukommen zu lassen, die zum Verstorbenen viel- können. Dementsprechend' soll ein Beitrags
leicht überhaupt keine Beziehung, geschweige zuschlag nicht nur dann verhängt werden 
denn Auslagen für 'ihn hatten; denn dies wäre können, wenn vereinbarte Fristen für die Vorlage 
eine Zweckentfremdung der Mittel der Ver- von, Versicherungs- oder Abtechnungsunterlagen 
sichertengemeinschaft. Da nach der herrschenden nicht eingehalten werden, sondern auch dann, 
Judikatur aber nicht nur fäHige Geldleistungen, wenn gegen satzungsmäßig festgesetzte Fristen 
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verstoßen wird. Gleichzeitig soll' das seit ,dem 
Inkrafttreten des ASVG unverändert gebliebene 
Höchstausmaß des Beitragszuschlages ,im Hinb1iffi: 
auf die Veränderung des Geldwertes auf 2000 S 
angehoben werden. 

Zu Art. 11 Z. 1, 2, 3 und 12 (§§ 116 Abs. 1 und 2, 
117,118 a, 132 a und 132 b): 

Zum Problemkreis "Früherkennung von 
Krankheiten und Vorsorgeuntersuchung als Auf
gaben der sozialen Krankenversicherung und der 
Krankenanstalten" wird im SchlußbeI'i<;ht der 
Enquete über die soziale Krankenversicherung 
angeregt, die von den Krankenversicher~ngs
trägern im Rahmen ihrer finanziellen Möglich
keiten gesetzten Maßnahmen weiter zu eilt
wiffi:eln. Diesen Intentionen sollte auch - wie 
im erwähnten Schluß bericht weiter ausgeführt 
wird - durch Änderung des § 116 Abs. 1 und 2 
ASVG Rechnung getragen werden. 

Der Bedeutung der Verhütung und Früh
erkennurig von Krankheiten soll zunächst durch 
eine Änderung ,in der Reihenfolge der Auf
zählung der Aufgaben der Krankenversicherung 
besser Rechnung getragen werden. 

diese Untersuchungen sowohl für die schort bisher 
~rfaßten als auch für die in der Land- und 
Forstwirtschaft beschäftigten Jugendlichen 
geschaffen werden. Was die Durchführung der 
Untersuchungen von familienangehörigen Be
schäftigten in land- und forstwirtschaftlichen Be
trieben betrillt, wird das Bauern-Kranken
versicherungsgesetz entsprechend ergänzt werden. 

Die geltende Regelung über die Vergütung 
des den Krankenversicherungsträgern entstehen
den Aufwandes, wonach die Kranken
versicherungsträger 50 v. H. der tatsächLich ent
.standenen, nachgewiesenen Untersuchungs
kosten und 60 v. H. der von ihnen den Jugend
lichen ausbezahlten Fahrtkosten vom Bund ver
gütet erhalten, soll beibehalten werden. 

Mit Wirksamkeit ab 1. Jänner 1974 werden die 
Träger der Krankenvers,icherung unbeschadet 
ihrer sonstigen gesetzl,ichen Aufgaben Gesunden
untersuchungen durchzuführen haben. Die Ver
legung des Wirksamkeitsbeginnes dieses Gesetzes
auftrages auf den 1; Jänner 1974 soll, wie schon 
in der Einleitung zu den Erläuterungen zum 
Ausdruffi: gebracht wird, dazu dienen, die zu 
ergreifenden Maßnahmen im Detail noch gründ
lich zu beraten und vorzubereiten, um einen 

In einem neuen Ersten Unterabschnitt :;ind als reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Dement
Maßnahmen zur Früherkennung von Krank- sprechend soll auch die Beitragssatzerhöhung in 
heiten Jugendlichen- und Gesundenunter- der Krankenversicherung um 0·2 Prozentpunkte 
suchungen vorgesehen. Die nach § 25 des Bundes- erst ab Beginn des Beitragszeitraumes Jänner 
gesetzes über die Beschäftigung von Kindern und 1974 in Kraft treten. Diese beiden Maßnahmen 
Jugendlichen, BOBl. Nr. 146/1948, sowie § 7 stehen insofern im Zusammenhang, als sich 
des Hausgehilfen- und Hausangestelltengesetzes, gemäß' § 118 a inder Fassung des Entwurfes 
BGBl. Nr. 235/1962, vorgesehenen ärztlichen die Aufwendungen der Krankenversicherungs
Untersuchungenvon Jugendlichen sollen als träger für die Durchführung der Aufgaben der 
Pflichtleistungen von den Krankenversicherungs- Früherkennung von Krankheiten (Jugendlichen
trägern übernommen und damit auch auf die in, untersuchungen und Gesundenurttersuchungen 
der Land-und Forstwirtschaft tätigen Jugend- gemäß den §§ 132 a und 132 b) in einem Rahmen 
lichen ausgedehnt werden. bewegen sollen, der 2 v. H. der Einnahmen an· 

Die ärztlichen Untersuchungen von Jugend
lichen sollen nicht nur zur Feststellung der beruf
lichen Eignung dienen, sondern die Kranken
versicherungsträger ,in die Lage versetzen, den 
Gesundheitszustand der jugend1ichen Ver
sicherten so rechtzeillig festzustellen, daß die not
wendigen prophylaktJischen und therapeutischen 
Maßnahmen in die Wege geleitet werden können. 
Wie auch die Ergebnisse der Enquete über die 
soziale Krankenversicherung erkennen lassen, 
gehören zu den Aufgaben . der gesetzlichen 
Krankenversicherung ,im Hinbliffi:' auf die Ent
wiffi:lung der Medizin in steigendem Maße auch 
die Verhüt~ng und Vorbeugung von Krank
heiten. Es erscheint, daher - dieser Entwicklung 
folgend - angebracht, von der bisherigen recht
lichen Konstruktion abzugehen und die Durch
führung der ärztlichen Untersuchungen Jugend
licher in den gesetzlichen Aufgabenkreis der 
Krankenversicherungsträger' einzubeziehen. Da
mit würde eine einheitliche Rechtsgrundlage für 

Versicherungsbeiträgen im letzten vorangegan
genen Geschäftsjahr entspricht; der auf diesen 
Hundertsatz entfallende Betrag entspricht unge
fähr den Mehreinnahmen, die aus der Erhöhung 
des Beitragssatzes um 0·2 Prozentpunkte fließen. 
Hiebei stellt die Bestimmung des § 118 a Abs. 2 
durch die Schaffung einer gesonderten Rüffi:lage 
sicher, daß dieser Teil der Binnahmen ausschl,ieß
lich für die oben genannten Aufwendungen vor
behalten bleibt. Unter diese Aufwendungen 
werden nicht nur die laufenden Kosten der 
Untersuchungen, sondern auch Kosten der Errich
tung eigener Einrichtungen oder der Bereit
stellung von Vertragseinrichtungen fallen. 

Durch die Anfügung eines letzten Satzes im 
§ 132 a Abs. 1 bzw. im § 132 b Abs. 2 soll deut
licher als in dem zur Begutachtung versendeten 
Entwurf der 29. Novelle zum ASVG zum Aus
Clruffi: gebracht werden, daß für die Durch
führung' d~r Untersuchungen Vertragsärzte, Ein:· 
riChtungen der Vertragsärzte und sonstiger Ver-

404 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 85 von 150

www.parlament.gv.at



86 404 der Beilagen 

tragspartner sowie eigene EinI"ichtungen in Be
tracht kommen. Dabei sind unter Binrichtungen 
der Vertragsärzte Gruppenpraxen, unter E,in
richtungen sonstiger Vertragspartner insbeson
dere die Ambulanzen von Krankenanstalten zu 
verstehen. 

Um eine einheitliche Vornahme der Gesunden
untersuchungen im gesamten Bundesgebiet zu 
gewährleisten, wird der Hauptverband der öster
reichischen S02'Jialver~icherungsträger mit der 
Erlassung von Richtlinien betraut, die die Unter
suchungsziele, den Kreis der für die Unter
suchung in Betracht kommenden Personen sowie 
Art, Ausmaß und Durchführung dieser Unter
suchungen regeln sollen. 

Die Aufzählung jener Krankheiten, deren 
Früherkennung die Gesundenuntersuchungen zu 
dienen haben, folgt dem vom Bundesministerium 
für Gesundheit und Umweltschutz erstellten 
Gesundheitsplan. Die Richtlinien bedürfen zu 
ihrer W,irksamkeit der Zustimmung des Bundes
ministers für soz.iale Verwaltung im Einver
nehmen mit dem Bundesminister für Gesundheit 
und Umweltschutz. 

Neben diesen Richtlinien, die die Durch
führung der Gesundenuntersuchungen regeln 
sollen, wird dem Hauptverband künftig auch die 
Erstellung von Richdinien für die Auswertung 
der Ergebnisse der Jugendlichen- und Gesunden
untersuchungen durch die Krankenversicherungs
träger obliegen. Die Ergebnisse der Unter
suchungen sollen - unter voller Berücksichtigung 
des im § 10 Arztegesetz verankerten Berufs
geheimnisses - einem größeren Personenkreis 
zugänglich gemacht und als Grundlage für Maß
nahmen auch anderer Stellen dienen. 

Zu Art. 11 Z. 2 und 24 (§§ 117, 159): 

Gemäß § 117 Z. 1 in der geltenden Fassung 
wird aus dem Versicherungsfall der Krankheit 
Krankenbehandlung, erforderLichenfalls an Stelle 
der Krankenbehandlung Anstaltspflege gewährt. 
Die Krankenbehandlung umfaßt ärztliche Hilfe, 
Heilmittel und Heilbehelfe. Es können daher 
neben einer Anstaltspflegeallenfalls notwendige 
Heilbehelfe von der Krankenkasse nicht gewährt 
werden. Da die Kosten für verschiedene Heil
behelfe aber ,in den Pflegegebühren nichtinbe
gI"iffen sind, wäre in solchen Fällen die Gewäh
rung von derart:igen Heilbehelfen nach der gel
tenden Rechtslage nicht möglich. Durch die 
geänderte Fassung des § 117 Z. 2 soll sichergestellt 
werden, daß in Fällen der Anstaltspflege auch 
Heilbehelfe, die nach dem Krankenanstalten
gesetz, BGBI. Nr. 1/1957, ,im Rahmen der 
Anstaltspflege nicht zu gewähren sind, von den 

,Krankenversicherungsträgern gegeben werden 
können. -

Im § 117 Z. 4 lit. a soll durch die Änderung 
der bishenigen nicht mehr zeitgemäßen Fassung 
zum Ausdruck gebracht werden, daß auch in -
Fällen einer Hausentbindung dem ärztlichen Bei
stand der Vorrang zukommt. Geichzeitig war die 
entsprechende Änderung auch ,im § 159 ASVG 
vorzunehmen. 

Zu Art. 11 Z. 4 (§ 120 AJ,s. 2): 

Durch den neu angefügten Abs. 2 im § 120 soll 
ausdrücklich normiert werden, daß in den Fällen 
'einer Organtransplantation ein Leistungsanspruch 
des Organspenders auf Grund des Versicherungs
falles der Krankheit gegenüber seinem Kranken
versicherungsträger besteht. Voraussetzung hiefür 
,ist, daß ein Versicherter oder Angehöriger in 
einer nicht auf Gewinn gerichteten Absicht einen 
Teil seines Körpers zur übertragung in den 
Körper eines anderen Menschen spendet. 

In diesem Zusammenhang war auch eine Rege
lung über den Bintritt des Versicherungsfalles 
erforderlich, da bei dem ,gesunden Vensich,erten, 
,der ,den Körperteil spenden will, zunächst noch 
kein Versicherungsfall eingetreten j'st. Es wird 
daher ausdrücklich bestimmt, daß der VeI"siche
rungsfall ,der Krankheit bereits mit dem Zeit
punkt als eingetreten gilt, ,in dem die erste 
ärztliche Maßnahme gesetzt wird, die der späte
ren Entnahme eines Teiles aus dem menschlichen 
Körper voranzugehen hat. Hiebei sind unter 
der ersten ärztlichen Maßnahme bereit,s die Vor
untJersuchungen zu verstehen, die klären sollen, 
ob der Betr,effende überhaupt als Spender in 
Betracht kommt. Dementsprechend wird der 
Leiswngsanspruch auch bestehen, wenn sich auf 
Grund dieser Voruntersuchungen herausstellt, 
daß ,die Entnahme eines Teiles des Körpers nicht 

I 
erfol@en kann oder der Körperteil für die 
Transplantation nicht brauchbar ist. 

Zu Art. 11 Z. 5 (§ 121 Abs. 4): 

Hat ein den Präsenzdienst lei'Stender Ange
höriger eine AusbiLdung vor Beginn ,des Präsenz
dienstes begonnen und setztet diese nach Be
endigung des Präsenzdienstes fort, so ist auch 
die Angehörigeneigenschaft bei Vorl~egen der 
sonstigen Voraussetzungen während dieser Zeit 
gegeben. Es ist daher ohne weiteres möglich, 
die Vorschrift des § 121 Abs. 4 Z. 4 ASVG anzu
wenden und Zeiten, während welcher die Vor
auss,etzungen für die Ang,ehör:ig,eneigenschafter
füllt waren, auf Wartezeiten anzurechnen. AndeI"s 
verhält es sich aber in jenen Fällen, in denen 
der Präs·enzdiener nach Beendigung des Präsenz
dienstes die Berufsausbildung nicht fortsetzt oder, 
die ß.erufsaushi1dung schon vor Beginn des 
Präsenzdienstes end,ete. Wenn ein solcher Ange
höriger seLbst versichert wird, besteht keine 
Möglichke~t, Zeiten des Präsenz,dienstes im Sinne 
des § 121 Abs. 4 Z. 4 ASVG anzurechnen. Es 
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erscheint daher süzialpülitisch gerechtfertigt, 
Zeiten des Präsenz·dienstesebenso wie Zeiten, 
währellld derer die Vüraussetzungen für die 
Angehörigeneigenschaft erfüllt waren, auf die 
Wartezeit anzurechnen. Diesumsümehr, als 
Präsenzdienstzeiten in ·der Pensiünsversicherung 
alS Ersatzzeitien gelten. 

Die neue Z. 7 entspricht dem Würtlaut des 
früheren letzten Satzes. Da sich die Bestimmun
gen über die Anrechnung der Wartezeit auch 
auf die Weiterversicherten gemäß § 16 Abs. 3 
beziehen 'sollen, wird der Ausdruck "Pflichtver
sicherung" durch den Ausdruck "Krankenver
sicherung" ersetzt. -

Zur Klarstellung, daß Zeiten der im Abs. 4 
Z. 1 bis 7 angeführten Art, die sich zeitlich 
decken, nur einfach gewenet werden, wurde 
eine entsprechende Bestimmung als letzter Satz 
angefügt. 

Zu Art. 11 Z. 6 (§ 122 Abs. 2 und 4): 

Der Hauptverband der österreichischen Süzial
versicherungsträger hat darauf hingewiesen, daß 
bei den Krankenver:sicherun~strägern häufig Fälle 
vürkümmen, in denen Leistungen bei Eintritt 
des Versicherungsfalles innerhalb der Schutzfrist 
(§ 122 Abs. 2 Z. 2 und Abs. 3) nicht gewährt 
werden können, weil die betrdfende Persün nach 
dem Aussche~den aus der Pflichtv,ersicherung 
weiterhin eine selbständige Erweribstätigke~t aus
übt, aus der ein ,geringes Einkümmen erzielt 
wil'd. Der Ausschluß vüm Lei,stungsanspruch be
deutet für die Betrüffenen zweifellüs eine süz,iale 
Härte.' Nach der gegenwärtligen Rechtslage be
steht keine Möglichkeit, in sülchen Härtefällen 
hbhilfe zu schaffen, da § 122 Abs. 2 Z. 2 ASVG 
da's Vürliegen vün Erwerbslosigkeit vüraussetzt 
und nur für den Fall einer mehrfachen Ver
sicherung auf Grund mehrerer gleichzeitig ausge
übter Beschäftigungen eine Au",nahmeregelung 
enthält. EbensO' wie in den Bestimmungen über 
das Familiengeld (§ 152 Abs. 1) soll ,daher die 
Grenze, bis zu welcher ein Entgelt (Binkümmen) 
unberücksichtigt bleibt, auch für eine selbständige 
Erwerbstäti~keit gelten. Darüber hinaus be
stimmt § 122 Abs. 4 erster Satz ASVG in der 
geltenden Fassung, ,daß Leistungen nach Albs. 2 
Z. 2 und Abs. 3 grundsätzlich nicht zu gewähren 
sind, sübaldder Erwerbslose ,auf Grund des 
ASVG oder eines ander,en Bundesgesetzes in der 
Krankenver,sicherung ver,sichert ist. Da,durch er
gibt sich auch eine Ben,achteiligung jener Per
sonen, die vün einem öffentlich-rechtlichen 
Dienstgeher Ruhe- üder Versürgungsgenüs·se be
ziehen, gegenüber ,den ASVG-Pensiünisten, da 
ja die Krankenversicherung wegen Bezug,es einer 
Pensiün aus der Süzialversicherung gemäß § 122 
Abs. 4 zweiter Satz den Anspruch auf Leistun" 
gen nach Abs. 2 Z. 2 und Abs. 3 unberührt läßt. 

Die entsprechende Bestimmung wird daher um 
,die Krankenversicherung wegen Bezuges eines 
Ruhe- bzw. V,el'sürgungsgenusses aus einem 
öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis erweitert. 

Nach der geltenden Rechtslage wird für Per
sünen, die unmittelhar vür dem Antritt des 
ordentlichen oder außerürdentlichen Präsenz
,dienstes in der gesetzlichen Krankenversicherung 
pfl:ichtversichert w.aren üder ,deren Pflichtversiche
rung nicht früher als fünf T,age vor diesem 
Zeitpunkt geendet hat, die Krankenversicherung 
für die Dauer der Prä'sen:z;dienstleistung aufrecht
erhalten (§ 8 Abs. 1 Z. 1 li,t. c in der Fassung 
des Entwurfes). Zur Frage, üb der Schutz der 
Krankenversicherung für Versicherungsfälle ge
geben i,st, die nach dem Ende ,desPräsenz·d~enstes, 
aber innerhalb der Frist ,des § 15 Abs. 1 des 
Arbeitsplatzsicher,un~sgesetzes eingetreten sind, 
hat das Bundesministerium für süziale Verwal
tung im Erlaßweg Stellung genümmen undaudl 
aus süzialen Erwägungen als vertretbar bezeich
net, während der im § 15 Abc<;. 1 ,des Arheits
platzsicherungsgesetzes vürgesehenen sechstägigen 
Fris,t die Leistungen aus der Krankenversicherung 
nach § 122 Abs. 2 Z. 2 ASVG zu gewähren. 
Hiebei ist allerdings zu beachten, ,daß vün 
"erwerbslüs" im Sinne des § 122 Abs. 2 Z. 2 
ASVG nur die Rede sein kann, wenn jemand 
keinen Püsten hat, wenn er in keinem Dienst
verhältnissteht und alsO' nicht einmal die Mög
lichkeit hat, einen Erwerb zu erzielen. SO' ist 
ein Dienstnehmer während eines Karenzurlaubes 
aus Anlaß der Mutterschaft nicht erwerbslüs, 
sündern lediglich einkümmenslüs, sodaß die Vür
aussetzung des § 122 Abs. 2 Z. 2 ASVG nicht 
gegeben ist (SchG W,ien 4. Oktoher 1960, 
Zl. 10 C 525/60, SV-Slg. VII Nr. 10.320). 

Da nach den Bestimmungen des Arbeitsplatz
sicherungsges·etzes das Dienstverhältnis aufrecht 
bleibt, könnten die Entscheidungsgründe dieses 
Urteils auch für Persünen herangezügen werden, 
die aus dem Präsen:z;dienst aussche~den. Obgleich 
ablehnende Schiedsgerichts,entscheidungen nicht 
veröffentlicht sind, hat der Osterreichische 
Arbe~terkammertag bekanntgegeben, ,daß es zahl
reiche Härtefälle gebe, in denen der Versiche
rungsfallder Krankheit nach dem Ende des 
Präs·enZidienst·es und vür Wieder·aufnahme der 
Beschäftigung eingetreten ist, die Leistungen aus 
der Krankenversicherung aber abgdehnt wurden. 

Aus den angeführten Gründen süllen die Be
stimmungen des § 122 Abs. 2 und 4 im vürge
schlagenen Sinn geändert werden. Im letzten 
Satz .des § 122 Abs. 4 'süll neben dem ",chon 
bisher berücksichtigten Kriegsüpferversürgungs
@esetz auch auf das Heeresversürgungsgesetz, für 
das die gleichen Vüraussetzungen gelten, Bedacht 
genümmen werden. 
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Zu Art. II Z. 7 lit. a, bund c, Art. III Z. 13 und 
Art IV Z. 19 (§§ 123 Abs. 2, 4 und 5, 207 
Abs. 1 und 2, 252 Abs. 1 und 2): 

wurde und ,die inzwischen auch in Idas Notar
v,ersicherungsgesetz 1972, BGBl. Nr. 66, Eingang 
gefunden hat. 

Im Schlußbericht der Enquete über die soziale· Auf Grund einer Anregung des Hauptver
Krankenversicherung wurde die Anregung fest- bandes der österreichischen Sozialversicherungs
gehalten, die Bindung der Angehörigeneigenschaft träger soll für Stiefkinder und Enkel 1>tatt der 
an die Unterhaltsberech.tigung nach Bürgerlichem überwiegenden Unterhaltsgewährung die Haus
Recht bzw. an die aufrechte Hausgemeinschaft gemeinschaft mit dem. Versicherten ab Voraus
faUen zu lassen. Zu diesem VMschlag wird u. a. setzung für die Angehör.igeneigen;;chaft normiert 
folgendes ausgeführt: "In ·der Praxis führte die werden; aus der geltenden· Fassung des § 123 
Abgrenz\lng der Angehörigeneigenschaft für Ahs. 5 soll dabei die .Bestimmung übernommen 
Kinder zu ·Schwierigkeiten. Nach gegenwärtiger wenden, daß die Hausgemeinschaft unter be
Recht;;la,ge gilt das Kind nur dann als Ange- stimmten Voraussetzungen als weiterbestehend 
hönigerdes oder der Versicherten, wenn eine angesehen w:ird. Die Bestimmung wird darüber 
Unterhaltsberechtigung nach Bürgerlichem Recht hinaus noch dahingehend ergänzt, ,daß die Ange
gegeben ist. Die Feststellung der Angehörigen- hörigeneigenschaft für Stiefkinder und Enkel 
eigenschaft erfordert ,daher in allen Fällen die auch dann gegeben ,ist, wenn sich das Kind auf 
Prüfung der Einkommensverhältnisse heider Anordnung der Jugendfürsorge oder des Vor
(ver!licherter) Elbernteile. Dies bedeutet nicht nur mundschaft,s(Pflegsmafts)gerichtes in Pflege eines 
eine administrative Erschwem~s und unter Um- Dritten befindet. Denn in solchen Fällen er
·ständen eine Verzögerung in 'der Leistung;;- scheint die Aufrechterhaltung des Versicherungs
gewährung, sondern führt auch in vielen Fällen schutzes in bespnderem Maße gerechtfertigt. 
zu unbilligen Härten. nies vor allem dann, wenn 
die Unterhaltsleistung des' nichtversicher,ten Weiters hat der Hauptverband derösterreichi-
Elternteiles überwiegt." schen Sozialversicherungsträger angeregt, § 123 

Durch die Neufa:ssungdes Abs. 2 des § 123 
bzw. des § 252 soll dieser Anregung Rechnung 
getragen werden. 

Im Interesse der 'Entlastung des Gesetzestextes 
soll im § 207 die bisher im Abs. 2 und 3 ent
haltene Aufzählung der Kinder, für die Anspruch 
auf Kinderzuschuß besteht, entfallen und bezüg
lich der Kindeseigenschaft auf § 252 verwiesen 
wer,den. 

Die Angehörigeneigenschaft verlängert sich 
nach § 123 Abs. 4 Z. 1 ASVG in der geltenden 
Fa,ssung wegen wissenschaftlicher oder sonstiger 
regelmäßiger Schul- oder Berufsausbildung bis 
zur ordnungsmäßigen Beendigung der Ausbil
dung, längstens jedoch bis zur Vollendung des 
26. Lebensjahres, wenn während dieser Zeit der 
Präsenzdienst absolviert wird, his zur Voll
endung des 27. Lebensjahres. Di,ese zeitliche Be
grenzung der Angehörigeneigenschaft. reicht trotz 
der Verbesserungen durch die 11. und 19. Novelle 
zum ASVG noch immer nicht aus, um eine 
Mitversicherung der in Hochschulausbildung 
'stehenden Angehörigen für die gesamte Studien
dauer sicherzustellen. Aus diesem Grund mußte 
eine Neuregelung erwogen werden, die den pr,ak
tischen Bedürfnissen Remnung trägt und die 
auch so flexibel ist, daß durch sie der künftigen 
Entwicklung Rechnung getragen wir,d. 

Abs. 5 im HinMick auf die bestehende Wahl
möglichkeit entfallen zu lassen. 

Zu Art. 11 Z. 8 (§ 124): 

Durch die Änderung im Abs. 1 soll aus den 
bereits zu § 18 angefÜ'hrten Gründen die Erfül
lung einer Wartezeit nur mehr für die nach 
§ 18 Abs. 1 Z. 1 Selhstversicherten vorgesehen 
werden. 

Gemäß § 124 Abs. 2 in .der .geltenden Fassung 
best,eht während der Dauer der Unterbringung 
eines Pensionisten oder dessen Angehörigen in 
einer Versorgungsanstalt oder in einer Anstalt 
der allgemeinen Fürsorge, in der er im Rahmen 
seiner gesamten Betreuung Krankenbehandlung 
erhält, für seine Person kein Anspruch auf. die 
Leistungen der Krankenversicherung. Djese For
mulierung hat in der Praxis dazu geführt, daß 
ein Lei~tungsanspruch gegenüber der Kranken
versicherung auch dann nicht besteht, wenn die 
ärztlichen oder technischen Betneuungsmöglich
keiten in .der Ansralt nicht mehr ausreichen (z. B. 
Gewährung von . Zahnbehandlung, Anschaffung 
von Sehbehelfen·usw.). Um diese vielfach ·als un
befriedigend empfundene Rechtslage zu beseitic 
gen, soll § 124 Abs. 2 ASVG dahin abgeändert 
weroen, daß der in ,einer Vel1sopgungsanstalt oder 
in einer Anstalt der allgemeinen Fürsorge unter
gebrachte Pensioni'st (,dessen Angehöl1iger) nur 

In ·diesem Zusammenhang bot sich die Rege- von den Leistungen ,der Krankenversicherung aus
lung an, ,die im § 56 Abs. 3 Z. 1 B-KUVG in geschlossen ist, die er ,im Rahmen ,seiner Igesamten 
Anlehnung an die entspr,echende Bestimmung des Betl1euung in der VersorgungsaIlJstalt oder Anstalt 
~ 17 Abs. 2 des Pensionsgesetzes aufgenommen, der allgemeinen FÜl'sorg·e erhält. 

404 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)88 von 150

www.parlament.gv.at



404 der Beilagen 89 

Zu Art. II Z. 9 lit. a (§ 125 Abs. 1): 

Wie ,das OberlandeSlgerjcht Wien mit Urteil 
vom 4. November 1970, Z1. 15 R 190/70, ent
schieden hat, ist für Idie Ermittlung der Bemes
sung~grundlage, wenn. während eines Kranken
standes ein Lehrverhältnis in ein Angestellten
verhältnis überg,eht, das Entgelt aus dem voran
gegangenen Beitragszeitraum ab Lehrling zu be
rücksichtigen. In ,den Entsche~dungsgrüfilden wird 
darauf hingewiesen, ,daß der Gesetzgeber im Falle 
des § 162 Abs. 3 zweiter Satz ASVG bei der 
ErmittLung der Höhe des Wochengeldes eine 
andere Regelung getroffen hat, durch die Ver
sicherte, deren Lehrverhältnis geendet hat, gün
stiger gestellt werden. Im § 125 Ab~. 1 ,sei dues 
hingegen nicht geschehen. Gemäß § 162 Abs. 3 
zweiter Satz ASVG ist für die Ermittlung der 
Höhe des Wochengeldes bei Versicherten, deren 
Lehrverhältnis während ,der letzten 13 Wochen 
geendet hat, wepn es für ,die Versicherte günsti
ger ist, der im letzten Beitragszeitraum gebüh
rende Arbeitsver,dienst heranzuziehen. 

Da ,die Erwägungen, di,e zu der zitierten Be
stimmung des § 162 Abs. 3 zweiter Satz ASVG 
Anlaß gegeben haben, ,auch für die Bildurug der 
Bemessungsgrundlage nach § 125 zutreffen, soll 
nunmehr für Lehrlinge, der,en Lehrverhältnis 
während ,der Dauer ,der Arbeitsunfähigkeit geen
det hat, eine analoge Regelung getroffen werden. 

Zu Art. II Z. 10 lit. a, bund d (§ 129 Abs. 1, 3 
und 5): . 

Der Hauptverband der österreichischen Sozial
versicherungsträger soll - Bedürfnissen der Pra
xus entsprechend - ausdrücklich ermächti~t wer
den, in den bindenden Richtlinien für Betreuungs
fäHe gemäß § 129 Abs. 5 neben der Verrechnung 
des Kostenersatzes auch die Festsetzung dueses 
Kostenersatzes zu regeln. Diese Richtlinien saUen 
auch in der Fachzeitschrift "Soziale Sicherheit" 
verlautbart werden. 

Der Hauptverband der österreichischen Sozial
versicherungsträger hat in ,diesem Zusammenhang 
angeregt, eine Bestimmung aufzunehmen, wonach 
in Betreuungsfällen gemäß § 129 ASVG die Ver
rechnung von Kosten für Verwaltungsauslagen 
ausgeschlossen ist. Die ,diesbezügliche Ergänzung 
wurde im Abs. 1 vorgenommen, die Abs. 3 und 5 
wuroen entsprechend an ge paßt. 

Zu Art. II Z. 11 (§ 129 a): 

Nach § 338 ASVG werden die Beziehungen der 
Sozialversicherungsträger und ihrer Verbände zu 
den freiberuHich tätigen Arzten, Dentisten usw. 
durch privatrechtliche Verträge geregelt. Durch 
diese Verträge i'st d~e ausreichende Versorgung 
der Versicherten und ihrer an~pruchsberechtigten 
Familienangehörigen mit den gesetzlich und 
satzungsmäßig vorgesehenen Leistungen sicherzu-

stellen. Die BeZiiehungen zwischen den Trägern 
der Krankenversicherung un'<! den freiberuflich 
tätigen Arzten werden nach § 341 ASVG durch 
Gesamtverträge geregelt, die für die Träger der 
Krankenversicherung durch den Hauptverband 
der österreichischen Sozialversicherungsträger mit 
den örtlich zuständigen Arztekammern oder mit 
der österreichischen Arzt,ekammer abzuschließen 
sind. 

Die zwi,schen dem Hauptverband der öster
reichi5chen Sozial versicherungsträger und den 
Arztekammern der einzelnen Bundesländer ab
geschlossenen Gesamtverträge enthalten die Be
stimmung, daß P<ersonen, die auf Grund 
zwischenstaatlicher übereinkommen einem öster
reichischen Kr,ankenver~icherungsträ,ger zur Be
treuung überwiesen werden, den Anspruchsbe
rechtigten der österreichi'schen Krankenversiche
rungsträger nur dann gleichzusteHen sind, wenn 
es sich um GrenZlgänger oder um Dienstnehmer 
handelt, die sich zum Zwecke der Berufsausübung 
im österreichischen Bundesgebiet aufhalten. über 
,diesen PeI1sonenkreis hinaus witXl die vertrags
ärztliche Behandlung nur übernommen, sofern 
eine Sondervereinbarung über die Honorierung 
der in Betmcht kommenden ärztlichen Leistungen 
zwischen ,den ös!)erreichischen Vertragspartnern 
zustande kommt. 

Das öst'erreichisch-deutsche Abkommen über 
Soziale Sicherheit vom 22. Dezember 1966 in der 
Fassung des Zusatz abkommens vom 10. April 
1969, BGBl. Nr. 382/1969; sieht in seinem Art. 15 
Abs. 4 vor, daß Personen und Einrichtungen, die 
mit den österreichischen Gebietskrankenkassen 
Verträge über die Erbringung von Sachleistungen 
für die bei diesen Kassen Versicherten und deren 
Angehörige abgeschlossen haben, verpflichtet sind, 
Sachleistungen auch für die in der deutschen 
Krankenversicherung Versicherten und deren 
Angehörige zu erbr,ingen, und zwar unter den
selben Bedingungen, wie wenn diese Personen 
bei den österreichischen Gebietskrankenkassen 
versichert oder Angehörige solcher Versicherten 
wären und als ob sich die Verträge auch auf 
diese Personen erstreckten. Diese Verpflichtung 
gilt gemäß Nr. 8· des Schlußprotokolls zum 
zitierten Abkommen in bezug auf die ambulante 
Behandlung durch freiberufliche Arzte und Den
~isten uneingeschränkt nur hinsichtlich folgender 
Personengruppen: 

1. Grenzgänger und ihre Famir.ienangehörigen, 

2. Personen, die sich in Ausübung ihrer Beschäfni
gung im Gebiet des betreffenden Vertrags
staates aufhalten, sowie die sie begleitenden 
Familienangehörigen; 

3. Personen, die sich im Gebiet des betreffenden. 
Vertragsstaates zum Besuch ihrer dort wohnen
den FamilienangehöI1igen aufhalten, 
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4. im Gebiet des betreffenden Vertragsstaates 
wohnende Familienangehörige eines bei einem 
Tr~ger des anderen Vertragsstaates Versicher
ten. 

Für andere Personen @ilt die erwähnte Verpflich
tung mit der Maßgabe, daß dabei die zwischen 
dem Hauptverband der österreich'ischen Sozial
versicherungsträger und den Krz'tekammern in 
den Bundesländern bzw. der Österreichischen 
Dentistenkammer auf der Grundlage des für die 
Vorarlberger Gebietskrankenkasse für Arbeiter 
und Angestellte jeweils wirksamen Gesamtver
trages bundeseinheitlich vereinbarte Regelung 
anzuwenden ist. 

Die Republik Österreich hat s,ich somit auf 
staatsvertraglicher Ebene verpflichtet, an die in 
der Krankenversicherung des anderen Vertrags
staates versicherten Personen und ihre Ange
hÖl'igen die' Sachleistungen ,in gleicher Weise w,ie 
an die österreichischen Versicherten und ihre 
Angehörigen zu erbringen. Diese staatsvertrag
liehe VerpHichtung konnte allerdings bisher noch 
nicht im gesamten Bundesgebiet erfüllt werden, 
weil s-ich die Krztekammern einzelner Bundes
länder weigern, dieser Verpflichtung nachzukom
men, sodaß deutsche Versicherte der nicht unter 
den Z. 1 bis 4 angeführten Gruppen sowie deren 
Angehöl'ige ,in diesen Bundesländern nicht ab
kommensgemäß behandelt werden. Die jahre
langen Bemühungen, die betreffenden Krzte
kammern zu einer Aufgabe ihrer ablehnenden 
Haltung zu bewegen, sind bisher ohne Erfolg 
geblieben. Um die Binhaltung der zwischen
staatlich übernommenen Verpflichtung sicherzu
stellen, ,ist daher eine entsprechende bundesge
setzltiche Regelung dieser Frage notwendig ge
worden. Zu diesem Zweck sieht die vorliegende 
Bestimmung vor, daß im Rahmen der zwischen
staatlichen Sachleistungsaushilfe die mit den be
treffenden österreichischen Versicherungsträgern 
in vertragLichen Beziehungen stehenden Personen 
und Einrichtungen zur Erbringung der Le'istun
gen nach den für sie geltenden Verträgen ver
pflichtet sein sollen. Es soll hiedurch gewähr
leistet werden, daß die zwischenstaatliche Sach
leistungsgewährung in gleicher Weise wie an in
ländische Versicherte und deren Angehörige er
folgt. 

Zu Art. 11 Z. 13 lit. a (§ 135 Abs. 1): 

Gemäß § 26 Abs. 1 des zitierten Gesetzes um
faßt der physikotherapeutische Dienst die Aus
führung physikalischer Behandlungen nach ärzt
Licher Anordnung zu Heilzwecken. Der logo
pädisch-phoniatrische Dienst umfaßt gemäß § 26 
Abs. 6 leg. cit. die Behandlung von Sprach- und 
Stimmstörungen nach ärztlicher Anordnung. 

Mangels ausreichender eigener Einrichtungen 
oder Vertragseinrichtungen wäre - wie der 
Hauptverband der österreichischen Sozial ver
sicherungsträger ausgeführt hat - die Versor
gung der Versicherten mit physikalischen Be
handlungen (Massagen und Heilgymnastik) und 
Sprachheilbehandlungen ohne die freiberufliche 
Tätigkeit dieser beiden Berufszweige in Frage 
gestellt. . 

Im Interesse der Schaffung' einer ausreichenden 
Rechtsgrundlage zur Erbringung von Leistungen 
durch freiberuflich tätige Physikotherapeuten 
bzw. Logopäden tim Rahmen der Krankenbe
handlung soll § 135 Abs. 1 im vorgeschlagenen 
Sinn ergänzt werden. 

Zu Art. 11 Z. 13 lit. b (§ 135 Abs. 4): 

Im Schlußbericht der Enquete über die soziale 
Krankenversicherung wird zu der Frage des Er
satzes von Fahrt- und Transportkosten u. a. 
folgendes ausgeführt: "Das GSKVG und das 
B-KUVG sehen für den Ersatz dieser Aufwen
dungen gesetz1icl1e Regelungen vor. Nach Lehre 
und Rechtsprechung gilt der Fahrtkostenersatz 
als akzessorische Leistung der ärztlichen Hilfe 
(Behandlung). Es erscheint daher auch für den 
Bereich des ASVG angezeigt, den Ersatz der 
Fahrtkosten nicht wie bisher ,in den Kranken
ordnungen zu regeln, sondern die Grundsätze 
für diese Leistung in das Gesetz aufzunehmen. 
E~ soll Ersatz geleistet werden, wenn es nach den 
Umständen des Falles nicht möglich oder nicht 
zumutbar ist, den Weg zu Fuß zurückzulegen. 
Der Fahrtkostenersatz (Transportkostenersatz) 
sollte erforderI<ichenfalls auch bei einer N ach-. 
behandlung jn einem Anstaltsambulatorium ge
bühren. 

Da gerade für diese Leistung die regionalen 
Gegebenheiten (Stadt, Land, Krztedichte usw.) 
von großer Bedeutung sind, genügen gesetzliche 
Rahmenvorschriften, die, durch die Satzungen 
näher zu bestimmen wären." 

Diesem Vorschlag der Enquente über die soziale 
Krankenversicherung soll durch dtie vorgesehene 
Anfügung eines Abs. 4 im § 135 ASVG Rechnung 
getragen werden. 

Der Hauptverband der österreichischen Sozial
versicherungsträgerhat darauf hingewiesen, daß 
die Regelung des § 133 ASVG nicht ausreicht, 
die nach dem Bundesgesetz vom 22. März 1961, 
BGBl. Nr. 102, betreffend die Regelung des 
Krankenpflegefachdienstes, der medizinisch-tech-
nischen Dienste und der Sanitätshilfsdienste, zur Zu Art. 11 Z. 15 (§ 136): 
freien Berufsausübung ermächoigten Physiko- Die Rezeptgebühr wurde zuletzt mit Wirksam
therapeuten sowie Logopäden ,im Rahmen der keit ab 1. Jänner 1971 mit 5 S festgesetzt. Zur 
Krankenbehandlung heranzuziehen. , Anpassung an die Knderung des Geldwertes er-
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scheint eine Festsetzung mit 6 S ab 1. Jänner 
1973 angezeigt. 

Zu Art. 11 Z. 16 (§ 137): 

Die Gewährung von Heilbehelfen an an
spruchsberechtigte Angehör,ige ist nach der gel
tenden Rechtslage dem Grund nach eine satzungs
mäßige Mehrleistung. Da alle Krankenversiche
rungsträger diese satzungsmäßige Mehrleistung 
gewähren, soll ,im Interesse einer Vereinheit
lichung des Leistungsrechtes die Anspruchsbe
recht,igung für an Angehörige zu verabfolgende 
Heilbehelfe im Gesetz selbst festgelegt werden. 

Zu Art. II Z. 17 lit. a (§ 138 Abs. 2 lit. c): 

Personen, denen Leistungen der beruflichen 
Ausbildung durch einen Unfall- oder Pensions
versicherungsträger gewährt werden, sollen vom 
Anspruch auf Krankengeld ausgeschlossen wer
den, solange die Zuschüsse zur Rehahilitation 
während der Arbeitsunfähigkeit infolge Krank
.heit weiter gewährt werden. Der Bezug von 
Krankengeld erscheint in diesen Fällen nicht 
gerechtfert,igt, weil keine Einkommenseinbuße 
eintritt. 

Zu Art. 11 Z. 18 (§ 144 Abs. 4): 

Im Hinblick auf den derzeitigen Stand der 
Erkenntnisse der Medizin erscheint es sachlich 
vertretbar, die bisher geltende Differenzierung 
für Erkrankungen an Tuberkulose im § 144 
Abs. 4 letzter Satz zu beseitigen. 

Zu Art. 11 Z. 19 und Art. III Z. 8 und 10 (§§ 152, 
191 und 195): 

Nach der geltenden Rechtslage hat der Unfall
versicherungsträger gemäß § 195 ASVG Familien
und Taggeld zu leisten, wenn er als Unfallheil
behandlung Anstaltspflege gewährt. Auf Ersuchen 
des Unfallversicherungsträgers hat der Kranken
versicherungsträger diese Leistungen gegen Ersatz 
auszuzahlen. Die ,in Betracht kommenden Unfall
versicherungsträger haben ,im Interesse der Ver
waltungsvereinfachung die Krahkenversiche
rungsträger allgemein um Auszahlung der ge
nannten Barleistungen ersucht. 

Da schon nach der gegenwärtigen Fassung des 
§ 195 kranken versicherte Versehrte das Familien
geld und das nach der Bemessungsgrundlage fest
zustellende Taggeld .in den ersten 26 Wochen 
nach Eintritt des Versicherungsfalles in der Höhe 
der in der Krankenver~icherung sonst gebühren
den Leistungen zu erhalten haben, erscheint die 
Anpassung der diesbezügl,ichen Bestimmungen an 
die administrativen Gegebenheiten geboten: Fa
milien- und Taggeld soll künftig auch. bei Ge
währung von stationärer Unfallheilbehandlung 
im Rahmen der Vorleistungspflicht von den 

Krankenversicherungsträgern nach dem Lei
stungsrecht der Krankenversicherung gewährt 
und ausgezahlt werden. Die Normierung der 
Vorleistungspflicht der Krankenversicherungs
träger für Familien- und Taggeld auch während 
der stationären Unfallheilbehandlung macht eine 
entsprechende Anhebung des Pauschbetrages ge
mäß § 319 a ASVG erforderlich. 

Der Hauptzweck der vorgeschlagenen Ände
rung, einen Anspruch des Versicherten auf Fami
liengeld (Taggeld) aus der Krankenversicherung 
auch im Fall von Unfallheilbehandlung zu ge
währen, soll durch die Aufnahme der Worte 
"oder Unfallversicherungsträgers" im Abs. 1 des 
§ 152 erreicht werden. Die Erwähnung des 
Familien- und Taggeldes im § 191 erübrigt s,ich 
im Hinbl,jck auf die vorgeschlagenen Änderungen 
der Bestimmungen. 

Auf Grund einer Anregung des Hauptver
bandes der österreich'ischen Sozial versicherungs
träger soll der im § 152 angeführte Grenzbetrag 
hins,ichdich der Quellen, aus denen dieses Ein
kommen erworben wird, in der Weise geändert 
werden, daß auch der Krankengeld- und Wochen
geldbezug Berücksichtigung findet. Dies soll da
durch erreicht werden, daß an Stelle des Aus
druckes "auf Grund von Renten(Pensions)an
sprüchen aus der Unfall- oder der Pensionsver
sicherung" der Ausdruck "auf Grund des Bezuges 
von Geldleistungen aus der Sozialversicherung" 
verwendet wird .. 

Im § 195 soll auch für den Fall vorgesorgt 
werden, daß ein Versicherter wegen der Folgen 
eines Arbeitsunfalles oder wegen einer Berufs
krankheit Anstaltspflege aus der Krankenver
sicherung über jene· Zeit hinaus erhält, für die 
eine Gewährung von Familien- und Taggeld aus 
der Krankenversicherung überhaupt in Betracht 
kommt. Nach der bisherigen Rechtslage gebühren 
dem Versicherten dann weder Barleistungen aus 
der Krankenversicherung noch solche aus der 
Unfallversicherung, zumal die angefallene Ver
sehrtenrente zufolge der Bestimmung des § 208 
ASVG ruht. Die Unfallversicherungsträger haben 
in der Vergangenheit die darin für den Betroffe
nen liegende Härte durch Gewährung von Zu
wendungen aus dem Unterstützungsfonds aus
geglichen. Nunmehr soll für diese - der Zahl 
nach eher gel'ingen - Fälle ein gesetzlicher An
spruch auf Familien- und Taggeld aus der Unfall
versicherung eröffnet werden. 

Der Hinweis auf die Bestimmungen des Abs. 6 
im Abs. 3 des § 195 stellt sicher, daß jedenfalls 
der Anspruch auf Taggeld in Höhe von 12 S 
gewahrt bleibt, solange der Unterschiedsbetrag 
zwischen dem Taggeld aus der Krankenversiche
rung und dem nach der Bemessungsgrundlage 
zu bemessenden Taggeld aus der Unfallversiche
rung diesen Betrag nicht überschreitet. 
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Der Aufschub des Anfalles der Leistungen aus 
der Unfallversicherung kommt nur für solche 
Versicherte in Frage, für die ein Anspruch auf 
entsprechende Leistungen aus der Krankenver
sicherung offensteht. Es müssen daher die vom 
Anspruch auf Krankengeld gemäß § 138 Abs. 2 
ASVG ausgeschlossenen Personen von der in 
Abs. 5 der gegenständl,ichen Bestimmung getrof
fenen Regelung ausgenommen werden. 

Zu Art. 11 Z. 20 (§ 153 Abs. 1 bis-3): 

Wie im Schlußbericht der Enquete über die 
soz,iale Krankenversicherung ausgeführt w<ird, 
steht die Zahn behandlung in ihrer Bedeutung 
keinesfalls hinter jener der übrigen Heilbehand
lungen zurück. Es sei daher nicht einzusehen, 
warum gerade diese Leistungen weitestgehend in 
Form satzungsmäßiger Leistungen gewährt wer
den. W,ie weiters dargelegt wird, wäre es wegen 
der medizinischen Bedeutung der Zahnbehand
lung empfehlenswert, für diesen wichtligen Teil 
der Krankenbehandlung eine übereinstimmung 
der krankenversicherungsrechtlichen Bestlimmun
gen herbeizuführen und diese Leistungen ,im Ge
setz selbst zu regeln. Gleiches gilt für die Kiefer
regulierungen, wobei künfnig von der Voraus
setzung "soweit sie zur Verhütung von Gesund~ 
heitsschädigungen oder zur Beseitigung von be
rufsstörenden Verunstaltungen notwendig sind," 
Abstand genommen werden soll. 

Diese Anregungen soll durch die Pi.nderungen 
der Abs., 1 bis 3 des § 153 entsprochen werden. 

Nach der vorgeschlagenen Regelung sollen die 
Leistungen der Zahnbehandlung sow,ie der un
entbehrliche Zahnersatz als Pflichtleistungen ge
währt werden. Als Sachleistungen kommen in 
Betracht: chirurg,ische und konservierende Zahn7 
behandlung sowie Zahnersatz. An Stelle der SaclJ.
leistung des Zahnersatzes können vom Kranken
versicherungsträger auch Zuschüsse zu den Kosten 
eines Zahnersatzes geleistet werden. Zu Kiefer" 
regulierungen sind Kostenzuschüsse zu gewähren, 
diese Leistung wird somit auch künftig keine 
Sachleistung sein. 

Im Zusammenhang mit der Umwandlung der 
Zahnbehandlung von einer satzungsmäßigen Lei
stung in eine Pflichtleistung erscheint der letzte 
Satz des Abs. '3 des § 153 insofern überholt, als 
nach dieser Bestimmung "In den Satzungen und 
im Vertrag nicht vorgesehene Leistungen ,in den 
Zahnambulatorien nicht erbracht werden dür
fen". § 153 Abs. 3 ermöglicht den Krankenkassen 
zwar düe Leistungen der Zahnbehandlung und des 
Zahnersatzes auch ,in eigenen Ambulatol"'ien zu 
erbr:ingen, beschränkt den Leistungsumfang aber 
in der Weise, daß in diesen eigenen Einrichtungen 
nur jene Leistungen erbracht werden können, 
die in Verträgen mit den frei praktizierenden 
Zahnärzten und Dentisten vereinbart worden 

sind. Diese Leistungsbeschränkung scheint - wie 
auch im Schlußbericht der Enquete über die 
soziale Krankenversicherung ausgeführt wird -
Versicherten und Krankenversicherungsträgern 
aus vielen Gründ~n unzweckmäßig. 

Maßgebend für diese' Leistungsbeschränkung 
war der Grundsatz, daß die Zahnambulatorien 
nur die allgemeinen Standardbehandlungen 
durchführen sollten, während die Luxusarbeiten 
den freiberuflich tätigen Zahnbehandlern vorbe
halten sein sollten. Nach Auffassung der moder
nen Medizin können . düe Metallarbeiten nicht 
mehr als Luxusarbeiten bezeichnet werden; sie 
stellen vielmehr Sanierungsmaßnahmen dar, die 
im Interesse der Gesunderhaltung des Betroffe
nen gelegen sind. Es besteht daher keine Veran
lassung mehr, die Zahnambulatof'lien von der 
Durchfühnmg dieser heute zum normalen Zahn
sanierungsprogramm gehörenden Arbeiten aus
zuschließen. Gleichzeitlig soll jedoch durch die 
Neufassung des letzten Satzes ,im § 153 Abs. 3, 
die die Grundsätze des § 133 Abs. 2 erster Satz 
übernimmt, bestimmt werden, daß bei Erbrin
gung der Leistungen des Zahnersatzes in den 
Zahnambulatol1ien die Ausführung das Maß des 
Notwendigen nicht überschreiten darf. Dadurch 
soll sichergestellt werden, daß die Zahnambula
torien auch künhig nur die allgemeine Standard
behandlung vornehmen werden, während die 
eigentlichen Luxusarbeiten weiterhin den freibe
rufLich tätigen Zahnbehandlern überlassen bleiben 
sollen. 

In diesem Zusammenhang ist auch darauf hin
zuweisen, daß sich die Zahl der in einem Ver
tragsverhältnis zu den ,in Betracht kommenden 
Krankenversicherungsträgern stehenden Zahnbe
handler im Jahre 1970 gegenüber 1969 um 113 
verringert hat, was mit ein Grund ,ist, die aus
reichende Versorgung der Versicherten durch Er~ 
weiterung der BehandlungsmögJ.ichkeiien sicher
zustellen. 

Zu Art. HZ. 21(§ 154): 

Die v:on der Enquete über die sOZliale Kranken
versicherung erarbeitete Definition des Begriffes 
"Hilfsmittel" soll als zweiter Satz im § 154 einge
fügt werden. In der ,im ersten Satz der BestJ1m
mung enthaltenen Subsidiaritätsklausel soll neben 
dem KOVG 1957, dem HVG und dem Opfer
fürsorgegesetz auch das Strafvollzugsgesetz, auf 
das die gleichen Voraussetzungen wie bei den 
übrigen genannten Gesetzen zutreffen, angeführt 
werden. 

Zu Art. 11 Z. 22 (§ 155): 

Der Hauptverband der österreichischen Sozial
versicherungsträger hat angeregt, in der Ein
leitup.g des § 155 Abs. 1 in Anpassung an § 121 
Abs. 3 an Stelle der Umschreibung ",im Rahmen 
der zur Verfügung stehenden Mittel" den Aus-
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durck "unter Bedachtnahme a\lf. die finanz,ielle 
Leistungsfähigkeit des Versicherungsträgers" zu 
setzen, weil diese Fassung der Leisturigsgewäh
rung mehr Raum gibt, was in Anbetracht der 
steigenden Bedeutung der erweiterten Heilfür
sorge für die Volksgesundheit anzustreben ist. 
Auf Grund einer weiteren Anregung des Haupt
verbandes der österreichischen Sozialversiche
rungsträger soll eine neue Z. 4 eingefügt werden, 
um den Krankenversicherungsträgern zu ermög
lichen, Versicherte im Rehabilitationszentrum 
eines Unfall- oder Pemionsversicherungsträgers 
unterzubringen. 

Bei der Gewährung von Leistungen der erwei
terten Heilfürsorge gemäß § 155 ASVG ist die 
Zuzahlung durch die Versicherten im geltenden 
Wortlaut des Gesetzes nicht vorgesehen. Im Zu-

Zu Art. II Z. 23 (§ 158 Abs. 1): 

-Um Zweifel bei der Auslegung auszuschalten, 
soll so wie in anderen Bestimmungen (§§ 152, 
169, 171 und 195) klargestellt werden, welche 
Personen nach dieser Bestimmung als Angehörige 
gelten. 

Zu Art. 11 Z. 25 (§ 161 Abs. 1): 

Gemäß § 148 Z. 1 ASVG sind die öffentlichen 
Krankenanstalten verpflichtet, die gemäß § 145 
eingewiesenen Erkrankten lin die allgemeine Ge
bührenklasse aufzunehmen. Durch die Einfügung 
des § 145 Abs. 1 in der Zitierung des zweiten 
Halbsatzes des § 161 ASVG soll klargestellt wer- . 
den, daß diese Besmmmung auch ,im Falle der 
Pflege in einer Krankenanstalt 6n einem Ent
bindungsheim) anläßlich· der Entbindung ent
sprechend anzuwenden [st. - -. sammenhang mit der Einschautätigkeit des Bun

desmin,jsteI1iums für soziale Verwaltung bei den 
Krankenversicherungsträgern ist hervorgekom-
men, daß mitunter Versicherten, deren Antrag Zu Art. 11 Z. 27 (§ 164 Abs. 2): 
auf Gewährung eines Kuraufenthaltes vom Pen- Im Schluß bericht der Enquete über die soZ!iale 
sionsversicherungsträger abgelehnt worden war, Krankenversicherung wird zu der Frage des Ent
gemäß § 155 Abs. 1 Z. 3 ASVGder Aufenthalt bindungsbeitrages bei Mehrlingsgeburten folgen
in einem Kurheim gewährt wurde, gleichzeitig des ausgeführt: "Die bereits manifestierte Judi
aber die Versicherten zum Rückersatz der den katur des Oberlandesger>ichtes Wien läßt bei 
Aufwand für die Kurmittel übersteigenden Mehdingsgeburten den Entbindungsbeitrag für 
Kosten verpfliichtet wurden. In weiterer Folge jedes Kind zu, obwohl gemäß § 117 Z. 3 lit. e 
wurde festgestellt, daß mehrere Krankenversiche- ASVG der Entbindungsbeitrag eine Leistung aus 
rungsträger ebenfalls Versicherte Qn Kurheimen dem Versicherungsfall der Mutterschaft ,ist. Dieser 
unterbringen und vom Versicherten entweder im Versicherungsfall lliegt auch bei Mehrl~ngsgebur
vOl'hinein oder im nachhinein die Differenz ten nur ein einziges Mal vor. Ergänzend be'
zwischen dem Zuschuß und dem Verpflegskosten- stJimmt § 164 ASVG, daß ein einmaliger Ent
satz einheben, obwohl sie nach ihren Richtlinien bindungsbeitrag zu bezahlen ,ist. Es wäre .-daher 
nur die Gewährung echter Kostenzuschüsse (Kur- eine klare Formulierung über die Leistung des 
kostenbeiträge) vorgesehen haben. Wie der Entbindungsbeitrages bei Mehrlingsgeburten auf
Hauptverband weiters mitgeteilt hat, treten jene zunehmen." 
Krankenversicherungsträger, die eine derartige Dieser Anregung soll durch die vorgeschlagene 

,Praxis üben, für ihre Beibehaltung ein, weil bei Fassung des Abs. 2 Rechnung getragen werden. 
der l!nterbrin~u~g in einem J-:Iein: die durch die Konsequenterweise ,war auch der Ausdruck "ein-
erweiterte Hellfursorge beabslchugten Maßnah- l' - ,,' § 164 Ab 1 E- 1 't L' .. .. . ma 1ger 1m s.In eJ ung zu e 'lmmle-
men m eInem weitaus größeren Maße Erfolg' 
hätten als bei einer unkontrollierten Durchfüh- ren. 
rung. Andernfalls müßte die Zahl der Aufent- § 164 Abs. 2 in der bisherigen Fassung soll ent
halte in Kurheimen eingeschränkt oder bei Über- fallen. Damit wird die AusschlußbestJimmung be
nahme der gesamten Kosten des Aufenthaltes ein züglich des Entbindungsbeitrages für kranken
erheblicher finanzieller Mehraufwand in Kauf versicherte Pensionisten und nach § 9 ASVG in 
genommen werden. die Krankenversicherung einbezogene Personen 

beseitigt. 
Der Hauptverband der österreichischen SoZ!ial

versicherungsträger hat deshalb angeregt, § 155 
Abs. 2 in der Weise zu ändern, daß die Leistun
gen der erweiterten Heilfürsorge auch unter 
Kostenbeteiligung des Versicherten gewährt wer
den können. Durch eine dem § 70 Abs. 2 
B-KUVG analoge BestJimmung soll nunmehr die 
Satzung des Krankenversicherungsträgers ermäch
tigt werden, für den Fall der Inanspruchnahme 
der erweiterten Heilbehandlung zu bestimmen, 
ob und iin welchem Ausmaß der Versicherte eine 
Zuzahlung zu leisten hat. 

Zu Art. II Z. 28 (§ 166 Abs. 3): 

Nach der bishel'igen Rechtslage kan1)., wenn 
der Anspruch auf Wochengeld ruht, weibIichen 
Versicherten Familien- oder Taggeld nur dann 
gewährt werden, wenn der Wochengeldanspruch 
wegen Anstaltspflege oder Pflege in einem Ent
bindungsheim ruht, nicht aber" wenn der 
Wochengeldanspruch in den sonstJigen im § 166 
Abs. 1 Z. 1 angeführten Fällen (Unterbringung 
In emem Genesungs-, Erhol\lngs- oder Kurheim 
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oder einer Sonderheilanstalt) ruht. Durch die 
Neufassung soll die Regelung des Abs. 3 für alle 
im Abs. 1 Z. 1 genannten Ruhensgründe an
wendbar gemacht werde~. 

Zu Art. 11 Z. 2, 6, 9 lit. b, 29 bis 31 und Art. V 
Z. 7 und 8 (§§ 117 Z. 5, 122 Abs. 2 Z. 2, 125 
Abs. 1 und 4, 169, 170, 171, 325, 326): 

Im Schlußbericht der Enquente über die so-ziale 
Krankenversicherung werden eine Vereinheit
lichung des Leistungsbegriffes aus dem Versiche
rungsfall des Todes sowie die Regelung der Be
zahlung einer entsprechenden Geldleistung bei 
Totgeburten angeregt. Beiden Vorschlägen soll 
durch die vorgesehenen Änderungen Rechnung 
getragen werden. 

Zunächst war beabsichtigt, den Ausdruck "Be
gräbniskostenbeitrag" aus dem GSKVG 1971, 
dem -insbesondere aus sprachlichen Gründen der 
Vorzug gegenüber dem Ausdruck "Sterbegeld" 
zu geben ist, in das ASVG zu übernehmen. 
SchließIich wurde jedoch der Ausdruck "Bestat
tungskostenbeitrag" gewählt, um auch die Fälle 
der Feuerbestattung unter diesem Oberbegriff 
zu erfassen. 

Vor dem Inkrafttreten der 21. Novelle zum 
ASVG, BGBL Nr. 6/1968, gehührte auf Grund 
der Satzungsbesnimmungen aller ASVG-Kranken
kassen auch [m Falle einer Totgeburt ein Sterbe
geld. Seit der 21. Novelle zum ASVG ist das 
Sterbegeld dem Grund und der Höhe nach eine 
gesetzIiche Mindestleistung. Mit Urteil vom 
19. Feber 1970, Z1. 15 R 28/70, hat das Ober
landesgericht Wien entsch-ieden, daß für eine 
Totgeburt kein Anspruch auf Sterbegeld gegeben 
ist. Um eine Verschlechterung gegenüber der vor 
dem Inkrafttreten der 21. Novelle zum ASVG 
bestandenen Rechtslage zu beseicigen, soll § 169 
Abs. 1 entsprechend ergänzt werden. 

Weiters wird die Anregung der Enquete über 
die soziale Krankenversicherung, das Sterbegeld 
für Totgeburten geringer zu halten als dies in den 
BesLimmungen des § 171 ASVG vorgesehen ist, 
übernommen. Im Falle einer Totgeburt soll der 
Begräbniskostenbeitrag gemäß Abs. 1 des § 171 
das Fünffache der Bemessungsgrundlage, gemäß 
Abs. 2 20 v. H. der monatlichen Pension und 
gemäß Abs. 3 10 v. H. des Bestattungskosten
beitrages nach Abs. 3 Z. 1 betragen. 

Das Mindestmaß des Bestattungskostenbeitra
ges soll sowohl in der Krankenversicherung als 
auch in der Unfallversicherung auf das Einein
halbfache des jeweiligen Richtsatzes für allein
stehende Pensionsberechtigte aus eigenerPen
sionsversicherung, d. s. im Jahre 1973 somit 
2700 S, angehoben werden. 

Zu Art. III Z. 1 und 16, Art. V Z. 1 (§§ 173 Z. 2 
lit. a, 214, 315): 

Ebenso wie in der Krankenversicherung soll 
auch in der Unfallversicherung der Ausdruck 
"Sterbegeld" durch den Ausdruck "Bestattungs
kostenbeitrag" ersetzt werden. Das M-indestaus
maß des Bestattungskostenbeitrages soll ebenso 
wie :in der Krankenversicherung auf das Einein
halbfache des jeweiligen Richtsatzes für allein
stehende Pensionsbereichtigte aus eigener Pen
sionsvenicherung, das sind -im Jahre 1973 2700 S, 
angehoben werden (§ 214 Abs. 2). 

Die Anrechnungsvorschrift des § 214 Abs. 4 
soll in ,Hinkunft entfallen, da ihr im Hinblick 
auf die für die notwendigen Kosten der Be
stattung erforderLichen Aufwendungen kaum 
mehr praktische Bedeutung zukommt. Gleich
zeitlig war auch § 315 Abs. 2 aufzuheben. 

Zu Art. III Z. 2 (§ 175 Abs. 2 und 3): 

Unter den -im § 175 Abs. 2 Z. 2 verwendeten 
Ausdruck "ärztliche Hilfe" ist durch die Judi
katur nur jener Teil der ärztLichen Tätigkeit ge
zählt worden, die der Beseitigung einer während 
der Betriebstätigkeit aufgetretenen Gesundheits
störung dient. Der Weg zur Behebung einer 
anderen Erkrankung oder eines sonstigen Lei- _ 
dens, also der mit einer Heilbehandlung im 
Zusammenhang stehende Weg vom und zum 
Arzt, steht nicht unter Versicherungsschutz. Mit 
der vorgeschlagenen Ergänzung durch Bezug
nahme auf § 135 soll erreicht werden, daß jeder 
Weg zur Inanspruchnahme einer ärztlichen Hilfe 
als Teil der Krankenbehandlung den Schutz der 
Unfallversicherung genießt. Durch die ausdrück
liche Anführung der Zahnbehandlung (§ 153) soll 
dies auch für Wege zur Inanspruchnahme einer 
zahnärztLichen Behandlung sichergestellt werden. 

Im Zuge einer weiteren Änderung dieser Be
stimmung soll der Ausdruck "Krankenhaus" 
durch den ,im Krankenanstaltengesetz umschl1ie
benen und in die sozialversicherungsremtlichen 
Vorschriften übernommenen Begriff "Kranken
anstalt" ersetzt werden. 

Auf Grund einer Anregung des Österreichi
schen Arbeiterkammertages sollen Dienstnehmer 
bei einer mit der Beschäftigung zusammenhän
genden Inanspruchnahme ihrer gesetzlichen be
ruflichen Vertretung, einer Berufsvereinigung 
oder Gewerksmaft unter Unfallversicherungs
schutz gestellt werden. Zu diesem Zweck soll im 
§ 175 Abs. 2 eine neue Z. 5 angefügt werden. 

Die Anfügung einer neuen Z. 4im § 175 Abs. 3 
soll der Abgrenzung der Zuständigkeit in der 
Unfallversicherung für Unfälle, die sich bei Bau
führungen in der Landwirtschaft ereignen, die
nen. 
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Im Hinblick auf die geplante Zuständngkeit 
der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt für 
land- und forstwirtschafdiche Dienstnehmer ab 
1. Jänner 1974 soll die Differenzierung. der 
leistun"srechtlichen Behandlung von Verslcher-
b· b' ten die bei der Gewinnung oder Verar eItung 

vo~ Deputaten einen Unfall erleiden (§ 175 
Abs. 3 Z. 3) beseitigt werden. Dies soll dadurch 
erre,icht werden, daß der in Rede stehende Tat
bestand in den Abs. 2 des § 175 als neue Z. 4 
vor<Yezogen wird und die einschränkende Bei
füg~ng "land- und forstwirtschaftlichen" (zu 
"Produkten") gestrichen wird. 

Zu Art. III Z. 4 (§ 176 Abs. 1 bis 3): 

Unter Berufung auf die dem Schutz von 
Menschen dienende Tätigkeit der Mitglieder der 
LaWlinenwarnkommissionen, die in den Bundes
ländern Kärnten, Salzburg, Tirol und Vorarlberg 
eingerichtet sind, wurde beim Bundesministel1ium 
für soziale Verwaltung mehrfach angeregt,den 
Schutz des § 176 Abs. 1 Z. 7 auch auf diesen 
Personenkreis auszudehnen, 

Gemäß Verfügung des Amtes der Salzburger 
Landesreg.ierung vom 22. Jänner 1961, Z1. 9671 
LAD/1961, an die Bezirkshauptmannschaften 
St. Johann, Tamsweg und Zell am See sind in 
den Wintersportorten des Landes Salz burg zum 
Schutze der Wintersportler auf Skipisten und 
Skiahfahrten Lawinenwarnkommissionen einge
richtet worden. In weiterer Folge hat das Amt 
der Salzburger Landesregierung ~n seinen Richt
linien vom 12. November 1965, Zl. 3256/65, die 
Aufgaben und das Meldewesen der Lawinen
warnkommissionen im Lande Salzburg zusam
mengefaßt. Derzeit best,ehen im Lande Salzburg 
33 Lawinenwarnkommissionen mit 229 Mitglie
dern. In den RichtliIl!ien für den Katastrophen·· 
einsatz und den Lawinenwarndienst, erlassen vom 
Amt der Salzburger Landesregierung am 10. Juli 
1968, Zl. 663/8-LAD/68, ist der Personenkreis 
"enau umschrieben, aus dem sich die Lawinen-
b D' L . warnkommissionen zusammensetzen. ,Ie aw,l-
nenwarnkommissionen sollen auch drohende 
Lawinengefahren für öffentliche Verkehrswege 
(Bundes-, Landes- und Gemeindestraßen) recht
zeitig aufzeigen, damit die für die Verhängung 
von Verkehrsbeschränkungen und Straßensperren 
zuständigen Behörden un;verzügllich entspre
chende Sicherheitsvorkehrungen treffen können. 

Im Bundesland Tlirol wurden in fast allen 
Wintersportgemeinden gemäß den Weisungen 
der zuständigen Bezir:kshauptleute örtliche La
winenwarnkommissionen gebildet. Sie stellen sich 
als Beratungsgremien der Bürgermeister dar, für 
deren Einrichtung eine organisationsrechtliche 
Grundlage fehlt. 

Für die im Bundesland Kärnten e,ingerichteten 
Lawinenwarnkommissionen werden die Bestim-

mungen der Allgemeinen ~emeinde~rdnung, 
LGBL N r. 111966, über den eIgenen W'lrkungs
bereich der Gemeinden, als Rechtsgrundlage 
herangezogen. 

Das Bundesland Vorarlberg hat die Lawinen
warnkommissionen als Sachverständigenkollegien, 
die von den zuständigen Straßenpol:izeibehörden 
zur Beratung bei der Erlassung von Verord
nungen (Straßensperren) herangezogen werden, 
eingerich tet. 

Da es außer Zweifel steht, daß die von den 
Mitgliedern der Lawinenwarnkommiss,ionen ent
faltete Tätigkeit dem Schutz von Menschen 
dient sollen auch sie ,in den Schutz der Unfallver
siche;ung nach § 176 Abs. 1 Z. 7 einbezogen 
werden. 

Durch die vorgeschlagene 1\nderung soll der 
Versicherungsschutz nach dieser Bestimmung auch 
auf Personen, die als Mitglieder von Strahlen
spür- und -meßtrupps tätig werden, ausgedehnt 
werden. 

Das Bundesgesetz vom 11. Juni 1969, BGB1. 
Nr; 227 über Maßnahmen zum: Schutz des Lebens 
oder de~ Gesundheit von Menschen einschließlich 
ihrer Nachkommenschaft vor Schäden durch 
ionisierende Strahlen (Strahlenschutzgesetz), sieht 
im § 41 in der VollZJiehung die Mitw,irkung des 
Landeshauptmannes und der Bezirksverwaltungs
behörden vor. In übereinstimmung mit den 
Maßnahmen des Bundesm[nisteriums für Inneres 
wurde vom Land Steiermark bei allen Bezirks
hauptmannschaften und allen Poloitischen Exposi
·turen sowie beim Amte der Steiermärkischen 
Landesregierung je ein Str:ihlenspür- und -meß
trupp eingerichtet. Diese Trupps, an der Ziwl
schutzschule des Bundesministeriums für Inneres 
ausgebildet, bestehen durchwegs aus Landesbe
diensteten. Die vom Amt der Steiermärkischen 
Landesregierung eingerichteten Spürtrupps sollen 
im Ernstfall bei Eintritt allgemeiner oder größe
rer partieller radioaktiver Verstrahlung (radio
aktiver Niederschlag) in Aktion treten. Für den 
Normalfall bei Strahlenunfällen werden die 
Trupps der Exekutive und der Feuerwehren 
herangezogen. Um für den Ernstfall entsprechend 
vorbereitet zu sein, ist die ständige Ausbildung 
innerhalb der Trupps, die Zusammenarbeit mit 
den anderen Trupps laufend erforderlich. Hiebei 
ist es auch notwendig, übungen an heißem Mate
rial durchzuführen. Die Angehör~gen dieser 
Trupps haben sich seinerzeit freiwillig für diese 
Tätigkeit zur Verfügung gestellt. Für den Ernst
fall ist jedoch der unmittelbare Dienstvorgesetz~e 
(Bezirkshauptmann, Abte.jlungsvorstand) wel
sungsbefugt. 

Die Frage des Unfallversicherungsschutzes d.er 
Mitglieder von Strahlenspür- und -meßtrupps 1st 
von entscheidender Bedeutung für die Herstel
lung und Erhaltung der Einsatzfähigkeit dieser 
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Trupps. Sie liegt somit im besonderen Interesse die ursprüngl'ich beabsichtigte Binbeziehung der 
der Sicherheit der Bevölkerung. Der in Rede Schülerlotsen in den Unfallversicherungsschutz 
stehende Personenkreis soll daher ausdrück1.ich in nach § 176 ASVG nicht realisierbar. Anders ver
den Unfallversicherungsschutz nach § 176 Abs. 1 hält es sich mit den Schulwegaufsichtsorganen; 
Z. 7 einbezogen werden, um auch die Fälle der für die schon jetzt nach § 97 a StVO eine gesetz
Ausbildung und der übung zu erfassen. liche Grundlage besteht. Dieser Personenkreis 

Nach einer vom Osterreichischen Arbeiter
kammertag an das Bundesministerium für soziale 
Verwaltung herangetragenen Anregung soll der 
Katalog der den Arbeitsunfällen gleic.~gestellten 
Unfällen erweitert werden, und zwar soll der 
Unfallversicherungsschutz auf Tätigkeiten ausge
dehnt werden, die sich bei der Inanspruchnahme 
von Leistungen nach dem AlVG. 1958 oder dem 
Arbeitsmarktförderungsgesetz sowie in den Fäl
len ereignen, in denen Arbeitsuchende in Befol
gung einer im Zusammenhang mit der Durch
führung der Arbeitsvermittlung ergehenden Auf
forderung einer Dienststelle der Arbeitsmarkt
verwaltung eine Arbeits- oder Ausbildungsstelle 
aufsuchen oder sich einer Eignungsuntersuchung 
oder Eignungsprüfung unterziehen. 

In seiner Stellungnahme zu dem vom Bundes
ministerium für Handel, Gewerbe und Industrie 
im Juni 1970 zur Begutachtung versendeten 
zweiten Entwurf eines Schulwegsicherungs-Ge
setzes hat Slich das Bundesministerium für soziale 
Verwaltung dafür ausgesprochen, daß den Schul
wegaufsichtsorganen und Schülerlotsen, die im 
öffentlichen Interesse täbig werden, der Schutz 
der gesetzlichen Unfallversicherung zuerkannt 
werden soll. 

soll daher in die Aufzählung des § 176 Abs. 1 
als neue Z. 9 aufgenommen werden. 

In diesem Zusammenhang ist auch § 176 Abs. 3 
entsprechend zu ergänzen, um zu gewährleisten, 
daß die Leistungen der Unfallversicherung bei 
einem Unfall im Zusammenhang mit einer d'er in 
den neu angefügten Z. 8 und 9 angeführten 
Täbigkeiten auch an Personen erbracht werden, 
die nicht unfallversichert sind. 

Durch die vorgeschlagene Anfügung eines 
Abs. 2 sollen jene Krankheiten den Berufskrank~ 
heiten gleichgestellt werden, die durch eine im 
§ 176 Abs. 1 angeführte Tätigkeit verursacht 
worden sind. Der Unfallversicherungsschutz für 
die im § 176 Abs. 1 angeführten Tätigkeiten solL 
somit künftig auch den Schutz für Berufskrank
heiten beinhalten. 

Zu Art. III Z. 5 und 6 (§§ 186, 188 a): 

Durch die Anführung einer Z. 5 '1m § 186 
sowie die Binfügung eines § 188 a soll die Ge
währung von Unfallheilbehandlung für Zwecke 
der Berufskrankheitenprophylaxe ausdrücklich 
angeführt werden. Zwar ist bereits in der Be
stimmung des § 172 ASVG über, die Aufgaben der 
UnfallverSlicherung die Verhütung von Arbeits
unfällen und Berufskrankheiten als bedeutendste 
Aufgabe der Unfallversicherung vorgesehen. Im 
Hinblick auf die Bestimmung ,des § 185, wonach 
die Träger der Unfallversicherung "nach Maßgabe 
der f~lgenden Bestimmungen" Vorsorge für die 
Verhütung von Arbeitsunfällen und Berufskrank
heiten treffen, erscheint die nähere Ausführung 
durch Ergänzung des § 186 bzW'. Einfügung des 
§ 188 a ASVG erforderl,ich. 

Wiie das Bundesminister,ium für Handel, Ge
werbe und Industrie in weiterer Folge mitge
teilt hat, wurde tim Hinblick auf den Entwurf 
einer 4. Straßenverkehrsordnungspovelle, die 
vorsieht, daß Kindern im Straßenverkehr ein 
umfassender Schutz gewährt 'werden soll, gleich
gülbig, ob sie ,allein oder in Gruppen, mit oder 
ohne Begleitung, wo immer und aus welchem 
Anlaß sie die Fahrbahn überqueren, die Weiter
arbeit am Entwurf eines eigenen Schulwegsiche-
rungs-Gesetzes zunächst zurückgestellt. Zu Art. 111 Z. 7 (§ 189): 

Wüe bereits in, den E~läuternden Bem;rkungen In den Erläuternden Bemerkungen zu dem 
Entwurf einer 4. Straßenverkehrsordnungsno- zu § 189 in der Fassung des Stammgesetzes 
velle wurde zum Ausdruck gebracht, daß die ausgeführt wird, darf ~ich die Unfallheilbehand
behördliche Bestellung von Schülerlotsen und ihre lung nicht damit begnügen, die Arbeitsunfähig
behördliche Binteilung wegen unübersehbarer 'keit schlechtweg zu beseitigen, sondern soll wei
bzw. unüberbrückbarer Widersprüche zu § 3 testgehend den vor Eintritt des Versicherungs-

falles bestandenen Gesundheitszustand wiederStVO unmöglich sei, sohin eine gesetzliche Ver-
ankerung der Institution des Schülerlotsen, etwa herstellen. Ziel der Unfallheilbehandlung soll 
vergleichbar mit der gesetzlichen Verankerung somit nicht nur die Wiederherstellung der Er
des Schulwegaufsichtsorgans im Sinne des § 97 a werbsfähigkeit, sondern auch die Besserung von 
StVO, nicht in Betracht komme. Leidenszuständen sein, die die Brwerbsfähigkeit 

nicht beeinflussen. Diese Absicht des Gesetz-
Angesichts dieser Sach- und Rechtslage, die die gebers wird ,in der geltenden Fassung des § 189 

zulängliche Differenzierung der Schülerlotsen von Abs. 1 nicht in einer jeden Zweifel ausschließen
den übrigen Schulkindern nicht herbeiführt und den Formulierung verwirklücht. Zwar kann die 
eine normative Erfaßbarkeit ausschließt, erscheint Ansicht vertreten werden, daß nach der Bestim-
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mu';;'g des § 190 ASVG über die Dauer der Unfall- zweite Halbsatz des § 210 Abs. 4 m textlicher 
heilbehandlung, die dem Versicherten emen Hinsicht vereinfacht. 
durchsetzbaren Rechtsanspruch einräumt, auch 
die Besserung von Leidenszuständen, die die er
werbsfähigkeit nicht beeinflussen, erfaßt wird. 
Um zweifelsfrei zum Ausdruck zu bringen, daß 
die Unfallheilbehandlung auch zur Beseitigung 
oder Besserung der Unfallfolgen zur Erhaltung 

, der Fähigkeit zur Besorgung der lebenswichtigen 
persönlichen Angelegenheiten gewährt wird, wer
den :im Abs .. 1 des § 189 nach dem Ausdruck 
"Erwerbsfähigkeit" die Worte "bzw. der Fähig
keit zur Besorgung der lebenswichtigen persön
lichen Angelegenheiten" und nach dem Ausdruck 
"zu beseitigen" der Ausdruck "oder zumindest 
zu bessern" eingefügt. Mit dieser Knderung wird 
auch die weitgehende Anpassung des § 189 Abs. 1 
an die Formulierung des Art. 34 Z. 4 des über
einkommens (Nr. 102) über die Mindestnormen 
der Sozialen Sicherheit erreicht. Die vom öster
reichischen Arbeiterkammertag angeregte text
Liche Anpassung ist nicht zuletzt auch ,im Hin
bEck auf die gegenwärtige medizinische Praxis der 
Unfallversicherungsträger, durch welche diese 
Forderung bereits jetzt erfüllt wird, gerecht
fertigt. 

Zu Art. III Z. 9 und 12 (§§ 192, 204 Abs. 3): 

Durch die 23. Novelle zum ASVG, BGBl. 
Nr. 17/1969, wurde eine weitgehende Anglei
chung des in den §§ 192 und 204 Abs. 3- um
schriebenen Personenkreises vorgenommen. Im 
Sinne einer weiteren Vereinheitlichung und der 
besseren Lesbarkeit des Gesetzestextes soll nun
mehr auf Grund einer Anregung der Allgemeinen 
Unfallversicherungsanstalt von einer Aufzählung 
des Personenkreises im § 204 Abs. 3 ASVG 
Abstand genommen und auf die Qm § 192 ange
führten Versicherten verw,iesen werden. 

Zu Art. III Z. 14 Ht. b (§ 208): 

Es handelt s,ich lediglich um eine Textbereini
gung, durch die sichergestellt werden soll, daß 
nur jene Teilrente gewahi"t bleibt, die vor der 
Arbeitsunfähigkeit gebührt, welche die Anstalts
pflege ausgelöst hat. 

Zu Art. III Z. 15 (~ 210): 

Die vorgeschlagene Ergänzung, wonach bei der 
Feststellung einer Entschädigung nach mehreren 
Versicherungsfällen neben dem KOVG, HVG 
und Opferfürsorgegesetz auch auf das B-KUVG, 
das Strafvollzugsgesetz und auf Schädigungen 
Bedacht zu nehmen ist, die von einer ~uf landes
gesetzlichen Vorschriften beruhenden U nfallfür
sorgeeinrichtung anerkannt sind, beruht auf der 
Erwägung, daß alle die genannten gesetzlichen 
Vorschriften in gleicher Weise die Berücksichti
gung bei der Gesamtminderung der Erwerbs
fähigkeit rechtfenigen. Gleichzeitig wurde der 

Zu Art. III Z. 18 lit. b, Art. IV Z. 29 lit. b 
(§§ 215 a Abs. 5, 265 Abs. 5): 

Durch die 25. Novelle zum ASVG, BGBl. 
Nr. 385/1970, wurden die Bestimmungen über die 
Abfertigung und das Wiederaufleben der Wit
wenrente (Witwenpension) neu geregelt. Auf die 
wiederaufgelebte Witwenrente( -pension) sind lau
fende Unterhaltsleistungen und die im § 2 des 
Einkommensteuergesetzes 1967 angeführten Ein
künfte anzurechnen, die der Witwe auf Grund 
aufgelöster oder für nichtig erklärter, vor dem 
Wiederaufleben der Witwenrente(-pension) ge
schlossener Ehen zufließen. Es fehlt allerdings 
eine Bes1Jimmung über den Zeitpunkt des Wirk
samwerdens der Anrechnung. Diese Lücke soll 
durch die vorgeschlagene Anfügung einer dem 
§ 96 nachgebildeten Bes1Jimmung geschlossen 
werden. 

Zu Art. IV Z. 1 (§ 225): 

Die Knderungen ,im § 225 Abs. 1 Z. 4 und 5 
sowie im Abs. 4 stehen im Zusammenhang mit 
der Neuregelung der überweisungsbeträge 
(§§ 308 ff.). 

In der bisherigen Z. 4 wurden jene versiche
rungsfreien Zeiten behandelt, für die ein über
weisungsbetrag geleistet wird, bzw. Zeiten, für 
die erstattete Beiträge zurückgezahlt werden. Die 
neue Z. 4 erklärt nunmehr versicherungsfreie 
Zeiten, für die ein überweisungsbetrag an einen 
Versicherungsträger geleistet worden list, für Bei
tragszeiten. 

Die neue Z. 5 bestimmt, daß Zeiten, für die 
ein überweisungsbetrag oder erstattete Beiträge 
zurückgezahlt worden sind, als Beitragszeiten 
gelten. Da auch ,in überweisungsbeträgen nach 
dem GSPVG bzw. B-PVG Zeiten des ASVG 
enthalten sein können, und weiters auch Beiträge 
für ASVG-Zeiten _durch den GSPVG- oder 
B-PVG-Träger erstattet werden können, war es 
notwendig, durch derar1Jige Rückzahlung von 
überweisungs beträgen und erstatteten' Beiträgen 
auch die darin enthaltenen ASVG-Zeiten wieder 
aufleben zu lassen. Daß in der Pensionsversiche
rung nach dem ASVG nur ehemal>ige ASVG
Zeiten aufleben, wird durch die !im letzten Halb
satz der Z. 5 enthaltene Einschränkung erreicht. 

Der Abs. 4 des § 225, der Beitragszeiten einem 
Zweig der Pensionsversicherung zuordnet, mußte 
ebenfalls ergänzt werden. Durch die Rückzahlung 
eines überweisungsbetrages oder durch die Rück
zahlung erstatteter Beiträge sollen die Versiche
rungszeiten in ihrer bisherige,n Qualität wieder 
aufleben, d. h., sie sollen in dem Zweig Beitrags
zeiten werden, in dem die PflichtverSlicherung 
seinerzeit begründet wurde, bzw. in dem Zweig, 

7 

404 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 97 von 150

www.parlament.gv.at



98 404 der Beilagen 

in dem für sie früher Beiträge freiwillig gezahlt 
worden sind. Der überweisungs betrag nach § 311 
soll natüdich Beitragszeiten in dem Zweig der 
Pensionsversicherung entstehen lassen, dem der 
Beamte auf Grund seiner Tät,igkeit zugehört 
hätte, wenn er versicherungspflichtig gewesen 
wäre. 

Die :im § 225 Abs. 1 Z. 6 vorgenommene Er
gänzung wurde im Hinblick auf die Einführung 
der überweisungs betrags regelung der §§ 314 und 
314 a erfordedich. 

Zu Art. IV Z. 2 (§ 226): 

Die Änderungen ,im § 226 Abs. 2 lit. abis c 
und e stehen mit der Neuregelung der überwei
sungsbeträge (§§ 308 ff.) ,im Zusammenhang. Hie
bei war es notwendig, vier Gruppen -von Ver
sicherungszeiten anzuführen: 

1. nachversicherte Zeiten und Zeiten, für die 
ein überweisungsbetrag nach § 311 Abs. 1 an 
einen Versicherungsträger geleistet worden ist; 

2. Zeiten, für die erstattete Beiträge zurück
gezahlt worden sind; es handelt sich hiebei um 
erstattete Beiträge nach § 311 und um erstattete 
Beiträge nach den Best,immungen des GSPVG 
und B-PVG. Alle diese Zeiten sollen nur dann als 
Beitragszeiten nach dem ASVG gelten, wenn sie 
ursprünglich - auch wenn sie nach den Bestim
mungen des GSPVG oder B-PVG erstattet wur
den - ASVG-Zeiten gewesen waren; 

3. Zeiten, für die einmal ein überweisungs
betrag geleistet worden ist, der nach dem Aus
scheiden aus dem versicherungsfreien Dienstver
hältnis wieder zurückgezahlt wurde; weiters Zei
ten, für die ein überweisungs betrag anläßlich 
der Aufnahme in das pensionsversicherungsfreie 
Dienstverhältnis an den Dienstgeber oder den 
Dienstnehmer geleistet wurde und numehr als 
zurückgezahlt gilt; 

4. Zeiten, die nach § 531 als nachversichert 
gelten; das sind alle versicherungsfreien Zeiten, 
für die eine Nachversicherung durchzuführen 
gewesen wäre. Weiters Zeiten, für die der über
weisungsbetrag (§ 311) als geleistet glilt; bei die
sen Zeiten handelt es sich nur um "reichs
deutsche" Zeiten. 

Die Zitierung des § 225 Abs. 4 ist neu; mit 
ihr soll die gleiche Zuordnung der wiederaufge
lebten Versicherun,gszeiten wie für die Zeiten 
nach dem 31. Dezember 1955 sichergestellt wer
den. 

Die Bestimmung des § 226 Abs. 2 lit. d steht 
mit der Einführung der überweisungsbetrags
regelung der §§ 314 und 314 a im Zusammen
hang. 

Zu Art. IV Z. 3 und 4 (§§ 227, 228): 

Im Zusammenhang lJlit der Datenspeicherung 
beim Hauptverband der österreich'isd1en Sozial
versicherungsträger ergibt sich die Notwendig
keit, die angeführten Bestimmungen zu novel
lieren. Derzeit ist das Entstehen von Ersatz
zeiten bzw. deren Zuordnung zu einem bestimm
ten Versicherungszweig von vorhergehenden 
oder nachfolgenden Versicherungszeiten (unter 
Umständen neutralen Zeiten gemäß § 234 Abs. 1 
Z. 4) abhängig. Bei der maschinellen Daten
speicherung stößt die Prüfung, ob eine voran
gehende oder nachfolgende Zeit innerhalb von 
drei Jahren vorhanden ist, auf erhebliche tech
nische Schwierigkeiten. Das Kriterium, daß eine 
vorhergehende oder nachfolgende Versicherungs
zeit (neutrale Zeit) innerhalb von drei Jahren 
vorliegen muß, damit eine Ersatzzeit auch als 
solche berücksichtigt wird, soll daher entfallen 
und nur noch das Vorhanden sein 'einer voran
gehenden oder nachfolgenden Zeit entscheidend 
sein. Damit wird aber auch dem diesbezüglichen 
Anliegen verschiedener Versichertengruppen, die 
diese Erleichterung !in der Ersatzzeitenanrechnung 
(z. B. hinsichtlich der Anrechnung von Ausbil
dungszeiten als Gastarzt) anregten, Rechnung 
getragen. 

Die geänderten Bestimmungen über den Ab
fertigungsanspruch (§ 23 a Abs. 3 des Angestell
tengesetzes in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. Nr. 292/1971 machen eine Änderung des 
§ 227 Z. 4 erforderlich. Wenn auf Grund des 
§ 23 a Abs. 3 des Angestelltengesetzes nach der 
Geburt eines Kindes das Dienstverhältnis gelöst 
und die Abfertigung in Anspruch genommen 
wird, liegt nach dem sechsten Monat nach der 
Geburt arbeitsrechtlich kein Urlaub gegen Ent
fall des Arbeitsentgeltes nach ,den Vorschriften des 
Mutterschutzrechtes vor, obwohl noch Karenz
urlaubsgeld bezogen wird; Um Auslegungsschwie
rigke.iten zu vermeiden, wird die Z. 4 neu gefaßt. 
Unter Beibehaltung des bishel'1igen Inhaltes als 
Z. 4 lit. a wird eine lit. bangeführt, nac.1. welcher 
die in Rede stehenden Zeiten als Ersatzzeiten 
anerkannt werden. 

Die neu eingefügten Z. 7 und 8im § 227 
ergeben sich aus der übernahme der Bestimmun
gen des Bundesgesetzes über den sozialversiche
rungsrechtlichen Schutz der den Präsenzdienst 
leistenden Wehrpflichtigen in das ASVG; sIe 
bedeuten keine meritorische Änderung der 
Rechtslage. 

Die neu. eingefügte Z. 9 im § 227 und die 
neu eingefügte Z. 6 >im § 228 Abs. 1 stehen mit 
der ginbeziehung der außerhalb ihres Ordens 
tätig werdenden Ordensangehörigen bzw. der 
vergleichbaren Personen im Bereich der Evan
gelischen Kirche ,in österreich in die Vollver
sicherung, die durch die Änderung im § 5 Abs. 1 
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Z. 7 bewirkt wird, im Zusammenhang. Die vor 
dem Wirksam werden dieser Einbeziehung 
zurückgelegten gleichartigen Beschäftigungszeiten 
sollen als Ersatzzeiten gelten, ein Weg, den der 
Gesetzgeber schon anläßlich der Einbeziehung 
der nach . abgeschlossenem Hochschulstudium in 
Ausbildung stehenden Personen (§ 4 Abs. 1 Z. 4) 

. eingeschlagen hat (§ 227 Z. 1). 

Zu Art. IV Z. 5 (§ 229): 

Die Anerkennung der im § 229 Abs. 1 Z. 1 
lit. b bezeichneten vor 1939 gelegenen Beschäfti
gungszeiten ist nach der geltenden Rechtslage 
u. a. an die Voraussetzung geknüpft, daß nach 
dem Ausscheiden aus dem Beschäftigungsver
hältnis keine Versorgungsleistung anfiel. Dem
gegenüber sind nach der folgenden Bestimmung 
des § 229 Abs. 1 Z. 1 lit. c bestimmte Zeiten 
des Militärdienstes beim tlsterreich,ischen Bun
desheer als Ersatzzeiten anzurechnen, wenn nach 
dem Ausscheiden aus dem Dienstverhältnis kein 
Ans p r u c h auf einen Versorgungsgenuß anfiel. 
Diese unbegründete Unterschiedlichkeit in der 
Diktion soll 4urch die zu § 229 Abs. 1 Z. 1 lit. b 
vorgesehene Knderung beseitigt werden. 

sicherungsgesetzes über die Pflichtversicherung 
dieser Personen diese Pflichtversicherung begrün
det hätten. Dies bedeutet u. a. auch, daß Zeiten 
der Mitarbeit im elterl,ichen 1 a 'n d - und 
f 0 r s t wir t s c h a f t I ich e n Betrieb nicht 
als Ersatzzeiten im Sinne des § 229 Abs. 1 Z. 4 
angerechnet werden können, weil auch gegen
wärtig die Mitarbeit im elterlichen land- und 
forstwirtschaftlichen Betrieb die Vollversicherung 
nicht begründet (§ 5 Abs. 1 Z. 1 ASVG). Solche 
Zeiten der Beschäfuigung im elterlichen land
und forstwirtschaftlichen Betrieb gelten gemäß 
§ 56 Abs. l.Z. 1 B-PVG als Ersatzzeiten in der 
Bauernpensionsversicherung, und zwar im Hin
blick auf die Knderung im Entwurf der 2. No
velle zum B-PVG ab dem 15. Lebensjahr; sie 
können aber auch unter die Bestimmung des 
§ 229 Abs. 1 Z. 1 lit. a fallen und je nach der 
Art des anschließenden V ersicherungsf alles zu 
Wanderversicherungsfällen führen. 

Seit dem 1. Jänner 1964 (13. Novelle zum 
ASVG) gelten bestimmte Zeiten, für die der 
Versicherte die Ausübung einer selbständigen 
Erwerbstätigkeit nachweist, als Ersatzzeiten in 
der Pensionsversicherung. Die Berücksichtigung 
dieser Ersatzzeiten für das Ausmaß der Leistung 
ist allerdings nur dann möglich, wenn es sich 
um volle Kalenderjahre der Ausübung handelt 
(§ 229 Abs. 3 letzter Satz). In der Praxis kann 
dies dazu führen, daß beispielsweise bei einem 
Markthelfer, der im Oktober 1940 zur Wehr
dienstleistung einberufen wurde, das Kalender
jahr 1940 nicht als Ersatzzeit anzuerkennen ist, 
weil nicht während des ganzen Jahres die selb
ständige Erwerbställigkeit ausgeübt wurde. Die 
gleiche Situation kann sich im Zusammenhang 
mit der Ableistung des Präsenzdienstes ergeben. 
In Anlehnung an eine gleichartige Regelung im 
§ 62 Abs. 5 GSPVG soll durch eine dem § 229 
Abs. 3 anzufügende Bestimmung auf das Zusam
mentreffen derartiger Zeiten in einem Kalender,
jahr Bedacht genommen werden. 

Die ,im elterlichen Betrieb als Dienstnehmer 
oder ohne Entgelt mitarbeitenden Kinder waren 
seit dem Wirksamkeitsbeginn des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes (1. Jänner 1956) auf 
Grund des § 8 Abs. 1 Z. 2 ASVG in der Unfall
und Pensionsversicherung pflichtversichert, soweit 
es sich nicht um eine Beschäftigung in einem 
land- und forstwirtschaftlichen Betrieb handelte. 
Seit der Aufhebung dieser Bestimmung durch 
die 20. Novelle, BGBL Nr. 201/1967, ab. 1. Juni 
1967, ist dieser Personenkreis gemäß § 4 Abs. 1 
Z. 1 bzw. Z. 3 ASVG, vollversichert. An das 
Bundesministel'ium für soziale Verwaltung wurde 
wiederholt die Anregung herangetragen, für die 
vor dem 1. Jänner 1956 gelegenen Zeiten einer 
Beschäftigung im elterlichen Betrieb, die damals 
keine Pflichtversicherung nach sich zog, eine An
rechnungsmöglichkeii: zu schaffen. Diesem 
Wunsch kann insofern Berechtigung nicht abge- Zu Art. IV Z. 6 (§ 229 a): 
sprochen werden, als auch :schon in anderen Fäl- Während die sich aus der Pauschalanrechnung 
len, in denen besbimmte Personengruppen in des § 229 ergebende Versicherungszeit nach der 
die Pflichtversicherung einbezogen wurden, die geltenden Rechtslage um bestimmte Bruchteile 
vorher gelegenen Zeiten einer solchen Erwerbs- anderer Versicherungszeiten und von Zeiten der 
tätigkeit bei der Ersatzzeitenanrechnung berück- selbständigen Erwerbstäügkeit zu vermindern ist, 
sichtigt wurden. Dies gilt ,insbesondere für die fehlt es an einer entsprechenden Aufrechnung 
im § 4 Abs. 3 und im § 7 Z. 2 Iit. b ASVG von Zeiten, die bereits ,in einem Ruhe(Versor
genannten Personengruppen, für die gemäß gungs)genuß auf Grund eines öffentlich-recht
§ 229 Abs. 1 Z. 4 ASVG durch Einbeziehung in lichen oder diesem gleichgestellten Dienstverhält
die Pauschalanrechnung eine Ersatzzeitenregelung nisses zu berücksichügen sind oder berücksichtigt 
getroffen wurde. Diese Regelung soll nunmehr wurden. Es kommt dadurch zu einer ungerecht
auf die üm elterlichen Betrieb tätig gewesenen fertigten Doppelhonor,ierung solcher Zeiten. Mit 
Kinder ausgedehnt werden, wobei jene Zeiten dem neu eingefügten § 229 a sollen solche Zeiten 
der Beschäftigung im elterlichen Betrieb erfaßt 1

1 

nunmehr ebenso wie die Zeiten selbständiger 
werden, die bei früherem Wirksamkeitsbeginn Erwerbstätigkeit von der Anrechnung als Ver
der Bestimmungen des Allgemeinen Sozialver-! sicherungszeiten ausgeschlossen sein. 
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Zu Art. IV Z. 7 (§ 230): 

Die Änderung im § 230 Abs. 2 Lit. d steht mit 
der Neuregelung der überweisungsbeträge 
(§§ 308 ff.) und der Einführung der überwei
sungsbetragsregelung der §§ 314 und 314 a im 
Zusammenhang. Zahlungen, die nach dem Stich
tag erfolgen, sollen auch ,in den Fällen wirksam 
sein, in denen es sich um die Leistung von 
überweisungsbeträgen bzw. Beiträgen zur Nach
versicherung (§ 311 Abs. 1, §§ 314, 314 a und 
531) und um die Rückzahlung von überwei
sungsbeträgen und erstatteten Beiträgen handelt, 
sowie um derartige Zahlungen entsprechend den 
analogen Bestimmungen des GSPVG und B-PVG. 

Nach der geltenden Rechtslage können Bei· 
träge, die wegen Verletzung der Meldepfl,icht 
erst nach dem Stichtag entrichtet wurden, nicht 
als wirksam entrichtet anerkannt werden. Dies 
führt ünsbesondere in Fällen, in denen Dienst
nehmer von ihrem Dienstgeber mit einem zu 
niedrigen Gehalt beim zuständigen Krankenver
sicherungsträger gemeldet werden, für die Betrof
fenen zu bedeutenden sozialversicherungsrecht
lichen Nachteilen, weil sich die Verletzung von 
Meldebestimmungen meistens erst nachträglich 
- etwa im Zuge einer vom Krankenversiche
rungsträger durchgeführten Betr,iebsprüfung -
herausstellt. Dem § 230 Abs. 2 soll daher eine 
lit. e angefügt werden, damit künftig in solchen 
Fällen die Beiträge wirksam nachentrichtet wer
den können. Diese Regelung soll jedoch nur dann 
gelten, wenn der Versicherte selbst - wie im 
Verhältnis Dienstgeber-Dienstnehmer - die 
ordnungsgemäße Beitragszahlung nicht beeinflus
sen konnte, nicht aber auch bei jenen Versicher
tengruppen, bei denen der Versicherte selbst 
Beitragsschuldner und Beitragszahler ist. 

Zu Art. IV Z. 10 (§ 234): 

Auf Grund einer Anregung der Zentralorgani
saoion der Kriegsopferverbände Osterreichs sol
len künftig auch Zeiten des Bezuges einer Beschä
digtenrente nach dem Kriegsopferversorgungs
gesetz, dem Heeresversorgungsgesetz oder dem 
Opferfürsorgegesetz auf Grund einer Minderung 
der Erwerbsfähigkeit von mindestens 70 v. H. 
als neutrale Zeiten im Sinne des § 234 Abs; 1 
Z. 2 ASVG anerkannt werden, weil auch während 
dieser Zeiten Lin der Regel keine Erwerbstätigkeit 
ausgeübt und damit keine Versicherungszeiten 
erworben werden. 

Zeiten gelten. Bine solche Regelung ist um so 
nahdiegender, als gemäß § 234 Abs. 1 Z. 9 ASVG 
die Zeiten einer Untersuchungshaft schon nach 
der derzeitigen Rechtslage als neutrale Zeiten 
anerkannt sind, wenn das strafgericlitliche Ver
fahren eingestellt worden ist oder mit einem 
Freispruch geendet hat. Durch die vorgesehene 
Ergänzung des § 234 Abs. 1 Z. 9 wird diesem 
Anliegen Rechnung getragen. 

Zu Art. IV Z. 12 und 13 und Art. V Z. 65 
(§ 236 Abs. 1 Z. 1, § 237 Abs. 2 und § 532 

Abs.2): 

Im Zusammenhang mit der ab 1. Jänner 1972 
einsetzenden Datenspeicherung beim Hauptver
band der österreichischen Sozialversicherungs
träger ergibt sich die Notwendigkeit, die ange
führten Besbimmungen zu novellieren. Die erfor~ 
derlichen Änderungen resultieren teils aus der 
Bestimmung des Art. II Abs. 21 der 23. Novelle 
zum ASVG, BGBL Nr. 17/1969, über die Bildung 
einer durchschnittlichen Beitragsgrundlage, teils 
aus dem Umstand, daß die derzeit geltenden 
Vorschriften über das Vorhandensein emes 
bestimmten Versicherungsverhältnisses (z.B. 
§§ 236 Abs. 1 Z. 1, 237 Abs. 2) bei einer späteren 
Verdichtung der gespeicherten Informabionen 
technische Schwierigkeiten verursachen. 

Zu Art. IV Z. 14, 26, 31 und 37 (§§ 241 a, 
261 a, 261 b, 270, 284 a und 284 b): 

Wie schon ,in den Erläuterungen zur Änderung 
des § 94 ausgeführt wurde, ,ist eine der Maß
nahmen, die die Situation der von. den Ruhens
bestimmungen des § 94 zumindest potenbiell 
betroffenen Personen günstiger gestalten sollen, 
die Einführung einer Bonifikation für den Auf
schub der Geltendmachung des Pensionsanspru
ches. Als Vorbild dient hiebei die gleichartige 
Regelung, die in den §§ 66 a und 82 GSPVG 
schon seit langem besteht und sich dort bewährt 
hat. Die Bestimmung des § 241 a soll hiebei in 
den Fällen, !in denen das Erwerbseinkommen des 
Versicherten nach Erreichung des Anfallsalters 
für die Alterspension ahsinkt, eine Versehlech
terung des Pensions anspruches vermeiden, die 
dadurch eintreten könnte, daß infolge der nie
drigen Bemessungsgrundlage zum Stichtag trotz 
der gemäß § 261 b gebührenden Erhöhungen 
eine geringere Pension zustande ,kommt, als sie 
bei Erreichung des Anfallsalters gebührt hätte. 
Eine Verbesserung gegenüber der geltenden Rege-

Nach dem durch die 13. Novelle zum ASVG lung des § 82 GSPVG enthält die Bestimmung 
eingefügten § 506 a wird bei Gewährung einer des § 261 b über das Ausmaß der, bei Aufschub 
Haftentschädigung eine Beitragsnachentrichtung der Geltendmachung des PensIonsanspruches 
vorgenommen. Diese Regelung reicht jedoch dann gebührenden Erhöhungen. Diese Erhöhungen sol
nicht aus, wenn eine ungerechtfertigte Verurtei- len nämlich nicht von der Alterspension gemäß 
lung vorliegt, die Gewährung einer Haftentschä- § 253 schlechthin bemessen werden, sondern von 
digung aber verweigert wird. In derartigen Fäl- dem unter Bedachtnahme auf § 108 h angepaß
len sollen die Haftzeiten wenigstens als neutrale I ten Betrag dieser Alterspension. 
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Durch eme übergangsbestimmung (Art. VI 
Abs. 25) wird sichergestellt, daß in den Genuß 
der Bonifikation auch Personen gelangen können, 
die schon vor dem 1. Jänner 1973 das 65. Lehens
jahr (bei Frauen das 60. Lebensjahr) erreicht 
und bei Erreichung des Anfallsalters die allge
meinen Anspruchsvoraussetzungen für die Alters
pension erfüllt hatten, die Pension aber noch 
nicht in Anspruch genommen haben. 

Die Funktionsweise der Bonifikat!ionsregelung 
sei an folgendem Beispiel erläutert: Ein Ver
sicherter, der das 65. Lebensjahr erreicht und 
die allgemeinen Anspruchsvoraussetzungen 
(Wartezeit, Dl'itteldeckung) erfüllt hat, nimmt 
die Pension nicht schon zum 65. Lebensjahr in 
Anspruch, bleibt weiterhin bis zum 73. Lebens
jahr erwerbstätig und stellt erst dann den Pen
sionsantrag. Zu dem durch diese Antragstellung 
ausgelösten Stichtag wird nunmehr die normale 

Alt~rspension (§ 253) ermittelt, wobei alle bis 
Zum Stichtag erworbenen Venicherungszeiten, 
also auch die nach Erreichung des 65. Lebensjah. 
res erworbenen Beitragszeiten, berücksichtigt 
werden, sofern das Höchstausmaß der anrechen
baren Venicherungszeiten (540 Versicherungs
monate) dadurCh nicht überschritten wird. Zu 
der so bemessenen Alterspension tritt so dann 
die Erhöhung auf Grund des Aufschubes (Boni
fikation). Sie beträgt für die Zeit bis zum 
70. Lebensjahr 5 X 3 v. H. = 15 v. H. und bis 
zum 72. Lebensj'ahr 3X5 v. H. = 15 v. H., 
insgesamt daher 30 v. H. der Alterspension, die 
bei Erreichung des 65. Lebensjahres gebührt 
hätte, wobei diese Alterspension vorher noch den 
in der Zeit bis zum 72. Lebensjahr stattgefun
denen Anpassungsschritten unterworfen wird. 

An einem ziffernmäßigen Beispiel stellt sich 
die Wirksamkeit der Bonifikation wie folgt dar: 

Bonifikation bei Aufschub der Pension (§ 261 b) für einen männlichen Versicherten 

(Bernessungsgrundlage bei Erreichung des 65. Lebensjahres 6000 S, Erhöhung der Bemessungsgrun,d
lage und Anpassung jährlich um 7%) 

Berücksichtigte 
Versicherungszeit 

zum 65. Lebensjahr 

30 Jahre 
40 Jahre 
45 Jahre 

Berücksichtigte 
Versicherungszeit 
zum 67. Leber.sjahr 

32 Jahre 
42 Jahre 
45 Jahre 

Berücksichtigte 
Versicherungszeit 
zum 70. Lebensjahr 

35 Jahre 
45 Jahre 
45 Jahre 

, Berücksicbtigte 
Versicherungszeit 
zum 73. Lebensjahr 

38 Jahre 
45 Jahre 
45 Jahre 

Ausmaß der Pension. ohne Aufschub zum 

65. Lebensjahr 67. Lebensjahr - 70. Lebensjahr 73. Lebensjahr 

3.420 S 
4.320 S 
4.770 S 

Bemessungs
grundlage 

3.659 S 
4.622 S 
5.104 S 

4.483 S 
5.663 S 
6.253 S 

Aufschub der Pension um 2 Jahre 
Pension Bonifikation 

(6%) 
zum 67. Lebensjahr 

6.869 S 
6.869 S 
6.869 S 

Bemessungs
grundlage 

4.121 S 
5.152 S 
5.461 S 

220 S 
277 S 
306 S 

Aufschub der Pension um 5 Jahre 
Pension Bonifikation 

(15%) 
zum 70. Lebensjahr 

8.416 S 
8.416 S 
8.416 S 

Bemessungs
grundlage 

5.428 S 
6.691 S 
6.691 S 

672 S 
849 S 
938 S 

Aufschub der Pension um 8 Jahre 
Pension Bonifikation 

(30%) 
zum 73. Lebensjahr 

10.309 S 
10.309 S 
10.309 S 

7.113 S 
8.196 S 
8.196 S 

1.648 S 
2.081 S 
2.298 S 

5.492 S 
6.937 S 
7.660 S 

Gesamt
pension 

4.341 S 
5.429 S 
5.767 S 

Gesamt
pension 

6.100 S 
7.540 S 
7.629 S 

Gesamt
pension 

8.761 S 
10.277 S 
10.494 S 
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Die zweite Maßnahme kommt für Versicherte 
in Betracht, die nach Erreichung des Anfallsalters 
für die Alterspension noch weiterarbeiten wol
len, aber die Alterspension bereits ,in Anspruch 
genommen haben. Es ,ist dies die schon in der 
Einleitung zu den Erläuterungen erwähnte Ge
währung eines Zuschlages zur Alterspension 
(§§ 261 a, 284 a). Dieser Zuschlag wird für höch
stens 36 während des Bestandes eines Anspruches 
auf Alterspension erworbene Beitragsmonate, 
gleichgültig, ob ein Ruhen nach § 94 bestanden 
hat oder nicht, gewährt. Hiebei ist es auch unbe
achtIich, ob der AlterspenSJion die höchstmögliche 
Zahl von 540 Versicherungsmonaten oder, eine 
geringere Zahl zugrunde ,liegt; mehr als 36 Bei
tragsmonate können in keinem Fall für die Ge
währung des Zuschlages berücksichtigt werden. 
Der Pensionsbezieher kann nach Erwerbung von 
je zwölf Beitragsmonaten den Antrag auf Ge
währung des Zuschlages für diese zwölf Beitrags
monate stellen. Für den Fall, daß der Antrag 
erst nach Erwerbung von mehr als 36 Beitrags
monaten gestellt wird, ist eine Regelung vorge
sehen, welche Beitragsmonate für die Zuerken
nung des Zuschlages heranzuziehen sind. Der Zu
schlag beträgt für je zwölf Beitragsmonate 1'5 v. H. 
eines Vierzehntels der Summe der auf diese 
Monate entfallenden allgemeinen Beitragsgrund
lagen zuzüglich der Sonderzahlungen, soweit für 
diese Sonderbeiträge entrichtet wurden. Soweit 
die Beitragsmonate nicht zusammenhängend in 
verschiedenen Jahren erworben wurden, greift in 
entsprechender Anwendung der Bestimmungen 
über die Aufwertung von Beitragsgrundlagen 
(§ 242 Abs. 5) eine Aufwertung mit den ihrer 
zeitlichen Lagerung entsprechenden Aufwertungs
faktoren Platz. Der Zuschlag zur Alterspension 
gilt nach seiner Zuerkennung als Pensionsbestand· 
teil (eine diesbezügliche Ergänzung ist im § 261 
Abs. 1 vorgesehen). Er unterliegt daher so wie 
die Pension selbst gemäß § 108 h der alljährlichen 
Anpassung. Da der Zuschlag zwar Pensions-
bestandteil, aber nicht Bestandteil des Grund
betrages ist, wird er von einem allfälligen Ruhen 
des Grundbetrages nach § 94 nicht berührt. Der 
dem Pensionsbezieher zuerkannte Zuschlag zur 
Alterspension wirkt sich auch in der nach seinem 
Tod anfallenden Witwenpension aus, da nach der 
vorgesehenen Änderung im § 264 Abs. 1 60 v. H. 
dieses Zuschlages als Zuschlag zur Witwenpen
sion gebühren. Zuständig für die Feststellung und 
Auszahlung des Zuschlages ist der Versicherungs
träger, der für die Gewährung der Pension (in 
Wanderversicherungsfällen für die Ge,währung der 
Gesamtleistung) zuständig ist, und zwar auch 
dann, wenn die den Beitragsmonaten zugrunde
liegende Tätigkeit die sachliche Zuständigkeit 
eines anderen Pensionsversicherungsträgers be
gründen würde. über die ziffernmäßige Auswir
kung dieser Regelung unter der Annahme einer 
Beitragsgrundlage aus der nach Pensionsanfall 

ausgeübten Beschäftigung von 2000 S, 4000 S, 
6000 Sund 8000 S gibt die nachstehende Tabelle 
Aufschluß: 

Zuschlag zur Alterspension (§ 261 a) 
(AntragsteIlung jeweils nach Erwerb von 12 Bei

tragsmonaten) 

Beitrags
grundlage* 

2.000 S .... . 
4.000 S ... .. 
6.000 S .... . 
8.000 S .... . 

monatlicher Zuschlag für 
2x12 3x12 

12 Beitrags- Beitrags- Beitrags-
monate monate **) monate **) 

30·00 S 
'60·00 S 
90·00 S 

120·00 S 

64·20 S 
128·40 S 
192·60 S 
256·80 S 

103·00 S 
206·00 S 
309·00 S 
412·00 S 

*) Jährliche Steigerung 7 %. 
**) Unter Berücksichtigung einer Anpassung von 

7 %. 
Hervorzuheben ist, daß der Zuschlag nur zu 

einer Alterspens.i.on im Sinne des § 253 Abs. 1 
gewährt wird, nicht auch zu einer Alterspension" 
die gemäß §, 253 Abs.' 2 durch Umwandlung 
einer Invaliditätspension entstanden ist. Hiebei 
wurde auf die Judikatur des Oberlandesgerichtes 
Wtien Bedacht genommen, das aus der gegen
wärtigen Rechtslage ableitet, eine bereits gemäß 
§ 253 Abs. 2 in eine Alterspension übergegan
gene Invaliditätspension werde durch eine 
spätere AntragsteIlung und einen dadurch aus": 
gelösten Stichtag zu einer "neuen" Alterspension 
unter Berück~ichcigung aller bis zum Stichtag 
zurückgelegten Versicherungszeiten. Auf die 
Frage, ob diese Judikatur tatsächlich durch die 
Rechtslage gedeckt ist, soll hier nicht näher ein
gegangen werden. Durch die oben angeführte 
Einschränkung wird jedenfalls verhindert, daß 
ein InvaIiditätspensionist, dessen Pension bereits 
ex lege in eine Alterspension übergegangen ist, 
zu diese,r übergegangenen Alterspension einen Zu
schlag erhält. Er hat vielmehr im Sinne der ange
führten Judikatur die Möglichkeit, nach Aufgabe 
seines Beschäftigungsverhältnisses die Gewährung 
der "echten" Alterspension zu beantragen und in 
dieser die zusätzlich zurückgelegten Versiche
rungszeiten berücksichtigt zu erhalten. Durch 
eine gleichartige Einschränkung im § 261 b soll 
verhindert werden, daß ein Invaliditätspensionist, 
dessen Pension in eine Alterspension überge
gangen ist, durch ein entsprechend langes Hin
ausschieben der AntragsteIlung auf die "echte" 
Alterspension in den Genußder Bonifikation 
kommt, die in diesem Fall ungerechtfertigt wäre, 
da er ohnehin fortlaufend im Bezug einer Alters
pension gestanden ist. 

Um eine doppelte Honorierung von Beitrags-_ 
monaten, die bereits zur Gewährung eines zu
sätzlichen Steigerungsbetrages nach früher in 
Geltung gestandenen Bestimmungen (§ 54 ades 
SV-üG, § 523 Abs. 2 ASVG in der bis 31. Dezem
ber 1960 in Geltung gestandenen Fassung) geführt 
haben, zu vermeiden, ist die Berücksichtigung 
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solcher Beitragsmonate in der Übergangsbestim
mung des Art. VI Abs. 27, die die rückwirkende 
Anwendung der Regelung des § 261 a vorsieht, 
ausdrücklich ausgeschlossen. 

Art. IV Z. 15 lit. a und c (§§ 242 Abs. 2 Z. 4 
und 242 Abs. 5): 

Im Hiinblick auf die im Entwurf vorgesehene 
Erhöhung der Beitragsgrundlage in der freiw.illi
gen Weiterversicherung um ein Sechstel ihres 
Betrages müssen auch die Bestimmungen über 
die Berücksichtigung der Beitragsgrundlagen in 
der Bemessungsgrundlage entsprechend angepaßt 
werden. 

Zu Art. IV Z. 16 (§ 243): 
Die Änderungen im § 243 sind durch die 

Änderungen der §§ 225 und 226 sowie die Ein
führung der Überweisungsbeträge nach den 
§§ 314 und 314 a notwendig geworden. 

Die lit. d d,ient lediglich der B~seitigung eines 
redaktionellen Versehens. In der 28. Novelle 
zum ASVG, BGBl. Nr. 162/1972, unterblieb die 
Einfügung der Z. 2 des § 9 des Auslandsrenten
Übernahmegesetzes. 

Zu Art. IV Z. 18 (§ 251 a Abs. 2): 

Nach den geltenden Bestimmungen sind die 
Versicherungszeiten jener Pensionsversicherungen 
in der Wanderversicherung nicht zu berücksich
tigen, in der 

a) der Versicherungsfall, für den eine Leistung 
,in Anspruch genommen wird, nicht vorge
sehen ist, 

b) die besonderen Voraussetzungen für den 
Leistungsanspruch nicht erfüllt sind, oder 

c) ein Renten(Pensions}anspruch aus dem 
gleichen Versicherungsfall bereits besteht. 

Im einzelnen können hiefür folgende Beispiele 
angeführt werden: 
zu a): 

Für eine vorzeitlige Alterspension (§§ 253 a, 
253 b ASVG) können nur Versicherungszeiten 
nach dem ASVG herangezogen werden, weil es 
in den nach dem GSPVG oder dem B-PVG ge
regelten Pensionsversia.1.erungen eine vorzeitige 
Alterspension nicht g.ibt; 

zu b): 
für eine Leistung aus dem Versicherungsfall 

der geminderten Arbeitsfähigkeit können die 
Versicherungszeiten nach dem GSPVG und (oder) 
B-PVG dann nicht herangezogen werden, wenn 
der Versicherte nicht auch als erwerbsunfähig 
im Sinne eines dieser Bundesgesetze angesehen 
werden kann; 

zu c): 

dem Bezieher einer Leistung aus dem Ver
sicherungsfall der geminderten Arbeitsfähigkeit, 
der am Stichtag nicht bereits erwerbsunfähig 
nach dem GSPVG und (oder) dem B-PVG war, 

können die Zeiten des ASVG für eine Erwerbs
unfähigkeitspension nach dem GSPVG und (oder) 
dem B-PVG nicht mehr berücksichtigt werden. 

Nunmehr soll es in den Fällen, in denen bereits 
ein Anspruch aus dem gleichen Versicherungsfall 
in einer Pensionsversicherung besteht (lit. c), bei 
Erfüllung der besonderen Voraussetzungen in 
einer oder mehreren weiteren Pensionsversiche
rungen zu einer Neufeststellung der Leistung 
kommen. Ob und in welchem Ausmaß die neue 
Gesamtleistung gebührt, wird zu dem Stichtag 
festzustellen sein, der sich aus der neuen Antrag
stellung ergibt. Die Umwandlung der bisherigen 
Leistung in eine Gesamtleistung ist mit dem 
Tage vorzunehmen, ab dem die hinzutretende 
Leistung zu laufen beginnt. 

Bine gleichartige Ergänzung -ist auch für den 
Bereich der Gewerblichen Selbständigen-Pensions
versicherung im § 71 GSPVG und für den Bereich 
der Bauernpensionsversicherung im § 67 B-PVG 
vorgesehen. 

Zu Art. IV Z. 21 und 34 (§§ 253 a und 276 a): 

Die Änderung in der Neufassung des Abs. 1 
gegenüber der geltenden Regelung liegt im 
zweiten Satz. Die Umschreibung der dem Bezug 
von Geldleistungen aus der Arbeitslosenversiche
rung gleichstehenden Zeiträume {Gewährung 
einer Anstalts [Heilstätten] pflege) wurde der dies
bezüglichen Terminologie im § 143 Abs. 1 Z. 2 
angepaßt. 

Die Änderung im zweiten Satz des Abs. 2 soll 
in den Fällen wirksam werden, in denen der 
Bezieher einer vorzeitigen Alterspension den 
Antritt einer Beschäftigung nicht gemeldet und 
die Pension weiter bezogen hat. Wenn der 
Pensionsversicherungsträger nachträglich in 
irgendeiner Weise vom Bestehen dieser Erwerbs
tätigkeit, die inzwischen schon wieder beendet 
worden sein kann, erfährt, hat er die Pension 
einzustellen und die' zu Unrecht bezogenen Lei
stungen zurückzufordern. Da nach der geltenden 
Regelung des § 253 a (§ 276 a) die Pension nach 
dem Ende der Beschäftigung erst auf die vom 
Versicherten diesbezüglich erstattete Anzeige 
wieder auflebt, und zwar, wenn die Anzeige 
später erstattet wird, mit dem der Erstattung 
der Anzeige folgenden Monatsersten, der Ver
sicherte aber in einem solchen Fall ja überhaupt 
noch keine Anzeige erstattet hat, muß der 
Pensionsversicherungsträger die Pension auch für 
die Zeit nach dem Ende der Beschäftigung zu
rückfordern, für die sie, wäre eine Anzeige recht
zeitig erstattet worden, bereits wieder gebührt 
hätte. Um in solchen Fällen eine gewisse Erleich
terung zu schaffen, soll nach der Neufassung 
des zweiten Satzes im Abs. 2 die Pension zwar 
auch erst auf eine Anzeige über das Ende der 
Beschäftigung wieder aufleben, jedoch unabhängig 
vom Zeitpunkt der Erstattung dieser Anzeige 
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mit dem dem Ende der Beschäftigung folgenden 
Monatsersten, sodaß sich die Rückforderung des 
Pensionsversicherungsträgers auf die Zeit be
schränken könnte, in der die Erwerbstätigkeit 
ausgeübt wurde. 

Zu Art. IV Z. 22 und 35 (§§ 253 bund 276 b): 

Die stufenweise Herabsetzung des Anfallsalters 
für die vorzeitige Alterspension bei langer Ver
sicherungsdauer im § 253 b Abs. 2 (§ 276 Abs. 2) 
ist infolge Zeitablaufes bereits überholt, sodaß 
aus Gründen der Vereinfachung des Gesetzes
textes das nunmehr geltende Anfallsalter 
(60. Lebensjahr bei Männern, 55. Lebensjahr bei 
Frauen) bereits in den Abs. 1 übernommen wird. 
Abs. 2 konnte damit aufgehoben werden. Die 
Anderungim § 253 b Abs. 3 (§ 276 b Abs. 3) 
zweiter Satz erfolgte aus den gleichen Gründen 
wie bei der entsprechenden Bestimmung des 
§ 253 a Abs. 2 (§ 276 a Abs. 2) zweiter Satz. 

Zu Art. IV Z. 25, 36 und 38 (§§ 261, 284 und 
285): 

zeitigen jährlichen Gesamtaufwand für Pensionen 
aus der Sozialverslcherung, der etwa 30 Milliar
den Schilling beträgt, weiden rund 10 Milliarden 
SchiHing vom Bund getragen. Dieser Anteil des 
Bundes entspricht somit etwa dem Prozentanteil 
des Grundbetrages von der Bemessungsgrundlage, 
sodaß sich der Grundbetrag auch so gesehen. als 
eine Sozialleistung darstellt, dae aus Steuermitteln 
finanziert wird. 

Zu Art. IV Z. 27 und 28 (§ 264): 

Wie schon in der Einleitung ausgeführt wurde, 
sollen mit der vorliegenden Novelle die weiteren 
Schritte gesetzt werden, um die mit der 
25. Novelle ab 1. JuLi 1971 eingeführte Er
höhlmg der Witwenpension auf 60 v. H. der 
Pension des verstorbenen Versicherten in weite
ren und schließlich ,in allen Fällen voll wirksam 
werden zu lassen. Bekanntlich mußte bisher aus 
finanziellen Erwägungen ein Ruhen des 50 v. H. 
der Direktpension übersteigenden Teiles der 
W,itwenpension in jenem Maß stattfinden, in dem 
die der Witwe zufI,ießenden sonstigen Einkünfte 
einen im Gesetz festgelegten Grenzbetrag über
steigen (§ 264 Abs. 2 und 3). Dieser Grenz-

Der gemäß § 261 a gebührende Zuschlag zur betrag, der ,im Jahre 1972 1439 S beträgt, soll 
Alterspension, der für höchstens 36 nach Anfall in einer ersten Etappe ab 1. Juli 1973 auf den 
der Alterspension erworbene Beitragsmonate ge- Betrag des Richtsatzes für Pensionsberechtigte 
bührt, wird durch die zu§ 261 Abs. 1 vorge- auf Witwenpension, das sind gemäß § 293 Abs. 1 
sehene Ergänzung zu einem Bestandteil der lit. b in der Fassung der vorliegenden Novelle 
Pension. Als solcher teilt er ,in allen Belangen 1800 S, erhöht werden. Die Ruhensvorschr>ift 
das Schicksal der Pension, insbesondere nimmt soll sodann in einer weiteren, ab 1. Juli 1974 
er auch an der alljährlichen Anpassung gemäß wirksam werdenden Etappe überhaupt aufge
§ 108 h teil und würd z. B. bei der Bemessung hoben werden, sodaß ab diesem Zeitpunkt alle 
des Hilflosenzuschusses berücksichtigt. Das Ruhen Witwen die 60% ige Witwenpßnsion in vollem 
des Grundbetrages gemäß § 94 erstreckt sich Ausmaß erhalten werden. 
nicht auf den Zuschlag zur Alterspension, da' 
dieser - anders als der Grundbetragszuschlag 
nach § 261 Abs. 4 - kein Bestandteil des Grund
betrages ist. Durch die Inanspruchnahme des 
Zuschlages zur Alterspension kann sich in be
sonders gelagerten Fällen der Zuschlag zum 
Grundbetrag gemäß § 261 Abs. 4 veuingern. 

Im Zusammenhang mit der Einführung des 
Zuschlages zur Alterspension gemäß § 261 a für 
Beitragszeiten, die der Alterspensionist nach 
Pensionsanfall noch erwirbt, wurde eine Ergän
zung des § 264 Abs. 1 erforderEch, um sicher
zustellen, daß sich diese Leistungserhöhungauch 
bei der Bemessung der Witwenpension auswirkt. 

Die Neufassung des Abs. 2 soll noch deutlicher Da der Zuschlag nach § 261 a nur zur Alters
als bisher die soziale Funktion des Grundbetrages . pension gebührt, die Witwenpension gemäß § 264 
zum Ausdruck bringen, die darin zum Ausdruck Abs. 1 aber von der Invaliditätspension zu be
kommt, daß der Grundbetrag völlig unabhängig messen ist, auf die der Versicherte bei seinem 
von der Zahl der anrechenbaren Versicherungs- Ableben Anspruch gehabt hat oder gehabt hätte, 
monate, also von der iin Einzelfall zurück ge- wäre diese fiktive Invaliditätspension zwar unter 
legten Versicherungszeit, mit 30 v. H. der Berücksichtigung der vom Versicherten nach dem 
Bemessungsgrundlage festgesetzt ist. D~e soziale Alterspensionsanfall noch erworbenen Beitrags
Funktion des Grundbetrages wurde auch bisher zeiten, nicht jedoch unter Berücksichtigung des 
schon aus der Einrichtung des Grundbetrags- Zuschlages zur Alterspens~on zu bemessen ge
zuschlages nach § 261 Abs. 4 ersichtlich, wesen. Es sind Fälle denkbar, in denen die derart 
der ein gewisses Mindestausmaß der Pension bemessene Witwenpension niedr,iger wäre als 
- bezogen auf die Bemessungsgrundlage - eine Witwenpension, die zwar ohne diese vom 
sicherstellen soll. Die soziale Komponente des Versicherten nach Pensionsanfall erworbenen 
Grundbetrages zeigt sich aber auch ,in der Ver- Steigerungsbeträge, aber unter entsprechender Be
teilung der Aufbringung der Mittel in der rücksichcigung des Zuschlages zur Alterspension 
Pensionsversicherung insgesamt. Denn vom der- bemessen wird. Durch die Ergänzung des § 264 
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Abs. 1 wird daher bewirkt, daß der Zuschlag 
zur Alterspension, der dem verstorbenen Ver
sicherten gebührt hatte, im Ausmaß von 60 v. H. 
auch als Zuschlag zur Witwen pension gebührt. 
Die diesem Zuschlag zugrunde liegenden Beitrags
. zeiten müssen dann natürlich bei der Ermittlung 
der fiktiven Invaliditätspension, die der Witwen
pension zugrunde gelegt wird, außer Beträcht 
bleiben. 

Die Neufassung des ersten Satzes .im § 264 
Abs. 4 verfolgt zwei Ziele. Zunächst soi! noch 
deutlicher als ~n der geltenden Fassung zum 
Ausdruck gebracht werden, wie der Betrag des 
Unterhaltsanspruches einer geschiedenen Frau zu 
ermitteln ,ist, den ihre Witwenpension nicht über
steigen darf. Wenngleich die geltende Fassung 
dieser Bestimmung zunächst völlig eindeutig 
schien, zeigte sich in der widersprüchlichen. Judi
katur, die sich in' der letzten Zeit hiezu ent
wickelte, daß der geltende Wortlaut offenbar 
doch zu Zweifeln Anlaß gibt. 

Neben der mit dem Wortlaut und Sinn dieser 
Regelung in Einklang stehenden Auslegung, wo
nach der Betrag des am Todestag bestehenden 

lassenden Einkünfte wurde in mehrfacher Hin
sicht ergänzt, und zwar durch Bezüge, die mit 
den bereits ,im Gesetz genannten, außer Betracht 
zu lassenden Bezügen die Zweckwidmung teilen; 
dies gilt insbesondere für die den Beihilfen aus 
dem Familienlastenausgleich gleichzuhaltenden 
Beihilfen nach dem Studienförderungsgesetz und 
dem Schülerbeihilfengesetz sowie für die auf An
regung der Zentralorganisation der Kriegsopfer
verbände genannten Zuschüsse zu den Kosten 
für Diätverpflegung und die auf Anregung des 
Bundesministeriums für Gesundheit und Um
weltschutz angeführte Wirtschaftshilfe nach dem 
Tuberkulosegesetz, die zur Kategorie der Ein
künfte zählen, die wegen des besonderen ·körper
lichen Zustandes gewährt werden. Diese Ergän
zungen decken sich mit jenen, die im Ausgleichs
zulagenrecht beim Katalog der micht anzurech
nenden Einkünfte vorgenommen werden. 

Die sonst,igen Änderungen im § 264 stehen 
mit der Ausdehnung des Anspruches auf Hinter
bliebenenleistungen auf die Lebensgefährtin in 
Zusammenhang. 

Unterhaltsanspruches mit dem Aufwertungs- Zu Art. IV Z. 32 (§ 275 Abs. 2): 
faktor aufzuwerten ist, der im Zeitpunkt des 
Witwenpensionsanfalles für das Jahr des Todes 
gemäß § 108 c gilt, wurde in der Judikatur 
auch die Auffassung vertreten, daß auf den Zeit
punkt des Entstehens des Unterhaltsanspruches 
zurückzugreifen und dieser Unterhaltsanspruch 
dann auf ein fiktives Niveau zum Zeitpunkt 
des Todes aufzuwerten sei. Da eine solche Aus
legung dem Ziel dieser Bestimmung, die Ver
sorgung der geschiedenen Frau durch die Witwen
pension höchstens· in dem Ausmaß sicherzustellen, 
in dem sie_ zu Lebzeiten des Mannes Unterhalt 
erhielt, nicht entspricht, soll durch die vorge
sehene Neufassung die Vorgangsweise bei der 
Ermittlung und Aufwertung des Unterhalts
anspruches zweifelsfrei geregelt werden. Das 
zweite Ziel der Neufassung liegt dar,in, durch 
die Aufnahme einer Anrechnungsbestimmung zu 
vermeiden, daß die geschiedene Frau nach 

Im § 275 Abs. 2 in der geltenden Fassung 
fehlt bei der Aufzählung der Leistungen, die 
zu einem Ruhen des Knappschaftssoldes führen, 
die vorzeitige Knappschaftsalterspension bei 
langer Versicherungsdauer. In der Neufassung 
werden mit dem Begriff "vorzeitige Knapp
schaftsalterspension" sowohl die Knappschafts
alterspension bei Arbeitslosigkeit als auch die 
Knappschaftsalterspension bei langer Versiche
rungsdauer erfaßt. Bei dieser Gelegenheit wurde 
auch zur Vermeidung von Zweifeln der Begriff 
"Bestand des Anspruches auf eine Leistung" 
klarer gefaßt und zum Ausdruck gebracht, daß 
es sich um einen bescheidmäßig zuerkannten An
spruch handeln muß. 

Zu Art. IV Z. 39 bis 42 und Art. VI Abs. 29 
bis 32 (§§ 292 bis 299): 

dem Tode des unterhaltspflichtigen Mannes Allgemeine Bemerkungen 
m emem den Unterhaltsanspruch üherstei- Die Bestimmungen über die Ausgleichszulage 
genden Ausmaß sowohl eine Witwenrente zu Pensionen aus der Pensionsversicherung haben 
aus der Unfallversicherung als auch eine sich als änderungsbedürftig erwiesen. Bereits in 
Witwenpension aus der Pensionsv.ersicherung den Erläuternden Bemerkungen zur 23. ASVG
erhält. Eine Witwenpension aus der Pensions- Novelle (1059 der Beilagen zu den stenographi
versicherung soll nur insoweit gebühren, als der schen Protokollen des Nationalrates XI. GP) 
Unterhaltsanspruch gegenüber dem Verstorbenen wurde angekünruigt, daß das Ausgleichszulagen
die Witwenrente aus der Unfallversicherung recht unter Berücksichtigung der praktischen Er
übersteigt. fahrungen mit der Handhabung dieser Vorschrif-

Durch eine übergangsbestimmung soll dafür ten einer Rev,ision unterzogen werden muß. Die 
Vorsorge getroffen werden, daß die schon bisher Änderung des Ausgleichszulagenrechtes hat eine 
zuerkannten Witwenpensionen, auf die der oben gerechtere Verteilung der aufzuwendenden Mit
angeführte Tatbestand zutrifft, in der bisherigen tel und eine Verwaltungsvereinfachung zum Ziel. 
Höhe weiterbezahlt werden. Bei allen vorgesehenen Änderungen wurde davon 

Der Katalog der bei der Beurteilung des ausgegangen, daß Einsparungen, die durch Ab
Ruhens der Witwenpension außer Betracht zu änderung der gegenwärtigen Rechtslage ,in der 

404 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 105 von 150

www.parlament.gv.at



106 404 der Beilagen 

Zukunft zu erwarten sind, zur Verbesserung der I träge, die gemäß § 73 Abs; 5 in der Fassung 
Leistungen, insbesondere zur Erhöhung der des vorliegenden Entwurfes auch von der Aus
Richtsätze verwendet werden sollen. Durch über- gleichszulage zu leisten sind, faktisa.\ vom Bund 
gangsbestimmungen soll überdies dafür gesorgt I finanziert werden. , 
werden, daß erwo.rbene Rechtsansprüche weit- Nach § 292 Abs. 2 ASVG in der geltenden 
gehend gewahrt bleiben. Fassung ist nicht der Anspruch auf die Einkünfte 

Als wesentlichste Knderung des derzeit,igen maßgebend, nur die tatsächlich vorhandenen Ein
Systems des Ausgleichszulagenrechtes ist vorge- 'künfte sind heranzuziehen. Die geltende Fassung 
sehen, daß der Anspruch auf Ausgleichszulage geht aber gegenüber der herkömmlichen Begriffs
nicht mehr vom Gesamteinkommen des Pensions- bestimmung des Nettoeinkommens im Sinne des 
berechtigten allein, sondern vom gesamten Ein- von der Rechtsprechung in bürgedichen Rechts
kommen des Pensionsberechtigten und seines sachen und in Exekutionssachen erläuterten Be
Ehegatten abhängig sein soll. Dieser Maßnahme griffes noch weiter: Selbst das, was jemand nach 
liegt vor allem der Gedanke zugrunde, daß nach Berücksichtigung der gesetzlichen Abzüge ausbe
dem derzeitigen System einerseits in Fällen Aus- zahlt erhält, ist erst dann Nettoeinkommen, 
gleichszulage gewährt werden muß, in welchen wenn noch vorher die zur Erzielung 'der Ein
mit Rücksicht auf das Einkommen des Ehegatten, I künfte notwendigen Aufwendungen abgezogen 
die zur Bestreitung des Lebensunterhaltes zur! werden (v gl. OLG Wien, 14. Juli 1967, 18 R 102/ 
Verfügung stehenden Mittel den für den i 67, SSV 11/67). . 
Pensionsberechtigten in Betracht kommenden I. ..' . 
R 'cht tZ 't "b ch't "h d d Die Frage, was Im Emzelfall als notwendiger I sa wel u ers rel en, wa ren an erer- .. 

. . P . b ch' d f" . Aufwand anzusehen Ist, hat bel der Durch-
seits em enSlOns ere tlgter, er ur emen {"'h cl ASVG . 1f ch Sch' . 
mittellosen Ehepartner zu sorgen hat, mit der u. rung ~s § 292. vle .a :"Ierlg-
ihm gewährten Ausg1e" chszulage wesentlich kelten bereitet. überdies führte eme sachhch oft 
schwerer das Auslangen lfinden kann. Es soll ~icht gerechtfertigte unterschiedli~e Berücksich
daher ein Familienrichtsatz" geschaffen werden 'ttgung des sogenannten "notwendIgen Aufwan
der einers~its die Einkommensverhältnisse de; des" zu ungerechten Ergebnissen. Bei Feststellung 
Wirtschaftsgemeinschaft berücksicht'gt in der der des gesamten Nettoeinkommens soll daher künf
PenSlionsberechtiO'te lebt und an;er;rseits eine tig der Abzug des zur Erzielung der Einkünfte 
höhere Leistung

b 
vorsieht als sich ach der bis- notwendigen Aufwandes unterbleiben. Es soll 

herigen Rechtslage aus dem einfa;:en Richtsatz grundsätzlich vom Nettoeinkommen im Sinne 
zuzüglich des Zuschlages für die Ehegattin er- des von der Rechtsprechung in bürgerlichen 
geben würde. Rechtssachen und in Exekutionssachen erläuterten 

Begriffes ausgegangen werden. Nach ständiger 
Rechtsprechung des OGH (Evidenzblatt 1952 
Nr. 268 u. a.) wnd unter dem Nettoeinkommen 
sämtliche Bezüge samt allen Nebengebühren ab
züglich der Steuern und sozialen Abgaben zu 
verstehen. Um sicherzustellen, daß die Definition 

Als weitere wesentliche' Maßnahme auf dem 
Gebiet des Ausgleichszulagenrechtes ist die Schaf
fung von Vorschriften über die Ermittlung des 
Einkommens aus Land- und Forstwirtsdlaft her
vorzuheben. 

Zu § 292 Abs. 1 bis 3: 

des Nettoeinkommens auch die Einkünfte aus 

I 
selbständiger Erwerbstätigkeit umfaßt, wurde die 
im Abs. 3 des § 292 in der Fassung des Entwurfes 

Nach der gegenwärtigen Rechtslage ist der enthaltene Legaldefilliition gesdlaffen. Die Wen
Anspruch auf Ausgleidlszulage vom "Gesamtein- dung "nach Ausgleich mit Verlusten" stammt aus 
kommen" abhängig. Aus mehreren Gründen soll der Bestimmung des § 2 Abs. 2 des Einkommen
dieser Begriff durch den Ausdruck "Pension zu- steuergesetzes 1967 und nimmt auf die Einkünfte 
züglich eines aus übrigen Einkünften des Pensions- aus selbständiger Erwerbstätigkeit Bedacht. Die 
berech~igten erwachsenden Nettoeinkommens vorgesehene Verminderung der Einkünfte um 
und der gemäß § 294 zu berücksichtigenden Be- "die gesetzlich geregelten Abzüge" soll zum Aus
träge" ersetzt werden. Während künftig hinsicht- druck bringen, daß sich das 'Nettoeinkommen 
lich der Einkünfte die vom Pensions berechtigten erst nach Abzug von Steuern, Abgaben, Umlagen 
allenfalls neben dem Pensionsbezug aus anderen und Beiträgen ergibt. Außer dem Abzug dieser 
Einkommensquellen erzielt werden, vom Begriff "gesetzlich geregelten Abzüge" sollen keine wei
des Nettoeinkommens ,im Sinne der Recht- teren Abzüge oder Absetzungen vom Nettoein
sprechUng ,in bürgerlichen Rechtssachen ausge- kommen zulässig sein. Insbesondere Werbungs
gangen werden soll, erschien es erforderlich und kosten (§ 9 EStG), sonstige (freiwillige) Sonder
auch sachlich gerechtfertigt, klarzustellen, daß der ausgaben (§ 10 EStG) und außergewöhnliche Be
Ermittlung des Anspruches auf Ausgleichszulage las tun gen (§ 33 EStG) sollen nicht abgesetzt 
nicht die Nettopension, sondern die Brutto- werden können, zumal sie in der Regel schon 
pension zugrunde zu legen ,ist. Andernfalls bei der Bemessung der abzuziehenden Steuern 
würden näml,ich die Krankenversicherungsbei- Berücksichtigung gefunden haben werden. 
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Neben der Bruttopension des Pensionsberech- Zu § 292 Abs. 4: 
tigten und den aus anderen Einkommensquellen 
erzielten Nettoeinkommen sind auch solche 
Unterhaltsansprüche des Pensionsberechtigten für 
die Ermittlung des Anspruches auf Ausgleichszu
lage maßgebend, die gemäß § 294 ASVG nicht 
in ihrer tatsächlichen Höhe, sondern mit emem 
fiktiven Betrag zu berücksichtigen sind. 

Schließlich ist im Abs. 2 des § 292 vorgesehen, 
daß bei Feststellung des Anspruches auf Aus
gleichszulage auch das "gesamteNettoeinkom
men" des lim gemeinsamen Haushalt lebenden 
Ehegatten bzw. der im gemeinsamen Haushalt 
lebenden Ehegattin zu berücksichtigen ist. Diese 
Bestimmung steht im Zusammenhang mit der 
Schaffung eines "Familienrichtsatzes" im § 293 
Abs. 1 in der. Fassung des Entwurfes. Unter 
dem "gesamten Nettoeinkommen". wird die 
Ne t t 0 pension zuzüglich eines aus übrigen Ein
künften erwachsenden Nettoeinkommens im 
Sinne der Bestimmungen des Abs. 3 zu verstehen 
sem. 

Der Anspruch auf Ausgleichszulage soll also 
künftig vom gesamten Einkommen des Pen
sionsberechtigten (Bruttopension zuzügLich des 
aus anderen Einkünften erwachsenden Nettoein
kommens) und dem hinzugerechneten gesamten 
Nettoeinkommen des Ehegatten bzw. der Ehe
gattin abhängig sein. Das Einkommen des Ehe
gatten bzw. der Ehegattin wird aber nur zu 
berücksichtigen sein, wenn diese mit dem 
Pensionsberechtigten im gemeinsamen Haushalt 
leben. 

Für den Fall, daß das Nettoeinkommen des 
Ehegatten bzw. der Ehegattin nicht gemeldet 
wird, etwa um die Anrechnung gemäß § 292 
Abs. 2 _zu vereiteln, wurde im § 294 Abs. 4 
eine besondere Regelung geschaffen. Danach ist 
das Nettoeinkommen des (der) im gern e i n
sam e n Hau s haI t lebenden Ehegatten (Ehe
gattin), wenn und solange es nicht nachgewiesen 
w;ird, in der Höhe des Dreißigfachen der Höchst
betragsgrundlage -in der Pensionsversicherung an
zunehmen. 

Mit Wirksamkeit ab 1. Jänner 1974 soll auch 
der Lebensgefährte bzw. die Lebensgefährtin des 
Pensionsberechtigten in den Familienrichtsatz 
(§ 293 Abs. 1 Et. a aa) einbezogen werden. 
Dementsprechend wird ab 1. Jänner 1974 auch 
das Nettoeinkommen ,des Lebensgefähl'tenbzw. 
der Lebensgefährtin des Plensionsberechtigten 
gemäß § 292 Abs. 2 zu berücksichtigen sein 
(siehe Art. IV Z. 40 und 41). D~e Vorschrift 
des § 294 Abs. 4 w;indab 1. Jänner 1974 gleich
falls auf den Lebensgefährten (die Lebensgefähr
tin) des Pensionsberechtigte.n anwendbar sein 
(siehe Art. IV Z. 42). 

Der Katalog .Jer Einkünfte, die bei der Fest
stellung .Jes Nettoeinkommen~ außer Betracht 
zu bleiben haben, soll gegenüber der gegen
wärtigen Rechtslage ,dem Grunde nach unver
ändert bleiben. Neben den Beihilfen nach den 
Vorschriften über den Familienlastenaus
gleich (Familienlastenausgleichsgesetz 1967, 
BGBI. Nr. 376) sollen auch die Bei
hilfen nach dem Stu.Jienförderungsgesetz, BGBl. 
Nr. 421/1969, und ,die Beihilfen nach dem 
Schülerbeihilfengesetz, BGBl. Nr. 253/1971, unter 
Et. b in ,diesem Katalog aufgenommen werden. 
Einer Anregung des Bundesministeriums für 
Gesundheit und Umweltschutz entsprechend, 
wurde in die ,demonstrative Aufzählung der 
unter lit. d angeführten Einkünfte, die wegen 
des besonderen körperlichen ZUJStandes gewährt 
wer.den, auch die Wirtschaftshilfe nach dem 
'tuberkulosengesetz, BGBI. Nr. 127/1968, aufge
nommen. Auch die mit der Novelle zum KOVG, 
BGBI. Nr.163/1972, eingeführten Zuschüsse zu 
den Kosten für Diätverpflegung wurden bei
spielsweise angeführt. Schließlich wird durch die 
neue lit. I vermieden, daß Ausgedingsleistungen, 
die schon durch die Pauschalierung nach Abs. 8 
erfaßtwul'den, nochmals angerechnet werden. 

Zu § 292 Ahs. 5: 

Die Sozialversicherungsgesetze enthielten bis
her keine Vorschriften über die Ermittlung des 
Einkommens aus der Bewirtschattung eines land
(forst)wil'tschaftlichen Betriebes. Zur FeststelluI1g 
des Einkommens aus ,der Bew~rtschaftung ,eines 
land(forst)wirtschaftlichen Betriebes nehmen die 
Träger der PeI1sionsversicherung die Verwaltungs
hilfe der Fürsorgeverbände in Anspruch oder 
sie stützen sich auf die Veror,dnung ,des Bundes
ministeriums für Finanzen über die Aufstellung 
von Durchschnittssätzen für die Ermittlung des 
Umsatzes und Gewinnes aus Land- und Forst
wirtschaft. 

In den einzelnen Bundesländern werden sowohl 
im Fürsorgerecht als auch bei Leistung der Ver
waltungshilfe für die Träger der P.ensionsver
sicherung hin",ichtlich der Feststellung des Ein
kommens aus einem land(forst)wirtschaftlichen 
Betrieb sehr unterschiedliche Methoden prakti
ziert. Diesbezügliche Rechtsvorschriften bestehen 
nur in Niederösterl1eich und in der Steiermark. 

In Niederösterreich sind die Bestimmungen 
der Verordnung der Niederösterreichischen Lan
desregierung vom 22. August 1968 über Richt
sätze und Richtlinien ,in der offenen Fürsorge, 
LGB!. Nr. 385/1968, in der Fas,sungdes LGB!. 
Nr. 300/1969, maßgebel1!d. Auf Grund der Be
stimmung des § 9 Abs.3 der zitierten Verordnung 
sind der Ermittlung des monatlichen Einkom
mens aus landwirtschaftlichen Betrieben 350/0 des 
nach dem Bewertungsgesetz 1955 zuletzt festge-
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stellten Einheitswertes des landwirtschaftlichen 
Betriebes zuzüglich 356/0 der Einheitswertanteile 
der Zupachtungen und abzüglich 35% der Ein
heitswertanteile der Verpachtungen zugrunde zu 
legen. Dem so errechneten Betrag sind, wenn 
der ,Einheitswert ,des landwirtschaftlich'en Betrie
besunter entspr,echender Berücksichtigung der 
Einheitswertanteile der Verpachtungen und der 
Zupachtungen mindestens 5000 S beträgt, 1200 S, 
bei Verheirateten 1560 S und für je weitere 1000 S 
des Einheitswertes 84 S, bei Verheirateten 
109'20 S, zuzuschlagen. Der so enmiuelte Wert 
ist zunächst um den Pachtzins im Falle gepach
teter oder verpachteter Grundstücke zu mindern 
bzw. zu .erhöhen, sooann um 27% zu vergrößern 
und schließlich mit einem Zwölf tel als monat
liches Einkommen widerlegbar ,anzunehmen. 

In der Steiermark wird ,das Einkommen aus 
der Landwirtschaft nach Ertralgseinheiten (Kuh
einheiten) errechnet (Richtlinien für die Bewer
tung von Einkommen aus der Landwirtschaft, 
Anlage 4 ,der Verordnung der St.eiermärkischen 
Landesregierung vom 12. Juni 1962, LGBl. 
Nr. 106, üb.er die Durchführung ,der öffentlichen 
Fürsotige inder Fassung der Verordnung, LGBl. 
Nr. 277/1963 und LGBl. Nr. 363/1964). 

In den übrigen Bundesländern werden im 
Einzelfall Gutachten der Landwirtschaftskam
mern eingeholt oder es wenden nach der soge
nannten Pauschalierungsverordnung des Bundes
minister,iums für Finanzen Prozentsätze vom 
Einheitswert des land(forst)wiruschaftlichen Be
triebes als jährlich-es Einkommen angesehen. Nach 
der Verordnung des Bundesministeriums für 
Finanzen vom 5. April 1968, BGBl. Nr. 132, 
wUl1den bis zu einem Einheitswert von 100.000 S 
226/0 des Einheitswertes des land(fol1st)wirtschaft
lichen Betriebes als jährliches Einkommen ange
nommen. Seit .dem Inkrafntreten der VerOtid
nung des Bundesministerillims für Finanz-en vom 
24. Juni 1971, BGBl. Nr. 255/1971, sind es bis 
zu einem Einheitswert von 100.000 S 24 v. H., 
bei einem Einheitswert von 100.000 S bis 
250.000 S 21 v. H. und darüber hinaus 18 v. H. 
des zum 1. Jänner 1970 maßgebenden Einheits
wertes. 

Von mehreren Seiten, insbesondere vom 
Hauptverband der österreichischen SoZ)ialv-er
sicherungsträger, vom Niederösterreichischen 
Landtag und von der Niederösterreichischen 
Landesregierung,- wutideschon wiederholt die 
Forderung erhoben, im Interesse der Herbei
führung einer Rechnsvel1einheitlichung und Ver
fahrensvereinfachung für ,den Bereich der Sozial
versicherung B,ewertungsvorschriften zu schaffen, 
die den tatsächlichen Verhältnissen möglichst 
nahe kommen. Schließlich haben Nationalrat und 
Bundesrat anläßlich -der Beschlußfassung über die 
Regierungsvorlage (215 ,der B,eilagen, XII. GP) 
betreffend Bundesgesetz, mit ,dem das Arbeits-

losenversicherungsges,etz 1958 neuerlich abge
ändert wiJed, mitt Entschließungen vom 19. De
zember 1970 bzw. 21. Dezember 1970 ·den 
Bundesminister Jürsoziale Verwaltung auf~e
fordert, 'einheitliche Grundlagen zur Erfassung 
des bäuerlichen Einkommens zwecks Anr'echnung 
auf -die Einkommensgrenzen in allen Bereichen 
der Sozialversicherung vorzubereiten~ 

Da unter Berücksichtigung ,der erforoerlichen 
ökonomie eines Verwaltung,sverf,ahrens eine 
genaue Erfassung des 'tatsächlichen Einkommens 
aus einem land- und .forstwirtschalüichen Betrieb 
im Einzdfall nahezu unmöglich ist, soll durch 
eine für den Bereich ,der Sozial versicherungs
gesetze geltende Regelung, die iden Bedürfnissen 
einer ,einfachen und zweckmäßigen Verwaltung 
entspricht, wenigstens ,eine -den tatsächlichen Ver
hältnissen mäglichstnahe kommende, einheitliche 
Einkommensermittlungermöglicht werden. Bei 
der Ausarbeitung ,der vorliegenden Bewertungs
vorschriften mußte insbesondetie ·darauf Bedacht 
genommen werden, ,daß sie mit den schon be
stehenden Votischriften im Bauern-Pensionsver
sicherung,sgesetz über die für Zwecke der Be
messung der Beiträge und Leistungen vorzu
nehmel1Jde Einreihung in Einheitswertklassen 
(§ 12 und § 62 B-PVG) und ,die Pauschalierung 
von Aus,gedingsleistung,en (§ 85 Abs. 3 B-PVG) 
im Einklang stehen. Da ·der Einheitswert des 
land(forst)wirtschaftlichen Betriebes Grundlage 
für die Bemessung der Beiträge nach dem 
Bauern-Pensionversicherungsgesetz und dem 
Bauern-Krankenversicherungs@esetz ist, die Pau
schalierung eines Ausgedinges gemäß § 85 Abs. 3 
B-PVG vom Einheitswert abhängig ist und auch 
nach dem Kriegsopferversorgun@sgesetz und dem 
Atibeitslosenversicherungsgesetz die Bewertung 
des Einkommens aus Land- und Forstwirtschaft 
auf Grund des- Einheitswertes erfolgt, ,ist 'es nahe
liegend, die zu schaffenden Bewertungsvorschrif
ten .für den Bereich der Sozialversicherung gleich
f-alls auf den Einheitswert des land(forst)wirt
sch-aftlichen Betriebes abzustellen. Die Ermittlung 
des Einkommens aus Land- und Forstwirtschaft 
auf Grund des Einheitswertes ist gegenwärtig 
die einzige praktikable Methode, die geeignet 
erscheint, die Wertverhähnisseder einzelnen 
land(forst)wirtschaftlichen Betriebe zueinander 
richtig zu erfassen und -damit 11) dieser Hinsicht 
für. eine gerechte Einkommensfeststellung zu 
sorgen. 

Nach der Verordnung des Bundesministeriums 
für Finanzen vo~ 24. Juni 1971, BGBI. Nr. 255, 
über die Aufstellung von Durchschnittssätzen für 
die Ermittlung ,des Umsatzes und Gewinnes aus 
Land- und Forstwirtschaft wir,d von einem be
stimmten Hundertsatz ,des Einheitswertes des 
land- und forstwirtschaftlichen Betriebes ein
schließlich der Zupachtungen, abzüglich der Ver
pachtungen, ausgegangen. Dieser Hundertsatz be
trägt für das Kalenderjahr 1971 bei Betrieben 
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bis zu 100.000 S Einheitswert 24 v. H. über
steigt ,der maßgebende Einheitswert 100.000 S, 
jedoch nicht 250.000 S, so beträgt der Hundert
satz für den 100.000 S übersteigenden Teil des 
Einheitswertes 21 v. H. übersteigt der maß
gebende Einheitswert 250.000 S, so beträgt der 
Hundertsatz für de,n 250.000 S übersteigenden 
Teil 18 v. H. 

Eine andere Regelung der Ermittlung des Ein
kommens aus dem Einheitswert eines land(forst)
wirtschaftlichen Betriebes enthält § 13 Abs. 4 
KOVG. Nach dies,erBestimmung wird das Ein
kommen durch eine Kombination eines Hundert
satzes von dem letztmalig vor dem 1. Juli 1967 
festgestellten Einheitswert mit einem bestimmten 
Zuschlag ermittelt. Die prozentuelle 'Relation 
zwischen Einheitswert und Einkommen ist nach 
dieser B:erechnungsmethode je 'nach der Höhe 
des Einheitswertes und dem Familienstand des 
Betr~ebsführers verschieden. Bei Zupachtungen 
und Verpachtungen sind nach ,dem KOVG 
20 v. H. der Einheitswertanteile der Zupachtun
gen bzw. Verpachtungen den festgestellten Ein
heitswerten des land(forst)wirtschaftLichen Be
triebes zuzuschlagen bzw. von diesem abzuziehen. 
Die so errechneten Einkommensbeträge werden 
jährlich dynamisiert. 

Die Regelung ,der PauschaJ.ierungsverordnung, 
BGBI. Nr. 255/1971, ist auf steuerliche Zwecke 
abgestellt und gibt keinen Aufschluß über das 
tatsächliche Einkommen aus der Land- und Fbrst
w,irtJschaft. Die in der Pauschalierungsverordmmg 
angeführten Hundert'sätze sind daher zur Ein
kommensermittlung für Zwecke der SozialYer
sicherung nicht geeignet. Aber auch die Regelung 
des KOVG könnte aus mehreren Gründen nicht 
auf den Bereich der Sozialversicherung über
tragen werden. Vor ,allem stünden einer Rezep
tion dieser Regelung die :schon bestehenden Vor
schriften über die Versicherungs- und Beitrags
pflicht nach dem B-PVG und B-KVG entgegen. 
Insbesondere 'Dst dabei zu bedenken, daß die 
Regelung des KOVG auf die LetztJmalig vor dem 
1. Juli 1967' festgestell ten Einheitswerte, sohin 
auf die Hauptfeststellung zum 1. Jänner 1963, 
abgestellt ist und daß ,die gemäß § 13 Abs. 4 
bis 7 KOVG errechneten Eirrkommensbeträge 
seit 1. Oktober 1968 dynamisiert wurden. Nicht 
zuletzt ist auch darauf Bedacht zu nehmen, daß 
die große Zahl der Ausgleichszulagenempfänger 
und, die beschränkte Geltung des Allgemeinen 
Verwaltungsverfahrensgesetzes im Verfahren vor 
den Versicherungsträgern eine möglichst einfache 
Regelung erfol'derlich macht. Di'e übernahme der 
d-och etwas komplizierteren Regelung des KOVG 
könnte im Verfahr~n vor ,den Versicherungs
trägern zu Vollziehungsschw.ierigkerten und in 
we~terer Folge zu einem Anstcigender Zahl der 
schiedsgerichtlichen Verfahren führen. 

Lm ,Bereich der Sozialvel'lsicherung soll em 
Hundertsatz des zuletzt festgestellten Einheits
wertes des land(forst)wirtschaftlichen Betriebes 
als jährliches Einkommen g'elten, wobei Zu- und 
Verpachtungen entsprechend zu, berüd~sichtigen 
sein werden. Hinsid1,tlich der Höhe des Hundert
satzes besteht insofern ein Präjudiz, als die Vor
schriften des Bauern-Pensionsversicherungsgeset
zes über die Einreihung in Versicherungs klassen 
(§ 12 B-PVG) erkennen lassen, daß vom Gesetz
geber durchschnittlich 35% des Einheinswertes 
als jährliches Einkommen angesehen wurden. 

Im Bundesministerium für Finanzen wel'den 
für interne Zwecke seit vielen Jahren bei 16 aus
gesuchten Betrieben eingehende Erhebungen über 
Reinertrag und Einkommen durchgeführt. Diese 
Erhebungen haben ergeben, daß die Einkünfte 
im Durchschnitt über 50% des Einheitswertes 
liegen. Sicherlich kommt diesem hohen Prozent
satz keine Allgemeingültigkeit zu" ,da ,die Aus
wahl ,der Betriebe nicht genügend repräsentativ 
ist. Mit Schreiben vom 14. Juni 1965, 
Zl. 60.877-4/65, hat aber der damaJ.ige Bundes
minister für Finanzen, Dr. Schmitz, folgendes 
ausgeführt: "Nach den von der Abgabensektion 
des Bundesministeriums . für Finanzen zur Ver
fügung gestellten Unterlagen ist zu entnehmen, 
daß unter Berücksichtigung der im KOVG fest
gelegten Grundsätze für ,die Berechnung der 
durchschnittlichen Einkünfte aus Land- und
und Forstwirtschaft mindestens der Satz von 
40% der Einheitswertanteile, ,der auf ,die land
wirtschaftIiffi genützte Fläche entfällt, VOl'g,e
schlagen werden müßte." Auch die folgenden 
Ausführungen des damaligen Bundesministers für 
Finanzen sind in diesem Zusammenhang bedeut
sam. 

,Bun,desminrster .Dr. Sc h mit z schr,iebwört
lieh: "Ich möchte abschließend :darauf hinweisen, 
daß ,die für die Steuergesetzgebung geltende 
Regelung Erwägungen' ef\tspricht, die aus ,der 
besonderen wirtschaftlichen und strukturellen 
Situation der Landwirtschaft resultieren." 

Diese Ausführungen lassen erkennen, daß der 
für die vorliegende Regelung im Bereich des 
Ausgleichszulagenrechtes in Aussicht 'genommene 
Hundertsatz des Einheitswertes (35 v. H.) jeden
falls nicht zu hoch gegriffen ist. 

Nach dem KOVG liegen die Einkommens
beträge (aus Eigenhewirtschaftung), die auf 
Grund der Kombination aus Hundertsatz d,es 
Einheitswertes mit einem entsprechenden Zu
schlag errechnet wer!flen, unter Berücksichtigung 
der Dynamisierung bei Unverheirateten zirka 
zwischen 30 und 42% und bei Verheirateten 
:zoirka zwischen 30 und 45% des Einheitswertes. 
Der ger,ingere Prozentsatz in den unteren Ein
heitswertkategorien ist damit zu erklären, ,daß 
nach dem KOVG Betriebe bis zu einem Einheits-
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wert von 10.000 S wegen ihrer geringeren also zum Beispiel um einen von mehreren Päch
Ertragsfähigkeit zuschlagsfrei bleiben. Diese tern geführten Betrieb, so ist das nach Abs. 5 
Differenzierung war auf Grund der bisherigen ermittelte Einkommen im Verhältnis des anteils
Rechtslage insbesondere ,dadurch begründet, daß mäßigen Rechtes zur Bewirtschaftung (im Falle 
in ,den Fällen ,der Mindestbewertung (§ 33 des eines Pachtbetriebes im Verhältnis ,der Pacht
Bewertungsgesetzes, BGBl. Nr. 148, in der Fas- anteile) zu teilen. Ist die Ehegattin (der Ehegatte) 
sung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 145/1963 und des (der) Pensionsberechtigten Miteigentümer des 
BGBl. Nr. 181/1965) durch die Hinzurechnung land(forst)wirtschaftlichen ,Betriebes, so ist im 
des gemeinen Wel1tes der Wohngebäude zum Hinblick auf die Bestimmung des Abs. 2 auch 
landwirtschaftlichen Vermögen die Einheitswerte der Eigentumsanteil des Ehegatten (der Ehe
in den unteren Einheitswertkategorien von den gattin) entsprechend zu berücksichtigen. 
Ertragswerten der ertragbringenden Flächen 
stark abweichen. Durch die inzwischen in Kraft Zu § 292 Abs. 8: 
getretene ,Bewertungsgesetz-Novelle 1971 wurde 
aber der das Normalmaß übersteigende Woh
nungswert aus dem land- und forstwirtschaft
lichen Vermögen herausgenommen und damit die 
Härte, die eine entsprechende Berücksichtigung 
bei der Einkommenser'ffiittlung erforderlich 
machte, beseitigt. Ausgehend von der nunmehr 
bestehenden Rechtslage erscheint für die Zwec.ke 
der Sozialv.ersicherung sohin ein einheitlicher 
Prozentsatz des Einheitswertes als Grundlage für 
die Ermittlung des Einkommens aus einem 1and
(forst)wirtschaftlichen Betrieb nicht nur aus 
Gründen der Vereinfachung der Vollziehung, 
sondern auch auf Grund ,der Sachlage gerecht~ 
fertigt. 

Das Einkommen aus gepachteten Flächen soll 
nicht mit 35 v. H. ,des Einheitswertes, sondern 
nur mit 25 v. H. des Einheitswertes angenommen 
werden. Dieser Annahme liegt die überlegung 
zugrunde, ,daß das Einkommen aus gepachteten 
Flächen um ,den Pachtzins gemindert werden 
müßte (vgl. § 13 Ahs. 4 KOVG) und eine 
Pauschalre,gehmg, die für Pachtflächen von vorn
herein einen niedrigeren Hunde.rtsatz des Ein
heitswertesals Grundlage für die Einkommens
ermittlung vorsieht, n,icht nur die Voll ziehung 
wesentlich v-ereinfacht, sondern ,auch die Lösung 
der Frage erübrigt, ob ,der ortsübliche oder der 
v,ereinbarte Pachtzins in Abzug zu bringen wäre. 

Zu § 292 Abs. 6: 

Im Abs. 6 wird auf Pachtbetriebe Bedacht 
genommen. Der Regelung des Abs. 5 ent
sprechend, soll auch bei zur Gänze gepachteten 
land(forst)wirtschaftlichen Betr,ieben nicht 
35 v. H., sondern nur 25 v. H. des Einheits
wertes Grundlage für die Ermittlung des Ein
kommens sein. 

Zu § 292 Abs. 7: 

Im Abs. 7 ist ähnlich WIe 1m § 13 Abs. 6 
KOVG Vorsorge getroffen, daß der Berechnung 

Abs. 8 sieht' eine Pauschalanrechnung von Aus
gedingsleistungen vor. Die Notwendigkeit der 
Schaffung eines einheitlichen Ausgleichszulagen
rechtes in allen Pens}onsversicherungsgesetzen be
dingt auch die Einführung einer schon im Bauern
Pensionsversicherungsgesetz bestehenden Rege,
lung über die Pauschalanrechnung von Ausge
dingsleistungenim. ASVG und GSPVG. Eine 
solche einheitliche Regelung ist vor allem des
halb erforderlich, weil es ansonsten ,in Wander
versicherungsfällen bei Vorliegen ähnlicher tat
sächlicher Verhältnisse zu unterschiedlichen An
sprüchen auf Ausgleichszulage käme, je nachdem, 
ob ·die Pensionsversicherungsanstalt der Bauern 
(bzw. ah 1. Jänner 1974 die Sozialversicherungs
anstaltder Bauern) oder ein anderer Pensions
versicherungsträger leistungszuständig ist. Nicht 
zuletzt wird aber eine einheitliche Regelung der 
Pauschalanrechnung des Ausgedinges durch die 
Schaffung des "Familienrichtsatzes" (§ 293 Abs. 1 
Et. a aa) zur Notwendigkeit. Schon bisher hat 
der Umstand, daß wohl im Ausgleichszulagen
recht des Bauern-Pensionsversicherungsgesetzes 
eine Regelung über die Pauschal anrechnung von 
Ausgedingsleistungen auf das Gesamteinkommen 
besteht, nicht aber in ·den anderen Sozial ver
sidlerungsgesetzen, zu Schwierigkeiten und Er
gebnissen geführt, die den Betroffenen vielfach 
unverständlich bleiben mußten. So kam es nach 
dem Inkrafttreten des B-PVG beim übergang 
der Zuständigkeit zur Gewährung der Ausgleichs
zulage von einem ASVG-Versicherungsträger 
oder der Pensionsversicherungsanstalt der ge
werblichen Wirtschaft auf die Pensionsversiche
rungsanstalt der Bauern zu Kürzungen oder zur 
Einstellung der Ausgleichszulage. Diese Fälle 
sollen durch eine übergangsbestimmung in der 
2. Novelle zum Bauern-Pensionsversicherungs
gesetz bereinigt wel1den. Künftig soll es aher 
ein einheitliches Ausgleichszulagenrecht für alle 
Bereiche der Pensionsversicherung geben, soclaß 
die Höhe des Ausgleichszulagenanspruches nicht 
mehr davon abhängig ist, welche Pensionsver
sichen,mgs.anstalt im Einzelfall leistung,szuständig 

des Einkommens ·des Pensionsberechtigten nur 
jener Betrag zugrunde gelegt wird, der seinem 
Eigentumsanteil an der begenschaft entspricht. 1st. 
Wird der Betrieb nicht auf Rechnung und Gefahr In der Land- und FOl1stwirtschaft ist bekannt
der Eigentümer bewirtschaftet, handelt es sich ,lieh noch immer die Gepflog,enheit weit ver-
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breitet, ,daß der übergeber eines Betriebes vom 
Betriebsnachfolger ein Ausgedinge erhält, das ihm 
fürseinell Lebensabend Wohnung und Ver
pflegung sichert. Die übLichen Ausgedingsleistun
gen sollen wie schon im derzeit geltenden Aus
gleichszuIaJgenrecht nach dem Bauern-Pensions
versicherungsges'etz ohne Rücksicht darauf, ob 
und in welchem Umfang solche Leistungen im 
Einzelfall tatsächlich empfangen werden, bei der 
Ermittlung des Nenoeinkotmmensdurch Hinzu
rechnung eines Pauschalbetrages berücksichtigt 
werden. Da-- sich die Höhe der Ausgedings
leistungen im allgemeinen nach der Ertragsfähig
keit des übergebenen Betriebes richtet, erscheint 
es gerechtfertigt, auch bei der Bew.ertung von 
Ausgedingsleistungen den Einheitswert als Maß
stab heranzuziehen, zumal ,der Verf,assungs
gerichtshof in seinem Erkenntnis vom 27. Feber 
1969, Z1. B 171/68 zu ,der analogen Regelung 
des § 13 Abs. 5 ,des KOVG ausgeführt hat, 
daß die Annahme, wonach sich "die Höhe der 
Ausgedingsleistungen im ,allgemeinen nach der 
Größe der Ertragsfähigkeit ,des übergebenen Be
triebes ,richtet" nicht den Erfahrungen des täg-

. lichen Lebens widerspricht und es daher nicht 
unsachlich ist, bei der Pauschalierung von Aus
gedingsleistungen den Einheitswert als Maßstab 
heranzuziehen. 

Die im § 85 Abs. 3 des B-PVG enthaltene 
Regelung ist auf dem ,;durchschnittlichen Ein
heitswert" (§ 86 B-PVG) aufgebaut, der eine 
nur dem B-PVG eigentümliche Größe ist. Zur 
Übernahme ,in andere Sozialversicherungsgeset2':e 
ist daher die Regelung des § 85 Abs. 3 B-PVG 
nicht geeignet. Nach Einführung eines Richt
satzes für Ehepaare können vielmehr auch die 
einschlägigen Bestimmungen des B-PVG durch 
die vorliegende Regelung ersetzt werden, sodaß 
künftig in allen Sozialversicherungsgesetzen die 
gleich,en Vorschriften über ,die Pausch,alanrech
nun,g von Ausgedingsleistungen enthalten sein 
werden. 

Die neue Regelung wird gegenüber der derzeit 
geltenden Regelung des § 85 Abs. 3 B-PVG in 
den unteren Einheitswertkategorien - insbeson
dere bei Verheirateten und bei Verheirateten mit 
Kindern - zu einem Absinken der anzurech
nenden Beträge und in den höheren Einheitswert
kategoruen zu einem Ansteigen der anzurechnen
den Pauschalbeträge führen. Im gesamten betrach
tet wird es im Bereich der Bauernpensionsver
sicherung zu einem Absinken der anzurechnenden 
Pauschalbeträge kommen. Die neue Regelung des 
§ 292 Abs. 8 ASVG in der Fassung des Art. IV 
Z, 39 und der gleichlautenden Bestimmung des 
§ 85 Abs. 8 B-PVG in der Fassung der 2. Novelle 
zum B-PVG darf aber nicht für sich allein be
trachtet werden. Man muß die neue Regelung 
der Pauschalanrechnung des Ausgedinges vielmehr 
aus dem Gesichtswinkel der Vereinheitlichung 

des Ausgleichszulagenrechtes und ,der Einführung 
einheitIicher Vorschriften über die Bewertung des 
Einkommens aus ~er Bewirtschaftung eines land
(forst)wirtschaftLimen Betriebes sehen. 

Im Begutamtungsverfahren wurde eingewen
det, daß die Ermittlung der Einkommensbeträge 
je nachdem ob ein Betrieb zur Gänze oder nur 
zum Teil verpachtet wurde, zu unterschiedlichen 
Ergebnissen führe. Bei einer teil weisen Verpam
tung würden nämlich gemäß § 292 Abs. 5 25 v. H. 
der Einheitswertanteile der Verpachtungen von 
den mit 35 v. H. des Einheitswertes erfaßten 
Flächen abgezogen, sodaß die verpachteten Flä
chen nur mit 10 v. H. des Einheitswertes dem 
Verpächter zugerechnet würden. Hingegen seien 
bei einer Verpamtung des Betriebes zur Gänze 
gemäß Abs. 8 ~5 v. H. des Einheitswertes der 
verpachteten Flächen der Ermittlung des Ein
kommens des Verpächters zugrunde zu legen. 
Diese scheinbare Ungereimtheit erklärt sim aus 
dem Zweck der Bestimmung des § 292 Abs. 8 
und aus dem Zusammenhang mit den Bestimmun-\ 
gen der §§ 35 und 68 Abs. 2 B-PVG. Nam dem 
Bauern-Pensionsversicherungsgesetz ist das Nicht
bestehen der Pflichtversimerung am Stichtag Vor
aussetzung für den Pensionsanspruch. Bei den 
gemäß § 2 Abs. 1 Z. 1 Pflichtversicherten (Be
triebsführern) wird somüt die Aufgabe des Be
triebes vorausgesetzt. Die damit verbundene Auf
gabe der selbständigen Erwerbstätigkeit in der 
Land- und Forstwirtschaft ist - anders als nach 
§ 66 LZVG - ohne Ausnahme, also auch für -
Erwerbstätige in kleineren Betrieben, Voraus
setzung für den Pensionsanspruch. üblicherweise 
erfolgt die Aufgabe der selbständigen Erwerbs
tätigkeit in der Land- und Forstwirtschaft in 
erster Linie nach übergabe des Betriebes gegen 
Zusicherung eines Ausgedinges. Häufig wird aber 
auch der Betrieb zur Gänze verpachtet. Eine 
gänzliche Verpachtung des Betriebes anstelle der 
vorwiegend üblichen Übergabe kann aus ver
schiedenen Motiven erfolgen. Manches Mal wird 
etwa e,in geeigneter übernehmer des Betriebes 
nicht zu finden sein. Es ist aber auch nicht aus
zuschließen, daß die gänzliche Verpamtung des 
Betriebes anläßlichder Aufgabe der selbständigen 
Erwerbstätigkeit ,in der Land- und Forstwirt
schaft im Einzelfall eine vertragliche Übergabe 
verdecken soll, um die Rechtsfolgen der über
gabe, etwa nach dem § 13 Abs. 5 KOVG, nicht 
eintreten zu lassen. Eine Ermüttlung der Motive 
für die gänzliche Verpachtung eines Betriebes an
läßlich der Aufgabe der selbständigen Erwerbs
tätigkeit ,in der Land- und Forstwirtschaft wäre 
faktisch unmöglich. Eine solche Untersumung der 
Motive, die den Eigentümer eines land- und forst
wirtschaftlichen Betriebes veranlassen, anläßlich 
der Aufgabe der selbständigen Erwerbstätigkeit 
diese oder jene Form der Verwertung des Betrie
bes zu wählen, erscheint im Hinblick auf den 
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Zweck der Bestimmung des § 292 Abs. 8 aber 
auch entbehrlich. Der Gesetzgeber ist schon bei 
der Schaffung des Bauern-Pensionsversicherungs
gesetzes (§ 85 Abs. 3 B-PVG) davon ausgegangen, 
daß den Eigentümern land- und forstwirtschaft
licher Betriebe zugemutet werden könne, je nach 
Größe und Ertragslage der Grundstücke dafür 
zu sorgen, daß sie auch nach Aufgabe der selb
ständigen Erwerbstätigkeit einen Teil ihres 
Lebensunterhaltes selbst bestreiten können. Dem
entsprechend w~rden nach § 85 Abs. 3 B-PVG 
in der derzeit geltenden Fassung ohne Rücksicht 
darauf, in welcher Form der Betrieb im Einzelfall 
tatsächltich verwertet wurde, gleichgültig ob eine 
übergabe oder Verpachtung erfolgte und ob und 
allenfalls in welchem Umfang Ausgedingsleistun
gen im Einzelfall tatsächlich empfangen werden, 
am Einheitswert und am Richtsatz orientierte 
Pauschalbeträge dem Einkommen des Eigen
tümers bzw. ehemaligen Eigentümers des land
(forst)wirtschaftlichen Betriebes hinzugerechnet. 
Gewiß ist es im Wesen einer solchen Pauschalie
rung begründet, daß in Einzelfällen Härten auf
treten, ,die als ungerecht empfunden werden. 
Diese Härten ließen 'sich nur vermeiden, wenn 
es möglich wäre, die tatsächlich empf,angenen 
Ausgedingsleistungen in ihrem tatsächlichen Aus
maß zu erfassen und dem Einkommen des Pen
sionsberechtigten zuzurechnen. Eine gesetzliche 
Regelung, ,die vorsähe, daß im 'Bereich der Sozial
versicherung nur tatsächlich ·empfangene Ausge
dingsleistungen als Einkommen berücksichtigt 
werden, hätte aber zweifellos zur Folge, daß die 
im weiten Umfang auch derzeit noch üblichen 
Ausgedingslei'stungen entfallen oder zumindest 
nicht mehr vereinbart wÜl'den, weil es nunmehr 
die übernehmer von ,Betrieben in der Hand 
hätten, ihre traditionellen Verpflichtungen gegen
über ,den übergebern auf die bäuerliche Risken
gemeinschaft und im Wege über den Bundesbei
tmg auf die Allgemeinheit zu überwälzen. Davon 
ahgesehen, wäre 'eine gen aue zahlenmäßige Er
mittlung eines in Güterform erzielten Einkom
mens in jedem Einzelfall mit ,der im Hinblick 
auf Idiegroße Zahl der Ausgleichszulagenbezieher 
erforderlichen Verwaltungsökonomie unverein
bar. 

Wenn aber von der überlegung ausgegangen 
wird, ,daß es dem Eigentümer eines land(forst)
wirtschafdichen Bewiebes zugemutet wefiden 
kann, seinen Betrieb ·so zu verwerten, ,daß er 
einen Teil seines Lebensunterhaltes auch nach 
Aufgabe der selbständigen Erwerbstätigkeit selbst 
bestreiten kann und deshalb ohne Rücksicht dar
auf, ob und in welchem Umfang er tatsächlich 
Ausgedingsleistungenerhält, eine Pauschalanrech
nung solcher Ausgedingsleistungen zulässig ,ist, 
dann erscheint es unter Berücksichtigung der obi
gen Ausführung.en auch gerechtfertigt, die Frage 
nach der tatsächlichen Form der Verwertung des 

Betriebes zu vernachlässigen und bei einer gänz
lichen Verpachtung des Betriebes anläßlich der 
Aufgabe der sdbständigen Erwerbstätigkeit in 
der Land- und Forstwirtschaft die Pauschalanrech
nung eines zUJmutbaren Einkommens ebenso vor
zunehmen, wie im Falle einer übergabe, die sogar 
ohne Gegenleistung erfolgt sein könnte. Diese 
Gleichstellung einer gänzlichen Verpachtung eines 
Betriebes anläßlich der Aufgabe der selhständ:igen 
Erwerbstätigkeit in der Land- und Forstwirtschaft 
mit einer übergabe ,erklärt die unterschiedliche 
Bewertung von verpachteten Flächen gemäß § 292 
Abs. Seinerseits und Abs. 8 andererseits. § 292 
Abs. 5 regelt die Ermittlung des Einkommens 
aus der B e wir t s c h a f tun g eines land- und 
forstwirtschaftlichen Betriebes, wobei Zu- und 
Verpachtungen eine entsprechende Berücksichti
gung finden. Diese Berücksichtigung ,der Zu- und 
Verpachtungen steht im Einklang mit den Be
stimmungen des § 292 Abs. 6. § 292 Abs. 8 regelt 
aber die Pauschal anrechnung eines zumutbaren 
Ausgedinges nach Aufgahe der 'selbständigen Er
werbstätigkeit, wobei aus den angeführten Grün
den ,die gänzliche Verpachtung einer übergabe 
des Betriebes gleichgehalten wird. 

Zu § 292 Abs. 9: 

Die Bestimmung;en ,des Abs. 9 entsprechen den 
Bestimmungen des § 12 Abs. 7 B-PVG und des 
§ 17 Abs. 10 B-KVG. Diese Bestimmungen neh
men auf ,den vierteljährigen Beitragsvorschrei
bungszeitraum Bedacht. Obwohl im Leistungs
recht keine Notwendigkeit bestünde, auf den 
Beitragsvorschreibungszeitraum Rücksicht zu neh
men, soll ,die Regelung doch unverändert über
nommen werden, da die Vakanz zwischen dem 
Eintritt der Knderungen und :ihrem Wirksam
weI1den erfMderlich erscheint, um ,das Entstehen 
geringfügiger übergenüsse zu vermeiden. 

Zu § 292 Abs. 10: 

Ahs. 10 sieht die Dynamisierung der gemäß 
Abs. 5 bis Abs. 8 errechneten monatlichen Ein
kommensbeträge vor. Es wil'd zwar nicht ver
kannt, daß die landwirtschafdichen Einkommen 
nicht die gleiche Wachstumsrate wie die Lohn
einkommen aufweisen. Dennoch erscheint eine 
Dynamisierung der errechneten monatlichen Ein
kommensbeträge mit dem jeweilig.en Anpassungs
faktor unvermeidlich, da die Richtsätze. gemäß 
§ 293 Abs. 2 der Dynamisierung unterliegen und 
es daher bei Annahme gleichbleibender oder nicht 
im selben Maße steigender Einkommen zu einem 
progressiven AnsteigenJder Leistungen und damit 
zu einem Auseinanderklaffen zwischen Iden Wer
ten der angenommenen Einkommen und der zu 
gewährenden Ausgleichszulagen käme. Nach dem 
vorliegenden Entwurf soll ,das Einkommen nicht 
wie im KOVG auf Grund der vor dem 1. Juli 
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1967 festgestellten Einheitswert6, sondern auf 
Grund des z u 1 e t z t festgestellten Einheits
wertes ermittelt werden. Damit ist gewährleistet, 
daß i\nderungen des Bewertungsgesetzes und die 
in den periodisch festgestellten Einheitswerten 
zum Ausdruck kommende Relation der einzelnen 
land(forst)wirtschaftlichen Betriebe zueinander 
auch für die Einkommensermittlung ,im Bereich 
der Sozialversicherung wirksam werden. 

Im Begutachtungsverfahren wurde insbeson
dere vom Hauptverband ,der österreichischen 
Sozialversicherungsträger und der Präsidenten
konferenz der Landwirtschaftskammern Oster
reichs darauf hingewiesen, daß nach ,dem Wort
laut ,des Abs. 10 in der zur Begutachtung versen
deten Fassung zwei Ausgleichszulagenbeziehern, 
deren Betriebe den gleichen Einheitswert auf
weisen, deren Stichtag aber ein oder zwei Jahre 
oder länger auseinanderfallen, verschieden hohe 
Einkommensbeträge anzurechnen wären, weil die 
Valorisierung der nach den Abs. 5 bis 8 ermittel
ten Einkommensbeträge jeweils zu einem anderen 
Zeitpunkt einsetzen würde. Um diesen uner
wünschten Effekt nicht eintreten zu lassen, wur
den die Bestimmungen des Abs. 10 neu gefaßt. 
Nach der neuen Fassung des Abs. 10 werden die 
gemäß Abs. 5 bis 8 ermittelten Einkommensbe
t~äge in ihrer ursprünglichen Höhe nur für das 
Jahr 1973 gelten. Erstmalig wird mit 1. Jänner 
1974 eine Anpassung dieser Beträge erfülgen, wO'" 
bei in Fällen, in ,denen erst in ,den fülgenden J ah
ren erstmalig die Einkümmensbeträge gemäß 
Abs. 5 bis 8 ermittelt werden, diese Beträge mit 
dem Produkt der seit 1. Jänner 1974 festgesetzten 
Anpassungsfaktüren zu vervielfachen sein wer
den. Dadurch ist gewährleistet, daß in jedem 
Kalenderjahr bei gleichem Sachverhalt in jedem 
Einzelfall der gleiche Einkommensbetrag anzu
rechnen ist. In der Praxis werden diese Werte in 
einer Tabelle zusammengefaßt und daraus abge
lesen werden können. 

Zu § 293 Abs. 1 und 2: 

Der Entwurf sieht die Schaffung eines Richt
satzes für P,ensiünsberechtigte aus eigener Pen
si011Jsversicherung vür, die mit dem Ehegatten 
(der Ehegattin) :im gemeinsamen Haushalt leben. 
Die Schaffung dieses "Familienrichtsatzes" steht 
im Zusammenhang mit der Bestimmung 'des § 292 
Abs. 2 des Entwurfes, wünach das Netto
einkümmen des im gemeinsamen Haushalt 
lebenden Ehegatten bzw. der im gem,ein
samen Haushalt lebenden Bhegatten zur 
Gänze dem Nettoeinkümmen des Pen
siünsberechtigten hinzuzurechnen ist. Nach ,der 
bishe1"igen Rechtslage erhöhte sich der Richtsatz 
für PensiO'nsberechtigte aus eigener P,ensiünsver
sicherung für die Ehegattin um einen bestimmten 
Betrag. Diese Richtsatzerhöhung beträgt seit 
1. Jänner 1972 638 S. Die Bestimmung des § 293 
Abs. 1 in der Fassung des Entwurfes sieht für 

verheiratete Pensiün~berechtigte aus eigener Pen
sionsversicherung einen Richtsatz in der Höhe 
vün 2575 S vor. Gegenüber einem unverheira
teten Pensiünsberechtigten entJspricht das einer 
Richtsatzerhöhung um 775 S. Durch die Erhö
hung des Richtsatzes für verheiratete Pensiüns
berechtigte soll in erster Linie eine bessere Ver
sorgung für jene Ehepaare geschaffen werden, die 
zur Bestreitung ihres Lebensunterhaltes auf die 
Pension und Ausgleichszulage ,eines Eheteiles ,an
gewiesen -sind. Andererseits süll aber auch ein 
gewisser Ausgleich dafür herbeigeführt werden, 
daß nunmehr nicht nur ein Teil des Einkümmens 
des unterhaltspflichtigen Ehegatten, sündern das 
gesamte Einkümmen des Ehegatten (der Ehe
gattin) dem Einkümmen -,des Pensiün~berechtigten 
hinzugerechnet wird. 

Mit Wrirksamkeit ab 1. Jänner 1974 soll auch 
,der Lebensgefährte hzw. die Lebensgefährtin des 
Pensiünsberechtigten in den Familienrichtsatz 
nach § 293 Abs. 1 lit. a a,aeinbezügen werden 
(Art. IV Z. 41 des vürliegenden Entwurfes). Dem
entsprechend wird g,emäß § 292 Abs. 2 in der 
Fassung des, Art. IV Z. 40 bei der Feststellung 
des Anspruches auf Ausgleichszulage auch das 
Nettoeinkümmen des Lebensgefährten bzw. der 
Lebensgefährtin des Pensiünsberechtigten zu be
rücksich,tigen sein. 

Eine Erhöhung ,des R,ichtsatzes für Kinder Süll 
künftig nur erfülgen, wenn diese nicht ein Nettü~ 
einkümmen haben, ,das den Richtsatz für einfach 
verwaiste Kinder his zur V ollel1!dung des 
24. Lebensjahres übersteigt. Damit kann die in 
der Bestimmung des § 292 Abs. 2 letzter Satz 
in der bisherigen Fassung vorgesehene Ermitt
lung und Anrechnung des Einkümmens ,der Kin
der entfallen. 

Der Richtsatz für einen Pensiünsberechtigten 
aus eigener Pensiünsversicherung hätte bei un
veränderter Rechtslage auf Grund der Anpassung 
ab 1. Jänner 1973 1788 S betrag,en. Anstatt der 
90f0igen Erhöhung auf Grund der Anpassung 
wird jedüch eine Erhöhung um 9"70/0 vorgesehen, 
südaß dieser Richtsatz ab 1. Jänner 1973 1800 S 
betragen wird. Dementsprechend wurde auch der 
sügenannte "Familienrichtsatz" (Abs. 1 lit. a ola) 
höher angesetzt. Durch diese Erhöhung des RiCht
satzes Süll vür allem ein Ausgleich dafür geschaf
fen werden, daß gemäß § 73 Abs. 5 in der Fassung 
des Entwurfes künftig auch vün der Ausgleichs
zulage ein Krankenvel1sicherungsbeitrag zu ent
richten sein wird. 

Zu § 293 Abs. 3: 

Bei der Anwendung des § 292 Abs. 5 ASVG 
in der derzeit geltenden Fassung haben sich in 
der Prax,j.s Sehwier,igkeitenergeben, ,die zunächst 
die Pensiünsversicherungsanstalt der Angestellten 
und die PensionsversicherungsanstaIt ,der gewerb
lichen Wirtschaft veranlaßt haben, eine Verein-

8 
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barung über das Vorgehen beim Wechsel der Abs. 3 durch die neue Bestimmung d.es § 293 
Zuständigkeit für ,die Zahlungdet Ausg!'eichszu- Abs. 4 ersetzt. Wennbeide Ehegatten im gemein
lage zu schließen, der später auch die übrigen samen Haushalt leben und einen Anspruch auf 
Pensionsversicherungsträger beigetreten sind. Im Ausgleichszulage hätten, so soll ,die Ausgleichszu
Hinblick darauf hat der Hauptver:band der öster- lage zur Pension des Mannes gewährt weroen, 
reichischen Sozialve1"sicherungsträger angeregt, was schon im Hinblick auf dessen Unterhalts
den zweiten Satz des § 292 Abs. 5 ,dahingehend pflicht ger,echtfertig·t erscheint. Im Hinblick auf 
zu novellj,eren, daß beim Hinzutreten einer wei- den für Ehepaare geltenden "Familienrichtsatz" 
teren Pension die Zuständigkeit des Pensions- h~t diese Regelung keinen Einfluß auf die Höhe 
versicherungsträgers, ,der bisher Ausgleichszulage der Ausgleichszulage. 
gezahlt hat, erhalten bleiben soll. Dieser Anre
gung wird mit der Bestimmung des § 293 Abs. 3 
zweiter Satz in der Fassung des Entwurfes Rech-
nung getragen. 

Um zu vermeiden, rdaß durch die neue Bestim
mung des § 293 Abs. 3 ein Zuständigkeitswechsel 
ausgelöst wird, soll nach der übergangsbesüm
mung des Art. VI Abs. 29 die neue Rechtslage nur 
für Ausgleichszulagen gelten, die erstmalig nach 
dem 31. Dezember 1972 festgestellt werden. 

Zu § 293 Abs. 4: 

§ 292 .A!bs. 6 in der gegenwartlgen Fassung 
verhindert, daß durch die Ausgleichszulage inner
halb einer Familie ein über den ohnehin nach der 
Größe des Familienstandes bemessenen Richt:satz 
hinausgehender Bezug entsteht. Im Hinblick dar
auf, daß nunmehr für Ehepaare ein "Familien
richtsatz" .geschaffen werden soll, hätte diese Be
st~mmung hinsichtlich der Ehegatten zu entfallen. 
Schwieriger ist die Frage zu beantworten, ob diese 
Bestimmung auch hinsichtlich ,der im Richtsatz 
berücksichtigten Kinder entfallen kann. Nach 
Abs. 1 soll eine Erhöhung des Richtsatzes für 
Kinder nur erfolgen, wenn diese nicht ein Netto
einkommen haben, ,das den Rich,tsatz für einfach 
verwaiste Kinder bis Zur VoUendung des 
24. Lebensjahres erreicht. Im Hinblick auf diese 
Regelung kann auch hinsichtlich der im Richtsatz 
berücksichtigten Kinder auf rdie ,derzeitige Be
stimmung des§ 292 Abs. 6 verzichtet werden, 
zumal die derzeitige Rechtslage, wonach ein 
wa'isenpensionsberechtigtes Kind, das Anlaß zu 
einer geringfügigen Erhöhung ,des Richtsatzes des 
eigenpensionsberechtigten Elternteiles g,ibt, des
halb vom Bezug einer Ausgleichszulage ausge
schlossen wiro, als unbefriedigend angesehen 
w,iro. 

Nach § 292 a Acbs. 3 in der geltenden Fassung 
gebührt, wenn betde Ehegatten aus der Pensions
vel1sicherung pensions berechtigt sind und einen 
gemeinsamen Haushalt führen, nur zu ,einer der 
beiden Pensionen, und zwar zu der Pension, die 

NaCt'1 den übergangsbestimmungen des Art. VI 
Abs. 29 und Abs. 30 gilt ·die neue Bestimmung 
des § 293 Abs. 4 nur für Ausgleichszulagen, die 
erstmalig nach dem 31. Dezember 1972 festge
stellt werden. 

Zu § 293 Abs. 5: 

Die Bestimmungen des Abs. 5 stimmen mit 
den Bestimmungen .des § 292 Abs. 7 in der gegen
wärtigen Fassung überein. Von Versicherungsträ
gern wurde gegen diese Bestimmungen eingewen
det, daß deren Durchführung die Ver.waltung 
belaste und das Ergebnis den Leistungsempfän
gern unverständlich erscheine. überdies wurde 
angeführt, daß die Anzahl der Fälle einer R,icht
satzkürzung nach dieser Vorschl'ift gering sei. Der 
durch ·die Novelle BGBl. Nr. 266/1966 eingefüg,te 
Abs. 6, jetzt Abs. 7, hat nach der Begründung 
der Regierung.svorlage zu dieser Novelle den 
Zweck, zu verhindern, daß im Hinblick auf die 
Erhöhung .des Richtsatzes für die Pensionsberech
tigten auf Witwenpension die Summe der Hinter
bliebenenpensionen und der dazu gebührenden 
Ausgleichszulage höher wird als die Pension samt 
Ausgleichszulage, die der Versicherte bis zu 
seinem Tode bezogen hat. Zu diesem Zweck 
wunde -in Anlehnung an die Regelung des 
§ 267 ASVG für ,d,ie Hinterbliebenenpensionen 
sdbst - auch bezüglich der Summe der Richt
sätze eine gleichartige Begrenzung geschaffen. Hie
bei wur.de ferner nach dem VorbiMe des § 267 die 
Berücksichtigung sowohl von Veränderungen des 
Familienstandes nach dem Tode des Versicherten 
wie .auch einer WitwenpellJsion nach § 258 Abs. 4 
im Höchstausmaß ,der Richts·ätze für die Hinter~ 
bliebenenpensionen geregelt. Von dieser Rege
lung kann nicht abgegangen werden, da die Auf
hebung der Vorschriften über ,die Richtsatzkür
zung insbesondere bei kindeneichen Familien ,in 
vielen Fällen zu einem vom Gesetzgeber zweifel
los nicht beabsichtigten sprunghaften und bedeu
tenden Ansteigen des Familieneinkommens nach 
dem T04 des Vel1sicherten führen würde. 

für sich allein den Anspruch auf die höhere Aus- Zu § 294: 
gleichszulage begründet, eine Ausgleichszulage. 
Das Verhältnis dieser Bestimmung zu der Be- Die gemäß § 29~ a Abs,. 2 ,in der gegenwärti~en 
st ' d § 292 Ab 6' 'ch kl Fassung erforderlIche Feststellung des Ne.ttoelll-Immung es s. ]st m t ,ar. k .. . 

ommens des Unterhaltspfhchtlgen 1st in der 
Nunmehr wird sowohl die Bestimmung 'des'l Praxis vielfach auf Schwierigkeiten gestoßen. Oft 

§ 292 Abs. 6 als auch di,e Bestimrriung des § 292 a ist auch die tatsächliche Alimentation geringer als 
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der gemäß § 292 Abs. 2 ermittelte Betrag. Zwei aber ohne Rücksicht darauf zu erfolgen haben, 
Versicherungsträger haben daher vorgeschlagen, ob Unterhaltsleistungen tatsächlich erbracht wer
daß als monatliche Unterhaltsverpflichtung jener den. Auch die Höhe der tatsächlich erbrachten 
Betrag gelten solle, zu dessen Leistung sich der Unterhaltsleistungen wird.demnach unmaßgeblich 
Unterhaltspflichtige verpflichtet hat oder zu sem. 
dessen Leistung er verpflichtet wurde, ohne Rück- Im Hinblick ~darauf, ,daß für Ehegatten, die im 
sicht darauf, welcher Betrag tatsächlich geleistet gemeinsamen Haushalt leben, ,der "Familienricht
wird. Gegen diesen Vorschlag bestehen aber satz" wirksam wird und daher gemäß § 292 
schwerwiegende Bedenken, da bei dess,en Re,alisie- Abs. 2 das gesamte Nettoeinkommen des Ehe
r~ng in vielen Fällen ein Verzich~ auf Unterhalts- gatten (der Ehegattin) eines Pensionsberechtigten 
lelstungen .. zu Lasten. der Ausgleichszulage z~ er- zu berücksichtigen ist, ist ,der Anwendungsbereich 
~arten ware. Um emen .solchen Un~erhaltsver- des § 294 in der Fassung des Entwurfes gegenüber 
zlcht zu Lasten der A;tsg\'elchszulage ~lcht zu ver-I der geltenden Bestimmung des § 292 a einge
anlassen, sah schon die geltende Be~t1mmung. des schränkt. Auch allfällige Unterhalts ansprüche 
§ 292 a Abs. 2 als Unte.rhal.tsverpfllcht.ung emen eines nicht mit seiner Frau im gemeinsamen Haus
P~~schal,betrag vor, "gl~lchv:lel ob"un~ m welcher halt lebenden Mannes gegen die Ehegattin bzw. 
Hohe ,<he Unterhaltsleistung t.atsachhch erbracht geschiedene Eheg.attin sollen künftighin nicht 
wird". h ch lb b k durc Anrechnung eines Paus a etrages erüc-

D · J d'k h 11 d' d W sichtigt werden, da die Fälle, in denen tatsächlich 
le U 1 atur at a er mgs aus ,ern ort. Ich h 1 fl' h h f 

U t h It fl'ch "b I' d ß 'ch eme so e Unter a tsverp lC tung der E e rau 

d
" bn . er .a

ch
· tsverp dl . t1.~ng Ga geeltet, .a eSVsl I bzw. geschiedenen Ehegattin 'besteht, relativ sel-

a el nl um, le 1m e:.etz normierte er-. . 
fl ·-J., h.11 d' d ß . h I I ten smd. Wenn em solcher Unterhaltsanspruch 

p I"",tung anti e, son ern· a eme Unter a ts- . d Md' F 11 d D" f . k . § 44 
fl.'ch l' d p. . 'es annes, er tm a e er ur tlg elt aus 

verp 1 tung nur vor lege, wenn, em enSlOl1S- ABGB b I' d k" "chl'ch b 
berechtigten tatsächlich ein Rechtsanspruch auf h a. _~e eltet ~er edn °Unnte, htaltsa 1 "ch' e-
U , h I h A f' . Ich U h I ste t, Wlru er, wie an ere nter a tsanspru e, 

nter a t zuste e. u emen so en nter a ts- d"ch'ch d" § 294 f"h 
ch 1 " 'ch d S . "ß le SI U1 t gegen le 1m ,ange u rten 

anspru ~onne verzl tet wer en. 0 seI gema I P , 'ch' h d 11 
§ 863 Ab 2 ABGB ' '11 ch . d V 'eh I ersonen 1"1 ten, Im Ra ·men ' er Festste ung s. em Stl s welg,en er erzl t' d ' k .. .. . 

h . Ich ch . h 'es Nettoem ommens zu beruckslchtlgen sem. 
anzune men, wenn em so er Anspru Ja r- B . d A d d § 292 Ab 1 b' 3' bI 'b 

h I 'ch I _.1 ch d E' el' er nwen ung, es s. 'IS . el en 
ze nte ang U1 t 'ge teIlJU gema t wur e. 'In .. l'ch "ß Ab 4 l' d § 292 Ich 
V 'ch f d' U h 1 fl'ch . nam 1 gema s. It. e , es nur so e erzl t au . le nter a tsverp 1 tung sei h 1 "ch' 

"b d S' l'ch .. Unter a tsanspru e privater Art außer Betracht, 
gegenu .er em OZla versl. eru~gst~ager n,:r die nach § 294 berücksich.tigt werden. 
dann wlCkungslos, wenn er Im Hmbhck auf die 
Bestimmungen über die Ausgleichszulage in !der 
Absicht, den Pensionsver.s-icherungsträger zu 
schädigen, abgegeben wurde (OLG Wien, 22. De
zember 1964, 15 R 188). Da unter Berücksichti
gung dieser Judikatur ,die Bestimmungen des 
§ 292 a in ,der derzeit geltenden Fassung nicht 
geeignet erschienen, . Unterhaltsverzichte zu 
Lasten der Ausgleichszulag,e zu verhindern, sollte 
nach dem zur Begutachtung versendeten Entwurf 
der neuen Bestimmungen des § 294 das Bestehen 
eines Unterhaltsanspruches nicht Voraussetzung 
für die Pauschal anrechnung eines fiktiven Unter
haltsbetrages an Stelle ,des Unterhaltsanspruches 
sein. Im Begutachtungsverfahren wurden dagegen 
aber begründete Einwände erhoben. Insbesondere 
erscheint es nicht gerechtfertigt, jedem pensions
berechtigten Kind ohne Rücksicht auf die Selbst
erhaltungsfähigkeit und jedem geschiedenen Ehe
gatten einen fiktiven Unterhaltsanspruch in Rech
nung zu stellen. Nachdem überarbeiteten Ent
wurf der Bestimmungen des § 294 soll daher 
eine Pauschalanrechnung von Unterhaltsbeträgen 
nur möglich sein, wenn auch ein Rechtsanspruch 
auf Unterhalt bestehen kann. Die ,Pauschalanrech
nung bestimmter Hundertsätze des Nettoein
kommens der im Abs. 1 unter lit. abis c ange
führten Personen, idie nach dem Gesetz als Unter
haltspflichtige in Betracht kommen könnten, wird 

Die Hundertsätze, nach denen ,der dem Netto
einkommen ·des Pensionsberechtigten zuzurech
nende Pauschalbetrag bemessen 'wird, sollten in 
ihrer Höhe ungefähr den üblichen Unterhalts
verpflichtungen entsprechen. Dabei wurde davon 
ausgegangen, daß erfahrungsgemäß die Unter
haltsverpflichtung gegenüber einer Eheg,attin in 
aufrechter Ehe höher bemessen wird als im Falle 
einer geschiedenen Ehe. 

Im Begutachtungsverfahren wurde auch mehr
fach kritisiert, daß ,der versendete Entwurf des 
§ 294 abweichend von der ,derzeit geltenden Rege
lung des § 292 adie anderweitigen Unterhalts
verpflichtungen der unter Lit. abis c angeführten 
Unterhaltspflichtigen nicht berücksichtige. Mit 
dem neuen Abs. 2 ist diesen Einwänden Rechnung 
getragen worden, wobei aber von ,der im § 292 a 
Abs. 5 vorgesehenen Methode des Vombzuges 
eines festen Betrages vom Nettoeinkommen des 
Unterhaltspflichtigen im Hinblid( auf die Geld
wertänderung und die ,damit verbundene Not
wendigkeit ,der Anpas!>ung abgegangen wurde. 

Schließlich haben es ,die Erfahrungen der Pra
x,is notwendig gemacht, ,die Anwendbarkeit der 
Bestimmungen des § 294 Abs. 1 und 2 auch in 
jenen Fällen zu sichern, ,in denen das Nettoein
kommen des Unterhaltspflichtigen nicht gemeldet 
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bzw. nachgewiesen wil'd und vom v,ersicherungs-I überhaupt .nicht oder nur zum .!eil Einfluß auf 
träger nicht in Erfahrung gebracht werden kann. den Ausglelchszulagenanspruch hatten. 
Für diese Fälle ist ,die Regelung des Abs. 3, vor- Diese Kl'itik an den Bestimmungen des § 296 
gesehen. Die ähnliche Regelung des Abs. 4 steht Abs. I in der ,gegenwärtigen Fassung ist gewiß 
1m Zu~ammenha.ng mit .den. Best~~mungen des nicht unbegründet. Da die Auffassungen der V,er
§ 292 Abs. 2 (slehe auch dIe Erlauterungen zu sicherungsträger über eine Neugestaltun'g der 
dieser B,estimmung). Vorschriften des bisherigen § 296 Abs. I aber 

Die Bestimmungen der Abs. 3, 4 und 5 des auseinandergehen und in die bestehende Pr-axis, 
§ 292 a in der derzeit geltenden Fa'ssung können die sich bei der Vollziehung dieser Bestimmungen 
im Hinblick auf ,die Neugestaltung des Ausgleichs- entwid"elt hat, nicht ohne zureichenden Grund 
zulagenrechtes entfallen. eingegriffen werden soll, hat sich das Bundesmini-

sterium für soziale Verwaltung entschlossen, die 

Zu § 295: 

Die Bestimmungen des § 295 entsprechen den 
Bestimmungen der bisherigen §§ 293 und 295. 
Die Bestimmungen dieser Paragraphen, die inhalt
lich zusammengehören, wUl1den in einem Paragra
phen zusammengefaßt, um bei der Neuregelung 
des Ausgleichszulagenrechtes nicht den Rahmen 
des Abschnittes V (§§ 292 bis 299) zu sprengen. 

Zu § 296: 

Der neue § 296 enthält sowohl die Vorschriften 
über die Höhe der Ausgleichszu1age, die nach der 
gegenwärtigen Rechtslage im § 294 enthalten sind, 
als auch die Vorschr-iften über ,die Feststellung 
der Ausgleichszulage. Der Abs. 1 des neuen § 296 
weicht vom bisherigen § 294 ab, da der Amdruck 
"Gesamteinkommen" (§ 292 Abs. 2 in der derzeit 
geltenden Fassung) im neuen § 292 Abs. 1 durch 
den Ausdruck "Summe aus Pension, Nettoein
kommen (§ 292) und ,den gemäß § 294 zu berück
sichtigenden Beträgen"ersetzt wurde. 

Die Bestimmungen des § 296 Abs. 1 in der 
derzeit geltenden Fassung, ,die den Inhalt des 
neuen Abs. 2 bilden, sind nicht unumstritten. 
Insbesondere haben die Versicherungsträger an 
diesen Bestimmungen Kritik geübt. Im einzelnen 
wurde vorgebracht, daß unterschiedliche Auf
fassungen über den Beginn des Ausgleichszulagen
anspruches bzw, über ,die Berechnung der Aus
gleichszulageim AnfaUsmonat bestünden. Ein 
Versicherungsträger hat ausgeführt, daß die Mög
lidlkeit~ einen Ausgleichszulagenanspruch auCl~ für 
einen Teilde~ Monates festzustellel)., im Wider
spruch zum Zweck .der Ausgleichszulag,e stehe, 
die ein gewisses Mindesteinkommen sichern soll. 
Die Frage, ob eine amtswegige ErhÖhung .der 
Ausgleichszulage ohne zeitliche Einschränkung 
rückwirkend erfolgen könne, sei aus .dem Geset
zestext ,gleichfalls nicht klar zu entnehmen. Als 
unbefriedigend und mit dem Fürsorgeprinzip 
nicht vereinbar wunde die Bestimmung kritisiert, 
daß der Wegfall bzw. ·die Herabsetzung ,der Aus
gleichszulage ,erst nach Ablauf des Monates wirk-

I 
sam wende, ·indem ,die Gründe ,dafür eingetreten 
sind, weil damit einmalige Einkünfte, mögen sie 
auch noch so hoch sein, ebensowenig wie Bezüge 
aus kurzfristigen Beschäftigungsverhältnissen 

Bestimmungen des derzeitigen § 296 Ab!>. lais 
Abs. 2 des § 296 in ,den Entwurf zu übernehmen. 
Geändert wur,de lediglich der vorletzte Satz des 
Abs. I (nunmehr Abs. 2), da der Ausdruck 
"Gesamteinkommen" ,im Hinblick auf ,die Bestim
mungen ·des § 292 Abs. 1 in ,der F:lJssung des ' 
Entwurfes ersetzt werden mußte. 

1m Ab!>. 3, der im wesentlichen dem bisherigen 
Abs. 2 entspricht, wUl1de nunmehr klar zum Aus
druck gebracht, daß eine Neufeststellung der Aus
gleichszulage nicht nur bei ,einer Änderung des 
maßgebenden Sachverhaltes, sondern auch bei 
einer Änderung ,der RechtJslage zu erfolgen hat. 
Auch nicht in den persönlichen Verhältnissen des 
Pensionsberechtigten begründete Erhöhungen des 
Richtsatzes weI'den sohin eine Neufeststellung 
der Ausgleichszulage herbeiführen. 

Mit dem Abs. 4 wird einer Anregung Rechnung 
getragen, die von Versicherungsträgern wieder
holt vorgebramt wurde. 

Zu § 297: 

Die derzeitige gesetzliche Regelung der Ver
waltungshilfe der Fürsorgeverbände wird von 
mehreren Versicherungsträgern als unzureichend 
angesehen. Nach Ansicht dieser Versicherungs
träger und des Hauptverbandes der österreichi
sChen Sozialversicherungsträger kann die Verwal
tungshilfe nur dann zu praktisch verwertbaren 
Ergebnissen führen, wenn die Fürsorgeverbände 
nicht nur die verschiedenen Naturalbezüge ·einzeln 
angeben, sondern auch ziffernmäßig bewerten. 
Die Verbindungsstelle der Bundesländer hat im 
Juni 1967 auf Antrag des Amtes der Nieder
österreichischen Landesregierung Stellungnahmen 
der Bundesländer zu der Frage eingeholt, ob die 
Bewertung von Naturalleistungen unter den He
griff der "Verwaltungshilfe" ,im Sinne des §- 297 
ASVG fällt; das heißt, ob die Bewertung der 
Sachbezüge von den Fürsorgeverbänden vorzu
nehmen oder dem zuständigen Versicherungsträ
ger zu überl-assen ist. Mit Ausnahme des Bundes
landes Steiermark, VOl). ,dem keine Äußerung ein
langte, haben sich sämtliche Bundesländer dafür 
ausgesprochen, ,die bisherige Praxis, wonach die 
Fürsorgeverbände auch die Bewertung der von 
ihnen erhobenen Sachbezüge vornehmen, beizu-
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behalten. Dabei ist. aber mehrfach darauf hinge
wiesen worden, ,daß für die Fürsorgeverbände 
im Rahmen der Verwaltungshilfe hinsichtlich der 
Bewertung von Sachbezügen weder eine Entschei
dungspflicht noch eine Entsche~dungsbefugnis be
stehe. Im übroigen wird in den Stellungnahmen 
der Bundesländer Oberösterreich, Kärnten, Nie
derösterreich, Salzburg, Vorarlberg und Wien 
übereinstimmend über ,das Ausmaß der Inan
spruchnahme der Fürsorgeverbände ,durch die 
Pensionsversicherungsträger Klage geführt und 
gefordert, daß das Ausmaß der Inanspruchnahme 
der Fürsorgeverbände auf ,das unumgängliche 
Ausmaß eingeschränkt wil"!d. Andererseits klagen 
die Versicherungsträger darüber, daß die Für
sorgeträger, seit sie auf Grund des Art. IV Abs. 2 
des Finanzausgleichsgesetzes 1959 an der Aufbrin
gung der Mittel für die Ausgleichszulage nicht 
mehr beJeiligt sind, anscheinend kein besonderes 
Interesse an einer präzisen Ermittlung der maß
gebenden Einkommensverhältnisse haben. 

Um die biiShenige Praxis, wonach die Fürwrge
verbände auch die Sachbezüge ermitteln, im Ge
setz zu verankern, sollen die Bestimmungen des 
§ 297 durch den Einschub des folgenden Satzes 
ergänzt werden: "Insbesondere kann der zustän
dige Fürsorgeträg,er um die Ermittlung von Sach
bezügen ersucht werden." 

Die Zweckmäßigkeit ,der Ermittlung ,der Sach
bezüge im Wege ,der Verwaltungshilfe wird auch 
von'den Bundesländern nicht geleugnet. So führte 
etwa das Amt der Vorarlberger Landesregierung 
aus,daß ,die Ausgleichszulage inhaltlich doch eine 
Fürsorgeleistung darstelle, selbst wenn sie durch 
das Gesetz als Leistung der Sozialversicherung 
konstruiert sei und setzte ·dann wörtlich fort: 
"Gerade in der Fürsorge ist 'es aber entscheidend, 
daß ortsnahe Verwaltungsorgane tätig werden, 
welche die oft verschieden gelagerten Verhältnisse 
in ,den Gemeinden von einer unmittelbaren Sicht 
her kennen." 

Eine bedeutende Entlastung der Fürsorgeträger 
1st durch das Wirksamwerden der neuen Bestim
mungen des § 292 Abs. 5 und Abs. 8, die eine 
Ermittlung des Einkommens aus der Bewirt
schaftung eines land(forst)wirtschaftlichen Betrie
bes und eine Pauschalierung von Ausgedings
leistungen auf Grund des Einheitswertes des Be
triebes vorsehen, zu erwarten. Insbesondere wird 
sich eine Ermittlung der tatsächlich gewährten 
Ausgedingsleistung und deren Bewertung erübri
gen. Die Ermittlung und Bewertung von Sach
leistungen wird im Wege der Verwaltungshilfe 
nur noch erforderlich sein, wenn es sich nicht um 
Ausgedingsleistungen handelt. 

Zu § 298: 

Die Bestimmungen des § 298 Abs. 1 und 3 
entsprechen im wesentlichen den derzeit gelten-

den Bestimmungen dieses Paragraphen. Der Aus
druck "Gesamteinkommen" mußte im Hinblick 
auf die Bestimmungen ,des § 292 in der Fassung 
des Art. IV Z. 39 er~etzt werden. Die darüber 
hinausgehende Neufassung des nunmehrigen 
.Abs. 3 (früher Abs. 2) 50ll das Lesen und Ver
stehen der Bestimmung erleichtern. 

Eines der Grundprobleme bei der Zuerkennung 
der Ausgleichszulagen ist nicht nur die richtige 
und vollständige Erfassung des gesamten für den 
Ausgleichszulagenanspruch 'maßgebenden Netto
einkommens, sondern auch die Berücksichtigung 
,der Einkommensänderungen, die sich in weiterer 
Folge ergeben. Die Bestimmung des § 298 Abs. 2, 
nunmehr Abs. 3, wonach ,die Fürsorgeverbände 
die Verpflichtung haben, die ihnen bekannt wer
denden Knderungen des Einkommens sowie der 
sonstigen Umstände, die eine Knderung des Richt
satzes bedingen, dem Pensionsversicherungsträger 
mitzuteilen, kam bisher in ,der Praxis so gut wie 
gar nicht zum Tragen. In ,den größeren Orten ist 
der einzelne Pensionist dem zuständigen Erhe
bungsbeamten in ·der Regel unbek,annt, sodaß 
schon aus ,diesem Grund kaum zu erwarten ist, 
daß Einkommensänderungen, die für den Bezug 
der Ausgleichszulage maßgebend sind, den Ge
meinden bekannt und ·den Pensionsversicherungs
trägern zur Kenntnis gebracht werden. Dazu 
kommt noch, daß die FÜI"!Sorge!räger, seit sie auf 
Grund des Art. IV Abs. 2 des Finanzau~gleichs
gesetzes 1959, BGBI. Nr. 97/1959, an der Auf
bringung der Mittel ,für ·die Ausgleichszulagen 
nicht mehr beteiligt sind, kein unmittelbares 
Interesse daran haben, rigorose Erhebungen für 
die Versicherungsträger durchzuführen. Faktisch 
i!st daher die richtige ~nd vollständige Erfassung 
einer Knderung des für die Höhe einer Aus
gleichszulage maßgebenden Einkommens von der 
Einhaltung der nach Abs. 1 bestehenden Melde
pflicht des Ausgleichszulagenbez,iehers abhängig. 
Es wird aber immer wieder festgestellt, daß es bei 
Ausgleichszulagenempfängern oft zu namhaften 
überbezügen kommt, ,die ,ihre Ursache darin 
haben, daß die Meldevorschriften des § 298 Abs. 1 
nicht beachtet werden. Es wurde daher schon im 
Begutachtungsverfahren zum Entwurf der 
19. ASVG-Nov.elle dringend ,die Aufnahme einer 
Bestimmung verlangt, ,die eine periodisch wieder
kehrende überprüfung des festgestellten bzw. ge
meldeten Einkommens ,der Ausgleichszulagenbe
zieher vorsieht. Diese Bestrebungen, die Gewäh
rung der Ausgleichszulage ,in der den tatsächlichen 
wirtschaftlichen Verhältnissen entsprechenden 
Höhe sicherzustellen, haben zu der Entschließung 
des Nationalrates vom 8. Feber 1967 geführt, 
mit der die Bundesregierung aufgefordert wurde, 
im Jahre 1967 nach Anhören des Hauptverban
des- der österreichi&chen Sozialversicherungsträ
ger Vorkehrungen dafür zu treffen, daß bei 
bestimmten Gruppen von Ausgleichszulagenemp-
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fängern Erhebungen über ihr Gesamteinkommen 
und über alle Umstände, die für die Höhe des 
Richtsatzes maßgebend sind, durchgeführt wer
den. Eine solche Erhebungsaktion wurde sooann 
vom Bundesministerium für soziale Verwaltung 
veranlaßt und von den Pensionsversicherungs
trägern durchgeführt. Die Erledigung der Erhe
bungen erstreckte sich vielfach bis zum Beginn 
des Jahres 1969. Seither sind im wesentlichen 
keine generellen überprüfungen der Einkom
mensverhältnisse der Ausgleichszulagenbezieher 
vorgenommen worden. Da ,die im Jahre 1967 
eingeleitete Erhebungsaktion nicht alle Ausgleichs
zulagenbezieher erfaßt hat und im Hinblick auf 
die seit ,dieser Aktion verstrichene Zeit ist anzu
nehmen, daß die der Berechnung der gewährten 
Ausgleichszulagen zugrunde gelegten Einkommen 
in sehr vielen Fällen nicht mit den tatsächlichen 
Verhältnissen übereinstimmen. Aus Einschau
berichten ist zu entnehmen, daß insbesondere An
gaben über das Einkommen des Ehegatten oft 
durch Jahre hindurch unverändert der Berech
nung der Ausgleichszulage zugrunde gelegt wer
den. Besonders im Hinblick auf die vorgesehene 
Schaffung eines Familienrichtsatzes wäre eine 
solche Praxis künftig untragbar. 

In einem neuen Ab~, 2 ,des § 298 soll daher vor
gesehen werden, ·daßdie Pensionsversicherungs
träger, beginnend mit dem Jahre 1974, jeden 
Ausgleichszulagenbezieher innerhalb von jeweils 
drei Jahren mindestens einmal zu einer Meldung 
seines Nettoeinkommens - wobei gemäß § 292 
Abs. 2 auch ,das Nettoeinkommen des Ehegatten 
(der Ehegattin) zu' berücksichtigen sein wird -, 
seiner Unterhaltsansprüchesowie aller Umstände, 
die für ,die Höhe des Richtsatzes maßgebend 
sind, zu verhalten haben. Als Sanktion für Idie 
Nichtbefolgung der Aufforderung zur Meldung 
ist vorgesehen, 'daß der Versicherungsträger zwei 
Monate nach Ablauf der zweimonatig,en Frist, 
innerhalb der der Aufforderung zu entsprechen 
ist, die Ausgleichzulage zurückzuhalten hat. Da
durch wil'dder Anspruch auf Ausgleichszulage 
zunächst nicht berührt. Sobald der Ausgleichs
zulagenbezieher der Aufforderung nachkommt 
oder der Pensionsversicherungsträger ,auf andere 
Weise von der maßgebenden Sachlage Kenntnis 
erhalten hat, wird bei einer Anderung des maß
gebenden Sachverhaltes die Ausgleichszulage ge
mäß § 296 neu festzustellen sein. Soweit die Aus
gleichszulage nicht auf Grund der Neufeststel
lung wegzufallen hat; w.irddie zurückgehaltene 
Ausgleichszulage nachzuzahlen sein. 

vorgesehenen "Erklärungsaktionen" alle zwei 
Jahre durchzuführen. 

Zu § 299: 

Die gegenwärtigen Vorschriften des § 299 über 
die Tragung des Aufwandes für die Ausgleichszu
lagesind überholt und können in der derzeitigen 
Fassung nicht aufrechterhalten werden. An der 
im Abs. 1 des § 299 in seiner ,derzeitigen Fassung 
enthaltenen grundsätzlichen Regelung soll auch 
im Abs. 1 des neuen § 299 festgehalten wenden. 
Im Abs. 2 soll vorgesehen w,el'den, ,daß der Bund 
nur soweit zur Tragung des Aufwandes für die 
Ausgleichszulage verpflichtet ist, als dies das 
Finanzausgleichsgesetz - bestimmt. Damit wäre 
dem Umstand Rechnung getragen, daß es sich 
bei den Ausgleichszulagen um Fürsorgeleistungen 
handelt und somit ,das primäre Interesse an einer 
R,egelung der Tragung des Aufwandes im Rah
men des Finanzausgleiches bei den Ländern liegen 
muß. 

Der neue Abs. 3 Isoll ,an ,die Stelle des bishel1igen 
Abs. 3 treten, der schon im Hinblick auf das 
inzwischen durch andere Rechtsvorschriften er
setzte Familienlastenausgleichsgesetz, BGBl. 
Nr. 18/1955, nicht anwendbar wäre. 

Auf die im bishe~igen Abs. 4 enthaltene Rege
lung der nach Abs. 1 zu leistenden Ersätze, ins
besondere auf die gesetzliche Festsetzung einer 
zweiwöchigen Fälligkeitsfrist, die sich in der Pra
xis als zu kurz erwiesen hat, wUl'de verzichtet. 
Diese Regelung soll den nach dem neuen Abs. 4 
zu erlassenden Durchführungsbestimmungen 
überlassen bleiben. 

Zu Art. VI Abs. 29 bis 33: 

Das neue Ausgleichszulagenrecht soll ,grund
sätzlich auch für Versicherungsfälle gelten, in 
denen der Stichtag vor dem 1. Jänner 1973 liegt. 
Eine Sonderregelung wurde in ,der übergangs
bestimmung des Abs. 29 lediglich hinsichtlich der 
neuen Bestimmungen des § 293 Abs. 3 und 4 in 
der Fassung des Art. IV Z. 39 geschaffen. Diese 
Bestimmungen sollen nur auf Ausgleichszulagen 
Anwendung finden, die erstmalig nach dem 
31. Dezember 1972 festgestellt werden, um einen 
W':echsel inder Zuständigkeit zur Leistung einer 
bereits zuerkannten Ausgleichszulage bzw. einen 
übergang der Anspruchsberechtigung von einem 
Ehegatten auf ,den anderen zu vermeiden (Art. VI 
Abs.29). 

Im Abs. 30 wird bestimmt, daß § 293 Abs. 4 
in der ab 1. Jänner 1974 geltenden Fassung des 

Durch eine ähnliche Bestimmung (§ 99 KOVG) Art. IV Z.41 lit. b - wenn es sich um die 
werden im Bereich der Kriegsopferversorgung mit Wirksamkeit vom 1. Jänner 1974 anspruchs
die Anderungen der für Versorgungsleistungen berechtigten Lebensgefährten handelt - für Ver
maßgebenden Einkommensverhältnisse erfaßt. sicherungsfälle, in denen der Stichtag vor dem 
Auf Grund eines Erlasses des Bundesministeriums 11. Jänner 1974 liegt, nur gilt; sofern der An
für soziale Verwaltung sind die im § 99 KOVG spruch bei beiden Lebensgefährten erstmalig nach 

;'!'. 
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dem 31. Dezember 1973 festgestellt )Vird. Durch 
diese Bestimmung soll vermieden werden, daß in 
Fällen, in denen einem der beiden anspruchsbe
rechtigten Lebensgefährten bereits vor dem 
1. Jänner 1974 eine Ausgleichszulage zuerkannt 
wurde, durch den Hinzutritt des Anspruches des 
Lebensgefährten ein Wechsel in der Anspruchs
berechtigung und allenfalls auch ein Wechsel in 
der Zuständigkeit zur Leistung der Ausgleichszu
lage eintritt. 

Die grundlegende Knderung des Ausgleichs
zulagenrechtes, insbesondere die Schaffung eines 
Familienrichtsatzes und die damit im Zusammen
hang stehende Berücksichtigung des gesamten 
Nettoeinkommens des mit dem Pensionsberech
tigten im gemeinsamen Haushalt lebenden Ehe
gatten, kann in einzelnen Fällen auch zu einer 
Minderung des Ausgleichszulagenanspruches füh
ren. Die Ausgleichszulage soll in diesen Fällen 
grundsätzlich in der Höhe weitergewährt werden, 
wie sie nach den am 31. Dezember 1972 in Gel
tung stehenden Vorschriften gebührt. Diese über
gangsregelung wird im einzelnen Fall solange 
wirksam bleiben, als die nach den bisherigen 
Vorschriften bemessene Ausgleichszulage den Be
trag übersteigt, der nach den neuen Rechtsvor
schriften gebührt (Abs. 31). 

Da sich auch aus der Anwendung der über
gangsvorschriften der Abs_ 29 und 30, betreffend 
die Anwendbarkeit der Bestimmungen des § 293 
Abs. 3 und 4 in der Fassung des Art. IV Z. 39 
bzw. des § 293 Abs. 4 in der Fassung des Art. IV 
Z. 41 auf Versicherungsfälle, in denen der Stich
tag vor dem 1. Jänner 1973 bzw. dem 1. Jänner 
1974 liegt, eine Minderung des Ausgleichszulagen
anspruches ergeben kann, wurden in die Wah
rungsbestimmung des Abs. 31 auch die über
gangsbestimmungen der Abs. 29 und 30 mit ein
bezogen. 

Einer Minderung des Ausgleichszulagenanspru
ches, die sich aus einer Knderung des maßgeben
den Sachverhaltes ergibt, soll jedo~h die Wah
rungsbestimmung des Abs. 31 nicht entgegen
stehen. Deshalb .wird sich nach Abs. 32 die weiter
zugewährende Ausgleichszulage in dem Ausmaß 
mindern, als eine solche Minderung dn einer 
Knderung des maßgebenden Sachverhaltes be
gründet ist. Erhöhungen der Ausgleichszulage, 

. die sich aus einer Knderung des Sachverhaltes 
oder etwa im Zuge der jeweiligen Anpassungen 
ergeben würden, können solange nicht wirksam 
werden, als die nach den alten Rechtsvorschriften 
weiterzugewährende Ausgleichszulage höher ist 
als sie es nach den neuen Rechtsvorschriften 
wäre. 

So wie die Wahrungsbestimmung des Abs. 31 
einer Minderung der Ausgleichszulage nicht ent
gegensteht, die auf einer Knderung des Sach
verhaltes beruht, soll sie auch nicht eine Minde-

rungder Ausgleichszulage verhindern, die sich 
durch den Abzug des Betrages für die Kranken
versicherung oder durch den Abzug von Steuern 
ergibt. Der nach Abs. 31 gewährte Auszahlungs
betrag wird sich daher nach Abs. 32 um den ge
mäß § 73 Abs. 5 in der Fassung des Entwurfes 
einzubehaltenden Betrag für die Krankenver
sicherung und um einen allfälligen Steuer abzug 
vermindern. 

Zu Art. IV Z. 43 (§ 300 a): 

Aus dem Kreise der Pensionsversicherungs
'-träger kam die Anregung, den derzeit für die 
Gewährung von Rehabilitationsleistungen erfor
derlichen Zusammenhang mit einem Heilverfah
ren zu lösen, um die Versicherungsträger in die 
Lage zu versetzen, durch gezielte Rehabilitations
maßnahmen schon eingreifen zu können, bevor 
,noch ein Heilverfahren notwendig wird. Auch 
hat sich bei der Anwendung der Vorschriften 
über die Rehabilitation als Mangel herausgestellt, 
daß die für die Unfallversicherungsträger gelten
den Bestimmungen des § 198 über die Berufsfür
sorge nach der geltenden Rechtslage von den 
Pensionsversicherungsträgern nicht herangezogen 
werden können. Beiden Anregungen der Pen
sionsversicherungsträger wird durch die Neu
fassung des § 300 a Rechnung getragen. 

Zu Art. IV Z. 44 (§ 302 Abs. 2): 

Die Bestimmung ist seit der durch die 21. No
velle zum ASVG, BGBL Nr. 6/1968, ermöglichten 
Verlängerung der Höchstdauer des Krankengeld
anspruches von 52 auf 78 Wochen (eineinhalb 
Jahre) problematisch geworden. Da alle Kranken
versicherungsträger von der Ermächtigung des 
§ 139 Abs. 2 Gebrauch gemacht haben, gebührt 
Familien- bzw. Taggeld aus der Krankenversiche
rung bei Vorliegen der sonstigen Voraussetzun
gen durch 78 Wochen. § 302 Abs. 2 schließt aber 
die Gewährung des Familiengeldes in dem Aus
maß, in dem es den Versicherten gemäß den 
Bestimmungen über die Krankenversicherung 
(§ 152) gebühren würde, schon mit Ablauf eines 
Jahres nach dem Ausscheiden aus der Kranken
versicherung aus. An die Stelle des so zu bemes
senden Familiengeldes tritt das Familiengeld in 
der Höhe von 27 S täglich, auch wenn die ent
sprechende Leistung aus der Krankenversicherung 
höher gewesen wäre. Das Taggeld gebührt von 
Haus aus ohne Rücksicht auf die Höhe des aus 
der Krankenversicherung gebührenden Taggeldes 
einheitlich mit 12 S täglich, obwohl nach § 152 
Abs. 3 das Taggeld aus der Krankenversicherung 
in den meisten Fällen mit einem wesentlich höhe
ren Betrag gewährt wird. Die Sonderregelung des 
Abs. 3 über das Taggeld hatte nur so lange eine 
Berechtigung, als die entsprechende Leistung 
aus der Krankenversicherung gleich hoch oder 
nur geringfügig höher war. Der Anderung der 
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Rechtslage sollte dadurch Rechnung getragen wer
den, daß die einjährige durch eine eineinhalb
jährige Frist ersetzt und der Taggeldanspruch in 
die Regelung des Abs 2 einbezogen wird. 

Zu Art. IV Z. 45 (§ 303): 

Nach der Neufassung des § 90 Abs. 1 durch 
die 18. Novelle zum ASVG, BGBl. Nr. 168/1966, 
ruht die Pension auch dann, wenn sie während 
eines auf Rechnung des Pensionsversicherungs
trägers gewährten Heilstättenaufenthaltes anfällt. 
Auf diese Regelung nimmt die geltende Fassung 
des § 303 nicht Bedacht. Die Anführung des 
Ruhensgrundes nach § 94 'war daher durch die 
Zi~ierung des § 90 zu ergänzen. 

Zu Art. IV Z. 47 bis 52, Art. V Z. 63 und 64 und 
Art. VI Abs. 34 bis 36 (§§ 308 bis 313, 529 
und 531): 

Der Nationalrat hat an läßlich der Verabschie
dung der 25. Novelle zum ASVG folgende Ent
schließung gefaßt: 

"Die Bundesregierung wird aufgefordert, dem 
Nationalrat so rasch wie möglich die Regierungs
vorlage einer Novelle zum ASVG vorzulegen, 
mit der die Bes~immungen über die Aufnahme 
in ein pensionsversicherungsfreies Dienstverhält
nis und über das Ausscheiden aus einem solchen 
unter dem Gesichtspunkt einer Verwaltungsver
einfachung neu geregelt werden." 

In den vorangegangenen Beratungen wurde 
eine vom Standpunkt der Verwaltungsverein
fachung erstrebenswerte Lösung darin erblickt, 
daß auf die Berechnung und wechselseitige Be
zahlung von überweisungs beträgen überhaupt 
verzichtet werden könnte, weil alle Pensionsver
sicherungsträger nach dem ASVG Anspruch auf 
Bundesmittel haben und daher zumindest beim 
Wechsel von Dienstnehmern zwischen Pensions
versicherung und Bundesdienst die Zahlung von 
überweisungsbeträgen vom Standpunkt des Bun
des nur eine überflüssige Verwaltungsarbeit dar
stellt. 

Dem Auftrag des Nationalrates wird in der 
vorliegenden Novelle bis auf einen Punkt voll 
Rechnung getragen. Gegen die vom Standpunkt 
der Verwaltungsvereinfachung erstrebenswerte 
Lösung, auf die Berechnung und wechselseitige 
Bezahlung von überweisungsbeträgen überhaupt 
zu verzichten, sprach das Ergebnis nachstehender 
überlegungen. 

Nach dem geltenden Versorgungsrecht der 
Beamten ist eine Anrechnung von Ruhegenuß
vordienstzeiten entweder gegen Leistung des 
überweisllngsbetrages oder gegen Leistung des 
besonderen Pensionsbeitrages möglich. Eine Ände
rung der Bestimmungen des ASVG in der Rich
tung, daß in Hinkunft auf die Bezahlung des 

überweisungsbetrages verzichtet werden soll, 
setzt zwingend voraus, daß die Bestimmungen 
des Pensionsgesetzes entsprechend geändert wer
den müßten. Solange es sich nur um das Pensions
recht der Bundesbeamten handelt, wäre eine 
solche Änderung denkbar. Für die Bediensteten 
der übrigen Gebietskörperschaften jedoch, deren 
Pensionsversorgung ;im wesentlichen jener der 
Bundesbediensteten gleicht, könnte eine solche 
Änderung nur durch die zuständigen gesetzgeben
den Körperschaften erfolgen, auf die der Bund 
jedoch nur im bescheidenen Ausmaß Einfluß neh- ~ 
men könnte. Weiters ist zu bedenkeh, daß es 
kleineren Gebietskörperschaften finanziell nicht 
möglich wäre, bestimmte Zeiten beitragsfrei in 
ihre Versorgungslast zu übernehmen. Abgesehen 
von diesen mehr formalen Gründen sind noch 
folgende Umstände zu bedenken: 

Die übernahme von Vordienstzeiten kann nur 
in Finem bestimmten Ausmaß (ganz oder zu einem 
be$timmten Teil) erfolgen. Hiefür ist es aber not
wendig, daß vom Versicherungsträger festgestellt 
w~rd, welche Zeiten und in welchem Ausmaß 
difse vorhanden sind. Auf eine derartige Fest
st~llung könnte der Dienstgeber jedenfalls nicht 
verzichten. Aber auch der Versicherungsträger 
m6ß wissen, 'welche bei ihm erworbenen Ver
si~erungszeiten nunmehr von einem öffentlich
rechtlichen Dienstgeber in dessen Versorgungs
s1stem übernommen werden. Nur dann ist es 
mögl<ich, durch "Löschung" dieser Zeiten unge
rechtfertigte Doppelleistungen in Hinkunft zu 
vermeiden. Es ,ist also notwendig, daß der Ver
sicherungsträger den Umfang der vorhandenen 
Zeiten feststellt, diese Zeiten dem öffentlich-recht
lichen Dienstgeber bekanntgibt, dieser w<ieder 
dem Versicherungsträger mitteilt, welche Zeiten 
er in sein Versorgungssystem übernimmt, und auf 
Grund dieser Mitteilung der Versicherungsträger 
endgültig feststellt., welche Zeiten nun als ge
löscht - weil in ein anderes Versorgungssystem 
übernommen - gelten und welche Zeiten dem 
Dienstnehmer zu erstatten sind. Auch diese letzte 
Feststellung ist erforderlich, weil nicht nur der 
Versicherte die Beiträge für jene Zeiten, die für 
den Ruhe(Versorgungs)genuß nicht angerechnet 
werden, in irgendeiner Form zurückgezahlt er
halten soll, sqndern weil auch seitens der Versiche
rung der berechtigte Wunsch besteht, aus solchen 
Restzeiten nicht neue, Leistungen aus der Sozial
verSlicherung entstehen zu lassen. Wenn aber das 
Verfahren zwischen Versicherungsträger und 
öffentlich-rechtlichem Dienstgeber für die ge
rechte Liquidierung der vorhandenen Versiche
rungszeiten erforderlich .ist und die verbleibenden 
Versicherungszeiten in Form einer Erstattung 
weiterzubehandeln sind, so stellt demgegenüber 
die Feststellung und Leistung des überweisungs
betrages an den Dienstgeber nur mehr die gering
ste Verwaltungsarbeit, aber die endgültige Liqui-

404 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)120 von 150

www.parlament.gv.at



404 der Beilagen 121 

dierung der Ansprüche aus der Sozialversicherung 
dar. 

Eine Vereinfachung, die in der Pensionsver
sicherung wünschenswert wäre, soll nicht eine 
Umstellung in anderen Rechtsgebieten und unter 
Umständen eine Verwaltungsmehrarbeit mit sich 
bningen. Die Lösung des vorliegenden Problems, 
auf die Leistung des Überweisungsbetrages ' zu 
verzichten, würde nicht nur bedeuten, daß das 
Pensionsrecht der Bundesbediensteten und der 
Bediensteten der übrigen Gebietskörperschaften 
geändert werden müßte, sondern unter Umstän
den auch die Behandlung dieses Problems im 
Finanzausgleich nach sich ~iehen. Aus diesen Über
legungen wurde daher in de'r vorliegenden 
Novelle versucht, das vorhandene System so weit
gehend, als möglich zu vereinfachen, ohne in 
andere Rechtssphären einzugreifen. 

Leistung eines Überweisungs betrages auch für 
Selbständige hat, wurde unterschätzt. Nunmehr 
konnte aber festgestellt werden, daß die Zahl 
der Handwerker, die in den Staats- und Landes
dienst treten, und die Zahl der Landwirte, die 
z. B. als Postbedienstete tätig werden, gar nicht 
so gering ist. Daß die GSPVG- und B-PVG 
(LZVG)-Zeiten auch hinsichtlich des Überwei
sungsbetrages den ASVG-Zeiten gleichgestellt 
werden, konnte daher nicht ausbleiben. 

Wenn nunmehr mit der Absicht, alle Versiche
rungszeiten gleich zu behandeln, an das Problem 
herangegangen wird, stellt sich die Frage, ob 
diese Gleichstellung in Form des "Pro-rata
Systems" (jeder Versicherungsträger ,honoriert 
seine Zeiten) oder in der Form der "Zuständig
keitsregelung" im Sinne des § 245 ASVG gelöst 
werden soll. Die Entscheidung dieser Frage fiel 
aus einem wichtigen Grund verhältnismäßig 

Im allgemeinen wäre zu den Bestimmungen leicht. Mit der Le,istung des Überweisungsbetra-
der §§ 308 ff ASVG folgendes zu bemerken: ges wird praktisch eine Versicherung liquidiert. 

Auf Grund des Pensionsgesetzes 1965, dessen Es gibt nur eine einzige Leistung an den Dienst
Grundsätze im wesentlichen auch von den geber, allenfalls noch eine einmalige Leistung 
anderen Gebietskörperschaften übernommen (Beitragserstattung) an den Dienstnehmer; damit 
worden sind, ist es dem Beamten überlassen, ob, ist die Verbindung zwischen Versicherungsträger 
wann und wie viele Vordienstzeiten er sich für und Versicherten gelöst. 
seinen Pensionsanspruch anrechnen läßt, obwohl Auf die Anrechenbarkeit der Versicherungs
an sich die Anrechnung von Ruhegenußvordienst- zeiten nach dem ASVG wurde verzichtet und 
zeiten von Amts wegen zu erfolgen hat. Früher daher auch nichts Gleichwertiges in den Pensions
mußte der Dienstgeber bestimmte Zeiten anrech- versicherungen der Selbständigen eingeführt. Er
nen, damit überhaupt der Überweisungsbetrag worbene Versicherungszeiten werden ohne Rück
geleistet werden konnte. Heute bleibt es dem sicht auf ihre zeitliche Lagerung honoriert. Damit 
Dienstnehmer überlassen, die Zeiten zu bestim- im Zusammenhang steht auch die, eine wesent
men, die ihm der Dienstgeber als Ruhegenuß- liche Verwaltungsvereinfachung darstellende 
vordienstzeiten anrechnet. Für bestimmte Arten Neuerung, keine Bemessungsgrundlage zu ermit
angerechneter Versicherungszeiten leistet der Ver- tein, sondern einen Hundertsatz der geltenden 
sicherungsträger den Überweisungsbetrag. Bei die- monatlichen Höchstbeitragsgrundlage bzw. des 
sen Zeiten handelt es sich um alle Beitragszeiten Meßwertes in der höchsten Versicherungsklasse 
und um bestimmte Ersatzzeiten, nämlich die vor' als Berechnungsgrundlage zu fixieren. Zu einer 
dem 1. Jänner 1939 liegenden Beschäftigungs- der wichtigsten Anderungen gehört die Aufhe
zeiten als Arbeiter und Angestellter und um die 'bung der Antragsfrist. Es hat sich nämlich ,in der 

,Kriegsdienstzeiten. Daß für Beitragszeiten, die der Vergangenheit immer wieder gezeigt, daß die 
Dienstgeber nicht anrechnet oder die sich der Frist zur Antragstellung vom Dienstgeber ver
Dienstnehmer nicht anrechnen läßt, die Beiträge säumt wurde, obwohl der Gesetzgeber durch 
erstattet werden, entspricht dem Grundsatz der neuerliche Fristeröffnung versucht hat, die durch 
bisherigen Regelung, nur daß nach der neuen die Fristversäumnis für den Versicherten ent
Regelung die einmal gezahlten Beiträge nicht standenen Nachteile zu beheben. Das neue Pen
direkt, sondern im Wege einer "Pauschalierung" sionsrecht der Beamten kennt - wie bereits 
erstattet werden. oben ausgeführt - keine Frist für die Stellung 

Wenn diese erste Anderung ihre WurzeLin der des Antrages auf Anrechnung von Ruhegenuß
vordienstzeiten. Umso mehr erscheint es vertretAnderung des Pensions rechtes der Beamten hat, ' 
bar, auch die AntragsteIlung auf Leistung des so ist die zweite wesentliche Anderung auf dem 

Gebiet der Pensionsvenicherung selbst zu finden. Überweisungsbetrages jederzeit zu ermöglichen. 

Seit der Einführung des GSPVG und des LZVG Dem Wunsch, auch dem Dienstnehmer Partei
bzw. des B-PVG erwerben selbständig Erwerbs- stellung einzuräumen, wurde dadurch Rechnung 
tätige Versicherungszeiten, die sie, wenn sie ihren getragen, daß zur Stellung des Antrages nicht 
Beruf wechseln und Beamte werden, natürlich mehr der Dienstgeber allein, sondern auch der 
genauso honoriert erhalten wollen wie die un- Dienstnehmer berechtigt ist. Alle weiteren Ande
selbständig Erwerbstätigen, die in den öffent- rungen gegenüber dem bisherigen Recht werden 
licheri Dienst treten. Die Bedeutung, die die bei den einzelnen Bestimmungen behandelt. 
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Zu § 308 Abs. 1: I Zu § 308 Abs. 5: 

Als Voraussetzung für die Anwendung dieser Nach dieser Bestimmung wird der Ver-
Best,immung wird grundsätzEch verlangt, daß der sicherungsträger festgestellt, der den über
Dienstgeber Versicherungszeiten nach dem ASVG, weisungsbetrag für alle vorhandenen und vom 
nach dem GSPVG und (oder) nach dem B-PVG Dienstgeber angerechneten Versicherungszeiten 
in der Pensionsversorgung anrechnet (eine Aus- zu leisten und die Beiträge für die restlichen 
nahme enthält Abs. 3). Ist dies der Fall, so hat Zeiten dem Dienstnehmer zu erstatten hat, wobei 
der zuständige Versicherungsträger dem Dienst- es ohne Bedeutung ist, in welcher Versicherung 
geber auf Antrag einen überweisungsbetrag in diese Zeiten erworben sind. Die Zuständigkeits
der Höhe von je 7 v. H. der Berechnungsgrund- bestimmungen der §§ 245 und 246 finden hin
lage für jeden angerechneten Beitragsmonat und sichtlich der Feststellung dieses Versicherungs
von je 1 v. H. für bestimmte Ersatzzeiten zu lei- trägers keine Anwendung. Auch ,innerhalb des 
steno Als solche Ersatzzeiten werden die bisher ASVG werden die Versicherungsträger einzeln 
im überweisungsbetrag zn berücksichtigenden Er- betrachtet. 
satz zeiten des ASVG und die entsprechenden Zei-
ten des GSPVG und B-PVG (Vordienstzeiten Zu § 308 Abs. 6: 
und Kriegsdienstzeiten) berücksichtigt. Sich Für die Berechnung des überweisungsbetrages 
deckende Zeiten zählen hiebei nur einfach. wird nicht mehr die auch sonst üm Leistungsrecht 

Versicherungszeiten, für die ein überweisungs
betrag geleistet werden 5011, brauchen nicht an
rechen bar zu sein. Auf das ,im Leistungsrecht 
bestehende Erfordernis der Anrechenbarkeit wird 
hier verzichtet. Abgesehen davon, daß kaum 
Fälle bekannt sind, in denen die Leistung eines 
überweisungsbetrages abgelehnt werden mußte, 
weil die vorhandenen Versicherungszeiten nicht 
anrechenbar waren, bedeutete es für die Ver
sicherungsträger zwar eine äußerst zeitraubende, 
aber - wie die Praxis zeigt - völlig nutzlose 
Mehrarbeit, die Halbdeckung zu prüfen. 

Die Antragstellung steht sowohl dem Dienst
geber als auch dem Dienstnehmer zu. Damit wird 
dem Dienstnehmer die Möglichkeit eingeräumt, 
selbst das Verfahren einzuleiten. 

§ 308 Abs. 2 blieb unverändert. 

Zu § 308 Abs. 3: 

Die Beitragserstattung wird in der Form 
geändert, daß - mit Ausnahme der Höher
vt;,rsicherung - nicht die eingezahlten Beiträge 
schlechthin, sondern pauschaliert für jeden Bei
tragsmonat der Pflichtversicherung (und für Bei
tragszeiten nach dem Handelskammer-Alters
unterstützungs gesetz und dem Landwirtschaft
lichen Zuschußrentenversicherungsgesetz) 7 V. H. 
der Berechnungsgrundlage und .für jeden Bei
tragsmonat der freiwilligen Versicherung 14 V. H. 
der Berechnungsgrundlage erstattet werden. Auch 
die Beiträge zur Höherversicherung und die Bei
träge nach § 31 des 1. Sozialversicherungs
Neuregelungsgesetzes werden - und zwar auf
gewertet - erstattet. Dabei werden allerdings 
nur die echten Beiträge zur Höherversicherung 
berücksichtigt. Eine Beitragserstattung findet aus
nahmsweise auch in den Fällen statt, in denen 
der Dienstgeber keine Vordienstzeiten für den 
Anspruch auf Ruhe(Versorgungs)genuß an
rechnet. 

§ 308 Abs. 4 blieb unverändert. 

übliche Bemessungsgrundlage nach § 238 heran
gezogen, sondern es werden in Hinkunft, unter
teilt nach männlichen und weibEchen Angestellten 
und Arbeitern, festgelegte Hundertsätze der 
jeweiligen monatlichen Höchstbeitragsgrundlage 
herangezogen. 

Für die V1er Beschäftigungstypen "männliche 
Arbeiter", "weibliche Arbeiter", "männliche 
Angestellte" und "weibliche Angestellte" wurden 
aus den durchschnittlichen Beitragsgrundlagen der 
Grundzählungen für die Jahre 1969, 1970 und 
1971 durchschnittliche Bemessungsgrundlagen 
errechnet. Die so gewonnenen Bemessungs
grundlagen stehen für jeden untersuchten Typ 
in einem konstanten V~rhältnis zur jeweiligen 
Höchstbeitragsgrundlage. Es beträgt die 
Bemessungsgrundlage 
für männliche Arbeiter rund 50'0% der Höchst

beitragsgrundlage, 
für weibliche Arbeiter rund 30'0% der Höchst

beitragsgrundlage, 
für männJ,iche Angestellte rund 62'5010 der 

Höchstbeitragsgrundlage, 
für weibliche Angestellte rund 42'5010 der Höehst-

beitragsgrundlage. 
Im HinbEck darauf, daß das Durchschnittsalter 
der bei den Grundzählungen erfaßten Ver
sicherten zwischen 33 und 38 liegt, erscheint eine 
etwa 10% ige Reduktion der obigen Hundertsätze 
notwendig, weil man annehmen kann, daß die 
Durchschnittsalter bei der Pragmatisierung 
kleiner sind. 

Für das Jahr 1972. ergeben sich für die vor
geschlagene Regelung nachstehende Beträge: 

männliche Arbeiter ... . 
weibliche Arbeiter ... . 
inännlich,e Angestellte 
weibliche Angestellte .. 

Berechnungs
grundlage 

3915 S 
2610 S 
4785 S 
3480 S 

Betrag für einen 
aogeredmeten 
Beltragsmonat 
(7"/0 der Be

rechnung,grund-
lage) 

274'05 S 
18270 S 
334'95 S 
243'60 S 
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Gemessen am durchschnittlichen Monatsbeitrag 
des Versicherten im Jahre 1972 liegt der über
weisungsbetrag für einen angerechneten Beitrags-

-monat zwischen 52% und 60%. 

Zu § 308 Abs. 7: 

Entsprechend der bisherigen Praxis, die sich 
bewährt hat, wurde auch jetzt wieder ein Stich
tag fi~iert, zu dem der zuständige Versicherungs
träger, die zu berücksichtigenden Versicherungs
monate und die Berechnungsgrundlage fest
gestellt wird. 

Zu § 308 Abs. 8: 

Hinsichtlich der sich deckenden Zeiten wurde 
die Rangordnung der Versicherungen - WIe SIe 
auch in der Wanderversicherung verwendet 
wird - übernommen. 

Zu § 309: 

Die BestJimmung, wonach der Versicherungs
träger die fälligen Beiträge zum jeweils -geltenden 
Wechselzinsfuß der Oesterreichischen National
bank zU: verz'insen hat, wenn er die Zahlungsfrist 
von 18 Monaten überschreitet, hat ~ich in der 
praktischen Durchführung als zu umständIich 
erwiesen. Es wurde daher auf die bewährte Form 
der Aufwertung, entsprechend den Aufwertungs-
faktoren nach § 108 c, zurückgegriffen. 

Zu § 310: 

Diese Bestimmung wurde nur hinsichtlich der 
Uberweisungsbeträge und der Beitragserstattung 
nach dem GSPVG und B-PVG ergänzt. 

Zu § 311: 

Die Absätze 1 und 4 b1ieben unverändert. 

Im Abs. 2 wurde eine Xnderung ,in der Form 
vorgenommen, daß der überweisungsbetrag auch 
dann zu leisten ist, wenn sich nur die Art eines 
Dienstverhältnisses selbst ändert, nicht aber der 
Dienstgeber. Es sind dies die Fälle, in denen 
z. B. aus einem Wirtschaftskörper des Bundes 
ein Bediensteter in die Allgemeine Verwaltung 
des Bundes übertritt.-

Zu § 311 Abs. 3: 

Die Ergänzung war wegen der Einführung der 
überweisungsbeträge im GSPVG und B-PVG 
notwendig geworden. Gegenüber dem bisherigen 
Recht tritt eine Xnderung insofern ein, als 
nicht nur erhaltene überweisungsbeträge beim 
AussCt~eiden aufgewertet zurückzuzahlen sind, 
sondern nunmehr auch der Dienstnehmer (oder 
dessen Hinterbliebener) die anläßlich der Auf
nahme in das pensionsversicherungsfreie Dienst
verhältnis erstattet erhaltenen Beiträge nur auf
gewertet zurückzahlen kann. 

Im Abs. 5 wurde eine Zitierung richtJiggestellt -
und im übrigen die Bestimmung im Hinblick 
auf die Einführung der überWeisungs beträge im 
GSPVG und B-PVG ergänzt. 

Zu § 312: 

Es wird auf die Ausführungen zu § 309 ver
WIesen. 

Zu § 313: 

§ 313 enthält hinsichtlich der Beitragszeiten 
eigentlich Normen, die bereits in den §§ 225 und 
226 ihr!!n Niederschlag gefunden haben, sodaß 
praktisch diese Bestimmung nur für Ersatzzeiten 
relevant ist. Daß die Bestimmung trotzdem bei
behalten wurde, hat seinen Grund darin, daß 
es für zweckmäßig und der Vollständigkeit die
nend angesehen wurde, daß die Bestimmung, die 
über das "Wiederaufleben" der einmal im über
weisungsbetrag oder in den erstatteten Beiträgen 
berücks~chtigten Zeiten allgemein :im Zusammen
hang mit der Gesamtregelung der überweisungs
beträge angeführt wird. 

Zu § 529: 

Die bisherigen Bestimmungen werden ,in fol
genden Punkten ergänzt bzw. geändert: 

Wie bei den Bestimmungen der §§308 ff. wird 
nun auch im § 529 dem Versicherten das Recht 
auf Antragstellung eingeräumt, womit dem seit 
langem geäußerten Wunsch, die ParteisteIlung 
des Versicherten zu fi~ieren, Rechnung getragen 
wurde. Die bisherige Antragsfrist wird auf
gehoben und festgelegt, daß -der Antrag 
frühestens bei Eintritt des Versorgungsfalles bzw. 
der Entziehung einer Leistung ~m Sinne des 
Bundesgesetzes vom 8. Juli 1948, BGBL Nr. 177, 
erfolgen kann. Die zahlreichen Fälle der Frist
versäumnis werden in den übergangsbestim
mungen zum § 529 saniert. In der vorliegenden 
Novelle wird auch ein weiteres Problem berei
nigt: Bisher konnten die nach der Aufnahme ,in 
das pensionsversicherungsfreie Dienstverhältnis 
entrichteten Beiträge zur freiwilligen Weiter
versicherung in der Pensionsversicherung erst 
anläßlich des Eintrittes des Versorgungsfalles 
zurückgezahlt werden. Nunmehr wird die Mög
lichkeit eröffnet, dem Versicherten auf seinen 
Antrag die Beiträge zur freiwilligen Versicherung 
bereits vor Eintritt des Versorgungsfalles Jeder
zeit zu erstatten. 

Zu§531: 

Nach dem bisherigen Recht wurde -in den 
Fällen, in denen eine versicherungsfreie Zeit nach
versichert wurde oder für sie ein überweisungs
betrag nach dem Ausscheiden aus dem ver
sicherungsfreien Dienstverhältnis zu leisten war, 
für die sogenannten "reichsdeutschen" Zeiten die 
nachzuentrichtenden Beiträge bzw. der über-
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weisungsbetrag vorschußweise vom Bund Kirche und der Diakonissenans,talten der Evan
geleistet. Eine übernahme der Verpflichtung aus gelischen IGrche durch ein' besonderes Ver
den "reichsdeutschen" Zeiten durch die Bundes- sorgungssystem geschützt. 
republik Deutschland ,ist auf Grund des Ergeb- Den Ruhe- und Versorgungsgenüssen, die 
niss es der zwischenstaatlichen Verhandlungen öffentlich-rechtliche Dienstgeber ihren pragmati
nicht mehr zu erwarten. Die provisorische "Vor~ sierten Bediensteten garantieren, steht die direkte 
schuß"-Regelung war daher durch eine "Dauer"- bzw. indirekte Versorgung durch die Kirche 
Regelung zu ersetzen, die aber gleichzeitig eine gegenüber. In beiden Fällen ist dahe.r ein g~setz
Vereinfachung bI"ingen sollte. licher Schutz im Rahmen der Sozialen SIcher-

Die Nachver~icherung soll unabhängig davon, heit nicht erforderlich. 
ob es sich um eine österreichische oder um eine Erst wenn ein pragmatisierter Beamter aus dem 
"reichsdeutsche" Zeit handelt, nicht mehr 1m Dienstverhältnis ohne Anspruch auf Ruhe(Ver
Detail durchgeführt werden, sondern die sorgungs)genuß ausscheidet, die .ihm zugesicherte 
betreffenden Zeiten sollen, wenn an sich die Versorgung daher nicht eintritt, wird er - rück
Voraussetzungen für die Nachversicherung wirkend _ der gesetzlichen Pensionsversicherung 
gegeben sind, als nachversichert- gelten. Dies unterstellt. Dies geschieht in der Form, daß der 
betrifft praktisch alle jene Fälle, in denen das Dienstgeber für die versicherungsfreie Zeit einen 
Ausscheiden vor dem 1. April 1952 erfolgt und überweisungs betrag leistet, wodurch Beitrags
der Versicherungsfall noch nicht eingetreten ist. zeiten entstehen und der entpragmatlSlerte 
Diese versicherungsfreien Zeiten gelten in Hin- Dienstnehmer nunmehr so behandelt wird, als 
kunft als nachversichert, d. h., sie sind wie Bei- wäre er die ganze Zeit über versichert gewesen. 
tragszeiten zu behandeln. 

Nunmehr soll auch für die Geistlichen der 
Hinsichtlich der überweisungsbeträge sieht die 

künftige Regelung vor; daß nur für die "reichs
deutschen" Zeiten der überweisungsbetrag als 
entrichtet gilt, während er natürlich für die 
österreichischen Zeiten (vor März 1938 und nach 
April 1945) vom Dienstgeber zu leisten ,ist. 

Abs. 3 regelt noch die Behandlung alter über
weisungsbeträge, die anläßllich der Aufnahme in 
das pensionsversicherungsfreie Dienstverhältnis 
an den Dienstgeber oder den Dienstnehmer 
gezahlt wurden. 

Zu den Übergangs- und Schlußbestimmungen: 

Die geänderten Bestimmungen der §§ 308 ff. 
treten mit 1. Jänner 1972 in Kraft und gelten 
nur für jene Fälle, in denen die Aufnahme in 
das pensionsversicherungsfreie Dienstverhältnis 
bzw. das Ausscheiden aus einem solchen nach dem 
31. Dezember 1971 erfolgt ist. Die in der Ver
gangenheit eingetretenen Fristversäumnisse 
werden durch die übergangsbestimmungen 
saniert, wobei auf diese Fälle das bisher.ige Recht 
anzuwenden ist. 

Mit der Anderung der Bestimmungen der 
§§ 308 ff., 529 und 531 ergab sich auch die Not
wendigkeit, die §§ 100, 225, 226, 230, 243 des 
Gesetzes zu novelLieren. Zu diesen Anderungen 
wird bei den entsprechenden Bestlimmungen 

'Näheres ausgeführt. ' 

Zu Art. IV Z. 53 und Art. VI Abs. 37 bis 39 
(§§ 314 und 314 a): 

Ahnlich wie die pragmatisierten Bediensteten 
öffentlich-rechtlicher Körperschaften sind auch 
die Geistlichen der KathoLischen Kirche und der 
Evangelischen Kirche sowie die Angehörig~n der 
Orden und Kongregationen der Katholischen 

Katholischen Kirche und der Evangelischen 
Kirche sowie für die Angehörigen' der Orden, 
Kongregationen und Diakonissenanstalten ähn
liches vorgesehen werden, wenn der katholische 
Geistliche aus dem Geistlichen Stan4 ausscheidet, 
der evangelische Geistliche sein Amt niederlegt 
oder ein Angehöriger eines Ordens, einer 
Kongregation oder einer Diakonissenanstalt diese 
Insoitution verläßt. 

Die Unterschiede In den Bestimmungen der 
§§ 314 und 314 a zu den Bestimmungen der 
§§ 311 bis 313, die das Ausscheiden der prag
matisierten Beamten regeln, ergeben sich aus den 
Besonderheiten des geistlichen Standes bzw. des 
Standes der Ordens- und Kongregationsange
hörigen bzw. der AngehöI"igen der Diakonissen
anstalten. 

Zu Art. V Z. 2 bis 4 (§ 319 a, § 319 b): 

Im Zusammenhang mit den zu den §§ 152, 
191 und 195 ASVG vorgeschlagenen Anderungen 
ist auch § 319 a über den besonderen Pausch
betrag entsprechend zu ändern. Bei dieser 
Gelegenheit hat der Hauptverband der öster
reichischen Sozialversicherungsträger eine grund
sätzliche Reform dieser Bestimmung vor
geschlagen, um der Kostenentwicklung bei, den 
vorleistungspflichtigen Krankenversicherungs
trägern Rechnung tragen zu können. Dabei sollte 
zunächst der geltende Betrag von 165 Millionen 
Schilling aktualisiert werden. Der Betrag ,war in 
einer solchen Höhe festzusetzen, daß die noch 
bestehenden besonderen Kostenverrechnungen 
zwischen den Gebietskrankenkassen, Betriebs
krankenkassen und der Versicherungsanstalt des 
österreichischen Bergbaues einerseits und der All-
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gemeinen Unfallversicherungsanstalt andererseits 
wertmäßig eingebaut werden und so jede zusätz
liche Verrechnung, auch für die Gewährung des 
Familien- und Taggeldes an Personen, die in 
Unfallkrankenhäusern und Unfallstationen 
untergebracht sind, wegfällt. 

Anläßlich der Aufhebung. des § 319 c ASVG 
durch die 23. Novelle wurde der Wunsch zum 
Ausdruck gebracht, im Verhandlungsweg 
zwischen den beteiligten Sozialversicherungs
trägern auch bezüglich der Begleichung anderer 
Ersatzansprüche aus Gründen der Verwaltungs
vereinfachung eine Pauschalierungsmethode anzu
wenden. Solche Verhandlungen haben zwischen 
Vertretern der Allgemeinen Unfallversicherungs
anstalt und den beteiligten Krankenversicherungs
trägern im Hauptverband stattgefunden. Hiebei 
konnte vor allem eine Einigung über die Methode 
der Wertsicherung bzw. Dynamisierung des 
besonderen Pauschbetrages nach § 319 a ASVG 
erzielt werden. Die vorgeschlagene Neufassung 
des § 319 a ASVG stellt das Ergebnis dieser 
Besprechungen dar. 

Für das Kalenderjahr 1972 sollte der Pausch
betrag auf Grund der Vorschläge des Haupt
verbandes . der österre.ich'ischen Sozial
versicherungsträger mit 180 Millionen Schilling 
festgesetzt werden. An die Stelle dieses Betrages 
sollte ab 1. Jänner eines jeden Jahres, erstmals 
ab 1. Jänner 1973, ein mit dem Steigerungs
faktor vervielfachter Betrag treten. Da die 
geplante Neuregelung erst mit Beginn des Jahres 
1973 ,in Kraft tritt, ist es notwendig, den vor
geschlagenen Betragsansatz entsprechend zu 
erhöhen. Auf Grund der vorläufigen Gebarungs
ergebnisse 1971 und der endgültigen Gebarungs
ergebnisse 1970 ergibt sich ein Steigerungsbetrag 
von 1'144. Für das Jahr 1973 ist daher der 
besondere Pauschbetrag mit 206 Millionen 
SchiUing (gerundet von 205'92 Millionen 
Schilling) gesetzlich festzulegen. 

Für den Bereich der Versicherungsanstalt der 
österreichischen Eisenbahnen wurde, gleichfalls 
ausgehend vom Jahr 1972, eine Festsetzung des 
Pauschbetrages in der Höhe von 9 Millionen 
Schilling beantragt. Unter Berücksichtigung des 
Steigerungs betrages für das Jahr 1973 ist dieser 
Pauschbetrag für das Jahr 1973 mit 10 Millionen 
Sch<iHing (gerundet von 10'296 Millionen 
Schilling) festzl,lsetzen. 

Für die Zeit ab dem Jahr 1974 erweist es 
sich als notwendig, auf die geänderte Rechts
lage im Hinblick auf die Auflösung der Land
wirtschaftskrankenkassen und der Land- und 
Forstwirtschaftlichen SoZ)ial versicherungsanstalt 
und den gleichzeitigen Übergang der Zuständig
keit auf die Gebietskrankenkassen bzw. die All
gemeine Unfallversicherungsanstalt Bedacht zu 
nehmen. Die Land- und Forstwirtschaftliche 

Sozialvers·icherungsanstalt hat auf Grund des 
§ 319 b des ASVG im Jahr 1971 einen Kosten
ersatz in der Höhe von 21'292 Millionen Schilling 
an die Landwirtschaftskrankenkassen geleistet. 
Bei Annahme einer 100/ ()igen Kostensteigerung 
wäre somit dem Pauschbetrag von: 206 Millionen 
Schilling ein Betrag von rund 25 Millionen 
SchiUing zuzuschlagen. Die sich ergebende Summe 
wurde auf 230 Millionen SchiUing gerundet. 
Dieser Betrag wird aber - ebenso wie der der 
Versicherungsanstalt der österreichischen Eisen
bahnen im Jahr 1973 gebührende Pauschbetrag 
von 10 Millionen Schil1ing - noch mit dem sich 
nach Abs. 3 des § 319 a ASVG ergebenden Stei
gerungsfaktor zu vervielfachen sein, um die für 
das Jahr 1974 geltenden Beträge zu erhalten. 

§ 319 b wird mit Wirksamkeit ab 1. Jänner 
1974 aufgehoben. 

Zu Art. V Z. 5 (§ 320 a): 

Bei der Anwendung der bisherigen Fassung 
des § 320 a ergaben sich insofern Schwierig
keiten, weil diese Fassung nicht die notwendige 
Abstimmung auf § 90 aufwies. Dieser Mangel 
soll durch die Neufassung des § 320 a beseitigt 
werden. Ein Ersatzanspruch des Kranken
versicherungsträgers wird auch gegeben sein, 
wenn die Pension während der drei Karenztage 
anfällt, aber auch, wenn es sich um eine Pension 
aus dem Versicherungsfall des Alters handelt. In 
diesen beiden Punkten wird somit eine Über
einstimmung mit § 90 herbeigeführt. Die Ersatz
leistung selbst soll sich weiters - dem Zwecke 
des § 320 a entsprechend - nicht nur auf das 
Krankengeld, sondern auch auf das Famil'ien- und 
Taggeld erstrecken. Beibehalten wird bei der 
Neufassung der Grundsatz, daß der Beg,inn des 
Ersatzanspruches auf den Krankengeldbezug und 
nicht auf den Krankengeldanspruch abgestellt ist, 
weiters, daß die Anstaltspflege den Zeitpunkt 
des Beginnes der 27. Woche nicht hinausschiebt 
und schließlich, daß das wegen Anstaltspflege 
ruhende Krankengeld nicht Gegenstand der 
Ersatzleistung sein kann. 

Zu Art. V Z. 9 (§ 331): 

Es handelt sich lediglich um die Richt·igstellung 
einer Zitierung. 

Zu Art. V Z. 10 und 11 (§ 332 Abs. 4, § 334 
Abs.2): 

Um in Zukunft die Interpretation aus
zuschließen, daß die ,im § 332 Abs. 4 angeordnete 
Pauschalierung nur dann gilt, wenn es sich um 
eine Krankenbehandlung ,im Sinne der §§ 133 
bis 137 handelt, soll durch eine Neufassung des 
Abs. 4 zum Ausdruck gebracht werden, daß die 
Unfallheilbehandlung im Sinne der §§ 189 ff. 
emer Krankenbehandlung im Sinne der §§ 135 
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bis 137 bei Anwendung der gegenständlichen 
Bestimmungen gleichzuhalten ist. 

Um die Zulässigkeit der Pauschalierung bei 
originären Regreßansprüchen ausdrücklich zu 
normieren, soll eine dem § 332 Abs. 4 ent
spredlende Vorschrift als neuer Abs. 2 in den 
§ 334 aufgenommen werden. 

schiedskommission soll nach freiem Ermessen 
unter Abwägung der Interessen des gekündigten 
Arztes einerseits und des VersIcherungsträgers 
andererseits die Kündigung für unwirksam 
erklären können, wenn die Voraussetzungen des 
§ 343 Abs. 4 lit. a oder b ASVG erfüllt sind. 

Im übrigen hat sich gezeigt, daß die Landes-
schiedskommissionen in Einspruchsverfanren 

Zu Art. V Z. 12 (§ 339 Abs. 2): wegen Kündigung eines Vertragsarztes oftmals 
Unter Bedachtnahme darauf, daß die Bestim- die Konsequenz scheuen, den Arzt zur Gänze 

mungen des § 339 ASVG auf eigene Einrich- aus dem Vertragsverhältnis herauszunehmen. Sie 
tungen der Träger der Unfall- und Pensions- würden jedoch zweifellos eher geneigt sein, ein 
versicherung keine Anwendung finden, erscheint befristetes Aussetzen des Vertragsverhältnisses 
es im Hinblick auf die Entwicklung der eigenen auszusprechen, um dem Arzt bei nachgewiesenen 
Einridltungen der Krankenversicherungsträger ' Verfehlungen wenigstens ein,igermaßen die 
seit dem Inkrafttreten des ASVG und den stei- Rechtswidrigkeit seines Tuns vor Augen zu 
gen den Bedarf der Vers,icherten nach ärztlicher führen. Aus diesem Grunde soll die Landes
Versorgung angebracht, die strengen Vorschriften schiedskommission berechtigt sein, auf Antrag 
des § 339 Abs. 2 zu lockern. Dies soll dadurch des Versicherungsträgers ein teilweises Aussetzen 
geschehen, daß den öffentlich-rechtlichen Inter- des Vertragsverhältnisses auszusprechen, wenn 
essenvertretungen der Gesundheitsberufe im sie sich schon nicht entschließen kann, die 
behördlichen Verfahren wegen Genehmigung der Kündigung für wirksam zu erklären. 
Neuerrichtung, Erwerbung oder Erweiterung 
sowie Inbetriebnahme von eigenen Einrichtungen Zu Art. V Z. 15 (§ 350): 
der Krankenversicherungsträger künftig nicht 
mehr Parteistellung ,im Sinne des § 8 des All
gemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1950, 
BGBL Nr. 172, zukommen, sondern die Stellung 
von Beteiligten im Sinne der zitierten Bestim
mung eingeräumt werden soll. 

Diese Anderung in der Stellung der Arzte
kammern ist nicht zuletzt deshalb gerechtfertigt, 
weil auch die Arzte als freier Berufsstand die 
völlige Niederlassungsfreiheit genießen und es 
nicht angeht, daß eine Standesvertretung aus 
vornehmlich wirtschaftlichen Interessen auf ein 
behördl,iches Genehmigungsverfahren in einer 
Weise Einfluß nimmt, wie es ün der geltenden 
Fassung des § 339 Abs. 2 ASVG vorgesehen 
ist. 

Zu Art. V Z. 13 (§ 343 Abs. 4): 

Auf Grund einer im Rahmen der Enquete 
über die soziale Krankenversicherung erörterten 
Anregung war in dem zur Begutachtung ver
sendeten Entwurf der 29. Novelle zum ASVG 
vorgesehen, daß ~m § 343 Abs. 4.lit. a der Aus
druck "oder" durch den Ausdruck "und" ersetzt 
werden soll. Von dieser Anderung wurde im 
Hinbtick auf die von der österreichischen Arzte
kammer im Begutachtungsverfahren geäußerten 
Bedenken abgesehen. . 

Nach § 350 dürfen Heilmittel von den öffent
lichen Apotheken (ärztlichen Hausapotheken) für 
Rechnung der Krankenversicherungsträger nur 
abgegeben werden, wenn sie von einem mit dem 
Träger der Krankenversicherung in einem Ver
tragsverhältnis stehenden Arzt verschrieben 
werden und den Bestimmungen der Ridltlinien 
über die ökonomische Verschreibweise ent
sprechen. Darüber hinaus enthält § 29 Abs. 4 
der vom Hauptverband der österreichischen 
Sozialversicherungsträger gemäß § 455 Abs. 2 
ASVG aufgestellten Mustersatzung eine Rege
lung, wonach Verordnungen von Wahlärzten, 
wenn die Anspruchsberechtigung gegeben und die 
Verschreibung nach den Richtlinien über die 
ökonomische Verschreibweise zuläss'ig ist, im Falle 
der Bestätigung durch die Kasse, den von Ver
tragsärzten ausgestellten Rezepten gleichzustellen 
sind. Um für diese durchaus zweckmäßige 
satzungsmäßige Regelung eine einwandfreie 
gesetzl~che Grundlage zu schaffen, soll § 350 
ASVG durch eine entsprechende Regelung 
ergänzt werden, wie sie auch schon im Bereich 
der Bauernkrankenver~icherung im § 95 Abs. 2 
B-KVG vorgesehen ist. 

Unter Wahlärzten im Sinne dieser B~stimmung 
sind im Hinblick auf den im § 153 Abs. 3 ASVG 
verwendeten Ausdruck "Wahl ärzte (§ 131 Abs.1)" 
auch Zahnärzte zu verstehen. Um den von der österreichischen Arzte

kammer vorgebrachten Argumenten Rechnung 
zu tragen, aber auch die Interessen der Ver-
sicherungsträger etwas mehr zu berücksichtigen, Zu Art. V Z. 16 (§ 361): 
soll künftig im Rahmen der Entscheidungs- Nach der bisherigen Rechtslage gelten Lei
findung der Landesschiedskommis&ion auch eine stungsanträge, wenn sie bei einem anderen Ver
Interessenabwägung stattfinden. Die Landes- I sicherungsträger oder bei einer Behörde der all-
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gemeinen staatlichen Verwaltung eingebracht 
werden, mit dem Tage des Einlangens bei dieser 
anderen Stelle als bei dem zuständigen Ver
sicherungsträger rechtswirksam eingebracht. Die 
Folge der rechtswirksamen Einbringung tritt 
daher nicht ein, wenn ein Leistungsantrag bei 
einem Gemeindeamt eingebracht wird, weil die 
Gemeindeämter, soweit es sid1 nicht um Städte 
mit eigenem Statut handelt, keine Behörden der 
allgemeinen staatlichen Verwaltung sind. Ein bei 
einem Gemeindeamt eingebrachter und an den 
zuständigen Versicherungsträger weitergeleiteter 
Leistungsantrag gilt daher erst mit dem Tage 
des Binlangens bei diesem Versicherungsträger 
als rechtswirksam eingebracht. Diese Regelung 
führte vielfach zu nachteiligen Auswirkungen für 
die Leistungswerber, weil diese besonders in länd
lichen Gebieten ihre Leistungsanträge beim 
Gemeindeamt als der Stelle, wo sich vorwiegend 
ihr Verkehr mit Behörden abwickelt, einbringen 
und der Meinung sind, damit rechtsgültig ihren 
Leistungsantrag gestellt zu haben. Wenn nun 
aus irgendwelchen Gründen der Antrag vom 
Gemeindeamt erst mit erheblicher Verspätung 
dem Versicherungsträger zugeleitet wird oder 
dort überhaupt nicht eintrifft, kommt es tinfolge 
der verspäteten AntragsteIlung zu finanz,iellen 
Benachteiligungen für die Leistungswerber , wenn 
der Leistungsbeg·inn vom Zeitpunkt der Antrag
steIlung abhängig ist. In dieser Angelegenheit hat 
sich auch eine unterschiedliche Praxis der Ver
sicherungsträger entwickelt, indem einzelne Ver
sicherungsträger in sehr extensiver Auslegung des 
Gesetzes auch die AntragsteIlung beim Gemeinde
amt als rechtswirksam anerkennen. Um dieser 
im Interesse der Versicherten liegenden Praxis 
einzelner Versicherungsträger die bisher fehlende 
gesetzIiche Grundlage zu verschaffen und auch 
die übrigen Versicherungsträger in die Lage zu 
versetzen, diese Praxis zu übernehmen, soll die 
Einbringung eines Leistungsantrages bei einer 
Gemeinde der Einbr.ingung bei einer Behörde der 
allgemeinen staatlichen Verwaltung hinsichtlich 
der Rechtswirksamkeit weitgehend gleichgestellt 
werden. Um aber Mißbräuchen oder Mani
pulationen vorzubeugen, soll in solchen ,Fällen die 
Rechtswirkung der Einbringung beim zustän
digen Versicherungsträger nur dann eintreten, 
wenn zwischen der Einbringung bei der 
Gemeinde und dem Einlangen bei einem Ver
sicherungsträger nicht mehr als zwei Monate ver
strichen sind. Da nicht auszuschließen ,ist, daß 
das Gemeindeamt den Antrag an einen anderen 
als den zuständigen Unfall- oder Pensions
versicherungsträger übermittelt und auch in 
diesen Fällen die Rechtswirksamkeit und der 
Antragstag sichergestellt sein sollen, genügt es 
nach der vorgeschlagenen Fassung des letzten 
Satzes des § 361 Abs. 4 ASVG, daß die Gemeinde 
den Antrag "bei einem Versicherungsträger" ein
bringt. 

Zu Art. V Z. 17 (§ 363 Abs. 2): 

Ebenso wie im § 111 soll auch das im § 363 
Abs. 2 vorgesehene Höchstausmaß der Geld·
strafe auf 6000 S angehoben werden. 

Gleichzeitig soll die vom Versicherungsträger 
dem Arzt zu leistende Vergütung, die durch die 
21. Novelle zum ASVG, BGBl. Nr. 6/1968, mit 
30 S festgesetzt worden ist, ·in Anpassung an 
die Knderung des Geldwertes auf 50 S erhöht 
werden. 

Zu Art. V Z. 19 (§§ 383 und 383 a): 

Im Hinblick auf die Judikatur des Oberlandes
gerichtes Wien wird von den SchiedsgeIlichten 
vielfach verlangt, daß das Klagebegehren vom 
Kläger hinsichtlich der Höhe (Anführung eines 
besIJimmten Betrages) präzisiert werden muß. 
Dies verursacht insbesondere dann, wenn wegen 
NichtberücksichIJigung bestimmter Zeiten bei der 
Pensionsberechnung geklagt wird, Schwierig
keiten. Dem Versicherten kann die Durchführung 
solcher Berechnungen nicht zugemutet werden. 
Im zwischenstaatlichen Verfahren sind solche 
Berechnungen überhaupt nicht durchführbar. 

Durch die Neueinführung eines § 383 a, ins
besondere durch die Bestimmung des Abs. 2, soll 
künftig im Gesetz ausdrücklich festgelegt werden, 
daß das Klagebegehren auch dann hinreichend 
bestimmt ist, wenn es auf die Leistung "im 
gesetzlichen Ausmaß" gerichtet ist und die Dar
stellung des Streitfalles die für die Bestimmung 
der Leistung dem Grund und der Höhe nach 
erforderlichen Angaben enthält. 

Die vorgeschlagene -Knderung soll aus 
systematischen Gründen in der Weise erfolgen, 
daß die Absätze 6 und 7 des § 383 aufgehoben 
werden. und der Inhalt dieser Bestimmungen in 
den neuen § 383 a übernommen wird. 

Zu Art. V Z. 20 lit. a (§ 386): 

Im § 111 Z. 3 lit. a B-PVG sind in der Auf
zählung der vor dem Schiedsgericht vertretungs
befugten Personen auch die Schwiegerkinder 
genannt. Im Sinne einer gleichartigen Gestaltung 
des Verfahrens rechtes soll auch die entsprechende 
Vorschrift des § 386 Abs. 1 Z. 1 durch Anführung 
der Schwiegerkinder erweitert werden. 

Die geltende Fassung des § 386 Abs. 1 Z. 3 
hat in der Praxis zu Auslegungsschwier,igke.iten 
bei Prüfung der Frage geführt, ob jeder Funk-' 
tionär bzw. Angestellte einer gesetzlichen beruf
lichen Vertretung, kollektivvertragsfähigen 
Berufsverein,igung oder Gewerkschaft zur Ver
tretung vor dem Schiedsgericht zugelassen ist 
oder etwa nur ein mit einer Vollmacht aus
gestatteter Vertreter. 
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Im Interesse der Rechtssicherheit soll daher der 
Ausdruck "Funktionär und Angestellte" durch 
den Ausdruck "Bevollmächtigte" ersetzt werden. 

Zu Art. V Z. 21 (§ 404): 

Nach der bisherigen Rechtslage kann ein Gut
achten des Oberlandesgerichtes Wien über Rechts
fragen von grundsätzlicher Bedeutung, die ver
schieden entschieden worden sind, nur dann 
ergehen, wenn diese Entscheidungen in Urteils
form erflossen sind. Es hat sich wiederholt 
ergeben, daß ein Gutachten des Oberlandes
gerichtes Wien nur deshalb nicht beantragt 
werden konnte, weil eine oder beide der wider
sprechenden Entscheidungen in Beschlußform 
ergangen waren. Um auch in solchen Fällen in 
Hinkunft die Erstattung eines Gutachtens zu 

. ermöglichen, wird im § 404 Abs. 1 anstelle des 
Ausdruckes "U rteil" der übergeordnete Begriff 
"Entscheidung" eingeführt. 

Zu Art. V Z. 24 (§ 410): 

Die Aufzählung der im Verfahren vor den 
Versicherungsträgern anzuwendenden Bestim
mungen des A VG 1950 umfaßt nicht auch die 
Vorschriften des § 73 A VG 1950 über die Ent
scheidungspflicht und den Übergang der Ent
scheidungszuständig~eit auf die Oberbehörde, 

. weil eine generelle Übernahme dieser Vor
schriften in das sozialversicherungsrechdiche Ver
fahren im Hinblick auf seine besonders gelagerten 
Verhältnisse nicht möglich ist. Das Verfahrens
recht in der Sozialver~icherung sieht dafür eigene 
entsprechend angepaßte Regelungen vor; es wird 
in diesem Zusammenhang auf § 368 ASVG über 
die Fr,ist für die Beschei4erteilung oder auf § 383 
Abs. 2 lit. b ASVG über die Säumnisklage ver
wiesen. Der Österreichiische Arbeiterkammertag 
hat nunmehr aufmerksam gemacht, daß auch 
in Verfahren ,in Verwaltungssachen die Aufnahme 
einer entsprechenden Regelung erforderlich wäre, 
und zwar in den Fällen des § 410 Abs. 1 Z. 7 
ASVG, wenn nämlich der Versicherte oder der 
Dienstgeber die Bescheiderteilung zur Feststellung 
der sich für lihn aus diesem Gesetz ergebenden 
Rechte und Pflichten verlangt. Das Fehlen einer 
Entscheidungspflicht berührt hier die Interessen 
der Versicherten, zum al nach dem Erkenntnis 
des Verwaltungsgetichtshofes. vom 11. Dezember 
1963, ZL 1355/63, eine Säumnisbeschwerde nur 
dann eingebracht werden kann, wenn das Ver
waltungsverfahren eine Entscheidungspflicht der 
Behörde festlegt. Diese Rechtsschutzeinrichtung 
soll nunmehr mit dem neu angefügten Abs. 2, 
der dem § 73 Abs. 2 A VG 1950 nachgebildet ist, 
geschaffen werden. 

Zu Art. V Z. 27 (§ 420 Abs. 5): 

Gemäß § 420 Abs. 5 ASVG können den Mit
gliedern der Verwaltungskörper der Ver
sicherungsträger Entschädigungen gewährt 
werden, deren Höhe der Vorstand im Rahmen 
der vom Bundesministerium für soziale Ver
waltung nach Anhörung des Hauptverbandes der 
österreichischen Sozialversicherungsträger aufge
stellten Grundsätze festzusetzen hat. Es handelt 
sich hiebei, wie in den Erläuternden Bemer
kungen zu dieser Bestimmung ausgeführt wird, 
im Hinblick auf die oft sehr starke zeitliche 
Inanspruchnahme einzelner Mitglieder der Ver
waltungskörper in der Sozialversicherung nicht 
um reine Aufwandsentschädigungen, sondern um' 
eine weitere Honorierung ihrer Mühewaltung 
in Form einer ständigen Funktionszulage. 

Der Hauptverband der österreichischen 
Sozialversicherungsträger ist nunmehr an das 
Bundesministerium für soziale Verwaltung mit 
dem Ersuchen herangetreten, durch eine ent
sprechende Änderung der derzeitigen Rechtslage 
die Möglichkeit zu schaffen, auch an aus
geschiedene Obmänner (Obmann-Stellvertreter) 
bzw. ihre Hinterbliebenen laufende Entschädi
gungen zu gewähren. Begründet wird der Vor
schlag zur. Novellierung damit, daß es in der 
Vergangenheit bereits mehrmals als besondere 
Härte empfunden worden ist, wenn Obmännern 
von Versicherungsträgern nach altersbedingtem 
Rücktritt von ihrem Amt die bisher monadich 
gewährte Entschädigung einfach entzogen wurde. 
Diese Härte sei besonders dann empnndlichfühl
bar, wenn die während der Amtszeit gewährte 
Entschädigung einen erheblichen Teil des Ein
kommens ausmacht; der ersatzlose Wegfall dieser 
EntsCl~ädigung führe in solchen Fällen zu einer 
wesentlichen Herabsetzung des Lebensstandards. 

Künftig soll der Vorstand eines Versicherungs
trägers beschließen können, daß auch an aus
geschiedene Obmänner (Obmann-Stellvertreter) 
bzw. an deren HinterbJ,iebene laufende Ent
schädigungen gewährt werden. Höchstausmaß 
und Voraussetzungen dieser Entschädigungen 
werden in den vom Bundesminister für soziale Ver
waltung nach Anhörung des Hauptverbandes der 
österreichischen Sozialversicherungsträger auf
gestellten Grundsätzen geregelt werden. Dabei 
wird die Gewährung der Entschädigung unter 
Bedachtnahme auf die Richtlinien für die pen
sionsrechtLichen Verhältnisse der Sozial
versicherungsbediensteten von der Erreichung 
eines bestimmten Anfallsalters sowie von einer 
Mindestdauer der Ausübung der Funktion 
abhängig gemacht werden. Auf die Entschädigung 
werden alle Einkünfte des ausgeschiedenen Ob
mannes (Obmann-Stellvertreters) bzw. der 
HinterbIiebenen mit Ausnahme einer allfälligen 
Pension aus der gesetzlichen Pensionsvenicherung 
anzurechnen sein. 
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Zu Art. V Z. 31 (§ 433): 

Es handelt sich lediglich um' die Richtigstellung 
einer Zitierung. 

Zu Art. V Z.34 (§ 438 Abs. 2): 

Im § 438 Abs. 2 wurde neben der Ergänzung 
um die neue Z. 17 des § 31 Abs. 3 die Richtig
stellung einer Zitierung vorgenommen, und zwar 
wird an Stelle der Bestimmung des § 31 Abs. 3 
Z. 10 die Bestimmung des § 31 Abs. 3 Z. 11 
angeführt. Da es sich im § 31 Abs. 3 Z. 10 nicht 
um Richtlinien handelt, hat die Zitierung J:1ichtlig 
Z. 11 zu lauten. Hiefür spricht auch, daß für die 
gleichen Richtlinien, die wegen ihrer praktlischen 
Bedeutung nach § 31 Abs. 5 zweiter Satz der 
Genehmigung des Bundesministers für soziale 
Verwaltung unterworfen sind, auch die Mit
wirkung des überwachungsausschusses vorge
sehen ist. 

Zu Art. V Z. 36 (§ 445): 

Die Änderung ist lediglich redaktioneller 
Natur und dient der Vereinheitlichung der im 
ASVG gebräuchlichen Terminologie. 

Zu Art. V Z. 37 und Z. 38 lit. c (§§ 446 Abs. 1, 
447 a Abs. 5): 

Auf Grund einer Anregung aus dem Kreis der 
SOZiialversicherungsträger soll die seit dem 
Inkrafttreten des ASVG unverändert gebliebene 
Z, 2 eine sprachlich zeitgemäße Fassung erhalten. 
Im Zuge dieser sprachlichen Bereinigung wurde 
auch der Ausdruck "fruchtbr,ingend" durch den 
Ausdrl,lck "zinsbf'ingend" ersetzt. 

Zu Art. V Z. 40 (§ 448 Abs. 3): 

. Das der Bundesregierung im Jahre 1970 über
reichte Forderungsprogramm der Bundesländer 
enthält u. a. das Verlangen nach der Zuständig
keit für die Betrauung von Bediensteten der 
unmittelbaren Aufsichtsbehörde mit der Aufsicht 
über einzelne Sozialversicherungsträger. 

Mit der vorgeschlagenen Fassung des § 448 
Abs. 3 ASVG wtird eine dem Forderungs
programm der Bundesländer entsprechende 
Regelung getroffen, 

Zu Art. V Z. 45 (§ 463 Abs. 1): 

Die fünfwöchige Frist war bis 31, Dezember 
1968 eine Begünstigung der unständig Beschäf
tigten, weil § 16 nur eine dreiwöchige Frist für die 
Geltendmachung des Rechtes auf Weiter
versicherung kannte. Im Zege der Neuregt!lung 
der Weiterversicherung in der Kranken
versicherung durch die 23. Novelle zum ASVG, 
BGBLNr. 17/1969, im Stinne eIner Erleichterung 
der Voraussetzungen wurde die Antragsfl'ist auf 
sechs Wochen verlängert .. Um eine nicht beab
sichtigte S~lechterstellung der unständig Beschäf-

tigten zu beseitigen, wird daher die Frist· zur 
Geltendmachung des Rechtes auf Weiter
versicherung mit der des § 16 Abs. 4 gleich
gezogen. 

Zu Art. V Z. 48 lit. b (§ 466 Abs. 3): 

Die Ergänzung der Zitierung durch die An
führung des § 51 Abs. 3 Z. 2 war erforderlich, 
weil die Sonderregelung des § 461 Abs. 3, auf 
Grund der für unständig beschäfoigte Arbeiter 
Beiträge zur Unfallversicherung nicht zu ent
richten waren, im Zusammenhang mit der Auf
lösung der Land- und Forstwirtschaftlichen 
Sozialversicherungsanstalt aufgehoben wird und 
für diese Personen daher Beiträge zur Unfall
versicherung gemäß § 51 zu entrichten sein 
werden, die aber gemäß § 51 Abs. 3 Z. 2 zur 
Gänze vom Dienstgeber zu tragen sind. 

Zu Art. V Z. 49 lit. a (§ 468 Abs. 4): 

Die Änderung ist ledigIich redaktioneller 
Natur und dient der Vereinheitlichung der im 
ASVG gebräuch1ichen Terminologie. 

Zu. Art. V Z. 51 (§§ 471 abis 471 e): 

Es besteht ein dringendes praktisches Bedürfnis 
nach Einführung vereinfachter An- und Abmel
dungen für Dienstnehmer, die in unregelmäßiger 
Folge tageweise beschäftigt werden. Alle der
artigen Beschäftigungsverhältnisse, die innerhalb 
eines Kalendermonates liegen, sollen mit einem 
einzigen Formular (An- und Abmeldung) gemel
det werden. Die Vereinfachung liegt nicht zuletzt 
auch darin, daß das vom betreffenden Dienst
nehmer erzielte Entgelt nur ,in einer Summe 
für den gesamten Zeitraum ausgewiesen werden 
muß . 

Die Neuregelung, welche von den Kranken
versicherungsträgern schon seit langem gewünscht 
wird, würde eine Modifikation des § 33 Abs. 1 
(An- und Abmeldung in der Pflichtversicherung) 
sowie einiger anderer Bestimmungen, die damit 
in einem gewissen Zusammenhang stehen (§§ 45 
Abs. 1 und 46 Abs.3) erforderlich' machen. 
Außerdem wäre eine Modifikaoion des § 5 Abs. 2 
Et. a ASVG notwendig, um zu vermeiden, daß 
bei der Beurteilung der Geringfügigkeit der 
Durchschnittsbetrag des erzielten Entgeltes 
jeweils für das einzelne Besch~ftigungsverhältnis 
angewendet wird. Aus gesetzestechnischen Grün
den und zur besseren übersichtlichkeit erscheint 
es zweckmäßig,· diese notwendigen Modifi
kationen für den in Rede stehenden Personen
kreis in einem eigenen Abschnitt im Neunten 
Teil des ASVG (Sonderbesllimmungen) 
zusammenzufassen. Die neuen Vorschriften sollen 
ansch1ießend an den Abschnitt I dieses Teiles 
aufgenommen werden, wodurch zum Ausdruck 
gebracht wird, daß es sich um Versicherungs
verhältnisse handelt, die denen der unständig 

9 
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beschäftigten Arbeiter in der Land- und Forst- Zu Art. V Z. 59 lit. b (§ 512 a Abs. 3): 
wirtschaft ähnl,ich sind, sich aber doch in wesent
lichen Punkten von diesen untersche'iden. 

Zu Art. V Z. 52 (§ 472 a): 

In der in den §§ 472 ff. geregelten Kranken
versicherung der Beamten der Osterreichischen 
Bundesbahnen, die teils nach den Vorschriften 
des ASVG, teils nach den Vorschriften des 
B-KUVG durchgeführt wird, müssen alle jene 
hnderungen der vorliegenden Novelle über
nommen werden, die gleichlautende Regelungen 
zum Gegenstand haben, darüber hinaus aber 
auch d~e hnderungen, die in der noch vor
zubereitenden Novelle zum B-KUVG zu treffen 
sein werden. So wird im § 472 a Abs. 2 - ent
sprechend der hnderung des § 51 Abs. 1 und 2 -
der Beitragssatz in der Krankenversicherung 
bereits im Gesetz selbst festgesetzt und die dies
bezügliche Satzungsermächtigung diminiert. Der 
Beitragssatz selbst wurde im Hinblick auf die 
finanzielle Lage dieser Krankenversicherung ab 
1. Jänner 1973 um 0'3 Prozentpunkte auf 6'5 
und ab 1. Jänner 1974 entsprechend der in der 
allgemeinen Krankenversicherung vorgesehenen 
Beitragssatzerhöhung für Zwecke der Gesunden
untersuchungen um weitere 0'2 Prozentpunkte 
angehoben. Hinsichtloich dieser Gesundenunter
suchungen selbst kann im § 472 a Abs. 3 nur 
auf die im B-KUVG noch zu treffende Regelung 
dieser Materie verwiesen werden. Die Abgrl;!n
zung des Ausgabenrahmens und die Bindung 
von 2 v. H. der Einnahmen für Zwecke der 
Gesundenunters,uchungen· - entspr~chend dem 
S 118 a in der allgemeinen Kranken
versicherung - konnte im § 472 a Abs. 3 hin
gegen bereits verbindlich angeordnet werden. 

Zu Art. V Z. 56 lit. bund d (§ 502 Abs. 1 und 2): 

Zeiten der Untersuchungshaft, der Verbüßung 
einer Freiheitsstrafe, Anhaltung oder Arbeits
losigkeit, ferner Zeiten der Ausbürgerung gelten 
für begünstigte Personen als Pflichtbeitragszeiten. 
Wird die Anspruchsberechtigung nach dem 
Opferfürsorgegesetz nachgewiesen, sind die Bei
träge aus Bundesmitteln zu zahlen; wird der 
Nachweis des sozialversicherungsrechtlichen 
Nachteiles durch eine Bescheinigung der für den 
Wohnort des Begünstigten zuständigen Bezirks
verwaltungsbehörde erbracht, werden die als 
Pflichtbeitragszeiten geltenden Zeiten beitragsfrei 
berücksichtigt. Diese beitragsfreie Berücksichti
gung bedeutet praktisch, daß dem Versicherungs
träger der Aufwand für diese Zeiten im Wege 
des Bundesbeitrages ersetzt wird. nie Zahlung 
der Beiträge durch den Bund kann daher, ohne 
daß der Versicherungsträger zu Schaden kommt, 
in Hinkunft unterbleiben. 

Es handelt sich lediglich um die Berichtigung 
der Ziti~rung, die deshalb notwendig ist, weil 
§ 73 Abs. 2 durch die 23. Novelle zum ASVG, 
BGBI. Nr. 17/1969, aufgehoben worden ist. 

Zu Art. V Z. 60 (§ 513): 

Die Zusatzversicherungen von Pensionisten 
- insbesondere handelt es sich um die Zusatz
versicherung auf Sterbegeld - wurden beim 
Inkrafttreten des ASVG, soweit sie zu diesem 
Zeitpunkt bereits bestanden hatten, gemäß § 513 
aufrechterhalten. Neue Zusatzversicherungen 
konnten nicht mehr begründet werden. Mit dem 
Fortschreiten der maschinellen Datenverarbeitung 
bei den Versicherungsträgern erfordert die 
Administrierung dieser Zusatzversicherung einen 
unverhältnismäßig großen Verwaltungsaufwand, 
weil sie nicht im Wege der Automation vor
genommen werden kann. Darüber hinaus haben 
die Inhaber solcher Zusatzversicherungen, die 
zumindest seit dem Inkrafttreten des ASVG :l.m 
1. Jänner 1956 Beiträge zu dieser Zusatz
versicherung entrichten, mit ihrer bisherigen Bei
t,ragsleistung bereits den Betrag erreicht, der als 
zusätzlich versicherte Leistung bei Eintritt des 
Leistungsfalles auszuzahlen wäre und der auch 
bei weiterer Beitragszahlung nicht mehr erhöht 
werden könnte. Es wird daher, um die Zusatz
versicherten vor Schaden zu bewahren, das 
Erlöschen dieser Zusatzvers,icherung vorgesehen, 
wobei die Versicherungsträger verpflichtet wer
den, die Leistung in der Höhe, die sich bei Ein
tr,itt des Leistungsfalles am 1, Jänner 1973 
ergeben hätte,' an die bisher zusatzversicherten 
Personen auszuzahlen. Hinsichtlich· der Aus
zahlung der Leistungen wird § 104 Abs. 3 ent
sprechend anzuwenden sein. 

Zu Art. V Z. 61 (§ 521): 

Es handelt sich lediglich um die Richtigsteilung 
einer Zinierung. 

Zu Art. V Z. 62 lit. a (§ 522 Abs. 2): 

Im § 522 Abs. 2 ,ist nicht nur der Bezug von 
Knappschaftssold, sondern auch jener von Knapp
schaftspension zu erwähnen, damit in den Fällen 
des Bezuges einer Knappschaftspension die An
wendung des ASVG-Rechtes bei dem folgenden 
Versicherungsfall des rodes ermöglicht wird. 
Wenn während der Knappschaftspension' eine 
Erwerbstät>igkeit weiter ausgeübt worden ist, 
sollen auch die während des Bezuges von Knapp
schaftspension erworbenen Versicherungszeiten 
zur Feststellung der Hinterbliebenenpension nach 
dem ASVG berücksichtigt werden. 

Zu Art. V Z. 67 (§ 544): 

Die Einbe1Jiehung der Sonderzahlungen in die 
Beitragspflicht wurde erstmals durch das Renten-
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bemessungsgesetz, und zwar auch für die Beiträge zwischen beruflicher Beschäftigung und Erkran
zur Arbeitslosenversicherung normiert. In das. kung in allen Fällen gegeben sein muß, um diese 
ASVG wurde, da im Arbeitslosenversicherungs- als Berufskrankheit werten zu können. 
gesetz keine Regelung erfolgte, die Bestimmung 
des § 544 a~ die Stelle der entsprechenden Vor
schrift des 'Rentenbemessungsgesetzes aufge
nommen. Bereits im Jahre 1956 hatte jedoch das 
AIVG eine eigene Regelung vorgesehen (§ 56 
AIVG, ~m AlVG 1958 § 61 Abs. 2). Da jedoch die 
Erhöhung der Höchstbeitragsgrundlage in der 
Krankenversicherung auf 100 S mit Beginn der 
Beitragsperiode Mai 1960 in Kraft trat, diese 
Erhöhung im Bereich des AIVG erst mit Beginn 
der Beitragsper,iode April 1964 durchgeführt 
wurde, bestand zwischen der Regelung des § 544 
und der des AIVG seither ein Widerspruch. Ein 
solcher Widerspruch ist auch derzeit gegeben, weil 
durch die 14. Novelle zum ASVG die Beitrags
pflicht von Sonderzahlungen auf das 60fache der 
täglichen Höchstbeitragsgrundlage ausgedehnt 
wurde (S 54 Abs. 1); ,in das AIVG ,ist eine der
artige Regelung nicht aufgenommen worden. 

Zu Art. V Z. 68 lit. a und b (Z. 19 und 40 der 
Anlage 1. zum ASVG): 

Die Auslegung der Z.19 der Anlage 1 zum 
ASVG bereitete in den letzten Jahren immer 
wieder Schwierigkeiten und führte in einzelnen 
Fällen' zu problemat,ischen Ergebnissen, da der 
Begriff "Beruf" sich infolge der Entwicklung 
neuer Tätigkeitsformen immer weniger zuver
lässig abgrenzen läßt. Andererseits kann gerade 
bei Hauteduankungen auf die Aufgabe der 
schädigenden\ Tätigkeit als Voraussetzung für den 
Entschädigungsanspruch nicht verzichtet werden. 

In der vorgeschlagenen Neufassung der Z. 19 
sind die für den Eintritt des Versicherungsfalles 
bisher maßgebenden Kriterien de~ Schwere und 
der wiederholten Rückfälligkeit der Erkrankung 
und der Zwang zum Wechsel des Berufes nicht 
mehr enthalten, wodurch sich eine Erweiterung 
des Versicherungsumfanges nach zwei Richtungen 
ergibt. Zieht man jedoch die bisher,ige Spruch
praxis der Allgemeinep. Unfallversicherungs
anstalt in Betracht, die den Begriff des "Berufes" 
seinem Umfang nach in großzügiger Weise aus
legt und berücksichtigt ferner, daß Hauterkran
kungen, die weder schwer noch wiederholt rück
fäHig sind, relativ selten Zur Aufgabe der 
schädigenden Erwerbsarbeit zwingen, wird sich 
in der Praxis keine wesentliche ZU11-ahme der 
Zahl der Versicherungsfälle ergeben. Von den 
wegfallenden Kriterien kommt dem Zwang zum 
Wechsel des Berufes die größte Bedeutung zu, 
da die Abgrenzung des Begriffes "Beruf", wie 
bereits erwähnt, in der Praxis große Schwierig
keiten bereitet. Der Verzicht auf die Beifügung 
"berufliche" zu "Hauterkrankungen" ist in 
materiellrechtlicher Hinsicht bedeutungslos, da 
nach § 177 ASVG ein ursächlicher Zusammenhang 

Abgesehen von den vorstehenden ver
sicherungsrechtEchen überlegungen würde eine 
Knderung des Wortlautes der Z. 19 der Anlage 1 
im erwähnten Sinn neue Aspekte hinsichtlich 
der Prophylaxe beruflicher Hauterkrankungen 
ergeben, die vom Standpunkt des Dienstnehmer
schutzes von Bedeutung sind. Nach einer solchen 
Knderung wird bereits das erstmalige Auftreten • 
einer Hauterkrankung anzeigepHichtig und wird 
somit seitens des Versicherungsträgers ein 
Erhebungs- bzw. Entschädigungsverfahren nach 
sich ziehen, von dem auch die zuständige Dienst
nehmerschutzbehörde Kenntnis erlangen wird. 
Es können d~her bereits zu diesem Zeitpunkt 
prophylaktische Maßnahmen am Arbeitsplatz des 
Dienstnehmers in d,ie Wege geleitet werden, 
unabhängig davon, ob in der Folge der Ver
sicherungsfall eintritt oder nicht. Nach den 
Erfahrungen der Arbeitsinspektionsärzte werden 
derzeit viele berufliche Hauterkrankungen des
halb nicht angezeigt bzw. vom Versicherungs
trägernicht weiter verfolgt, weil die Kriterien 
der Schwere oder der wiederholten Rückfälligkeit 
noch nicht gegeben sind. 

Arbeitsmediz,inische Beobachtungen in meh
reren Industriestaaten währ.end der letzten drei 
Jahrzehnte haben zu der Feststellung geführt, 
daß bei der keramischen Herstellung von Hart
metallen spezifische Schädigungen der Atmungs
organe auftreten, die eine besondere Art der 
Lungenfibrose darstellen. Hartmetalle sind von 
großer Bedeutung für die Herstellung von Werk
zeugen zur .. Metallbearbeitung. Sie erreichen fast 
die Härte des Diamanten. Es handelt sich um 
Legierungen von Kobalt, Wolfram, Mangan" 
Nickel, Molybdän, Titan und Tantal oder um 
Gußkarbide, wie Wolfram- oder Molybdän
karbid, oder um Sinterkarbide aus Wolfram,. 
Titan, Tantal, Kobalt und Nickel. Gesundheits
gefahrenbestehen in der "Pulverabteilung", wo 
'die Metalle und Karbide gemahlen, gesiebt und 
gemischt werden und ,in der "Formgebungs
abteilung", wo die durch Vorsintern gewonnenen 
Preßlinge gepreßt, geschliffen, abgedreht und 
gefeilt werden. Der Hartmetallstaub, der in die 
Atemwege und ,in die Lunge gelangt, ruft 
fibrotische Veränderungen· des Lungengewebes 
hervor. Der eigentlich schädigende Stoff ist heute 
noch nicht sicher bekannt. Einige Beobachtungen 
deuten darauf hin, daß dem Kobalt und Kobalt
karbid besondere Aufmerksamkeit zu schenken " 
ist. Hervorgehoben werden muß, daß die Weiter
verarbeitung (z. B. Auflöten) und der Gebrauch 
des fertigen Hartmetalles keine Krankheits
erscheinungen der in Rede stehenden Art zu 
verursachen vermögen. 
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Sozialpolitische Konsequenzen aus diesen 
Erkenntnissen sind bereits in einer Reihe von 
Staaten getroffen worden. So stehen z. B. in 
Schweden, in der Schweiz und in -der Bundes
republik Deutschland diese Erkrankungen unter 
besonderem Versicherungsschutz. Staubmessun
gen in einschlägigen österreichischen Betrieben 
bestätigen schon seit längerem das Vorliegen' 
einer nicht unbeträchtlichen Expos-ition, der
zufolge weitere Erkrankungen nicht aus
geschlossen sind. Aus den angeführten Gründen 
soll die Berufskrankheitenliste durch eine neue 
Z. 40 betreffend Erkrankungen an Lungen
fibrose durch Hartmetallstaub erweitert werden, 
womit auch die :in der Liste bereits enthaltenen 
staubbedingten Lungenfibrosen, WIe Silikose, 
Silikatosen und Asbestosen eine arbeits
medizinisch sinnvolle Ergänzung erfahren. 

Durch eine übergangsbestimmung (Art. VI 
Abs. 42) wird sichergestellt, daß im Falle des 
durch eine Erkrankung an Lungenfibrose durdl 
Hartmetallstaub herbeigeführten Todes eines 
Versicherten die Leistungen der Unfall
versicherung an die Hinterbliebenen zu gewähren 
sind-, wenn der Versicherungsfall nach dem 
31. Dezember 1955 eingetreten ist. Für die Ver
sicherten selbst Wlird durch Art. VI Abs. 43 die 

Tätigkeiten von der Anerkennung als wesentlich 
bergmännisch ausgeschlossen, die ausschließIich 
oder überwiegend der Förderung oder Beför
derung von Bergprodukten dienen, weil einer
seits Führerhäuser von Schwerlastkraftwagen und 
von Baggern als geschlossene Räume angesehen 
werden und andererseits die Beförderung des 
Hauwerkes nicht mit der Gewinnung oder För
derung in Zusammenhang gebracht werden kann. 
Da jedoch die ,im Gewinnungsbereich tätigen 
Bergleute ohne wesentliche Untersmiede den 
ersffiwerten klimatischen Bedingungen einer 
Gebirgslage ausgesetzt sind, soll auf Grund einer 
Anregung der Gewerkschaft der Metall- und 
Bergarbeiter die Z. 3 im vorgeschlagenen Sinn 
geändert werden. 

Gemäß Z. 7 der Anlage 9 ist tim Braunkohlen
tagbau die Tätigkeit der Hauer im engeren Sinne, 
soweit sie ausschließliffi oder überwiegend mit 
Bohren, Sffiießen, Abräumen, Ablauten und 
Sichern befaßt sind, als wesentlich bergmännisch 
'anzusehen. Die Gewerksruaft der Privatange
stellten hat in diesem Zusammenhang darauf 
hingewiesen, daß die in anderen Bereichen 
bestehende Gleichstellung der technischen Ange
stellten fehlt, die mit der Leitung und Beauf
sichtigung dieser Tätigkeit betraut sind. Dieser, 

Anwendbarkeit der neuen Bestimmungen 
übergangsfällen gewährleistet. 

m Anregung soll dadurru Rechnung getragen 

Zu Art. V Z. 69 und 70 (Anlage 9 und 10): 

Auf Grund des E-inleitungssatzes der Anlage 9 
in der geltenden Fassung gelten als wesentlich 
bergmännische Arbeiten (§ 236 Abs. 3), wie sie 
insbesondere für den Knappschaftssold und den 
Leistungszuschlag erforderlich sind, nur solche, 
qie von knappschaftlich pensionsversicherten 
Personen verrichtet werden. Dadurch können 
Zeiten eines wesentlich bergmännisch tätigen 
Angestellten, die während der Versicherungs
zugehörigkeit zur ehemaligen österreichischen 
Angestellten(Pensions )versicherung vor dem 
1. Jänner 1939 - wesentlich - bergmännisru 
tätige Angestellte konnten' frühestens ab 
1. Jänner 1939 knappsdlaftlich pensionsversichert 
sein - erworben worden waren, nicht im Sinne 
der Anlage 9 als Zeiten angesehen werden, in 
denen wesentLich bergmännische Arbeiten ver
richtet wurden. Die darin gelegene Schleruter
stellung der ehemals bergmännisch tätigen Ange
stellten soll durch die Neufassung des Einleitungs
satzes der Anlage 9 beseitigt werden. 

Zu den wesentlich bergmännischen oder ihnen 
gleichgestellten Arbeiten zählt gemäß Z. 3 der 
Anlage 9 die Tätigkeit aller mit der Gewinnung 
oder Förderung von Bergbauprodukten über 
Tage in Gebirgslagen ausschließlim oder über
wiegend befaßten Arbeiter außerhalb geschützter 
Räume. Naru dieser Fassung der Z. 3 sind 

werden, daß in der Z. 4 ausdrücklich auch auf die 
in der Z. 7 genannten Personen verwiesen wird. 

Die Änderungen der Z. 6 der Anlage 9 gehen 
auf Anregungen der Interessenvei-tretung der 
Dienstnehmer zurück und dienen der Klarstellung 
von Zweifelsfällen, die sich aus der bishel'igen 
Textierung, im Zusammenhang mit der dazu ent
wickelten Rechtsprechung ergeben haben. Die 
bezüglichen Formulierungen wurden im Einver
nehmen mit der Versicherungsanstalt des öster
reich-ischen Bergbaues ausgearbeitet. Das gleiche 
gilt hinsichtlich der Neufassung der Anlage 10. 

Zu den Art. VII und VIII: 

Die Eingl-iederung der Landwirtschafts-
krankenkassen in die für das betreffende Bundes
land jeweils bestehenden Gebietskrankenkassen 
und die Auflösung der Land- und Forst
wirtschaftlichen Sozialvers,icherungsanstalt wur
den in Anlehnung an die Best,immungen geregelt, 
die im Zusammenhang mit der überführung 
der Gewerbliffien Selbständigenkrankenka,ssen in 
die Sozial versicherungsanstalt der gewerbliruen 
Wirtschaft im GSKVG 1971, BGBl. Nr. 287, 
getroffen wurden. Soweit es sich um die Auf
teilung des Vermögens der Land- und Forst
wirtschaftlichen Sozialversicherungsanstalt han
delt, wurden die Bestimmungen des Art. VIII 
Abs. 3 und 4 den Vorschriften des § 11 des 
Sozialversicherungs-überleitungsgesetzes 1953, 
BGBl. Nr. 99, nachgebildet. 
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Unter dem im Art. VII Abs. 1 geregelten 
übergang der gesamten Rechte und VerbindLich
keiten ist - so wie im GSKVG 1971 - auch der 
übergang aller Rechte 1,lnd VerbindLichkeiten aus 
bestehenden Dienstverhältnissen mit den Bedien
steten der Landwirtschaftskrankenkassen zu ver
stehen. Für die Bediensteten der Landwirtschafts
krankenkassen und der Land~ und Forstwirt
schafdichen S01!ialversicherungsanstalt wird hin
sichtlich ihrer weiteren Verwendung überdies im 
Art. VII Abs. 7 und Art. VIII Abs. 6 eine 
besondere Regelung getroffen. 

Um einen reibungslosen übergang auf die 
neue Organisat,ionsformzu gewährleisten, sollen 
im Rahme.n der Selbstverwaltung der Sozial
versicherung gemeinsame Verwal~ungskörper, die 
von Versicherungsvertretern und den Betriebs
ratsobmännern der beteiligten Versicherungs
träger gebildet werden, die Koordination der 
Tänigkeit der Selbstverwaltung im letzten Jahr 
vor dem Wirksamwerden der neuen Organi
sation besorgen. Die Betr<iebsratsobmänner sollen 
in den dienst-, besoldungs- und pensions recht
lichen Angelegenheiten der Bediensteten beschlie
ßende Stimme haben. Diese "Gemeinsamen über
leitungsausschüsse" werden hinsichtlich der Land
wirtschaftskrankenkassen .in jedem Bundesland 
errichtet, um die regionalen Gegebenheiten besser 
wahrnehmen zu können. Hinsicht1ich der Land
und Forstwirtschaftlichen Sozialversicherungs
anstalt wird der gemeinsame überleitungs
ausschuß seinen Sitz in Wien haben. Für die 
Bereitstellung der Sitzungslokale und die Be
sorgung der Kanzleigeschäfte werden die für 
das jeweilige Bundesland errichteten Arbeiter
kammern bzw. der Hauptverband der öster
reichischen Sozialversicherungsträger zuständig 
sein. Da es sich bei den gemeinsamen über
leitungs ausschüssen um Organe der Selbst
verwaltung der Sozialversicherung handelt, 
finden auf die Mitglieder und die Stellvertreter 
in diesen Ausschüssen und die Tätigkeit der 
Ausschüsse die BestJimmungen des ASVG über 
die Versicherungsvertreter, die Tätigkeit der Ver
waltungskörper und über die Aufsicht des 
Bundes (§§ 420 bis 425, 431, 432, 442; 448 
bis 452 ASVG) Anwendung (Art. VII Abs. 8, 
Art. VIII Abs. 7). 

Zu Art. X: 

Strafgefangene, die bei Verrichtung der ihnen 
zugewiesenen Arbeiten einen Unfall und dadurch 
eine fortdauernde Minder~ng der' Erwerbs
fähigkeit erleiden, haben schon vor Inkrafttreten 
des Strafvollzugsgesetzes (StVG) aus Mitteln des 
Bundesministeriums für Justiz Rentenleistungen 
erhalten. Das StVG hat diese Leistungen auf eine 
verfassungsrecht1ich einwandfreie Grundlage 
gestellt. Dabei war u. a. die Frage der 

Bemessungsgrundlage zu lösen. Wegen der beson
deren Umstände konnte man hier billigerweise 
weder davon ausgehen, was der Gefangene vor 
der Strafhaft verdient hat, noch davon, was er 
in der Strafhaft verdient. Das StVG hat daher 
im § 81 auf den festen Betrag verwiesen, der sich 
aus dem § 181 ASVG ergibt. Dieser Betrag 
beläuft sich nach der letzten der alljährlichen 
Erhöhungen (BGBl. Nr. 30111971) auf 18.496 S 
jährlich. 

Da dies einem Monatseinkommen von unge
fähr 1500 S entsprach, ist im Zusammenhang mit 
der Noveliierung des StVG im Jahr 1971 eine 
Aufwertung ins Auge gefaßt worden. Diese Auf
wertung ist schließlich in der Weise ausgeführt 
worden, daß statt auf den § 181 ASVG auf den 
im § 44 Abs. 6 ASVG aufscheinenden Tages
verdienstsatz von 70 S Bezug genommen wurde. 
Dabei wurde davon ausgegangen, daß sich 
dadurch eine Jahresbemessungsgrundlage von 
70 S mal 360 = 25.200 S, entsprechend einem 
Monatseinkommen von etwas' über 2000 S, 
ergeben sollte. 

Nach der in Aussicht genommenen Neufassung 
des § 44 Abs. 6 ASVG soll nun an Stelle des eben 
erwähnten Betrages von 70 S ein solcher von 
160 S treten. Hiedurch würde sich für Straf
gefangene künftig eine Jahresbemessungsgrund
lage von 57.600 S ergeben. Danach wären aber 
die Strafgefangenen unverhältnismäßig besser
gestellt als viele nach dem ASVG unfallversicherte 
Personen. 

Deswegen und weil sich bei dem 'in der St VG
Novelle 1971 vorgenommenen Wechsel von der 
Bezugnahme auf einen Jahresverdienstsatz zur 
Bezugnahme a~f einen Tagesverdienstsatz auch 
Berechnungsschwierigkeiten bzw. Zweifel über 
den e·inzuhaltenden Berechnungsvorgang ergeben 
haben, hat das Bundesministerium für Jusniz vor
geschlagen, anläßlich der vorliegenden umfassen
den Erneuerung der verschiedenen Gesetze und 
Rechtsvorschl"iften sozialversicherungsrechtlichen 
Inhalts auch eine .Knderung des § 81 StVG vor
zunehmen, die zu der bewährten Verweisung 
auf den § 181 ASVG zurückkehrt, zugleich jedoch 
eine Erhöhung des danach maßgebenden Betrages 
auf das Eineinhalbfache (= derzeit rund 27.500 S 
jährlich) vornimmt. 

Zu Art. XI: 

Bei der Formulierung des Art. 11 Abs. 6 letzter 
Satz der 25. Novelle zum ASVG,_ BGBl. Nr. 385/ 
1970, wurde nicht berückSich~igt, daß im Bereich 
der knappschaftlichen Pensionsversicherung die 
Witwen(W.itwer)pension auf mindestens 
33"6 v. H. der Bemessungsgrundlage angehoben 
worden. ist. Die zitierte übergangsbestimmung 
war daher entsprechend zu ergänzen. 

... 
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Finanzielle Erläuterungen 

ABSCHNITT A 

Gemeinsame Voraussetzungen 

Die finanziellen Erläuterungen zum vorlie
genden Entwurf einer 29. Novelle zum ASVG 
weichen von den finanziellen Erläuterungen des 
zur Begutachtung versendeten Entwurfes inso
weit ab, als die Entwicklung der letzten Monate 
berücksichtigt wurde. 

Da die 29. Novelle zum ASVG finanzielle 
Auswirkungen in allen drei im ASVG geregelten 
Versicherungs systemen hat, werden ,im Ab
schnitt A zusammengefaßt alle Voraussetzungen 
und Annahmen dargestellt, die für die Berech
nungen der Kranken-, Unfall- und Pensions
versicherung maßgebend waren. 

Die Vorausberechnungen gehen insbesondere 
von folgenden Voraussetzungen aus: 

Aufrechterhaltung der Vollbeschäftigung unter 
Berücksichtigung des steigenden Arbeitskräfte
potentials, 

ungeänderter Bestand der durch die 29. Novelle 
geschaffenen Rechtslage bis zum Jahre 1977, 

Festsetzung des Anpassungsfaktors in der Höhe 
der jeweiligen Richtzahl, 

in der Unfall- und Pensionsversicherung er
höhen sich für pflichtversicherte Erwerbstätige 
die durchschnittlichen monatlichen Beitrags
grundlagen inklusive Sonderzahlungen im 
Jahre 1972' um 10% und in den folgenden 
Jahren um jährlich 8'5%, 

in der Krankenversicherung sind die Steigerungs
raten aus den Steigerungsraten der Pensions-

versicherung unter Berücksichtigung der durch 
die Novelle einzuführenden Dynamisierung 
der Höchstbeitragsgrundlage errechnet. 

Die Vorausberechnungen wurden primär für 
die Pensionsversicherung durchgeführt und her
nach für Zwecke der Kranken- und Unfallver
sicherung entsprechend umgerechnet. 

Die künftige finanzielle Entwicklung eines 
jeden Versicherungssystems hängt neben der 
Voraussetzung einer Vollbeschäftigung sehr 
wesentlich von den Annahmen über die weitere 
Entwicklung der Beitragsgrundlagen ab. Bezüg
liCh der jährlichen Steigerungsraten der Beitrags
grundlagen in der Pen5'ionsversicherung waren 
folgende überlegungen maßgebend: In den 
sechziger Jahren betrug im langjährigen Durch
schnitt ctie jährliche Steigerungsrate 8'4%. Die 
Steigerungsrate 1970/71 liegt mit 10'9% über 
diesem Durchschnitt. Die volle Auswirkung 
dieser hohen Steigerungsrate im Jahre 1972 und 
die BerückSlichtigung der derzeit laufenden Lohn
runde machen es vertretbar, ctie Steigerungs rate 
1971/72 höher anzunehmen als für die folgenden 
Jahre. Bei der Annahme' konstanter jährlicher 
Stetgerungsraten für die durchschnittliche Bei
tragsgrundlage inklusive Sonderzahlungen ab 
1973 erscheinen mögliche jährliche Schwankungen 
ausgeglrichen. 

Für die Pensionsversicherung werden nach
stehende Jahresdurchschnitte an Pflichtversicher
ten angenommen, wobei- insbesondere die den 
Präsenzdienst leistenden Personen und die Be
zieherinnen von Karenzurlaubsgeld nicht berück
sichtigt sind. 

Pflichtversimerte in der Pensionsversicherung 

Steigerung 
_Arbeiter An gestellte Zusammen gegenüber dem Vorjahr 

absolut relativ 

1970 ........... 1,345.400 713.500 2,058.900 +31.100 1·53% 
1971 ........... 1,368.200 752.600 2,120.800 +61.900 3·01% 
1972 ........... 1,370.100 779.900 -2,150.000 +29.200 1·38% 
1973 ........... 1,368.500 801.500 2,170.000 +20.000 0·93% 
1974 ........... 1,369.500 825.500 2,195.000 +25.000 1-15% 
1975 ........... 1,370.500 849.500 2,220.000 +25.000 1-14% 
1976 ........... 1,371.500 873.500 2,245.000 +25.000 1-13% 
1977 ........... 1,372.500 897.500 2,270.000 +25.000 1-11% 
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Die für 1972 erwartete Zahl der Pflichtver
sicherten ergibt sich als Folge der überaus hohen 
Zunahme ,im Jahre 1971. Die ans~·tließend bis 
1977 erwartete Steigerung der Zahl der Pflicht
versicherten beträgt 120.000; sie berücksichtigt 
einerseits die Zunahme der arbeitsfähigen Be
völkerung und andererseits die Wahrscheinlich
keit, in der Pensionsversicherung nach dem 
ASVG pflichtversichert zu sein. 

Durchschnittliche Beitragsgrundlagen inklusive 
Sonderzahlungen in der Krankenversicherung 

ohne BerücksiChtigung der Novelle 

monatlicher 
Betrag 

1971. . . . . . 4.217 S 

1972. . . . .. 4.407 S 

Steigerung 
gegenüber dem Vorjahr 
absolut relativ 

+190 S 4·5% 
Für die Pensionsversicherung errechnen sich 

nachstehende Jahresdurchschnitte an Pensionen: 1973...... 4.560 S +153 S 3·5% 

Pensionen in der Pensionsversicherung 

Steigerung 
Anzahl gegenüber dem Vorjahr 

absolut relativ 

1970· ..... 1,015.441 +20.435 2·05% 

1971 1,032.596 +17.155 1·69% 

1972 1,047.500 +14.904 1·44% 

1973 1,061.000 +13.500 1·29% 

1974 1,072.750 +11.750 . 1-11% 

1975 1,082.750 +10.000 0,93% 

1976 1,090.750 + 8.000 0·74% 

1977 1,096.750 + 6.000 0·55% 

Für d~e Entwicklung der durchschnittlichen 
Beitragsgrundlagen inklusive Sonderzahlungen 
wurden unter Berücksichtigung der eingangs an
geführten Voraussetzungen die Grundzählungen 
des Jahres 1971, getrennt einerseits für die 
Krankenver~icherung und andererseits für die 
Unfall- und Pensionsversicherung, extrapoliert. 
Darnach ergeben sich für pflichtversicherte 
Erwerbstätige nachstehende Beitragsgrundlagen: 

Durchschnittliche Beitragsgrundlagen inklusive 
Sonderzahlungen in der Pensionsversicherung 

monatlicher 
Betrag 

1971. ..... 5.013 S 

1972 ...... 5.514 S 

1973 ...... 5.984 S 

1974 ...... 6.494 S 

1975 ...... 7.046 S 

1976 ...... 7.644 S 

1977 ...... 8.294 S 

Steigerung 
gegenüber dem Vorjahr 
absolut relativ 

+492 S 

+501 S 

+470 S 

+510 S 

+552 S 

+598 S 

+650 S 

10·9% 

10·0% 

8,5% 

8·5% 

8·5% 

8·5% 

8·5% 

1974. . . . .. 4.691 S 

1975. . . . .. 4.809 S 

1976...... 4.904 S 

1977. . . . .. 4.985 S 

+131 S 

+l1SS 

+ 95 S 

+ 81 S 

2·9% 

2·5% 

2·0% 

1,7% 

Das Konstanthalten der monatlichen Höchst
beitragsgrundlage mit 4800 S hat zwangsläufig 
fallende Steigerungsraten zur Folge. 

Durchschnittliche Beitragsgrundlagen inklusive 
Sonderzahlungen in der Krankenversicherung 

unter Berücksichtigung der Novelle 

Steigerung 
monatlicher gegenüber dem Vorjahr 

Betrag absolut relativ 

1973 ...... 5.012 S +605 S 13-7% 

1974 ...... 5.486 S +474 S 9·5% 

1975 ...... 5.980 S +494 S 9,0% 

1976 ...... 6.551 S +571 S 9·5% 

1977 ...... 7.142 S +591 S 9'0% 

Nach dem Berechnungsmodus der 25. Novelle 
zum ASVG können folgertde Rlichtzahlen er
wartet werden, die auch als Anpassungsfaktoren 
verwendet werden. 

Richtzahlen 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

Anpassungsfaktoren 

1,090 
1,088.,. 

1,073 
1,072 
1,074 

Die aus der teilweisen Neufassung des 
§ 45 (Höchstbeitragsgrundlage) zu erwartenden 
monatlichen Höchstbeträge der allgemeinen Bei
tragsgrundlage sind in der folgenden übers,icht 
für die drei Versicherungssysteme zusammenge
stellt. 
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Monatlicher Höchstbetrag der allgemeinen 
Beitragsgrundlage 

Pensions- und 
Unfallversicherung 

1970 ....... . 
1971 ...... .. 
1972 ...... .. 

1973 ...... .. 
1974 ....... . 
1975 ....... . 
1976 ....... . 
1977 ....... . 

7.650 S 
8.100 S 
8.700 S 

9.450 S 
10.350 S 
11.100 S 
11.850 S 
12.750 S 

ABSCHNITT B 

Krankenversicherung 

Kranken
versicherung 

4.050 S 
4.800 S 
4.800 S 

5.700 S 
6.300 S 
6.900 S 
7.65Q S 
8.400 S 

Von den finanziellen Auswirkungen des vor
liegenden Entwurfes einer 29, Novelle zum 

7. Ab 1. Jänner 1973 Erhöhung des Pauschal
betrages für jeden FamiIienangehörigen 
eines Präsenz dieners von 80 Sauf 142 S 
monatlichj ab 1974 Dynami~ierung mit der 
jeweiligen Richtzahl (§ 56 a Abs. 2). 

8. Ab 1. Jänner 1973 Erhöhung des Mindest
betrages des Bestattungskostenbeitrages von 
1800 Sauf 2700 S. Der letztgenannte Betrag 
unterliegt der Anpassung (§ 171 Abs. 4). 

9. Ab 1. Jänner 1973 Möglichkeit der Ge- . 
währung von freiwiUigen sozialen Zuwen

-dungen an die Gesamtheit der Bed,iensteten 
des Versicherungsträgers (§ 31 Abs. 3 Z. 3). 

10. Ab 1. Jänner 1973 Einführung von 
Jugendlichenuntersuchungen und ab 1. Jän
ner 1974 von Gesundenuntersuchungen zur 
Früherkennung von Krankheiten (§§ 132 a 
und 132 b)j ab 1. Jänner 1974 Verwendung 
von 20/0 der Einnahmen an Versicherungs
beiträgen hiefür (§ 118 a). 

ASVG sind in den Vorausberechnungen insbe- , 
sondere die nachstehenden Punkte berücksichtigt: I. F i n a n z i e 11 e Lag e de r K r a n k e n-

I. Ab Beginn des Beitragszeitraumes Jänner ver s ich e run g s t r ä ger 
1973 Erhöhung des monatlichen Höchst- Den Berechnungen für die 29. Novelle wurden 
betrages der allgemeinen Beitragsgrundlage so weit als möglich die Ergebn~sse der "Enquete 
von 4800 Sauf 5700 Sj in den folgenden über die soziale Krankenversicherung" zugrunde 
Jahren eine etappenweise Anhebung bis gelegt. Außerdem wurden die vorläufigen 
auf zwei Drittel des monatlichen Höchst- Gebarungsergebnisse 1971 und die Voranschläge 
betrages der allgemeinen Beitragsgrundlage 1972 der Versicherungsträger sowie die im Ab
in der Pen~ionsversicherung ab dem Jahre schnitt A angegebenen Voraussetzungen und An-
1977 (§ 45 Abs. 1 11t. a). nahmen berücksichtigt. 

2. Ab 1. Jänner 1973 Erhöhung des Beitrags- Die beigeschlossene Tabelle 1 stellt die '/. Tabelle 1 
satzes in der Krankenversicherung dei: Gebarungsergebnisse nach der Enquete (Tabellen 
Pen&ionisten von 975% auf 10'0% und 10 und 19) den nunmehrigen Vorausberechnun7 
ab 1. Jänner 1974 auf 10'5% (§ 73 Abs. 3). gen gegenüber. 

3. Ab Beginn des Beitragszeitraumes Jänner. Das Gleichhalten der Obergrenze von 4800 S 
1974 Erhöhung des Beitragssatzes für führt, wie Tabelle 1 zeigt, zu folgendem Er
Arbeiter von T30J0 auf T50J0 .und für gebnis: Von 1971 bis 1977 steigen nach der 
Angestellte von 4'8% auf 5'0% (§ 51 Vorausberechnung die Ausgaben um 78'8% und 
Abs. 1), die Einnahmen nur um 36'00/0. Das Ergebnis 

4. Ab Jänner 1973 Erhöhung der Rezept- der Enquete enthält für denselben Zeitraum bei 
gebühr von 5 Sauf 6 S (§ 136 Abs. 3). den Ausgaben einen Anstieg um 79'9% und 

bei den Einnahmen nur um 3T2% • 

5. Ab 1. Jänner 1973 Erhöhung und 
Dynamisierung des besonderen Pausch. Die Tabelle 2 enthält für alle Krankenver- '/. Tabelle 2 
betrages nach § 319 a sowie ab 1. Jänner sicherungsträger zusam~en die Mehreinnahmen 
1974 Wegfall des § 319 b (nähere Aus- auf dem Sektor der Beiträge durch die 29. No-
führungen im Abschnitt C). velle, untergeteilt primär in Mehreinnahmen 

durch Erhöhung der Höchstbeitragsgrundlage 
6. Ab 1. Jänner 1973 Erhöhung der Beiträge sowie hernach Mehreinnahmen durch Beitrags

~n der Krankenversicherung der Kriegs- satzerhöhungen und sonstige Beitragserhöhungen. 
hinterbliebenen, und zwar vori 98 Sauf 
153 S für Hauptver~icherte und von 20 S Die Tabelle 3 enthält für alle Krankenver- 'I. Tabelle 3 
auf 29 S für Zusatzversichertej ab 1974 sicherungsträger zusammen eine übersicht der 

durch die 29. Novelle verursachten Mehraussind die neuen Beiträge jeweils mit 
dem Anpassungsfaktor . zu vervielfachen gaben und der gesamten Mehreinnahmen . 

. (teilweise Neufassung des § 73 KOVG auf Bei den Mehrausgaben sind die voraussicht
Grund des Bundesgesetzes vom 26. April lichen Kosten von Gesundenuntersuchungen 
1972, BGBl. Nr. 163). (§ 132 b) nicht in Rechnung gestellt, weil sie aus 

/ 
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heutliger Sicht nicht abgeschätzt werden können. 
Die im § 118 a vorgesehene nindung von Mitteln 
für die Früherkennung von Krankheiten würde 
es vermutlich möglich machen, etwa 500.000 bis 
1,000.000 Gesundenuntersuchungen jährlich vor
zunehmen, je nachdem, wie hoch die Kosten 
im Einzelfall sein werden. 

Die Tabelle 4 gibt die voraus~ichtliche Ge
barung aller Krankenversicherungsträger zusam
men wieder, wie sie auf Grund der 29. Novelle 
erwartet werden kann. Die Tabelle enthält in 
der letzten Spalte für jedes Kalenderjahr die 
Angabe von 2% der Beitragseinnahmen, d. s. 
jene Mittel, die für den oben genannten Zweck 
zu verwenden ~ind. 

Von 1973 bis 1977 ergibt die Summe der ,in 
Tabelle 4 ausgewiesenen Gebarungserfolg bei 
einer Einnahmensumme von 81.311 Millionen 
Schilling und ~ einer' Ausgabensumme von 
78.997 Millionen Schilllng nur einen absolut und 
relativ bescheidenen Mehrertrag von 2.314 Mil
lionen Schilling (2'8010 der Einnahmensumme). 
Von diesem Mehrertrag unterliegen von 1974 
bis 1977 der Bindung nach § 118 a insgesamt 
1.260 Millionen Schilling, sodaß den Versiche
rungsträgern für den fünf jährigen Zeitraum der 
Vorausberechnung praktisch nur 1.054 Millionen 
Schilling (1'3010 der Einnahmensumme) Zttr freien 
Verfügung bleiben. Das fünf jährige f,inanZiie,
rungskonzept de} 29. Novelle kann daher' nur 
dann die Gebarung der Krankenver1>icherung 
~icherstellen, wenn die Träger Ausgaben lediglich 
im unbedingt notwendigen Ausmaß tätigen. 

Zur weiteren Beurteilung der Gebarungsergeb
nisse der Krankenver~icherung auf Grund der 
29. Novelle mögen die folgenden übersichten 
dienen, 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

Entwicklung der Ausgaben 

Ausgaben 
Steigerung 

gegenüber dem Vorjahr 
absolut relativ 

Millionen Schilling 

12.672 + 1.324 
14.057 +1.385 
15.600 +1.543 
17.349 +1.749 
19.319 +1.970 

Entwicklung der Einnahmen 

11·7% 
10,9% 
11·0% 
11,2% 
11·4% 

Einnahmen 
Steigerung 

gegenüber dem Vorjahr 
absolut relativ 

Millionen Schilling 

13.031 +1.625 
14.824 +1.793 
16.223 + 1.399 
17-788 +1.565 
19.445 +1.657 

Wie schon aus der Entwicklung der in 
Tabelle 4 enthaltenen Gebarungserfolge ersicht
lich ist, zeigen auch die beiden vorhergehenden 
übersichten - Vergleich der relativen Steige
rungsraten der Ausgaben und Einnahmen -, 
daß die durch die 29. Novelle erschlossenen 
Mehreinnahmen keine Dauerlösung in der Finan
zierung der Krankenversicherung bringen kön
nen. 

In den nachstehenden beiden übersichten wird 
nach der 29. Novelle die relative Verteilung der 
Ausgaben und Einnahmen auf die wichnigsten 
Positionen untersucht. 

Relative Zerlegung der Ausgaben 

-Arztliche Heilmittel, Anstalts- Kranken- Übrige 
Hilfe Heilbehelfe pflege unter- Aus-

stützung gaben 

1973 - 24·1% 17·3% 21·9% 14·0% 22·7% 
1977 23·9% 18·2% 23·6% 13·1% 21·2% 

1973 
1974 
1977 

Relative Zerlegung der Einnahmen 

Beiträge der Beiträge für Übrige 
Erwerbstätigen Pensionisten Einnahmen 

63·7% 
63·8% 
64·9% 

23·8% 
24·4% 
24,3% 

12·5% ' 
11·8% 
10·8% 

Bis zum Jahre 1977 kann erwartet werden: 

Bei den Ausgaben bleibt der relative Anteil 
für ärztliche Hilfe praktisch gleich, der relative 
Anteil für Heilmittel und Heilbehelfe sowie für 
Anstaltspflege wird steigen und der relative 
Anteil für Krankenunterstützung wird abneh
men, weil die Zahl der Angestellten zunimmt. 

Bei den Einnahmen wird der relative Anteil 
der Erwerbstänigen zunehmen - insbesondere 
ab' dem Jahre 1974 wegen der Beitragssatz
erhöhungen -, der relative Anteil für Pensioni
sten wird ~on 1973 a ~f 1974 steigen und an
schließend konstant bleiben (siehe Knderung des 
§ 73 Abs. 3). 

11. Aus w :i r k u n gen auf die 
Ver s ich e r t e nun d der enD .j e n s t

geber sow,ie auf den Bund 

W:ie aus Tabelle 2 er1>icht1ich ist, werden auf 
Grund der Novelle die Beiträge der pflicht ver
sicherten Arbeiter und Angestellten gegenüber 
der ungeänderten Rechtslage höher sein 

1m Jahre 1973 um 728 Millionen Schilling, 
1m Jahre 1974 um 1.586 Millionen Schilling, 
1m Jahre 1975 um 2.249 Millionen Schilling, 
1m Jahre 1976 um 3.096 Millionen Schilling, 
1m Jahre 1977 um 4.019 Millionen Schilling. 
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Das angeführte Mehraufkommen an Beiträgen 
ist zur Hälfte von den Dienstnehmern und 
Dienstgebern zu tragen .. 

Die Mehreinnahmen an Beiträgen der frei
willigen Versicherten haben diese selbst aufzu
bringen. Die Mehreinnahmen an Beiträgen in der 
Krankenversicherung nach dem Arbeitslosenver
sicherungsgesetz sind vom Bund aus den Ein
nahmen an Arbeitslosenversicherungsbeiträgen zu 
bestreiten. Die Mehreinnahmen an Beiträgen für 
Kriegshinterbliebene hat der Bund im über
wiegenden Ausmaß und die Mehreinnahmen an 
Beiträgen für Angehörige von Präsenzdienern 

zur Gänze zu tragen. HinsichtIich der Mehr
einflahmen an Beiträgen f~r Pensionisten enthält 
Abschnitt D nähere Angaben. ' 

Die Mehreinnahmen an Rezeptgebühr haben 
die Venicherten aufzubringen. Die Erhöhungen 
des besonderen Pauschbetrages nach § 319 a gehen 
zu Lasten der Unfallversicherung. - Siehe 
Tabelle 3. 

,Für einen pflichtversicherten Erwerbstätigen, 
dessen Entgelt die jeweilige Höchstbeitragsgrund
lage übersteigt, wird die Novelle nachstehende 
Beiträge zur Folge haben: 

monadicher Höchstbeitrag eines Steigerung 
gegenüber dem Vorjahr Arbeiters Angestellten 

(Anteil des Versicherten) Arbeiter Angestellte 

1972 ............. 175·20 S 115·20 S 

1973 ............. 208·05 S 136·80 S 32·85 S 21·60 S 
1974 ...... _ ...... 236·25 S 157·50 S 28·20 S 20·70 S 
1975 ............. 258·75 S 172·50 S 22·50 S 15·00 S 
1976 ............. 286·88 S 191·25 S 28·13 S 18-75 S 
1977 ............. 315·00 S 210·00 S 28·12 S 18·75 S 

Im Hinbli<k auf die im Abschnitt A darge
legten Annahmen über die Entwicklung der 
durchschnittlichen Beitragsgrundlagen inklusive 
Sonderzahlungen erscheinen diese Höchstbeträge 
der Steigerungen des Versichertenanteiles am 
Krankenversicherungsbeitrag durchaus vertretbar. 

ABSCHNITT C 

'U nfallvers,icherung 

Von den finan:oiell~n Auswirkungen des vor
liegenden Entwurfes einer 29. Novelle zum 
ASVG sind in den Voraus berechnungen rinsbe
sondere die nachstehenden Punkte berücksichtigt: 

1. Ab 1. Jänner 1973 Erhöhung des Mindest
betrages des Bestattungskostenbeitrages von 
1000 Sauf 2700 S; der letztgenannte Betrag 
unterloiegt der Anpassung (§ 214 Abs. 2). 

2. Ab 1. Jänner 1973 Möglichkeit der Gewäh
rung von freiwilligen so~ialen Zuwendungen 
an die Gesamtheit der Bediensteten des Ver
sicherungsträgers (§ 31 Abs. 3 Z. 3). 

3. Für 1973 Festsetzung des von der Allgemei
nen Unfallversicherungsanstalt: zu leistenden 
besonderen Pauschbetrages nach § 319a mit 
206 Millionen Schilling (derzeit 165 Mmio
nen Schilling); ab 1974 Festsetzung dieses 
Pauschbetrages mit 230 MiUionen Schilling, 
jährlich vervielfacht mit einem Steigerungs~ 
faktor; ab 1974 Aufhebung des § 319 b. 

4. Ab 1. Jänner 1974 Gewährung von Witwen
renten an Lebensgefährtinnen (§ 215 Abs. 4). 

5. Für 1973 Weiterführung der in der 27. No
velle zum ASVG vorgesehenen Interims
lösung' der landwirtschaftlichen Unfallver
sicherung auf dem' Beitragssektor: der Hun
dertsatz des Grundsteuermeßbetrages wird 
von 550 auf 600 v. H., der Bundesbeitrag 
von 88 Millionen Sch,illing auf 100 Millionen 
Schil1ing erhöht (§ 72) -

6. Ab 1. Jänner 1974 Auf teilung der von der 
Land- und Forstwirtschaft1ichen Sozialver
sicherungsanstalt durchgeführten landwirt
schaftlichen Unfallversicherung in der Form, 
daß die Unfallversicherung der Dienstneh
mer von der Allgemeinen Unfallversiche
rungsanstalt und die Unfallversicherung der 
Selbständigen samt ihren Familienangehöri
gen von der neu errichteten Sozialversidie
rungsanstalt der Bauern (§ 7 Bauern-Kran
kenversicherungsgesetz) durchgeführt wird. 

7. Ab 1. Jänner 1974 Regelung der Mittel für 
die von der Sozialversicherungsanstalt der 
Bauern durchgeführte Unfallversicherung 
durch dynamisierte Basisbeiträge und durch 
einen Zuschlag von 200% des Grundsteuer
meßbetrages; der Bund leistet einen Beitrag 

. in der Höhe eines Drittels der Beiträge der 
Versicherten (§ 72). 

8, Ab Jänner 1974 erhält die Allgemeine On
fallversicherungsanstalt für alle ,in land- und 
forstwirtschaftlichen Betrieben beschäftigten 
Dienstnehmer, für deren Unfallversicherung 
die Land- und Forstwirtschaftliche Sozial
versicherungsanstalt Ende 1973 sachlich zu-
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ständig ist, die normalen Unfallversiche
rungs bei träge, 

daß die Anstalt von 1973 bis 1977 rund 725 Mil
lionen Schilling zu !investieren beab~ichtigt. 

Die für die Zeit von 1-973 his 1977 auf Grund 
I. F i na n z i e 11 e Lag e der U n fall v e r- der 29. Novelle unter Berücksichtigung der ge-

sie her u n g s t r ä ger planten Investitionstätigkeit zu erwartende Ge-
(ausgenommen die Versicherungsanstalt der barung der Allgemeinen Unfallvenicherungs'-

österreichischen Eisenbahnen) anstalt ist aus Tabelle 6 ersichtlich. Die stärkste 
Änderung in der Gebarung tritt ab dem Jahre 

Die Tabelle 5 enthält für die Allgemeine Unfall- 1974 durch die Erweiterung des Aufgabenbe-
versicherungsanstalt eine übersicht über die vor- reiches der Anstalt ein. ' 
aussichtliche Entwicklung bis zum Jahre 1977 
ohne Berücksichtigung der 29. Novelle. Bei dieser Zum 'besseren Verständnis werden die nach-
Vorausberechnung wurde in Rechnung gestellt,' stehenden übersichten beigefügt. 

Entwicklung der Gesamtausgaben 

Gesamt
a,usga1;>en 

ohne 
Novelle 

Millionen Schilling 

1973 ... , " ._ ............... . 
1974 ;' ..................... . 
1975 .................... ' .. . 
1976 ...................... . 
1977 ...................... . 

1.902 
2.073 
2.242 
2.423 
2.620 

relative 
Steigerung 

4·6% 
9·0% 
8·2% 
8·1% 
8·1% 

Gesamt
ausgaben 

mit 
Novelle 

Millionen Schilling 

1.946 
2.294 
2.500 
2.722 
2.961 

relative 
Steigerung 

Mehr
ausga~n 
durch 

Novelle 

Millionen Schilling 

7·0% 44 
17·9% 221 
9·0% 258 
8·9% 299 
8·8% 341 

Entwicklung der Gesamteinnahmen 

Gesamt
einnahmen 

ohne 
Novelle 

Millionen Schilling 

1973 ...................... . 
1974 ...................... . 
1975 ...................... . 
1976 ...................... . 
1977 ...................... . 

2.160 
2.346 
2.560 
2.798 
3.059 

Entwicklung des Mehrertrages 

relative 
Steigerung 

7·6% 
8·6% 
9·1% 
9·3% 
9·3% 

Gesamt-
einnahmen 

mit 
Novelle 

Millionen Schilling 

2.160 
2.406 
2.612 
2.839 
3.087 

Mehr-
relative einnahmen 

Steigerung durch 
Novelle 

Millionen Schilling 

7·6% 
11·4% 60 

8,6% 52 
8·7% 41 
8·7% 28 

Mehrertrag 
ohne mit 

Novelle Novelle 

Verminderung 
durch 

Novelle 

Betrieben' bedingt. In finanzieller Hinsicht ist 
nämlich die Unfallversicherung / dieser Dienst
nehmer derzeit noch mit Rentenleistungen be
lastet, die aus einer ieit stammen, in der 200.000 
und mehr Dienstnehmer versichert waren. Bis 
zum Jahre 1971 ist die Zahl der versicherten 
Dienstnehmer auf 70.500 zurückgegangen. 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

258 
273 
318 
375 
439, 

Millionen Schilling, 

214 44 
112 161 
112 206 
117 258 
126 313 

Die ab 1974 eintretende Verschlechterung in 
der Gebarung ,ist durch die Einbeziehung der 
Dienstnehmer in land- und forstwirtschaftlichen 

Die übernahme der Unfallversicherung der 
land- und forstwirtschaftlichen Dienstnehmer 
kann der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt 
vom finanziellen Standpunkt aus zugemutet wer
den, zumal einerseits die 29. Novelle keine Ab
zweigung finanzieller Mittel zugunsten der Pen
sionsversicherung vorsieht und andererseits die 
beabsichtigte Investitionstätigkeit gesichert ist. 

'{. Tabelle 6 
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'/. Tabelle 7 Die Tabelle 7 enthält die voraussichtliche Ge-I der Bauern durchzuführende Unfallversicherung 
barung der landwirtschaftlichen Unfallversiche- der bäuerLichen Selbständigen samt ,ihren Fami
rung unter Berücksichtigung der 29. Novelle, lienangehörigen dargestellt ist. über die Ent
und zwar in der Form, daß für 1971 bis 1973 wicklung der von der Sozialversicherungsanstalt 
die gesamte Gebarung der von der Land- und der Bauern durchzuführenden Unfallversicherung 
Forstwirtschaftlichen Sozialversicherungsanstalt geben zusätzlich die folgenden übersichten Auf- ~ 
durchgeführten Unfallversicherung und ab dem schluß. 
Jahre 1974 die von der Sozialversicherungsanstalt 

Entwicklung der Gesamtausgaben und Gesamteinnahmen 

Gesamteinnahmen die Eigendlittel 
Gesamtausgaben relative ohne Bundes- relative decken ... % der 

Steigerung beitrag Steigerung Gesamtausgaben 

Millionen Schilling Millionen Schilling 

1974 ........... 329·5 272·5 82·7% 
1975 ........... 355·0 7,7% 287·8 5·6% 81-1% 
1976 ........... 382·0 7·6% 303·8 5,6% 79,5% 
1977 "' ......... 412·5 8·0% 322·1 6,0% 78·1% 

Der Strukturwandel im Bereiche der Land- Unfallversicherung der Dienstnehmer in der 
und Forstwirtschaft hat zur Folge, daß auch in Land- und Forstwirtschaft angegeben sind. Dies 
der Unfallversicherung durch Eigenmittel nur ist auch der Grund dafür, daß die Sozialver
ein fallender Hundertsatz der Gesamtausgaben sicherungsanstalt der Bauern für die Unfallver
gedeckt werden kann. In finanzieller Hinsicht sicherung einen Bundesbeitrag in der Höhe eines 
sind die Ursachen hiefür die gleichen, die für die Drittels der Beiträge der Venicherten erhält. 

Entwicklung der Beitragseinnahmen 

(ohne Bundesbeitrag) 

Basis
beiträge 

Zuschlag 
(200% des 

Grundsteuermeß
betrages) 

übrige 
Beiträge 

Zusammen relative 
Steigerung 

Millionen Schilling 

1974 ........... 152·6 105·6 
1975 ~ .......... 167·5 105·5 
1976 ........... 183·5 105·3 
1977 ........... 201·6 105·2 

IL Aus wir k u n gau f die \T e r s ,i c h e r
t e n b z w. Die n s t g e b e r 

Die nach § 8 Abs. 1 Z. 3 lit. b in der Unfall
versicherung Teilversicherten sowie die Dienst
geber der in land- und forstwirtschaftIichen Be
trieben beschäftigten Dienstnehmer, für die der 
Unfallversicherungsbeitrag nach den §§ 51, 52 
und 54 eingehoben wird, haben im Jahre 1973 
folgende Beiträge a,ufzubringen: 

7·8 266·0 
8·0 281·0 
8·2 297·0 
8·5 315·3 

600% des Grund
steuermeßbetrages 

2010 bzw. 0'5% UV
Beitrag für Dienst-
nehmer ......... . 

in der Satzung gere
gelte Beiträge .... 

zusammen ... 

5·6% 
5·7% 
6·2% 

316' 8 Millionen Schilling 

15'3 Millionen Schilling 

f 4 Millionen Schilling 

339'5 Millionen Schilling 
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Die Erhöhung des Hundertsatzes des Grund
steuermeßbetrages hat gegenüber 1972 rechnungs
mäßig Beitra~mehreinnahmen in der Höhe von 
26'5 Millionen Schilling zur Folge. In diesem 
Zusammenhang sei erwähnt, daß für 1973 auch 
der Bundesbeitrag um 12 MiHionen Schilling 
steigt. Von diesen Mehreinnahmen in der Höhe 
von 38'5 Millionen Schilling haben somit die 
Versicherten 68'8% und der Bund 31'2% auf
zubringen. Diese Entwicklung ,ist allerdings aus 
Tabelle 7 nicht ersichtlich, da die für 1971 er
folgte Erhöhung des Hundertsatzes des Grund
steuermeßbetrages (30 v. H.) von den Finanz
ämtern erst heuer durchgeführt wird. 

Ab dem Jahre 1974 sind die eingangs genann
ten Teilversicherten bzw. Dienstgeber mit nach
stehenden Beiträgen zur Unfallversicherung be
lastet: 

1974 
1975 
1976 
1977 

Unfallversicherungsbeiträge 

an die 
Sozial- Allgemeine 

versichec Unfall-
rungs- . versiche-
anstalt rungs- Summe 

der anstalt 
Bauern 

266·0 
281·0 
297·0 
315·3 

Millionen Schilling 

62·0 
64·0 
67·0 
70·0 

328·0 
345·0 
364·0 
385·3 

Anderung 
gegenüber' 

dem 
Vorjahr 

-11·5 
+17·0 
+19·0 
+~1·3 

III. Belastung des Bundes 

Nach § 72 ,in der Fassung der Novelle leistet 
der Bund zur landwi.rtschaftlichen Unfallver
sicherung für das Jahr 1973 einen Beitrag von 
100 Millionen Schilling und ab dem Jahre 1974 
ein Dr,ittel der Unfallversicherungsbeiträge zur 
Sozialversicherungsanstalt der Bauern. Dies er
gibt: 

1973 .............. 
1974 .............. 
1975 .............. 
1976 .............. 
1977 .............. 

Bundes
beitrag 

Anderung 
gegenüber 

dem 
Vorjahr 

Millionen Schilling 

100'0 + 12'0 
887 -11'3 
937 + S'O 
99'0 + S'3 

105'1 + 6'1 

Die Bundesbeitragsregelung ab 1974 bewirkt, 
daß ;::on den Einnahmen, ausgenommen die Post 
"übrige Einnahmen", die Versicherten drei Vier
tel und der Bund ein Viertel aufbringen. 

Abschließend sei noch ein Vergleich der Be
lastung der in II bezeichneten Teilversicherten 

-bzw. Dienstgeber und des Bundes wiedergegeben. 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

UV
Beiträge 

relative 
Anderung 

Bundes
beitrag 

relative 
Anderung 

Millionen Schilling . Millionen Schilling 

339·5 100·0 
328·0 -3·4% 88·7 -11·3% 
345·0 +5·2% 93·7 + 5·6% 
364',0 +5·5% 99·0 + 5·7% 
385·3 +5·9% 105·1 + 6·2% 

Der Vergleich zeigt, daß nach der 29. Novelle 
ab dem Jahre 1975 die Steigerungsraten der 
Unfallversicherungsbeiträge und des Bundesbei
trages annähernd konform verlaufen. Die ver
schiedenartige Entwicklung im Jahre 1974 er
gibt sich, weil ab diesem Jahr die Allgemeine 
Unfallversicherungsanstalt die Abgänge der 
Unfallversicherung der land- und forstwirtschaft
lichen Dienstnehmer übernimmt. 

Hinsichtlich der ,in Tabelle 7 für die Jahre 
1974 bis, 1977 ausgewiesenen Gebarungserfolge 
ist festzustellen: Im Jahre .1974 beträgt erfolgs
rechnungsmäßig der Ba~isbeitrag 152"6 MiHionen 
Schilling. Auf Grund der Vorschriften über die 
Fälligkeit von Beiträgen werden, hievon nur die 
Beiträge für die ersten drei Quartale kassamäßig 
eingehen, sodaß ein kassamäßiger . Gebarungs
abgang von rund 6'5 Millionen Schilling ent
stehen wird. Aus demselben Grund werden auch 
in den folgenden Jahren die kassamäßigen Ein
gänge an Basisbeiträgen etwas geringer sein als 
die fälligen Beiträge. Der für den gesamten Zeit
raum von 1974 bis 1977 erfolgsrechnungsmäßige 
Gebarungserfolg in der Höhe von 937 Mi11ionen 
Sch'illing (6'3% der Gesamtausgaben) wird sich 
kassamäßig nur mit etwa 44 Millionen Schilling 
(3010 der Gesamtausgaben) auswirken. Diese 
kassamäßige Liquiditätsreserve ist aber not
wendig, weil die Basisbeiträge nur quartalsmäßig 
bei der Anstalt eingehen werden. 

ABSCHNITT D 
Pensionsversicherung 

Von den finanziellen Auswirkungen des vor
liegenden Entwurfes einer 29. Novelle zum 
ASVG sind in den Vorausberechnungen insbe
sondere. die nachstehenden Punkte berücksichtigt: 

LAb 1. Jänner 1973 Einführung eines Zu
schlages zur Alterspension (§§ 261 a und 
284 a) für höchstens 36 Beitragsmonate 
einer Pflichtversicherung während des Be
standes eines Anspruches auf normale 
Alterspension. 

2. Ab 1. Jänner 1973 Einführung eines Bonus 
bei Aufschub der Geltendmachung des An
spruches auf normale Alterspension (§ 261 b 
und § 284 b) - analog § 82 GSPVG und 
§ 78 B-PVG; Einführung einer Bemessungs
grundlage für die erhöhte Alterspension 
(§ 241 a) - analog § 66 a CSPVG und 
§ 63 B-PVG. 
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3. Ab 1. Jänner 1973 wird in der Krankenver
sicherung der Pensionisten der nach § 73 
Abs. 3 von den Trägern zu leistende Beitrag 
von 975 v. H. auf 10'0 v. H. und ab 
1. Jänner 1974 auf 10'5 v. H. erhöht. 

'-4. Ab 1. Jänner 1973 wird der in der Kran
kenversicherung der Pensionisten von den 
Pensionen mit Ausnahme von Wa,isenpen
sionen einzubehaltende Betrag einheitlich 
mit 3 v. H. der Pension zuzüglich einer 
allfälligen AusgleichszulageJestgesetzt (§ 73 
Abs: 5); hiezu übergangsbestimmungen bis 
zum Jahre 1975. 

5. Ab 1. Jänner 1973 werden die Richtsätze 
für alleinstehende Pensionsempfänger und 
für Waisen nicht um 9% entsprechend 
einem Anpassungsfaktor von 1,090 sondern 
um 97% erhöht; ab 1. Jänner 1973 wird 
ein Richtsatz für verheiratete Pensions
empfänger eingeführt, der um 13% höher 
liegt als die im Jahre 1972 geltende Rege
lung (Richtsatz plus Zuschlag für die Ehe
gattin); die Richtsätze des Jahres 1973 
unterliegen ab 1. Jänner 1974 wieder der 
regelmäßigen Anpassung (§ 293). 

6. Ab 1. Jänner 1973 Möglichkeit der Ge
währung von freiwilligen sozialen Zuwen
dungen an die Gesamtheit der Bediensteten 
eines Versidterungsträgers (§ 31 Abs. 3 
Z.3). 

7. Ab 1. Juli 1973 Milderung der Ruhens
bestimmung für W.itwen im § 264 Abs. 2 
durch Erhöhung des Grenzbetrages von 
1569 Sauf 1800 S; 
ab 1. Juli 1974 Wegfall der Ruhensbe
stimmung des § 264 'Abs. 2 für Witwen. 

8. Ab 1. Jänner 1974 Gewährung von Wit
wehpensionen an Lebensgefährtinnen (§ 258 
Abs.5). I 

9. Ab 1. Jänner 1973 wird der Bundesbeitrag 
als Ausfallhaftung mit 1'5 v. H. der Ge-

samtausgaben als Mehrertrag festgesetzt; 
ein Drittel dieses Mehrertrages ist der ge
bundenen Rücklage zuzuführen .(§ 80). 

10. Ab Beginn des Beitragszeitraumes Juli 197-4 
in der Pensionsversicherung der Angestell
ten Erhöhung des Beitragssatzes von 
11'0 v. H. auf 17'5 v. H. (§ 51 Abs. 1) 

1. F i n a n z i e 11 e Lag e a 11 e r P e n s ion s
versicherungsträger 

Die Tabelle 8 enthält für alle Pensionsver
sichertingsträger zusammen eine übersicht über 
die voraussichtliche finanzielle Entwicklung bis 
zum Jahre 1977 ohne Berücksichtigung der 
29. Novelle. Die Darstellung des Jahres 1971 
berücksichtigt die vorläufigen Gebarungsergeb
nisse, die des Jahres 1972 die Voranschläge der 
Versicherungsträger. 

Die Tabelle 9 gibt für alle Pensionsversiche
rungsträger zusammen eine übersicht der wich
tigsten Mehrausgaben und Mehreinnahmen, die 
durch d·ie 29. Novelle verl![sacht sind. Von den 
Mehrausgaben sind durch Mehreinnahmen ohne 
BundesbeitFag gedeckt: 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

llehr- 11ehr-
ausgaben einnahmen 

Millionen Schilling 

82 
447 
613 
675 
771, 

190 
420 
467 
519 

11ehreinnahmell 
decken ... der 
11ehrausgaben 

42,5% 
68·5% 
69·2% 
67·3% 

Da der überwiegende Teil der Mehrausgaben 
auf die Milderung bzw. Aufhebung der Ruhem
bestimmung des § 264 entfällt, sind in der 
folgenden übersicht die Auswirkungen di~ser 
Ruhensbestimmung im Mai 1972 wiedergegeben. 

Witwenpensionen im Mai 1972 

Zahl aller davon Ruhensfälle gemäß § 264 (2) 
Witwen- Zahl Häufig- mtl. Ruhensbetrag 

pensionen keit insgesamt pro Fall 

Millionen Schilling 

Pensionsversicherungsanstalt 
der Arbeiter ................ 205.180 47.922 23,4% 8·299 173·18 S 

Land- und forstwirtschaftliehe 
Sozialversicherungsanstalt .... 20.767 2.371 11·4% 0·304 128·06 S 

Versicherungsanstalt der 
österreichischen Eisenbahnen . 8.043 3.424 42·6% 0·430 125·62 S 

Pensionsversicherungsanstalt 
der Angestellten ............. 83.201 31.570 37·9% 8·371 265·15 S 

Versicherungsanstalt des 
österreichischen Bergbaues .... 11.877 1.572 13-2% 0·314 199·99 S 

Alle Träger ...................... 329.068 86.859 26,4% 17·718 204·01 S 

'/. Tabelle 8 

.' /. Tabelle 9 
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Die für die Zeit von 1973 bis 1977 auf Grund 
der 29, Novelle zu erwartende Gebarung der 
Pensionsversicherungsträger zusammen ist aus der 
Tabelle 10 ersichdich, Hiezu werden noch nach
stehende Übersichten beigefügt, 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

Entwicklung des Pensionsaufwandes 

Anpassungs
falttor 

1'090 
1·088 
1·073 
1·072 
1·074 

Steigerung 
Pensions- gegenüber dem Vorjahr 
aufwand absolut relativ 

Millionen Schillillg 

30.639 +3.161 11,5% 
34.144 +3.505 11·4% 
37.410 +3.266 9·6% 
40.691 +3.281 8,8% 
44.235 +3.544 8'7% 

Entwicklung der Gesamtausgaben 

(ohne Ausgleichszulagen und Wohnungsbeihilfen) 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

Anpassungs- Gesamt-
faktor ausgaben 

Steigerung 
gegenüber dem Vorjahr 

absolut relativ 

Millionen Schilling 

1·090 35.149 +3.488 11·0% 
1·088 39.190 +4.041 11·5% 
1·073 42.814 +3.624 9,2% 
1·072 46.483 +3.669 8·6% 
1·074 50.490 +4.007 8·6% 

Entwicklung der ~flichtbeiträge 

Pflichtbeiträge 
Steigerung 

gegenüber dem Vorjahr 
absolut relativ 

Millionen Schilling 

27.041 +2.348 9·5% 
29.859 +2.818 10·4% 
32.965 +3.106 10·4% 
36.161 +3.196 9,7% 
39.668 +3.507 9,7% 

Entwicklung der Gesamteinnahmen 

(ohne Ausgleichszulagen, Wohnungsbeihilfen und 
Bundesbeitrag) 

Aus dem Vergleich der Steigerungsraten der 
Gesamtausgaben und der Gesamteinnahmen er
gibt sich: In den Jahren 1973 und 1974 verur
sachen die Leistungsverbesserungen der Novelle 
höhere Steigerungsraten der Gesamtausgaben, die 
durch Mehreinnahmen nicht zur Gänze kompen
siert sind, Ab dem Jahre 1974 sind die Steige
rungsraten der Gesamtausgaben kleiner als die 
der Gesamteinnahmen, d. h, von den Gesamt
ausgaben wird jährlich relativ mehr durch die 
Gesamteinnahmen gedeckt, Die Steigerungsraten 
der Gesamtausgaben erscheinen durchaus vertret
bar, wenn man im Einklang mit dem öster
michischen Institut für W1irtschaftsforschung für 
die siebziger Jahre den langjährigen Trend des. 
realen Wirtschaftswachstums mit 4'5% bis 5'0°/. 
pro Jahr annimmt, 

Nachstehend Wlird noch das Deckungsverhältnis 
Gesamtausgaben zu Gesamteinnahmen ohne und 
mit Berücksichtigung der 29. Novelle wieder
gegeben, 

Durch Gesamteinnahmen sind ... v. H. der 
Gesamtausgaben gedeckt 

ohne mit 
Novelle Novelle 

1971 .............. 79'8 79'8 
1972 .............. 80'3 80'3 

1973 ••••• 0-0 ••••••• 
78'9 7S'7 

1974 .............. 7S'4 77'S 
1975 .............. 79'2 7S'S 
1976 .............. SO'2 79'2 
1977 .............. 81'3 79'9 

Die in den Bestimmungen über den Bundes
beitrag (§ 80) vorgesehenen Zuführungen an die 
gebundene Rücklage führen zu nachstehenden 
Ergebnissen, 

1971 
1972 

Entwicklung der gebundenen Rücklage 

ohne Berücksichtigung der Novelle 

Stand am Ende des Jahres 
Zuführung Betrag Vielfache des mt!. 

Pensionsaufwandes 

Millionen Schilling 

143 2.122 1·20 
158 2.280 1-16 

2.420 4.700 2·16 
2.489 7.189 2·98 

Steigerung 1973 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

Gesamteinnahmen gegenüber dem Vorjabr 1974 
absolut relativ 1975 3.028 10.217 3·88 

1976 3.535 13.752 4·81 
Millionen Schilling 1977 4.146 17.898 5·76 

27.669 
30.502 
33.622 
36.830 
40.349 

+2.259 
+2.833 
+3.120 
+3.208 
+3.519 

8'9% 
10,2% 
10,2% 
9·5% 
9·6% 

§ SO in der Fassung des Pensionsanpassungs
gesetzes - 290/0 der Gesamtausgaben als Bundes
beitrag - hätte zu Lasten des Bundes zur Folge, 
daß die gebundene Rücklage in der Höhe von 
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2'3 Milliarden Schilling am Beg,inn des fünf
jährigen Finanzplanes der Novelle bis Ende 1977 
auf 17"9 Milliarden Schilling ansteigen würde. 
Die ThesauI'ierung so hoher Bundesmittel bei den 
Trägern der Pensionsversicherung erscheint im 
Hinblick auf die finanzielle Lage des Bundes nicht 
vertretbar. 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

Entwicklung der gebundenen Rücklage 

unter Berücksichtigung der Novelle 

Stand am Ende des Jahres 
Zuführung Betrag Vielfache des rot!. 

Pensionsaufwandes 

Millionen Schilling 

176 2.456 1-12 
196 2.652 1·09 
214 2.866 1·07 
152 3.018 1·04 
163 3.181 1·01 

Die Zuführungen ,im Ausmaß von einem Dnit
tel des durch den Bundesbeitrag entstehenden 
Mehrertrages stellen praktisch nur eine Wert
sicherung der Ende 1972 vorhandenen gebun
denen Rücklage dar (2.280 Millionen Schilling). 
Da die Pensionsversicherungsanstalt der Ange
stellten ab 1976 nach der Vorausberechnung 
keinen Anspruch auf Bundesbeitrag hat, entfällt 
für sie die Verpflichtung der Zuführung an die 
gebundene Rücklage. 

11. Aus wir k u n gau f die Ver s ich e r
ten und Pens,ionisteri 

Die Versicherten werden ab Beg,inn des Bei
tragszeitraumes Juli 1974 von der in der Pen
sionsversicherung der Angestellten vorgesehenen 
Erhöhung des Beitragssatzes auf 17"5 v. H. 

. betroffen sein. Für einen Versicherten an der 
Höchstbeitragsgrundlage (10.350 S monatlich) be
deutet dies eine Mehrbelastung von 25'88 S 
monatlich. Für einen Versicherten, dessen allge
meine Beitragsgrundlage dem Durchschnitt von 
6480 S entspI'icht, bedeutet dies eine Mehrbe
lastung von 16'20 S monatlich. 

Die Pensionisten mit Ausnahme der Waisen 
werden ab Jänner 1973 durch höhere einzube
haltende Beträge für die Krankenversicherung 
belastet. Pensionen über den Richtsätzen für die 
Ausgleichszulage werden mit 1. Jänner 1973 auf 
Grund der Anpassung.im Brutto um 9% erhöht, 
im Netto jedoch nur um knapp 8'5010. In den 
folgenden Jahren list die Nettoerhöhung wieder 
mit der Bruttoerhöhung ident. Für kleine Pen
sionen mit Ausgleichszulage hätte die Erhöhung 
des Einbehaltes für die Krankenversicherung 
ohne übergangsbestimmungen zur Folge gehabt, 

daß die 90/oige Bruttoerhöhung im Jahre 1973 
im Netto bis auf 6'2010 ab gesunken wäre. Die 
übergangsbestimmungen in Verbindung mit den 
neuen Richtsätzen für die Ausgleichszulage haben 
zum Ziel, die aus der Erhöhung des Einbehaltes 
resultierende geringere Nettoerhöhung auf meh
rere Jahre aufzuteilen. 

Die wichtigsten Richtsätze für Ausgleichszu
lagenempfänger enthält die folgende übersicht. 

Richtsätze 

1972 1973 
ohne mit 

Novelle No.velle 

Verheiratete Dir~kt-
pensionisten ...... 2279 S 2484 S 2575 S 

Alleinstehende 
Direktpensionisten 
und Witwen ...... 1641 S 1789 S 1800 S 

Einfache Waisen bis 
zum 24. Lebensjahr 613 S 668 S 672 S 

Ab dem Jahre' 1974 untediegen die Richtsätze 
wieder der normalen Anpassung. 

IIL Bel ast u n g des B und e s 

Nach dem ·Auslaufen der lim Art. III Abs. 2 
der 25. Novelle zum ASVG enthaltenen Sonder
regelung würde der Bundesbeitrag nach § 80 in 
der Fassung' des Pensionsanpassungsgesetzes ab 
dem Jahre 1973 wieder 29010 der Gesamtausgaben 
betragen. über die relative Höhe des Bundes
beitrages auf Grund der 29. Novelle gibt nach
stehende übersicht Aufschluß. 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

Höhe des Bundesbeitrages 

unter Berücksicht1gung der Novelle 

Bundes- Gesamtausgaben 
beitrag (ohne AZ und WB) 

Millionen Schilling 

8.007 35.149 
9.276 39.190 
9.834 42.814 

10.432 46.483 
11.132 50.490 

Bundesbeitrag 
in % der 
Gesamt
ausgaben 

22·8% 
23·7% 
23·0% 
22·4% 
22·0% 

Die Entwicklung des Bundesbe,itrages ohne 
und mit Berücksichtigung der Novelle ist in den 
folgenden übersichten dargestellt. 
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1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

Entwicklung des Bundesbeitrages 

ohne Berücksid1tigung der Novelle 

Bundesbeitrag 
Steigerung 

gegenüber dem Vorjahr 
absolut relativ 

Millionen Schilling 

10.169 
11.235 
12.238 
13.284 
14.419 

+3.443 
+1.066 
+1.003 
+1.046 
+1.135 

51·2% 
10·5% 

8,9% 
8,5% 
8·5% 

Die absolut und relativ hohe Steigerungsrate 
des Jahres 1973 zeigt deutltich, daß derzeit hin
sichtlich des Bundesbeitrages der übergang auf 
da.s im Pensionsanpassungsgesetz vorgesehene 
System schlechterdings unmöglich ist. 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

Entwicklung des Bundesbeitrages 

unter Berücksichtigung der Novelle 

Bundesbeitrag 
Steigerung 

gegenüber dem Vorjahr 
absolut relativ 

Millionen Schilling 

8.007 
9.276 
9.834 

10.432 
11.132 

+1.281 
+1.269 
+ 558 
+ 598 
+ 700 

19·0% 
15·8% 
6·0% 
6,1% 
6·7% 

Die etwas ungewöhnliche, sich auf Grund der 
Novelle ergebende Entwicklung des Bundesbei
trages ab 1975 hat ihre Ursache darin, daß die 
Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten im 
Jahre 1975 nur m~hr 0'5% der Gesamtausgaben 

als Bundesbeitrag erhält. Ab 1976 fällt für sie 
kein Bundesbeitrag mehr an. 

Obwohl, wie schon früher erwähnt, die Mehr
ausgaben der Novelle nicht zur Gänze durch 
Mehreinnahmen gedeckt werden können, bringt 
die Novelle beim Bedarf an Bundesmitteln hin
sichtlich des Bundesbeitrages nach § 80 für den 
Bundeshaushalt notwendige Entlastungen, die aus 
der folgenden Gegenüberstellung ersichtlich sind. 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

Bundesbeitrag nach § 80 

ohne 
Novelle 

10.169 
11.235 
12.238 
13.284 
14.419 

mit Entlastung des 
Novelle Bundeshaushaltes 

Millionen Schilling 

8.007 
9.276 
9.834 

10.432 
11.132 

2.162 
1.959 
2.404 
2.852 
3.287 

Hinsichtlich des Aufwandes an Ausgleichszu
lagen wird sich ,im Jahre 1973 der aus der Er
höhung der Richtsätze resul1Jierende Mehrauf
wand weitgehend mit dem aus der Berücksichti
gung des Familieneinkommens entstehenden 
Minderaufwand kompensieren. In den folgenden 
Jahren wird vermutlich der Minderaufwand den 
Mehraufwand übersteigen, da nach den über
gangsbestimmungen überhöhte Ausgleichszulagen 
sukzessive vermindert werden. Für 1973 kann 
der erfolgsrechnungsmäßige Aufwand an Aus
gleichszulagen unter Berücksichtigung der No
velle mit etwa 2.105 Millionen Schilling ge
schätzt werden. Er wird sich in den folgenden 
Jahren geringfügig schwächer erhöhen, als es den 
Anpassungsfaktoren entsprechen würde. 

Tabelle 1 

Gebarung der Krankenversicherung nach dem ASVG 

derzeitige Gesetzeslage 

Vorausberechnung 
Ausgaben Einnahmen 

1971 ........ _ ..... 10.374 10.739 
1972 ... ' .......... 11.348 11.406 

1973 ............. 12.482 12.071 
1974 .. : .......... 13.752 12.740 
1975 ..•........... 15.166 13.371 
1976 ............. 16.751 13.979 
1977 ............. 18.544 14.601 

Gebarungs
erfolg 

Ausgaben 

Millionen Schilling 

+ 365 10.236 
+ 58 11.261 

- 411 12.390 
-1.012 13.649 
-1.795 15.067 
-2.772 16.636 
-3.943 18.416 

Enquete 
Einnahmen 

10.427 
11.064 

11.673 
12.308 
12.958 
13.618 
14.310 

Gebarungs
erfolg 

+ 191 
197 

717 
~1.341 

-2.109 
-3.018 
-4.106 

10 
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Krankenversicherung nach dem ASVG 

Beitragsmehreinnahmen durch die 29. Novelle 

Tabelle 2 

I. Mehreinnahmen durch Erhöhung der Höchstbeitragsgrundlage 

Beiträge der Beiträge der Beiträge der Summe der 
Mehreinnahmen 

an Beiträgen 
Arbeiter Angestellten Erwerbstätigen freiwillig Arbeits-

Versicherten losen 

Millionen Schilling 

1973 ............... 452 276 728 22 
1974 ............... 801 492 1.293 37 
1975 ............... 1.192 734 1.926 51 
1976 ............... 1.692 1.046 2.738 70 
1977 ............... 2.235 1.390 3.625 89 

H. Mehreinnahmen durch sonstige Maßnahmen 

(Beitragssatzerhöhungen, Beitragserhöhungen) 
Beiträge der Beiträge Beiträge der . Beiträge Beiträge 

Arbeiter Ange- der freiw. Arbeits- für für 
stellten Erwerbs- Ver- losen Pensio- Kriegs-

tätigen sicherten nisten hinter-
bliebene 

Millionen Schilling 

1973 ......... 86 23 
1974 ......... 171 122 293 6 7 279 24 
1975 ......... 186 137 323 7 7 322 25 
1976 ......... 203 155 358 8 9 354 -27 
1977 ......... 221 173 394 9 10 389 28 

17 767 
29 1.359 
45 2.022 
66 2.874 
89 3.803 

Beiträge Summe 
für An- der Mehr-

gehörige einnahmen 
von an 

Präsenz- Beiträgen 
dienern 

1 110 
1 610 
1 685 
1 757 
1 831 

Tabelle 3 

Krankenversicherung nach dem ASVG 

Mehrausgaben und gesamte Mehreinnahmen durch die 29. Novelle 

I. Mehrausgabe~ 

1973 ................ . 
1974 ................ . 
1975 ................ . 
1976 ................ . 
1977 ................ . 

1973 ................ . 
1974 ................ . 
1975 ................ . 
1976 ........... ; .... . 
1977 .: .............. . 

Kranken
unterstützung 1) 

146 
257 
382 
542 
716 

Bestattungs
kosten
beitrag 

Freiwillige soziale 
Zuwendungen an 

Bedienstete 

20 
22 
23 
25 
26 

Millionen Schilling 

24 
26 
29 
31 
33 

H. Mehreinnahmen 

Beiträge 

877 
1.969 
2;707 
_3.631 
4.634 

Rezeptgebühr 
Pauschbetrag 
nach§319 a 

Millionen Schilling 

40 43 
45 70 
49 96 
51 127 
52 158 

1) Wegen Erhöhung der Höchstbeitragsgrundlage. 

Summe 

190 
305 
434 
598 
775 

Summe 

960 
2.084 
2.852 
3.809 
4.844 
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, I 

Gebarung der Krankenversicherung nach dem ASVG 

auf Grund der 29. Novelle 

1973 .................. . 
1974 .................. . 
1975 .................. . 
1976 .................. . 
1977 .................. . 

Ausgaben 

12.672 
14.057 
15.600 
17.349 
19.319 

Einnahmen 
Gebarungs

erfolg 

Millionen Schilling 

13.031 
14.824 
16.223 
17.788 
19.445 

+359 
+767 
+623 
+439 
+126 

Gebarung der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt 

derzeitige Gesetzeslage 

1971 1972 1973 1974 1975 

Anpassungsfaktor ........ 1·071 1·074 1·090 1·088 1·073 

Millionen Schilling 

Ausgaben: 
Rentenaufwand 841·6 914·0 1.007·0 1.107·0 1.200·0 
Unfallheilbehandlung ... 474·3 510·0 575·0 620·0 670·0 
Sonstige Versicherungs-

leistungen .......... 48·3 54·0 60·0 66·0 72·0 
Übrige Ausgaben ...... 325.8 1) 340,0 1) 260·0 280·0 300·0 

Gesamtausgaben ... 1.690·0 1.818·0 1.902·0 2.073,0 2.242,0 

Einnahmen: 
Beiträge der Versicherten 1.690·0 1.865·0 2.030,0 2.215,0 2.415'0 
Vermägenserträgnisse .. 89·2 83·0 67·0 65·0 75·0 
Übrige Einnahmen .... 57·1 60·0 63·0 66·0 70·0 

Gesamteinnahmen ... 1.836·3 2.008,0 2.160·0 2.346,0 2.560,0 

Mehrertrag ............. 146·3 190·0 258·0 273·0 318·0 

1) Davon 100 Millionen Schilling an die Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter. 

147 

Tabelle 4 

2% der Beitrags
einnahmen 

.1976 

1·072 

1.299·0 
725·0 

79·0 
320·0 

2.423·0 

2.635·0 
89·0 
74·0 

2.798·0 

272 
298 
329 
361 

Tabelle 5 

1977 

1·074 

1.409'0 
785·0 

86·0 
340·0 

2.620,0 

2.875~0 
106·0 
78·0 

3.059,0 

375·0· 439·0 
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Tabelle 6 

Gebarung der AIigemeinen Unfallversicherungsanstalt 

auf Grund der 29. Novelle 
1973 1974 1975 1976 1977 

Anpassungsfaktor ......... . 

Ausgaben: 

Rentenaufwand ........ . 
Unfallheilbehandlung .... . 
Sonstige Versicherungs-

leistungen ........... . 
Übrige Ausgaben ....... . 

Gesamtausgaben ... 

Einnahmen: 

Beiträge der Versicherten 
Vermögenserträgnisse ... . 
Übrige Einnahmen ..... . 

Gesamteinnahmen ... 

Mehrertrag .............. . 

1·090 

1.007·0 
616·0 

60·0 
263·0 

1.946·0 

2.030,0 
67·0 
63·0 

2.160·0 

214·0 

1·088 1·073 

Millionen Schilling 

1.224·0 
714·0 

67·0 
289·0 

2.294,0 

2.277·0 
62·0 
67·0 

2.406,0 

112·0 

1.325·0 
791·0 

74·0 
310·0 

2.500'0 

2.479,0 
62·0 
71·0 

2.612,0 

112·0 

Landwirtschaftliche Unfallversicherung 
auf Grund der 29. Novelle 

1·072 

1.433·0 
877·0 

81·0 
331·0 

2.722,0 

2.702·0 
62·0 
75·0 

2.839,0 

1·074 

1.552·0 
970·0 

88·0 
351·0 

2.961'0 

2.945,0 
63·0 
79·0 

3.087,0 

Tabelle 7 

(bis 1973 bei der Land- und Forstwirtschaftlichen Sozialversicherungsanstalt; ab 1974 Unfall
versicherung der Selbständigen bei der Sozialversicherungsanstalt der Bauern) 

Anpassungsfaktor ....... . 

Ausgaben: 

Rentenaufwand 
Unfallheilbehandlung ... 
Sonstige Versicherungs-

leistungen ......... . 
Übrige Ausgaben ..... , 

Gesamtausgaben ... 

Einnahmen: 

Beiträge der Versicherten 
Bundesbeitrag ....... . 
übrige Einnahmen ... . 

Gesamteinnahmen ... 

Gebarungserfolg ........ . 

1971 

1·071 

247·0 
73·2 

16·4 
40·7 

377·3 

283·0 
63·9 

8·2 

355·1 

-22·2 

1972 

1·074 

265·0 
80·0 

17·8 
45·2 

408·0 

324·0 
88·0 

8·0 

420·0 

+12·0 

1973 1974 

1·090 1·088 

Millionen Schilling 

288·0 
87·5 

18·5 
49·0 

443·0 

339·5 
100·0 

7·5 

447·0 

+ 4·0 

197·0 
68·0 

18·3 
46·2 

329·5 

266·0 
88·7 

6·5 

361·2 

+31·7 

1975 

1·073 

212·0 
75·0 

19·2 
48·8 

355·0 

281·0 
93·7 
6·8 

381·5 

+26'5 

1976 

1·072 

228·0 
82·0 

20·2 
51·8 

382·0 

297·0 
99·0 

6·8 

402·8 

+20·8 

1977 

1·074 

245·5 
90·0 

21·3 
55·7 

412·5 

315·3 
105·1 

6·8 

427·2 

+14·7 

~ I 
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Tabelle 8 

Gebarung der Pensionsversi<;:herung .nach dem ASVG 

derzeitige Gesetzeslage 

(ohne Ausgleichszulagen und Wohnungsbeihilfen) 

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 

Anpassungsfaktor ........ 1·071 1·074 1·090 1·088 1·073 1·072 1·074 

Ausgaben: 
Millionen Schilling 

Pensionsaufwand ...... 24.757 27.478 30.508 33.775 36.837 40.027 43.479 
Krankenversicherung 

der Pensionisten ..... 1.894 2.098 2.328 2.577 2.814 3.061 3.333 
Übrige Ausgaben ...... 1.969 2.085 2.231 2.391 2.550 2.720 2.907 

Gesamtausgaben ... 28.620 31.661 35.067 38.743 42.201 45.808 49.719 

Einnahmen: 
Beiträge der Pflicht-

versicherten ........ 22.139 24.693 27.041 29.672 32.550 35.699 39.155 
Übrige Einnahmen .... 702 1) 717 1) 628 712 872 1.050 1.264 

Gesamteinnahmen ... 22.841 25.410 27.669 30.384 33.422 36.749 40.419 

Nicht gedeckter Aufwand. 5.779 6.251 7.398 8.359 8;779 9.059 9.300 
Bundesbeitrag ........... 6.208 2) 6.726.2) "10.169 ... 11.235 . 12.238 13.284 . 14.419 

Mehrertrag ............. 429 475 2.771 2.876 3.459 4.225 5.119 

1) Davon 100 Millionen Schilling von der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt. 
2) Gemäß Artikel III Abs. 2 der 25. Novelle zum ASVG. 

Tabelle 9 

Mehrausgaben und Mehreinnahmen durch die 29. Novelle 

in der Pensionsversicherung nach dem ASVG 

1973 1974 1975 1976 1977 

Millionen Schilling 
Mehrausgaben: 
Pensionsaufwand : 

Zuschlag zur Alterspension ....... 60 66 75 84 92 
Bonus zur Alterspension ......... 28 58 88 121 157 
Wegfall des Ruhens im § 264 

für Witwen .................. 43 218 380 426 471 
Witwenpension an Lebensgefährtin 27 30 33 36 

Mehraufwand für Pensionen ....... 131 369 573 664 756 
Krankenversicherung der Pensionisten -67 58 19 -11 -9 
Freiwillige soziale Zuwendungen 

an Bedienstete ................ 18 20 21 22 24 

Mehrausgaben insgesamt ... 82 447 613 675 771 

Mehreinnahmen: 
Beiträge der Pilichtversicherten ..... 187 415 462 513 
Übrige Einnahmen (frw. Vers.) .... 3 5 5 6 

Mehreinnahmen insgesamt ... 190 420 467 519 
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Tabelle 10 

Gebarung der Pensionsversicherung nach dem ASVG 

auf Grund der 29. Novelle 

(ohne Ausgleichszulagen und Wohnungsbcihilfen) 

1973 1974 1975 1976 1977 

Anpassungsfaktor .................. _ 1·090 1·088 1·073 1·072 1·074 

Millionen Schilling 
Ausgaben: 

Pensionsaufwand ................ 30.639 34.144 37.410 40.691 44.235 
Krankenversicherung 

der Pensionisten ............... 2.261 2.635 2.833 3.050 3.324 
übrige Ausgaben ............... 2.249 2.411 2.571 2.742 2.931 

Gesamtausgaben ... 35.149 39.190 42.814 46.483 50.490 

Einrtahmen: 

Beiträge der PIlichtversicherten ... 27.041 29.859 32.965 36.161 39.668 
übrige Einnahmen .............. 628 643 657 669 681 

Gesamteinnahmen ... 27.669 30.502 33.622 36.830 40.349 

Nicht gedeckter Aufwand ......... 7.480 8.688 9.192 9.653 10.141 
Bundesbeitrag .................... 8.007 9.276 9.834 10.432 11.132 

Mehrertrag ....................... 527 588 642 779 991 

• 
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